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William Meyer

Wer von den vielen, die im Laufe des letzten Jahrzehnts unsere Stadt
bibliothek aufgesucht haben, sieht sie nicht vor sich, diese hagere, etwas gebeugte 
Gestalt mit dem schmalen, ernsten Gelehrtengesicht, wie sie sich verständnisvoll 
zu einem Auskunftheischenden neigt oder auf ihrem Platz über Papiere, Ka
taloge und Bücher gebückt sitzt. Seitdem die Blätter im vorigen Äerbst zu 
fallen begannen, ist der Platz leer...

William Meyer wurde als Sproß einer alten Revaler Kaufmanns
familie 1883 in Reval geboren. Es war jene Zeit, als auf den baltischen 
Landen der Druck der Russifizierung lastete, die vornehmlich in den Schulen 
durchgeführt wurde. So konnten die Eindrücke, die Meyer vom Besuch des 
Revaler Gymnasiums empfing, nicht günstig sein. Sie bewogen ihn, die 
gleichfalls russifizierte Landeshochschule Dorpat zu meiden und nach St. Pe
tersburg zu gehen, an dessen vorzüglicher Aniversität Männer von euro
päischem Ruf wie Rostovcev, Platonov, Kareev und Forsten die Äistorie 
lehrten. Meyer wurde besonders von Forsten angezogen, jenem gründlichen 
und sorgfältigen Erforscher der Geschichte der Ostseestaaten; auf Forstens 
Anregungen geht seine Petersburger Dissertation zurück. Neben seinen 
eifrigen und erfolgreichen Studien gab sich Meyer dem deutschen Burschen- 
leben hin, das in der Korporation „Nevania" gepflegt wurde, der einzigen 
unter den in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in St. Peters
burg gegründeten deutschen farbentragenden Verbindungen, die sich im Laufe 
der Jahrzehnte behauptet hatte und den Mittelpunkt der in der nordischen 
Metropole studierenden Deutschen bildete. In den der Revolution von 1905 
folgenden unruhigen Jahren, als der Lehrbetrieb an der Llniversität häufig 
unterbrochen wurde, siedelte eine große Anzahl Korpsangehöriger an deutsche 
Llniversitäten über; Meyer war damals Senior, und er hat die stark ver
minderte Activitas zusammengehalten und so den Fortbestand der deutschen 
Studentenverbindung St. Petersburgs ermöglicht. Lind als nach dem Bol- 
schewistensturz seine Korpsbrüder in die verschiedensten Länder verschlagen 
wurden, tat er viel, um das Band zwischen ihnen nicht lockern zu lassen.

Nach Beendigung seiner Studien kehrte Meyer 1908 in seine Äeimat 
zurück. Er wirkte zwei Jahre als Oberlehrer der Geschichte in Arensburg 
und wurde dann in gleicher Eigenschaft an das neueröffnete ritterschaftliche 
Gymnasium in Mitau berufen, in dem die deutsche Unterrichtssprache frei
gegeben war. Es sollten die glücklichsten Jahre seines Lebens werden. Eine 
neue freiheitliche Ära war in Rußland angebrochen. Überall in den bal
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tischen Landen, besonders in Kurland, regte sich frisches Leben unter den 
Deutschen — deutsche Kulturvereine, deutsche Schulen, deutsche Bibliotheken 
wurden gegründet. Das lange mit Gewalt zurückgehaltene nationale Wollen 
und Schaffen konnte sich nun Bahn brechen. Dieser Aufschwung fand seine 
Krönung in der Besetzung Kurlands durch die deutschen Truppen. So kamen 
Meyers Forschertrieb und Drang nach nationaler Betätigung nicht nur den 
jungen Menschen in der Schule zugute, sie fanden in der ganzen deutschen 
Gesellschaft einen empfänglichen Boden.

Am so schrecklicher war der Rückschlag. Der unglückliche Ausgang des 
Krieges vernichtete Früchte deutscher Arbeit im Baltikum; der Terror der 
Bolschewiken forderte Opfer um Opfer. Meyer hat den Zusammenbruch 
seiner nationalen Hoffnungen, den Tod seiner nächsten Freunde nie verwinden 
können. 1919 kam er gebrochen nach Königsberg. Die Güte Professor Se- 
raphims, des damaligen Direktors der Stadtbibliothek, gewährte ihm an 
dieser Beschäftigung und Brot. Die Beschäftigung konnte anfangs nur unter
geordnet sein, das Brot kärglich. Jahrelang mußte Meyer sich durchschlagen. 
Es würde zu weit führen, all' die Hemmnisse zu schildern, die sich jedem 
Schritt, den dieser tüchtige Mann aufwärts tat, in den Weg stellten. And 
Meyers zurückhaltender vornehmen Natur lag es so gar nicht, sich vorzu- 
drängen, alles Laute war ihm zuwider... Aber seine unermüdliche, gewissen
hafte Arbeit und die dadurch erworbene Sachkenntnis verschaffte ihm endlich 
doch eine Stellung, die seinen Leistungen entsprach. Etwas später wurde ihm 
die Leitung der Stadtbibliothek übertragen. Nur noch ein halbes Jahr war 
es ihm vergönnt, in dieser Stellung an der ihm lieb und heimisch gewordenen 
Stätte zu wirken.

Gleich nach dem Verlassen seiner Heimat wandte sich Meyer wieder der 
Wissenschaft zu. Zn der ersten Zeit war es wohl der Wunsch, sich aus dem 
Grauen und der Verzweiflung in eine andere Welt zu flüchten. Dann nahm 
ihn die Welt der Wissenschaft immer mehr gefangen und wurde aus einem 
Mittel des Selbsterhaltungstriebes Selbstzweck. Er begann sich in stei
gendem Maße in den geschichtlichen Vereinen Königsbergs zu betätigen. 
Der Verein für die Geschichte von Ost- und West- 
Preußen zählte ihn zu seinen eifrigsten Mitgliedern und verdankt ihm so 
manchen anregenden Vortrag. Mit großer Liebe stellte er sich in den Dienst 
des Vereins für Familien forschung in Ost- und West- 
Preußen, den er mitbegründet hatte, zu dessen Vorstand er gehörte und 
dessen Zeitschrift, die „Altpreußische Geschlechterkunde", er seit dem Beginn 
ihres Erscheinens herausgab. Jeder Jahrgang brächte eine Anzahl seiner 
eigenen familiengeschichtlichen Beiträge. Vornehmlich muß der Arbeit 
Meyers in der Historischen Kommission für oft- und west- 
preußische Landesforschung gedacht werden, da ja der Historischen 
Kommission, die alle Geschichtsvereine Ostpreußens zu einem großen Ver
bände zusammenfaßt, eine besondere Bedeutung zukommt, und da Meyer 
einen großen Teil seiner Kraft gerade ihr gewidmet hat. Seit 1927 war er 
ihr Schriftführer. Sein kluger Rat und sein praktischer Sinn machten ihn 
zu einem wertvollen Mitarbeiter, besonders in Zeiten, als sich der Arbeit der
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Historischen Kommission erhebliche finanzielle Schwierigkeiten entgegenstellten. 
1928 wurde Meyer mit der Herausgabe der „Altpreußischen Forschungen", 
des Zentralorgans für die heimatliche Geschichtsforschung, betraut, denen er 
selbst außer Vereins-Tagungsberichten, Rezensionen u. a. einige größere 
Aufsätze lieferte. Die ihm eigene Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt ließen ihn 
bei der redaktionellen Tätigkeit auch vor dem Kleinsten nicht zurückschrecken.

Die wissenschaftliche Arbeit Meyers galt zum großen Teil der Geschichte 
seiner Heimat, so seine Petersburger Dissertation: „Die Handelsbeziehungen 
zwischen Holland und Livland im 15. Jahrhundert" und eine Reihe späterer 
Veröffentlichungen. Am liebsten ging er den Fäden nach, die sich zwischen 
seiner baltischen Heimat und dem deutschen Mutterland spannen. Schon in 
Mitau untersuchte er Herders Beziehungen zu Kurland, und dem Inter
esse für diesen großen Ostpreußen entstammte seine spätere Abhandlung über 
Herders Vorfahren; seine Königsberger Dissertation „Die Gründungs
geschichte der Xcackemiu pelrina in Mitau" schildert die regen geistigen Be
ziehungen zwischen Kurland und Deutschland im Zeitalter der Aufklärung; 
„Die Balten auf der Universität Kiel 1665—1865", geschrieben in trübsten 
Stunden bald nach dem Verlassen der Heimat, stellen den erheblichen Anteil 
dieser Universität am geistigen Leben Livlands fest; die psychologisch feine 
Biographie Professor A. Seraphims zeichnet das Leben und Schaffen dieses 
um die baltische und ostpreußische Geschichte verdienten Gelehrten. Die zu
nehmende Vertrautheit mit den Geschicken Altpreußens führte Meyer nun 
auch zu Spezialarbeiten auf diesem Gebiet. Davon zeugen seine zahlreichen 
Veröffentlichungen meist stadt- und personengeschichtlichen Charakters, u. a. 
die Lebensbilder einer Reihe bedeutender Königsberger Bürgermeister. Diese 
Lebensbilder waren die Nebenfrucht einer größeren Arbeit, die Meyer in den 
letzten Jahren beschäftigte: der Zusammenstellung und Bearbeitung einer 
Königsberger Ratslinie, eines bedeutsamen biographischen Werks, dessen 
Fehlen der Erforschung der Alt-Königsberger Geschichte häufig hinderlich 
gewesen ist. Der das Mittelalter umfassende Teil liegt fast druckfertig vor 
und sieht seiner Veröffentlichung von berufener Seite entgegen. Hoffentlich 
werden auch die fleißigen Vorarbeiten zum zweiten Teil dieser Arbeit von 
einer verständnisvollen Hand zum Abschluß gebracht werden. An der von 
der Historischen Kommission vorbereiteten Biographie aller namhaften Ost- 
und Westpreußen nahm er regen Anteil. So bildeten Meyers Hauptarbeits- 
gebiet personengeschichtliche Forschungen. Ihnen kam die so überaus genaue 
und sorgfältige Art seiner Arbeit zugute. Galt seine Freude dem geschicht
lichen Einzelding, so suchte er in seinen größeren Aufsätzen die behandelten 
Personen und Ereignisse doch in Beziehung zu den großen geschichtlichen 
Entwicklungslinien zu bringen. Seine Belesenheit und sein Wissen auch auf 
solchen geschichtlichen Gebieten, die der Richtung seines eigenen Forschens 
ferner lagen, sein Denken, das ihm den Weg wies, wo auch immer geschicht
liches Geschehen war, haben besonders diejenigen erkennen können, die ihm 
nahestanden.

And noch ein anderes erkannten sie: zu welcher feinen abgeklärten Heiter
keit sich dieser korrekte, zurückhaltende, sachliche Mann zu erheben, wieviel 
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Güte er zu spenden wußte, obgleich er selbst bis zuletzt an manchem schwer trug: 
an dem Schicksal seiner Heimat, wo seine Volksgenossen immer mehr ent
rechtet wurden; an dem Deutschland nach 1918, in dem er sich im Innersten 
nie ganz einleben konnte. Dazu kam in den letzten Jahren ein Leiden, das 
seine Lebensfreude und Schaffenskraft oft für Monate lähmte. Als er vom 
letzten Anfall seiner Krankheit schon fast genesen war, ereilte ihn am 12. Sep
tember 1932 jäh ein Herzschlag. Ihn vermissen seine Freunde, die bei ihm 
Anregung, Rat und Hilfe fanden; ihn vermissen alle, die in ihm einen treuen, 
aufrechten Deutschen, einen fleißigen, gewissenhaften Arbeiter, einen be
scheidenen, vornehmen Menschen schätzten.

Helmut Müller.
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Vorgeschichtliche Kulturen und Völker 
in West- und Ostpreußen.

Von Wolfgang La Baume.

Die große Mannigfaltigkeit der archäologischen Erscheinungen in der 
Steinzeit läßt sich zwar schon recht gut nach scharf umschriebenen Kultur- 
gruppen gliedern, doch soll von diesen hier nicht die Rede sein, weil es noch zu 
gewagt erscheint, diese mit bestimmten Völkern in Beziehung zu setzen. In der 
Bronzezeit sind wir dagegen durchaus berechtigt, nicht nur von Kultur
kreisen, sondern auch von Völkern zu sprechen, auch bei vorsichtiger Be
urteilung. Das Küstengebiet Ostdeutschlands (Pommern, West- und Ost
preußen) hatte weder Anteil an der frühbronzezeitlichen Aunjetitzer 
Kultur") (Periode I) Mitteldeutschlands (die auch in Schlesien reich ver
treten ist), noch an der Lausitzer Kultur') der Bronzezeit (Periode II 
bis V) und der ältesten Eisenzeit, deren Äauptgebiet das südliche Ost
deutschland ist; denn alle kennzeichnenden Merkmale der Lausitzer Kultur 
(Flachgräberfelder mit Buckel-, Riefen-, graphitierter und bemalter Keramik, 
südöstlichen Bronzeformen usw.) fehlen nördlich der Warthe und Netze. 
Nur einige Ausläufer der Lausitzer Kultur dringen bis ins Gebiet der 
unteren Oder^) und der unteren Weichse?) vor. Das Land an der deutschen 
Ostseeküste (mit Ausnahme von Ostpreußen) steht vielmehr in engstem Zu
sammenhänge mit dem mittleren Norddeutschland, Dänemark und Süd
skandinavien, in der älteren Bronzezeit zunächst noch undeutlich, in der späten 
Bronzezeit so offensichtlich, daß zwischen den genannten norddeutschen Ländern 
einerseits und Pommern-Westpreußen anderseits nur gradmäßige, aber nicht 
grundsätzliche Unterschiede bestehen. Die Verbreitung zahlreicher norddeutsch
skandinavischer Formen (Typen) an Waffen, Geräten und Schmucksachen aus 
Bronze im Küstengebiet^) bis an die Weichsel im Osten sprechen für diese 
Auffassung ebenso offenkundig wie die vorherrschende Grabform (Äügelgrab), 
ferner die von der Lausitzer Keramik gänzlich verschiedene Tonware°) und

i) Zusammenfassende Übersicht: Leger, Aunjetitzer Kultur. In: Ebert, Reallexikon 
der Vorgesch. Bd. 1, S. 260—272, Taf. 47—53.

-) H. Leger: Die Lausitzer Kultur. Deutsche Lefte f. Volks- u. Kulturbodenforschung II, 
L. 2, I9ZI/Z2, S. 82—89. — L. S e g e r, Lausitzische Kultur. In: Ebert, Reallex. d. Vor
gesch. VII, S. 251—256, Taf. 195—198.

") O. Kunkel, Pommersche Urgeschichte in Bildern, Stettin 1931, S. 58—59 (besonders in 
den Kreisen Pyrih, Greifenhagen und Saatzig).

*) In den Kreisen Thorn und Kulm.
s) Letzte Übersicht: E. Sprvckhoff, Iungbronzezeitliche Formenkreise an der unteren 

Oder und unteren Weichsel. Blätter f. deutsche Vorgeschichte L. 8, 1931, S. 4—32, mit vielen 
Karten.

°) Die Keramik des Küstengebietes (aus der Bronze- und frühen Eisenzeit) ist größtenteils 
noch nicht veröffentlicht.
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nicht zuletzt das Fehlen aller typischen Kennzeichen der Lauscher Kultur. 
Pommern und Westpreußen gehören also während der jüngeren Bronzezeit 
zum germanischen Kulturpreise?). Nach Osten zu ändert sich aber das Bild 
jenseits (d. h. östlich) der Passarge-Linie: Gräber, Keramik und Metall- 
beigaben weichen von denen in Westpreußen und Pommern so stark ab, daß 
man Ostpreußen einem besonderen Kulturkreise zuweisen muß^). Die 
Vermutung von Bezzenberger und anderen ostpreußischen Forschern, das 
Volk der alten Preußen sei dort als ein uralt eingesessenes anzusehen, ist 
zweifellos richtig; man wird ohne Bedenken die ostpreußische Kultur der 
Bronzezeit den Vorfahren der heidnischen Preußen zuweisen können.

Der EndabschnittderBronzezeit (Per.V) und dieälteste 
Eisenzeit (Per. VI der skandinavischen Forschung) sind gewiß Zeiten 
großer Llnruhen in Ostdeutschland gewesen, wie schon das Auftreten zahl
reicher Bürger?) im Lausitzer Kulturgebiet und auffällig vieler Bronze- 
Schatzfunde (in Per. V in Pommern und Westpreußen, in Per. VI in ganz 
Ostdeutschland) erkennen läßt. In Zusammenhang damit steht das Auf
kommen der Gesichtsurnenkultur in Westpreußen und Pommern, 
beginnend in der späten Bronzezeit"), und deren Ausbreitung in südlicher 
Richtung, in deren Verlauf diese Kulturgruppe der benachbarten Lausitzer 
Kultur deutlich Boden abgewinnt"). Ostpommern, Westpreußen und das 
westliche Ostpreußen werden während der älteren Eisenzeit ganz von der 
Gesichtsurnenkultur eingenommen"), die, ihrer Herkunft und Verwandtschaft 
nach unzweifelhaft germanisch, in Anbetracht ihres Sondercharakters mit 
Recht als oft germanisch bezeichnet werden kann"). Ihre Grenze nach 
Osten zu, gegen die benachbarte altpreußische Kultur der älteren Eisen
zeit, ist kürzlich durch Untersuchungen von Carl Engel") (Königsberg) fest
gelegt worden; diese liegt etwa in der Linie Passarge-Mündung—Allenstein. 
Für West- und Ostpreußen ist damit ein Zustand erreicht, der durch Jahr
hunderte anhält"), nämlich während der Latenezeit Vorrömischen Zeit), 
der Römischen Kaiserzeit und der älteren Völkerwanderungszeit; denn an

?) Vergl. W. L a Baume: Das Land an der unteren Weichsel in vorgeschichtlicher Zeit. 
In: Deutsche Staatenbildung u. deutsche Kultur im Preußenlande, Königsberg 1931, S. 2, 
Karte 1. — E. Wahle, Deutsche Vorzeit (Leipzig 1932), Karte 4.

») C. Engel, Die Bevölkerung Ostpreußens in vorgeschichtlicher Zeit. Gumbinnen 1931 
(Karte 1, S. 10).

») Karte bei C. S ch u ch h a r d t, Vorgeschichte von Deutschland, S. 152.
1») E. Petersen, Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen (Vorgesch. 

Forsch. Il, 2). Berlin 1929.
") W. LaBaume a. a. S. (vergl. Anm. 7) Karte 2. — E. W a h l e a. a. O. (vergl. 

Anm. 7) Karte 5.
12) Der germanische Charakter der Gesichtsurnenkultur ist durch neue Untersuchungen von 

W. La Baume erneut bestätigt worden (Gesichtsurnen und Lausurnen. Archiv f. Anthrop. 
Bd. 23, 1932, L. 1). In dieser Arbeit beschäftigt sich der Verf. überdies eingehend mit der Be
deutung der Gesichtsdarstellung (primär: Abwehrgedanke; sekundär: Portaitgedanke). Vergl. 
auch La Baume: Bestattung im Vorratsraum. Forsch, u. Fortschr. 8, 1932, Nr. 14, und 
Ztschr. f. Ethnologie, 64, 1932, S. 141 ff.

1») C. Engel a. a. O. (vgl. Anm. 8) S. 10. Karte 1. — Über die ostpreußischen Be
stattungsformen der ältesten Eisenzeit liegen wertvolle neue Untersuchungen von C. E n g e l vor 
(Zur Bauart und Chronologie der ostpreußischen Lügelgräber. Mannus, 8. Erg. Bd. 1931, S. 41 
bis 54).

") L a Baume a. a. O. (vergl. Anm. 7) Karten 3 und 4. — Wähle a. a. O. Karte 6.
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Stelle der Gesichtsurnenkultur (älteren Ostgermanen) tritt während der 
Latenezeit die Kultur der jüngeren Ostgermanen, deren nördliche Gruppe 
(Rugier, Goten, Gepiden und Burgunden) das Gebiet von Ostpommern, 
Westpreußen und des westlichen Ostpreußen besiedelten und, wie die älteren 
Ostgermanen, im Pastarge-Gebiet an die östlichen Nachbarn grenzte, die 
uns nunmehr als Ae stier entgegentreten, die Vorfahren der alten Preu
ßen^). Der Anschluß der jüngeren ostgermanischen Kultur an die ältere 
bedarf noch näherer Untersuchungen, da er noch nicht mit genügender Klarheit 
erkennbar ist").

Der Gegensatz zwischen dem ostgermanischen und dem altpreußischen 
Gebiet kann nicht schärfer hervortreten als in der späten Völkerwanderungs- 
zeit"), in der infolge Abwanderung der Ostgermanenin West
preußen und im westlichen Ostpreußen fast keine Bodenfunde nachweisbar 
sind, während östlich der Paffarge im Zusammenhang mit der ununter
brochenen Besiedelung des Landes durch altpreußische Stämme die ost- 
preußischen Friedhöfe ohne zeitliche Unterbrechung weiterbelegt worden sind 
und oft von der Römischen Kaiserzeit bis in die Ordenszeit durch Jahr
hunderte andauern"). Jetzt wird auch deutlich in den Altertumsfunden 
erkennbar, wie die Aestier (Preußen) ihr Bereich im Westen bis an die untere 
Weichsel vorschieben"), weil sie hier das von den Ostgermanen verlassene 
Weichselland kampflos besetzen können. Sie grenzen dort im frühen Mittel
alter an die westslawischen Stämme (Pommereller an der Küste, Polen im 
Kulmerland), die zu Beginn des Mittelalters in die ehemals ostgermanischen 
Landesteile eingerückt sind. Diese Gebietsverteilung") dauert an, bis der 
deutsche Ritterorden erscheint und die ostdeutsche Kolonisation einsetzt.

Für das oft preußische Gebiet sind in letzter Zeit Llntersuchungen 
von Carl Engel") bedeutsam geworden, die sich mit den vor- und frühgeschicht
lichen Kulturgruppen beschäftigen. Es ergab sich dabei, daß während der 
nachchristlichen Jahrhunderte mehrere ständig und scharf unterschiedene Kul
turkreise an Kand der Altertümer erkennbar sind, die offensichtlich verschiedenen 
altpreußischen Stämmen zuzuweisen sind. Ja es ist sehr wahrscheinlich, daß 
sich diese Gruppen bis weit in die vorgeschichtliche Zeit zurückverfolgen lasten.

15) Die Grenze zwischen der ostgermanischen „Weichselmündungskultur- und der alt- 
Preußisch-aestischen hat zuerst C. E n g e l kartenmäßig herausgearbeitet: Die Bevölkerung Ost
preußens, 1932, S. 12, Karte 2; ferner: Die ostmasurischen Hügelgräber — . Mannus 24, 1932, 
S. 479 (Karte) und: Das Gotenreich in Ostpreußen. Umschau 36, 1932, L. 35, mit Karte. — Dazu 
ferner: W. Gaerte, Die Ostgrenze der gotischen Weichselmündungskultur in der Römischen 
Kaiserzeit. Mannus 24, 1932, S. 561 ff. m. Karte.

") Neue Beweise für die nahen Beziehungen zwischen der ostgermanischen Kultur der Spät- 
latenezeit und dem nordgermanischen Gebiet hat E. Petersen erbracht: Keramik der ost
deutsch-polnischen Spätlatönezeit in ihren Beziehungen zu nordischen Tongesäßen, äcts srckseolo- 
Lica (Kopenhagen) III, 1. 1932.

17) Dies wird vortrefflich veranschaulicht durch Vergleich der beiden Karten von Engel, 
Die Bevölkerung Ostpreußens (Gumbinnen 1932) S. 12, Karte 2 und S. 14, Karte 3.

") Engel, Die Bevölkerung Ostpreußens.... Karte 4, S. 15.
1») L a Baume a. a. O. (vergl. Anm. 7) Karte 5. - Wähle a. a. O. (vergl. Anm. 7) 

Karte 7.
20) C. E n g e l, Die Bevölkerung Ostpreußens.... Gumbinnen 1932. — D e r s., Zur Gliede

rung des jüngsten heidnischen Zeitalters in Ostpreußen. Lonxr. sec. srck. kalt. Riga 1931, S. 313 
bis 336. — D er s., Das vierstöckige Gräberfeld von Linkuhnen. Fornvännen (Stockholm) 1932. — 
Ders., Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit. Memel 1931.
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Daß im frühen und hohen Mittelalter die Wikinger-Kultur zahlreiche 
Spuren im Küstengebiet Ostdeutschlands hinterlassen hat, war schon länger 
bekannt. Es wird nunmehr auf Grund neuerer Ausgrabungen und Anter- 
suchungen immer wahrscheinlicher, daß die Bedeutung dieser skandinavischen 
Einwanderung in Pommern, West- und Ostpreußen^) sehr viel größer 
gewesen ist, als bisher angenommen wurde.

21) Aufzählung der aus Pommern und Westpreußen bekannten Witingerfunde bei Lega, 
Die Kultur Pommerns im Hohen Mittelalter, rekonstruiert aus den Bodenfunden. Thorn 1930 
(polnisch). — Für Ostpreußen vergl. die unter Anm. 20 aufgezählten Arbeiten von Engel. 
Ferner: B. Ehrlich: Elbing, Benkenstein und Meislatein. Ein Beitrag zur Trusoforschung. 
Mannus 24, 1932, G. 399—420.
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Die Verwaltungsgrenzen Pommerellens 
zur Ordenszeit.

Von Günther Die r selb.

1. Die Erwerbung Pommerellens durch den 
Deutschen^Nitterorden.

Als die Ritter mit dem schwarzen Kreuze auf den weißen Mänteln ihre 
Vanner östlich der Weichsel in Thorn, Kulm, Marienburg und allmählich 
über ganz Ostpreußen aufgerichtet hatten, ließ die Außenpolitik des Ordens 
ein Ziel immer mehr in den Vordergrund treten: es war das Streben, eine 
Verbindung mit dem Mutterlande herzustellen. Sobald sich daher eine Ge
legenheit bot, jenseits der Weichsel im Lande der pommerellischen Lerzöge 
festen Fuß zu faßen, griff der Orden entschlossen zu.

Während die Ritter in Preußen an die innere Ausgestaltung ihres 
Landes gingen und bemüht waren, ihr Gebiet zu erweitern*),  herrschte in 
Danzig als Lerzog von Pommerellen Swantopolk aus dem Lause der 
Samboriden. Die kraftvolle und zugleich geschickte Regierung dieses Lerzogs 
von 1220—1266 ermöglichte es dem Orden zunächst nicht, in Pommerellen 
Gebiet zu erwerben'). Vielmehr mußte er auf der Lut sein, sich der Angriffe 
des mächtigen Nachbarn zu erwehren^). Viermal wurde das Ordensland 
von den Pommern und den aufrührerischen Preußen, mit denen Swantopolk 
sich verbündet hatte, verwüstet. Nur im Bunde mit den Lerzögen Conrad 
von Crakau und Lenczyc, Boleslaw von Masovien, Kasimir von Kujawien*)  
sowie Swantopolks feindlichen Brüdern Sambor von Liebschau und Ratibvr 
von Belgard") gelang es den Rittern, ihren Staat aufrecht zu erhalten und 
günstige Friedensbedingungen zu erzielen. Während der Zeit von 1243—1251 
besaß die Burg von Sartowitz, die im Schwetzer Gebiet am Afer der Weichsel 
lag, sogar der Orden"). Nach dem Tode Swantopolks im Jahre 1266 folgte 
ihm sein Sohn Mestwin, der jedoch nicht die Kampfesfreudigkeit und Ver-

*) Pvmmerellisches Urkundenbuck S. 64 Nr. 78. Urkunde vom 20. Sept. 1242.
5) Pommerellijches Urkundenbuch (— P. U. B.) S. 66, Nr. 79. Urkunde vom 28. Aug. 1243.
») Dusburg, Chron. III, csp. 40 in Scr. rer. pruss. I. S. 70. Der Besitz ergibt sich ebenfalls aus 

P. U. B. S. 66, Nr. 79.

i) Zum näheren Verständnis der Geschichte Preußens in ihren Anfängen sowie der pom
merellischen Geschichte vgl. Zoh. Voigt: „Geschichte Preußens." Königsberg 1827—39. — 
M. Toeppen: „historisch-comparative Geographie von Preußen." Gotha 1858. — A. L. Ewald: 
„Die Eroberung Preußens durch die Deutschen." Lalle 1872. 4 Bd. — B. Schumacher und 
E. Wernicke: „Leimatgeschichte von Ost- und Westpreußen." Marienwerder 1925. — Chr. Kroll- 
man,,: „Politische Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen." Königsberg 1931.

Vgl. eine Urkunde Swantopolks ohne Datum bei Lasselbach „Loäex pommeranicus 
äiplomuticus" Nr. 162.

") Vgl. die Schilderung dieser Vorgänge beim Ordenschronisten Peter von Dusburg: 
„Lkronicon . . III, csp. 11 ff. — csp. 40 in Scr. rer. pruss. l. S. 18—70. 
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schlagenheit seines Vaters geerbt hatte. Ferner lebten noch die Brüder 
Swantopolks Ratibor und Sambor, deren Haß gegen Swantopolk sich auch 
auf den Sohn Mestwin übertragen hatte. Sie glaubten am ehesten seine 
Macht beseitigen zu können, indem sie die Bestrebungen des Ordens, auf dem 
linken Afer der Weichsel festen Fuß zu faßen, unterstützten. Durch die gleiche 
Politik hatte Sambor es früher bereits verstanden, sich den Angriffen 
Swantopolks zu erwehren. In dieser Zeit wurde die Insel Zantir, die im 
Weichseldelta lag, am 7. Dezember 1251 an den Orden durch Sambor ab- 
getreterL). Am 29. März 1276 vermachte Sambor dem Orden angeblich „aus 
Frömmigkeit" („ob bonorem et reverentium Ike8u Lkristi") das Land 
Mewe^); es war dies eine „üonutio inter vivo8". Wie diese Frömmigkeit 
aussah, erhellt aus der Tatsache, daß Sambor seine frühere Schenkung des 
Landes Mewe an das Kloster Oliva") unbeachtet ließ und das Gebiet des 
eigenen Vorteils wegen den Rittern gab. Eine nähere Grenzbeschreibung, die 
in der Schenkungsurkunde enthalten ist, läßt den Amfang des damaligen 
Mewer Gebietes erkennen. Danach verlief die Grenze von der Mündung 
der Ferse in die Weichsel stromabwärts bis nach Klein-Falkenau, wobei sie 
das umliegende Gebiet bis Gr. Gartzer Wall einschloß, geradeaus bis zum 
Klosterdorf Raikau, geradeaus bis zur Ferse, flußaufwärts bis zur Burg 
Stargard, über die Stargarder Brücke bis zur Schwetzer Landstraße, zu den 
Grenzen des Dorfes Thymau, zur Wengermutz, flußabwärts bis zur Mün
dung in die Ferse, flußabwärts wieder zur Mündung der Ferse in die 
Weichsel. Läßt diese Handlung Sambors sich mit seiner Politik gegen 
Mestwin in Einklang bringen, so bleibt unverständlich, wie dieser derart 
kurzsichtig handeln konnte; denn diese Schenkung mußte zu wenig ersprieß
lichen Verwicklungen führen. Erwähnt wurde bereits, daß Mewe recht
mäßiger Besitz des Klosters Oliva war. Sambor hatte früher auf alle Rechte, 
die er im Lande Mewe besaß, zu Gunsten des Klosters verzichtet. Da Sambor 
damals noch nicht mündig war, trat sein Bruder Swantopolk ebenfalls als 
Ausfertiger der Urkunde auf. Die Ritter erkannten anscheinend diesen Wider
spruch und ließen sich von Sambor daher noch am gleichen Tage, d. 29. März 
1276, gewissermaßen eine Rückversicherungsurkunde ausstellen"). Danach 
sollte der Orden für den Fall, daß das Kloster Olivia seinen Mewer Besitz 
einklagen würde, anderweitig entschädigt werden. Mestwin bestätigte und 
erneuerte als Nachfolger Swantopolks wahrscheinlich im gleichen Jahre die 
Arkunde vom 27. Dez. 1229"). Da am Ende des Jahres 1276 Sambor starb, 
konnte Mestwin die berechtigte Hoffnung haben, den Orden wieder in seine 
Grenzen jenseits der Weichsel zurückzuweisen. Nach dem Brauche der Erb
folge war jetzt Mestwin Herrscher über das gesamte Land der Samboriden 
geworden. Als solcher erließ er, um keine Anklarheit aufkommen zu lassen, 
am I.Nov. 1281 nochmals eine Arkunde"), in der er ausdrücklich auf den 
Rechtsstand im Lande Mewe verwies, die Schenkung an das Kloster Oliva

7) P. A. B. S. 17, Nr. 134.
P. U. B. S. 237, Nr. 278. 

«) P. U. B. S. 33, Nr. 39. 
w) P. U. B. S. 238 Nr. 279.

P. U. B. S. 242 Nr. 284. 
") P. A. B. S. 281, Nr. 326. 
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erneuerte und eine genaue Umgrenzung des Gebietes vornahm. Dadurch, 
daß Mestwin beide Arkunden, die von 1276 und die von 1281, erst nach dem 
Tode Sambors erließ, konnte der Orden aus der Entschädigungsuickunde 
keinen Nutzen ziehen. Mestwin hat im Bunde mit dem Kloster Oliva beim 
Papste Klage geführt. Eine unmittelbare Arkunde findet sich jedoch hier
über nicht. Jedenfalls kam aber unter dem päpstlichen Legaten Philipp von 
Fermo am 18. Mai 1282 ein Vergleich zwischen Mestwin und dem Orden 
zustande"). Der Orden verzichtete auf seine Rechte an Schwetz, Neuen
burg, Thymau und Belgard. Dafür kam das Gebiet Mewe, wie es Sambor 
früher begrenzt hatte, — übrigens ein Teil des Schwetzer Landes — mit Aus
nahme der Besitzungen des Klosters Oliva zum Orden. Außerdem erhielt 
der Orden Mösland, wozu das Gebiet bis Klein-Falkenau, stromabwärts 
bis zum Slanza-Bach (Schlanz), diesen aufwärts bis zum Sumpf und von 
hier bis Burg Gartz gehörte. Groß waren die Erwerbungen im Weichsel- 
Nogat-Delta: außer mehreren Flußarmen (Gr. und Klein Kabal) mit einigen 
Inseln wurden „omnia bonu" zwischen Lichtenau und Mielenz, dazu zwei 
Meilen auf der Frischen Nehrung Ordensbesitz.

Zunächst muß das unerklärliche Verhalten Mestwins und der Ausgang 
des Streites mit dem Orden, der im Gegensatze zur Vorgeschichte in einem 
für den Orden so günstigen Vergleiche endigte, beachtet werden. Arkundlich 
hat sich ergeben, daß Mestwin zuerst energisch den Erwerb des Ordens in 
Pommerellen bekämpfte. Aus der Vergleichsurkunde ergibt sich aber, daß 
Mestwin kurz vorher schon dem Orden Ansprüche auf das Kerzogtum Schwetz 
eingeräumt hatte. Diese beiden Tatsachen stehen zueinander im Gegensatze. 
Der Orden mußte demnach irgendwie Ansprüche auf einen Teil Pommerellens 
bewiesen haben, sonst wäre ein derartiger Vergleich nicht möglich gewesen. 
Wahrscheinlich ist der Grund in der Erbschaft der Herrschaft Sambors und 
Ratibors zu suchen. Diese hatten nicht etwa, wie es Brauch war, ihren 
Neffen Mestwin zum Nachfolger eingesetzt, sondern den Orden"). Einmal 
lag dem Orden weniger an diesen entlegenen Gebieten, und dann war es für 
Mestwin ein politisch unhaltbarer Zustand, im Rücken ebenfalls Ordensland 
zu haben. So fand er sich damit ab, die Ansprüche des Ordens auf die Ge
biete Belgard und Liebschau mit dem Lande Mewe und einigen anderen 
kleinen Gebietsteilen an der Weichsel zufriedenzustellen. Der Orden ver
zichtete denn auch auf die Schenkungen Ratibors und Sambors"). Der 
dritte Beteiligte, das Kloster Oliva erlitt keinen Schaden"). Mestwin ent
schädigte es durch sechzehn Dörfer bei Danzig.

Mestwin hat später Schwierigkeiten gemacht, die ihm in dem Vertrage 
auferlegten Verpflichtungen einzuhalten; denn unter dem 13. Nov. 1282 findet 
sich eine Mahnung des Papstes Martin IV., wonach Mestwin durch den 
Bischof vom Ermland angehalten werden sollte, seine Verpflichtungen dem 
Orden gegenüber zu erfüllen"). Am 5. März 1283 ist eine Änderung des

P. U. B. S. 291 Nr. 336.
1*) Urkunde bei Doaiel: „Lodex äipl. polonise" IV Nr. 39.

Dusburg, csp. 2V8.
i«) Vgl. zur Regelung der Olivaer Ansprüche folgende Urkunden im P. U. B. S. 298, Nr. 338 

v. 26. Zuni 1282; S- 311, Nr. 383 v. 8. März 1283; S. 318, Nr. 388 v. 8. März 1283.
") P. U. B. S. 3V8, Nr. 347.
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Vergleiches vorgenommen worden. Statt der beiden Gewässer Gr. und Klein 
Kabal erhält der Orden einige im Besitze Olivas gebliebene Güter bei 
Mewe") unh einen weiteren Teil der Nehrung"). Am 28. Juli 1283 hat 
Mestwin, der päpstlichen Mahnung gehorchend, noch einmal dem Orden die 
Erfüllung des Vergleiches von 1282 versprochen'"). Der Orden hat dann 
tatsächlich von dem Gebiete Besitz ergriffen und das Land Mewe als neue 
Komturei seiner Verwaltung eingegliedert. Denn in der Urkunde vom 
5. März 1283 wird bereits unter den Zeugen Bruder Theoderich (Dietrich) 
von Spira als Komtur von Mewe benannt"). Durch Mestwins Bemühungen 
hatte der Bischof Alberus von Kujawien auf den ihm zustehenden Zehnten 
im Mewer Gebiet und auf der Nehrung am 28. Juli 1283 zu Gunsten des 
Ordens verzichtet").

Zur Erwerbung Pommerellens war dieser Schritt der erste und wesent
lichste. Denn nachdem der Orden auf dem linken Weichselufer erst einmal Fuß 
gefaßt hatte, mußte es ihm eher gelingen, durch kluge Politik auch in die 
Belange des Nachbargebietes einzudringen, das jetzt nicht mehr, wie es 
früher gewesen war, infolge historischer Bedingungen und geographischer 
Grenzen vom Ordensstaate abgeschlossen war. Zwei Wege standen dem 
Orden zur Verfügung, seinen pommerellischen Besitz zu vergrößern: einmal 
konnte er kleinere Besitzungen, die an sein Gebiet grenzten, erwerben, oder 
ossen Eroberungspolitik treiben. Zunächst blieb der Orden aus dem ersten 
Wege. Nach der Erwerbung Mewes erschien ihm ein weniger Aufsehen 
erregendes Vorgehen zweckmäßiger. Wie richtig dieses Vorgehen war, be
stätigt die Tatsache, daß in den folgenden Jahren sich die Beziehungen zu 
Mestwin viel freundlicher gestalteten. Der Herzog erkannte offenbar das 
friedfertige Verhalten des Ordens an, woraus sich allmählich ein gegen
seitiges Vertrauensverhältnis entwickelte; denn am 16. Sept. 1284 waltete 
Mestwin als Schiedsrichter in einem Streite zwischen dem Bischof Wislaus 
von Kujawien und dem Orden"). Die Gesinnung Mestwins drückt sich in 
dem sür den Orden sehr günstig ausgefallenen Schiedssprüche aus. Am 
16 April 1285 schenkte er dem Orden eine zwischen der Primislawa und dem 
Gr. Kabal gelegene Insel im Weichseldelta"). Mestwin hatte auch nichts 
dagegen, daß der Orden durch Kauf Klein-Schlanz erwarb; im Jahre 1291, 
am 3. April, bestätigte er diesen Kauf").

Auf eine solche Reihe von Jahren friedlicher Entwicklung mußte der 
Orden nach Mestwins Tod mit einiger Besorgnis in die Zukunft schauen; 
denn als Mestwin im Jahre 1294 starb, hörte mit ihm die Herrschaft der 
Samboriden auf, da er ohne männliche Erben geblieben war. Am 30. Juli 1295 
tritt bereits Przemyslaw, König von Polen, als Herzog von Pommern auf"). 
Herzog Mestwin hatte vielen benachbarten Herzögen Hoffnungen und Ver-

I«) ohne nähere Bezeichnung der einzelnen Dörfer.
1") P. A. B. S. 309, Nr. 352.
2») P. U. B. S. 334, Nr. 368 Urkunde v. 28. Juli 1283.
'-'1) P. U. B. S. 309, Nr. 352.
22) P. U. B. S. 332, Nr. 367.
2») P. A. B. S. 344, Nr. 378.
2«) P. A. B. S. 355, Nr. 392.
-s) P. U. B. S. 425, Nr. 477.
»«) P. A. B. S. 471, Nr. 527, Urkunde vom 30. Juli 1295. 
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sprechungen auf die Erbschaft seines Landes gemacht, so daß es zu einem Erb- 
folgekriege kommen mußte. Verbriefte Rechte auf das Gebiet von Danzig, 
Dirschau und Schweh hatten seit dem 1. April 1269 und 3. Sept. 1273 in 
erster Linie die Markgrafen von Brandenburgs), denen Mestwin sein Land 
zu Lehen gegeben hatte, um sich ihre Bundesgenossenschaft zu sichern. Anderer
seits hatte er auch seinem Vetter, dem Kerzog Przemislaus von Groß-Polen, 
am 15. Febr. 1282 in Pommerellen die Erbfolge versprochen"). Dieses 
seltsame Verfahren ist nur dadurch erklärbar, daß Mestwin durch derartig 
sich widersprechende Wandlungen zu Lebzeiten noch möglichst viel Vorteile 
zu erringen suchte. Das Schicksal des Landes nach seinem Ableben scheint 
ihm wenig am Kerzen gelegen zu haben. Denn die Reihe der Anwärter 
auf die Erbfolge vermehrte sich noch durch die Kerzöge von Vorpommern. 
Diesen hatte Mestwin ebenfalls die Anwartschaft auf sein Land in einem 
Vertrage vom 20. Sept. 1264 zugesichert"). Außerdem geht aus einer Ar
kunde vorn 26. März 1289 hervor, daß Fürst Wizlaw von Rügen durch seine 
verwandtschaftlichen Beziehungen, — er war der Schwiegersohn Mestwins 
und der Enkel von Mestwins Schwester'") — sich als Nachfolger in Pom
merellen ansah"). Gleichzeitig einigten sich beide Erbfolger, nämlich Wizlaw 
und die Markgrafen von Brandenburg dahin, daß Wizlaw die Kälfte des 
Landes den Brandenburgern abtreten sollte'').

Damit war eine lange Reihe von Erbfolgekämpfen unvermeidlich. Der 
Orden war bei diesen für ihn ebenfalls sehr wichtigen Vorgängen Zuschauer 
geblieben. Immerhin konnte er bei einer so großen Anzahl von Erbschafts
anwärtern sich mit dem Gedanken trösten, daß er bei dem unvermeidlich 
folgenden Streite nur gewinnen konnte, wenn er im richtigen Augenblicke 
seine Macht bei der Entscheidung einschaltete.

Sogleich nach Mestwins Tode im Jahre 1294 nahm Kerzog Przemislaus 
von Polen das Land Pommerellen in seinen Besitz"). Mit diesem Gewalt
streiche forderte er die anderen Anwärter heraus. Nicht lange konnte er sich 
seiner Macht erfreuen. Bereits im folgenden Jahre fielen die miteinander 
verbündeten Markgrafen von Brandenburg und Fürst Wizlaw von Rügen 
und Vorpommern in Pommerellen ein und schlugen Przemislaus in der 
Schlacht bei Rogodzno, wobei er den Tod fand"). Sonderbarerweise wurden 
die Verhältnisse in Pommerellen damit noch verworrener. Denn jetzt, 1296, 
machte Wladislaus Lokietek, der Nachfolger Premislaws in Polen, des
gleichen seine Rechte in Pommerellen geltend"). Doch bereits 1300 ist er durch 
Wenzel II. von Böhmen verdrängt worden, der in diesem Jahre urkundlich 
als Kerzog von Pommern genannt wird'"). Wenzel hat als König von Polen,

27) Urkunde vom 1. April 1269 in Riedel: „Loäex äipl. Ursnllenburxensis" II, 1, S. 101, Nr. 136 
und Urkunde vom 3. Sept. 1273 ebenda, S. 121, Nr. 158.

- ») Urkunde vom 15. Febr. 1282, P. A. B. S. 287, Nr. 333.
- °) P. U. B. S. 171, Nr. 206.
.'») Vgl. Zoh. Voigt: „Geschichte Preußens", Bd. 4, S. 80, Anm. 2.
- N P. U. B. S. 401, Nr. 448.
- '2) Siehe Anmerkung 31.
2») P. A. B. S. 475, Nr. 530 ff. alle aus dem Jahre 1295.
2«) Diese Angaben nach: „lütes gestse inter polonos orclinemqu« crucikerorum" II, 93 ff.
2s) Nach der Urkunde v. 2. Mai 1296 ist er Herzog von Polen u. Pommern. P. U. V. S. 488, 

Nr. 540.
»«) P. U. B. S. 526, Nr. 592 u. S. 529, Nr. 595.

13



also als Nachfolger Przemislaws, berechtigte Ansprüche auf Pommerellen 
gehabt. Denn Wladislaus Lokietek versprach bereits in einer Arkunde vom 
23. August 1299^) nach Prag zu reisen, um dort seine Gebiete Polen, Pom
mern, Lxczyc, Kujawien und Sieradz von Wenzel zu Lehen zu nehmen. Dem 
Orden konnte der neue Nachbar nur angenehm sein; denn dieser Fürst zeigte 
sich den Bestrebungen des Ordens, in Pommerellen sein Gebiet zu ver
größern, im Gegensatz zu dem Polen Lokietek sehr geneigt. Er schenkte dem 
Orden die Dörfer Thymau bei Mewe, Bordzichow und Lochstüblau bei 
Pr. Stargard, Lubin und Sibsau bei Neuenburg. Eine Arkunde hierüber 
ist zwar nicht erhalten. Sie muß verlorengegangen sein, denn der Nachfolger 
Wenzels II., sein Sohn Wenzel III. bestätigte dem Orden die Schenkung 
seines Vaters unter dem 28. Juni 1305^). Daß Bordzichow dasselbe Dorf 
wie Borchow ist, und nicht Borkau damit gemeint sein kann, geht daraus 
hervor, daß Borkau geistlicher Besitz (Pelplin) war'"). Quandt dagegen 
meint, daß Borchow mit Barchnau zu vergleichen sei'"); vom sprachlichen 
Gesichtspunkte aus ist diese Behauptung nicht aufrechtzuerhalten, da das n 
in Barchnau für die Bezeichnung Borchow keine Berechtigung haben kann. 
Dagegen sind für eine Gleichstellung Borchows mit Bordzichow die sprach
lichen Voraussetzungen gegeben"). Denn Bordzichow hat ursprünglich die 
Bezeichnung Borschau gehabt. Ebenso bestimmen Lubin und Sibsau gegen
seitig ihre Lage in der Grafschaft Neuenburg. Bisher ist von den meisten 
Forschern (Toeppen, Perlbach und anderen) Stubelow als Stüblau 
im Danziger Werder angenommen worden. Eine nähere Begründung dafür 
wird jedoch in keinem Falle gegeben. Der Amstand aber, daß der Orden 
durch die genannten Dörfer seine Mewer und Schwetzer Gebiete vergrößerte, 
bestätigt viel eher die Annahme, daß mit Stubelow ebenfalls ein Dorf am 
Amkreise des Mewer Gebietes zu suchen ist. Diese trifft zu für Äochstüblau 
bei Pr. Stargard. Wenzel III. bestätigte die Schenkung seines Vaters an 
den Orden und gab damit zu erkennen, daß auch er in gutem Einvernehmen 
mit seinem Nachbar leben wollte. In Verfolg dieser Politik trug er keine 
Bedenken am 19. Juli 1305 dem Orden den Kauf Stargards vom Grafen 
Peter Swenza von Neuenburg zu beurkunden"). Das Grafengeschlecht der 
Swenzas hatte in Pommerellen Größe und Macht eines selbständigen Fürsten 
erlangt. Die Swenzas erfreuten sich der besonderen Wertschätzung des Landes
fürsten, so daß sie ihren Besitz dauernd vergrößern konnten. Dadurch wurde 
Peter Swenza sogar Stellvertreter Wenzels, der ihn zum Lauptmann von 
Pommern gemacht hatte"). Von diesem Fürsten erwarb der Orden für 
vierzig Mark im Jahre 1306 das Gut Miradau in der Nähe von Bordzichow 
und Kochstüblau"). Inzwischen schienen die Markgrafen von Brandenburg

»7) P. A. B. S. 520, Nr. 582.
2») P. u. B. S. 55S, Nr. 634. Die Dörfer werden in der Urkunde Borchow, Stubelow, 

Globen, Zubessow u. Thymow genannt.
»») Nach Frydrychowicz: „Geschichte der Zisterzienserabtei Pelplin", S. 89.
«o) Quandt: „Das Land an der Netze- in den Baltischen Studien 1853.

Bordzichow-Borschau. Nach „Die Srtsnamenänderung in Westpreußen gegenüber dem 
Namenbestande der polnischen Zeit" von M. Bär und W. Stephan Danzig 1912 —. Bär und 
Stephan.

«-) P. U. B. S. 561, Nr. 637.
») Dgl. die Urkunden v. 10. Aug. 1305 in P. U. B. S. 564, Nr. 641 u. S. 565, Nr. «42.
") P. U. B. S. 574, Nr. 671.
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abermals ihre Ansprüche auf Pommerellen angemeldet zu haben; denn unter 
dem 8. August 1305 besteht eine Urkunde Wenzels III., worin er ihnen 
Pommerellen abtreten wollte, sobald sie ihm Meißen überlassen hätten"). 
Nach der Ermordung Wenzels III. im Jahre 1306 begann der Erbfolgekrieg 
abermals. Aus diesem Streit ist der Polenherzog Wladislaus Lokietek 
wiederum als Sieger hervorgegangen; denn verschiedene Urkunden des 
Jahres 1306, welche pommerellische Verhältnisse regeln, sind von ihm aus
gestellt worden"). Er begann damit, die Rechte der Swenzas zu schmälern 
und nahm Peter Swenza von Neuenburg schließlich gefangen"). Damit 
brach über Wladislaus Lokietek aber auch das Verhängnis herein. Peter 
Swenza stand im Bunde mit den Markgrafen von Brandenburg, wie aus 
einer Urkunde vom 12. Juli 1307 zu entnehmen ist"). Am so nachdrücklicher 
suchten jetzt die Brandenburger ihre Ansprüche auf Pommerellen in die Tat 
umzusetzen. Es kam zu den bekannten Kämpfen im Jahre 1308 vor Danzig"). 
Die Brandenburger fanden in Pommerellen wenig Widerstand und rückten 
bis zu den Toren Danzigs vor, das sie ohne Schwierigkeit einnahmen. Die 
Burg dagegen mußten sie belagern. Die polnische Besatzung rief den Orden 
zu Äilfe, der gegen Entschädigung Unterstützung versprach. Bis zur Ab
zahlung dieser Schuld sollte Danzig in seiner Sand bleiben. Der Orden 
brach die Macht der Brandenburger und behielt Danzig, da von polnischer 
Seite die Geldforderungen für geleistete Waffenhilfe nicht erfüllt wurden. 
Nach dem Abzüge der Brandenburger nahm der Orden auch Dirschau und 
Schwetz in Besitz. Voigt gibt hierfür das Ende des Jahres 1309 an; denn 
bereits 1309 kam es zu einer Einigung zwischen dem rechtmäßigen, dem Mark
grafen von Brandenburg, und dem neuen Landesherrn, den Ordensrittern. 
Der Orden kaufte am 13. Sept. für 10 000 Mark Silber dem Brandenburger 
das Gebiet von Danzig, Dirschau und Schwetz ab°°). Mehrere Urkunden, 
die zum Teil Grenzangaben aufweisen, bestätigen in der fraglichen Zeit dem 
Orden seinen pommerellischen Besitzt).

«5) P. Ll. B. S. 563, Nr. 64».
") P. U. B. S. 572, Nr. 649 u. S. 572, Nr. 650.
«y Nach Voigt: „Geschichte Preußens". Er nennt teilweise wörtlich ein altes Zeugenverhör 

über die damaligen Vorgänge in Pommerellen. Äier ist auch die Rede von der Gefangennahme 
Peters. Bd. 4, S. 201, Anm. 4 u. S. 212, Anm. 3.

") P. A. B. S. 578, Nr. 656.
") Vgl. hierfür u. im folgenden Ioh. Voigt: „Geschichte Preußens" Bd. 4, S. 607, Bei

lage Nr. 4. Voigt stellt hier sämtliche Chronisten u. das Ergebnis daraus zusammen. — Ferner 
E. Keyser: „Danzigs Geschichte". Danzig, 2. Aufl., 1929.

so) P. A. B. S. 595, Nr. 676 u. S. 602, Nr. 685.
51) urkunde vom:

1) 13. Sept. 1309 ............P. U. B. S. 595, Nr. 676 u. Niedel: Cod. dipl. Brand, ll, 1, 
S. 283.
Markgraf Waldemar bestätigt den Verkauf seines Gebietes in Pommerellen an den 
Orden für 10 000 Mark Silber.

2) 12. April 1310 .... P. !l. B. S. 601, Nr. 683, Niedel: II, 1, S. 289.
Fürst Wizlaw verzichtet aus den Teil Pommerellens, der an den Orden von dem 
Brandenburger Markgrafen verkauft wurde.

3) 12. Juni 1310............ P. !l. B. S. 602, Nr. 685. Niedel: II, 1, S. 290.
Dieselbe Urkunde wie unter 1) mit Angabe der Westgrenzen.

4) 13. Juni 1310............P. !l. B. S. 604, Nr. 686, Niedel: ll, 1, S. 292.
Quittung über einen Teil der Kaufsumme von 5 000 Mark.

5) 27. Juli 1310............ P. A. B. S. 605, Nr. 686. Niedel: ll, 1, S. 296.
König Leinrich Vll. bestätigt den Kaufvertrag.
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Zu gleicher Zeit erwarb der Orden das Weichseldelta. Am 28. April 
1309 trat die Herzogin Salome von Kujawien im Einverständnis mit ihren 
Söhnen Przemislaw und Kasimir an die Ritter die Fischplätze im Gr. und 
Kl. Kabal sowie in allen Weichselarmen und die ihr gehörigen Besitzungen 
im Gr. Werder für 1000 Mark ab^). Aus anderen Arkunden, die diesen 
Verkauf ebenfalls nennen oder bestätigen, geht hervor, daß alles Land zwischen 
Nehrung und Nogat damit zum Orden gehörte^).

Hierdurch war die Erwerbungs- und Eroberungspolitik zürn Abschluß 
gekommen. Aus den Urkunden ergibt sich folgendes: Schon vor der Ordens
zeit dehnte sich das Danziger Gebiet von Lauenburg bis zum Delta aus, 
das Dirschauer von der Bütower Grenze bis zur Weichsel, das Schwetzer 
sogar von Schlochau bis zur Weichsel. Hierbei muß bedacht werden, daß 
im Tucheler und Neuenburger Gebiet noch die Swenzas saßen''*). Der Orden 
hat zunächst diese Verwaltungseinteilung übernommen; denn Danzig und 
Dirschau zeigen auch für die spätere Zeit diese Einteilung. In den ersten 
Jahren nach der Erwerbung wird der Komtur im Schwetzer Gebiet als Kom
tur von Schwetz und Schlochau bezeichnet^).

Jedoch so klar und einfach, wie die Landkarte das eben angegebene Gebiet 
wiedergibt, lagen die Verhältniße nicht. Der lange Erbfolgekrieg, d^: nach 
Mestwins Tode in Pommerellen sich abgespielt hatte, war den herrschenden 
Adels- und Herrengeschlechtern sehr von Nutzen gewesen. Ferner hatten 
Mestwin sowie andere Samboriden stets eine sehr freigiebige Hand gehabt, 
wenn sie von feiten der Kirche irgendwelche Vorteile erwarteten. So hatte 
das Grafengeschlecht der Swenzas in Pommerellen Größe und Macht eines

1Z1U....................................p. u. Ä. .
Der Ordensprokurator (Pfleger) macht Angaben über die Einnahme Danzlgs durch 
den Orden im Jahre 1308.
23 März 1311 .... P. U. B. S. 612, Nr. 697.
Der Markgraf von Brandenburg quittiert über die bereits erhaltenen 5 000 Mark und 
über weitere 1960 Mark.
26. Juni 1311............P. U. V. S. 612, Nr. b98.
Der Markgraf von Brandenburg quittiert über die gesamte Kaufsumme von

91 26 ^ni 1311 . . . P. u. B. S. 613, Nr. 699. Riedel: l, Bd. 17, S. 372.
Be»rbard von Plötzke, Friedrich Alvensleben und Johann Drvstke versprechen, daß 
der unmündige Johann von Brandenburg nach Erlangung der Mündigkeit ebenfalls 
die Kaufsumme über Pommern quittieren wird.

10) 12. Juli 1311 . . . . P. A. V. S. 613, Nr. 700.
König Heinrich VII. bestätigt dem Orden den Kauf von Pommerellen.

11) 24. Juli 1311............P. U. B. S. 614, Nr. 701.
Dasselbe wie unter 1) und 4) mit der Angabe, daß alles Gebiet dem Orden gehören 
soll, das seit altersher zu Danzig, Dirschau und Schwetz zählte.

12) 9. Okt. 1313................P. U. B. S. 616, Nr. 702. Riedel: II, 1, S. 348.
Markgraf Waldemar bestimmt die Grenze gegen das Ordensland.

13) dtv. .................................... P. U. B. S. 618, Nr. 703.
Lochmeister Karl von Trier das Gleiche.

14) 23. April 1315 . . . . P. A. B. S. 619, Nr. 704.
Erfüllung von 9).

52) P u. B. S. 591, Nr. 671.
55) P. U. B. S. 592, Nr. 672 v. 1. Mai 1309; S. 589, Nr. 680 v. 18. Febr. 1310; S. 599, Nr. 681

^) Mese Gebietsverteilung ist aus den vorher unter 4), 12), 13) und 14) in Anmerkung 51) 

genannten Urkunden zu ersehen. . ,
ss) Siehe die zeitlich geordneten Urkunden in den von Panske herausgegebenen „Handfesten 

der Komturei Schlochau" in den ersten Jahren nach der Erwerbung Pommerellens: Handfeste 
von Mankau, Seite 1; und ff.

16



unabhängigen Herrschers erlangt. Den Brüdern Peter, Jesko und Lorenz 
Swenza gehörte die Herrschaft Neuenburg sowie erhebliche Ländereien im 
Flußgebiet der Brahe mit Tuchel""). Von den geistlichen Besitztümern war 
die Abtei Oliva von ungewöhnlicher Größe. Ihr Besitz lag über Pommerellen 
verstreut, besonders ausgedehnt um Oliva selbst, um Pelplin und um das Oliva 
unterstehende Nonnenkloster Zarnowitz. Ferner hatten die Klöster Zuckau, 
Pelplin, Ltzd und der Bischof von Kujawien in Pommerellen Besitzungen^). 
Bluter diesen Umständen handelte es sich keineswegs um ein geschlossenes 
und in sich gefestigtes Gebiet, das der Orden beherrschte. Sein Ziel mußte 
daher sein, diese ausgedehnten Besitzungen seiner Vasallen und des Klerus 
unter seine unmittelbare Herrschaft zu bringen. Er war jetzt eifrig darauf 
bedacht, nach seinem alt bewährten Verfahren für ausgeliehene Gelder sich 
rücksichtslos an den Verpfändungen schadlos zu halten. Durch diese Politik 
gelang es den Rittern, die einzelnen weltlichen Herrschaften auszuschalten. 
Der Erfolg war zunächst am 7. Juni 1313 die Erwerbung der Grafschaft 
Neuenburg sowie des Gebietes von Tuche?"). Ein Jahr vorher erwarb der 
Orden kleinere verstreut liegende Besitzungen von der Fürstin Gertrud von 
Pommern. Es handelte sich um den Garczin-See westlich von Berent und 
das Dorf Skorschewo im Kr. Karthaus""). Ferner wurde durch Kauf vom 
Grafen Nikolaus v. Ponicz Schlochau und Brodden bei Mewe am 4. Sept. 
1312 erworben""). Dagegen glückte es nicht, auf diese Art das Gebiet Stolp 
zu erwerben. Gegen ein an die Fürsten von Stettin verliehenes Darlehen 
erhielt der Orden zwar das Gebiet für 12 Jahre, jedoch ist das Geld von den 
Fürsten wieder zurückgezahlt worden^). In den Zinsbüchern und einzelnen 
Ärkunden finden sich in späterer Zeit denn auch Dörfer des Stolper Gebietes 
nicht verzeichnet. Lediglich nach der Erwerbung von Bütow werden unter 
dessen Zinsdörfern Crampe und Labuhn genannt, die im Herzogtum Stolp 
als Enklaven lagen. Zum Abschluß kamen die Gebietserwerbungen des 
Ordens mit dem Kauf des Bütower Gebietes. Hier herrschte ein reiches 
Adelsgeschlecht, die Söhne des Marschalls Henning von Beren, Heinrich 
und Luppold. Im Jahre 1329 kaufte der Orden die Herrschaft von beiden 
Brüdern"?). Allerdings war dieses Gebiet im Llmfang noch nicht das spätere 
Pflegeramt Bütow. Es fehlte ursprünglich das Land Tuchen, das erst 1381 
zu Bütow kam""). Ferner kam das dem Kloster Oliva gehörige Gebiet von 
Pomeiske mit Fischerei im Lupowske-, Wobbrow- und Schottowsker-See hin-

2«) Geht aus der unter 3) in Anm. 51) genannten Urkunde hervor.
5?) Den urkundlichen Beweis erbringen die folgenden Untersuchungen über die Verwaltungs- 

grenzen.
°») Am 7. Juni 1313 erwarb der Lochmeister Karl von Trier Neuenburg und Tuche! von 

Peter, Jesko und Lorenz Swenza. Urkunde b. Voigt: „Lall. üipl. prugsicus" II, 7V.
"'") Urkunde vom 14. Jan. 1312. Preußisches Urkundenbuch (— Pr. A. B.) II. Band, 1. Liefe

rung. Königsberg 1932, hrsg. v. M. Lein und E Maschke.
^) Pr. A. B. S. 5V.
") Am 27. Febr. 1329 ausgestellte Pfandquittung über 2tX)ü Mark. Lock. äipl. prussicus, 

Nr. 125 u. 129.
«2) Diese Urkunde findet sich nebst anderen Verleihungsurkunden über das Bütower Gebiet 

teilweise abgedruckt in Voigts: „Preuß. Geschichte" Bd. IV, S. 437, 438. In der Urkunde heißt 
es: Venäiclimus rite et rationsliter dona nostra vensdilia ierritorii srilicet Lutovv llominium et 
Lsstrum pro 80V Hlsrcis llenarjis prutkenis.

«')Ioh. Voigt: „Preuß. Geschichte". Bd. V. S. 445, 446.
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zu"). Zwar war am 12. Dezember 1310 Pomeiske an das Kloster Oliva 
gekommen"). Zm Großen Zinsbuch gehört es jedoch zum Pflegeramt Bütow. 
Demnach muß es in der Zwischenzeit also vom Orden erworben worden sein. 
Toeppen gibt als Jahr der Erwerbung 1381 an"). Wenn der Orden auch 
nicht alle geistlichen Besitztümer in seine Äand bringen konnte, so wies er doch 
allenthalben die Befugnisse des Klerus in die ihm gesetzten Grenzen zurück. 
Kleine Gebietserwerbungen, wie die eben genannten, zeugten immerhin von 
seiner Macht und Stärke gegenüber der Geistlichkeit. Als größerer Erwerb 
ist schließlich noch der Kauf jenes Gebietes zu nennen, das vorher dem 
Johanniterorden gehörte. Es handelte sich um ausgedehnte Ländereien 
zwischen Ferse und Fietze in der Gegend von Schöneck^).

2. Die Quellen zur Verwattungsgeschichte Pommerellens 
in der Ordenszeit.

Es ist verständlich, daß der Orden die Verwaltungseinteilung, die sich 
jenseits der Weichsel schon im 13. Jahrhundert durchaus bewährt hatte, seit 
1308 auch in Pommerellen zur Anwendung brächte. Die Ritter hatten ihr 
Land im allgemeinen in Komtureien eingeteiltP Seltener waren Gebiete 
zu finden, welche die Bezeichnung Vogte?) oder Pflegeram?) aufwiesen, 
sich sonst aber nicht von den Komtureien in ihrer Rechtsstellung unterschieden. 
Der Orden verfügte, als er das umfangreiche Gebiet in Pommerellen erwarb, 
nur über eine sehr kleine Zahl von Ordensbrüdern'); denn auffällig sind die 
vielen kleinen Gebiete in Preußen im Gegensatz zu den wenigen ausgedehnten 
Bezirken in Pommerellen. So erstreckte sich die Komturei Danzig von: 
Weichseldelta bis zur Leba und nach Süden bis zur Komturei Tuchel und 
zur Vogtei Dirschau. Der Orden sah sich deshalb genötigt, um einen Über
blick über den einzelnen, weiten Verwaltungsbezirk zu haben, kleinere Llnter- 
bezirke einzuführen. Die Komturei Danzig zerfiel daher in die Vogtei Lauen- 
burg, das Kammeramt Mirchau (früher Land Chmellen), das Fischmeisteramt 
Putzig, den Bezirk Sullmin mit dem Waldam?). Zu bedenken ist also, 
daß die dem Danziger Komtur unterstehende Vogtei Lauenburg nicht die 
gleiche Selbständigkeit wie die Vogtei Dirschau besaß, sondern daß beide 
Bezirke nur die Bezeichnung gemeinsam hatten. Zn der Vogtei Dirschau 
vollzogen die Ritter eine ähnliche Teilung in die Bezirke Sobbowitz, Schöneck, 
Kischau, Berent und Neuenburg, das allerdings durch die Komturei Mewe 
abgetrennt lag°).

s«) Nach dem Großen Zinsbuch (--- G. Z.). Original im Preußischen Staatsarchiv Königs
berg Folio 131.

«s) P. A. B. S. 610. Nr. «95.
««) Nach einer Urkunde abgedruckt in Ledeburs „Neuem Archiv*, Bd. Il, S. 328.
«') hierüber vgl. Urkunden aus den Jahren 1334 u. 137V im Loäex üipl. prussicus ll, 143, 144 

u. IN, 98.
i) Siehe Großes Zinsbuch. Einteilung nach Komtureien.
r) Vogtei Dirschau nach G. Z.
») Pflegeramt Bütow nach G. Z.
*) Toeppen gibt die Anzahl der Ordensbrüder für 1311 mit 1008—1260 an. Altpreußische 

Monatsschrift 1870, 413.
s) Einteilung nach dem Danziger Komtureibuch im Danziger Staatsarchiv. Abt. 81, Nr. I. 
») Nach G. Z.
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Im ganze»: war Pommerellen in sieben Verwaltungsbezirke eingeteilt. 
Die Gestaltung dieser Bezirke ist mannigfachen Bedingungen unterworfen 
gewesen, wovon der für die Größe der einzelnen Bezirke verantwortliche 
Grund eben genannt wurde. Zweifellos galt es aber auch bei der Festlegung 
der Grenzen die Bodenbeschaffcnheit zu berücksichtigen z.B. Flüsse, Oden 
und Sümpfe, Hügel und Täler. Ferner sprach die Erwerbung des Landes 
m zeitlicher Folge öfters mit. Nur dadurch ist es zu erklären, daß ein Ver
waltungsbezirk nicht immer ein geschlossenes Gebiet bildete. Als Beispiel 
sei Dirschau angeführt, das in einzelne Anterbezirke zerfiel, von denen der 
Bezirk Neuenburg mit dem Dirschauer Gebiet gar nicht räumlich zusammen- 
hing. Die sonderbare Eingliederung des Bütower Gebietes als selbständiges 
Pflegeramt in den Ordensstaat hing ebenfalls mit seiner Erwerbung zu
sammen. Dem Orden lohnte es nicht, für das kleine Gebiet eine neue Kom
turei einzurichten. Auch fiel eine Vereinigung mit einer der benachbarten 
Komtureien weg, da diese bereits allzu ausgedehnte Gebiete aufwiesen. Der 
Bezirk Bütow ist also verwaltungsgeschichtlich nicht zu vergleichen etwa mit 
dein Pflegeramt Mirchau, das dein Danziger Korntur unterstand. Zwar 
mag der Danziger Komtur eine Zeitlang vom Hochmeister sozusagen als Auf
seher des Bütower Pflegers eingesetzt worden sein?); jedoch beweist das Gr. 
Zinsbuch aus dem Jahre 1419 eindeutig, daß Bütow jeder anderen Komture» 
gleichzusetzen ist. Es zinste wie jede Komturei an den Hochmeister nach Ma- 
rienburg und nicht an einer: übergeordneten Komtur. Auch das Schadenbuch 
aus dem Jahre 1411—1419 führt Bütow als selbständiges Gebiet an^).

Die Verwaltungsbezirke des deutschen Ordensstaates in Pommerellen 
waren:

1. Komturei M e w e;
2. Komturei D a n z i g,

u) Sulminer Gebiet,
b) die über das Sulminer Gebiet verteilt liegenden Dörfer des Wald

amtes,
c) das Gebiet Putzig, 
ck) das Kammeramt Mirchau, 
e) die Vogtei Lauenburg;

3. Vogtei D i r s ch a u,
a) Bezirk Sobbowitz,
b) „ Schöneck,
c) „ Kischau,
cl) „ Bereut, 
e) „ Neuenburg;

4. Komturei S ch w e tz;
5. Komturei Schlochau;
6. Komturei T u ch e l;
7. Pflegeramt B ü t o w.

Z) 3m Danziger Komtureibuch ( D. K. B.) 245, findet sich eine Urkunde aus dem Jahre 
»412, wonach der Pfleger von Bütow als dem Danziger Komtur unterstehender Bruder ge
nannt wird.

s) Folio 5, s im Preußischen Staatsarchiv in Königsberg.
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Bei dieser Aufzählung sind unbeachtet geblieben solche Ortsbestimmungen 
wie Zins im Lande Saulin, um Belgard, um Danzig. Die Orte unter dieser 
Bezeichnung stellten keinen besonderen Bezirk dar.

An der Spitze eines jeden der sieben genannten Verwaltungen stand ein 
selbständiger Ordensbruder, der je nach seinem Gebiete Komtur, Vogt oder 
Pfleger genannt wurde°). Er wurde vom Hochmeister berufen und abgesetzt"). 
Ihm zur Seite standen andere Ordensbrüder, die unter ihm Ämter bekleideten 
und in ihrer Gesamtheit den Convent bildeten. So waren diese Brüder in 
der Danziger Komturei Vögte von Lauenburg, Waldmeister im Waldamt 
usw."). In einer kleinen Komturei verwalteten sie Ordenshöfe, bisweilen mit 
der Bezeichnung eines Pflegers; so gab es in der Komturei Schlochau einen 
Pfleger zu Baldenburg"). Wie gesagt, schaltete der Komtur selbständig in 
seinem Gebiete. Er erteilte die Handfesten einzelner Dörfer und Güter in 
seinem Gebiet, bestätigte Tausch und Verkauf von Grundbesitz, schlichtete 
Streitigkeiten und setzte die Grenzen der Dörfer und Güter fest"). Ferner 
hatte der Komtur die Aufgabe, eine genaue Buchführung über Einkünfte vor- 
zunehmen. Daher finden sich sowohl im Danziger Komtureibuch als auch 
m den Urkunden der Komturei Tuchel Zinsregister, die genaue Belege hierüber 
aufweisen. Schließlich hatte der Komtur für Sicherheit und Ordnung in 
seinem Gebiete zu sorgen. Die urkundliche Erwähnung aller dieser Amts
handlungen ergibt, soweit sie sich auf bestimmte Ortschaften beziehen, überaus 
wertvolle Hinweise über die Zugehörigkeit dieser Ortschaften zu einem der 
genannten Verwaltungsbezirke.

Leider konnten zur Feststellung dieser Bezirke alte Karten als Geschichts- 
quellen fast gar nicht verwertet werden. Eine Sichtung der umfangreichen 
Kartenbestände im Danziger Staatsarchiv, in der Danziger Stadtbibliothek 
und im Preußischen Staatsarchiv in Königsberg ergab, daß Anhaltspunkte 
für die Verwaltungsgrenzen der Ordenszeit aus ihnen nicht zu entnehmen sind. 
Nur die Landesgrenzen konnten, soweit sie seit der Ordenszeit nicht verändert 
waren, von neueren Karten des 18. und 19. Jahrhunderts abgelesen werden"). 
Dagegen führte ein Vergleich neuerer Karten mit den Angaben der Quellen 
des 14. und 15. Jahrhunderts zu der wichtigen Feststellung, daß die Preußischen 
Kreisgrenzen nach der Kreiseinteilung von 1818 zum großen Teil die Ver
waltungsgrenzen der Ordenszeit überliefern"). Es konnte daher auch für die 
Fälle, in denen die Übereinstimmung der Kreisgrenzen mit den Grenzen der 
Komtureien und Vogteien nicht erweisbar ist, ein solcher Zusammenhang,

Vgl. Landfesten im D. K. B., „Urkunden der Komturei Tuchel". Lerausgegeben von 
P. Panske, Dzg. 1911. (— Pa, Tu) u. „Landfesten der Komturei Schlochau. Lerausgegeben 
von P. Panske, Dzg. 1921 (Pa, Schi).

Siehe „Großes Amterbuch des Deutschen Ordens". Lrsg. v. W. Ziesemer, Dzg. 1921. 
") Siehe D. K. B.
12) Pa, Schl 149 im Jahre 1391.
1») Pa, Schl vgl. die von den Komturen ausgestellten Landfesten.
") Güßefeld: „Loru8sis oceillentslis tabula" 1775, im Danziger Staatsarchiv X 47. — Alspp» 

specialis coMinuens limites inter rexna polonise et Norussise a ^arckia dlova U8gue sä Vistulam, 
1773—1795 im Danziger Staatsarchiv X 94. — „Polen nach seiner ersten und letzten oder gänz
lichen Teilung 1807" im Danziger Staatsarchiv X 95.

i») Charte v. Kgl. Preuß. Neg.Bez. Dzg. 1840. St. A. D. X 215. — Karte v. Reg.Bez. Dzg. 
7 Blätter X 49 ebenda. Karte v. Reg.Bez. Marienwerder 13 Bl. X 50 ebenda. 
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soweit er nicht durch andere Duellen widerlegt wird, als höchstwahrscheinlich 
vermutet werden.

Zu den wertvollsten, noch nicht gedruckten schriftlichen Quellen für die Ver
waltungsgeschichte Pommerellens gehören außer den zahlreichen einzelnen 
Arkunden die Handfeftenbücher für das Danziger"), das Schlochauer") und 
das Tucheler") Gebiet. Ebenso wichtig ist das Große Zinsbuch des Deutschen 
Ordens etwa aus dem Jahre 1419"). Es bildet eine willkommene Ergänzung 
der Handfeftenbücher und, wo diese fehlen, einen unschätzbaren Ersatz. Außer
dem ist dieses Zinsbuch für die Forschung äußerst verwendbar angelegt. Die 
Nennung der einzelnen Zinsdörfer erfolgte nämlich nicht in alphabetischer, 
sondern in geographischer Reihenfolge, so daß daraus sehr oft möglich war, 
ein Dorf, dessen Namen heute nicht mehr vorhanden ist, nach seiner Lage zu 
bestimmen. Ferner besaßen noch die einzelnen Ordenshäuser Zinsregister; 
sie werden für das Danziger Gebiet im Danziger Komtureibuch genannt für 
Mewe im Zinsregister des Laufes Mewe"); für Schwetz hat Wegner in 
seinem Buche: „Ein Pommersches Herzogtum und eine deutsche Ordens- 
komturei" die Zinsen und Dienste des Hauses Schwetz abgedruckt^). Dieses 
Buch liefert eine erschöpfende Zusammenstellung aller Ordensquellen für das 
Gebiet des Schwetzer Kreises. Der Schwetzer Kreis deckt sich mit dem größten 
Teile der Schwetzer Komturei und mit dem zur Vogtei Dirschau gehörenden 
Bezirk Neuenburg. Ferner sind als wichtige Quellen die Schadenbücher zu 
erwähnen. Das erste stammt aus den Jahren 1411—19, Folio 5a, das zweite 
aus den Zähren 1411—14, Folio 5b, und das dritte von 1420—21, Folio 11a. 
Sehr umfangreiche Angaben liefern schließlich die gleichfalls im Königsberger 
Staatsarchiv liegenden Arkunden- und Handfestenbücher, Folio 91a, 91d, 92, 
95,97a, 97b und 105 sowie das dortige Zettelverzeichnis der Ordenshandfesten.

Für die Feststellung der Grenzen konnten ferner mit gutem Erfolge jene 
urkundlichen Stellen herangezogen werden, an denen Eigenheiten der Land
schaft, wie Hügel") und Berge"), ferner Sümpfe"), Flüsse"), Seen"), 
Täler-") als Grenzzeichen und Flurnamen erwähnt werden. — Häufig werden 
bestimmte Bäume wie Eichen") und Fichten oder Steine und alte Grabmäler 
genannt. Diese waren öfters mit eingemeißelten Schriftzügen oder Sinn
bildern wie Kreuzen'") und Schwertern"), versehen. Die Quellen bezeichnen

") D. K. B. Original im Danziger Staatsarchiv. Abt. 81, Nr. 1.
i') Pa, Schl. (gedruckt).
*8) <pa. Tu. (gedruckt).
18) Original im Preuß. Staatsarchiv Königsberg, Folio 1Z1.
2») Pr. St. Kbg., Folio 162 s.
21) Posen 1872, II, Seite 52 ff., 64 ff., 73- 77.
22) Z. B. Pa, Schl: 169 - Lübel.
2i) P. U. B. 603, 685. . sä montes äictos V7e8lc/".
2*) ebenda „.. paluöes, guae vocsntur V7olrs".
2s) P. A. B. S. 603, Nr. 685 „.. iluvius I.eba.
28) Pa, Schl 67. Landfeste von Lottyn: „Iscus und „vsIUs Turxerveäel".
27) M Perlbach: „Materialien zur Geschichte Pommerellens, hauptsächlich während der 

Ordenszeit- in Altpreußische Monatsschrift, Bd. 40, Lest 3 und 4, S. 288 ff. Urkunde vom 31. Ok- 
Evber 1342 über die Grenzen des Klosters Zarnowitz. Aussteller Lochmeister Ludolf König: „. . s

28) Pa, Schl. Landfeste von Lammerstein, S. 169: „-f -j- -s-.
28) P. u. B. S. 619, Nr. 703. Urkunde vom 9. Oktober 1313. Aussteller Lochmeister Karl 

von Trier. , , 
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solche Grenzmale meistens mit einem Beiwort wie: „Malbaum auf dem spitzen 
Berge"^); „Zu den Schwertern am Bublitzschen Wege"^). Diese Tatsache 
läßt den Schluß ziehen, daß die Ritter nur dort ein derartig für uns schwer zu 
erkennendes Mal annahmen, wo in Verbindung mit den Formen des Landes 
eine besondere Kennzeichnung ins Auge fiel. Bei der Festlegung der Kom
tureigrenzen sind derartige Angaben stets verwertet worden.

Aus dem Reichtum an alten Flurnamen, die in den Quellen der Ordens- 
zeit erhalten sind, seien nur einige Beispiele genannt: Bullenbrock bei Lam- 
merstein"), ?on8 8>1e8lri8 (- Waldbrücke^'), valli81ur§enecke?P) (- Auer
ochsental), beide bei Lottyn, Porsbruch bei Görsdorf"), Wald Babusch bei 
Preußisch Friedland^).

3. Die Landes- und Verwaltungsgrenzen Pommerellens 
zur Ordenszeit unter Berücksichtigung

des geistlichen Besitzes.

Die Komture i^D anzi

Vogtei Lauenburg.
Wo die Wogen des Meeres im Verein mit der Flora die für nord- 

ostdeutsche Küsten kennzeichnende Nehrung und so den Leba- und den Sarbsker 
See schufen, begann das Koheitsgebiet des Ordensstaates^). Verwaltungs- 
technisch gehörte dieses Gebiet als Vogtei Lauenburg zur Komturei Danzig. 
Vor der Erwerbung durch den Orden zerfiel dieses Gebiet in zwei Teile, 
wovon der eine, das Fürstentum Belgard, bereits genannt wurde. Der andere 
Teil war das Land Saulin. Entsprechend erwähnt das Danziger Komturei
buch den „Zins im Lande Saulin", eine Ortsbezeichnung, die sich aus älterer 
Zeit erhalten hatte. Für die Verwaltung des Landes selbst hatten diese Be
zeichnungen nichts zu bedeuten. Es fällt auf, daß von sämtlichen Arkunden der 
Ordenszeit keine Arkunde etwas über die Stadt Leba berichtet; es findet sich 
lediglich Lebamünde. Auf diese Frage ist Cramer näher eingegangen"). Man 
kann ihm als Äeimatkundigen durchaus beistimmen, wenn er das Arteil abgibt, 
es hat mehrere Orte gegeben, welche die Bezeichnung Leba oder Lebamünde

30) Urkunde vorn Jahre 1350, abgedruüt bei Schöttgen: „Altes und neues Pvmmernland", 
S. 657, Grenzbeschreibung zwischen Ordensgebiet und Bistum Kammin.

3Y Grenzbuch, Folio 270a, 90 93 im Preußischen Staatsarchiv Königsberg.
32) Pa, Schl 169.
33) Pa, Schl 68. Sdf. von Lottyn.
3») Pa, Tu 14.
*) Vgl. G. S. F. Nesselmann: „Forschungen auf dem Gebiete der Sprache", Bd. 8, 1871. 

S. 59—78. U. a. wird Taurusgalvo genannt.
3S) Pa, Schl 172.
r») Die in dieser Arbeit angegebenen Grenzen sind auf einer Karte im Maßstabe 1:100 000 

dargestellt. Sie wird für den Listorischen Atlas des Preußenlandes verwertet werden, der von 
der Listor. Kommission für oft- und westprenßische Landessorschung vvrbereitet wird.

ch) cs. P. Sonntag: „Geologie v. Westpreußen." Berlin 1919. Die Küstenbildung Pom
merns behandelte Sartnaü in seinem Vortrag über Sinterpommern. Geographentag 1931, 
Danzig.

2) Cramer: „Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow. Königsberg 1858, I. S. 98, 
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trugen. Er vertritt die Ansicht, daß Lebamünde westlicher gelegen war als die 
heutige Stadt Leba und begründet dies durch Urkunden. Seine Auffassung 
bestätigen die Ruinen auf der Nehrung westlich Lebas. Ferner muß beachtet 
werden, daß sämtliche Flüsse des Nordostens das Bestreben haben, ihre 
Mündung allmählich ostwärts zu verlegen. Es ist dies dieselbe Erscheinung 
wie bei der Nehrungsbildung, die ebenfalls von Westen nach Osten vor sich 
geht. An Land dieser Betrachtungen und auf Grund der Grenzurkunde aus 
dem Jahre 1313°), der Angaben des Danziger Komtureibuches über Leba- 
münde*) sowie des Großen Zinsbuches läßt sich die Grenze des Ordensstaates 
gegen Pommern folgendermaßen bestimmen: die Leba ist vom Lebasee bis 
zur Mündung ins Meer die Grenze. Ihre Mündung zur Ordenszeit und 
damit auch die Landesgrenze lagen westlich der alten Ruinen. Die Grenze 
läuft über den See zum Einfluß der Leba in den Lebasee. Der Flußlauf ist 
die weitere Grenze. Die Anordnung sämtlicher Zinsdörfer auf dem rechten 
^lfer des Flusses bestätigt die Angaben der Grenzurkunde. Dem Großen 
Zinsbuch nach gehören folgende Dörfer zur Vogtei Lauenburg: Belgard, 
Gans, Crampe, Rosgars, Zannewitz, Wobensin und Vitröse. Das Danziger 
Komtureibuch ergänzt diese Angaben mit Schönehr') und Chottzlow"). Auf 
dem linken Llfer der Leba befand sich das Dorf Aezenow im Besitze des Klosters 
ZuckauP Beim „Wehr Ragy" verläßt die Grenze den Flußlauf in südlicher 
Richtung. Diese Stelle kennt die heutige Landkarte nicht mehr. Fest steht 
jedoch, daß die Grenze flußabwärts von Chottzlow die Leba verlassen hat; denn 
Lischnitz^) und Dzechlin") sind zur Vogtei Lauenburg gehörige Zinsdörfer und 
liegen bereits auf den: linken Afer der Leba. Als Grenze ist demnach der 
Zittitzbach anzusehen, der westlich von Chottzlow in die Leba mündet. Der 
weitere Verlauf ist folgender: vom Zittitzbach, nördlich des Dorfes Cramp- 
kewitz, über den Nordhang des Stolzen Berges zum Wunneschiner Bach; 
diesen Bach aufwärts zum westlichen Waldhange; über den Waldrücken in 
gerader Richtung zürn Sumpf südlich des Wutzkowersees. Diese Angaben 
stützen sich auf die Grenzurkunde, die Wunneschin und Wutzkow als Ziel der 
Grenze angibt und auf das Große Zinsbuch, das Groß-Massow, Crampkewitz 
und Wunneschin nennt. Dieser Grenze vom Lebasee ab entspricht bis hierher 
die preußische Kreisgrenze. Das Bütower Gebiet ist erreicht; denn Bochow") 
untersteht bereits dem Pfleger von Bütow. Die Komtureigrenze wendet sich 
daher nach Osten, umläuft die Gemarkungen von Wutzkow und Schimmerwitz 
und trifft südöstlich von diesem Dorfe auf das Gebiet des Pflegers von 
Mirchau. Dieser Verlauf der Grenze wird durch die Zugehörigkeit beider 
Dörfer zur Vogtei Lauenburg bedingt"). Dort grenzt die Bezirksgrenze die 
Vogtei Lauenburg vom Kammergut Mirchau ab. Sie läuft in nördlicher

P. U. B. S. 616, Nr. 702.
«) D. K. B. 168.
'>) D. K. B. 125, 255, 265.
«) D. K. B. 144.

Urkunde des Markgrafen Waldemar von Brandenburg vom 1. November 1313. Pr. U. B. 
l l- 1. S. 7».

") G. Z.
«) D. K. B. 147.
i") Schadenbuch, Folio 5s.
") D. K. B. 126, 256; 125, 255, 260.
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Richtung zum Bukowinfließ, folgt diesem bis zum Swantsee, überquert ihn 
und geht zum Buckuwinersee, der ebenfalls überquert wird. Östlich von 
diesem schlägt die Grenze gerade Nordrichtung ein bis zum Dorfe Ockalitz. 
Dies ergibt sich daraus, daß die Dörfer Salakowo"), Kaminitza") und Wah- 
lendorf") zum Kammeramte Mirchau, und das Dorf Buckowin zur Vogtei 
Lauenburg gehörten"). Die heutige Landes- und frühere Provinzialgrenze 
geht somit auf die damalige Zeit zurück. Die Lauenburger Vogteigrenze 
nimmt weiter folgenden Weg: um die Gemarkung des Dorfes Ockalitz herum 
bis zum Nordende des Dorfes Werder, in östlicher Richtung an den Süd
grenzen von Poppow und Zinzelitz entlang zu den Grenzen von Nawitz und 
Kantschin; dann in südlicher und später östlicher Richtung die Ortschaften 
Osseck und Klutschau trennend; flußabwärts wieder die Leba bis südlich vorn 
Dorfe Paraschin; von hier ostwärts um den Paraschiner Wald herum; 
nordwärts in gerader Richtung zum Ende des Strebieliner Gebietes; dann 
nach Osten zur Grenze des Fischmeisteramtes Putzig. Diese Grenzlinie be
ruht auf Arkunden der Vogtei Lauenburg. Lauenburger Zinsdörfer sind: 
Zinzelitz"), Nawitz"), Offeck"), Lowitz"), Paraschin"), Groß-Boschpohl") und 
Chinow"). Dagegen wird Poppow in keiner Arkunde genannt. Die Pro
vinzialgrenze vor 1918 entspricht auf der ganzen Linie der eben gemachten 
Grenzangabe. Ebenso wird diese bekräftigt durch die Ortschaften des Kammer
amtes Mirchau: Ockalitz"), Werder"), Kantschin"), Waldeck"), Ledille") 
und Strebielin"). Die Mühle Klutschau zinste an das Kloster Oliva"). 
Die Amgrenzung ihres Besitzes bildet im Norden die Grenze der Vogtei 
Lauenburg. Die Grenze läuft dann immer in gerader Linie zuerst südwärts 
zu einer Köhe von 163 m nördlich von Linde, darauf in östlicher Richtung auf 
die Landstraße Stolp—Danzig, geht wieder nach Süden zu einer Anhöhe am 
Sumpf, nimmt östliche Richtung auf den Weg Klutschau—Miloschewo, läuft 
zur Leba und überquert ihren Lauf an der Stelle, wo von Norden her ein Tal 
kommt, folgt diesem Tal, überquert die Stolp—Danziger Landstraße, läuft zu 
der Anhöhe (174 m), die den Grenzpunkt für die Ländereien von Strepsch, 
Klutschau und Waldeck bildet, folgt westwärts der Grabensenke, die noch heute 
den Lauf eines Baches in früherer Zeit vermuten läßt, und trifft damit auf die

12) D. K. B. 279.
1») D. K. B. 279, 211.
") D. K. B. 254, 141. — Nessolowitz.
is) — Bockow oder Guckow in D. K. B. 126, 255.
1«) D. K. B. 255.
17) G. Z.
1«) D. K. B. 255.
1«) D. K. B. 126, 255, 258.
2°) G. Z.
21) D. K. B. 131, 255, 258.
22) D. K. B. 142.
2») — Zackrso n. G. Z.
2») D. K. B. 252.
2s) — Borreck, Borczin n. G. Z. Vgl. Bär u. Stephan: „Die Ortsnamenänderungen in West

preußen gegenüber dem Namenbestande der polnischen Zeit". Danzig 1912. (— Bär u. Stephan.)
2«) — Tampitzsch n. G. A. Vgl. Bär u. Stephan.
-7) G. Z.
2») Materialien zur Geschichte Pommerellens hauptsächlich während der Ordenszeit, hrsg. 

v. Perlbach in Altpreußische Monatsschrift, Bd. 40, S. 277: Urkunde v. 23. ll. 1330.
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bereits bekannte Lauenburger Vogteigrenze'"). Nördlich von Strebielin läuft 
die Lauenburger Vogteigrenze durch das Rhedatal zum Rhedafluß; sie folgt 
dem Flußlauf bis Kniewenbruch, das beim Ämt Putzig verbleibt, umgeht das 
Gebiet des Lauenburger Zinsdorfes Schluchow, folgt der von Neustadt 
kommenden Landstraße, nimmt in fast gerader Linie nördliche Richtung auf 
die Landstraße von Kolkau, trennt das Land um Gnewin und Fredrichsrode 
vom Nadoller Wald und verläuft dann im Rinnsal bis zu der Stelle, wo die 
Grenzen von Prüfsau, Schlochow und Wierschutzin Zusammentreffen. Von 
diesem Grenzpunkt ab gibt eine Beschreibung des Klostergebietes Zarnowitz 
die weitere Grenze bis zur Küste am"). Die bis Prüfsau gezogene Grenze ist 
bestimmt durch die Lauenburger Ortschaften: Chinow"), Schluchow''), 
Enzow"), Lifsow"), Gnewin"), Fredrichsrode'"), Bychow'P Schlochow") 
und Wittenberg^) und die Putziger Ortschaften: Seelau"), Gohra"), Kniwen- 
bruch"), Rieben"), Oppalin"), Kolkau"), Nadolle") und Prüfsau"). Die 
genannte Zarnowitzer Ärkunde gibt die Grenze bis zur Küste an: von der 
Stelle, wo die Felder von Prüfsau, Schlochow und Wierschutzin Zusammen
treffen, durch die Talschlucht zum Bychower Bach, diesen überquerend zur 
Ouelle des Klesnitzafließes, dieses bachabwärts in Richtung auf den Weißen 
Berg am Gestade. Der Küstenanteil des Klosters Zarnowitz ist mit der Ent
fernung Sosnougora und Lypauagora angegeben"). Die einzigen Dünen- 
berge, die diesen Lügeln entsprechen können, sind der Landkarte nach der 
„Weiße Berg" im Westen und ein Dünenberg im Osten, nördlich von 
Lankewitz.

Der Amriß der Vogtei Lauenburg ist beendet. Im Innern des Bezirkes 
waren einige Ortschaften in geistlichem Besitze: Charbrow gehörte nach einer 
Arkunde vom 4. Jan. 1286 dem Bischof von Kujawien"), der auch Ofsecken^) 
und Labenz^) besaß; Saulin^) gehörte dem Äeiligen-Geist-Äospital zu

2«) Grenze nach dem Großen Privileg vom 31. Oktober 1342, abgedruckt bei E. Keyser: 
„Olivaer Studien" in Z. W. G. 68 (1928).

3°) Urkunde v. 31. Okt. 1342. Lochmeister Ludolf König bestätigt den Klosterbesiy Zarnowitz 
und gibt eine Grenzbeschreibung. In Altpreufi. Monatsschrift, Bd. 40, S. 288.

2Y D. K. B. 131, 255, 258.
22) D. K. B. 260.
2») D. K. B. 131, 258.
'") G. Z.
2°) D. K. B. 36.
2«) — Strebelin in G. Z. Fredrichsrode erst seit vorigem Jahrh, nach der Familie Fredrich 

benannt.
22) Nach Urkunde bei Cramer II, 241.
2») G. Z.
2») D. K. B. 137, 286.
") — Zelow vgl. Bär u. Stephan. In D. K. B. 22.
") G. Z.
*2) — Kniwen in G. Z.
*2) D. K. B. 238.
") D. K. B. 281.
") D. K. B. 112.
") D. K. B. 1V8, 136, 258.
*2) D. K. B. 183, 234.
*2) In Altpreuß. Monatsschrift. Bd. 40, S. 294 (— Fichten- und Lindenberg).
") P. U. B. S. 363, Nr. 403 u.
2«) Verzeichnis des Bischofszinses aus dem Jahre 1402—21 im Staatsarchiv Danzig- Abt. 8, 

Nr. 11.
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Danzig. Das Kloster Zuckau war nach einer Arkunde Przemislaws vom 
15. Aug. 1295 im Besitze von Landechow^).

Die Besitzungen des Klosters Zarnowitz, das ein Tochterkloster Olivas 
war, sind urkundlich umgrenzt. Vom Weißen Berge an der Küste bis zum 
Bychower Bach ist die Grenze bereits genannt worden. Nach der Arkunde"') 
des Hochmeisters Ludolf König aus dem Jahre 1342 geht sie den Bychower 
Bach abwärts bis zum Zarnowitzer See, folgt dem Westufer des Zarnowitzer 
Sees in südlicher Richtung bis zur Mündung der Piasnitz, läuft die Piasnih 
aufwärts bis zur Mündung des von Osten kommenden „ni§er rivulug", geht 
diesen Bach bis zu seiner Duelle aufwärts, durchläuft das dem Dorfe Karlekau 
vorgelagerte Tal, trifft auf das Grenzmal der Dörfer Lubetzin und Karlekau, 
läuft zum See Dobra, folgt der heutigen Chaussee Danzig—Zarnowitz bis 
zum Gebiet des Dorfes Piasnitz, verläßt diese Chaussee auf der Schwetzin 
Dommatauer Gemarkungsgrenze, geht zum Grenzstein der Ländereien von 
Dommatau, Buchenrode, Schwetzin, berührt einen Grabhügel (8curpea 
mo§ulu) am Starsin—Schwetziner Wege, läuft die Pianitza abwärts bis zur 
Mündung in die Rogosnitza und dann diese aufwärts, umgeht den Sumpf 
nördlich von Karlekau, trifft auf das Grenzmal der Dörfer Sobensitz, Gelsin 
und Glinke und dann auf den Weg, der von Zarnowitz nach dem Bilawa- 
Bruch führt, läuft zu einem Eichenstumpf, wo die Grenzen von Zarnowitz und 
Odargau sich treffen, umgeht das Gebiet von Odargau und endigt in gerader 
Nordrichtung bei der Düne nördlich von Lankewitz. Einige heute nicht mehr 
gebräuchliche Namen sind durch die Reihenfolge unschwer zu erkennen. 
rivu1u8" ist ein kleiner Bach, der von Osten her in die Piasnitz mündet; der 
See vobru ist wörtlich übersetzt der „Gute See", den die Landkarte auch 
nennt; die Rogosnitza muß der Czarnau-Bach sein; dann ist die Rogosnitza 
das kleine Nebenflüßchen nordöstlich von Klewetzin^). Die angegebene Grenze 
widerspricht kaum den sehr eingehenden von Lorentz gegebenen Angaben über 
die Grenzen des Zarnowitzer Klosterlandes^). Nur an zwei Stellen ist 
Lorentz zu ergänzen. Er kann sich die Bezeichnung „uä 8eu1um" nicht er
klären. Damit dürfte wohl eindeutig der Biala-Bruch gemeint sein. Ferner 
stellt er Vermutungen über die Lage von Wissoka an, da es heute unter diesem 
Namen nicht mehr nachweisbar ist. Nach einer Arkunde aus dem Jahre 1425") 
wird dem Besitzer von Krockow Mestwin das Recht verliehen, seine Güter 
Krockow, Goschin und Wissoka in zwei Güter Krockow und Goschin umzu- 
legen. Diese Güter, wozu noch Gelsin hinzukommt, bildeten von altersher 
einen Besitz. Bereits am 26. Aug. 1288 wurden dem Gneomar Krockow die 
Dörfer Gelsin und Wissoka verliehen'") und am 13. Juli 1292 kam Goschin

S1) P. A. B. S. 475, Nr. 530.
ü!.') Vgl. die Urkunde des Danziger Komturs Johannes vom 2. Febr. 1329 über die Grenzen 

zwischen Zarnowitz und Gelsin. Pr. !l. B. S. 318.
S2) Die letzte Angabe verdanke ich einer persönlichen Aussprache mit Lerrn Dr. Lorentz, der 

meine bloßen Vermutungen logisch begründete.
a») F. Lorentz: „Studien zur mittelalterlichen Topographie Pommerellens. 1. Das Land

gebiet des Klosters Zarnowitz." In den Mitteilungen des Westpreußischen Geschjchtsvereins, 
Ig. 31. S. 63 ff.

s°) D. K. V. 284.
s«) P. A. B. S. 393, Nr. 439.
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dazu^'). Das Dorf Nadolle ist bis 1375 im Besitze des Ordens gewesen; 
dann kam es zum Kloster Zarnowitz. Am 2. Dezember 1375 bestätigte der 
Hochmeister Winrich von Kniprode den Kauf von Nadolle durch das 
Kloster^). Die für das Klostergebiet angegebenen Grenzen ergeben sich auch 
durch folgende Ortschaften des Putziger Bezirkes: Prüffau""), Reckendorff"), 
Oppalin"^, Lubetzin""), Glinke"") und Gelsin"'). Lediglich bei dem Dorfe 
Karlekau ist ein Widerspruch festzustellen. Dies Dorf ist bereits als Kloster
besitz bezeichnet worden. Im Großen Zinsbuch wird es aber auch genannt. 
Folglich muß zwischen dem 31. Oktober 1342 und 1419, dem (stichjahr des 
Gr. Zinsbuches, das Dorf vorn Kloster an den Orden gekommen sein.

Außer diesem Zarnowitzer Klosterland gehörte eirr fast ebenso großer 
Besitz südöstlich davon dem Kloster Oliva. Hierzu gehörten nach dem 
großen Privileg"') des Hochmeisters Ludolf König vorn 31.Okt. 1342 die 
Ortschaften: Starsin"'), Dommatau"'), Mechau""), Werblin""), Darslub"P 
Die Grenze läuft von dem bereits bei der Grenzbeschreibung des Zarnowitzer 
Klosterlandes genannten Grenzstein der Gemarkungen von Dommatau, 
Buchenrode und Schwetzin südwärts zu einer Eiche, die am Wege Polchow 
Dommatau stand, geht in nordöstlicher Richtung durch die Talmulde zu dem 
Sumpfstreifen, der der alten Urkunde nach noch ein See war, folgt dem 
Büchlein, der den Sumpf speist bis zu seiner Mündung in die Saplize, die 
auch heute noch zwischen den Dörfern Klarrin und Starsin zu erkennen ist, 
läßt die Dörfer Klanin und Reddischau nordwärts liegen, verläuft in einen: 
Graben bis zu dem Berge Klyn, der heute noch diesseits der großen Sumpf
senke zu erkennen ist, überquert den Sumpf, bis fester Boden wieder auf- 
tritt, in Richtung Berg Lyssagora, der in der Karte mit der Höhenzahl 28 m 
eingetragen ist, wendet sich scharf südwärts auf trockenem Boden bis zu einen: 
Hügel an der alten Dorfstätte von Löbsch (Höhenzahl 17 m), überquert in 
westlicher Richtung wieder die Sumpfsenke, trifft auf die Plutnitz, geht mit 
dieser abwärts bis zu dem kleinen Nebenfluß Musturca, der auch heute noch 
feststellbar ist, folgt diesem Bache aufwärts bis sie auf die Gemarkungen von 
Zdrada und Darslub stößt, läuft in südlicher Richtung auf der Grenze von 
Sumpf und festem Boden bis zum Wege, der von Darslub nach Brusdau 
führt, folgt diesen: Wege, nimmt dann ihren Lauf von Sumpf zu Sumpf, 
die an: Wege von Putzig nach Piasnih liegen, wobei noch der Bach süd
östlich von Darslub eine Zeitlang Grenze war, berührt den Danzig—Zarno
witzer Weg und folgt diesem bis zur Schwetziner Grenze. Bis zum Stein 
der Schwetziner, Dommatauer und Buchenroder Gemarkungen liegt die

»7) P. u. B. S. 435, Nr. 486.
58) Copiarium v. Zarnowitz, S. 70 im Pr. St. A. Kbg.
5«) D. K. B. 183, 234.
«») — Vuscbin, Bussin n. G. Z.

G. Z.
«2) P. A. B. S. 393, Nr. 439.
°u) Das Große Privileg des Lochmeisters Ludols König von, 31. Oktober 1342, abgedructt 

von E. Keyser: „Olivaer Studien II." Z. W. G. 68, 1928, S. 29.
«L Auch genannt in P. A. B. S. 435, Nr. 486.
«») Vgl. das Große Privileg für Zarnowitz.

P. Ll. B. S. 541, Nr. 611.
-7) Z. W. V. 68. 1928. S. 42.
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Grenze durch das Zarnowitzer Klosterland fest. Die eben angegebene Grenze 
läßt erkennen, mit welcher Genauigkeit damals bereits Gebietsverschreibungen 
umgrenzt wurden. Nach Süden hin sind nicht weniger als acht Sümpfe mit 
den sie teilweise verbindenden Bächen namentlich aufgeführt. Ihre Namen 
sind zwar heute nicht mehr bekannt, doch kann ihre Lage auf der Landkarte 
mit voller Bestimmtheit bezeichnet werden. Aberprüft man die im Privileg 
angegebene Grenze durch die Urkunden für die Zinsdörfer des Ordens, so i. 
ergibt sich volle Übereinstimmung. An der Grenze liegen nämlich die Ordens
dörfer: Buchenrode-'), Klenin""), Reddischau"), Strellin"), Löbsch^), Gnes- 
dau^), Stadt Putzig, Polzin"), Brusdau^) und Leßnau?").

Fischmeisteramt Putzig.

Die Ausdehnung des Putziger Amtes im Westen ist durch die Vogtei 
Lauenburg und den Zarnowitzer Klosterbesitz gegeben. Zu bestimmen bleibt 
übrig die Ausdehnung nach Süden und Osten. Die Grenze des Putziger 
Bezirkes läuft: von der Lauenburger Vogteigrenze westlich des Dorfes Seelau 
die Rheda überquerend, zu zwei Seen, die zwischen Platenrode und Kamlau 
liegen, umgeht in südlicher Richtung den sich anschließenden Sumpf, über
quert die Lusiner Straße, läuft zur Bohlschau, folgt diesem Fluß bis zur 
Lusiner Mühle, umgeht den Sumpf südlich von Schwichow, läuft in östlicher 
Richtung zur Gemarkung von Damerkau, das beim Amte Putzig verbleibt, 
wendet sich südwärts zum Gofsentiner Bach, folgt diesem Bach aufwärts 
bis zur Mündung des von Süden kommenden Rinnsals und umgeht dann 
zuerst diesem Gewässer und dann wieder dem Gofsentiner Bach folgend das 
Waldgebiet von Schönwalde. Wie die Urkunden bezeugen, gehörten ent
sprechend dieser Grenze die Ortschaften: Seelau^), Gosientin^), Robbakau'"), 
Damerkau'"), Ustarbau^), Pretoschin'*) und Bieschkowitz'") zum Amte Putzig; 
Kamlau'') und Mellwin'") zum Amte Mirchau; Glashütte'") und Schön- 
walde?") zum Bezirke Sullmin mit dem Waldamt. Lusin befand sich nach 
einer Urkunde vom 15. August 1295 im Besitze des Klosters Zuckau'"). Kamlau 
wird in den Urkunden unter den Gütern der Vogtei Lauenburg genannt. 
Ausdrücklich steht aber dabei „im Lande Chmellen" (d. i. Gebiet Mirchau). 
Diese sonderbare Bezeichnung beruht darauf, daß es Eigentum des Besitzers 
von Zannewitz im Lauenburgischen war. Dieser zahlte für beide Güter

°«) G. Z.
a») D. K. B. 25«.
7-) D. K. B. 122, 256.
7i) D. K. B. 1V7, 224, 22S, 258.
7-) D. K. B. 229, 243, 257, 107.
7») D. K. B. 107, 227.
7») D. K. B. 1V7, 257.
7S) D. K. B. 237.
76) D. K. B. 122, 168, 256.
77) — Zelow nach Bär u. Stephan. D. K. B. 122, 256, 258.
78) — Gosciscin nach Bär u. Stephan. G. Z. D. K. B. 261.
7») G. Z.
««) D. K. B. 122.
«t) D. K. B. 136.
«2) D. K. B. 15b.
«») P. U. B. S. 475, Nr. 530.
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einen GesamLzins an den Lauenburger Vogt. Weiter verläuft die Grenze 
durch das Waldgebiet südlich von Bieschkowitz. Sie ist hier deshalb nicht 
genau anzugeben. Immerhin ist sie abhängig von dem bereits genannten 
Orte Bieschkowih im Putziger Amte und von dem zum Waldamt gehörenden 
Kolletzkau^). Dann verläuft die Grenze auf dem Demplauer Steig bis zur 
Gemarkung Ciessau, geht den Hang des Baltischen Höhenrückens nordwärts 
entlang bis zur Pommerschen Straße, überquert den breiten Bruch, läuft 
zum Wege, der Rahme! und Sagorsch verbindet, folgt dann wieder dem 
Löhenhang in nördlicher Richtung bis zur Rheda, und begleitet diesen Fluß 
bis zur Mündung ins Meer. Diese Grenzführung ergibt sich aus den 
Putziger Dörfern: Lensitz^), Sagorsch^), Gnewau"), Czechohin^), Rekau^), 
Polchau^), Bresin") und Beka"); dem Waldamtdorf Zissau"), und dem 
Olivaer Besitz, der das ganze Brücksche Gebiet einnimmt"). Die Begrenzung 
dieses geistlichen Besitzes nach Norden geht aus einer Arkunde vom 19. Ok
tober 1295, die Przemislaw von Polen dem Kloster Oliva ausgestellt hat, 
hervor. Danach gehörte Rahmel sowie alles Land bis zur Rheda dem 
Kloster Oliva. Nach Süden erstreckte sich dieses Gebiet^) bis zum Zuckauer 
Besitz von Oxhöft, Grabau, Oblusch und Pogorsch. Diesen Besitz bestätigte 
am 15. Aug. 1295 König Przemislaw von Polen dem Kloster Zuckau°°). Die 
Grenze des Zuckauer Besitzes gegen den Bezirk Sullmin und das Waldamt 
bildet bis zum Grabauer Gebiet der Kielau-Bach; dann läuft die Grenze zum 
Höhenrand, folgt diesem bis zur Gdingener Gemarkung, schlägt nördliche 
Richtung ein zum Kielau-Bach und folgt seinem Lauf bis zur Mündung ins 
Meer. Diese Grenze bestimmt das Dorf Kielau, das zum Waldamt gehört"), 
und das bis zum Jahre 1380 an das Amt Putzig zinsende Gdingen°°). Später 
gehörte dieses Dorf- dem Kloster Karthaus^). Die Grenze Gdingens gegen 
den Bezirk Sullmin bildet ebenfalls der Höhenhang, der sich bis zur Küste 
hinzieht; denn Wittomin^) und Hochredlau^) gehörten bereits zum Bezirk 
Sullmin und Waldamt. Zm Putziger Amt lagen ferner die geistliche Enklave 
SbichauE), die im Besitze Zuckaus war, und das kujawische Bischofsgut

««) D. K. B. 202.
»s) — Lantsche nach Bär u. Stephan. D. K. B. 135
"«) D. K. B. 136.
»y D. K. B. 111, 112, 258.
»») D. K. B. 231 f.
8«) D. K. B. 111, 233, 293.
m) D. K. B. 135.
»N D. K. B. 225 f.
»s) - Bekow. D. K. B. 134.
»y D. K. B. 202.
") P. A. B. S. 477, Nr. 531. Vgl. auch Z. W. G. 68, 1928.
"5) Vgl. die Untersuchungen von Theodor Kirsch: Pommerellische Studien I „Das Kloster 

Zuckau." Neue preußische Provinzialblätter, Bd. Hl. Kbg. 1853.
««) P. u. B. S. 475, Nr. 530.
«2) D. K. B. 60.
««) D. K. B. 17, 115 f.

Vgl. die Untersuchungen von Th. Kirsch: „Geschichte des Karthäuser Kreises"' in Z. W. G. 
Lest 6, 1882, Seite 87, 88.

r°o) D. K. B. 113.
E) D. K. B. 60.
E) P. u. B. S. 475, Nr. 530.
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Schmollin*""). Nach einer Urkunde vom 18. April 1298 erhielt Bischof Wis- 
laus von Kujawien Schmollin vom Kloster Lekno.

Die Kalbinsel Kela war dem Amt Putzig zugeteilt. Von dortigen Sied
lungen werden genannt: Stadt Kela^), Danziger*"") und Putziger*"") 
Keisternest.

Kammeramt Mirchau.
Im Westen grenzt das Gebiet von Mirchau an das Pflegeramt Bütow. 

Die alte Ordensgrenze bis zum Somminer See ist erhalten geblieben in der 
preußischen Provinzialgrenze und heutigen Deutsch-polnischen Landesgrenze. 
Diese Angabe stützt sich darauf, daß nach Bütow zinsten die Dörfer: 
Bochow*°P Iaffen*""), Pomeiske*"") mit seinem umfangreichen Gebiet, das 
Dorf am Piepchen-See"°), Iellentsch""), Polschen""), Czarndamerow""), 
Oslawdamerow""), Stüdnitz**") und Sommin*"). Auf Mirchauer Seite 
lagen die Dörfer: Gowidlino Kistowo, Chosnitz, Iamen, Parchau, 
Golzau, Nakel, Tuschkau, Trzebuhn und Lendy"")*"). Die Anordnung der 
Zinsdörfer in geographischer Reihenfolge, wie sie das Große Zinsbuch nennt, 
läßt erkennen, daß mit Lyne hier Lendy gemeint ist. Denn da Lyne mit 
Trzebuhn und Nakel zusammen genannt wird, kann es sich nicht um das im 
äußersten Norden des Mirchauer Gebietes gelegene Linde handeln. Außer
dem bestätigen die angegebene Grenze die verschiedenen, bereits erwähnten 
Grenzurkunden aus den Jahren 1310, 1313 und 1350"").

Am Somminer See geht die Grenze des Mirchauer Gebietes das Ost- 
ufer entlang, umgeht die Gemarkung von Lendy und Trzebuhn, wendet sich 
dann nordwärts am Waldhange entlang zu einem Graben, der in den Groß 
Schartowitzer See mündet, folgt diesem Graben, der eine Kette kleiner Seen 
speist, läuft den Waldsaum entlang bis zum Schwarzwasser, geht flußabwärts 
bis zum Lubischewo-See, überquert den See und folgt durch Forst Lippusch 
einem Graben über den Bruch zum Südufer des Somminer Sees.

Folgende Ortschaften bestimmen diese Grenze: Lendy, Trzebuhn, Tusch
kau, Schützen und Sdunowitz""); im Süden tritt die Komturei Tuchel und 
im Osten die Vogtei Dirschau als Nachbargebiet auf. Dirschauer Ortschaften

10!') P. A. B. S. 500, Nr. 556.
1°«) D. K. B. 241.
i«s) D. K. B. 241.
i<w) - Putzger Dorf. D. K. B. 179.
i»7) Schadenbuch Folio 5a.
1««) G. Z.
io») G. Z.; vgl. auch die Urkunde aus dem Jahre 1330 über die Schenkung des Gebietes 

Pomeiske an das Kloster Oliva. In Altpreußischer Monatsschrift Bd. 40, Seite 278.
11») G. Z.
m) Daß Sommin im Bütower Gebiet lag, geht aus der Grenzurkunde von 1313 in P. A. V. 

S. 616, Nr. 702, hervor.
11-) D. K. B. 155, 2Z2.
11») Alle nach G. Z.
1") — Lyne. G. Z.
115) Vgl. F. Lorentz: in Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins (1931) 30, 1, S. 5 

und (1924) 23, S. 14.
11«) Alle nach G. Z.
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sind: Raduhn, Dzimianen, Kruschewen, Lippusch, Gustomken""); Tucheler 
Ortschaften sind: Rollbick"'), Wissoka Saborska"«).

Die Grenze geht vom Somminer See weiter über den Grum- und Blocks
berg zum Reinwafser, überquert diesen Bach und läuft zum Stanißewo-See, 
der bei Dirschau verbleibt, trennt das Mirchauer Dorf Adlig Stendsitz und 
das Dirschauer Königlich Stendsitz, verläuft am Südufer des Radaunensees 
bis zum Karthäuser Weg, folgt diesem bis Lindenhof, geht zum Nordufer 
des Ostritz-Sees und trifft hier auf den Zuckauer Klosterbesitz. Die Grenz- 
angabe beruht darauf, daß nach Mirchau zinsten die Dörfer: Ostrowitt""), 
Niesolowitz""), Adlig Stendsitz"'), Zuromin"'), Borruczin"'), Lindenhof"") 
und nach Dirschau die Dörfer: Gustomie"*), Königlich Stendsitz"') und 
Seedorf"").

Umfangreich ist der Besitz des Klosters Zuckau und des Klosters Marien- 
paradies Karthaus. Vom Ostritz-See läuft daher die Grenze am Westufer 
des Gr. und Kl. Brodno-Sees, des Klodno-Sees und am Nordufer des 
Nadaune-Sees entlang, folgt vom Radaune-See einem Graben, trifft nördlich 
von Röskau auf die Leba und umläuft das Nordufer des Röskau-Sees, des 
Weißen Sees und des Reckowo-Sees. Diese Grenze trennt die Mirchauer 
Zinsdörfer: Brodnitz"°), Grzebienitz"'), Miechuczin"'), Zeschin"^), Garz"') 
und Lappalitz von den Besitzungen des Klosters Zuckau: Remboczewo, 
Smentau, Saworry, Chmellen, Röskau, die Seen Gr. und Kl. Brodno, 
Klodno, Reckowo und einige andere Seen, die heute dem Namen nach nicht 
mehr zu deuten sind""). Es können damit die anderen Karthäuser Seen ge
meint sein. Gegen das Gebiet des Klosters Karthaus verläuft die Grenze 
des Amtes Mirchau vom Reckowo-See ab im Sumpf und dann am Afer 
der sich nach Norden hinziehenden Seen, die dem Kloster Karthaus ver
bleiben. Diese Umgrenzung, die bereits Lirsch feststellte""), nimmt darauf 
Rücksicht, daß zum Amt Mirchau Prockau"') gehörte. Vom Karthauser 
Gebiet ab ist die Grenze in den Sümpfen und Gräben zu suchen, die sich bis 
zu dem Zuckauer Klosterdorf Zemblau'") hinziehen. Auf diese Weise ver
bleibt das Waldgebiet bei dem Danziger Waldamt, während die Dörfer 
Sianowo"') und Bendargau"') an den Mirchauer Pfleger zinsen. Die 
Grenze umläuft die Gemarkung von Zemblau, geht dann am Waldsaum, wo

Da, Tu. 4V. Die Landfeste wurde am 26. März 1350 durch den Komtur von Tuchcl 
Conrad Vullecop ausgestellt. Zins der Müble und des Kruges ebenda 135.

ii8) Der Name deutet darauf hin, daß es zum Lande Saborn im Tuchelschen gehörte 
11») - Swyneblok D. K. B. 113.
i-'«) Nach Ordensfoliant S1s im Preuß. Staatsarchiv Kbg. u. D. K. B. 260 — Wahlendorf 
"1) G. Z.
1-2) Stansitz. G. Z. u. D. K. B. 216.
12«) — Przewos nach Bär u. Stephan. D. K. B. 254, 260.
12«) — Stanitz. G. Z. nach Bär u. Stephan.
125) Zgorsallen. G. Z.
12«) D. K. B. 254, 258.
127) D. K. B. 211.
12«) D. K. B. 254, 260, 304.
12») Lirsch: Kloster Zuckau, Beilage XVIII.
"0) Vgl. Lirsch: Kloster Zuckau und „Geschichte des Karthäuser Kreises", S. 88 ff.
"1) D. K. B. 211. "
122) P. u. B. S. 475, Nr. 530. Urkunde v. 15. Aug. 1295.
12») -- Otenow. D. K. B. 211, 278.
12«) D. K. B. 254.
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das SumpfgebieL endet, entlang und trifft westlich von Pretoschin auf die 
Grenze des Amtes Putzig. Denn es zinsten nach Mirchau die Zinsdörfer 
Bendargau, Lewinno"°), Lebno^) Poblotz"°), Smarsin^), Grünb erg^°) und 
Mellwin"^, nach Zuckau das Klosterdorf Zemblau^) und nach Sullmin und 
dem Waldamte die Dörfer: Dennemörse"^), Schönwalde"°) und Glashütte^). 
Die genannten Ortschaften liegen alle sehr dicht beieinander; der Grenzverlauf 
ist also durchaus eindeutig zu bestimmen.

Das Gebiet Sullmin mit dem Waldamt.

Das Gebiet Sullmin muß mit dem des Waldamtes zusammen behandelt 
werden. Denn das Waldamt stellte kein geschlossenes Gebiet dar, da seine 
Ortschaften über den gesamten Sullminer Bezirk verstreut waren. Diese 
Tatsache läßt sich nur dadurch erklären, daß der Orden der Forstwirtschaft 
sein besonderes Augenmerk zuwandte und daher die ausgedehnten Forsten 
im Norden Pommerellens einer einheitlichen Verwaltung unterstellte. Daß 
sich in anderen Teilen Pommerellens eine derartige Verwaltung nicht findet, 
dürfte einmal daran liegen, daß das Gebiet, das am stärksten besiedelt war 
und am zentralsten lag, besonders kultiviert werden sollte und ferner daran, 
daß man damals nicht über einen Anfang hinauskam. Der Mensch mit 
seinen beschränkten Mitteln stand der Wildnis machtlos gegenüber. Selbst 
östlich der Weichsel erstreckte sich über das ganze Land ein vollkommen 
unbearbeitetes Seen- und Waldgebiet. Der Orden ließ die Verhältniße 
dieser Art bestehen, da sie gleichzeitig zu Verteidigungszwecken dienten. Das 
Danziger Waldamt dürfte dagegen einer heutigen Oberförsterei gleichzusetzen 
sein; die einzelnen ihm zugeteilten Orte entsprechen Förstereien. Sie unter
standen daher sowohl dem Bezirke Sullmin als auch dem Waldamt"").

Zwischen dem Sullminer Gebiet und dem Waldamt einerseits und dem 
Mirchauer Gebiet andererseits lagen umfangreiche geistliche Besitzungen, die 
bereits unter den Mirchauer Grenzen erwähnt wurden. Diese müßen bei der 
Sullminer Grenze ebenfalls berücksichtigt werden. Gegen das Zuckauer 
Klosterdorf Zemblau bildet die Grenze ein Sumpfgraben, der sich von der 
Lebnoer"*) bis zur Bendargauer"*) Gemarkung hinzieht. Ferner wurden 
die nördlich von Karthaus gelegenen Seen als zu diesem Kloster gehörig 
genannt. Sowohl dieses Seengebiet und Karthaus selbst als auch die 
Zuckauer Klosterdörfer Seerosen"?), Mehsau"?), Zittno"') und Wasin"P") 
mit drei Seen begrenzen die Besitzungen des Waldamtes und des Bezirkes

"S) G. Z.
i:rs) __ Czenskow. G. Z. nach Bär u. Stephan.
13?) Vgl. Lirsch: „Kloster Zuckau", Beilage X.
138) __ Damens. G. Z.
is«) G. Z. und Folio 91s, Preuß. Staatsarchiv Kbg.

z. B. Wartsch nach G. Z. zum Waldamt gehörend. Nach Folio 91s, Preuß. Staats
archiv Kbg. zu Bezirk Sullmin.

"1) Beide Mirchauer Dörfer oben genannt.
"2) Vgl. Lirsch: „Pommerellische Studien" l, Beilage 19.
"3) P. u. B. S. 150, Nr. 174, Urkunde v. 26. Juli 1258.
144) Wasin lag zwischen Mehsau und Seeresen. Durch das Beiwort „mit den drei Seen" 

ist seine frühere Lage bestimmt; an den Namen erinnert noch heute der Wodzno-See.
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Sullmin: Kossowo, Kobissau und Smolsin'"). Die Grenze läßt die Gewässer 
und den Schwarzen See bei Karthaus und den Zittno- und Glimboki-See 
bei Zuckau.

Der umfangreiche geistliche Besitz in dieser Gegend wird durch die 
Grenzen des Amtes Mirchau und des Bezirkes Sullmin bestimmt. Im 
Süden wird er durch die Vogtei Dirschau begrenzt. Die Grenze läuft vom 
Nordufer des Ostritzsees zur Gemarkung von Gorrenczyn, Semlin und Kelpin, 
umgeht das Südufer der „drei Seen" von Wasin und folgt der Radaune 
bis zum Gebiet von Sullmin. Dieser Verlauf ist bedingt durch die Be
sitzungen des Klosters Zuckau: Großer Brodno-See, Dorf Remboczewo'"), 
Dorf Smentau, Dorf Mehsau, Dorf Wasin mit den drei Seen und Dorf 
Seeresen, durch das Waldgebiet des Klosters Karthaus"?) und die Ordens
zinsdörfer der Vogtei Dirschau'") Ostritz, Gorrenczyn, Semlin, Kelpin, 
Fitschkau und Bortsch. Dieser ganze geistliche Besitz zerfiel in drei Teile: 
einen östlichen um Seeresen, einen westlichen um Chmellno, die beide dem 
Kloster Zuckau gehörten, und das zwischen beiden Teilen liegende Gebiet des 
Klosters Marienparadies Karthaus. Zu diesem gehörten auch die nördlich 
gelegenen Seen und das südliche Waldgebiet. Das Dorf Ostrih kam im 
Jahre 1422 durch Verkauf an das Kloster Karthaus""). Bis dahin zinste es, 
wie oben erwähnt, an den Vogt in Dirschau. Wenn noch die genannten 
Zuckauer Dörfer berücksichtigt werden, so ist die Grenze tatsächlich am Wald
saum zu suchen. Lediglich gegen Südwesten ist die Grenze infolge des vor
geschobenen Zuckauer Klosterdorfes Smentau zweifelhaft.

Die Grenze des Sullminer Gebietes gegen die Vogtei Dirschau ver
läuft südwärts durch den Bortscher Wald und den Stangenwalder Forst. 
Beim Waldamt und dem Bezirk Sullmin verbleiben dann die Dörfer 
Krissan'") und Sommerkau'") und bei der Vogtei Dirschau die Ortschaften 
Fitschkau'") und Bortsch"'). Zur Komturei Danzig gehören ferner folgende 
Ortschaften: Buschkau'"), Dommachau'") und Wartsch'"); zur Vogtei 
Dirschau die Zinsdörfer Glasberg'"), Meisterswalde'"). Diese Ortschaften 
liegen dicht beieinander. Anter Berücksichtigung ihrer Gemarkungen ist dem
nach der Verlauf der Grenze bis zum Knüppelberg östlich von Meisterswalde 
eindeutig. Für die weitere Grenze ist folgendes zu beachten: Saskoschin ge
hört nach einer Handfeste, die der Komtur von Danzig, Giselbrecht von 
Dudelsheim, am 26. Zuni 1362 ausgestellt hatte, zum Bezirk Sullmin'"); 
ebenso wurde am 5. Mai 1365 über die Hälfte des Dorfes Golmkau durch 
den Hochmeister Winrich von Kniprode eine Handfeste ausgefertigt, die sich

1">) Alle nach G. Z.
""1 P. U. B. Seite 475, Nr. 530, Urkunde vom 15. Aug. 1295.
"6 Siehe Theodor Kirsch: „Geschichte des Karthäuser Kreises „Seite 88, 89. Vgl. Pr. U. B. 

S 111, Urkunde des Zuckauer Konvents v. 10. Sept. 1316.
Alle nach G. Z.

"o) Siehe Th. Kirsch: „Gesch. d. Karth. Kreises", S. 101.
ls») D. K. B. 30, 109, 207.
isi) Samberg. D. K. B. 259, 289.

G. Z.
in) D. K. B. 207, 284.

G. Z.
D. K. B. 158.
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im Danziger Komtureibuche vorfindet^°); ferner ist das Dorf Scherniau unter 
den Sullminer Zinsdörfern genannt^). Zm Gegensatz hierzu sind zu Anfang 
des 15. Jahrhunderts sowohl Saskoschin als auch beide Golmkau als zur 
Vogtei Dirschau gehörige Zinsdörfer angegeben^). Die Grenze verläuft 
also ursprünglich zum mindesten bis zum Jahre 1365 vom Knüppel-Berge 
zur Ouelle des Rotfließes, folgt diesem Bache bis zur Mündung der von 
Golmkau her kommenden Gräben und dann diesen bis zu dem südlich von 
Gr. Golmkau liegenden Sumpf, läßt diesen rechts liegen, läuft in nördlicher 
Richtung auf die Landstraße, die nach Lagschau führt, zu, ist dann in west
licher Richtung in der preußischen Kreisgrenze erhalten geblieben und folgt 
wieder dem Rotfließ abwärts bis zur Gemarkung von Gr. Kleschkau^), das 
zur Vogtei Dirschau gehört. Diesen Grenzverlauf bestätigen auf Dirschauer 
Seite die Dörfer Gr. Paglau, Lamenstein, Kl. Golmkau, Sobbowitz, Tramp- 
ken und Gr. Kleschkau^).

Nach dem Großen Zinsbuch ist als spätere Grenze die Linie einzutragen, 
welche die Gemarkungen der Sullminer Dörfer Wartsch^), Saalau^") und 
Ietau*") von den Dirschauer Dörfern Saskoschin und Gr. Kleschkau^") trennt.

Dem Kloster Lad, das an der Warthe lag, gehören die Dörfer Kladau, 
Bösendorf und Anteile an Suckschin"?). Aber die Grenzen gegen die Kom
turei Danzig ist urkundlich nichts gesagt; aber dadurch, daß für Ietau und 
Gr. Kleschkau die Grenzen bereits angegeben sind und für die Olivaer Kloster- 
dörfer Suckschin, Langenau, Mönchengrebin und das untergegangene Gransin 
eine genaue urkundliche Umgrenzung uns erhalten ist"?), so ist die Grenze 
über die Kaninchenberge zu suchen. Denn die Umgrenzung des Olivaer 
Klosterbesitzes geht durch das Tal, wo die Ländereien von Suckschin, 
Schwintsch und Russoschin Zusammentreffen, zu einem Bache, der nördlich 
von Suckschin in die Kladau mündet, folgt diesem bis zu seiner Mündung 
in die Kladau und dann dieser bis zu ihrer Mündung in die Mottlau nördlich 
von Mönchengrebin, geht die Mottlau aufwärts, bis von Westen her ein 
Graben endet, der zu trockenem Lande führt, was heute noch als Diluvialinsel 
westlich von Rosenberg mit der Löhenzahl 6 m erkennbar ist, läuft zur Straße 
Danzig—Dirschau, folgt dieser in Richtung auf Danzig, überquert in gerader 
Richtung den Weg von Langenau nach Klein Kleschkau in Richtung auf den 
Weg, der damals von Langenau nach Gransin führte"*), läuft südwärts zum 
Weg von Suckschin nach Llhlkau, folgt diesem Wege, wobei aber ausdrücklich 
das Gebiet links vom Wege und die Suckschiner Anteile dem Kloster L^d 
verbleiben, überquert die Kladau und trifft wieder auf das Tal, wo die Ge-

1SS) D. K. B. 17, 115.
is7) -- Czirsenow. D. K. B. 254.
"S) G. Z.
is») Alle Dörfer nach G. Z.
1W) D. K. B. 204, 206, 219, 257.

D. K. B. 105, 207.
1S2) P. A. B. S. 268, Nr. 314. Urkunde vom 31. Juli 1280 und Altpreußische Monatsschrift 

S. 284, Urkunde vom Jahre 1336.
iss) Nach dem Großen Privileg vom 31. Oktober 1342, abgedruckt von E. Keyser: „Olivaer 

Studien", Z. W. G. 68, 1928. — Vgl. auch P. U. B. S. 537, Nr. 603. Urkunde vom Jahre 1302 
und Pr. A. B. S. 109. Urkunde des Lochmeisters Karl von Trier v. 11. Aug. 1316 über Olivas 
Rechte an Suckschin.

i") Lag nach Lirsch, Toeppen, Strehlke und in neuerer Zeit auch nach Keyser bei Langenau. 
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biete von Suckschin, Schwintsch und Russoschin sich treffen. Im Norden be
stätigen diese Grenze die Dörfer des Bezirks Sullmin: Schwintsch*̂)  
Woyanow""), Russoschin"-), Zipplau*̂)  und Rostau""); im Süden die Dörfer 
der Vogtei Dirschau: Trampten, Lagschau, Ahlkau und Rosenberg*")  und 
das Danziger Zinsdorf Kl. Kleschkau*").  Dieses liegt also durch den Ltzder 
und den Olivaer Klosterbesitz räumlich vom Bezirk Sullmin abgetrennt. Seine 
Grenzen sind im Norden bereits durch den Olivaer Besitz und im Westen 
durch den auch schon als Grenze genannten Weg von Suckschin nach Llhlkau 
gegeben. Zm Süden ergeben sich die Grenzen aus der uns erhaltenen Grenz- 
urkunde für das Olivaer Klosterdorf Schönwarling. Danach bildet der heute 
noch erkennbare Graben die Grenze zwischen Schönwarling und Kl. Keschkau. 
Schönwarlings Amrisse zur Ordenszeit sind im Westen und Süden noch bis 
auf die Gegenwart in der preußischen Kreisgrenze überliefert. Gegen Rosen- 
berg verläuft die Grenze im Sumpf, der selbst zu Schönwarling gehört, und 
endigt dann an der Stelle, wo heute nördlich von Hohenstein die preußische 
Kreisgrenze läuft*").

*70) Zinsbuch des Laufes Marienburg, hrsg. v. vr. Ziesemer in Programm 1910 des Kgl. 
Gymnasiums Marienburg.

1««) Marienburger Zinsbuch, S. 39.
"1) Marienburger Zinsbuch, S. 32.
E) In diese Zeit setzt Ziesemer das Zinsbuch.

Die Ostgrenze des Sullminer Gebietes nördlich von Mönchengrebin 
folgt von der Mündung der Kladau ab der Mottlau abwärts bis Hochzeit 
und dann dem von Osten kommenden Graben bis Quadendorf, geht die Ge
markung dieses Dorfes entlang bis zur heutigen Leegevorflut, durchläuft 
diesen Graben bis zur Toten Weichsel gegenüber von Neufähr, folgt dem 
Strome ostwärts, umgeht die Ortschaften Einlage, Schönbaumer- und Letz- 
kauer-Weide und Schiewenhorst, die früher die Insel „Nuwe Werder"*")  
bildeten, und endigt an der Küste*"),  wo die Weichsel sich heute in das Meer 
ergießt. Diese Grenze ergibt sich daraus, daß die Ortschaften: Zipplau*"),  
Rostau*"),  Müggenhahl*"),  Krampitz*"),  Plehnendorf*")  zur Danziger 
Komturei gehören; alle Dörfer östlich der Mottlau und südlich der Toten 
Weichsel gehörten dagegen zum Stüblauer Werder, das einen Teil der 
Komturei Marienburg bildete*").  Die Nehrungsdörfer Nickelswalde""), 
Pasewark""), Vogelfang"*)  und das Dorf Schönbaum"") an der Elbinger 
Weichsel werden ebenfalls im Marienburger Zinsbuch genannt. Sie ge
hörten also im Anfänge des 15. Jahrhunderts"-) zur Komturei Marienburg.

1»S) D. K. B. 25, 254.
1««) D. K. B. 207, 254.
1«7) D. K. B. 17, 115, 254.
is») D. K. B. 14, 21S im Waldamt. G. Z.
i«») D. K. B. 204, 257.
in) Alle nach G. Z.
i7i) D. K. B. 115, 206, 254, 259.
17-) Z. W. G. 68, 1928. E. Keyser: „Olivaer Studien."
in) D. K. B. 24.
17») Zum Verständnis der historisch-geologischen Entwicklung des Werders ist zu beachten: 

La Baume, Bertram, Kloeppel: „Das Weichsel-Nogat-Delta." Danzig 1924.
17») D. K. B. 202 ff.
17«) Leinrichsdorf. D. K. B. 49.
177) D. K. B. 46.
17») G. Z.
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Dagegen nennt das Marienburger Ämterbuch aus dem 14. Jahrhundert diese 
Orte nicht, während ein Krug zu Voglers auf der Nehrung im Danziger 
Komtureibuch genannt wird""'). Unter „Voglers Nehrung" ist demnach die 
Nehrung bis Vogelfang zu verstehen""'). Nach Bertram war östlich von 
Vogelfang zur Ordenszeit eine Verbindung von Meer und Äaff zu finden, 
die auch heute noch in einer Senke ersichtlich ist. Als spätere Grenze ist 
also die Elbinger Weichsel, der alte Flußlauf, die heutige Schadelake, die 
Königsberger Weichsel und das Äaffufer bis zur Ostgrenze von Vogelfang

Ausgedehnt war der geistliche Besitz des Klosters Oliva, des Klosters 
Zuckau und des Bischofs von Kujawien. Der Olivaer Besitz begann am 
Menzelbach, nördlich von Zoppot. Diese Grenze ist zu Begmn m der Neu- 
städter Kreisgrenze erhalten geblieben^). Sie geht den Menzelbach auf
wärts bis zur Gr. Katzer Landstraße, folgt dem von Nordwesten kommenden 
Tal, läßt die Gemarkungen von Gr.Katz und Koliebken rechts liegen, bis 
die Stelle erreicht ist, wo die Grenzen von Grenzlau, Ouafchin und Gr. Katz 
zusammentreffen, geht nordwärts bis zur Brücke der KatzerLandstraße über 
das Katzerfließ, läuft diesen Bach aufwärts bis zum Weg Bojahn--Vrtzlm, 
folgt diesem Weg in Richtung auf einen Berg, der heute die Döhenzrffer 
188 m hat, schneidet den Weg Bojahn—Quaschin, geht die lange Sumpf
reihe in südwestlicher Richtung entlang bis zu der Stelle, wo die Köllner 
und die Gr. Tuchomer Landstraße sich schneiden, folgt dieser Straße in Rich
tung auf Kölln, verläßt diese im ersten Tal rechter Äand, umgeht den Sumpf 
westlich von Wertheim sowie die zu Bojahn gehörenden Sümpfe, geht wieder 
zur Köllner Landstraße zurück, überquert diese an der Stelle, wo von Süden 
her ein Tal vorgelagert ist, durchläuft dies, bis sumpfiger Untergrund in 
Erscheinung tritt, geht immer durch Sumpf bis zum östlichsten Ende des 
Tuchomer Sees, beläßt den nördlichen Teil dieses Sees dem Bischof von 
Kujawien, schlägt den Rest zum Olivaer Klosterbesitz, folgt dem südlichen 
Zufluß bis zum Weg nach Zuliental, der jetzt die Grenze bis zum Baniner 
Weg wird, geht den Baniner Weg südlich, biegt rechts ab über die kleinen 
Teiche zum Weg Banin—Gr. Mischau, überquert diesen in Richtung auf den 
kleinen von W. kommenden Zufluß der Strellnick, folgt diesem Bache bis zu 
seiner Mündung in die Strellnick, geht diese aufwärts und verläßt sie, um die 
Gemarkungen von Ramkau und Barnewitz zu trennen, in Richtung auf den 
Sumpf nordöstlich von Ramkau, läuft zur Ramkauer Landstraße, folgt dieser 
in Richtung auf Dorf Matern zu, verläßt sie aber vorher, um den Sumpf 
rechts liegen zu laßen, durchläuft das Tal bis zum Strießbach, folgt diesem, 
bis der Kelpiner Bach mündet, nimmt jetzt dessen Lauf, übersteigt den Berg, 
der heute die Löhenzahl 124 m hat, folgt dem Tal und dem Bache, wendet 
sich nordwärts zum Nawitzer Wege, läuft im Tale des Strießbaches zum 
Weg Brentau—Pietzkendorf und dann zum Weg Lochstrieß—Brentau, geht 
zum Nordhang des Iäschkentalerwaldes, trennt die Gemarkungen von Lang

es») D. K. B. 7.
Mer den Erwerb der Nehrung durch den Orden vgl. Sellke: „Der Übergang der 

Danziger Nehrung an den Deutschen Orden" in Z. W. G. 62.
18») Grenze des Olivaer Besitzes im großen Privileg v. 31. X. 1342, abgedr. b. E. Keyser: 

„Olivaer Studien." Z. W. G. 68. 1928.
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fuhr und Strieß (Dorf) bis zu der Brücke hin, die für die Landstraße von 
Danzig nach Pommern über den Strießbach geschlagen ist, folgt dem Strieß- 
bach bis zu seiner Mündung in die Weichsel und endigt mit der Weichsel 
am Gestade der Ostsee. Hierbei ist die Weichselmündung natürlich noch bei 
der heutigen Ortschaft Weichselmünde anzusetzen. Eine derartig genaue 
Grenze, wie sie soeben auf Grund des Großen Privilegs des Hochmeisters 
Ludolf König angegeben werden konnte, läßt um so schmerzlicher das Fehlen 
ähnlicher umfassender Arkunden für andere Besitzungen empfinden. In dem 
umrissenen Gebiete lagen folgende zum Kloster Oliva gehörende Ortschaften: 
Banin, Barnewitz, Glettkau, Gluckau, Grenzlau, Matern, Nawitz, Tuchom, 
Wittstock und Zoppot. Die anderen in der Arkunde genannten Dörfer sind 
heute nicht mehr nachweisbar. Bei dem Dorfe Quaschin ist zu bemerken, 
daß es ursprünglich dem Bischof von Kujawien gehört hat. Im Jahre 1301, 
am 16. August, wurde es ihm verliehen""). Entweder ist also kurz vor der 
Ordenszeit oder in der Zeit von 1309—1342 ein Besitzwechsel vorgenommen 
worden. Das Kloster Zuckau bildete eine Enklave im Sullminer Bezirk. 
Ihm gehörte auch das Dorf Ramkau, das von drei Seiten durch Olivaer 
Klosterland umschlossen ist"P Im Süden dürfte der Nebenfluß der Strellnick 
die Grenze bilden. Am diese geistlichen Besitzungen verstreuen sich die Dörfer 
des Bezirks Sullmin und des Waldamtes: Koliebken""), Kl. Katz""), Gr. 
Katz""), Wertheim""), Kölln"P Warschnau""), Warschenko""), Tockar"*), 
Mischau""), Pemgau""), Klein Kelpin"P Müggau""), Langfuhr""), Mahl- 
kau"°"), Borkau"°P Ottomin"""), Ellernitz""'), Leesen"") und Bissau""").

Der Besitz der Stadt Danzig ist bereits von E. Keyser festgestellt"""). 
Seine Angaben werden dadurch bestätigt, daß unter den umliegenden Ordens
zinsdörfern kein Danziger Stadtdorf zu finden ist: Langfuhr""), Ohra""'), 
Krampitz"""), Quadendorf"""), Plehnendorf"") und Krakau"").

P. U. B. S. 530, Nr. 596.
in) P. U. B. S. 47b, Nr. 530. Urkunde Vvm 15. Aug. 1295.
> »») D. K. B. 106, 304.
> 8») D. K. B. 106.
l»o) Dobrsebino n. Bär und Stephan. D. K. B. 190.
"y D. K. B. 202 ff.
i»») Warsin. D. K. B. 190.
"») D. K. B. 190.
1 ««) D. K. B. 2b.
1«») D. K. B. 28 f.
im) D. K. B. 206.
"?) G. Z.
i»») D. K. B. 50 f.
r««) D. K. B. 202 s.
- '»») D. K. B. 28 f.
- '»N D. K. B. 190.
- 02) D. K. B. 189.
- os) Elnysch. D. K. B. 190.
- '»*) D. K. B. 26, 32.
-°°) G. Z.
7»«) E. Keyser: „Danzigs KesUnchte", Danzig 2. Aufl., 1929, vgl. die Karte im Anhang des 

Buches.
7N) D. K. B. b8 f.
-'»8) D. K. B. 46.
7°«) D. K. B. 54.
7i») D. K. B. 52.
7") D. K. B. 9-
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Das Pflegeramt Bütow.

Der Danziger Komturei schließt sich im Südwesten das Pflegeramt 
Bütow an. Aber seine Erwerbung ist bereits gehandelt worden, ebenfalls 
über die sich hieraus ergebende Sonderstellung des Bütower Pflegers, der 
selbständiger in seinem Amte als seine Amtsbrüder gleichen Namens waltete.

Zm Norden des Bütower Gebietes liegt der Ort Bochow'^). Die An
gaben über weitere Ortschaften in dieser Gegend sind sehr dürftig. Diese 
Tatsache und die Arkunden über das Gebiet von Pomeiske^) lasten erkennen, 
daß die fragliche Gegend dünn besiedelt war. Die Arkunden nennen alle Seen 
als zu Pomeiske gehörig, aber nicht die Dörfer gleichen Namens. Wahr
scheinlich haben die Seen später den neu entstandenen Gemeinden ihren 
Namen gegeben. Lediglich das Dorf Zassen wird im Großen Zinsbuch unter 
dem Pflegeramt Bütow genannt. Die Pomeisker Arkunden nennen fol
gende Seen: Zassener See?"), den Halben Wobbrow-See"^), Rechte im 
Schottow-See"°) mit dem Dorf Liebienz^). Anter Berücksichtigung dieser 
Angaben folgt demnach die Grenze von Wutzkow ab, das zu Lauenburg 
gehörte, dem Lupow-Bach, schließt den bastener See ein, folgt in westlicher 
Richtung der heutigen Kreisgrenze, umgeht Lupowke, Liebienz und den 
Großen und Kleinen Schottowsker See. Zu Bütow gehört Gallensow'"). 
Nähere Anhaltspunkte sind nicht gegeben. Nur soviel kann gesagt werden, 
daß die Grenze die Gemarkung des Dorfes Gallensow umläuft. Diese Ge
markung ist im Norden durch die nach Stolp führende Landstraße und sonst 
durch den Glambock- und Kunitowske-See und die sich im Norden an
schließenden kleinen Seen begrenzt. Auch für heutige Verhältniße weist die 
südlich von Gallensow gelegene Gegend eine sehr dünne Besiedlung auf und 
bestätigt demnach obige Annahme. Ein großes Gebiet nimmt die Forst 
Taubenberg ein, die vollkommen unbewohnt ist. Zu Bütow gehören nach 
dem Großen Zinsbuch weiter südlich die Orte Krostnow, Wusteken und 
Morgenstern. Moddrow und Trzebiatkow werden ebenfalls als Bütower 
Güter genannt?"). Westlich dieser Dörfer befindet sich, wie die Karte heute 
noch zeigt, eine große Wildnis, von der das Bütower Gebiet durch die Stolpe, 
die Kamenz und den Paleschnitz-Bach mit den sich anschließenden Sümpfen 
und Waldseen getrennt ist. In diesen Gewässern ist die Landesgrenze und 
die Grenze des Pflegeramtes Bütow zu suchen. Die Kreisgrenze geht somit 
auf die Ordenszeit zurück.

Südlich von Trzebiatkow erreicht die Grenze des Bütower Gebietes die 
Komturei Schlochau. Aber diese sind ausgiebige Quellen in den von Panske

212) Schadenbuch von 1411—1419. Folio 5a im Pr. St. A. Kbg.
213) Gemeint ist die Urkunde über die Schenkung an Oliva vom Jahre 1330 in Altpreuß. 

Monatsschrift, Bd. 40, S. 278 und der Kaufbrief über den Erwerb von Pomeiske durch den 
Orden im Jahre 1381, abgedruckt bei Cramer: „Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow" II, 
S. 28. Ferner vgl. dazu Z. W. G. 68, 1928, S. 17.

21«) — Lupowsker See.
21s) Wobbrow-See.
21«) — Skotansk-See.
217) m Lypeniza.
21») G.Z.
21») Nach dem Schadenbuch aus den Jahren 1411—1419. Folio 5a. 
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herausgegebenen Handfesten erhalten. Auf diese Weise läßt sich für das 
Nachbargebiet Bütow die Südgrenze genau angeben. Außerdem ist die 
Grenzregulierung vom Jahre 1313?'°), als Bütow noch nicht Ordensland war, 
zu beachten. Danach verläuft die Bütower Grenze südlich von Trzebiatkow 
die Gemarkung des Dorfes Lonken^) entlang, folgt der Grenzurkunde nach 
dem Westufer des Kamenz-Sees, läuft zu den Bergen bei Woisk, zum Orte 
Warnewawoda, folgt dem Skoczewo-Bach und überquert den Somminer See. 
Die heutige Landesgrenze zwischen dem Deutschen Reich und der Republik 
Polen geht also auf die Ordenszeit zurück. Danach verbleibt Zemmen^) beim 
Pflegeramt Bütow, ebenso das Dorf Reckow'^). Die Dörfer Glisno und 
Woisk verbleiben bei der Komturei Schlochau, wie die Grenzurkunde angibt. 
Allerdings finden sich über Glisno und Woisk keine Handfesten. Lediglich 
ein U3tkm8 cke O1i8no^) wird am 1. Jan. 1366 in der Handfeste des Dorfes 
Ostrowitt, das an die Gemarkung von Glisno grenzt, als Zeuge genannt. 
Diese Tatsache sowohl wie der Llmstand, daß Glisno unter den Zinsdiensten 
anderer Ordenshäuser nicht verzeichnet wird, bestätigt die Angaben der 
Grenzurkunde. Die Zugehörigkeit von Prondzonka^) zur Komturei Schlochau 
und Klonschen-") zum Pflegeramt Bütow paßt sich ebenfalls der festgesetzten 
Grenze an. Die Berge bei Woisk sind in der Karte nördlich vom Dorfe 
mit der Höhenzahl 213 m und 198 m angegeben.

Zohannes Voigt unterlief bei dem Versuche, die Westgrenze des Ordens
landes festzulegen, ein Fehler, und zwar irrte er sich in der Deutung des 
Wortes Warnewawoda""). Er sah darin die heutige polnische Über
setzung für den Schwarzwasserfluß (Czernawoda), vergaß aber dabei, daß 
dieser in damaliger Zeit den Namen Bda führte-?). Diese irrige Auslegung 
führte Voigt auf eine falsche Fährte, so daß er schließlich bei Lonk westlich 
von Stargard endigte und dann keine Erklärung für die weiteren Grenz- 
angaben geben konnte. Die Grenze Voigts widerspricht vollkommen der 
Urkunde von 1310-'"). Es ist das Verdienst des Oberlehrers Ferdinand Voigt, 
diesen Fehler berichtigt zu haben-'"). Seine Angaben über die Westgrenzen 
des Ordensstaates sind auch heute noch in den wesentlichen Zügen anzu- 
erkennen. Von der Mündung der Leba ins Meer läßt F. Voigt die Grenze, 
die er urkundlich begründet, zum Leba-See ihren Lauf nehmen, dann über 
den See zur Mündung der Leba, flußaufwärts zur Herzogseiche und zum 
Wehr Ragy, zu den Dörfern Malschütz, Wutzkow, Wunneschin, Gonischino, 
Sucow, Studzens, Golischewo, zum Glinow-See, der dem Orden verblieb,

22») P. U. B. S. 616, Nr. 702.
2si) Panske, Schlochau, 121. Handfeste vom 15. November 1374, ausgestellt durch Hoch

meister Winrich von Kniprode.
222) G. Z.
22») Pa, Schl. 10V.
224) G. Z. und Schadenbuch. Folio 5».
22s) G. Z.
228) Ioh. Voigt: „Geschichte Preußens" Bd. 4, S. 267, Anmerkung 1.
227) Vgl. M. Rudnicki in den Ostlandberichten, 4. Jahrgang, Heft 2, Danzig: „Die geogra

phischen Namen von Pommerellen."
228) Riedel: „Lollex clipl. Nranllenburxensis" II, 1, 290.
22«) Ferd. Voigt: „über die Grenzen der von dem Markgrafen Waldemar im Jahre 1310 

an den Orden abgetretenen Gebiete von Danzig, Dirschau und Schwey" in den Jahresberichten 
über die Kgl. Realschule zu Berlin 1847.

39



zum Sommin-See, zum Dorf Oslaw-Damerow, zum Dorf Zcofsow, nach 
Warnewa Woda, das gleich dem See Maly sein soll, über die Berge bei 
Woisk zum Lanke-See, zu den Dörfern Peterkau, Studenyzno und Volz, 
zum Tessentin-See, den Voigt allerdings in die Nähe des Dorfes Luisenhof 
verlegt.

Ob nun seine Annahme, daß Warnewawoda gleich dem Male-See zu 
setzen ist, richtig ist, läßt sich nicht beweisen. Immerhin entspricht diese An
nahme der Grenzurkunde, die besagt, daß Warnewawoda zwischen den 
Woisker Bergen und dem Skoczewo-Bache liegen soll^°). Die Westgrenze 
des Bütower Gebietes ist durch die Komturei Danzig gegeben. Das Große 
Zinsbuch nennt als Bütower Zinsdörfer Crampe und Labuhn. Diese beiden 
Ortschaften lagen im Lerzogtum Stolp. Sie waren am 6. Dez. 1347 durch 
Verpfändung an den Deutschen Orden'") gekommen. Eigentümer war Lerr 
Iesko von Rügenwalde gewesen.

Die Vogtei Dirschau.

Die Vogtei Dirschau erstreckte sich von der Weichsel bei Dirschau bis 
zum Kreise Konitz und etwa von Karthaus bis zum Schwarzwafser und fast 
bis Pr.-Stargard. Sie war also recht ausgedehnt. Dazu kam das räumlich 
abgetrennt liegende Gebiet von Neuenburg an der Weichsel. Der Vogt 
hatte ungefähr die Amtsbefugnifse eines Komturs, sein Gebiet unterstand 
unmittelbar dem Laupthause. Die Vogtei war wegen ihrer Ausdehnung in 
fünf Bezirke eingeteilt. Da die Vogtei Dirschau bereits am Gebiete der 
Tucheler Leide beteiligt war, ist hier eine kurze Betrachtung über ihre Be
siedlung und verwaltungstechnische Aufteilung einzuschieben.

Eine Karte über die Besiedlung Pommerellens bietet ein auffälliges 
Bild. Würde die Bewohnerzahl für die Einheit —100 in Punkten pro qkm 
eingezeichnet werden, so ergäbe sich, daß in der Tucheler Leide selbst heute im 
Vergleich zum übrigen Pommerellen unbewohntes Land in Erscheinung treten 
würde. In der Ordenszeit ist dieses Gebiet überhaupt nicht besiedelt gewesen. 
Die spärlichen Siedlungen der heutigen Zeit gehen erst auf Friedrich den 
Großen und Friedrich Wilhelm III. zurück, die z. B. in der Gegend der Dörfer 
Schwarzwasser und Dreidorf und weiter nördlich davon Berieselungskanäle 
anlegten. Erst damals wurden die Vorbedingungen für die spätere Besiedlung 
des Landes geschaffen. Zwischen dem Dorfe Schwarzwafser und dem Dorfe 
Ofen ist an der Landstraße Friedrich Wilhelm III. für sein Verdienst um 
das Land ein Denkmal gesetzt worden. Wie der Verlauf der Komturei
grenzen, besonders beim Kammeramt Mirchau, zeigt, teilte der Orden sein 
Gebiet nicht der Landschaft nach ein, sondern nach den Einkünften, die er aus

23») Vgl. auch F. Lvrentz: „Ein Fehler in einer der Grenzfestsetzungen vom 9. Oktober 1313" 
in „Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins", Danzig (1924). 23. S. 14. - Während 
des Druckes dieser Arbeit liegt als Neuerscheinung vor von F. Lvrentz: „Studien zur mittelalter
lichen Topographie Pommerellens" II. (Mitt. des Westpreuß. Gesch. Vereins, Lest 1, 1933). Hier 
glückt es dem Verfasser die Lage von Warnewawoda eindeutig zu bestimmmen. Ein kleiner 
Teich südlich von Lopfenkrug ist damit identisch. Dieses Gewässer liegt auf der in meiner Arbeit 
angegebenen Grenze.

-") Gramer, II, S. 18.
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dem Lande bezog. Es ist daher anzunehmen, daß Wüsteneien einer bestimmten 
Komturei gar nicht zugeteilt waren. Die ausgedehnten Waldgebiete der 
Tucheler Heide lassen somit eine genaue Zuweisung zu dieser oder jener Kom
turei nicht zu. Deshalb können die Grenzen des Tucheler Gebietes im Nord
osten, des Dirschauer im Süden, des Mewer im Norden, Westen und Süden, 
des Schwetzer im Norden und des Neuenburger im Norden nicht mit völliger 
Genauigkeit bezeichnet werden. Die Darstellung dieser Grenzen auf der 
Karte muß sich somit richten nach der Beschaffenheit des Geländes und 
nach dem Verlauf der Preußischen Kreisgrenzen, wobei vorausgesetzt wird, 
daß diese, wie es vielfach für andere Gebiete erwiesen werden konnte, bereits 
auf die Ordenszeit zurückgehen oder wenigstens einer etwaigen ordenszeitlichen 
Grenzziehung am besten entsprechen.

Bezirk Berent.

Der westlichste Bezirk der Vogtei Dirschau lag um die Stadt Berent. 
Er reichte in eigenartiger Form bis in die Komturei Tuchel. Die Grenze 
inl Südwesten des Bezirkes läuft südwärts die Gemarkung von Glowczewitz 
entlang bis zum Mlusino-Fließ, überquert den Mlusino- und Brzisno-See, 
geht zu einem kleinen See nordöstlich vom Brzisno-See, läuft die Gemarkung 
von Piechowitz und Dzimianen entlang, umgeht den Rzuno-See, der bei 
Komturei Tuchel verbleibt, und verläuft am Nordufer des Cheb-, Slupino- 
und Sluplinko-Sees. Die Grenze bis zu dem See nordöstlich vom Brzisno- 
See ist in der Berenter Kreisgrenze erhalten geblieben. Zhr Verlauf wird 
bestimmt durch die Zugehörigkeit der Ortschaften Glowczewitz'"), Orlik'"), 
Lubnia^), Wielle'"'), Wildau''") und Piechowitz''") zur Komturei Tuchel 
und der Zinsdörfer: Raduhn'"), Dzimianen^) und Funkelkau?") zum 
Dirschauer Gebiete. Ferner wird die Grenze durch die Handfesten der Tucheler 
Dörfer festgelegt. Die Handfeste von Glowczewitz ist vom Komtur von Tuchel 
Siegfried von Gerlachsheym am 23. Juni 1370 ausgestellt. Sie nennt die 
Trzebuhner und Orliker Gemarkung sowie die Dirschauer Vogtei als Grenze 
für Glowczewitz. Hochmeister Winrich von Kniprode hat die Handfeste von 
Orlik am 23. Sept. 1356 ausgestellt. Eine Grenzangabe enthält sie nicht. Die 
Handfeste von Wielle ist durch den Komtur von Tuchel Heynrich von Bullen
dorf am 28.Febr. 1382 ausgefertigt. Sie nennt als enthaltene Grenze gegen 
das Dirschauer Gebiet eine rote Fichte und einen Weg, der nach Piechowitz 
führt. Am 16. Dez. 1387 stellte Hochmeister Winrich von Kniprode eine Hand
feste über Wildau mit zugehörigen Wiesen aus. Eine nähere Grenze ist nicht

->-») Pg Hu. 77. Landfeste. Zins 131.
Pa, Tu, Landfeste 55, 149 erhalten in polnischer Übersetzung am 5. Februar 1417 durch 

Lvchmeister Michael Küchenmeister ausgestellt. Zins 156, 137.
Pa, Tu. Zins 133, 136, 137.

2N) Pa, Tu. Landfeste 94, Zins 134, 136, 137.
-»") Pa, Tu. Landfeste 82, Zins 134, 136, 137.

Pa, Tu. Landfeste 4, Zins 136.
2i«) G. Z. Lothar Weber las im Großen Zinsbuch unter Vvgtei Dirschau: Wanglicvniy 

und setzte diesen Ort gleich Wenig Conitz Klein Konitz, das als Enklave in der Komturei 
Lchlochau liegen würde. Bei genauerer Prüfung des alten Arkundentextes ergibt sich, daß 
Webers Lesart falsch war. Im Zinsbuch steht nicht Wangliconitz, sondern Wang - 
licowiy, was der polnische Name für Funkelkau, Kreis Berent, ist. 
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angegeben. Dagegen gibt die Handfeste von Piechowitz vorn 1. April 1324, 
die Komtur Dietrich von Lichtenhayn, Komtur von Schwetz und Schlochau, 
ausfertigte, die Grenze gegen Dirschau genau an. Danach bildeten die Seen 
Lyppa, Slupino, Irznyno, und Kolpyn die Grenze, wobei ihre Nutzung dem 
Besitzer von Piechowitz verbleibt. Die weitere Grenze der Vogtei Dirschau 
umläuft: das Nordufer des Wdzidzen-Sees mit seinen Ausläufern, dem Ra- 
dolny- und Gelinow-See, folgt östlich vom Gelinow-See einem Graben und 
trifft auf den Ostarm des Wdzidzen-Sees, der bis Sandhof-Zabroddi dem 
Pelplin-Poguttkener Klosterbesitz gehört?^). Diesen Verlauf der Grenze er
gibt die Handfeste für die Borsker Mühle?") vom 16. März 1383; Aussteller 
der Arkunde war der Komtur von Tuchel Heynrich von Bullendorf. Danach 
soll aller Acker bis zum Wdzidzen-See sowie die Fischerei im Großen und 
Kleinen Wdzidzen-See zu Borst gehören. Mit dem Beiwort „Großer und 
Kleiner" dürfte das gesamte Gewässer des Wdzidzen-Sees gemeint sein, soweit 
es nicht in geistlichem Besitze war. Der Pelpliner Anteil an diesen Seen ist in 
einer Arkunde Sambors II. vom Jahre 1258'") vermerkt. Die weitere Grenze 
des Bereuter Bezirkes hat den Gelinow-See, seinem von Osten kommenden 
Zufluß folgend, in Richtung auf den Strupino-See verlassen, der bei dem 
Dirschauer Vogteibezirk Kischau verbleibt. Die dicht beieinander liegenden 
Seen Glemboczko, Gr. und Kl. Oczko und Sakrczewo bilden die folgende 
Grenzlinie. Das Dorf Funkelkau gehörte zum Bezirk Berent, das Dorf 
Schönheide?") zum Bezirk Kischau. Bis zum Südende des Guttno-Sees 
geht die Bezirksgrenze von Berent und Kischau an der Gemarkung von 
Bukowitz und Neu-Kischau entlang, verläuft dann eindeutig am Afer des 
Hüttensees und auf der Gemarkung von Sobonsch und Barkoschin, umgeht 
Liniewko, verläuft in dem Graben östlich von Lubahn, der auf die Fietze trifft, 
folgt diesem Fluß bis zum Lonkener See, der bei Bezirk Sobbowitz verbleibt, 
läuft zum Dorfe Pollenczyn, das Berenter Zinsdorf ist, geht zum Pollen- 
czyner See und zum Glambeck-See, folgt dem Graben bis zum See bei 
Klanau, das zu Sobbowitz gehört, geht zum Mariensee, der Berenter Besitz 
ist, und folgt vom Kleinen See ab der Kladau bis zur Danziger Komturei
grenze. Dieser Grenzverlauf ergibt sich aus der Lage der Zinsdörfer des 
Berenter Bezirkes: Podleß, Niedamowo, Barkoschin, Lubahn, Kamin, Alt- 
Grabau, Pollenczyn, Mariensee und Glasberg, der Zinsdörfer des Kischauer 
Bezirkes: Bukowitz, Paleschken?"), Sobonsch, der Dörfer des Schönecker 
Bezirks: Lippischau und Schönfließ, des Dorfes des Bischofs von Kuja
wien: Schrittlau?") und der Dörfer des Sobbowitzer Bezirks: Strippau 
Klanau'") und Meisterswalde'"). Das Kloster Pelplin besaß nach einer 
Arkunde der Fürstin Gertrud von Pommern den Sudomin-See südwestlich 
von Berent?").

23«) P. U. B. S. 149, Nr. 173.
-'«o) Pa, Tu, 99.
24i) P. U. B. S. 149, Nr. 173.
242) Paleschken ist übrigens noch zur Srdenszeit für eine unbestimmte Zeit Besitz des Klosters 

Bvstewo gewesen. Urkunde des Lochmeisters Karl v. Trier vom 17. Juni 1312. Pr. U. B. S. 41.
24») P. U. B. S. 328. Nr. 362. Urkunde v. 26. Juli 1383.
244) Kischauer Enklave im Bez. Sobbowitz. n. G. Z.
2«s) Alle Dörfer nach G. Z.
24») Pr. U. B. S. 32. Urkunde vom 14. Jan. 1312.
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Der Bezirk Kischau.

Sein Gebiet grenzt im Westen an die Komturei Tuchel. Die Grenze 
geht: vom Wdzidzen-See zum Chosen-See, läuft südwärts, wo Bruch und 
Wald sich trennen, und trifft westlich von Miedzno auf das Schwarzwasser. 
Diese Grenze ist in der preußischen Kreisgrenze erhalten. Ihr Verlauf ergibt 
sich aus der bereits erwähnten Handfeste über die Borsker Mühle. Danach 
gehört aller Acker („das czu ackir werden mag") aufwärts bis zum Wdzidzen- 
See zur Komtures Tuche?"). Die Handfeste spricht also eindeutig von dem 
Lande, das erst durch Kultur urbar gemacht werden soll. Demnach ist das 
dortige Bruch zur Komturei Tuchel zu rechnen. In der am 21. Okt. 1353 vom 
Komtur zu Tuchel Conrad Vullecop ausgestellten Handfeste über Miedzno 
ist ausdrücklich gesagt, daß es an beiden Afern des Schwarzwaffers gelegen 
is?"). Dagegen sagt die Handfeste über Odri vom gleichen Tage und von 
demselben Aussteller, daß der Schwarzwasserfluß die Grenze bilden sol?"). 
Demnach muß zwischen Miedzno und Odri die Grenze der Dirschauer Vogtei 
den Fluß erreicht haben. Es ergibt sich somit, daß auch hier die Kreisgrenze 
auf die Ordenszeit zurückgeht; denn sie trifft ebenfalls nicht weit östlich von 
Miedzno auf den Fluß.

Die Grenze der Vogtei Dirschau gegen die Komturei Mewe ist nicht 
genau anzugeben, da sie durch die Tucheler Heide läuft. Nach dem oben Ge
sagten, ist es am zweckmäßigsten, die Grenze des Kreises Berent gegen den 
Kreis Pr.-Stargard auch als Komtureigrenze gelten zu lasten. Die Grenze 
verläßt demnach nicht weit flußabwärts von Odri den Fluß, läuft in fast 
gerader Richtung bis zur Gemarkung von Hochstüblau und folgt von hier ab 
dann eindeutig der Pischnitza bis zur Mündung in die Ferse. Von Hoch
stüblau ab bestätigt diesen Grenzverlauf die Lage der nach dem Großen Zins
buch zum Bezirk Kischau gehörigen Orte: Gorra, Klein Palubin, Pinschin und 
Semlin und der an den Komtur von Mewe zinsenden Ortschaften: Hoch
stüblau^"), Miradau^) und Neudorf"''). Die Orte Hochstüblau und Miradau 
werden zwar in den Zinsbüchern des Hauses Mewe nicht genannt. Sie können 
jedoch nur zu diesem Ordenshause gehört haben, da der Orden im Jahre 1305, 
als er diese Orte erwarb, nur das Land Mewe westlich der Weichsel besaß. 
Die vermerkten Arkunden geben die Erwerbung durch den Orden an.

Die Kischauer Bezirksgrenze geht die Ferse aufwärts, läuft die Ge
markung von Deutsch-Semmlin entlang und trifft auf den Pelpliner Kloster
besitz von Poguttken. Dieser Grenze entspricht die Zugehörigkeit des Dorfes 
Deutsch-Semmlin zu Kischau und der Dörfer: Saaben und Krangen zu 
Schöneck^).

Der Pelpliner Besitz um Poguttken ist sehr ausgedehnt. Frydrychowicz 
hat auf Grund der Pelpliner Klosterchronik, Band I, den Klosterbesitz zu-

"?) Pa, Tu. 99.
Pa, Tu. 49.

-") Pa, TU. 47. Zins 136.
22») P. A. B. S. 559, Nr. 634. Urkunde v. 28. Juni 1365.
221) P. A. B. S. 563, Nr. 640. Urkunde v. Jabre 1306.
222) G. Z.
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sammengestellt-''). Danach verläuft die Grenze über den Langen See in West
richtung bis zur Gemarkung von Gorra; sie ist bis hierher in der Kreisgrenze 
erhalten. Dann umgeht sie die heutigen Gemarkungen von Neuhoff, trifft 
auf die Ferse, läuft den Fluß abwärts, geht die Gemarkung der Ordensdörser 
Mahlkau, Pallubin, Kischau, Paleschken und Gartschin entlang-^). Die von 
Frydrychowicz angegebene Grenze wird bestätigt durch die Lage der Ordens
zinsdörfer: Semlin, Pinschin, Klein-Pallubin, Gorra, Neuhoff (ein Teilgut 
von Gorra), Mahlkau, Groß-Pallubin, Alt-Paleschken und Gartschin. Alle 
diese Dörfer sind im Großen Zinsbuch genannt. Gegen den Bezirk Schöneck 
verläuft die Grenze in einem Graben zum Galgen-See, in demselben Graben 
zum Liniewo-See und trifft dann nordwärts auf den Bezirk Berent. Denn 
nach dem Großen Zinsbuch zinsten nach Kischau die Dörfer: Gartschin und 
Kartowo, und nach Schöneck die Dörfer: Plachty und Lippischau. Das Dorf 
Gillnitz, ebenfalls im Großen Zinsbuch genannt, ist eine Enklave des Bezirkes 
Berent. Die eben verlassene Grenze des Gebietes von Poguttken verläuft nach 
Frydrychowicz gegen Norden und Osten folgendermaßen: im Bruche östlich 
von Gillnitz bis zur Fietze, diesen Fluß abwärts bis zur Grenze der Stadt 
Schöneck, in gerader Südrichtung bis zur Mündung der Fietze in die Ferse, 
überquert die Ferse, geht die Gemarkung von Schwarzhof und Lindenberg 
entlang und trifft dann auf die bereits angegebene Grenze des Kischauer 
Gebietes. Die Lage der nach dem Großen Zinsbuch zum Bezirk Schöneck 
gehörenden Ordenszinsdörfer Alt-Fietz, Schadrau, Schöneck, Schwarzhof und 
Krangen ergibt die Nichtigkeit dieser Angaben. Frydrychowicz nennt ferner 
folgende Güter im Pelpliner Besitz: Poguttken, Koschmin, Neuwiek, Klesch- 
kau, Zarischau, Wenzkau, Gladau, Zungfernberg, Kowalken (eingegangen), 
Czernikau und Jeseritz^).

Dem Kloster Pelplin gehörte ferner noch der Äüttensee an der Grenze 
gegen den Bezirk Berent").

Der Bezirk Schöneck.

Die Grenze des Bezirks Schöneck gegen den Bezirk Sobbowitz ist bis 
zur Gemarkung der Dörfer Golmkau noch in der heutigen Grenze der Freien 
Stadt Danzig zu erkennen. Dies ergibt sich daraus, daß die Dörfer: Adlig- 
Schönfließ, Neufietz, Schadrau, Königlich-Boschpol und Groß-Mierau nach 
dem Großen Zinsbuch zum Bezirk Schöneck, und die Dörfer Strippau, Groß- 
Paglau, Lamenstein, Groß- und Klein-Golmkau zum Bezirke Sobbowitz ge
hören und das Dorf Postelau Eigentum des Bischofs von Kujawien war^). 
Die Grenze läuft dann weiter in südlicher Richtung zum Gartschiner See und 
ist von dort ab bis Kokoschken, das zur Komturei Mewe gehört, in der Dir- 
schauer Kreisgrenze erhalten. Auf Schönecker Seite geben diesen Grenz- 
verlauf an: Groß-Mierau, Demlin, Forstort Neugut und Lienfitz (alle nach

25») Frydrychowicz: Gesch. d. Zisterzienser Abtei Pelplin, S. 216 ff.
es») Zn Übereinstimmung mit der Urkunde des Mewer Komturs Heinrich Buchholz vom 

Jahre 1319 in Pr. A. B. S. 167.
255) Es sind hier nur die Ortschaften angeführt, die zur Ordenszeit bereits bestanden und 

deren Zugehörigkeit zu Pelplin Frydrychowicz auch beweisen kann.
25«) Frydrychowicz, S. 320.
257) P. A. B. S. 415, Nr. 464. Urkunde v. 8. April 1290.
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dem Großen Zinsbuch) und auf Sobbowitzer Seite die Dörfer: Klein-Golm- 
kau, Groß-Roschau, Borroschau, Labuhnken, Czygowitz und Czechlau. Das 
Dorf Gartschau gehörte ebenfalls dem Bischof von Kujawien'-'^). Gegen die 
Komturei Mewe verläuft die Grenze im Graben nördlich von Kokoschken, geht 
die Pr.-Stargarder Landstraße südwärts und läuft auf der Gemarkung der 
Dörfer Saaben und Conradstein zur Ferse. Denn zu Schöneck gehörten die 
Dörfer Lienfitz und Saaben, zur Komturei Mewe die Stadt Stargard und 
die Ortschaften Conradstein und Kokoschken'««).

Im Bezirk Schöneck liegt das Dorf Wischin, das nach einer Arkunde vom 
Oktober 1292 im Besitze des Bischofs von Kujawien war"").

Der Bezirk Sobbowitz.

Er grenzt im Süden an die Komturei Mewe und an einen umfangreichen 
geistlichen Besitz, an dem verschiedene Klöster und der Bischof von Kujawien 
beteiligt waren. Seine Grenze verläuft nordöstlich von Stargard im Kochan- 
kenberger Graben in Richtung auf den Spengawsker See, der früher Bresno- 
See hieß, geht das Westufer dieses Sees nordwärts, folgt der Gemarkung von 
Bresnow und Zduny, trifft auf den Zdunyer See, folgt der Spengawa, 
verläßt diese ostwärts in Richtung auf das Vorwerk Liniewken, folgt dann 
wieder der Spengawa bis zum See bei Ludwigsthal, läuft in einem Graben 
südwärts die Gemarkung von Swaroschin entlang, geht in gerader Ostrichtung 
die Gemarkung der Dörfer Groß-Watzmir, Brust, Felgenau, Subkau, Narkau 
und Gerdin entlang und trifft, der Grenze von Groß- und Klein-Schlanz 
folgend, auf die Weichsel. Nach Dirschau zinsten die Dörfer: Zduny mit Spen- 
gawsken, Czechlau, Zygowitz, Wentkau, Ludwigsthal, Watzmir, Felgenau'^), 
Narkau, Gerdin und Klein-Schlanz, nach Mewe die Orte Kokoschken, Pr.- 
Stargard und Riewalde. Der Bresno-See und das Dorf Bresnow gehörten 
nach einer Arkunde vom 11. Januar 1305 dem Kloster Oliva"'). Das Gebiet 
von Swaroschin war nach einer Arkunde vom 10. August 1305^) Eigen
tum des Bischofs von Kujawien. Das Dorf Brust gehörte nach einer Ar
kunde vom 19. Januar 1303 dem Kloster Oliva^), das Dorf Subkau nach 
einer Arkunde vom 30. Mai 1301 dem Bischof von Kujawien"«) und das 
Dorf Groß-Schlanz dem Kloster Pelplin; dies geht aus einer Arkunde vom 
21. September 1284 hervor, wonach zu Pelplin Klein-Gartz und Zacrewe mit 
allem Land bis zum Pelpliner See gehören sollte'"«). Seit dem 11. Dezember

25») P. u. B. S. 533, Nr. 599. Urkunde v. 16. August 1.M.
-'s«) — Lennewalt. G. Z.
- >W) P. U. B. S. 300, Nr. 341.
- »Y G. Z. u. Pr. Ark. B. II. 1. S. 328, Nr. 477.
- «s) P. U. B. S. 555, Nr. 631.
- '«») P. U. B. S. 564, Nr. 646.

P. U. B. S. 541, Nr. 610, vgl. auch die Urkunde des Mewer Komturs vom 9. Jan. 1329. 
Pr. U. B. S. 288.

- '«s) P. U. B. S. 528, Nr. 594».
2SS) P. A. B. S. 346, Nr. 381, vgl. auch die Urkunde vom 21. März 1312, durch Abt Gottfried 

von Pelplin ausgefertigt, Pr. U. B. S. 33 und die Urkunde vom 11. Juli 1312 durch den Loch
meister Karl von Trier ausgestellt. Pr. U. B. S. 42.
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1407 war auch das Dorf Felgenau bei Rathstube in geistlichem Besitz. Es 
wurde dem Kloster Oliva gegen das Dorf Ludwigsthal nordöstlich von 
Swaroschin abgetreten^).

Im Osten bildet die Weichsel bis zur Gemarkung des Dorfes Czattkau 
die Grenze der Vogtei Dirschau. Im Großen Zinsbuch werden an der 
Weichsel die Dörfer Klein-Schlanz, Gerdin, Baldau, Kniebau, Zeisekendorf, 
Dirschau (Stadt) und Stangenberg genannt. Die Grenze des Bezirks 
Sobbowitz verläßt die Weichsel westwärts, schlägt das Wiesenland nord
östlich von Lunau zu Czattkau, grenzt die Gerdiner Wiesen und Mühlbanzer 
Wiesen ab, umläuft in einem Graben die kujawischen Dörfer Mühlbanz, 
Mestin und Mahlin und verläuft dann über die Gemarkung des Dorfes 
Kohling zur Breiten Senke des Osterwicker Bruches, welche die natürliche 
Grenze gegen den Stüblauischen Werder bildet. An dieser Grenzlinie liegen 
die zur Vogtei Dirschau gehörigen Dörfer: Stangenberg, Lunau, Spangau, 
Damerau, Liebenhof, Lukoschin, Dalwin, Scherpingen, Hohenstein und 
Rosenberg. Das Dorf Schönwarling war nach einer Arkunde vom 16. August 
1301 Eigentum von Oliva^). Der Czattkauer Besitz mit den Spangauer, 
Dobkauer und Dirschauer Wiesen gehörte zu Pelplin^"). Die Dörfer 
Mühlbanz, Mestin und Mahlin waren Eigentum des Bischofs von Ku- 
jawien^"); nach Marienburg zinsten die Dörfer Kohling, Kriefkohl, Zugdam 
und Osterwick (nach dem Marienburger Zinsbuch). Zur Vogtei Dirschau 
muß auch das Dorf Rambeltsch gehört haben. In den uns überlieferten 
Arkundenbüchern von der Ordenszeit her ist es nirgends genannt. Hätte die 
Ortschaft zur Komturei Danzig gehört, so müßte es in dem Danziger Kom
tureibuch genannt sein. Das Handfestenbuch der Vogtei Dirschau ist ver
lorengegangen. In diesem muß die Handfeste des Dorfes enthalten gewesen 
sein; denn die Ortschaft bestand bereits zur Ordenszeit. Der Aufmerksamkeit 
von Herrn Stud.-Rat Dr. Ouade verdanke ich eine alte Ordenshandfeste über 
Rambeltsch aus dem Jahre 1332, die vom Hochmeister ausgestellt ist und sich 
fand in den Acta der Hospitäler zum Hlg. Geist und St. Elisabeths). Im 
Norden grenzen an die Vogtei Dirschau der bereits genannte Besitz der 
Klöster Ltzd und Oliva und das Danziger Zinsdorf Kl. Kleschkau. Die 
Grenze verläßt in westlicher Richtung den Osterwicker Bruch, indem sie die 
Gemarkungen von Langenau, Gransin, Kl. Kleschkau, Bösendorf und Kladau 
entlang geht. Dieser Grenzverlauf wird erwiesen durch die Lage der Dir-

2«7) Altpreußische Monatsschrift, Bd. 40, S. 297, vgl. auch die Bestätigungsurkunde des Loch 
nreister Winrich v. Kniprode vom 17. April 1Z8V, wonach dem Gute Felgenau durch den Land
meister Friedrich von Wildenberg eine Landfeste um 1324 erteilt wurde. Pr. St. A. Kbg. 
Fol. 98, 94.

2S8) P. u. B. S. 531, Nr. 597.
2W) Vgl. P. Westphal: „Ein ehemaliges Klosterterritorium in Pommerellen", S. 76, 78 u. Pr. 

U. B. S. 28. Urkunde v. 10. Nov. 1311, durch den Lochmeister Karl von Trier ausgefertigt; ferner 
Pr. A. B. S. 135, Urkunde der Dirschauer Konsuln vom 29. Rov. 1317; Pr. U. B. S. 169, Urkunde 
des Mewer Komturs Leinrich Buchholz v. 12. Jan. 132V.

270) P. u. B. S. 523, Nr. 587. Urkunde aus dem Jahre 1293. P. u. B. S. 533, Nr. 599. Ur
kunde v. 16. August 1ZÜ1. P. u. B. S. 3V1, Nr. 441. Urkunde v. Oktober 1282.

271) Staatsarchiv Danzig, Abt. 415,1. Nr. 920.

46



schauer Zinsdörfer'^): Rosenberg, Ahlkau, Lagschau und Trampten und 
durch die Arkunden^), die den Klosterbesitz von Lud und Oliva bestätigen.

Komtures Schlochau.
Dort, „da sich des Pflegers Gebiet zu Bütow anhebt", beginnt die 

Schlochauer Komturei. Die Grenze ist in den Verträgen zwischen dem Herzog 
von Stolp und dem Deutschen Orden in den Jahren 1310 und 1313 festgelegt 
worden^). Von dem bereits genannten Warnewoda läuft sie zum Ende des 
Lonken-Sees. Llnter diesem ist zweifellos der unmittelbar am gleichnamigen 
Dorfe gelegene Große Dorfsee zu verstehen. Von hier ab umläuft die Grenze 
das Briesensche Feld in Richtung auf den Kleinen Peterkauer See hin. Diese 
Grenzangabe wird bestätigt durch die Handfesten von Lonken^) und 
Briesen^). In der Briesenschen Handfeste ist der Große Ouesensee als 
Briesener Besitz angegeben, nicht aber der noch näher gelegene Große Brzynk- 
und Biallensee. Durch diese Seen und nach Westen durch die Kreisgrenze 
wird das Feld von Briesen umsäumt. Demnach geht die Komtureigrenze 
vom Nordende des Großen Dorfsees zum Brzynksee, trennt diesen und den 
Biallensee vom Ordensgebiet ab, folgt der Kreisgrenze in Äbereinstimmung 
mit den Angaben des Großen Ainsbuches bis zum Kleinen Peterkauer See 
und folgt dem Fließe Leynbeck bis zu seiner Mündung in den Deeper See. 
Das Schlochauer Gebiet soll nämlich reichen bis zur „Toboll, die da liegt im 
See Deprske". Topolla heißt im polnischen die Pappel. Sie war ein Visier
punkt im Deeper See. Bis zum Stüdnitzsee ist die Grenze noch heute un
verändert geblieben. Dem Ordensgebiete gehören weiterhin folgende Ort
schaften: Darsen^), Reinfeld^), Falkenhagen^), nicht aber Bolz und 
Hammer, die keine Llrkunde nennt. Der Grenzurkunde entspricht diese Ein
teilung. F. Lorentz macht in seiner Abhandlung „Die Bevölkerung der Ka- 
schubei zur Ordenszeit" seine Angaben zum Teil nach Lotar Weber. So 
nennt er auch Falkenhagen und setzt in Klammern dazu „nicht festzustellen". 
Es steht wohl nichts dagegen, das im Großen Zinsbuch genannte Dorf 
Falkenhayn mit dem Dorfe Falkenhagen gleichzusetzen, zumal seine Lage der 
Aufeinanderfolge der Dörfer im Großen Zinsbuche entspricht. Das nächste 
Ziel vom Stüdnitzsee aus sind die Voltscha-Seen und -Sümpfe. Mit dieser 
umfassenden Bezeichnung können nur die südlich von Groß-Volz gelegenen 
Seen: Kirch-, Mittel- und Biallensee gemeint sein. Als Landscheide sind

272) Alle nach G. Z.
27») P. U. B. S. 268, Nr. 314, Urkunde v. 31. Juli 128U. P. U. B. S. 425, Nr. 477s, Urkunde 

v. 26. April 1291. P. U. B. S. 553, Nr. 625. Urkunde v. 6. August 1304. P. U. B. S. 537, Nr. 6V4, 
Urkunde v. Jahre 1302.

27«) P. U. B. S. 602, Nr. 685. S. 616, Nr. 7V2.
27S) Pa, Schl. 121, Landfeste vom 15. Nov. 1374 durch Lochmeister Winrich von Kniprode 

ausgestellt.
27«) Pa, Schl. 115. Landfeste vom 11. Mai 1374 durch Lochmeister Winrich von Kniprode 

ausgestellt. Lierzu und im folgenden vgl. den Lammersteiner Grenzvergleich vom 23. Sept. 1408. 
b. Cramer II. 39.

277) Pa, Schl. 117. Landfeste vom 6. Nov. 1374 durch Lvchmeister Winrich von Kniprode 
ausgestellt.

-7») G. Z.
27«) G. Z.
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demnach zwischen Kirch- und Stüdnitzsee die dazwischen liegenden Gewässer 
anzusehen. Vom Kirchsee läuft die Grenze auf den Tessentin°See zu und ist 
von der Schönberger Gemarkung ab noch in der preußischen Kreisgrenze er
halten. Die Handfeste des Dorfes Schönberg ist am 13. März 1385 vom 
Hochmeister Conrad Czolner von Rotensteyn ausgestellt. Danach gehörte 
der Tessentin-See zur Komturei Schlochau'^). Die Grenzurkunde aus dem 
Jahre 1313 bestätigt den geraden („directo") Verlauf der Grenze bis zum 
Tessentiner See. Von diesem See ab geht sie zum Gramsch-See, überquert 
den See, läuft zum Grünbaum am Bublitzschen Wege und von hier gerade
aus zu einer Eiche in der Nähe der Stadt Baldenburg. Diese Grenze ergibt 
sich aus der Arkunde von 1313, aus der Grenzurkunde vom 15. und 21. Aug. 
1417, die Toeppen benutzt (Seite 73 ff.)'"') und dem Grenzvergleich aus dem 
Jahre 1350, der bei Schöttgen: „Altes und Neues Pommernland"'"') ab
gedruckt ist. Die von Toeppen benutzte Arkunde nennt eine Fichte beim 
Grampck. Es ist nicht ersichtlich, weswegen Toeppen diese Angabe mit einem 
Fragezeichen versieht; denn die Übereinstimmung mit dem Gramsch-See, 
sprachlich genommen, ist ersichtlich'"'). Dann kann der Ort „Zu den Schwer
tern am Bublitzschen Wege" nur der heutige Grünbaum sein. Die Eiche bei 
Baldenburg ist noch im Verlaufe der heutigen Kreisgrenze zu erkennen, die 
hier bis dicht an die Stadt Baldenburg herangeht. Die weitere Grenze ist 
bis Schönwalde in der Kreisgrenze erhalten geblieben. Denn diese läuft

- so) Pa, Sch. S. 154.
- '81) Pr. St. A. Kbg. Fvl. 270s, 90 93.
- 8-) Ltargard 1721 ff. S. 6Z7 und Cramer 11. 32.
- "») Vgl. hierzu: G. Müller: „Das Fürstentum Kammin." Stettin 1929. Sonderdruck d. 

Balt. Studien. — Während des Druckes dieser Arbeit erschien zum 550jährigen Jubiläum der 
Stadt Baldenburg von Schmiy: „Die Stadt Baldenburg", 1933. Zn dieser Arbeit (S. 28 ff) 
nimmt Schmiy u. a. eine Umgrenzung des Srdensgebietes um die Stadt Baldenburg vor. Vom 
Dorfsee bei dem Dorfe Lvnken bestimmt er in großen Zügen die Grenze bis zum Grünbaum 
westlich von Baldenburg und kommt so zu etwa dem gleichen Ergebnis wie die bisherige Foc- 
schung. Den weiteren Verlauf der Grenze nimmt er allerdings dann vollkommen abweichend 
in gerader Nord-Südrichtung zum Wittfelder Fließ an. Als Begründung hierfür nennt Schmiy 
das in allen Urkunden wiederkehrende „geradeaus" (rsrecbte us, linesriter, äirecto). Von Toeppen 
bis G. Müller sind in der Topographie diese Adverbia der Urkunden durchaus beachtet worden. 
Ebenso lieferten die von mir benutzten Landsesten über Lammerstein das betonte „rsreckte us". 
Trotzdem beuge ich mich, indem ich im folgenden G. Müller rechtfertigen will, nicht der Auf
fassung von Schwitz; denn wie z. B. aus der Lammersteiner Landfeste hervorgeht, gilt das 
„rsreckte us" in jedem Falle nur von Grenzpunkt zu Grenzpunkt. Es steht nichts im Wege, 
demnach in dem jeweils angegebenen Grenzpunkt eine Richtungsänderung anzunehmen. Am so 
mehr sehe ich keine Veranlassung mich Schmitz anzuschließen, als gegen ihn spricht, daß die 
Kreisgrenze sich mit der Verwaltungsgrenze zur Srdenszeit deckt. Die Eiche bei Baldenburg 
wird urkundlich als Grenzpunkt genannt. Dem entspricht der Verlaut der Kreisgrenze, wenn 
sie bis dicht an die Stadt Herantritt. Um sich durch diese urkundliche Angabe nicht widerlegen 
zu lassen, meint Schmitz, daß unter „Eiche bei Baldenburg" ein Grenzpunkt bei den von der 
Stadt weit entfernten Baldenburger Abbauten zu verstehen sei. Noch eine andere Begründung 
gibt er, wobei er sich mit folgenden Worten besonders gegen G. Müller wendet: „Wie wäre 
da ein so widernatürlicher Vorsprung (im Gegensatz zu „rarecbte us"), wie die Karte ihn 
heute verzeichnet und wie ihn G. Müller ähnlich auch für damals annimmt, möglich ge
wesen? So unvernünftig hat man damals die Grenzen nicht ge
zogen ............." Mit dieser Begründung widerlegt sich Schmiy aber aufs beste. Als Gegen
beweis seien aus der Srdenszeit die geradezu grotesk anmutenden Grenzen im Süden des 
Amtes Mirchau und im Westen der Vogtei Dirschau bei den Dörfern Raduhn und Dzimianen 
genannt. Die Grenzen hat man tatsächlich in unserm Sinne ganz „unvernünftig" gezogen. Mit 
dieser Kritik soll nichts gegen „Die Stadt Baldenburg" von Schmitz im Ganzen gesagt sein. 
Mit dem umfassenden Quellenanhang allein ist die Arbeit bereits ein wesentlicher Bestandteil 
für die deutsche Geschichtsforschung in Pommerellen geworden. 
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ebenfalls über den Fuchsberg („Malbaum auf dem Spitzen Berge"^'). Das 
Dorf Bischoftum, das Dorf Linow und das Dorf Stepen gehören nach einer 
Grenzbeschreibung von 1438 nicht zum Ordensgebiet; ebenfalls läßt die 
Arkunde von 1313 und der Vertrag von 1350 erkennen, daß das Ordensgebiet 
nicht über die bezeichnete Grenze herausragte. Im Gegensatz hierzu steht 
eine Urkunde vom 10. August 1408, durch Lochmeister Ulrich von Iungingen 
ausgestellt, in der Bischoftum der Pfarre von Baldenburg geschenkt wurde^). 
Ferner wird in dieser Urkunde von „unserem Dorfe Linaw" und „unserem 
Dorf Stepen" gesprochen. Es steht also fest, daß in der Zeit zwischen 1350 
und 1438 diese drei Dörfer sich eine Zeitlang im Ordensbesitz befunden haben 
müssen. Es sind also Bischoftum als geistlicher Besitz und Stepen und Linow 
als zeitweiliger Ordensbesitz zu bezeichnen. Vom Fuchsberg läuft die Grenze 
auf einen Malbaum zu, der diesseits des Dolgen-Sees einem Graben gegen
über steht^). Die Richtung wird mit „geradeaus" angegeben und wird 
ferner bestimmt durch die benachbarte Lage des zu dieser Zeit nicht zum 
Ordensgebiete gehörenden Stepen und des Zinsdorfes Schönwalde^), ferner 
durch den Malbaum. Dieser soll einem Graben auf der anderen Seite des 
Sees gegenüber stehen. Damit kann nur der Graben gemeint sein, der sich 
vom Dorfsee zum Dolgen-See hinzieht. Lier verläuft die Grenze also 
folgendermaßen: sie überquert den See, läuft am Westufer des Dolgen-Sees 
südwärts und endigt auf dem Zadecker. Diesen Verlauf der Grenze bestätigt 
die Landfeste von Demmin aus dem Jahre 1385, worin ein Teil des Sees 
als Ordensbesitz bezeichnet wird^). Die Grenzurkunde von 1438 dagegen 
läßt den Dolgen-See außerhalb des Ordensgebietes liegen und besagt nur, 
daß damals die Grenze nicht fern vom Dolgen-See ihren Verlauf nahm. Zn 
dieser Bestimmung erkennt man den Verlauf der heutigen Kreisgrenze. Es 
steht also fest, daß in der Zeit von 1385, das ist das Zahr für die Landfeste 
von Demmin, bis 1438, dem Jahre der Grenzurkunde, der See seinen Besitzer 
gewechselt haben muß. Der weitere Verlauf der Grenze liegt eindeutig fest. 
Toeppen verzichtet auf eine eingehende Festlegung. Wenn jedoch zu der von 
ihm benutzten Grenzurkunde und den anderen Verträgen über die Grenze 
die Landfesten der Stadt Lammerstein^") und die Lammersteiner Landfeste 
über das Dorf Mockernitz hinzugezogen werden^), so ergibt sich, daß eine 
Verschiebung der Grenzen bis 1438 nicht vorgenommen worden ch- A 
der Lammersteiner Landfeste verläuft die Grenze vom „Lübel am Baldrschen 
Wege", „zum Lübel am Zedecker"^), „zum Lübel am Bullenbrock und 
endigt „aufs Kappen Ortmal in zwei -l- Bäume in den Leckendorfschen

- 84) Nach einer Grenzurkunde von 1438 in Pa, Schl. Seite 188.
- 8s) Pa, Schl. Seite 1K7.
- 8s) Die nähere Grenzangabe ist entnommen der vorher genannten Urkunde von 1350.
- 87) G. Z.
- ss) Pa, Schl. 153. Die Landfeste ist ausgestellt durch den Lochmeister Conrad Czoelner 

vom Rotensteyn.
- 8») Pa, Sch. 159. Die Landfeste ist am 19. Juni 1395 durch den Lochmeister Conrad von 

Iungingen ausgefertigt worden. 169. Die Landfeste ist am 21. September 1411 durch Loch. 
Meister Leinrich von Plauen ausgestellt worden.

- so) Pa, Schl. 175. Landfeste vom Jahre 1413. Derselbe Aussteller.
- si) Die Urkunde von 1438 gibt die Richtung der Grenze mit „rareckte us" an. Dieser Um

stand ist bei der Festlegung der Grenze auf der Karte berücksichtigt worden.
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Weg." Daraus ergibt sich, daß zur Festlegung der Grenze einzelne Gelände- 
erhebungen maßgebend waren. Zwar sind die Beizeichnungen wie „Zedecker" 
heute nicht mehr gebräuchlich. Dagegen dürfte der „Baldische Weg" die 
Straße nach Baldenburg sein, der Hügel an diesem Wege die Anhöhe von 
146 m südlich des Dolgen-Sees. Der Hügel am Zedecker ist dann die folgende 
Erhebung. Auf diesem Wege gelangt die Grenze bis zum Zahnefließ, wie die 
Handfeste über Mockernitz bestimmt. Ein Vergleich mit der preußischen 
Kreisgrenze ergibt, daß diese fast den gleichen Weg nimmt. Sie verläuft 
nicht über die Kette der Hügelkuppen, sondern am Hange der Erhebungen. 
Anker diesen Umständen ist der Komtureigrenze der gleiche Verlauf zuzuteilen. 
Nach der Grenzbeschreibung von 1438, nach der Handfeste von Mockernitz 
und auf Grund der Tatsache, daß sich in den Handfesten und Zinsbüchern 
keine Ortschaften westlich der Küddow finden, ist die weitere Grenze bis zur 
Stadt Landeck^) von der Mündung der Zahne an in der Küddow zu finden.

Hier beginnt die Grenze gegen Polen, die im Vertrage zwischen dem 
Orden und König Kasimir im Jahre 1349 zu Transacz festgelegt worden ist^). 
Bei Landeck mündet von Osten kommend die Dobrinka in die Küddow. Dieser 
Fluß wird in dem Vertrage als Landscheide festgesetzt. Die Handfesten und 
das Große Zinsbuch bestätigen diese Grenze. Beim Quellsee Suckau der 
Dobrinka geht die Komturei- und Landesgrenze ebenso wie die preußische 
Kreisgrenze südwärts. Diesen Verlauf bedingt die Verleihungsurkunde vom 
2. Zuli 1413 über den Wald Babusch für die Stadt Friedland*"). Ferner 
gehören die Seen, durch die die Dobrinka fließt, zu Friedland^°). Diese Seen 
sind daher ebenso wie der Wald Babusch ins Ordensgebiet einbezogen 
worden. Schwieriger ist es, bei dem Dorfe Grunau die Landesgrenze fest
zustellen. Nach dem Handfestenbuch ist es polnischer Besitzt); der König 
von Polen verleiht das Schulzenamt an Andreas Grunow aus Tuchel. Nach 
der Handfeste von Buchholz^) ist der Orden des Grunower Besitzes verlustig 
gegangen. Dogiel zählt Grunau zum Ordensstaate^). Zm Großen Zins
buche ist Grunau ebenfalls als Ordensbesitz genannt. Hieraus ist die Fol
gerung zu ziehen, daß Grunau ursprünglich Ordensbesitz war, dann vorüber
gehend Eigentum des polnischen Königs wurde und schließlich wieder an den 
Orden zurückfiel. Irgendwelche Angaben über die Landesgrenze sind nicht 
vorhanden; jedoch wird nicht fern von Grunau sein Gebiet von 80 Hufen 
durch einen breiten Graben und einen Sumpf umsäumt. Hier ist die Landes-

2»s) Gehörte zur Komturei Schlochau nach Pa, Schl. 39 (Handfeste über die Mühle Landes. 
Aussteller war der Komtur von Schlochau, Johann von Barkenfelt, am 11. Januar 1350), und 
Pa, Schl. 197 (Handfeste über das Schloß Landeck, ausgefertigt am 5. Januar 1447 durch Hoch
meister Conrad von Erlichshuwßen).

2o») Urkunde im Dogiel IV, Nr. 62.
so«) Pa, Schl. 172. Aussteller war Hochmeister Heinrich von Plauen.
2«s) Vgl. die Handfesten für Pr.-Friedland. Pa, Schl. 66 am 22. November 1354 durch Hoch

meister Winrich von Kniprode ausgestellt, 32 im November 1346 durch den Komtur von Schlochau, 
Johann von Barkenfelt, ausgestellt, 91 am 25. Febr. 1361 durch den Komtur von Schlochau, 
Heinrich von Thaba, ausgestellt.

2W) Pa, Schl. 108, 106. Beide am 30. 1.1370 von König Kasimir von Polen ausgestellt.
2»7) Dogiel IV, 67.
2«8) Pa, Schl. 51, Handfeste am 21. April 1352 vom Komtur in Schlochau, Ludolf Hake, aus 

gefertigt. 82 am 2.1.1358 durch Komtur Heinrich von Thaba erlassen. 
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grenze zu suchen. Nach Dogiel verläuft die Grenze von Grunau ab in der 
Kamionka. Die Dörfer Wordel, Obkas und Gr. Zirkwitz werden in Ordens' 
Urkunden nicht genannt. Sie gehörten dem Erzbischof von Gnesen. Eine 
Arkunde vom 13. September 1284, deren Aussteller Mestwin ist, besagt aller
dings nur, daß die Dörfer Wordel, Crusevo und Mochle Eigentum des Erz
bischofs von Gnesen waren^°); im Schadenregister von 1432 wird jedoch von 
Obkas gesagt, daß „des Bischofs von Gnesen Dorf in unserm Lande gelegen 
ist^""). Ferner ist es Bonin und Rink überzeugend gelungen, die Zu
gehörigkeit von Gr. Zirkwitz zum Erzbistum Gnesen nachzuweisen""). Das 
Dorf Mochle besteht heute nicht mehr; sein Name ist im Mochel-See erhalten 
geblieben. Die Komtureigrenze ist auf Grund dieser Angaben demnach nicht 
in der Kamionka zu suchen. Vielmehr sind folgende Ortschaften als Grenz- 
dörfer anzusehen: Blumfelde^), Pruschendorf^), Sterns^), Malditen^"), 
Harmsdorf^) und Görsdorf^). Die Ortschaften Sterns, Pruschendorf und 
Malditen sind untergegangen. Die Hufenzahl aller Dörfer zusammen ergibt 
259 Kufen. Anker diesen Amständen ist die Komtureigrenze gleich der Kreis
grenze zu ziehen. Die Landesgrenze selbst verläuft nach Dogiel in der Ka
mionka. Damit ist auch das Gebiet des Erzbistums Gnesen eindeutig be
stimmt.

Das Tucheler Gebiet ist erreicht. Die Schlochauer Komtureigrenze 
verläuft jetzt nordwärts. Harmsdorf und Görsdorf weisen in ihren Hand
festen keine Angaben über die Amgrenzung ihres Gebietes auf. Das Gleiche 
gilt für die Tucheler Orte Damerau"") und Schlagentin^). Immerhin läßt 
sich aus zwei Angaben der Görsdorfer Handfeste die Grenze bestimmen. 
Zu Görsdorf gehörte danach ein See Lanke und eine Mühle. Mit diesem 
See kann der Karte nach nur das östlich von Görsdorf gelegene kleine Gewässer 
gemeint sein. Die Mühle muß sich an einem Bache befunden haben. Der 
einzige Bach in dieser Gegend speist den Zacobsdorfer See bei Harmsdorf. 
Danach verläuft also die Komtureigrenze folgendermaßen: von Schlagentin 
ab verläßt sie die preußische Kreisgrenze, läuft zu dem kleinen See, trifft auf 
den genannten Bach und läßt den Zacobsdorfer See bei der Komturei Tuchel. 
Neuhof und Zoldan gehören zur Komturei Tuchel. Die Handfeste von

20») P. A. B. S. 340, Nr. 375.
30") Pr. Staatsarchiv Kbg., Srdensbriefarchiv 1432. Vgl. Rink: „Geschichte der Ko- 

schneiderei." S. 3V.
N>i) Rink, ebenda, S. 3ü f. und R. Bonin: „Zur Geschichte der erzbischöflich Gnesenschen 

Grundherrschaft von Kamin Wpr. und Umgegend', in Zeitschrift des Historischen Vereins für den 
Regienlngsbezirk Marienwerder. 1902.

E) Pa, Schl. 60. Handfeste am 15. Nov. 1354 durch Hochmeister Winrich von Kniprode 
ausgestellt.

303) Pa, Schl. 124. Handfeste am 13. Nov. 1375 durch Hochmeister Winrich von Kniprode 
ausgestellt.

3o») Pa, Schl. 84. Handfeste am 7. Dez. 1358 durch Hochmeister Winrich von Kniprode aus
gestellt.

3o») Pa, Schl. 75. Handfeste am 4. Mai 1357 durch Hochmeister Winrich von Kniprode 
ausgestellt.

30") Pa. Schl. 19. Handfeste am 29. Juni 1338 durch Hochmeister Theuderich Burggraf 
von Altenburg ausgefertigt.

307) G. Z. und Schadenbuch von 1411—1414. Folio 5,b.
>o«) Panske, Tucheler Handfeste von 1368. S. 74.
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Zoldan^") liefert eine genaue Grenzbeschreibung. Danach reicht die Komturei 
Schlochau bis zur Dorfgrenze von Zoldan und Nitze Trebenitzgut, ferner 
bis zum Porsbruch, bis zu einer Eiche am Kalben Wege und endigt am 
Berg beim Lichnauschen Wege. Da Nitze Trebenitz seine Güter in Blum- 
felde hatte, muß es sich um die Grenze von Döringsdorf handeln""). Dies 
Dorf gehörte übrigens nach dem Großen Zinsbuch zu Schlochau. Der 
Porsbruch ist leicht zu erklären. Wie die Karte zeigt, kann damit nur der 
Sumpf zwischen dem Schlochauer Zinsdorf Mosnitz"") und Zoldan gemeint 
sein. Die „Eiche am Kalben Wege" muß, wie ihr Beiwort sagt, an der 
Stelle gestanden haben, wo der Zoldaner und der Lichnausche Weg sich 
halbieren. Von der Dorfgrenze über den Porsbruch bis zu dieser Eiche 
bildet die Grenze dann eine gerade Strecke. Darauf wendet sie sich östlich 
zum Berg am Lichnauschen Wege. Die einzige Erhebung befindet sich etwa 
drei Kilometer westlich von Lichnau. Sie ist auf der Karte mit 167 m ein
getragen. Von hier aus fehlen nähere Angaben über die Grenze. Die 
Kandfeste vom 15. November 1386 über das Dorf von Neuhof ist vom Koch
meister Winrich von Kniprode ausgestellt, läßt aber lediglich seine Zugehörig
keit zur Komturei Tuchel erkennen. Nach einer Kandfeste vom 5. Mai 1357, 
deren Aussteller Winrich von Kniprode ist, gehört zur Komturei Schlochau 
das Dorf Kenningsdorf"") mit 48 Kufen; ebenfalls gehörte nach einer Land- 
feste vom 7. Nov. 1425, die Kochmeister Pawel von Rusdorff ausstellte, 
dazu das Dorf Paglau mit 76 Kufen"^); schließlich erteilte am 16. Januar 
1374 Kochmeister Winrich von Kniprode dem Dorf Rakelwitz in der 
Schlochauer Komturei eine Kandfeste über 20 Kufen"'). Die Summe der 
Kufen von den eben genannten Dörfern beträgt 144 Kufen. Zur Komturei 
Tuchel gehörte nach einer erneuerten Kandfeste aus dem Jahre 1363, deren 
Aussteller Komtur Syfrid von Gerlachsheym war, das Dorf Lichnau mit 
72 Kufen"°) und ebenfalls nach einer erneuerten Kandfeste vom Jahre 1356 
mit demselben Aussteller das Dorf Granau mit 23,5 Kufen""). Zusammen 
ergibt sich für beide Tucheler Dörfer eine Kufenzahl von 95,5 Kufen.

Die größere Kufenzahl der Schlochauer Dörfer und die dichte Auf
einanderfolge der Schlochauer Orte im Norden bietet einen gewissen Kin- 
weis darauf, daß die Komturei Schlochau an dieser Stelle einen größeren 
Amfang hatte als die Komturei Tuchel. Im Gegensatz hierzu steht in der 
Nähe Lichnaus das Land nach Süden weithin offen. Auch heute noch erstreckt 
sich die Lichnauer Gemarkung bis zur Grenze von Görsdorf, während Rakel- 
witz mit seinem Gebiet bis dicht an das Dorf Granau heranreicht. Aus 
diesen Angaben läßt sich ein sicheres Ergebnis erzielen. Die Grenze nimmt

»o») Pa, Tu. 14 Landfeste am 2S. Juni 1339 durch den Komtur von Schwetz und Schlochau, 
Dietrich von Lichtenhayn, ausgefertigt, 153 Landfeste am 8. Sept. 1427 durch Lochmeister Paul 
von Rusdorf ausgestellt.

3io) Landfeste von Vlumfelde v. 25. Nov. 1354. Aussteller Lochmeister Winrich von Knip- 
rvde. Pa, Schl. 6V.

3") G. Z.
312) Pa, Schl. 79.
3») Pa, Schl. 181.
3") Pa, Schl. 114.
3is) Pa, Tu. 69; vgl. ferner: 141, 159.
31«) Pa, Tu. 56; 150.
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weiterhin ihren Weg über die Höhen südlich von Paglau und trennt das 
Rakelwitzer Gebiet von Granau durch einen Graben und einen Sumpf. Bei 
dem Dorfe Frankenhagen sind zwei Grenzen zu ziehen: die eine, die das 
Gebiet bis 1358 zur Komturei Schlochau rechnet, und die andere, die für 
die spätere Zeit das Dorf als Tucheler Komturei-Gebiet bezeichnet. Zwei 
Äandfesten sind vorhanden, wovon die über die Frankenhagener Mühle am 
11.Nov. 1358 durch den Schlochauer Komtur Heinrich von Taba^), die 
andere von dem Komtur Johann von Barkenfeld ohne bestimmtes Datum 
ausgestellt ist^^). Dagegen gehört Frankenhagen zu Beginn des 15. Jahr
hundert zur Komturei Tuches"). Daß sich die Handfesten, die für Dörfer 
der Komturei Schlochau ausgestellt sind, im Tucheler Handfestenbuch ver
zeichnet finden, deutet ebenfalls auf einen Gebietswechsel hin. Grenzangaben 
sind nicht vorhanden. Aber da auch hier alle Ortschaften dicht beieinander 
liegen, ist die Grenze unschwer zu finden. Denn Götzendorf gehört zur 
Komturei Schlochau^") und Grochowo gehört zu Tuchel^). Die Grenze 
verläuft von dem vorher bestimmten Granauer und Rakelwitzer Gebiet zum 
Nordende des Grochowo-Sees. Butzendorf ist Schlochauer Zinsdorf^-), 
Wittstock gehört zum Tucheler Gebiet^). Zn der Handfeste dieses Ortes 
ist gesagt, daß die Hälfte des Sees zur Komturei Tuchel gehören soll. Butzen
dorf und Wittstock liegen dicht am See. Die Grenze läuft daher vom 
Grochowo-See in dem kleinen Bache zum Wittstock-See und überquert diesen 
in der Seemitte. Die weitere Einteilung ist folgende: Tucheler Besitz ist 
Reetz^) und Reetzer Mühler"^), Schlochauer Besitz das ausgedehnte Ge
biet von Lottyn^°). Hier ist ein Fehler der Reichskarte zu berichtigen. Dorf 
und Gut Lottyn haben ihren Namen niemals gewechselt. Die Reichskarte 
nennt es jedoch Sternau. Die vier Handfesten von Lottyn geben eine Um
grenzung des Gebietes, und zwar besagt die aus dem Jahre 1355: die Grenze 
läuft von der großen Znsel im Przyarcz-See zur Waldbrücke und trennt 
dann dreißig Hufen diesseits der Brahe mit dem Dorfe Zuckau vom Lottyner 
Gebiet ab; vom Wittstock-See geht sie über den Zufluß zur Znsel im 
Przyarcz-See. Alles Land bis zum Waldsaum ist Schlochauer Gebiet^). 
Mit der Waldbrücke dürfte die Bunte Brücke gemeint sein. Panske ent
scheidet sich für Luttomer Brück. Dies würde dem Namen widersprechen; 
denn Luttomer Brück liegt mitten in der Heide. Wie aus der Grenzangabe

"y Pa, Tu. 59.
»1«) Pa, Tu. 75.
»1«) G. Z.
ur«) Pg, Lchl. 61. Landfeste v. 15. Nov. 1384. Aussteller Lochmeister Winrich von Kniprode.
»2i) Pa, Tu. 109. Landfeste v. 6. Jan. 1397. Aussteller Komtur v. Tuchel, Conrad v Elk
3-2) G. Z.
323) Pa, Tu. 34. Landfeste v. 13. März 1349. Aussteller Lochmeister Leinrich Tusemer.
»2«) G. Z. und Pa, Tu. 37 Landfeste vom 24. August 1349 durch den Komtur von Tuchel 

Conrad Vullecop, ausgestellt, 51 Landfeste vom 26. Mai 1355 durch den Komtur von Tuches 
Leinrich von Thaba, ausgestellt, 68 Landfeste vom 27. Januar 1363 durch den Komtur von 
Tuchel, Siegfried von Gerlachsheym, ausgestellt, 160 Landfeste vom 4. Oktober 1450 durch den 
Komtur von Tuchel, Leinrich Rabensteiner, ausgestellt.

»2°) Pa, Tu. 68. Landfeste v. 27. Jan. 1363. Aussteller Komtur Siegfried von Gerlachsheym.
»2«) Pa, Schi. 67.

Pa, Tu. 165, 173, 181.
Urkunde v. 22. Febr. 1352, durch Komtur Leinrich von Thaba ausgestellt.

»»2) Dieser entspricht der Karte nach der Landfeste. 
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hervorgeht, hat die Schlochauer Grenze bereits den Brahe-Fluß verlassen, 
an dem Luttomer Brück liegt. Erst dort nämlich, wo der Waldsaum die 
Brahe berührt, wird der Fluß bis zu einem Sandberg bei Mentschikal die 
Grenze. Denn Rittel gehört zu Tuchel^) und Karlsbraa zur Komturei 
Schlochau^). Es besteht eine Arkunde ohne Datum, welche die Grenzen 
beider Komtureien regelt^"). Da hierin die Rede von einem Sandberg an 
der Brahe ist, ergibt sich, daß von der Lottyner Gemarkung ab alles Gebiet 
bis zur Brahe der Komturei Schlochau zugerechnet werden muß. Die Stelle 
des Sandberges wird durch die Angaben der Grenzurkunde bestimmt: die 
Grenze soll laufen im Chotzen-Bach bis zum Karschin-See, geht am Afer 
des Plentz-Sees entlang bis zum „Mittelweg" und läuft dann in gerader 
Richtung zum Sandberg an der Brahe. Diese Grenzmale sind leicht zu 
erklären: der Mittelweg ist, wie sein Name sagt, die Straße zwischen dem 
Dlugi- und Müskendorfer-See; damit ist der Dlugi-See dem Plentz-See 
gleichzusetzen. Diese Erklärung stützt sich darauf, daß in der Urkunde vorher 
der Chotzen-Bach als Grenze genannt wird. Außerdem muß die Angabe 
der Äandfeste von Zbenin beachtet werden^). Danach gehört der Ostrowitter 
See zur Komturei Schlochau. Dann kann der Sandberg nur in gerader 
West-Ostrichtung vom Mittelweg aus gefunden werden. Nur bei Ment
schikal läßt der Kiefernwald eine sandige Erhebung erkennen, die dem Sand
berg gleichzusetzen ist. Bis zum Chotzen-Bach liegt die Grenze demnach 
fest. Die Arkunde über die Grenze beider Komtureien widerspricht nicht der 
Zugehörigkeit der einzelnen Dörfer; vielmehr bestätigen die wenigen Hand
festen die Grenze. So zählen zur Komturei Schlochau die Ortschaften: 
Aechlau^), Sampohl^), Konarczyn^), Sichts^) und Ostrowitt, zur Kom
turei Tuchel das Gebiet von Schwornigatz^). Die wenigen Siedlungen der 
Tucheler Heide erschweren die weitere Auslegung der Grenze; immerhin ist 
doch zu erkennen, daß die Kreisgrenze auf die Ordenszeit zurückgeht; denn 
zu Tuchel gehört Rollbick mit den Wiesen, Weiden und Seen jenseits des 
Spritze-Fließes^"), zur Komturei Schlochau Kiedrau^'), Schmolsin^) und 
Prondzonka^). Der Verlauf der Komturei- und Kreisgrenze ist folgender: 
sie läuft vom Chotzen-Bach zu einem Sumpf, nimmt ihren Weg durch den 
Wald zum Borrin-Fließ, geht über den Slusa-, Priester- und Laska-See,

328) Pa, Tu. 154. Landfeste v. 11. Juni 1430. Aussteller Jvest Lohenkircher.
32») Pa, Schl. 71 - Porsche vgl. Bär u. Stephan — Zarsetze. Beides bedeutet hinter dem 

Fluß. Landfeste v. 2Ü. Sept. 1356. Aussteller Lochmeister Winrich von Kniprode.
»3°) Pa, Tu. 113.
33i) Pa, Schl. 76. Landfeste vom 3. Mai 1357 durch Lochmeister Winrich von Kniprode aus

gestellt.
3»2) Pa, Schl. 96. Landfeste v. 6. Dez. 1365. Aussteller Lochmeister Winrich von Kniprode.
33») Pa, Schl. 4, Urkunde v. 4. Okt. 1326. Aussteller Lochmeister Werner.
3»«) Pa, Schl. 98. Landfeste v. 1. Jan. 1366.
33s) Pa, Tu. 89 Landfeste vom 1. Januar 1382 durch Komtur Leinrich von Bullendorf aus

gestellt. 96 Landfeste vom 24. Juni 1322 durch Komtur Leinrich von Bullendorf ausgestellt. 
(Datum zweifelhaft.) 121 Landfeste vom 22. Dez. 1400 durch Komtur Johann von Stryffen aus
gestellt. 148 Landfeste vom 7. Mai 1416 durch Komtur Michel von Nessow ausgestellt.

33«) G. Z. und Pa, Tu. 40. Landfeste v. 26. III. 1350. Aussteller Komtur Cvnrad v. Vullecop.
3»7) Pa, Schl. 100. Landfeste v. 13. IX. 1384. Aussteller Komtur Rutcher v. Einer.
33») Pa, Schl. 65. Landfeste v. 20. XI. 1354 für d. Dorf Borczvskowo. Ausst. Lockm. Win

rich v. Kniprode.
33») G. Z. und Schadenbuch v. 1411—1419. Folio 5a.
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zum Spritze-Fließ und verläuft im Klonisnitza-Bach zur Westseite des 
Großen Gluchy-, Kruschin- und Somminer-Sees. Dieses Gebiet mit den 
eben genannten Seen meint die Rollbicker Landfeste, wenn sie von Wiesen, 
Weiden und Seen jenseits des Spritze-Fließes spricht. Im Norden bildet 
das Pflegeramt Bütow die Grenze. Die Zugehörigkeit zur Komturei Tuchel 
erscheint nicht ganz sicher bei dem Dorf Zoldan. Drei Landfesten bestehen 
hierüber. Die erste stammt aus dem Jahre 1339"°) die zweite von 1357°") 
und die dritte von 1427°"). Die zweite Landfeste, wonach Zoldan zur 
Komturei Schlochau gehören würde, muß unter Vorbehalt betrachtet werden. 
Es ist fraglich, ob dies eine Zoldaner Landfeste ist. Panske kommt zu 
diesem Schluß, obwohl die Arkunde Zoldan gar nicht nennt. Die Landfeste 
hat nicht der Schlochauer Komtur ausgestellt, sondern der Lochmeister 
Winrich von Kniprode. Dagegen sind die Tucheler Arkunden vom Tucheler 
Komtur ausgestellt. Es liegt demnach keine Veranlassung vor, bei Zoldan 
eine Gebietseinschränkung der Tucheler Komturei vorzunehmen. Bei der 
Festlegung der Schlochauer Westgrenze ist vorher nach diesem Grundsätze 
verfahren worden. Anders muß bei Resmin vorgegangen werden. Dieses 
Dorf wird sowohl im Schlochauer?" Gebiet als auch im Tucheler genannt?"). 
Es handelt sich bei der Schlochauer Landfeste über das Dorf Resmin jedoch 
darum, daß sie nur vom Lochmeister ausgestellt ist; die Tucheler Landfeste 
ist auch nicht vom Komtur zu Tuchel ausgefertigt. Ferner war nach dem 
Großen Zinsbuch Resmin nach Tuchel zinspflichtig. Zm Schadenbuch wird 
es ebenfalls unter Komturei Tuchel genannt?"). Resmin ist demnach für 
die Zeit nach 1411 nur noch dem Tucheler Komtureigebiet zuzuweisen.

Komturei Tuchel.

Die Ordenskomturei Tuchel zerfällt in zwei große Gebiete, einen süd
lichen Teil um Tuchel und einen nördlichen Teil, das sogenannte Land 
Saborn. Diese Einteilung findet sich im Großen Zinsbuch und im Zins
register des Laufes Tuchel?"). Zm Norden grenzt die Komturei an das 
Pflegeramt Bütow, an die Komturei Danzig und an die Dirschauer Vogtei, 
im Osten zum Teil ebenfalls an die Vogtei Dirschau und im Westen an 
das Schlochauer Gebiet. Da die Grenzen dieser Gebiete bereits beschrieben 
sind, ist nur noch die Grenze im Süden, die gleichzeitig die Landesgrenze 
bildet, und im Osten die Schwetzer und nördlich davon die Grenze gegen 
Mewe festzustellen.

Zuerst ist die Südgrenze zu bestimmen. Lierfür sind die letzten Aus
führungen über die Landesgrenze der Schlochauer Komturei zu vergleichen. 
Danach muß westlich von Damerau die Komtureigrenze bis Resmin gezogen 
werden. Sie trennt das bereits umgrenzte Gebiet des Bischofs von Gnesen

Pa, Tu. 14. Aussteller Komtur Dietrich v. Lichtenhayn.
Pa, Schl. 78. Aussteller Lochmeister W. v. Kniprode.
Pa, Tu. 153. Aussteller Lochmeister Pauel v. Rusdorf.

E) Schi. 94. Landfeste v. Lochmeister W. v. Kniprode am 24. XI. 1362 ausgestellt.
"*) Pa, Tu. 54. Landfeste v. Lochmeister M. v. Kniprode am 16. lX. 1356 ausgestellt.

Schadenbuch von 1411—19. Folio 5a.
Ainsregister des Laufes Turbel. Lrsg. v. Panske in Urkunden der Komturei Tuchel. 
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ab. Die Landesgrenze verläuft, wie vorher erwähnt, nach Dogiel in der 
Kamionka. Zu Komturei Tuchel sind zu rechnen die Dörfer Damerau, 
Drausnitz°") und Nesmin. Grenzangaben sind nicht vorhanden. Vom 
Ende der Schlochauer Grenze folgt daher die Grenze der Gemarkung der 
einzelnen Ortschaften^"). Die Kamionka bildet bis zur Brahe die Landesgrenze 
gegen Polen^). Diese Annahme wird bestätigt durch die Handfesten der 
Komturei Tuchel und durch die Zinsbücher^"). Diese Überprüfung der von 
Dogiel angegebenen Grenze ist nötig; denn Dogiels Angaben beziehen sich 
lediglich auf die Zugehörigkeit der einzelnen Ortschaften, geben aber nicht 
den näheren Verlauf der Grenze wieder. Gegenüber der Mündung der 
Kamionka fließt ein Bach in die Brahe. Die Grenze läuft diesen aufwärts 
und verläßt seinen Lauf, um das Dorf Minikowo^) dem Schwetzer Kom
tureigebiet einzuverleiben. über den ümfang des Minikowoer Gebietes ist 
nichts gesagt. Daher müßen seine heutigen Ausmaße gelten. Die Tucheler 
Handfeste von Klein-Bislaw^) gibt auch keine Grenzbeschreibung gegen 
die Komturei Schwetz. Als Grenze ist die Sumpfsenke anzusehen, welche 
die Tucheler Ortschaften Klein-Bislaw, Lubau^) und Trutnowo^') von 
Minikowo und Lubiewo trennt. Das Dorf Lubiewo war Eigentum des 
Bischofs von Kujawien""°). Die Handfeste von Groß-Bislaw^") enthält 
eine Beschreibung des zugehörigen Gebietes. Diese entspricht der preußischen 
Kreisgrenze. Zur Ordenszeit war Trutnowo keine Enklave im Schwetzer 
Gebiet, wie es später zur preußischen Zeit der Fall war; sondern es hing 
räumlich mit der Komturei Tuchel zusammen, da Lubau Tucheler Zinsdorf 
war. Kgl.-Salesche gehörte zur Schwetzer Komtures). Die Verwaltungs
grenze des Tucheler Gebietes gegen das Schwetzer Gebiet ist von der Ordens
zeit bis auf die preußische Zeit erhalten geblieben. Dieser Grenze entspricht 
die Zugehörigkeit der Orte Welpin^) und Polnisch-Cekzin^") zur Komturei 
Tuchel. Das Gebiet von Polnisch-Cekzin soll der Handfeste nach bis zum 
Ende des Waldes reichen. Diesen Weg nimmt auch die preußische Kreis
grenze. Die Lubauer Gemarkung reicht ebenfalls bis zum Ende des Waldes. 
Die Handfeste von Polnisch-Cekzin gibt den Verlauf der Komtureigrenze in

3»7) Beide Dörfer nach dem Schadenbuch v. 1411-14. Folio 5b.
"«) Dogiel IV, 67. Urkunde v. 14. Juni 1349.
»4 ») Die Ortschaften des Großen Zinsbuches und der Landfesten sind: Resmin (G. Z.), 

Pantau (Pa, Tu. 45), Landfeste vom 6. Mai 1352 durch Lochmeister Winrich von Kniprode 
ausgestellt. Adamkowo (Pa, Tu. 9), Landfeste vom 6. Dez. 1335 durch den Komtur von Tuchel 
Dietrich von Lichtenhayn ausgestellt. Karczewo (Pa, Tu. 123), ohne Landfeste. Liebenau (G.Z.).

3» «) Zch zähle hier im Gegensatz zu Rink Damerau zu Komturei Tuchel. Die Nennung 
dieses Ortes zusammen mit dem benachbarten Drausnitz läßt m. A. nach keine Zweifel über 
die Lage dieses Damerau aufkommen. Rink zählt dieses Dorf zum Erzbistum Gnesen. S. Rink: 
„Die Geschichte der Koschneiderei." S. 29.

3si) Siehe Anmerkung 347) ebenda.
352) Pa, Tu. 105. Landfeste v. 22. Seht. 1389 durch Lochmeister Conrad Czoelner vom 

Rotinstehn ausgefertigt.
353) Pa, Tu. Zinsbuch 136.
35») Pa, Tu. 70. Landfeste v. 1. Nov. 1363. Aussteller Winrich von Kniprode.
355) Nach N. Wegner: „Ein pommersches Lerzogtum und eine deutsche Ordenskomturei"' 

Bd. II, S. 71, 120, 263.
35«) Pa, Tu. 86. Landfeste v. 5. Juni 1379. Aussteller Komtur Leynrich von Bullendorf.
357) Nach einem Zinsregister des Laufes Schwetz ohne Datum bei Wegner, II, S. 52.
358) Pa, Tu. 22. Ldf. v. 3. Dez. 1343. Aussteller Lochmeister Ludols König; Zins Pa, Tu. 136.
35») Pa, Tu. 83. Ldf. v. 29. Mai 1379. Aussteller Komtur Leynrich von Bullendorf.
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nördlicher Richtung bis zum Zwitzer Bruch und zum alten Kulmischen Wege 
an. Die Landstraße bei Bislaw liegt zu weit ab, als daß sie diesem Wege 
gleichgesetzt werden könnte. Die heutige Eisenbahnstrecke nach Schwetz dürfte 
etwa dem alten Wege entsprechen. Die urkundlichen genannten Cekziner 
Grenzen sind noch in der preußischen Kreisgrenze zu erkennen. Diese folgt 
bis zum Schwarzwasser der alten Ordensverwaltungsgrenze. Auf solche Art 
fällt das unbesiedelte Gebiet an die Komturei Tuchel, läßt dagegen die 
Ortschaften in der Gegend von Schliewitz^), das nach Schwetz hin zinste, 
bei der Komturei Schwetz. Siedlungen, die um Schliewitz lagen und vom 
Tucheler Gebiet durch einen breiten Streifen unbesiedelten Landes getrennt 
lagen, müßen dieselbe Verwaltungszugehörigkeit gehabt haben wie Schliwitz. 
Soweit in dieser Gegend Orte der Schwetzer Komturei genannt werden, be
stätigen sie die Komturei- und preußische Kreisgrenze: BlondzminE), 
Mukrz'°°) und die heute nicht mehr bekannten Dörfer Vogtswalde^) und 
Zwischen"""). Da im Großen Zinsbuch sämtliche Zinsdörfer geographisch 
angeordnet sind, ergibt sich daraus, daß Vogtswalde und Zmtschen Dörfer in 
dieser Gegend gewesen sein müssen. Auf Tucheler Seite ist Zalesie zu 
nennen^). Seine Landfeste schließt den See und die Rokuwka ein. Diese 
Angabe bestätigt die Annahme, daß die Komturei- und Kreisgrenze über- 
einstimmen. An Schwetzer Zinsdörfern finden sich hier: Ossoweg^) und 
Zastrzembie""'), die den Lauf der Komturei- und Kreisgrenze bestätigen. Die 
Landseste von Schönberg ändert ebenfalls nichts an dem Grenzverlauf"""); 
als Grenzen werden angegeben: der Erlenbruch, der Schliwitzer Bach das 
Clestzin- und Strzebimir-Fließ. Mit dem Erlenbruch kann nur, wie die 
Karte zeigt, der heutige Königsbruch gemeint sein. Das Clestziner Fließ würde 
dann der heutige Schliwitz-Bach sein; die erhebliche Entfernung läßt hier
gegen Bedenken aufkommen. Das Czersker Fließ kommt jedoch hierfür nicht 
in Frage; denn dieser Bach erscheint bereits unter diesem Namen zu da
maliger Zeit"""). Ferner wird das Strzebimir-Fließ genannt. Dieser Name 
gilt für den Bach, der den heutigen Trzebomierz-See speist. So bleibt keine 
andere Möglichkeit, als das Clestziner Fließ dem Schliwitzer Bach gleich
zusetzen. Daß diese Gegend fast gar nicht besiedelt gewesen ist, geht aus dem 
Beiwort hervor, mit dem Zastrzembie im Großen Zinsbuch bezeichnet ist. 
Dieses Register sagt: „liegt mitten in der wüste". Den Schönberger An
gaben entsprechend, umgeht die Grenze den Königsbruch und erreicht bei 
Zastrzembie das Schwarzwasser. Diesem Fluß folgt die Grenze bis östlich 
von Miedzno"""). Verlauf der Grenze wird durch die Dörfer Long""") 
und Odri""') bestimmt. Long nennt eine Mühle sein Eigen. Ebenso besagt

E) G. Z.
E) Pa, Tu. 20. Ldf. v. 13. Febr. 1343. Aussteller Komtur Dietrich von Lichtenhayn. 
'«-) G. Z.

?.SS) Pa, Tu. 71. Ldf. v. 17. Jan. 1365. Aussteller Komtur Siegfried von Gerlachsheim.
3°*) In der Landfeste für das Dorf Odri, am 8. Dez. 1352 durch den Komtur von Tuchel 

Conrad Vullecop ausgestellt. Pa, Tu. 48.
3»s) Vgl. die Grenze der Vogtei Dirschau.
so«) G. Z. und Pa, Tu. 49. Ldf. v. 12. Juni 1354. Aussteller Albert Doryng und Paul 

von Nuwentz.
SS7) Pa, Tu. 42. Ldf. v. 8. Dez. 1352. Aussteller Komtur Leinrich von Vullecop.
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die Landfeste von Odri, daß das Schwarzwasser bis zur Mündung der 
CzirnikE) die Grenze ist.

Komturei Mewe.

Die Komturei Mewe ist das Gebiet, worüber am wenigsten Quellen 
zur Verfügung stehen. Lediglich das Große Zinsbuch und das Zinsregister 
des Laufes Mewe^) aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts sind vorhanden. 
Aber auch dieses lieferte an neuen Ortschaften nur Falkenau, Mühle Bobau 
und Mühle Raikau. Außerdem hatte die Geistlichkeit in dieser Gegend 
ausgedehnte Besitzungen. Bereits bei der Darlegung der Dirschauer Grenze 
wurde gesagt, daß eine Aufteilung der Tucheler Leide unter einzelne Kom
turei en wegen Fehlens jeglicher Angaben nur auf Grund der preußischen 
Kreisgrenze erfolgen kann. Das Mewer Gebiet reicht demnach bis zum 
Schwarzwasser wie der frühere preußische Kreis Stargard. Jedoch die Lage 
des Schwetzer Zinsdorfes Zastrzembie^°) auf dem Südufer des Flusses 
zwingt, von hier ab von der Kreisgrenze abzuweichen und den weiteren 
Grenzverlauf im Schwarzwasser zu vermuten. Diese Annahme bestätigen 
auf Mewer Seite die Dörfer: Bordzichow^") und Wda'°°). Jedoch reicht 
das Schwetzer Gebiet etwas weiter flußabwärts über den Fluß hinaus; 
Walddorf gehört zur Komturei Schwetz"''). Im Schadenbuch wird es 
Waldau an der Bda genannt. Es kann daher nicht das im Süden der 
Komturei gelegene Waldau sein. Von den wenigen Dörfern, die zur Kom
turei Schwetz gehörten und gleichzeitig am Schwarzwasser-Bda lagen, kommt 
dem Namen nach nur Walddorf in Frage. Das Fehlen von Grenzangaben 
macht die weitere Grenzführung äußerst schwierig. Die Gestaltung der Erd
oberfläche, die lange Seenkette, läßt diese als natürliche Grenze vermuten. 
Darauf weist auch hin, daß Ossiec ein Schwetzer Ordenshof war^), sowie 
daß jetzt im Süden das Neuenburger Gebiet der Nachbar der Komturei 
Mewe wird. Allerdings ist auch hier die Kreisgrenze nicht mit voller Sicher
heit als Komtureigrenze anzusetzen, da die Kreisgrenze nur den Angaben 
für das Neuenburger Gebiet entspricht; auf Mewer Seite dagegen werden 
keine Dörfer genannt. Dies geht aus der Grenzbeschreibung von Smorsaw 
hervor, das zum Bezirk Neuenburg gehörte^). Das Dorf Smorsaw be
steht dem Namen nach heute nicht mehr. Sprachlich geht der Name des 
Smarzewo-Sees darauf zurück. Aus der Angabe über die Grenzen Smorsaws 
geht hervor, daß die Mewer Komtureigrenze folgenden Weg nahm: von der 
Gemarkung des Dorfes Smolfin über den Smarzewo-See, wo ein Bach 
mündet. Da Groß-Schmentau zum Bezirk Neuenburg gehört^), und in 
der Arkunde von Smorsaw das Gebiet Mewe als Nachbargebiet angegeben

»«s) Reckwartz.
ss») G. Z. ( — Iesdersheim, und — Bdo).
»7v) Gehörte zu Komturei Mewe. Vgl. die Ausführungen über Bordzichow und Loch 

stüblau unter Erwerbungsgeschichte Pommerellens u. Vogtei Dirschau.
S71) Folio 162a im Preuß. Staatsarchiv Kbg.
»72) Schadenbuch v. 1411—14. Folio 5b.
rr») Gr. Amterbuch.
»7«) Folio S7d im Preuft. Staatsarchiv in Kbg.
-t7S)G.Z.
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wird, so muß Smolsin, das dem Namen nach heute nicht mehr besteht, zum 
Bezirk Neuenburg gehört haben. Nach der Karte kann es nur das Dorf 
Lichtental sein. Zu Neuenburg gehören außerdem noch folgende Ortschaften: 
Kirchen- und Alt-Zahn^°), Kopitkowo^), Kohlmaga^) und Applinken^). 
Der Abersicht halber sei die Grenze vom Schwarzwasser auf Grund der 
eben gemachten Angaben noch einmal wiederholt: sie verläuft im Schwarz- 
wasser, geht zum Walddorfer See, zum Karschenkener See, zum Scharnow- 
See und zur Preußisch-Stargarder Kreisgrenze, folgt dem Zonka-Bach, 
überquert den Smarzewo-See und folgt dem einmündenden Bach. Von 
hier ab liegt die Grenze durch die bereits genannten Neuenburger Ortschaften 
und die Mewer Zinsdörfer: Rakowitz^°), Zellen^'") und Zesewitz^) fest. 
Den Bach entlang verläuft die Grenze zum Rakowitzer See, der wie das 
Dorf dem Mewer Gebiet zuzurechnen ist. Von dem Neuenburger Zins
dorf Applinken wird Rakowitz wiederum durch einen Bach getrennt. Das
selbe gilt für Zesewitz. Der Graben endigt in der Weichsel, mit ihm auch 
die Komtureigrenze. Sie läuft zum Ostufer des Stromes und geht an 
diesem abwärts, da die Komturei Mewe auf der anderen Seite der Weichsel 
Gebiet besaß. So gehörte der Ordenshof Schadewinkel^) dazu. Ferner 
wird im Großen Zinsbuch Kalthof genannt. Ob dieser Ort ähnlich wie der 
bei Marienburg jenseits des Stromes zu suchen ist, kann nicht mit Bestimmt
heit behauptet werden. Die Komtureigrenze ist im Flußbett der alten Nogat 
zu suchen. Sie verläßt also gegenüber von Mewe nördlich vom heutigen 
Zohannisdorf die Weichsel und endet wieder nördlich von Schadewinkel im 
Strome. Dieser Verlauf der Grenze wird durch das Zinsbuch des Laufes 
Marienburg bezeugt; denn die Rudener Wiesen sind bereits Verwaltungs
gebiet des Laupthauses Marienburg^)°"°). Der Strom bildet die weitere 
Grenze bis Groß-Falkenau"^), das noch zur Komturei Mewe gehörte. Klein- 
Falkenau^-) unterstand dem Pfleger von Mösland^) und gehörte damit 
zur Komturei Marienburg. Ebenfalls hierin gehörten die benachbarten Ort
schaften Groß-Gartz und der Sitz des Pflegers Mösland. Die Komturei
grenze liegt demnach eindeutig fest. Die beiden Falkenau liegen so dicht 
beieinander, was auch für das Dorf Groß-Gartz zutrifft, daß nur der da
zwischenliegende Entwässerungsgraben die Grenze bilden kann. Ihm folgt 
die Grenze, wendet sich dann nordwärts in den Grenzgraben und nimmt den 
Lauf des Grabens auf, der die Gemarkung von Groß-Gartz umsäumt. Da
durch wird dieser Ort von den benachbarten Dörfern Räuden^) und 
Gremblin^), die beide zur Komturei Mewe gehören, getrennt. Nördlich 
von den Mewer Ortschaften: Gremblin, Klonowken'"^), Naikauer Mühle^)

37») Alle G. Z.
377) Folio 91s im Preuß. Staatsarchiv zu Kbg.
37«) Großes Amterbuch.
37v) Zinsbuch des Laufes Marienburg S. 49 u. 50.
380) Bönhof war bereits Sitz eines Marienburger Waldmeisters. Nach Maricnburger Ämter

buch, Seite 59 f.
3»i) Mewer Zinsregister, Folio 162s im Preuß. Staatsarchiv Kbg.
3«2) Zinsbuch des Laufes Marienburg S. 49, 5V.
3«3) Marienburger Ämterbuch S. 63.
3»«) G. Z.

— Reichenow nach Bär u. Stephan. G. Z.
^1 Zinsregister des Laufes Mewe, Folio 162s.
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und Riewalde"') dehnt sich ein umfangreicher geistlicher Besitz aus, an dem, 
wie in dem Abschnitt über die Vogtei Dirschau angegeben ist, der Bischof 
von Kujawien, das Kloster Oliva und das Kloster Pelplin beteiligt waren. 
Anter der Vogtei Dirschau ist jedoch nicht der gesamte geistliche Besitz ge
kennzeichnet worden. Vielmehr setzte dieser sich bis weit in die Komturei 
Mewe fort. Frydrychowicz hat den Umfang dieses Gebietes auf einer Karte 
dargestell^). Die von ihm angegebenen Grenzen, die sich hauptsächlich auf 
die Pelpliner Chronik stützen, sind übernommen worden. Der Verlauf der 
Grenze ist folgender: sie ist bis zur Ferse in der Kreisgrenze von Marien- 
werder erhalten, folgt der Ferse bis zur Mündung der Zonka, läuft diese 
aufwärts, umläuft die Gemarkung von Königswalde, das Pelpliner Besitz 
war, folgt dann wieder der Ionka, geht einen von Norden kommenden Grenz- 
bach aufwärts, umläuft die Dörfer Borkau und Wolsche, die Eigentum von 
Pelplin waren, folgt der Wengermutz bis zur Mündung in die Ferse und 
geht diese aufwärts bis zu dem Dirschauer Vogteigebiet'").

Komturei Schwetz.

Zm südlichen Teile Pommerellens besaß der Orden ein ausgedehntes 
Gebiet, das aus der Komturei Schwetz und dem zur Vogtei Dirschau ge
hörenden Bezirke Neuenburg bestand. Ferner reichten einzelne Kulmer 
Ordenshäuser bis auf das pommerellische Weichselufer herüber.

Der südliche Abschnitt der Schwetzer Komtureigrenze bildet die Landes
grenze gegen Polen. Die bereits bei der Behandlung der Schlochauer und 
Tucheler Komtureigrenzen benutzte Llrkunde von Dogiel"') gibt den Grenz- 
verlauf an. Bis zum Dorfe Klonowo""), das zur Komturei Schwetz gehörte, 
bildet die Brahe die Grenze. Dann gilt als solche die Gemarkung des 
Dorfes Klonowo. Auch die heutige Kreisgrenze nimmt von Klonowo ab 
nicht mehr das Gebiet bis zur Brahe ein. Die Kreis- und Provinzial- 
grenze zu preußischer Zeit geht auf die alte Landesgrenze zurück. Zn der 
Llrkunde bei Dogiel sind die bei Polen verbleibenden Dörfer genannt: Glinke, 
Kathowo, Welenne, Neßißewo, Wudschin, Mroßino, Sienno, Czeczizow, 
Wlocky und Transacz. Dem Orden verblieben außer den bereits genannten: 
Suchau und die Dörfer Lubecors^), Dombagora (Wüste), Vessenicz^), 
Schirotzken"'), Brzezin"'), Newin, Prust"'), Slochaw"*) und Zlotho"'),

38?) --- Rabenwald. G. Z.
uss) R. Frydrychowicz: „Geschichte der Zisterzienser-Abtei Pelplin" Seite 216 ff.
!>««) Zn Übereinstimmung mit der Urkunde über Nesenschin, die Abt Gottfried von Pelplin 

am 7. Aug. 1316 ausstellte (Pr. A. B. S. 107), mit der Urkunde über Morroschin, vom gleichen 
Aussteller, am 28. Oktober 1316 (Pr. U. B. S. 115),mit der Urkunde über Kulitz, die Abt Jordan 
von Pelplin am 31. Dez. 1323 ausstellte (Pr. U. B. S.310), mit der Urkunde über den Resen- 
schiner Krug vom gleichen Aussteller am 5. Jan. 1324 (Pr. A. B. S. 315).

3so) Schadenbuch v. 1411—14. Folio 5b.
3»1) Dogiel IV, 67.

Muß in der von Dogiel angegebenen Reihenfolge zwischen Suchau und Schtrvtzken 
gelegen haben.

sss) Schadenbuch v. 1411—14, Folio 5b.
Folio 95 im Preuß. Staatsarchiv in Kbg.

3»s) Goldmark und Goldfeld (vgl. Zloty Gold).
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Schirotzken)""), Brzezin""'), Newin, Prusk'"-), Slochaw'"") und Zlotho'"), 
Newischin, Supanin""") und Bösendorf^"), Rembowo"^). Ein großer Teil 
dieser Ortschaften ist auch in den Ordensurkunden nachweisbar. Bis 
Lasenau""") wird der Verlauf der Provinzialgrenze durch die alte Landes
grenze bestätigt. Von hier ab liegen jedoch einige Ortschaften südlich der 
preußischen Verwaltungsgrenze: Goldmark, Goldfeld und Bösendorf. Diese 
Dörfer müssen in das Schwetzer Komtureigebiet einbezogen werden. Es 
entspricht durchaus der AMnde Dogiels, wenn die Landesgrenze in den 
kleinen Gewässern (Seen, Sumpf und Bach), welche die Gemarkungen von 
Goldmark, Goldfeld und Bösendorf umgeben, angenommen wird. Mit 
dem Bach bei Bösendorf erreicht die Landes- und Komtureigrenze den 
Weichselstrom.

Bis zum Dorfe Niedwitz ist die Weichsel die Grenze der Komturei. 
Der Reihe nach liegen am Afer die an den Schwetzer Komtur zinsenden 
Orte: Bösendorf"""), Supponinek^), Topolno"") und Kossowo*"),  die Dörfer 
des Klosters Zuckau: Grabowko""), Grabowo"-), Skarßewo^) und das 
Dorf Koselitz, das dem Erzbischof von Gnesen gehörte""). Eine Grenz- 
beschreibung fehlt bei dem Dorfe Niedwitz, das zum Ordenshause Papau 
jenseits der Weichsel gehörte""). Jedoch kann das zugehörige Gebiet nicht 
sehr ausgedehnt gewesen sein. Denn in unmittelbarer Nähe nördlich von 
Niedwitz liegt das Schwetzer Zinsdorf Dzikowo"") und im Süden wird die 
Grenze durch das Dorf Kossowo gebildet. Jedoch muß sich sein Besitz nach 
Westen über die Wiesen hin ausgedehnt haben. In der Landfeste über den 
Ordenshof Neuhof^), welche der Stadt Schwetz im Jahre 1424 ausgestellt 
wurde, verleiht der Lochmeister Paul von Rusdorf unter anderem 4 Lufen 
Wald und 22 Morgen Kulmisch Wiesen bei Niedwitz, die zum Gebiet des 
Laufes Papau im Kulmer Lande gehörten. Es heißt da, daß die Grenze 
beginnen soll „an des Meisters Lube" und wozu auch der Wald gehören 
soll. Beide Bezeichnungen sind heute nicht mehr zu erklären. Llnter Be
rücksichtigung der oben gemachten Angaben über die Größe des Niedwiher 
Gebietes müssen die genannten Wiesen bis zum Lauptgraben gelegen haben. 
Dzikowo, Schwetz, Morsk""), Zungen""), Sartowitz*"),  Deutsch-West-

*02) Loäex pommersniae äipl. 90, 175. — P. !l. B. S. 475, 5Z0.
403) Nach Dzialynski: „Lites xestse inter polonos oräinemque crucikerorum" II, 68.
«04) Siehe Anmerkung 403.
4«») N. Wegner, II, 71.
4o«) Landfeste abgedruckt bei Wegner, II, 47.
407) Px. Staatsarchiv Kbg. Ldfbuch, VI. Folio 95, S. 112.
«08) P. !l. B. S. 546, Nr. 616 und Pr. A. B. S. 43.
40») G. Z.
«io) -Ming. Diese Lesart ist meiner Ansicht nach nicht richtig. Im Zinsbuch steht -Zwing. 

Wegner und Toeppen lasen -Ming. Zungen heißt auf polnisch Wianny.
4") Zinsregister in Wegner, II, 52.

3««) G.Z.
,»7) Vereinigt mit Rasmushausen vgl. Bär u. Stephan.
w8) — Zawadda, vgl. Bär u. Stephan, u. Wegner, II, Seite 21, Anmerkung.
-'»») G. Z.
'<x>) Kl. Supponin. G. Z.
«oi) Nach dem bei Wegner, II, 52 s. abgedruckten Zinsregister.
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phalen*"),  Bratwin*")  und Halb-Michelau*")  lasten das Schwetzer Gebiet 
bis an den Strom herantreten. Halb-Michelau ist durchaus wörtlich aufzu- 
fasten. Auch heute wird Michelau durch die Landstraße in zwei Hälften 
geteilt. Dieser Weg ist die Komtureigrenze; denn das Dorf Dragaß gehörte 
wahrscheinlich zur Komturei Graudenz. Zur polnischen Zeit war es Grau- 
denzer Gebiet"^). Das wäre noch kein Beweis für seine Zugehörigkeit in 
der Ordenszeit. Wie aber ein Blick auf die Karte zeigt, muß Dragaß, wenn 
Lubin"°) und Sibsau*")  zu Graudenz gehörten, als sogenannter „Vorort" 
erst recht nach Graudenz gezinst haben. Nur bis zur Montau reicht das 
Komtureigebiet von Schwetz. Denn auf dem anderen Afer dieses Flusses 
liegt das Dorf Gruppe, das sich in Schwetzer Urkunden nicht verzeichnet findet. 
Gleich daneben liegt Marsau*"),  das zum Bezirk Neuenburg gehört. Hier
aus geht hervor, daß die Montau als Verwaltungsgrenze anzusehen ist. 
Diese Grenzführung ist ferner bedingt durch die Urkunde über die Erwerbung 
von Gebiet und Stadt Neuenburg im Jahre 1313 durch Hochmeister Karl 
von Trier"°). Es ist darin gesagt, daß der Amfang des Gebietes der gleiche 
sein soll, den die Grafschaft früher gehabt hat. Das Gebiet der Grafschaft 
Neuenburg ist Umrissen in einer Arkunde des Königs Wenzel von Böhmen 
aus dem Zahre 1301"°). Dieser ist zu entnehmen, daß die Stadt Neuen
burg mit dem Dorfe Konschitz und mit dem gesamten Lande, das weichsel- 
aufwärts, abwärts und in die Breite je zwei Meilen mißt, den Grafen 
von Swenza gehört. Diese Maße entsprechen dem Laufe des Montauflustes. 
Ferner bestätigen die Angaben über die Neuenburger und Schwetzer Zins- 
dörfer diese Grenze. Zum Neuenburger Bezirk gehört Buschin""), das 
unmittelbar am Afer der Montau liegt. Die andeen Ortschaften sind mehr 
im Innern des Gebietes gelegen. Auf Schwetzer Seite dehnt sich vom 
äußersten Süden, wo die Montau ihr Knie nach Norden hin macht, ein 
großes Waldgebiet bis zur Mewer Grenze aus. Durch diesen Wald, von 
der Montau getrennt, liegen die Dörfer: Sartowitz*"),  Zappeln*"),  Gellen"') 
und Taschau*").  Die Ortschaft Zeschewo befand sich in geistlichem Besitz*").  
Nichts widerspricht daher, die Montau auch weiterhin als Grenze an- 
zunehmen. Der Nachweis des Schwetzer Ordenshofes Ossieck*")  sowie des 
Neuenburger Adschitz*̂)  zeigen, daß auch fernerhin die Wasserscheide der 
Seenkette die alte Komtureigrenze bildet. Sie folgt also der Montau bis 
zum Montasseck-See, geht von diesem bis zur Quelle der Montau, dann 
zum Zascherrek-See und endigt am Scharnow-See.

*12) -- Smollen. G. Z. vgl. Bär u. Stephan.
*is) - Przetwin; nach Gr. Amterbuch.
«") Landfestenbuch VI, Folio 95 in Pr. Staatsarchiv Kbg.
«"s) Siehe Fröhlich: „Gescbichte von Graudenz", Seite 106.
*») G. Z.
»1«) Glowa. G. Z. u. Folio 152b Pr. Staatsarchiv Kbg.
"7) G. Z.
*18) Voigt: „Loci. äipl. pr." II, 84.
*1») ebenda II, 47.
«ro) G. A.
«21) Zinsregister in Wegner II, 52.
*22) G. Z.
4-3) Wegner, I, 93.
«2*) Gr. Amterbuch.
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Vogtei Dirschau.

Bezirk Neuenburg.
Gegen Norden bildet die Komturei Mewe die Grenze des Bezirkes 

Neuenburg und gegen Westen und Süden die Komturei Schwetz. Es bleibt 
übrig die Ostgrenze zu bestimmen. M. Toeppen hat in seiner Historisch-kom- 
parativen Geographie S. 225 gesagt, daß das unter der Vogtei Dirschau ge
nannte Neuenburg nicht die Stadt gleichen Namens gewesen wäre. Er sagt 
wörtlich: „Die Ortschaften desselben (das ist Vogtei Dirschau) werden in den 
Zinsbüchern in fünf Abteilungen aufgezählt. Ortschaften um Neuenburg, 
um Sobbowitz, um Schöneck, um Kischau und um Bern. Das hier erwähnte 
Neuenburg ist von der bekannten Stadt Neuenburg verschieden, denn es ge
hören dazu nördlich von Dirschau: Liebenhof, Hohenstein, Rosenberg, westlich 
von Dirschau: Rukoschin, Liebschau, Rokettken, südlich von Dirschau: Gni- 
schau, Gerdin und Schlanz". — Nicht festzustellen ist, aus welcher Stelle der 
Zinsbücher Toeppen diese Angaben hergenommen hat. Im Großen Zins
buch steht jedenfalls über diesen Ortschaften: Zins um Dirschau. Dagegen 
finden sich unter dem Bezirk Neuenburg nur Orte angeführt, die im Gebiete 
um die Stadt gleichen Namens lagen.

Von Michelau ab folgt die Neuenburger Bezirksgrenze wie vorher die 
Schwetzer Komtureigrenze der Montau. Dann verbleibt Flötenau und 
Gruppe beim Bezirk Neuenburg. Es wurde bereits gesagt, daß Gruppe 
urkundlich nicht nachweisbar ist; das Gleiche gilt für Flötenau. Wenn sie 
trotzdem zum Bezirk Neuenburg gezählt werden, so geschieht es deswegen, 
weil sonst Marsau und Buschin, sowie das nördliche Gebiet des Bezirkes 
nicht räumlich in Zusammenhang ständen. Ebenso würde der Llmfang des 
Gebietes im Widerspruch zu der erwähnten Llrkunde des Königs Wenzel von 
Böhmen aus dem Jahre 1301 stehen, die den Llmfang der Grafschaft angab.

über die Zugehörigkeit von Dragaß, Lubin und Sibsau ist bereits ge
sprochen worden. Bis Flötenau ist die Grenze unter Berücksichtigung aller 
Angaben der Landstraße von Dragaß—Lubin nach Sibsau gleichzusetzen. Da 
Rohlau"^) und Bankau^°) zum Bezirk Neuenburg gehören, nimmt die 
Grenze folgenden Weg: sie verläuft auf dem Wege nördlich von Flötenau 
nach Pilla und auf dem Lange der Knobelsdorfer Höhen und der sich nördlich 
anschließenden Hügelkette. Sie behält auch weiterhin ihre nördliche Richtung 
bei; denn zu Neuenburg gehören lediglich Plochotschin*^) und Schrewin"'), 
dagegen befinden sich Warlubien und Komorsk im Besitze des Bischofs von 
Kujawien*^). Die Grenze ist dann der Graben, der sich von Bankau bis in 
die Nähe des Sawadda-Sees hinzieht. Von diesem See läuft die Grenze 
zur Montau und diesen Fluß aufwärts bis zum Dorfe Montau; denn Klein- 
Komorsk ist geistlicher Besitz, dagegen Llnterberg Neuenburger Zinsbarst).

«rs) Nohlau u. Buschin bildeten früher eine Gemarkung. Loü. üipl. VVarmiensis I, 86. — 
Wegner: Abdruck aus Neuenburger Iudizialbücher.

G. Z.
"?) Nach Neuenburger Zudizialbücher. Vgl. Wegner II, Leite 27.
»2») P. A. B. S. 245, Nr. 288.
"») — Podlicz. Es kann sich nur um Unterberg handeln, da die geographische Anordnung 

im G. Z. Neuenburg—Podlicz—Konschitz ist. Ferner heißt „Pod" — „unter'.
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Die dazwischen liegenden Dörfer Weide und Sandberg sind jüngeren Ur
sprungs. Die Grenze verläuft vom Sawadda-See in gerader Richtung zur 
Montau. Die Wiesen südlich von Unterberg gehören nach urkundlichen An
gaben von Wegner zur Stadt Neuenburg""). Leider fehlt bei Wegner die 
Quellenangabe"*). Die Grenze geht, wie erwähnt, die Montau bis zum 
Montauer Gebiet aufwärts und endet dann mit dem Grenzgraben dieses 
Gebietes an der Weichsel. Von Süden nach Norden liegen der Reihe nach 
am Weichselufer die Ortschaften: Unterberg, Konschütz"'), Stadt Neuenburg 
und Bochlin*"); dann erstreckt sich nach Norden hin längs der Weichsel das 
Waldgebiet östlich von den Ortschaften Floschnitz"'), Pienonsken*"), Oster- 
witt"*), Kulmaga"?). Zm Norden liegt schließlich noch das Zinsdorf 
Applinken"-). Die Weichsel ist also als Bezirksgrenze anzusehen. Zm 
Süden des Neuenburger Gebietes tag die Rhedener Enklave Mischke"*). 
Über die Größe des zu diesem Dorfe gehörenden Gebietes ist urkundlich nichts 
festzustellen.

«so) Wegner, II, 110, 111.
nr) Das Original soll im Preuß. Staatsarchiv zu Königsberg liegen, eine Abschrift im 

Neuenburg.
Alle nach G. Z.
Wird genannt in der Grenzbeschreibung von Smorsaw. Folio 92b im Pr. Staats

archiv Kbg.
434) Lcriptores rerum pru88ic»rum, III, 358.
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Der Streit um die Wahl des ermländischen 
Bischofs Lukas Watzenrode.

Von Hans Schmauch.

In der Geschichte des deutschen Ostens bildet der 2. Thorner 
Frieden vom 19. Oktober 1466 einen der wichtigsten Wendepunkte; 
denn für das Deutschtum bedeutete er einen schweren Rückschlag, dem Polen- 
Lum aber verschaffte er den seit langem erstrebten Zugang zum Meere und 
unterstellte etwa die Hälfte des bisherigen Deutschordensstaates Preußen für 
Jahrhunderte dem Machtgebot Polens oder wenigstens dem polnischen 
Einfluß. Wie für das übrige Preußenland, so brächte dieser Friedensschluß 
auch für das Fürstbistum Ermland eine grundlegende 
Änderung — nicht so sehr freilich durch seine staatsrechtlichen 
Bestimmungen als vielmehr in seiner tatsächlichen Auswirkung. 
Denn der Thorner Vertrag von 1466 setzte formell für das Ermland nur 
einen Wechsel seines Schutzherrn fest: die ermländische Kirche, 
ihr Bischof und Domkapitel, so heißt es in dem Friedensinstrument'), sollten 
fortan mit allen Schlössern und Städten samt ihren Kammerämtern, mit ihren 
Lehnsleuten, Dörfern und allem Zubehör der Botmäßigkeit, Unterwürfigkeit 
und Schutzherrschaft der polnischen Könige und des Königreichs Polen unter- 
stehen, während der Hochmeister und sein Orden aus die bisherige Schutz
herrschaft ausdrücklich Verzicht zu leisten hatten. Alle Rechte, die dem 
Deutschorden und seinen Gebietigern bisher gegenüber der ermländischen

i) Im Friedensvertrag (Original auf 8 Pergamentblättern mit 61 Siegeln an Seidenschnüren 
in» Lauptarchiv zu Warschau Abt. IV. 2. 4. Nr. 114V; gedruckt bei Dogiel, Loci. vipl. poloniae 
Bd. IV — Wilna 1764 — Nr. 122) heißt es: „Item concoräavimu8 äe praeäicti ciomini I.uäovici 
Müxistri, commenäatorum suorum et conventu8 8pecisli annueniia et expre88v con8»lio, quoll Vsr-

cetero cum omnibu8 8M8 cs8tri8, civitatidu8, oppiäi8 et munitionibu8, villelicet Uekberx, Krun8berlc, 
Vsrmilltb, Lreburx, Vsrtenburx, Ke8rcbel, 8i8ckok8lexn, ^Ie8te/n, Outk8tstk, leierst», krsvenburx 
et Lisckokburg cum omnibu8 lli8trictibu8, nobilibu8 et VL8sIIi8, villi8 pertinentii8 et attinentiig suis in

iectioni et protectioni expre88e renunciant et omne iu8, quoll ip8i8 in praellicia eccle8ia, epi8copstu 
ei cspitulo Vsrmien8i quomollolibet bactenU8 competebat, in no8 L»8imirum re^em, 8ucces8ore8 no8tro8 
rexes et rexuum polonise plenarie tran8kunäunt et trsn8kunäere tenesntur." — Dieser Wortlaut des 
Vertrages rechtfertigt in keiner Weise die Darstellung von I. Caro, der in seiner Geschichte 
Polens Bd. V, 1 (Gotha 1886) S. 415 behauptet: „hier (d. i. im Ermlande) sollte nach dem 
Grundgedanken des Thorner Friedens ein geistliches Fürstentum unter dem Schutze der polnischen 
Krone errichtet werden." Tatsächlich war das Ermland schon seit seiner Gründung (1243) 
ein geistliches Fürstentum, und diese staatsrechtliche Stellung wagte König Kasimir nicht an- 
zutasten mit Rücksicht auf seinen Verbündeten, den ermländischen Bischof Paul von Legendorf, 
der ja in dem Friedensinstrument selbst als Vertragspartner erscheint. Die Begründung eines 
neuen Kleinstaates innerhalb Polens widerspricht zudem ganz offensichtlich der durchaus uni
versalistischen Politik des Jagiellonenhauses. - H. I. Perk, Verfasiungs- und Rechtsgeschichte 
des Fürstbistums Ermland (Königsberg 1931) kennt diese Auffassung Caros anscheinend 
überhaupt nicht, über den Thorner Frieden vgl. auch Chr. Krollmann, Politische Ge
schichte des Deutschen Ordens (Königsberg, o. I.) S. 157 f.
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Kirche zugekommen waren, sollten voll und ganz auf König Kasimir, seine 
Nachfolger und das Königreich Polen übergehen. An die Stelle des 
Lochmeisters und Deutschordens traten also die Krone und der 
Staat Polen; das staatsrechtliche Verhältnis selbst aber, in dem das 
Fürstbistum zu seinem Schutzherrn stand, wurde durch diese Vertrags
bestimmungen in keiner Weise geändert.

Tatsächlich nahmen die Dinge freilich sehr schnell eine wesentlich 
andere Entwicklung. Der Tod des ermländischen Bischofs Paul 
von Legendorf (am 23. Juli 1467) bot dem Polenkönig schon bald eine sehr 
günstige Gelegenheit, sich in die inneren Verhältnisse des Fürstbistums ein- 
zumischen. Es konnte ihm gewiß nicht gleichgültig sein, wer der Regent dieses 
geistlichen Kleinstaates wurde; und sofort unternahm er den Versuch, einen 
Mann seines Vertrauens, in erster Linie also einen polnischen Prälaten auf 
den ermländischen Bischofstuhl zu befördern. Kirchenrechtliche Schwierig
keiten sah er hier nicht; denn in Polen übte der König mindestens 
seit Beginn des 15. Jahrhunderts bei der Besetzung der Bistümer das 
Recht der Nomination aus?). Lind dieses Recht nahm König 
Kasimir nun auch gegenüber dem Ermlandin Anspruch, das 
nach seiner Auffassung durch den Thorner Frieden der Krone Polen ein- 
verleibt, also ein Teil des Polenreiches geworden war.

Das ermländische Domkapitel aber hielt an seinem 
alten Recht der freien Bischofswah?) fest und erkor seinen 
Dechanten Nikolaus von Tüngen zum Nachfolger Legendorfs. Tatsächlich 
wußte sich dieser neue Bischof gegenüber den polnischen Kandidaten Vin- 
zentius Kielbassa und Andreas Oporowski in den Besitz des ganzen Landes 
zu setzen, mußte sich schließlich aber doch dem Polenkönig unterwerfen, als im 
sogenannten Pfaffenkrieg (1478—79) die Waffen gegen ihn entschieden 
hatten*). Auch jetzt vermochte König Kasimir allerdings seinen Anspruch auf 
das Nominationsrecht nicht durchzusetzen; immerhin mußte das Dom
kapitel, als Tüngen auf dem Petrikauer Reichstag (Mitte Juli 1479) 
nach langwierigen Verhandlungen die Anerkennung des Polenkönigs er
langte, die Verpflichtung übernehmen, fortan bei jeder Wahl oder 
Postulation eines Bischofs nur eine dem König genehme 
Person zu erwählen.

Das bedeutete zweifellos eine erhebliche Einschränkung der Wahlfreiheit. 
Die weitergehende Forderung aber, daß das Kapitel entsprechend dem in 
Polen üblichen Modus auch gehalten sein sollte, nach dem Ableben eines 
Bischofs dem König den Termin der Neuwahl anzuzeigen, konnte man zwar 
dank der energischen Anterstützung durch die Sendeboten der großen Städte 
Preußens für diesmal abwehren^). Aber aus dem Gang der Petrikauer Ver-

2) Vgl. St. Kutrzeba, Grundriß der polnischen Verfassungsgeschichte (deutsche Über
setzung von W. Christiani — 1912) S. 74; K. V ö l k e r , Kirchengeschichte Polens (1930) S. 92 ff.

») Vgl. dazu meine Dissertation: Die Besetzung der Bistümer im Deutschordensstaat — in 
Erm. Zeitschr. XXI (1920) S.77f.

«) Vgl. darüber meine Arbeit: Der Streit um den ermländischen Bischof Nikolaus von 
Tüngen; sie erscheint im nächsten Lest der Erml. Zeitschr. und berichtigt die Darstellung bei 
Krollmann a. a. O. S. 1K7—171.

s) Vgl. Fr. Thunert, Acten der Ständetage Preußens Königl. Anteils Bd. I (1896) 
S . 63« f.
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Handlungen mußten sowohl Tüngen wie das Domkapitel erkannt haben, daß 
König Kasimir keineswegs am Ziel seiner Wünsche angekommen sei, daß man 
also mit weiteren polnischen Angriffen auf die politische Selbständigkeit des 
Fürstbistums zu rechnen habe.

In der Tat hat Bischof Nikolaus in der Folgezeit mit peinlicher Sorgfalt 
über der Erhaltung der ermländischen Privilegien ge
wacht und jede sich bietende Gelegenheit wahrgenommen, um sein Bistum für 
einen neuen Kampf um seine Gerechtsame wohlvorbereitet zu hinterlassen. 
Aus eigener Erfahrung wußte er, wie wertvoll eine starke und einmütige 
Unterstützung durch die Stände Polnisch-Preußens war. Freilich waren 
seine Beziehungen zu diesen seit dem Pfaffenkrieg und den abschließenden 
Verhandlungen zu Petrikau erheblich getrübt. Als aber einige Jahre später 
die preußischen Landesräte sich um ein enges Einvernehmen mit ihm be
mühten, da griff er nach anfänglichem Sträuben zu") und schloß mit ihnen am 
13. März 1485 auf derThorner Ständeversammlung, die in Anwesenheit 
des Königs tagte, eine Art Konföderation zum gegenseitigen Schutz 
ihrer Privilegien ab?). Nachdem die preußischen Stände ihm ausdrücklich ver
sprochen hatten, daß sie helfen würden, die ermländische Kirche und seine Nach
folger in ihren Gerechtigkeiten zu „beschirmen und hanthaben", da sagte 
Tüngen ihnen seine volle Anterstützung zu; und einmütig lehnten nun die 
Preußen wie die Ermländer die vom König für den Türkenkrieg geforderte 
Geldsteuer ab, bevor dieser nicht die endgültige Abstellung ihrer Klagen über 
Verletzungen der preußischen Privilegien zugesichert habe. Sehr zu Anrecht 
hat man die Bedeutung dieser „Vereinigung" herabzusetzen gesucht*). Alle 
Kunstkniffe des Königs und seiner Ratgeber, diese Einmütigkeit der preu- 
ßischen Stände zu sprengen, schlugen trotz wochenlanger Verhandlungen fehl. 
And später forderten die Ermländer gerade unter Hinweis auf diese Kon
föderation, wie wir sehen werden"), immer wieder die Anterstützung der 
preußischen Landesräte, vor allem der ländlichen Vertreter, die sich hier in 
Thorn besonders um das Zustandekommen dieser Vereinigung bemüht 
hatten^"). Bischof Tüngen und seine Begleiter glaubten jedenfalls, durch den

«) Am S. Februar 1485 teilte Nikolaus von Bahsen dem Danziger Rat mit: Tüngen habe 
gegenüber den zu ihm gesandten Vertretern der preußischen Stände eine Vereinigung abgelehnt 
mit der Begründung, daß „lanät unä stete am neusten rcu p/otrkow se/ne veterlicklceit äarrcu 
«euotiget und geärungen ketten, sick von en kette must geben" (Original auf Papier im 
St. A. Danzig 300 O 52 Nr. 3). Ganz im gleichen Sinne hielt der Bischof den Räten der Lande 
Preußen auf der Thorner Ständeversammlung, die vom 6. März bis 19. April tagte, zunächst 
vor: wisset, wie äie gesckekkte rcu petterkow gesckeen seyn, äo ick äsn rat bat von lanäeu
unä steten, von welcken m^r beantwort wart: wir se^n retke unsirs kerrn Königs, äorumb 
billicket uns nickt, euck rcu ratken. ^eren äie sacken anäirsr vorgenommen, als ick ulk äie 
reit gerne geseken kette, viler sacken weren nickt not gewest". (Originalrezeß im Bisch. Arch. 
Frauenburg Foliant ä Nr. 85 fol. 2. v).

Am 13. März berichteten die Danziger Sendeboten Johann Scheweke und Heinrich Valke 
ihrem Rat über den Abschluß dieser „Vereinigung" (Original im St. A. Danzig 300 v 77 Nr. 72).

») Das tut Br. Nimmert, Danzigs Verhältnis zu Polen in den Jahren 1466—1492 
(ZWG. 53—1911 — S. 156 Anm. 2), gegenüber Caro V, 2 S. 556.

Z. B. auf den Tagfahrten vom 26. April, 31. Mai, 23. August und 29. September 1489, 
deren Rezesse später angegeben wurden.

i") Das wurde den Vertretern des Culmerlandes auf der Dirschauer Tagfahrt vom 29. Sep
tember bis 3. Oktober 1489 ausdrücklich vorgehalten (Originalrezesse im St. A. Danzig 300, 29 
Nr. 3 S. 423 ff. und Bisch. Arch. Frbg. -1 Nr. 85 fol. 89 ff.) 
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festen Zusammenschluß mit den Ständen Polnisch-Preußens sich deren tat
kräftiges Eintreten für die Privilegien der ermländischen Kirche gesichert zu 
haben.

Nicht allzu lange sollten neue polnische Vorstöße gegen die Selbständigkeit 
des Fürstbistums auf sich warten lasten. König Kasimir erwarb etwa Ende 
1487 vom Papst Innozenz VIII. das Nominationsrecht für sechs 
kirchliche Benefizien, wobei neben fünf polnischen Domkapiteln auch 
das Stift Ermland genannt war. Mit Hilfe dieses päpstlichen Jndults wollte 
man offenbar dem Verfügungsrecht des ermländischen Bischofs und Dom
kapitels über die Frauenburger Kanonikate Abbruch tun, zugunsten von Per
sonen, die dem König genehm waren, in der Hauptsache also zugunsten von 
polnischen Geistlichen. Als Kasimir nun aber, wie man wohl vermuten darf, 
solch eine Nomination vornahm"), da wandte sich Nikolaus von Tüngen mit 
aller Energie dagegen. Indem er dem Papste die Tatsache vor Augen stellen 
ließ, daß die ermländische Kirche unter die deutsche Konkordate einbegriffen 
sei, erreichte er am 4. März 1488 in Rom eine päpstliche Bulle, die jenes 
königliche Nominationsrecht für das Ermland wieder aufho b^). Schon 
dieser polnische Versuch scheint sowohl Nikolaus von Tüngen wie auch sein 
Domkapitel außerordentlich bedenklich gestimmt zu haben, wie ihr sofortiger 
Einspruch bei der römischen Kurie beweist. Sehr bald aber kam noch eine 
weitere Nachricht hinzu: bereits im Frühjahr 1488 tauchten in Preußen Ge
rüchte auf, die nach dem Ableben des altersschwachen Bischofs von Ermland 
neue schwere Verwicklungen befürchten ließen, über diese im Preußenlande 
umgehenden Neuigkeiten erfahren wir aus den Klageartikeln einer Gesandt
schaft der preußischen Stände, die Ende April 1488 auf dem Petrikauer 
Reichstag erschien und dem König durch ihren Sprecher, den Pelpliner Abt 
Paul, u. a. ihre Besorgnis vortragen ließ, daß die Landesprivilegien ge
brochen werden könnten, „8lmdirUcken dem biscktume c^u b1eMber§ nocb 
tode di8868 bi8ckoffe8"; man gab der Hoffnung Ausdruck, daß der König 
für den Schutz der Gerechtsame der ermländischen Kirche eintreten werde, 
nachdem er deren Privilegien erst vor wenigen Jahren anläßlich der Huldi
gung des ermländischen Bischofs in Petrikau 1479 ausdrücklich bestätigt 
habe; man sei der Zuversicht, der König und seine Räte würden alles so 
besorgen, „du8 du8 arme land bleibe bey dem re§iment der Deut8cben, al8 
68 von alder8 §evve8en i8t".") Die den preußischen Landesräten bekannt 
gewordenen Gerüchte bezogen sich wahrscheinlich auf den Plan, 
das Bistum dem königlichen Prinzen Friedrich in die 
Hände zuspiele n"). Jedenfalls sind sie mit solcher Bestimmtheit auf-

11) Das durch den Tod des Andreas Lumpe vakante ermländische Kanonikat forderte König 
Kasimir z B. für den in seinem diplomatischen Dienst tätigen Johannes Brandes (St. A. Danzig 
Z»g O 56 Nr. 61 Brief des Nikolaus von Baysen an den Danziger Rat vom 1. Novem
ber 1488); aber vergeblich, denn die Ermländer hatten es am 5. September an Nikolaus Krapitz, 
den späteren Bischof von Culm, vergeben (Culmer AB. Nr. 7Z9).

") Loäex Lpistolaris ssec. XV. Teil III (1894) Nr. 326. Doch bezieht sich diese Bulle nicht auf 
das Recht der Bischofswahl, wie A. Eichhorn, Geschichte der erml. Bischofswahlen (E. A. I 
— 1859 — S. 169) und Caro v, 2 S. 552 sowie Krollmann a. a. O. S. 172 behaupten.

") Der Rezeß über diese Gesandtschaft im Bisch. Arch. Frbg. Nr. 85 fol. 47 und 64 v.
") Das ergibt sich wohl aus einer späteren Äußerung Watzenrodes; auf der Christburger 

Tagfahrt am 17.—20. April 1491 erinnerte er die preußischen Landesräte u. a. an folgendes: 
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getreten, daß man sie sofort dem polnischen Reichstag vorlegen zu müssen 
glaubte. Es ist nicht bekannt, welche Antwort man ihnen erteilte; diese wird 
aber wenig zufriedenstellend gewesen sein, denn Bischof Nikolaus und sein 
Domkapitel sahen sich alsbald veranlaßt, von sich aus eine Lösung für die 
Neubesetzung der ermländischen Kathedra in die Wege zu leiten. Dabei 
wollte man jenen als besonders drückend empfundenen Artikel des Petrikauer 
Vertrages, der für die Zukunft die Wahl einer dem König genehmen Person 
vorschrieb, in der Weise umgehen, daß Nikolaus von Tüngen frei
willig resignierte; die Bestellung seines Nachfolgers mußte dann 
nach dem kanonischen Recht dem Papste zufallen, so daß gar keine eigentliche 
Wahl stattzufinden brauchte und man infolgedessen an sich jeder Rücksicht
nahme auf die Wünsche des Polenkönigs überhoben war. Als Nach
folger nahm man den ermländischen Domherrn Lukas Watzen- 
rode, einen Thorner Patriziersohn, in Aussicht, und noch im Sommer 1488 
dürften die notwendigen Verhandlungen mit ihm (z. B. über seine Zu
stimmung und über die an Tüngen zu bewilligende Pension) zum Abschluß 
gekommen sein; denn bereits Ende Juli befand sich dieser auf dem Wege nach 
Rom, um hier an der Kurie selbst für seine Erhebung auf den ermländischen 
Bischofstuhl zu wirken"). Vermutlich verzögerte sich indessen die Angelegen
heit (vielleicht infolge von Rückfragen) und erst, als man alle Vorbereitungen 
sorgfältigst getroffen zu haben glaubte, so daß in Rom eine glatte Erledi
gung der Neubesetzung des Bistums zu erwarten stand, erfolgte am 31. Ja
nuar 1489 die Resignation Tüngens auf das ermländische Bistum zugunsten 
Watzenrodes"). Ausdrücklich führte Bischof Nikolaus dabei unter den 
Gründen für seine Maßnahme neben seinem hohen Alter und seiner Kränk
lichkeit vor allem die Besorgnis an, seine Kirche werde nach seinem Tode 
wahrscheinlich den gleichen Gefahren und Nöten ausgesetzt sein wie zur Zeit 
seiner eigenen Erhebung auf die ermländische Kathedra. Gleichzeitig stellte 
Tüngen überdies auch die an der Kurie benötigten Geldmittel von 
sich aus zur Verfügung, indem er am 30. Januar in seinem Testament 
seinem Nachfolger für die Bezahlung der Annalen und die Expedition der 
päpstlichen Bullen die sehr erhebliche Summe von 5000 ungarischen Gulden 
aus bereitliegenden Geldern vermachte, wie er auch seinem Domkapitel für 
die Verteidigung der Rechte und Freiheiten des Bistums den doppelten Be
trag zuwies*'). And schließlich sei in diesem Zusammenhang noch auf die 
Tatsache hingewiesen, daß der altersschwache Bischof Nikolaus noch 
Mitte Dezember 1488 persönlich in Elbing an der Versamm
lung der Stände Polnisch-Preußens teilnahm, wobei er 
wohl, wie man annehmen darf, auch die maßgebenden preußischen Landes
räte über die beabsichtigte Resignation unterrichtet haben wird"). So konnte

„Oo LonixI. nisjestst iren son setcren veuläe in llss biscktum, Kot euck unser vorisr ileisizlicken 
vormsnet uncie gebeten be/ cter e/ntrsckt cru bleiben" (Rezeß im St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 
S.551 ff.)

1») über das Vorleben Watzenrodes vgl. meinen Beitrag „zur Kvppernikusforschung' in 
L. Z. XXIV (1931) S. 439 sf., des. S. 453.

Vgl. Eichhorn in E. Z. I, S. 169 f.; Caro V, 2 S. 552.
*?) Das Testament ist abgedruüt im Erml. Pastoralblatt 1877 S. 117.
1») Der Rezeß (St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 S. 335 f.) enthält darüber allerdings nichts; vgl. 

aber oben Anm. 14.
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er gewiß der Llberzeugung sein, in jeder Beziehung für die Durchführung 
seiner Pläne gesorgt zu haben, damit die Bestellung Watzenrodes zu seinem 
Nachfolger glatt vonstatten gehe.

Doch alle Hoffnungen wurden zunichte gemacht, weil der Tod 
schneller, als man erwartet hatte, den Bischof ereilte. Noch 
weilte sein Bevollmächtigter, der Guttstädter Dompropst Balthasar Stock
fisch, der mit der Resignationsurkunde nach Rom gehen sollte"), im Lande, 
da starb Nikolaus von Tüngen am 14. Februar 1489. Schon gelegentlich 
seiner Beisetzung im Frauenburger Dom (am 17. Februar) bestimmte das 
Domkapitel, weil jeder längere Verzug nur noch größere Gefahren als zu 
Lebzeiten Tüngens mit sich bringe und insbesondere „la^caleZ impre88ione8" 
zu befürchten seien'"), als Termin der Neuwahl bereits den 19. Februar. 
An diesem Tage fiel, wie es nicht anders zu erwarten war, die einmütige 
Wahl aller 13 anwesenden Domherren auf denselben Dr. Lukas Watzenrode, 
den man schon zu Lebzeiten Tüngens in Aussicht genommen hattet).

Tüngens Resignationsabsichten scheinen zunächst am polnischen Hofe 
unbekannt geblieben zu sein; denn erst auf die Nachricht von seinem Tode 
hin wandte sich König Kasimir am 2. März 1489 an die römische 
Kurie mit dem Ersuchen, seinen eigenen Sohn Friedrich, dem Papst 
Jnnozenz VIII. erst vor kurzem (am 2. Mai des Vorjahres) das vakante Bis
tum Krakau zur Verwaltung übertragen hatte, als Administrator 
des Ermlandes zu bestellen; das werde nicht nur zur Besserung des 
Standes dieser Diözese dienen, sondern auch zur Beruhigung seines König
reiches im Hinblick auf den Schutz der ermländischen Städte und Schlösser^). 
Ebenso wie Kasimir wandte sich auch sein Sohn, König Wladislaus von 
Böhmen, an den Papst und die Kardinäle, um die Bestätigung Watzenrodes 
zu hintertreiben. Ja, der Polenkönig versuchte sogar den Elekten selbst zum 
Verzicht auf seine Anrechte zu bewegen, zunächst durch zwei Briefe und dann

") In der Urkunde, durch die Bischof Nikolaus am 3V. Januar 1489 (gleichzeitige Abschrift 
im Domarchiv Frbg. L Nr. 48) den Guttstädter Dompropst und den erml. Domherrn Kaspar 
Velkener, den cubicuiarius des Papstes, zu den Verhandlungen in Rom bevollmächtigte, führte 
er als Gründe für seine Resignation an: sein Alter und seine Kränklichkeit; seine Furcht vor 
ähnlichen Auseinandersetzungen wie nach dem Tode seines Vorgängers und seinen Wunsch,

2») Diese Worte im Wahldekret des Bischofs Lukas — gleichzeitige Abschrift im Bisch. Arch. 
Frbg. Foliant O Nr. 1 fol. 67. Die Wahl erfolgte per vism scrutinii; der erste der 3 Skruta- 
ioren, Dompropst Enoch von Kobelau, erklärte sich für Lukas Watzenrode „aitentis pro presenli 
tam personsrum cspituli guam ecclesie conäicionibus et respectidus". über die Einzelheiten der 
Wahl vgl. Eichhorn in E. Z. i S. 17V sf.

2i) über den Streit um die Wahl Watzenrodes vgl. außer Eichhorn noch: kr. papse, 
KLnä/üstur» ssxieHoncrxka na biskupstwo wLrmijsIcie (in dem Joseph Jgnaz Kraszewski zum 
50jährigen Jubiläum seiner literarischen Tätigkeit gewidmeten Album ucrscej sie mloärieux 
polstiej — Lemberg 1879, S. 39—79); s. K o r 1 k o w s k i , Lralaci i Kanonier ksteär/ metropol- 
nitslnej Oniernienslnej Bd. IV (Gnesen 1883) S. 243—273; I. C a r o, Geschichte Polens Bd. V, 2 
(Gotha 1888) S. 550 fs.; Nimmert in Z. W. G. 53 (1911) S. 141 sf. und P. S i m s o n, Ge
schichte der Stadt Danzig Bd. I (1913) S. 283 f. Eine kurze Darstellung auch bei I. V o i g t 
Geschichte Preußens Bd. IX (1839) S. 175 s., bei A. Thiel in E. Z. I (1859) S. 244 f. und bei 
Krollmann a. a. O. S. 171 f. Die Würzburger Dissertation von Georg Wand, Lukas Watzen
rode, Bischof von Ermland (1920 Maschinenschrift) bringt kaum etwas Neues, kennt aber nickt 
einmal die oben zitierten Arbeiten von Thunert und Nimmert.

2») coä. Lpistolsris saec. XV. Teil I, 2 (1876) S. 360. — über die kirchlichen Ämter des Prin
zen Friedrich, vgl. C. E u b e l, Nierarckia catkolica Bd. 112 (1914) S. 139, 22 und 160. 
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durch seinen Gesandten Johannes Brandes^), der in Rom bereits die un- 
mittelbar nach der Wahl abgereisten Bevollmächtigten des ermländischen 
Domkapitels vorfand"). Kasimir ließ dem Elekten zusichern: er werde ihm 
im Falle des Verzichts zugunsten seines Sohnes ein gnädiger Herr sein; 
sonst aber werde es jenem „vi! cru 8wer ankomen". Wahrscheinlich hat 
Brandes infolge seiner eifrigen Bemühungen am päpstlichen Hofe geglaubt, 
dem König günstige Berichte übersenden zu können; denn Kasimir beklagte 
sich später (am 26.Iuli) beim Papste sehr bitter darüber, daß man seinem Sohn 
inbetreff der ermländischen Kirche zwar gute Hoffnung gemacht habe (wie 
er aus Briefen seines Gesandten entnommen habe), daß der Papst dann aber 
den Einflüsterungen seiner Gegner Gehör geschenkt habe. Kasimir verfehlte 
nicht, erneut darauf hinzuweisen, daß nicht der Nutzen seines Sohnes, sondern 
die Sorge um den Frieden seiner Länder ihn bei seinem Anträge geleitet 
habe^'). Damals war indessen die Sache in Rom bereits zu seinen Lln- 
gunsten entschieden. Immerhin hatte der Einspruch der Polen gegen die 
Wahl Watzenrodes, der als eine ihrem König mißliebige Person hingestellt 
wurde, eine Verzögerung von zwei vollen Monaten hervor
gerufen. Aber der Kardinal Marko Barbo, dem man die Prüfung der 
ganzen Angelegenheit übertragen hatte, weil er seit seiner Legatentätigkeit in 
Polen (1472/74) mit den dortigen Verhältnissen aufs beste vertraut war, 
hatte nach sorgfältigster Prüfung der Wahlhandlung wie der Rechtslage im 
päpstlichen Konsistorium die Bestätigung Watzenrodes empfohlen. In dem 
uns erhalten gebliebenen offiziellen Bericht weist Marko Barbo aus den 
einzelnen Besetzungsfällen der ermländischen Kathedra während der letzten 
40 Jahre nach, daß die ermländische Kirche in dem Genuß der deutschen Kon
kordate stehe, wie auch Znnozenz VIII. das eben erst beim Widerruf des dem 
Polenkönig irrtümlich erteilten Nominationsrechts für ermländische Kanoni- 
kate erklärt habe. Gegen die Bestellung des polnischen Königssohnes führte 
er an: die weite Entfernung des Ermlandes von Krakau, dem Bischofssitze 
Friedrichs, und sein geringes Alter; alle Gründe, die sich zugunsten des 
Königs anführen ließen, ständen im Widerstreit mit der Freiheit der erm
ländischen Kirche und dem Deutschorden und würden zur weiteren Anter- 
drückung der ermländischen Kirche führen; die Grundlagen, auf denen sich des 
Königs Ansprüche aufbauten, der Frieden von 1466 und die Abmachungen 
der Ermländer zu Petrikau (1479), seien unbillig (iniquu); jedes Eingehen 
auf die polnischen Wünsche schließe eine Anerkennung jener Grundlagen ein 
und sei eine Sünde vor Gott und den Menschen. Die Bestätigung der Wahl 
Watzenrodes werde den Ermländern genehm sein und diesem auch die Gunst 
seiner Landsleute eintragen. Wenn die Preußen aber einig seien — und das 
sei wahrscheinlich —, dann werde auch der König niemals zu den Waffen

2») So berichtete später Watzenrode selbst den preußischen Landesräten auf der Christburger 
Tagfahrt am 17.-20. April 1491 (Nezeß im St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 S. 551 fs.).

2«) Außer dem in Rom weilenden Kaspar Velkener waren es der Guttstädter Dvmprobst 
Valtasar Stockfisch und der erml. Domherr Andreas von Cleetz — die Vollmacht in gleichzeitiger 
Abschrift im Bisch. Arch. Frbg. O Nr. 1 fol. 67.

2s) Loci. Lpist. ssec. XV. Teil I, 2 (1876) Nr. 25V S. 293 sf. — Als eine preußisch-ermländische 
Ständegesandtschaft den König in der 2. Iulihälfte in Krakau aufsuchte, behauptete dieser gleich
falls: Der Papst habe seinen Sohn mit dem Bistum Ermland vertröstet. (Originalrezeß im 
Bisch. Arch. Frbg. ä Nr. 85 fol. 78 v).
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greifen. Versage man andererseits die Bestätigung, so bedeute das die 
Knechtschaft und Unterdrückung der ermländischen Kirche und des Deutsch
ordens; man müsse also der Gerechtigkeit und der Ehrenhaftigkeit auch auf 
schwere Gefahren hin stattgebem"). Die wiederholte Erwähnung des Deutsch
ordens in diesem Bericht zeigt, daß auch der Prokurator des Deutschordens 
in Rom'^) sich warm für die Bestätigung Watzenrodes eingesetzt hatte, wie 
das auch die Ordensquellen ausdrücklich angeben'P

Am 18. Mai 1489 zeigte Papst Innozenz VIII. dem ermländischen Dom
kapitel die Konfirmation der Wahl Watzenrodes an""), der 
sich bald darauf, jedenfalls vor dem 1. Juni in Rom die Bischofsweihe er
teilen ließ. Von diesem Tage datiert nämlich eine päpstliche Bulle an die 
Bischöfe von Culm, Samland und Kurland, wonach sie alle diejenigen, die 
irgendwelches Eigentum des bischöflichen Stuhles von Ermland verborgen 
hielten und nicht herausgeben wollten, zur Auslieferung an Bischof Lukas 
auffordern und nötigenfalls die Exkommunikation gegen die Widerspenstigen 
verhängen sollten''"). Wie dieses päpstliche Mandat, so wird der neue Bischof 
sich auch das Empfehlungsschreiben erwirkt haben, das Znnozenz VIII. am 
3. Juni an den Polenkönig richtete'^). Kasimir aber dachte keineswegs 
daran, auf seine Pläne bezgl. seines Sohnes Friedrich zu verzichten. In 
aller Form Rechtens ließ er vielmehr am 10. Juli gegen die Bestätigung 
Watzenrodes durch seinen Äofmarschall Raphael von Lesno feierlich 
Appellation an den schlecht informierten und besser zu unterrichten-

2«) Lock. Lpist. saec. XV. Teil III (1894) Nr. Z39 S. 352 ff.
2?) Sein Name ist nicht bekannt; auch Freytag in ZWG 49 (19V7) S. 212 f. führt ihn 

nicht an. Jedenfalls war es nicht der für 1491—92 als Ordensgesandter in Rom nachweisbare 
samländische Bischof Johannes Rehwinkel, der am 10. Juni 1489 in Preußen beglaubigt ist 
(Entwurf im St. A. Königsberg — OB Arch. zu diesem Datum); an diesem Tage schrieb der 
Hochmeistsrstatthalter an den Statthalter in Leilsberg: Bischof Johann von Samland sei bereit, 
die noch nicht geweihten Kirchen zu Ludwigswalde und Borkertsdorf sowie die Kirche im Ordens
haus Pr. Eylau zu weihen; er bat um die Zustimmung des Leilsbergers, da ja zur Zeit kein 
anderer Prälat, der das tun könne, im Lande sei.

r») Der samländische Domherr, Deutschordensbruder Or. Michael Sculteti schrieb wenige 
Jahre später: Bischof Watzenrode habe über den Polenkönig triumphiert „säiutorio procurstori« 
krsirum beste IVlsrie "Ibeutonicoruin (Ordensfoliant 19 fol. 3 des St. A. Königsberg).

2V) Loä. Lpist. ssec. XV. Teil III (1894) Nr. 340. Die an den Elekten selbst gerichtete Pro
visionsbulle mit dem gleichen Datum ist abschriftlich aus dem Anfang des 16. Jhrdts. erhalten 
unter den ungeordneten Stücken des Domarchivs Frbg. und gedruckt in den jurs rev. capituli 
Vsrmiensis circa electiooem cspituli (1724) Nr. 22.

-'") Original auf Pergament (die Bleibulle ist abgefallen) im Domarchiv Frbg. Schld. k 
Nr. 31. Lier heißt Lukas bereits episcopus, am 18. Mai aber nur elecius. Nach dem Text der 
Bulle weilte der Bischof am 1. Juni noch in Rom, wo er gegenüber den drohenden Schädigun
gen „apostolice seciis remeäium imploravit". Schon Ende Juli 1489 hatten die ermländischen Dom 
Herrn die Nachricht, daß Watzenrode vom Papst bestätigt und zu Rom geweiht worden sei, wie 
sie damals dem König in Krakau verkündeten (Originalrezeß über diese Gesandtschaft im Bisch. 
Arch. Frbg. Nr. 85 fol. 78 v—86 v). über Watzenrodes Aufenthalt in Rom berichtet auch die 
Danziger Chronik vom Pfaffenkriege in 88. rer. pruss. IV S. 689.

Vgl. Eichhorn in E. Z. I S. 173 und Anm. 4 und L. P r o w e, Nikolaus Coppernikus 
Bd. I, 1 (1883) S. 82. Der Papst schrieb hier dem König u. a.: obgleich alles klar und offen
kundig für den Elekten spreche, habe er dennoch, um keinen seiner Gegengründe unberücksichtigt 
zu lassen, die Nachprüfung bis zu zwei Monaten hingezogen und so den königl. Gesandten die 
Möglichkeit gegeben, alle Ansprüche ihres Lerrn vorzubringen. Nach sorgfältiger Prüfung und 
Beratung in zwei Konsistorien habe er die Wahl Watzenrodes bestätigen müssen. Es sei nie
mandem zweifelhaft, ,,guin benekicio concorästorum ills ecclesis (sc. v^srniieasis) xsuäere äederet". 
Der König möge sich also bei dieser sehr gerechten und notwendigen Entscheidung beruhigen' 
der Bestätigte werde sich gegen ihn so benehmen, „ut vere saxelus pscis L nodis missus esse 
viäealur".
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den Papst einlegen. Dies Appellationsinstrument, das bisher unbeachtet ge
blieben ist''), unterrichtet uns vorzüglich über die am polnischen Königshofe 
herrschenden Anschauungen. Der Polenkönig wird hier als der rechtmäßige, 
wahre und unzweifelhafte Begründer, Patron und Beschützer der erm- 
ländischen Kirche bezeichnet, die diesem ihre Gründung und Fundation ver
danke und deren Territorium, wie das im letzten Frieden von Thorn aus
drücklich anerkannt und beschworen worden sei, „ack proprietatem, corpu8 et 
inte^ritatem re§ni Polome" gehöre; daher dürfe hier niemand ohne Zu
stimmung des Königs als des Patrons zum Bischof gewählt oder aus
genommen werden. Zn Polen gelte jeder Bischof als con8iliuriu8 re§ni; 
daher hätten der König und das Reich ein starkes Interesse daran, daß jeder 
Bischofskandidat eine gereifte, treue und dem König genehme Persönlichkeit 
sei, bei der keinerlei Verdacht hinsichtlich einer Empörung oder eines Verrats 
vorliege. Wenn aber jemand gewählt oder vom Papst providiert werde, der 
wegen seiner Verwandtschaft, seiner früheren Taten oder wegen etwaiger 
gegen das Gemeinwohl verstoßender Hinterhältigkeiten verdächtig sei oder 
gar als Feind gelte"), so könne der König mit vollem Recht seine Zulassung 
ablehnen, zumal wo es wie in Polen rechtmäßige Gewohnheit sei, daß man 
dem König den Tod eines Bischofs anzuzeigen und von ihm die Erlaubnis 
zur Wahl einer ihm genehmen Person zu erbitten habe. Das gelte vorzüglich 
auch für das Bistum Ermland, weil es zum „corpu8 re§ni" gehöre und 
weil die vorstehenden Bestimmungen urkundlich festgelegt und vom Bischof, 
den Domherren und Untertanen eidlich anerkannt seien. Trotzdem habe man 
im Ermland nach dem Tode des letzten Bischofs Nikolaus, sogar noch vor 
dessen Beerdigung, wie man erzähle, und ohne die abwesenden Domherren 
einzuladen"*), Hals über Kops einen gewissen Lukas von Thorn zum 
Bischof gewählt. Dieser aber sei der königlichen Majestät durch
aus ungenehm und verdächtig sowohl wegen seiner Vorfahren, 
die infolge gewisser Übeltaten gerichtlich bestraft worden seien, wie auch wegen 
seiner eigenen früheren Handlungsweise, da er gegen die Rechte des König
tums angegangen sei, die Untertanen des Königs vom Gehorsam und dem 
Treueid habe abbringen und die ermländische Kirche dem Königreich ent
fremden wollen; schon zu Lebzeiten des letzten Bischofs habe er sich um dies

NS) Gleichzeitige Abschriften im St. A. Danzig 300 v 42 Nr. 124 und (ohne Datum) im Ordens- 
fvlianten 19 fol. 98 v—100 des St. A. Königsberg (hier folgt sol. 100 -103 eine deutsche Aber, 
seyung). Als Zeugen sind genannt die Geistlichen der Krakauer Diözese: Stanislaus von Warin- 
czniczicze, Bartholomäus vicsrius perpetuus csnonicslis, Stanislaus von Tharnaw predenäsl-ins 
capelle 8. Irinitatis ecclesie kstkeäralis Oacoviensis, Johannes Michalowski srcium maxister rector 
scolsrum in castro Crscoviensi; als Notar fungierte Nikolaus von Gleiwitz, Geistlicher der Bres- 
lauer Diözese.

32) „Llixenlius in episcopuni alicuius ecclesie in rexno consistentis sit persona niaturs, iiäetis 
et principi xrata rexique et toti rexno non suspecta et omnino tslis, cte gua non esset suspicio Ue 
redellione iacienüa ant consulenUs sive proäicione trsctsncis. 8i enim talis persona elixitur sut per 
sv.mmum pontiiicem provictetur, guoä princeps terre merilo esrn badest pro suspect» vel ex parentela 

et presertim si esm badest pro inimico, merito potest üe iure princeps contra tslem excipere et esni 
non sömittere. . . ."

3»a) Dieser Vorwurf dürfte zutreffen beim Domherrn Ieronimus Waldau, der als Pfarrer 
von Thorn zwar außerhalb der Diözese, aber innerhalb der Provinz Preußen weilte; er hätte 
also zur Wahl eingeladen werden müssen, wie Wand a. a. O. S. 14 mit Recht zeigt unter Be
rufung auf Linschius, System des kath. Kirchenreckts mit besonderer Rücksicht auf Deutsch
land Bd. II (Berlin 1878) S. 661 Anm. 3.
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Bistum bemüht und deshalb mit einigeil Wählern unerlaubterweise Ver- 
abredungen betreffs seiner Wahl getroffen. Gleichwohl habe Papst Znnozenz 
unter Abweisung aller Einwendungen, die die königlichen Gesandten ihm 
vorgetragen hätten, die Wahl dieses Lukas auf Vorschlag des Kardinals 
von St. Markus bestätigt, sehr zur Verachtung des Königs und zum Schaden 
des ohnehin von den Tartaren und andern wilden Völkern bedrohten König
reichs. Dieser Äinweis auf die schwierige außenpolitische Lage Polens war 
offenbar darauf berechnet, den Papst zu größerem Entgegenkommen gegen 
die Wünsche Kasimirs zu veranlassen. Lind um diesen Druck zu verstärken, 
verlangte der König von dem Klerus seines Reiches den Beitritt zu seiner 
Appellation. Selbst an die preußischen Sendeboten und insbesondere an den 
Culmer Bischof Stephan stellte der König diese Forderung, als sie in der 
zweiten Iulihälfte 1489 bei ihm in Krakau erschienen; doch wußten diese 
einer klaren Stellungnahme geschickt auszuweichen"). Nur beim Bischof 
und Domkapitel von Leslau hat Kasimir, soweit wir sehen, Erfolg gehabt, 
indem sich diese trotz der jahrelangen Zugehörigkeit Watzenrodes zu dem ge
nannten Domstift jener königlichen Appellation anschlossen^).

An der römischen Kurie blieb indessen dem Vorgehen Kasi
mirs derErfolg versagt, und die maßlosen Vorwürfe, mit denen er 
nebenbei (gewissermaßen in privaten Schreiben) den Papst sowohl wie den 
Kardinal Marko Barbo bedachte, erfuhren von diesen im September 1489 
eine ruhige, würdevolle Zurückweisung"). Zn Rom hatte Kasimir also schon 
bald die Partie verloren, und nicht viel besser erging es ihm in 
Preußen selbst. Dem ermländischen Domkapitel mußte es zunächst darauf 
ankommen, Zeit zu gewinnen, bis die Entscheidung in Rom gefallen war. 
Deshalb entzog es sich der Teilnahme an der Elbinger Ständeversammlung, 
die vom 15.—18. März 1489 in Gegenwart königlicher Sendeboten stattfand, 
indem es das Einladungsschreiben, das noch die Adresse des verstorbenen 
Bischofs Tüngen trug, uneröffnet dem Marienburger Kauptmann Sbigneus 
von Tanczin zurücksandte^). Als aber zwei Wochen später, am 2. April der 
Äofmarschall Raphael von Lesno und der Krakauer Domherr Johannes 
Lubianski als Gesandte Kasimirs in Braunsberg erschienen und den 
herbeigeholten sechs ermländischen Domherren in Gegenwart des Rates der 
Altstadt eine königlicheBotschaft ausrichteten, da standen diese Rede 
und Antwort^). Den zunächst erhobenen Vorwurf, sie hätten gegen den 
Petrikauer Vertrag verstoßen, indem sie dem König weder den Todestag 
Tüngens noch den Termin der Neuwahl rechtzeitig mitgeteilt hätten, konnten

«) Vgl. den in Anm. 30 genannten Rezeß.
3v) Vgl. meinen Beitrag „Zur Koppernikusforschung^ in E. Z. XXIV (1S31) S. 449 f.
u«) Dgl. Eichhorn in E. Z. l S. 174 und Caro V, 2 S. 569 f.
37) Originalrezeß im St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 S. 353 ff.; erwähnt bei Caro S. 561 f. und 

beim Nimmert S. 143 Anm. 1. — Doch bietet der Rezeß keinen Anhaltspunkt dafür, daß die 
Einladung an das Ermland in verletzender Form abgefaßt worden sei, wie es in 88. rer. pruss. 
I V S. 773 Anm. 2 heißt.

3«) Originalrezeß ebenda S. 379—386 in deutscher, S. 387—390 in lateinischer Sprache, er
wähnt bei Caro S. 562 ff. und teilweise in E. Z. XXIV (1931) S. 447 f. Vgl. die Angaben in 
Caspar Weinreichs Danziger Chronik in 88. rer. pruss. IV S. 773. 
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sie leicht mit der Erklärung entkräften, daß jener Vertrag diese Verpflichtung 
gar nicht enthalte. Ebenso wiesen sie den Vorwurf zurück, sich mit der 
Wahl des neuen Bischofs zu sehr beeilt zu haben; als die königlichen Ge
sandten verlangten, die Domherren hätten, wie es im Königreich Polen 
üblich sei, abwarten müssen, was der König in dieser Sache zu tun gedenke, 
antworteten diese mit dem Kinweis auf die sorgfältige Beobachtung der 
kanonischen Vorschriften und der Landesprivilegien. Zudem halte sich ihre 
Kirche, fügten sie hinzu, an die Konkordate der deutschen Nation, stehe unter 
dem Schutze des hl. Petrus und sei dem apostolischen Stuhl unmittelbar unter
worfen (immeckiate 8ubiecta 8ecki 3pO8to1ice), so daß sich hier niemand ein
mischen oder sie ohne päpstliche Erlaubnis an der Wahl hindern dürfe. Gegen
über dem weiteren Vorwurf der Polen: Watzenrode sei ihrem König nicht 
genehm, seine Wahl verstoße also gegen den klaren Wortlaut des Petrikauer 
Vertrages, erklärten die ermländischen Domherren: Nach ihrem Arteil müsse 
ihr Kandidat dem König genehm sein, weil er viele Benefizien im König
reiche besitze, im Rate des Königs selbst gewesen sei, den mächtigsten Prä
laten des Reiches gedient und in deren Rat gesessen habe; gewiß sei Or. Lukas 
wegen einer Scholasterie im Königreich Polen mit dem König in Streit ge
raten, doch das sei keine persönliche, sondern eine sachliche Differenz; zudem 
könne des Königs Anwille hier leicht beseitigt werden, denn das strittige 
Benefizium falle ja, wenn der Elekt die Konfirmation erlangt habe, wieder 
an den König zurück; das Domkapitel habe jedenfalls in seiner Mitte und 
unter dem Einzöglingen des Landes keinen dem König gefälligeren Kandi
daten gewußt als den Dr. Lukas. Die königlichen Sendeboten hatten weiter 
in ihrer Botschaft verkündet: Den: König sei niemand genehmer als sein 
eigener Sohn Friedrich; der Papst, der diesen aus eigenem Antrieb mit dem 
Bistum Krakau versorgt habe, habe durch apostolisches Breve versprochen, 
ihm bei der nächsten Vakanz auch die ermländische Kirche zu übergeben; 
vielleicht habe er ihn zur Zeit schon damit providiert'"). Darauf erwiderten 
die Domherren: nach Ausweis des gemeinen Rechts genüge es, das Gute 
zu wählen und nicht das Allerbeste, hier also eine dem König genehme Per
son und nicht die allergenehmste; zudem sei des Königs Sohn kein Einzögling 
des Landes und auch nicht Mitglied des Domkapitels; doch wollten sie die 
Entscheidung über die Auslegung des Begriffs „inckiKena" dem ganzen Lande 
überlassen, dem das Privileg gegeben sei. An der einmütigen Wahl des 
Lukas Watzenrode könnten und wollten sie jetzt nichts ändern, weil das auch 
die zur Zeit abwesenden Domherren angehe ebenso wie die Städte und Va
sallen der Kirche, die der Wahl zugestimmt und ihre Bestätigung brieflich 
beim Papst erbeten hätten. Tatsächlich erreichten die Domherren von dem 
Polnischen Gesandten einen Aufschub bis zum 10. oder 17. Mai, um inzwischen 
in Anwesenheit aller an der Wahl beteiligt gewesenen Domherren auf einer

'«) Dazu vergleiche man die Erklärung, die der ermländische Domkustos Thomas Werner 
auf der Dirschauer Ständeversammlung Ende April 1489 abgab: Der Domherr Kaspar Velkener 
habe aus Rom geschrieben, der Papst habe ihm persönlich erklärt, daß er den polnischen Ge
sandten wegen der ermländischen Kirche nichts zugesagt habe; es sei denn im Traume geschehen; 
daher habe man für die Bestätigung Watzenrodes in Rom kein Hindernis zu befürchten 
lOriginalrezesse im St. A. Danzig 3VV, 29 Nr. 3 S. 364 und im Bisch. Arch. Frbg. ä Nr. 85 
svl. 7ü f.).

75



Tagfahrt des ganzen Ermlandes darüber zu beraten^). Das Resultat ver
sprachen sie dem König durch einen eigenen Boten zu übermitteln. Be
zeichnend ist die letzte Forderung der königlichen Gesandten, die Schlösser und 
Städte des Ermlandes dem König in Gewahrsam zu geben. Auch das 
lehnten die Domherren ab, da der vom Kapitel bestellte Administrator sie 
wie bei früheren Vakanzen in guter Verwahrung halte und keineswegs zu 
befürchten sei, daß sie in die Hände der Feinde gerieten. Auch der Hinweis 
auf einen vom Llngarnkönig geplanten Zug gegen das Preußenland änderte 
die Haltung der Domherren nicht. Als die königlichen Sendeboten das 
energische Festhalten der Kapitelsherren an der von ihnen getätigten Wahl 
merkten, da machten sie schließlich — „äurck Kinter1i8t" fügt hier der Rezeß 
über diese Verhandlung ein — den Versuch, die ermländischen Städte, be
sonders Braunsberg vom Domkapitel zu trennen, indem sie ihnen vorstellten: 
wenn die Domherren dem König den Gehorsam verweigerten, so sollten die 
Städter ihnen nicht folgen, sondern sich entsprechend dem geleisteten Treueid 
auf die Seite des Königs stellen. Doch auch dies Mittel verschlug nicht; 
die Einmütigkeit der Ermländer blieb bestehen.

Jene Forderung der polnischen Gesandten aber nach Auslieferung der 
ermländischen Schlösser an den König erlaubt uns einen Einblick in die letzter, 
Pläne Kasimirs, der auch diesmal wieder versuchen wollte, 
mit Waffengewalt den Preußen seinen Willen aufzu- 
zwingen. Die ängstlichen Gesuche der preußischen Stände, vor allem 
Danzigs, das schon Ende Februar beunruhigende Nachrichten über ungarische 
Truppenansammlungen an der schlesischen Grenze nach Krakau weitergegeben 
hatte'"), boten dem König die höchstwillkommene Gelegenheit, seine eigenen 
Truppen in einer Stärke von 2600 Mann in Pommerellen einrücken zu lassen. 
Als der polnische Heerführer Johann Iasnicki aber auch die Weichselstädte 
besetzen wollte"), da erkannten die preußischen Landesräte, daß Kasimir mit 
der Entsendung seiner Truppen nach Preußen ganz andere Absichten ver
folge. Im Ermland dagegen hat man wohl schon sehr bald eine Wieder
holung der Tüngenschen Fehde befürchtet. Die königlichen Gesandten hatten 
nämlich, wie die ermländischen Vertreter auf der Dirschauer Stände
versammlung berichteten, bei den Verhandlungen in Braunsberg gedroht: 
wenn die Domherren dem Verlangen des Königs nicht folgen wollten, so 
würden sie wohl merken, was daraus entstehen werde; ihre Dienerschaft aber

«va) Eine Tagfahrt des ganzen Fürstbistums fand tatsächlich Ende April in Heilsberg statt; 
als ihren Beschluß verkündete der Domkustos Werner auf der preußischen Ständeversammlung 
zu Dirschau am 26.-39. April die Ablehnung jeder Hilfeleistung an den König, solange ihnen 
ihre Privilegien, insbesondere die Freiheit der Bischvfswahl verkürzt würden.

»«) Vgl. Nimmert a. a. O. S. 141. Das Schreiben des Danziger Rats vom 23. Februar 1489 
in 88. rer. ?ru8s. IV S. 773 Anm. 2; Kasimirs Antwort als Regest im Loä. Lpist. sasc. XV. Teil III 
(1894) Nr. 333 S. 348. Auch vom Hochmeisterstatthalter — Hochmeister Martin Truchseß war 
zu Beginn des Jahres 1489 gestorben -- hatte der König auf Grund des Thorner Friedens 
Hilfe begehrt gegen das an der schlesischen und märkischen Grenze liegende Kriegsvolk, das nach 
Preußen ziehen wolle; der Statthalter hatte daher auf den 23. April einen Landtag nach Königs
berg ausgeschrieben (undatierter Entwurf dieses Ausschreibens im OBArch. des St. A. Königs
berg zum 19. Juni 1489). Das Stück fehlt bei M. T ö p P e n , Acten der Ständetage Preußens 
Bd. V (1886).

") Sriginalbrief des Thorner Rats an Danzig vom 18. Juni 1489 im St. A. Danzig 399 U 69 
Nr. 11; erwähnt bei Nimmert S. 142 Anm. 2 und S. 143 Anm. 3.
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hatte noch viel „unbequemere" Worte gebraucht"). So ordnete man im 
Fürstbistum allerlei Vorsichtsmaßregeln an; auf der Tagfahrt, 
die vom 31. Mai bis 2. Juni 1489 zu Graudenz stattfand, wies der Dom- 
kustos Dr. Thomas Werner ausdrücklich auf die dadurch notwendig ge
wordenen Ausgaben hin; man müsse Vorkehrungen treffen, so erklärte er, 
wegen des polnischen Kriegsvolkes, von dem man nicht wisse, wohin es zielen 
solle; die Ermländer müßten also ihre Städte und Schlösser mit Lebensmitteln 
versorgen, ihre Kirche „begännen" (d. h. die Frauenburger Domburg in Ver
teidigungszustand setzen) und alles andere, das dazu nötig sei, hinschicken als 
Harnisch, Pulver, Büchsen u. a. m. Dr. Thomas Werner legte den preußi
schen Landesräten hier geradezu die Frage vor, wie die Ermländer sich ver
halten sollten, wenn der König Kriegsvolk ins Bistum sende und den Besitz 
desselben für seinen Sohn fordere"). In der Tat waren diese Besorgnisse 
der Ermländer keineswegs Hirngespinste. Als Kasimir nämlich auf die Nach
richt von der Bestätigung Watzenrodes beim Papst Berufung eingelegt hatte, 
da sandte er diese Appellation auch ins Fürstbistum, damit niemand — so be
gründete der Krakauer Kastellan Dembinski diese Maßnahme") —, wenn der 
,Men8ck kuka8" in seiner Listigkeit irgendwelche Bannbriefe in Rom erwirkt 
hätte, diesen Bann zu fürchten brauche; ausdrücklich sollten seine Boten, der 
Wilnaer Kastellan Peter Myskowski und der Krakauer Scholastikus Albert 
Krzanski, den Ermländern verbieten, den ,Menscken ^u1ra8" in ihre Städte 
und Schlösser aufzunehmen, sonst würden sie merken, was daraus entstehe"). 
Welche Bedeutung diese letzten Worte hatten, das ergibt sich einwandfrei 
aus der Anfrage, die jene polnischen Sendeboten am 20. Juli an die Thorner 
Ratsherren richteten; ob sie, wenn der König gegen Watzenrode „ulk sezm 
worcke", dann auch dergleichen tun würden"). König Kasimir machte 
jetzt also, wo er mit dem Einzug des vom Papst bestätigten Lukas Watzenrode 
ins Fürstbistum rechnen mußte, aus seinen feindseligen Plänen 
gegen das Ermland gar kein Hehl mehr. Mit aller wün
schenswerten Deutlichkeit aber kamen diese kriegerischen Absichten der Polen 
den preußischen und ermländischen Gesandten zum Bewußtsein, die am 21.Juli 
in Krakau beim König selbst vorsprachen. Als sie Kasimir baten, er möge das 
Kriegsvolk, das im Preußenlande großen Schaden anrichte, abberufen, zumal 
die ungarischen Truppen von der schlesischen Grenze abgezogen seien, da ließ 
er ihnen durch den Krakauer Kastellan Dembinski folgende Antwort erteilen: 
er habe sein Kriegsvolk nach Pommerellen gesandt, weil die Stände ihn um 
den Schutz des Landes gebeten hätten; wenn jetzt die ungarischen Truppen 
nicht mehr an der Grenze lägen, so werde das Kriegsvolk doch „rcu anckern 
sacken nutete wercken; 8e^ne Ko. >velcke nickt §erne ^mancke vorterben, 
8uncker ikr kabet >voll Aekort, mit >va8 8acken cker men8cke Kuca8 umbe- 
Zeetk." Llnd als der Culmische Bischof Stephan, der Wortführer der preußi
schen Gesandtschaft, versicherte, man werde die königlichen Dienstleute überall

*-') Nach dem in Anm. 39 genannten Rezeß.
Originalrezesse ebenda S. 391 ff. nnd fol. 75 ff.

") Gegenüber der preußischen Gesandtschaft, die Ende Juli 1489 in Krakau beim König 
erschien (Originalrezeß im Bisch. Arch. Frbg. Nr. 85 fol. 78 v—86 v).

Die Namen der beiden königlichen Gesandten meldet der Thorner Rat am >0. ^uli an 
Danzig (Original im St. A. Danzig 300 v 69 Nr. 13).

77



aufnehmen, wenn die Feinde das Land bedrängten, und auf Befragen er
klärte, unter den Feinden verstehe er die Angarn, da entgegnete ihm der 
Krakauer Kastellan mit außerordentlicher Schroffheit: „die 86M clie vynde 
konißflicker M3je8t3t, die widder den ewigen krede tkun und ukkrure 
mucken." And auf erneute Bitten der Preußen erhielten sie zur Antwort: 
Der König habe nicht vor, sein Schwert über sie zu ziehen; sondern auf den
jenigen, der Aufruhr anstiften und den Frieden brechen wolle. Den an
wesenden ermländischen Domherren aber rief Dembinski beim Abschied zu: 
„Onde ir k3pittel8kerrn, 6333 mo§et ir 83§en euern nndern brudern: 320 
verre 8ie nickt wellen Zruntlick vorterbet werden, 8ie mercken, W38 clo 
§e8ckeen i8t vork^nn z^n Kerin§ern 83cken; dnrumbe: werden 8ie z^n irem 
willen blenden, 8ezsn 8ie vork^nn mit peit8cken K68teupet, kommet 68 rcu 
8acken, die 8eken rcu, 6333 8ie mit Keulen nickt §e8teupet werden, vnrumbe 
betrucktet, W388 euck Auetk 8e^."") Aus all diesen Worten mußten die 
preußischen und ermländischen Sendeboten entnehmen, daß König Kasimir 
tatsächlich plante, das Bistum Er m land mit dem 
Schwerte anzug reifen, wie Nikolaus von Baysen das später aus
drücklich festgestellt hat^). Daß es trotzdem nicht zu kriegerischen Verwicklungen 
kam, ist das Verdienst der preußischen Stände, vor allem Danzigs, das die 
Seele des Widerstandes in ihrem Ringen um die Erhaltung der preußischen 
Landesprivilegien war; man verweigerte den polnischen Truppen die Auf
nahme in die pommerellischen Städte und erzwäng so schon bald, wohl noch 
im August ihren Abzug aus Preußen").

Immerhin sah die Lage für Lukas Watzenrode zeitweise bedrohlich genug 
aus. Auf jede Weise suchte der König, wie seine Forderungen an die preußi
schen Stände und die Ermländer zeigen, den Einzug Watzenrodes 
ins Bistum unmöglich zu machen. So mußte auch dieser wie einst sein 
Vorgänger Nikolaus von Tüngen, da der König alle Straßen sperren ließ, 
zur List greifen. Als Buchhändler verkleidet, erschien Lukas, der bald nach 
dem 5. Juni Rom verlassen haben wird^), heimlich in Preußen und gelangte 
bis zum Kloster Oliva; von hier brachten ihn dann einige befreundete Dan
ziger zu Schiff nach Frauenburg, wo er am 22. Juli eintraf und alsbald 
ohne Widerspruch die Äuldigung und den Treueid der Ermländer entgegen- 
nahm"). Gerade im rechten Augenblick war er hier angelangt; denn noch 
waren jene königlichen Sendeboten, die die Appellation Kasimirs den Erm- 
ländern verkünden sollten, unterwegs. And als sie dann nach wenigen Tagen

Auf der Dirschauer Tagfahrt vvm 29. September bis 3. Oktober 1489 (Originalrezesse im 
St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 S. 423—452 und im Bisch. Arch. Frbg. ä Nr. 85 fol. 89—94).

4?) Vgl. Nimmert a. a. O. S. 141 ff.
48) An diesem Tage erfolgte seine Eintragung ins Bruderschaftsbuch des deutschen National- 

hospizes St. Maria dell' Anima zu Rom (L. F r e y t a g, in ZWG. 42 — 1900 - S. 78; vgl. 
Lipler in E. Z. V -- 1874 — S. 481; gleichzeitig trugen sich auch die beiden Bevollmächtigten 
des Domkapitels ein, Andreas Dostir von Cletz und Baitasar Stockfisch.

4«) Nur wenige Jahre später schrieb der samländische Domherr Michael Sculteti (vgl. oben 
Anm. 28): „Hex., episcopo V^armiengi insictiss ponenäo preclusis omnibus viis, qui nickilominus 
Imitats veste sub specie bibliopolle clsnculo pstrism intrsvit, usque in monssterium Olivsrum äevemt, 
kinc presickio quorunäsm Qäsnensium nsvixiomet cercius in krsvenburlc usgue cievenit et sie iatezrsm 
possessionem sui episcopstus consecutus est. Der Fortsetzer der Chronik Plastwichs (88. rer. IVsrm. l 
S. 135) berichtet zum Jahre 1489: ,,xx sulii venit ad ecclesiam per dlerixsni". Vgl. aber Eichhorn 
in E. Z. I S. 173.
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im Fürstbistum erschienen, da kamen ihre Strafandrohungen zu spät. Watzen- 
rode war bereits im Besitz des Bistums, und dem Krakauer Domherrn 
Krzanski blieb nun nichts anders übrig, als jenem unmittelbar die Appel
lationsurkunde seines königlichen Lerrn zuzustellen°"). Der neue ermländische 
Bischof aber rief dagegen die Entscheidung des päpstlichen Stuhls an, der
er getrost entgegensehen zu können meinte. In der Tat fiel sie, wie wir schon 
gesehen haben, völlig zu seinen Gunsten aus.

Die beiden königlichen Gesandten waren unterdessen Ende Juli 1489 
nach Königsberg zu den Würdenträgern des Deutschordens geeilt, wo 
sie auf Grund der Verpflichtungen des Thorner Friedens Lilfe gegen 
die Ermländer forderten. Diesem polnischen Ersuchen konnte man zu
nächst mit dem Linweis auf die bevorstehende Lochmeisterwahl ausweichen 

der Lochmeister Martin Truchseß war am 5. Januar d. Z. gestorben. Als 
aber das neue Ordensoberhaupt Johann von Tiefen am 19. November 1489 
auf dem Reichstag zu Radom zur Eidesleistung erschien, da wiederholte der 
König persönlich jene Forderung. Der Lochmeister wies demgegenüber 
darauf hin, dass ein bewaffnetes Vorgehen gegen den vom Papst bestätigten 
und im Besitz des Fürstbistums befindlichen Lukas Watzenrode den: Orden 
die Angnade der römischen Kurie einbringen und dadurch leicht schwere Ge
fahren für die Ordensprivilegien heraufbeschwören könne; er bat infolgedessen 
im Einvernehmen mit den Ständen seines Landes, ihn aus besonderer Gnade 
in dieser Sache in Ruhe zu lassen^). Auch die weiteren Bemühungen der 
Polen vermochten den Deutschorden nicht aus seiner Neutralität 
herauszubringen, so daß Kasimir von diesem Nachbarn des Fürstbistums 
keine Lilfe zu erwarten hatte.

Wie aber stellten sich die Stände Polnisch-Preu- 
ßens zu der ermländischen Bistumsfrage? Auf den Stände-

ü») Das berichtet der bischöfliche Kanzler Jacob Lartwich auf der Tagfahrt zu Graudenz 
am 23. -28. August 1489 (Originalrezeß im St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 S. 413 ff.).

si) Vgl. darüber I. Voigt, Geschichte Preußens Bd. IX (1839) S. 175 f. und M. T öp- 
pcn, Acten der Ständetage V (1886) S. 410f. Der samländische Domherr Sculteti berichtet 
darüber folgendermaßen (vgl. oben Anm. 2»): „Hex vero .. . coilectis copiis arniata vi ciebellare 
attemptat accersito ar! se maxistro xenerali orriinis Dkeutunicorum kuius auxilium iuxta concorciats 
perpetue pacis imploranrio; maxister vero" xenerali« Partes episcopi kovens, quem prius episcopus arj- 
kortatus kuerat, ne contra se armis quicquam attemptarent, »Hexans: episcopum a secte apostolic» 
coniirmatum, quoll si conkirmacionem inkrinxeret, celleret in rieroxscionem privilexiorum orriinis 
a serle spostolica illi concessorum. lUaxister xeneralis nulla slia occasione presiclium subterkuxere 
poterat quam allexacionem privilexiorum orriinis sui, aci quam responsionem rex stupeiactus, cum 
«ine suxilio kratrum orriinis lerme riisperaret episcopum riebeiiaturum. Lt kuius rienexacionis occasione 
iciem episcopus kucss in sua ecclesia pacikica possessione permansit." Dabei überschätzt der Ver
fasser allerdings im Interesse seines Ordens dessen Anteil an dem schließlichen Erfolg Watzen 
rodes. — Ein anderer, etwa gleichzeitiger Ordensbericht (Ordensfoliant 18c fol. 74 des St. A. 
Königsberg) vermerkt: „voll so rier löbliclie kierre koemeister crum Ironinxe, ries lrielles pkliciit 
cru tkun, xen Kalium verbottet warll, sancite rier kerre von Ueilsperx sein merxlicli botscliakt an cieii 
Kern koemeister dittenlle: wann seine xnarie crum Ironinxe qwem, ime xnari unci kriecl seinem bistkumb 
bitten unri erwerben xerückte, xiobenrie xen riem orcien unverxessen sein, vemnack unri riem armen 
verrierpten lanrie rcu xute rier kerre boemeister mit seinen Kern unci xuten leuten bey riem ironinxe 
«rosren vieisr ankeret«, wie rias recresr im etc. 1.XXX IXten post Martini rcu kallom xemackt clerlick 
innekelt. ^ber rier koninx, ro ukk rien bisckokl erxretcrt, riie bete ries Kern koemeisters nickt erkoren, 
sunrier wolt rias rier bisckokk von Ueilsperx, rien rier lroniox nickt bisckokl, suncier l.ucasck nennet, 
liurck kulik ries Kern koemeisters usr rier possession ries bistkumds würci xetrieben. Dem also xe- 
sckeen were, wo rier kerre ertcrbisckokk von Qnysren, ries von Ueilsperx patron bey rier croo retken, 
rias nickt kett wirierstanrien."
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tagen des königlichen Teils Preußens hatte schon seit geraumer Zeit die vom 
Polenkönig für den Türkenkrieg geforderte Geldhilfe ständig den Haupt- 
beratungsgegenstand gebildet; und jedes Mal hatte man solche polnischen 
Geldgesuche mit der Forderung nach Einhaltung der Landesprivilegien be
antwortet. Als König Kasimir jetzt seinen Sohn Friedrich dem Ermlande 
als Bischof aufzwingen wollte, da sahen die Preußen darin mit Recht einer: 
neuen Vorstoß gegen das Jndigenatsprivileg, und ihre Haltung in der Geld
frage versteifte sich noch weiter, weil nun die Ermländer ihre Beteiligung an 
einer Steuer von der Anerkennung Watzenrodes abhängig machten und die 
übrigen Stände wiederum eine Steuerbewilligung ohne Teilnahme des Fürst
bistums ablehnten. Zudem erinnerten die ermländischen Sendeboten die 
übrigen Stände immer wieder^) an jene Thorner Konföderation vom März 
1485, wonach sie sich gegenseitig zum Schutze ihrer Privilegien verbunden 
hätten. And in der Tat erklärten die Stände Polnisch-Preußens auf der 
Dirschauer Tagfahrt Ende April 1489 ihre Bereitwilligkeit, an der Thorner 
„Vereinigung" festzuhalten, wenn sie sich auch zu einer positiven Hilfeleistung, 
die der Domkustos Thomas Werner, der Wortführer der ermländischen Ge
sandtschaft, darüber hinaus forderte, nicht aufzuschwingen vermochten^). 
Immerhin vertraten sie auch dem König gegenüber durchaus den Standpunkt 
des Ermlandes und erbaten zunächst durch ein Schreiben vom 30. April, dann 
durch eine eigene Gesandtschaft die Zustimmung Kasimirs zur Wahl Watzen- 
rodes^). Ja, in dem Vorgehen des Königs, der ohne Rat und Wissen der 
preußischen Landesräte eine „merkliche" Gesandtschaft ins Ermland geschickt 
habe, erblickten sie einen weiteren schweren Bruch ihrer Privilegien, welche 
forderten: wenn der König etwas in diesen Landen tun wolle, so solle das 
geschehen mit Rat der Räte Preußens^).

Mit vollem Bewußtsein hat vor allem Danzig diese den Polen 
höchst unangenehme Verquickung der Steuerangelegenheit 
mit der ermländischen Bistumsfrage auf jede Weise be
trieben und unterstützt. Im Ermlande war man sich des mächtigen Ein
flusses dieser reichen Handelsmetropole Preußens wohl bewußt und hat von 
Anfang an in engstem Einvernehmen mit Danzig gestanden; immer wieder

sr) Vgl. die Rezesse der Tagfahrten des Jahres 1489 zu Dirscbau (26. -30. April), Graudenz 
(ZI- Mai—2. Juni), Graudenz (23.-28. August) und Dirschau (29. September 3. Oktober) im St. A. 
Danzig 300, 29 Nr. 3.

55) Gleichzeitige Abschrift im St. A. Danzig 3V0 11 47 Nr. 86. Die Stände baten darin den 
König „alsr ein kerre unge besckirmer ger lcircken cru Lrmelang", die Wahl Watzenrodes nicht 
zu hindern, sondern vor Gewalt zu schützen und zu fördern; der König habe zu Petrikau (1479) 

bürge gisse» langes." — In seiner Antwort vom 29. Mai schrieb König Kasimir den preußischen 
Ständen: er werde die Ankunft der ihm angekündigten Gesandten abwarten und ihnen dann 
endgültigen Bescheid geben (ebenda 30V v 3 Nr. 406).

s«) Der Domkustos Thomas Werner, Doktor der hl. Schrift, der Wortführer der Ermländer 
auf der Dirschauer Tagfahrt, — neben ihm waren hier erschienen der ermländische Domherr 
Matthias von der Launau; Andreas Sparwien, Landrichter des Bistums; der Braunsberger 
Ratmann Sander von Loyden, der Leilsberger Bürgermeister Sans Boltze und Georg Pla- 
stewigk als Vertreter der Landstände — erklärte u. a., das Bistum sei eine sonderliche Herr
schaft und ganz frei und unverpfändet, „gorcru genas ger kerre konigL eyn kusrmol nickt ge- 
xeben Kot"; wenn der König es jetzt trotzdem für seinen Sohn fordere, so sei das wider des 
ganzen Landes Privilegium (über die Origtnalrezesse vgl. oben Anm. 39). 
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sandte das Domkapitel seine Boten zum Rat dieser Stadt, so schon unmittel
bar nach dem Tode Tüngens am 15. Februar (Domvikar Johann Pole), dann 
während der Elbinger Tagfahrt, von der die Ermländer sich geflissentlich 
fernhielten (15. März — Domvikar Markus Eckarth), ferner am 4. April und 
6. Mai (Domvikar Gregor Seger, der zugleich Pfarrer zu St. Peter und 
Paul in Danzig war)°°). Mit zäher Energie hielten die Danziger an jener 
Politik, die den Polenkönig durch den Widerstand in der Steuerfrage zum 
Nachgeben gegenüber dem Ermlande zwingen sollte, im Gegensatz zu allen 
anderen Ständen fest. Diese fanden sich allmählich alle zur Geldhilfe bereit; 
ja, der Adel des Culmerlandes sagte schon im Juli 1489 dem König hinter 
dem Rücken der andern Stände sogar seinen Beistand zu, wenn er gegen 
das Ermland mit Waffengewalt vorgehen wollet). Damit aber war jene 
1485 zu Thorn geschlossene Konföderation faktisch in die Brüche gegangen. 
Vergeblich bemühten sich Anfang Juli die Danziger Sendeboten in Thorn 
um eine einheitliche Stellungnahme der preußischen Gesandtschaft, die den 
König in Krakau aufsuchen sollte; und schon war man willens, diese Reise 
überhaupt aufzugeben; nur das nachdrückliche Verlangen der Ermländer, die 
bereits Kenntnis von der päpstlichen Bestätigung ihres Elekten hatten und 
nun wohl den König angesichts dieser Tatsache umzustimmen versuchen 
wollten, erzwäng die Durchführung dieser Mission^). Es ist oben bereits 
gezeigt worden, welch üble Aufnahme diese Gesandtschaft beim 
König erfuhr, der schroffer denn je auf der Forderung bestand, Watzenrode 
sei mit allen Mitteln an der Besitzergreifung des Fürstbistums zu hindern. 
Wie genau aber Kasimir und seine Räte über die politischen Motive unter
richtet waren, die einst den Landadel und die maßgebenden städtischen Pa- 
triziergeschlechter Preußens zum Anschluß an Polen gebracht und die auch 
im sogenannten Pfaffenkrieg (1478/79) den Polen die Unterstützung der 
großen Städte Preußens gesichert hatten, ersehen wir aus den Worten, mit 
denen der Krakauer Kastellan Dembinski in der Abschiedsaudienz jene 
preußische Gesandtschaft am 27. Juli entließ. Nichts hatte bisher das hart-

»») Die Beglaubigungsschreiben des ermländischen Domkapitels für diese Gesandten sind als 
Originale aufbewahrt im St. A. Danzig 300 U 42 Nr. 120-12Z. Gregor Seger oder Zeger stammte 
aus Tolkemit und war seit 1482 Pfarrer zu St. Petri und Pauli in Danzig (vgl. P. Simson , 
Geschichte der Stadt Danzig Bd. I — 1913 - S. 316).

s«) Am 4. Juli 1489 meldeten die Danziger Ratssendeboten Georg Bück und Heinrich von 
Suchten aus Thorn, wo sie mit den Gesandten der andern Stände sich zum Zuge nach Krakau 
versammelten, an ihren Rat: Die Landsasien des Culmerlandes hätten eine eigene Gesandtschaft 
zum König geschickt, um ihm die erbetene Geldhilfe zuzusagen und zu erklären, „äst s/ne 
xnscke int bisscliopäoem to Ue/lsbercii msck selten, veeme syoe xnsäe nil"; dazu gedächten sie, 
dem König ihren Beistand zu leisten (Original im St. A. Danzig 300 U 77 Nr. 104; Regest im 
Lock. Lpist. saec. XV. Teil III (1894) Nr. 349; erwähnt bei Nimmert S. 143). — Auf dem Dirschauer 
Ständetag (29. September—3. Oktober 1489) machte der Pelpliner Abt Paul den Vertretern des 
Culmerlandes deshalb schwere Verwürfe (Rezesie vgl. Anm. 46). — Auch der Landadel Pomme- 
rellens war zu einer Sonderaktion bereit; ihr Abgesandter, der Marienburger Anterkämmerer 
Andreas von Boreschau, behauptete, den Befehl zu haben, er solle, auch wenn die gemeinsame 
Gesandtschaft zum König nicht zustande komme, zu diesem ziehen und ihm Hilfe zusagen 
(Originalbrief der oben genannten Danziger Sendeboten vom 9. Juli — ebenda 300 O 77 Nr. 105).

n) Bries derselben Sendeboten an den Danziger Rat vom 13. Juli (ebenda Nr. 106; Regest 
>m Lock. Lpist. ssec. XV. Teil III (1894) Nr. 351); da die andern Gesandten dem König jetzt Hilfe 
zusagen wollten, könnten die Danziger ihren ablehnenden Standpunkt nicht mehr mit dem Hin
weis auf die Thorner Konfvrderation von 1485 begründen; sie baten daher um neue Ver
haltungsmaßregeln.
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nackige Verhalten der Preußen an ihren Landesprivilegien erschüttern können, 
da malte er zum Schluß den Deutschorden und seine Pläne um die Wieder
vereinigung des ganzen Preußenlandes gleichsam als Schreckgespenst an die 
Wand: der Orden wolle wieder Äerr von ganz Preußen werden; jetzt sei 
er still, da er es nicht gern sehe, daß des Königs Sohn ins Fürstbistum 
komme, weil er dann seinen Wunsch nicht durchsetzen könne; in Deutschland 
aber solle man gesprochen haben: ,Mr Zellen un8 beerbeten unä kelkken, 
ÜU8S ÜU8 vorwerck un8rer lieben trauen Wlckcker uncler den orclen körnen 8al." 
Daher werde es, so argumentierte Dembinski, von großem Nutzen sein, wenn 
des Königs Sohn ins Ermland komme; „e8 8ey ymanä lieb aäcker leyt, ker 
8all clo di8cbokl 86M; cle8 8ullen 8ick treuen cka88 cappitel, ir uncle alle euer 
k^ncker; uncle ap cler oräen 8olck8, alr odinberurt i8t, willen kette, er 8ulcle 
8ick clerkalben mer^lick betrüben." Und noch ein zweites Schreckmittel 
glaubte Dembinski anwenden zu sollen, indem er auf eine neue Verbindung 
der Ermländer mit dem verhaßten Ungarnkönig Mathias Corvinus wie einst 
zur Zeit der Tüngenschen Fehde hindeutete; der ermländische Domherr Niko
laus Krapitz, so behauptete er, sei am Äofe des Ungarnkönigs gesehen worden, 
wo er gewiß nichts Gutes schaffe; auf seine Gefangennahme setzte Dembinski 
sogar eine Belohnung von 500 Gulden aus^).

Doch alle diese Schreckgespenste vermochten ebensowenig die preußischen 
Sendeboten zu einer Änderung ihrer Stellungnahme zu bringen wie die 
Drohungen mit kriegerischen Unternehmungen gegen das Ermland. Aber 
während man hier in der Residenz des Polenkönigs die preußische Gesandt
schaft mit allen Mitteln zur Unterstützung der Pläne Kasimirs zwingen 
wollte, hatte Lukas Watzenrode in den nämlichen Tagen, wie wir gesehen 
haben, sich in aller Stille in den faktischen Besitz des heißumstrittenen Fürst
bistums gesetzt. And nachdem so ein kait accompli geschaffen war, zeigten 
die preußischen Stände noch viel weniger Lust als vorher, sich den Wünschen 
Kasimirs zu fügen, denn jetzt bedeutete jede Änderung des bestehenden Zu
standes Blutvergießen, Jammer und Trübsal für das Preußenland. Daher 
beschlossen die Stände auf der Graudenzer Tagfahrt vom 23.—28. August, 
den König durch eine neue Gesandtschaft eindringlich zu bitten, aus ange
botener Güte die Dinge so zu ordnen, daß Preußen in Gnaden und Ruhe 
bleibe und dem ganzen Lande wie der ermländischen Kirche die Freiheiten 
und Privilegien belasten würden. Es kennzeichnet den klaren politischen Blick, 
mit dem der Marienburger Woiwode Nikolaus von Baysen die Lage erfaßt 
hatte, wenn er bei den Beratungen ausführte: sollte der König das Bistum 
mit Gewalt in Besitz nehmen, so wäre es ewig verloren; wenn es aber zu 
Verhandlungen komme wie mit dem vorigen Bischof, so würde der König 
doch seinen Willen durchsetzen""). Daher blieb nichts anderes übrig, als 
das rechtmäßige Verhalten des Bischofs Watzenrode 
und der Ermländer voll und ganz zu unterstützen; und

s») Vgl. den Rezeß oben Anm. 44. Tatsächlich weilte Nikolaus Krapitz (gleich Watzenrode 
ein Thorner Patriziersohn), wie die ermländischen Vertreter auf der Graudenzer Tagfahrt 
(vom 31. Mai—2. Juni) erklärten, damals in Breslau; er ziehe oft auf und nieder, berichtete 
Andreas Boreschau Ende Juli in Krakau den polnischen Herrn. Vgl. auch Loä. Lpist. gsec. XV. 
Teil III Nr. 355.
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das ist in der Tat im allgemeinen die Stellungnahme der preußi
schen Stände in der ganzen Folgezeit gewesen. An dieser Politik hat 
vor allem Danzig, wie Nimmert gezeigt hat, einen ganz hervorragenden 
Anteil gehabt, nachhaltige Unterstützung aber fand es in erster Linie bei 
Thorn, das sich für die Interessen seines „Stadtkindes" Watzenrode aufs 
lebhafteste einsetzte^).

Vorerst sei jedoch auf die andere Frage eingegangen, wie sich das Ver
hältnis des neuen ermländischen Bischofs zum pol
nischen Königshofe gestaltete. Watzenrode hatte nach seinem Einzug 
ins Ermland von den Anklagen erfahren, die König Kasimir sowohl in der 
ihm offiziell durch den Krakauer Scholastikus Krzanski zugestellten Appella
tionsurkunde wie auch bei den Verhandlungen mit der preußischen Stände
gesandtschaft zu Krakau gegen ihn erhoben hatte. Bei der Hinneigung ein
zelner Stände zu Polen, vor allem des Landadels im Culmerland und in 
Pommerellen mochte er mit Recht fürchten, daß jene Vorwürfe des Königs 
vielleicht nicht ohne Eindruck auf die Preußen bleiben würden und so deren 
Widerstand gegen die polnischen Anschläge auf das Ermland abschwächen, 
wenn nicht gar völlig beseitigen könnten. Daher schienen ihm (abgesehen von 
seiner Rechtfertigung bei der römischen Kurie) die preußischen Ständever
sammlungen das geeignete Forum zu sein, um die Anklagen des 
Königs zu entkräften. Deshalb entsandte Watzenrode sofort zu der 
ersten Tagfahrt, die nach seinem Einzug ins Ermland stattfand, zu der Grau- 
denzer Ständeversammlung (23. bis 28. August 1489) seinen Kanzler Jakob 
Lartwich (aus Konitz gebürtig). Dieser berichtete nun hier, daß Watzenrode 
sich gegenüber den schweren Anschuldigungen, die die königliche Appellation 
ihm beilege, an das oberste Gericht des Papstes gewandt habe; auch bezüglich 
der gegen seine Eltern erhobenen Vorwürfe habe er in Erfüllung seiner 
Sohnespflicht gehandelt; da er aber in dieser Beziehung vielleicht nicht als 
bequemer Zeuge gelte, lasse er die preußischen Landesräte zu Zeugen für die 
Zuverlässigkeit und Treue seiner Eltern, insbesondere seines Vaters gegenüber 
dem Polenkönig bitten. Diesem Ersuchen kam man in der Tat nach; die 
Preußischen Landesräte wiesen allesamt bei ihren Eiden die schweren Be
schuldigungen gegen Watzenrodes Eltern zurück^).

»«) Vgl. dazu den Brief des Thorner Rates an Danzig vom 2V. Zuli 1489 (Original im 
St. A. Danzig ZOO v 69 Nr. 13). — über Danzigs maßgeblichen Einfluß vgl. vor allem Nimmert 
in ZWG 53 S. 148.

so) über den Rezeß vgl. oben Anm. 50. — Die Anklagen der Polen und die Rechtfertigung 
durch die Stände sind wörtlich abgedruckt bei L. Prowe, Nikolaus Coppernikus Bd. 1,1 
(1883) S. 64 und 71. über die Laltung, die Watzenrodes Vater und seine Verwandten gegen
über den Polen eingenommen hatten, vgl. auch G. Bender, Leimat und Volkstum der 
Familie Koppernigk (Coppernicus) —in Bd. 27 der Darstellungen und Quellen zur schlesischen 
Geschichte (Breslau 1920) S, 35. Die polnischen Anklagen gegen Watzenrode haben damals in 
Preußen großes Aufsehen erregt. Noch nach Zähren kam der samländische Domherr Nikolaus 
Creuder darauf zurück, als der sog. Privilegienstreit Watzenrodes gegen den Deutschorden bei 
der Kurie anhängig gemacht werden sollte. Wenn das wirklich geschehe, schrieb er am 20. Sep
tember 1496 aus Rom an einen unbekannten Adressaten, so wolle er dem Bischof Lukas und 
seinen Eltern große Ehre antun, da die Dinge noch frisch im Gedächtnis seien, damit jeder
mann wisse, wer er und seine Angehörigen seien; auch solle die Appellation unvergessen sein, 
die der verstorbene Polenkönig gegen ihn habe machen und ausgeben lassen (gleichzeitige Ab
schrift auf Papier im OBArch. des St. A. Königsberg zum genannten Datum, a. B. Schld. 
^XVl » Nr. 72).
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Auf der nächsten Tagfahrt zu Dirschau aber erschienen am 1. Oktober 1489 
außer dem eben genannten Kanzler auch zwei ermländische Dom
herren, Dr. Thomas Werner und Matthias von der Launau; und die 
preußischen Landesräte setzten es durch, daß sie in Gegenwart der ansehnlichen 
polnischen Gesandtschaft in aller Ausführlichkeit zu den Vorwürfen 
Stellung nehmen konnten, die der König im letzten Juli zu Krakau der 
preußischen Ständegesandtschaft über Watzenrode hatte vortragen lassen. Zm 
einzelnen wies der Domkustos Dr. Thomas Werner als Wortführer der Erm- 
länder die gegen Watzenrode persönlich erhobenen Anklagen in folgender 
Weise zurück. Zunächst bestritt er die angebliche Äußerung des Bischofs: 
Das Bistum Ermland sei nicht mit der Krone in dem ewigen Frieden be
griffen; Watzenrode habe vielmehr vor dem Papst und vor den Kardinälen 
ausdrücklich anerkannt, daß er mit seiner Kirche unter der Beschirmung und 
Besitzung des Königs sei; aber damit sei dem ermländischen Domkapitel doch 
nicht die Freiheit der Wahl genommen; denn der König habe mit seinen 
Briefen versprochen, die Kirche bei solcher Freiheit der Wahl zu belassen und 
zu behalten, als sie sie unter dem Orden gehabt habe; der Bischof habe also 
nichts getan gegen den ewigen Frieden, den er beschworen habe. Ferner sei 
es unwahr, daß Watzenrode vor dem Papst gesagt habe, der König habe die 
Lande Preußen zu Anrecht besetzt, und daß er die Lösung der preußischen 
Untertanen von dem Treueide gegenüber dem König erstrebt habe; dafür rufe 
der Bischof Papst und Kardinäle als Zeugen an und sei bereit, deshalb alle 
Buße zu erleiden, die das Recht in solchem Falle erkenne. Weiterhin habe er 
niemals erklärt, auch gegen den Willen des Königs Bischof von Äeilsberg 
sein zu wollen, sondern er habe in Gegenwart der königlichen Gesandten zu 
Rom gesagt: „Ick kokie, ick xvi! mit Aimcke uncke §un8t Ko. Ua. be^ cler 
kircken ?cu Lrmelanck bleiben uncle wil 8eynir Knacken §etrauer cupellan 
nercken." Schließlich habe man dem Bischof vorgeworfen, er solle wiederholt 
erklärt haben, daß die ermländische Kirche solche Freiheit der Wahl habe 
wie andere Kirchen in deutschen Landen. Das habe er tatsächlich gesagt, 
denn es entspreche der Wahrheit. Nach den Privilegien, die unter der 
deutschen Zunge gelten, habe der Papst die Pflicht, denjenigen auf Präsen
tation des Domkapitels zu bestätigen, der in solch einer Kirche zum Bischof 
gewählt sei. Aus diesem Grunde habe der Papst vormals auch Oporowski, 
der zu Unrecht in die ermländische Kirche eingesetzt worden sei, wieder von 
der Kirche entsetzt und Bischof Tüngen bei der Wahl behalten. Daher 
solle der König es ihm nicht verübeln, wenn er gesagt habe, die ermländische 
Kirche sei unter der Freiheit deutscher Zungen. Der Bischof sei also zu 
Unrecht beim König verleumdet worden; er sei jederzeit bereit, sich bei ihm 
dieserhalb zu rechtfertigen. Zum Schluß ersuchte Dr. Thomas Werner die 
königlichen Gesandten um ihre Fürbitte beim König: wenn Watzenrode von 
diesem als demütiger und getreuer Kaplan ausgenommen werde, so würden 
er und das ganze Bistum zu Nutz und Frommen des Königs jederzeit 
bereit sein").

vi) Die Originalrezesse dieser Tagfahrt im St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 S. 423 452 und im 
Bisch. Arch. Frbg. -4 Nr. 85 fol. 89—94.

84



Die königlichen Sendeboten aber lehnten jedes Eingehen auf diese Bot
schaft der Ermländer ab, empfahlen ihnen vielmehr, sich dieserhalb unmittelbar 
an den König zu wenden. Dieser Versuch, die Vermittlung der 
königlichen Gesandten bei Kasimir zu erlangen, war also ge
scheitert. Bald aber bot sich eine neue Gelegenheit. Als Watzenrode erfuhr, 
daß der neue Hochmeister Hans von Tiefen sich persönlich 
zur Eidesleistung an den Königshof begeben wolle, sandte er etwa Anfang 
November 1489 seinen Kanzler nach Königsberg und ließ den Hochmeister 
bitten, ihm des Königs Gnade und Gunst zu erwirken"). Auch diese Ver
mittlung blieb indessen erfolglos; ja, Kasimir forderte auf dem Reichstag zu 
Radom (19. November 1489) vom neuen Hochmeister sogar aktive AnLer- 
stützung gegen den Eindringling Watzenrode; das aber wußte dieser, wie wir 
gesehen Habens, abzulehnen; er versprach jedoch, dem Ermländer keinerlei 
Vorschub zu leisten.

Watzenrode gab indessen trotz dieser Mißerfolge die Hoffnung nicht auf, 
doch noch die Verzeihung des Königs zu erlangen; und als derMarien - 
burger Woiwode Nikolaus von Baysen nebst andern 
Landesräten ihn in der Osterzeit 1490 in Frauenburg besuchte, bat er sie um 
ihren Rat, auf welchem Wege er sich des Königs Gnade erwerben könne"), 
Die gleiche Bitte ließ er durch seinen Kanzler Jakob Lartwich auch auf der 
Dirschauer Ständeversammlung im September 1490 vor
tragen und zugleich seine bisherige Zurückhaltung rechtfertigen"); er hatte 
nämlich erfahren, daß einige Landesräte auf der vorhergehenden Tagfahrt zu 
Graudenz am 27.Z28. Zuli gegen ihn den Vorwurf erhoben hätten, er bemühe 
sich nicht oder nicht genügend, in Freundschaft mit dem Könige zu kommen"). 
Als die preußischen Stände sich dann aber bei der nächsten Zusammenkunft in 
Graudenz am 3.—7. Oktober 1490 prinzipiell zur Bewilligung einer Steuer

«-) So in dem Entwurf der Antwort, die der Lochmeister dem Polenkönig geben soll — im 
OBArch. des St. A. Königsberg zum Datum: s148S. Vor November 18.) o. D.

«3) Auf einer Tagfahrt zu Graudenz (3.—S. Januar 14SV) hatte man lange beraten, wie 
man betr. der dem König zu bewilligenden Steuer zu Verhandlungen mit den Ermländern 
kommen könne (Originalrezesfe im St. A. Danzig 3VV, 2S Nr. 3 S. 453 ff. und im Bisch. Arch. 
Frbg. Nr. 85 fol. 97 fs.). Man hatte sogar daran gedacht, die Ermländer hinter dem Rüden 
ihres Bischofs zu einer Tagsahrt einzuladen. Doch verwarf man diese Absicht als völlig unnütz 
(Originalbrief des Thorner Rats an Danzig vom 19. Januar 1490 im St. A. Danzig 3VÜ v 69 
Nr. 26; die Antwort des Danziger Rats ohne Datum im Entwurf ebenda 300 U 52 Nr. 73). Aus 
einer neuen Tagfahrt zu Graudenz (27.-28. Februar 1490) beschloß man dann, eine Gesandtschaft 
an Bischof Lukas zu senden (Originalrezeß ebenda 300, 29 Nr. 3 S. 463 fs.). Des Königs Sohn 
Johann Albert sprach sein Befremden über diesen Beschluß einem der Räte Preußens (vielleicht 
Nikolaus von Baysen) aus (der Bries vom 28. März 1490 aus Lublin ist bei Caro V, 2 S. 1001 s. 
gedruckt). Die Gesandtschaft war um Ostern (— 11. April) herum in Frauenburg; am 19. April 
schrieb der Thorner Rat an Danzig u. a. über Verhandlungen, die unlängst zu Elbtng „>m 

von 0er brawenbur^ von we^en Oes ksnäels mit Oem tierren bisclioik von Ne/Ierder^" 
stattgefunden hätten (Original im St. A. Danzig 300 v 59 Nr. 29). Auf dem Graudenzer 
Ständetag am 20./21. Juni 1490 berichtete Nikolaus von Baysen über diese Verhandlungen mit 
Watzenrode (Originalrezeß ebenda 300, 29 Nr. 3 S. 470ff.): Auf seine Frage, ob der Bischof aus 
Wege gesonnen habe, wie er in des Königs Gunst kommen könne, habe dieser mit Nein ge
antwortet und um ihren Rat gebeten, wenn sie solche Wege kennten.

") Originalrezeß ebenda S. 482 ff.
"2) Dieser Vorwurf wurde auf dieser Graudenzer Tagsahrt wirklich erhoben (Originalrezeß 

ebenda S. 480).
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bereit erklärten"") und der ermländische Bischof nun befürchten mußte, daß 
ihm jener Rückhalt, den die Verknüpfung der Steuerfrage mit dem erm
ländischen Bistumsstreit ihm bisher geboten hatte, verlorengehen könne, da 
entschloß sich Watzenrode im Einvernehmen mit seinem Domkapitel und den 
Ständen des Bistums, eine eigene Gesandtschaft zum König 
zu schicken und sich um seine Gunst zu bewerben (Ende Oktober 1490).

Nach den Bestimmungen des Petrikauer Vertrages von 1479 hätte der 
Bischof eigentlich innerhalb von 3 Monaten nach dem Empfang der päpst
lichen Provisionsbullen persönlich beim König erscheinen sollen; doch mit 
Rücksicht auf die schwere Ungnade Kasimirs hatte Watzenrode das bisher 
unterlassen und nicht einmal eigene Boten zum König zu senden gewagt^). 
Aber sein jetziges Vorgehen aber waren die preußischen Landesräte sehr er
schrocken^) und machten dem Bischof den Vorwurf, daß er das hinter ihrem 
Rücken getan habe; sie befürchteten offenbar, die Ermländer könnten über 
den Petrikauer Vertrag hinaus weitere Verpflichtungen übernehmen; Niko
laus von Baysen erklärte auf der Graudenzer Ständeversammlung vom 
31. Oktober bis 5. November 1490 den ermländischen Sendeboten geradezu, 
daß diese Botschaft sie alle und die ermländische Kirche „in e^ne exviAe 
e§ent8ckuit unck crum unobirwmckiiLben 8cbacken" bringen werde""). Auch 
dieser Versuch Watzenrodes aber erwies sich als völlig nutzlos. Die erm
ländische Gesandtschaft (bestehend aus dem Dompropst Enoch von Kobelau, 
dem Domkantor Matthias von Launau, dem Landrichter Andreas Spar- 
weyn als Vertreter des Landes und Sander von Loyden als Vertreter der 
Städte) wurde vom König gar nicht vorgelafsen, sondern mußte dem Les- 
lauer Bischof ihre Werbungen vortragen; Kasimir ließ den Ermländern 
sagen, er sei von vielen andern Reichsgeschäften in Anspruch genommen, 
so daß er persönlich sie nicht anhören noch antworten könne?"). Das war 
natürlich nur eine Ausrede. Kasimir wollte die Ermländer einfach nicht 
in Audienz empfangen; das hat er einige Wochen später gegenüber Nikolaus 
von Baysen, dem Wortführer einer preußischen Ständegesandtschaft, ganz 
offen ausgesprochen und als Grund hinzugefügt: „8^e baden §ebrocken 
wickcker un8 unck euck; die 8acken 8ezm meyne8 8?one8."^) Der König blieb

««) Diesen Beschluß sollten die anwesenden Abgeordneten ermländische Vertreter waren 
nicht erschienen — an die Ihrigen all rekerenäum nehmen, damit man auf dem nächsten Ständetag 
am 31. Oktober einen endgültigen Beschluß fassen könne. (Originalrezeß ebenda S. 493 ff.)

«7) So hatte Watzenrode selbst es dem Lochmeister sagen lassen (vgl. oben Anm. 62).
v8) So berichteten die Danziger Ratssendeboten Leinrich von Suchten und Johann Eggerd 

am 3. November vom Graudenzer Ständetag aus ihrem Rat; man sei besorgt, fügten sie hinzu, 
daß man durch solche Splitterung „to kuräerem snksl" kommen werde (Original im St. A. Danzig 
300 U 77 Nr. 112).

av) Originalrezeß ebenda 300, 29 Nr. 3 S. 510—526.
70) So berichteten die Danziger Ratssendeboten Johann Ferber und Lermann German aus 

Thorn am 29. November 1490 ihrem Rat nach den Worten der ermländischen Gesandten, die 
tags zuvor nach Thorn zurückgekehrt waren (Original ebenda 300 v 77 Nr. 113).

") Originalrezeß über diese Ständegesandtschaft, die am 6.—8. Dezember auf dem Petrikauer 
Reichstag vor dem König erschien, im Bisch. Arch. Frbg. ä Nr. 85 sol. 109 fs.; erwähnt bei PaPSe 
a. a. O. S. 63 und bei Caro V, 2 S. 575. — Als die ermländischen Gesandten im Februar 1492 
in Wilna wiederum nicht vorgelassen wurden, erklärte der polnische Reichskanzler ganz offen: 
den Domherrn sei schon früher einmal die erbetene Audienz beim König verweigert worden 
„susr reikem rowe der creme" (vgl. unten Anm. 94).
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also, wie man sieht, hartnäckig bei feinern Plan, seinen Sohn Friedrich auf 
den errnländischen Bischofsstuhl zu bringen.

Die Ermländer aber ließen sich durch diesen Mißerfolg nicht entmutigen. 
Als sie auf ihrer Rückreise in Thorn jene eben erwähnte preußische 
Ständegesandtschaft antrafen (am 28. November 1490), suchten sie 
diese sofort auf und baten, für die Sache ihres Bischofs beim König mit 
Fleiß einzutreten, damit er dessen Gunst und Gnade erlange; insbesondere 
sollte man sich dahin bemühen, daß der Bischof persönlich den König be
suchen könne, um sich zu entschuldigen und Genugtuung zu leisten?"). Die 
preußischen Sendeboten kamen diesem Wunsche bereitwillig nach. Wir 
kennen bereits die abschlägige Antwort, die Nikolaus von Baysen erhielt"). 
And auch als die preußischen Sendeboten, die der König in seiner verzweifelten 
Finanznot insgeheim um 3000—4000 Gulden ersuchte, nun diese Gelegenheit 
erneut zu einem Vorstoß ausnutzten und der Danziger Bürgermeister dabei 
den Vorschlag machte, Kasimir möge die Entscheidung in seinem Streit mit 
Watzenrode den preußischen Ständen zugestehen, blieb der König bei der 
stereotypen Antwort: „Die sacke were srezmes srones."")

Auch Prinz Johann Albert bat den Marienburger Woiwoden Nikolaus 
von Baysen, mit dem er über die ermländische Bistumsangelegenheit sprach, 
um seine Mithilfe, damit sein Bruder Friedrich Bischof von Ermland werde; 
jener aber antwortete ihm in aller Offenheit, „ckas sick seiner Knacken brucker 
ckorukk nickt sulcke verkokten, wenne ker >vurcke alcko nimmer bisckokk 
^vercken". Auf eine weitere Frage des Prinzen bestätigte er ihm, daß das 
des Preußenlandes Gerechtigkeit sei, worauf der Prinz ihm den Rat er
teilte: „kkalcket is so veste!"") Aus dieser Unterredung ergibt sich zweifellos, 
daß selbst am polnischen Königshofe die Ansichten über das Verhalten 
Kasimirs in der errnländischen Bistumsangelegenheit geteilt waren. Auch 
sonst fand der König im Polenreiche selbst bei seinem Vorgehen gegen 
das Ermland keineswegs überall Zustimmung. Es ist jeden
falls höchst auffallend, daß bei allen Maßnahmen gegen Watzenrode wie 
auch bei allen Verhandlungen, die in dieser Angelegenheit mit den Preußen 
und Ermländern gepflogen wurden, kaum je einer der hohen polnischen Prä
laten mitwirkte. Ausdrücklich stellt der Ordensbericht über den Radomer 
Reichstag vom 19./20. November 1489 diese merkwürdige Tatsache fest: keiner 
der polnischen Bischöfe, so heißt es hier, sei auf jener Tagfahrt zugegen ge
wesen, „quock nolebant körte consulere contra ckoctorem Imcam""). Der 
hohe polnische Klerus hielt sich also bewußt von allen 
Maßnahmen gegen Watzenrode fern. Das gilt vor allem 
von dem damaligen Primas Polens, dem Erzbischof Sbigneus 
Olesnicki von Gnesen,der dem König in dieser Frage seine Ge
folgschaft versagte, wie er wahrscheinlich auch schon im Juli 1489 den von 
Kasimir geforderten Beitritt zu seiner Appellation an den apostolischen Stuhl

72) So berichtete Baysen selbst auf der Christburger Tagfahrt am 17.—2V. April 1491 (Ori- 
ginalrezeß im St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 S. 551 sf.).

?b) Rezeß über diesen Reichstag im Ordensfolianten 18a S. 274 ff. des St. A. Königsberg. — 
Töppen , Acten der Ständetage V S. 410 f. benutzt eine andere Quelle. 
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abgelehnt hatte"). Hier also lag die Wurzel des „positiven Widerspruchs", 
auf den der König inbetreff dieser ermländischen Bistumsangelegenheit in 
Polen selbst gestoßen ist, wie das schon Caro (S. 570) allerdings lediglich 
als Vermutung geäußert hat. Die bewußte Neutralität Olesnickis 
— so wird man seine Haltung zum mindesten nennen dürfen — springt um 
so deutlicher ins Auge, wenn man sein diesmaliges Verhalten mit seiner 
Stellungnahme in der Tüngenschen Fehde vergleicht, vor allem im Jahre 
1478/79, wo er die Seele des ganzen Vorgehens gegen Nikolaus von Tüngen 
war. Den Grund für die so andersartige Einstellung des Gnesener Erz
bischofs zu Watzenrode wird man in dem engen Vertrauensverhältnis zu 
sehen haben, das beide Männer seit mehr als einem Jahrzehnt miteinander 
verband — schon 1478 standen sie in vertrautem Briefwechsel"); und eine nur 
wenig spätere Aufzeichnung in einem Ordensfolianten des Königsberger 
Staatsarchivs, die sich auch sonst als durchaus glaubwürdig erweist, berichtet 
geradezu: die vom König erstrebte Vertreibung Watzenrodes aus dem Erm- 
land wäre geglückt, „wo cler kerre ertcrbisckok von On^s^en, cke8 von I4eÜ8- 
perk putron be^ cker cron rätken, ckn88 nickt kätt wieckeiVtancken""). Die 
Tatsache aber, daß Watzenrode seit Jahren der „unzertrennliche Rechts
berater und Begleiter" des Primas von Polen war, läßt die begründete 
Vermutung aufkommen, daß Oleänicki um die Pläne Watzenrodes von An
fang an gewußt hat; ja, es erscheint keineswegs ausgeschlossen, daß er dessen 
Absichten sogar gebilligt hat. Gerade diese Vertrauensstellung bei dem ein
flußreichen Gnesener Erzbischof ist zweifellos neben dem Besitz von 4 pol
nischen Pfründen") — das ergibt sich aus der oben angeführten Recht
fertigung der ermländischen Domherren vom 2. April 1489 — für Bischof 
Nikolaus von Tüngen sowohl wie für das Frauenburger Domkapitel von 
ausschlaggebender Bedeutung gewesen, als sie gerade Watzenrode, der bisher 
nur ganz selten im Ermlande geweilt hatte"), zum Nachfolger auf der erm
ländischen Kathedra in Aussicht nahmen. Aus den beiden angeführten 
Gründen mußte dieser Thorner Bürgersohn nach menschlichem Ermessen dem 
Polenkönig genehm sein. And in der Tat erweisen sich die Anklagen, mit 
denen der König seine Appellation begründen ließ, als wenig stichhaltig, wie 
die Rechtsgrundlage, auf der der polnische Einspruch sich stützt, jeder inneren 
Berechtigung entbehrt. Politische Gesichtspunkte sind eben in 
erster Linie für die Stellungnahme des Polenkönigs 
maßgebend gewesen, der durch die Erhebung seines eigenen Sohnes auf 
den ermländischen Bischofsstuhl der politischen Selbständigkeit des Fürst-

") Vgl. meinen Beitrag „Zur Koppernikusforschung" in E. Z. XXIV (1931) S. 449 f.
75) A. a. O. S. 445 u. 453 f. — In Ergänzung dieser Arbeit sei auf folgenden Brief hin

gewiesen: Am 28. November 1478 teilte Bischof Sbigneus aus Raciaz dem Leslauer Domherrn 
Or. Lukas von Thorn die Niederlage des Lerzogs von Sagan (am 18./19. November in der 
Mark Brandenburg) mit, die ihm eben aus Berlin mitgeteilt worden sei. (Gleichzeitige Abschrift 
auf Papier im St. A. Danzig 300 ci 44 Nr. 125; auf der Rückseite befindet sich ein anderer Bries, 
der aus Thorn geschrieben ist, vielleicht vom dortigen Rat oder von Watzenrode selbst).

7») Vgl. oben Anm. 51. — Vgl. auch Caro a. a. S. V, 2 S. 638, wo es heißt, daß Olesnicki 
mit Kasimir in dessen letzten Zähren nicht in den freundlichsten Beziehungen gestanden habe.

77) Vgl. E. Z. XXIV, S. 447.
7») A. a. O. 453.
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bistums das Rückgrat zu brechen hoffte und vielleicht sogar noch weiter- 
gehendere Absichten auf das Ordensland damit verband").

Die ungewöhnliche Hartnäckigkeit, mit der der König an der Kandi
datur seines Sohnes Friedrich festhielt, hätte seine Politik in der erm
ländischen Bistumsangelegenheit zweifellos zum Erstarren gebracht, wenn 
ihn nicht seine gewaltige Finanznot stets von neuem zu Ver
handlungen mit den Ständen Polnisch-Preußens ge
zwungen hätte. Immer dringender wurden des Königs Gesuche um die 
Geldhilfe. Die Preußen aber mußten fürchten — und die Danziger gaben 
dem offen Ausdruck — daß die Geldmittel, die sie eventuell aufbrächten, gegen 
das Land selbst verwandt würden. Am solche Besorgnisse zu zerstreuen, sah 
sich der König genötigt, am 7. September 1490 auf der Dirschauer Stände
versammlung durch seinen Gesandten, den Leslauer Propst Nikolaus Koscie- 
lecki, beruhigende Erklärungen abgeben zu lasten: Wenn er etwas gegen das 
Fürstbistum unternehme, „so müste isr Kesckeen mit ratke äer retke usrer 
cione uncke ouck mit eu>verm rutke"^). Schon das bedeutete praktisch ein 
sehr erhebliches Nachgeben in dem ermländischen Bistumsstreit; denn der 
König durfte nach dem bisherigen Verlauf der Dinge auf keine Zustimmung 
der preußischen Landesräte zu einem etwaigen gewaltsamen Vorgehen gegen 
Watzenrode rechnen. Weiterhin machten die Preußen, vor allem die großen 
Städte unter Führung Danzigs die Bewilligung einer Steuer immer wieder 
davon abhängig, daß das Fürstbistum Ermland sich mit ihnen vergleiche, 
d. h. die gleiche Geldhilfe beschließe. Daher fragten die polnischen Gesandten 
einmal voller Entrüstung: „Sollen wir denn um der Hilfe willen, die aus 
jenem Landesteil kommt, den Bischof auf den Altar setzen?"") Die preu
ßischen Landesräte blieben indessen bei ihrer Ansicht und be
mühten sich, mit den Ermländern zu Verhandlungen 
zu kommen. Als aber der Marienburger Woiwode Nikolaus von 
Baysen versuchte, sich mit den Domherrn und Ständen des Bistums hinter 
dem Rücken ihres Bischofs ins Einvernehmen zu setzen, wies nicht nur 
Watzenrode selbst, sondern auch die drei großen Städte das energisch zurück; 
und der Danziger Rat erklärte im Januar 1490 in einem Schreiben an die 
Thorner geradezu: eine Tagfahrt ohne «Mitwisser» des Heilsberger Bischofs 
sei eine unnütze Geldausgabe""). Wieder waren es vornehmlich die großen 
Städte, die auf dem Ständetag zu Graudenz am 27.Z28. Februar 1490 die 
Absendung einer besonderen Botschaft an den Bischof durchsetzten, um seinen 
Rat zu hören, wie man in der Steuersache zu einer Einigung kommen 
könne""). Das entsprach allerdings durchaus nicht den Intentionen des 
polnischen Königshofes, wo man fürchtete, durch solche Verhandlungen könne 
der Anschein erweckt werden, als ob das Reich und der König selbst den 
Dr. Lukas zu tolerieren gewillt seien, wofern er sich nur der Geldbewilligung 
der anderen Preußen anpasse"). Irgendein praktisches Ergebnis hat jene 
Gesandtschaft, die zu Ostern 1490 unter Führung des Nikolaus von Baysen

7») Vgl. Paper a. a. O. S. 47 und Caro a. a. O. S. 56V.
«>) «her diesen Briefwechsel zwischen Thorn und Danzig vom 19. Januar 1490 vgl. oben 

Anm. 63.
»y «der diesen Brtes des Prinzen Johann Albert vgl. oben Anm. 63. 
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den Bischof in Frauenburg aufsuchte, freilich nicht gehabt, wie Baysen auf 
der nächsten Tagfahrt zu Graudenz am 2O./21.Iuni 1490 berichtete^).

Als die Verhandlungen wegen der Bewilligung der Steuer dann im 
Herbst dieses Jahres in ein entscheidendes Stadium traten, schoben die 
Stände trotz mancher unwilligen Klagen über das Ausbleiben der Ermländer 
die Beschlußfassung von einer Tagfahrt zur andern hinaus^') und baten 
den Thorner Rat, aus seiner Mitte einen Verwandten des Bischofs zu 
diesem zu senden; Watzenrode sollte im Auftrage der Stände ersucht werden, 
zur nächsten Tagfahrt einige Herren seines Domkapitels und Vertreter seiner 
Stände abzuordnen, die dort des Bischofs Rat bezgl. der Geldhilfe eröffnen 
und sich mit den preußischen Ständen darin vergleichen sollten^). Die Sen
dung des Thorner Bürgermeisters Tidemann von Al
len, des Schwagers Watzenrodes, hatte den Erfolg, daß der Bischof drei 
Vertreter (Domherr Baltasar Stockfisch, Jörgen Troszky und den Heils- 
berger Bürgermeister Hans Boltze) zur Graudenzer Ständeversammlung 
(31. Oktober bis 5. November) abordnete; in allgemein gehaltenen Worten 
ließ er hier seine Bereitwilligkeit zur Steuerhilfe erklären unter der Vor
aussetzung, daß der König ihn in Gnaden aufnehme"°). Dafür war allerdings 
zur Zeit kaum irgendwelche Aussicht vorhanden, wenn auch Watzenrode eben 
in diesen Tagen, wie wir gesehen haben, durch eine eigene Gesandtschaft beim 
polnischen Hofe um des Königs Gnade werben ließ. Trotzdem faßte diese 
Graudenzer Tagfahrt infolge der drohenden Haltung der Landstände des 
Culmerlandes den endgültigen Beschluß, dem König eine Steuer vom 
Lande wie von den Städten für die Dauer eines Jahres zu bewilligen. Die 
preußische Gesandtschaft, die dem König zu Anfang Dezember 1490 die 
Mitteilung von diesem Steuerbeschluß überbrachte und dabei auf dem Petri- 
kauer Reichstag von den polnischen Adligen recht übel behandelt wurde^), 
erreichte zwar, wie wir oben gesehen haben, keine Änderung in der Stellung
nahme des Königs zu Watzenrode, erhielt indessen von diesem den gemessenen 
Auftrag, das Domkapitel und die Stände des Bistums zu einer neuen Tag
fahrt einzuladen, damit sie sich mit ihnen in der Hilfe verglichen"). Zn der 
Tat bemühten sich die preußischen Stände alsbald um eine Zusammenkunft 
mit den Ermländern. Schon zu Anfang Januar beschloß die Dirschauer 
Tagfahrt (2.—4. Januar 1491) ihre Einladung und wandte sich weiterhin an 
den Culmer Bischof Stephan mit der Bitte, er möge durch einen 
Boten Watzenrode um seine Zustimmung zur Teilnahme ermländischer Ver
treter an der nächsten Ständeversammlung ersuchen lassen^). Diese Mission

82) So aus der Dirschauer Tagfahrt am 7.—10. September 1490 (vgl. oben Anm. 64), dem 
Graudenzer Ständetag von» 3.-7. Oktober (Originalrezesse im St. A. Danzig 300, 2S Nr. 3 
S.4S3ff. und im Bisch. Arch. Frbg. Nr. 85 fol. 103 fs.) und auf der Allgemeinen Stände 
Versammlung zu Graudenz am 31. Oktober bis 5. November 1490 (vgl. oben Anm. 69).

S3) Beschluß des eben genannten Graudenzer Ständetages vom 3.—7. Oktober 1490. Als 
Gesandte wurden in dem schriftlichen Auftrag, den der Ständetag den Thorner Ratssendeboten 
an ihren Rat mitgab (Bisch. Arch. Frbg. X Nr. 85 fol. 112), vorgeschlagen Tidemann von Allen 
und Leinrich Krüger, „alsre sie clenne billiger clenne e^ner iremäer Omen mögen".

»«) über die Einzelheiten berichtet Caro a. a. O. S. 575 ausführlich.
8») Originalrezeß im St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 S. 528 ff. Mit der Gesandtschaft zu Watzen- 

rode sollte nach dem Beschluß dieser Tagsahrt Lerr Thomas von Baysen aus dem Culmerlande 
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aber, mit der Stephan seinen Kanzler Johann Smolle beauftragt hatte, blieb 
ohne Erfolg, wie das die Danziger und Thorner Sendeboten auf jener Tag
fahrt bereits vorausgesagt hatten. Bischof Lukas, der ja selbst nicht ein
geladen worden war, berief sich auf einen früheren einstimmigen Beschluß 
seines Domkapitels und seiner Stände, die es für unbillig und unziemlich 
erklärt hätten, einer solchen Einladung hinter dem Rücken und ohne be
sonderen Befehl ihres Bischofs nachzukommen. In gleichem Sinne ant
wortete auch das Frauenburger Domkapitel^).

So blieb den preußischen Ständen schließlich nichts anderes übrig, als 
den ermländischen Bischof persönlich zur Tagfahrt einzu- 
laden. Dieser Beschluß kam auf dem Ständetag zu Graudenz am 
6.—8. März 1491 zustande. Mit vollem Recht konnte hier der Thorner 
Bürgermeister auf eine wesentliche Willensänderung des Polenkönigs auf
merksam machen: früher habe Kasimir ihnen jede Gemeinschaft mit den Erm- 
ländern verboten, jetzt aber ihnen aufgetragen, jene zur Tagfahrt einzuladen; 
ebenso habe der König seinem Schreiber Nikolaus Chelmeski auf dessen Frage 
befohlen, mit Bischof Lukas bei einem etwaigen Zusammentreffen in seinem 
eigenen Namen, nicht aber von des Königs wegen zu reden, und jenen wie 
einen Bischof zu ehren; Kasimir sei also offensichtlich anderen Sinnes ge
worden"'). So kam es zu dem Beschluß, den ermländischen Bischof selbst 
durch Abgesandte (den Elbingischen Äerrn Matz Rabe und einen Elbinger 
Ratmann) zu einer Tagfahrt nach Christ bürg auf den Sonntag 
^I8eric0rcki38 clomini 17. April) einzuladen und ihn zu bitten, Vertreter 
seines Domkapitels und seiner Stände mitzubringen. Dem König aber ließ 
man durch einen besonderen Gesandten, Äerrn Andreas von Boreschau, von 
diesem Beschluß Mitteilung machen. Watzenrode sagte den preußischen 
Sendeboten, die ihn in der Karwoche zu Frauenburg aufsuchten, sein Er
scheinen zu""). Zum ersten Male trat er nun seit seinem Einzug ins

(er ist wahrscheinlich identisch mit dem gleichnamigen Kapitelsvogt zur Zeit des Bischofs Tüngen) 
betraut werden. Doch hat er offenbar diesen Auftrag abgelehnt; daher wandte man sich nun 
an den Culmer Bischof.

8«) Des Bischofs Antwort übersandte Karl vom Felde, Wviwode von Culm und Lauptmann 
zu Gvllub am 15. Januar 1491 von Thorn aus dem Danziger Rat mit dem Bemerken, daß ihm 
und dem Culmer Bischof nun die verabredete Tagfahrt unnütz erscheine (Original im St. A. 
Danzig 300 Ll 55 Nr. 105. Watzenrodes Antwort liegt abschriftlich bei.). Die Antwort des Dom
kapitels auf die Einladung hatte Nikolaus von Bahsen am 20. Januar bereits in Länden (dessen 
Originalbrief an den Danziger Rat ebenda 300 v 52 Nr. 126); er ließ ihn aber uneröffnet und 
brächte ihn erst auf der Graudenzer Tagfahrt am 6.—8. März 1491 zur Verlesung (Srtginal- 
rezeß ebenda 300, 29 Nr. 3 S. 541 ff.). Der Rat von Thorn befürchtete, daß nach der abschlägigen 
Antwort Watzenrodes gar keine Tagfahrt ausgeschrieben werde, und sprach sich Danzig gegen
über sehr energisch gegen eine solche Möglichkeit aus (Original vom 29. Januar ebenda 300 Ll 69 
Nr. 40). Auch der Elbinger Rat wünschte eine neue Zusammenkunft, um über weitere Maß
nahmen zu beraten (Originalbrief an Danzig vom 11. Februar 1491 ebenda 300 v 65 Nr. 229).

«7) Caro a. a. O. S. 571 und 573 konstatiert eine solche Sinnesänderung schon für den Spät
herbst 1489; doch dürfte das verfrüht sein.

8») über den Rezeß vgl. oben Anm. 86. — Am 8. März teilten die Stände dem Bischof Lukas 
diesen Beschluß mit und baten ihn, ihre Vertreter am Palmsonntag in Frauenburg zu empfangen 
(Original im O. B. Arch. des St. A. Königsberg mit dem Siegel des Bischofs von Culm, a. B. 
Schld. l.XVIa Nr. 71). Am 21. März kündigte Watzenrode in seiner Antwort den Räten der 
Lande Preußen seine Ankunft in Frauenburg für den Donnerstag nach Palmsonntag 
(— 31. März) an (Abschrift im St. A. Danzig 300 U 52 Nr. 137). Er sagte den ständischen Ge
sandten seine Teilnahme an der geplanten Tagfahrt zu, forderte aber kurz darauf von den 
Ständen einen Geleitsbrief — so berichtete Nikolaus von Bahsen am 4. April von Stuhm aus 
dem Danziger Rat (Original ebenda Nr. 140).
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Ermland den preußischen Landesräten persönlich gegenüber, begleitet 
von dem Dompropst Enoch von Kobelau, dem Domkantor Matthias von 
Launau, dem ermländischen Landrichter Andreas Sparweyn und dem 
Braunsberger Bürgermeister Sander von Loyden. In eingehender Aus
sprache, der wir eine Reihe von wichtigen Einzelnachrichten entnehmen 
können, wurden alle Mißverständnisse beseitigt, so daß eine volle Aussöhnung 
zustande kam. Bischof Lukas erklärte sich sodann bereit, die Sache der Äilfe 
vorzunehmen, „so xv^r jrkennen, das Ko. Ua. unser AneäiAer kerre se^n 
weläe unä unsir kircken beschirmen unä be^ §erecktikeit 1o8sen". Neben 
einer Ständegesandtschaft, so vereinbarte man weiterhin, sollten auch erneut 
Vertreter des Ermlandes zum König ziehen, um dessen Gnade für Watzen- 
rode zu erwerben^). In der Folgezeit gab es noch einige Auseinander
setzungen, bis die ermländischen Stände sich bereit fanden, die Steuern in 
demselben Ausmaß und für denselben Zeitraum wie die preußischen Stände 
zu bewilligen^). Aber die Entsendung der geplanten großen Ständebotschaft 
zögerte sich erheblich hinaus, weil die Steuergelder nur langsam einkamen. 
Ein letztes Druckmittel behielten die preußischen Landesräte gegenüber dem 
Polenkönig noch in der Äand: das war die Auszahlung der aufgekommenen 
Steuer. Im Gegensatz zu dem Verlangen des polnischen Gesandten, der auf 
der Graudenzer Tagfahrt vom 21.—24. September 1491 die Übergabe des 
eingesammelten Geldbetrages zu Thorn an ihren Schatzmeister und den Kra
kauer Starosten forderte, beschloßen die preußischen Stände, die Steuergelder, 
sobald sie vollständig eingegangen seien, durch eine besondere Gesandtschaft 
dem König unmittelbar überreichen zu lassen; zuvor aber sollte dieser ihnen 
die Abstellung ihrer Klagen über die vielfache Verletzung der Landes
privilegien zusagen und zugleich Watzenrode in seine Gnade und Gunst 
aufnehmen").

««) Originalrezeß ebenda 300, 29 Nr. 3 S. 551 ff.
vo) Am 7. Mai 1491 berichtete Bischof Lukas dem Nikolaus von Baysen über eine Tagsahrt 

des Ermlandes, die sich zur Steuer bereit erklärt habe. Baysen übersandte diesen Brief am 
14. Mai an den Danziger Rat mit dem Bemerken, daß die Ermländer sich nicht mit dem Steuer
beschluß der preußischen Stände verglichen hätten (Original mit Beilage ebenda 3Ü0 13 52 
Nr. 147). Auf einer neuen Tagfahrt zu Graudenz am 29.—31. Mai kommt es deshalb zu Aus
einandersetzungen mit den ermländischen Vertretern, Dompropst Enoch von Kobelau und Dom- 
kantor Matthias von der Launau (Originalrezeß ebenda 300, 29 Nr. 3 S. 569 ff.). Am 17. Juni 
1491 teilte Bischof Lukas dem Nikolaus von Baysen mit, daß das Ermland sich auf einer neuen 
Tagfahrt zur Lilfe in gleicher Weise wie das königliche Preußen bereit erklärt habe, „sro verre 
slr wir unäe unsrere kirciie be/ unsrer» Aerecktiketten moZen bleiben" (gleichzeitige Abschrift 
ebenda 300 O 42 Nr. 128); dieses Schreiben übersandte Baysen am 25. Juni dem Danziger Rat 
(Original ebenda 300 13 52 Nr. 150). Auf der nächsten Tagfahrt zu Graudenz vom 29. Juni bis 
2. Juli wurde u. a. beschlossen, Tidemann von Allen wiederum zum Bischof zu schicken und ihn 
aufzusordern, mit der in Aussicht genommenen Ständegesandtschaft auch seine eigenen Boten 
zum König mitzuschicken (Originalrezeß ebenda 300, 29 Nr. 3 S. 579ff.). Tidemann führte diesen 
Auftrag aus; bereits am 17. Juli sandte Nikolaus von Baysen dessen Bericht (nicht mehr vor
handen) dem Danziger Rat (Original ebenda 300 13 52 Nr. 152). Am 1. September fragte Bischof 
Lukas dann bei Nikolaus von Baysen an, ob die geplante Gesandtschaft zum König zustande 
kommen werde, da dieser in Litauen sei. (Gleichzeitige Abschrift ebenda 300 (3 42 Nr. 130.)'

»i) Originalrezesse ebenda 300, 29 Nr. 3 S. 591 ff. und teilweise im Bisch. Arch. Frbg. X 
Nr. 85 fol. 113 f. Caro a. a. O. S. 576 nennt fälschlich als Datum den 21. August 1491. — Am 
24. September erschienen der Dompropst Enoch von Kobelau, Domherr Matthias von Launau 
und der bischöfliche Kanzler Jakob Lartwich, die Bischof Lukas als Teilnehmer für die Gesandt
schaft zum König bestimmt hatte. Ihnen wurde bedeutet, daß die Gesandtschaft aufgeschoben 
sei, da die Steuergelder noch nicht beisammen seien; sobald das der Fall sei, werde man dem 
Bischof rechtzeitig über den Aufbruch der Gesandtschaft in Kenntnis setzen.

92 ;



In den ersten Tagen des Jahres 1492 legte man endlich auf dem 
Dirschauer Ständetag den 25. Januar als Termin für die Abreise der Ge
sandten fest, die zum König nach Litauen gehen sollten""). Ab
sichtlich wollte man Kasimir mit Rücksicht auf die kränkenden Vorgänge 
während des Petrikauer Reichstages (Dezember 1490) in Litauen aufsuchen, 
wo er nur wenige Räte der Krone bei sich hatte"'). Doch ließ man zunächst 
entgegen dem Wunsche Watzenrodes die ermländischen Sendeboten, die Dom
herren Matthias von der Launau und Andreas Kleetz, am 5. Februar in 
Kowno zurück und zog allein zum König nach Wilna, wo am 10. Februar 
die überaus schwierigen Verhandlungen begannen"'). Mit 
zäher Energie bat hier Nikolaus von Baysen, der Wortführer der sehr an
sehnlichen preußischen Gesandtschaft, immer wieder um die Zulassung der 
ermländischen Domherren; weder die heftigen Worte des Königs noch die 
noch heftigeren Invektiven seines Kanzlers vermochten ihn von seinem Ver
langen abzubringen. König Kasimir gab ebensowenig nach: das ermländische 
Domkapitel habe Eide und Siegel gebrochen; er wolle mit diesen Leuten nichts 
zu tun haben „umb cker merclicken au82tretun§k, d^ kaden, wenn
8)s obirtreten knben je§ken d^ crone und Ko. Mit Staunen gab er 
seiner Verwunderung über das warme Eintreten der Preußen für die Erm- 
länder Ausdruck. Der ,Men8ck I.ukn8" und das Domkapitel hätten niemals 
so viel Unterstützung durch sie verdient; er hätte eher erwartet, daß sie seine 
verletzte Ehre hätten beschirmen helfen. Auch Baysens Hinweis darauf, daß 
die Ermländer, wenn man die Domherren nicht vorlasse, leicht die bei ihnen 
noch im Gang befindliche Steuereinziehung absagen würden, verfing nicht. 
Selbst an schweren Drohungen seitens des Königs fehlte es nicht: er bedauere 
aufs lebhafteste, einst mit Nikolaus von Tüngen den Petrikauer Vertrag 
geschlossen zu haben; gebe Gott, daß er damals diese Sache „voldruAkt" 
hätte; aber niemand werde ihn davon abbringen können, wenn er zu dem 
Entschluß komme, das Versäumte jetzt noch nachzuholen; „werden wir an- 
keben," so erklärte er wörtlich, „80 wellen wir do 80 be^ tkun und ankeben, 
da8 i8 okkinbar 83ll 8ezm, 8u1de wir ouck in eynem kemde bleiben.""^ Von

»2) Originalrezeß ebenda 30V, 2S Nr. 3 S. 61V ff. Die ermländischen Vertreter, Dompropst 
Enoch von Kobelau und Domherr Johannes Zcanow, bringen Bedenken vor, ob es lohne, den 
König in Litauen aufzusuchen, da er dort seine Räte nicht bei sich habe, ohne deren Wissen und 
Willen er nichts zu tun pflege. Die gleichen Bedenken hatte vorher auch Nikolaus von Baysen 
in einem Bries an den Danziger Rat am 13. Dezember 1491 geäußert (Original ebenda 30V U 52 
Nr. 169; Regest im Loä. Lpist. ssec. XV. Teil lll Nr. 377). Trotzdem kam der oben angegebene 
Beschluß zustande.

«») Diesen Grund gab Nikolaus von Baysen später selbst an (Rezeß der Graudenzer Tag
fahrt vom 27.-29. Mai 1492 — ebenda 300, 29 Nr. 3 S. 657 ff.). Caro a. a. O. S. 577 gibt das 
nur als wahrscheinlich an.

v«) Originalrezeß ebenda S. 617ff.; die auf das Ermland bezüglichen Stücke auch im Bisch. 
Arch. Frbg. Nr. 85 fol. 115 ff. Vgl. auch die Darstellung bei Caro a. a. O. S. 576—580. — 
Außer Nikolaus von Baysen und den beiden Ermländern gehörten dieser Gesandtschaft noch 
an: der pommerellische Woiwode Niklis von Wulkow, der Elbinger Herr Mattis Rabe, der 
Pommerellische Anterkämmerer Andreas von Boreschau, der Culmische Landrichter Bartott von 
Maiden und Ludwig von Mortangen; neben diesen Vertretern der Landschaft waren von den 
Städten entsandt die Bürgermeister und Ratsmannen: aus Thorn Tidemann von Allen und 
Andreas Lentze, aus Elbing Niklis Sonnenwald und Mattis von Loch, aus Danzig Jürgen 
Vugk und Heinrich von Suchten.

»s) Diese Äußerungen hat auch L. P r o w e, Nikolaus Koppernikus Bd. I, 1 S. 165 Anm. 
wörtlich angeführt; er verlegt sie aber fälschlich auf die Graudenzer Tagfahrt. 
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den Preußen, die seine geschworenen Räte seien, forderte er Rat und Kilfe 
gegen die Ermländer; er habe viele Freunde und Beiständer, und wenn diese 
alle, so drohte er in seinem maßlosen Zorn, sich ihm versagen würden, so 
wären noch die Türken und Tartaren da, die ihm sicher helfen würden. Auch 
die Worte „Schwert" und „Krieg" fielen wiederholt in seinen Reden; und 
als Nikolaus von Baysen und der Elbinger Äerr Mattis Rabe erschreckt 
auf die schweren Schäden hinwies, die ihre ermländischen Güter während 
des Pfaffenkrieges erlitten hätten, da entschlüpfte dem Reichskanzler auf 
polnisch das harte Wort: „der teufe! Kot Genomen Ikün^ken und wirt 8ckir 
de8?en nock kolen." So endeten diese zehntägigen Verhandlungen in Wilna 
mit einem glatten Mißerfolg; und als der König zum Schluß er
klären ließ, er werde demnächst selbst nach Preußen kommen, da be
fürchteten die preußischen Ständevertreter, die noch 
völlig unter dem Eindruck der hitzigen Auseinandersetzungen standen, allen 
Ernstes für diesen Fall kriegeris che Verwicklungen.

Diese Besorgnis herrschte natürlich vor allem bei den Ermländern, 
denen nun ganz besonders viel an der Einmütigkeit des ganzen Landes ge
legen sein mußte. Daher mahnten ihre Vertreter, der Dompropst Enoch von 
Kobelau und der Domherr Nikolaus Krapitz, auf der nächsten Tagfahrt zu 
Dirschau am 8./9. April 1492 mit eindringlichen Worten zum Festhalten an 
der Thorner Konföderation vom Zahre 1485. Alle ihre Bemühungen, des 
Königs Gunst für ihren Bischof zu erwirken, seien fehlgeschlagen, so führte 
der ermländische Dompropst Enoch von Kobelau den Preußen vor Augen; 
das Ziel des Königs sei klar: nicht einen Preußen, sondern entgegen den 
Privilegien des Landes wolle er einen Polen zum Bischof haben; geschehe 
es aber, daß des Königs Sohn oder ein anderer Pole Bischof werde, so 
würden sie alle merken, welchen Schaden das dem ganzen Lande und ihrer 
Kirche einbringe; die ermländische Kirche sei die einzige hierzulande, „do 
euwer Kinder ulk 8tuckiren mo§en; 20 6er bi8ckok ?o1en8ck wurde, 6er were 
633 koubt, 6er weide dy §Iede als 6^ tkumkerrn ?o1ni8ck kuben, 3I8 by 
Kelb38 c^e^t reu Sulmere §e8ckeen i8t""°). Wieder war es vor allem Danzig, 
das Bischof Lukas in seiner Bedrängnis anging. Schon am 18. März schickte 
er den Braunsberger Bürgermeister Sander von Loyden als seinen Sende- 
boten an den dortigen Rat""); und als dann Gerüchte auftauchten, wonach 
der König seinen Sohn, den Kerzog Johann Albrecht, nach Marienburg und 
von dort gegen das Ermland schicken wolle, da wandte sich Bischof Lukas 
am 10. Mai, aufs höchste erschrocken, an den Danziger Bürgermeister Johann 
Ferber mit der Bitte, er möge mit seinen Amtsgenossen ungesäumt auf die 
Abwehr der dem Preußenlande drohenden Gefahren sinnen, „uk 6332 ir 
nickt mit un8 uncke wir mit euck ... zm ewi§ke ex8en8ck3kt kommen; wen 
ir mo^et merken: 820 wir würden von den kerren von l3nden unde 8teten 
obir^eden unde obirm3ckt mit §ewuit §edr3N§et, müsten wir villeickte

»«) Originalrezeß im St. A. Danzig 30V, 29 Nr. 3 S. 651 ff. Laro a. a. ü. S. 58V f. verlegt 
diese Verhandlungen fälschlich aus die folgende Tagfahrt zu Graudenz. Das oben gegebene 
wörtliche Zitat auch bei L. Prowe a. a. O. S. 165 Anm. — Vinzentius Kielbassa war von 1466 
bis 1478 Bischof von Culm.

»?) Das Beglaubigungsschreiben im Original im St. A. Danzig ZOO O 42 Nr. 131. 
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tkun, 6a8 >vir nickt §erne tketen"""). Deutlich und wohl mit vollem Be
wußtsein knüpfte diese Bemerkung an die Besorgnisse an, die vor einigen 
Monaten Nikolaus von Baysen gelegentlich der ermländischen Sonder- 
gesandtschaft an den König geäußert hatte. Den eifrigen Bemühungen 
Watzenrodes blieb diesmal der Erfolg nicht versagt. Mehr denn je wirkte 
jedenfalls Baysen auf der nächsten Ständeversammlung zu Graudenz am 
27.—29. Mai auf die einmütige Geschlossenheit der preußischen Stände hin. 
Wenn der König ins Land komme, wie er angekündigt habe, so sei zu be
fürchten, daß er „6zs allererste mitk 8ick 0U82 6er crone" bringen werde; 
das Bistum Ermland habe stets mit den andern Ständen für einen Mann 
gestanden; jetzt aber wolle der König es für seinen Sohn haben und es da
durch von dem übrigen Lande trennen""). Zwar kam es hier in Graudenz zu 
keinen Beschlüssen, da man die Verhandlungen auf ein Gerücht vom Tode 
Kasimirs hin abbrach, aber man legte immerhin fest, daß der ermländischc 
Bischof persönlich zu einer neuen Tagfahrt eingeladen werden sollte.

In der Tat erschien auf der nächsten Ständeversammlung, die vom 
5.—8. Juli in Elbing stattfand""), Bischof Lukas, begleitet von Dompropst 
Enoch von Kobelau und den Domherren Mattis von der Launau und Niko
laus Krapitz sowie von je zwei Vertretern des Landes und der Städte. In
zwischen hatte allerdings Kasimirs Tod am 7. Juni 1492 — jenes 
Gerücht war also den Ereignissen vorausgeeilt"*) — für die als sehr be
drohlich angesehene Lage in Preußen eine wesentliche Entspan
nung gebracht. Angesichts der bevorstehenden Königswahl aber hielt der 
Führer der preußischen Stände, der Marienburger Woiwode Nikolaus von 
Baysen, einen engen Zusammenschluß des gesamten Preußenlandes für 
dringend geboten; und seinen Bemühungen war es zu verdanken, daß 
Bischof Lukas in eine Erneuerung der Thorner Konföderation vom Jahre 1485 
einwilligte. Gegen die von den Ständen gewünschte Teilnahme an dem Wahl
reichstag brächte der Bischof zunächst allerlei Bedenken vor, übernahm 
schließlich aber doch die Leitung der preußischen Gesandtschaft. In der Tat 
wirkte diese dann einige Wochen später bei der Wahl des Prinzen Johann 
Albrecht mit, der ebenso wie die Königin-Mutter sofort nach Kasimirs Tod 
durch eigene Gesandte eifrig um die Stimmen der Preußen werben ließ"-). 
Auf diesem Petrikauer Reichstag nahm Watzenrode alsbald Gelegenheit, 
sich Zusicherungen für die Jnnehaltung der preußischen Landesprivilegien 
geben zu lassen; sowohl vom Krakauer Bischof (d. i. der königliche Prinz

«8) Original ebenda Nr. 132; teilweise gedruckt im Loci. Lpist. ssec. XV. Teil UI (1894) Nr. 378. 
vv) Aber den Rezeß vgl. oben Anm. 93.
inv) Der Originalrezeß ebenda S. 664ff. Als Vertreter des ermländischen Landadels er

schienen Bertolt vom Alben (der oben Anm. 94 als Culmischer Landrichter genannt ist) und 
Jürgen Troßky, aus den Städten Sander von Lohden und Sans Lasse.

wi) über das Datum des Todes vgl. -Ion. Nist, meäü aevj Bd. XIII (1894) Nr. 2341. Nach 
Caro a. a. O. S. 581 soll der am 7. Juni erfolgte Tod bereits auf der Graudenzer Tagfahrt vom 
27.—29. Mai bekannt geworden sein! — Das Gerücht vom Tode des Königs ist durch dessen 
schwere Erkrankung veranlaßt worden. So teilte der Unterschreibet der Stadt Thorn, Petrus 
Vlemann, am 31. Mai 1492 aus Radom seinem Bürgermeister Leinrich Krüger mit: man warte 
hier immer noch auf die Ankunft des Königs, der erst vor 3 Tagen von Grodno abgereist sein 
soll; „sb i8 also ist, ives xot ukkim besten, venne Xo. ika. sere lcrsnk xevest ist, äss der geoleget 
unä berichtet ist ivoräen". (Original auf Papier im Stadtarchiv Thorn Nr. 2573).

E) Vgl. Caro a. a. O. S. 581 f. und Loä. Lpist. saec. XV. Teil III (1894) Nr. 381.
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Friedrich) wie auch vom Gnesener Erzbischof erhielt er in der Tat solche Ver- 
sprechungen^'). Lind der am 27. August neu gewählte König Johann Albrecht 
bestätigte nach seiner Krönung zu Krakau die Artikel, die Watzenrode ihm 
im Namen der preußischen Stände vorlegte. Anter diesen Artikeln inter
essiert uns vor allem die Bestimmung über die Kathedralkirchen und Dom
kapitel von Ermland und Culm. Johann Albrecht verpflichtete sich in seiner 
Wahlkapitulation ausdrücklich, deren Rechte, Privilegien und Gewohnheiten 
zu erhalten und zu schützen; insbesondere sollten diese Kirchen sich der freien 
Wahl ihrer Prälaten erfreuen, wie sie sie seit alters besessen hatten; weiterhin 
versprach der König, keine Nominationen, Präsentationen oder päpstlichen 
Indulte gegenüber diesen Kirchen zur Anwendung zu bringen, sondern viel
mehr alles, was bisher gegen die beiden Kirchen und ihre Inhaber, gegen 
deren Rechte und Freiheiten unternommen worden sei, auf jede Weise ab- 
zustellen^).

Trotz dieses Versprechens aber und trotz des durchaus loyalen Ver
haltens Watzenrodes blieb dessen Verhältnis zum polni
schen Königshofe auch weiterhin gespannt. Die freund
lichen Worte und die entgegenkommenden Zusagen Johann Albrechts gegen
über dem ermländischen Bischof entsprangen wohl nur seinem Wunsche, sich 
die Stimme dieses angesehenen Prälaten Preußens für die Königswahl zu 
sichern, und sind nur unter diesem Gesichtswinkel zu werten^). Von einer 
vollständigen inneren Umstellung des polnischen Königshofes spüren 
wir in den ersten Regierungsjahren des neuen Königs nichts, wie wir 
Watzenrode zunächst auch durchaus nicht in der königlichen Gunst und Gnade 
sehen. Das gespannte Verhältnis, das in den letzten Zeiten Kasimirs zwischen 
dem König und den Ständen Polnisch-Preußens geherrscht hatte, führte 
vielmehr auf dem Elbinger Ständetag vom 11.—16. November 1492 unter 
Mitwirkung des Bischofs Lukas zu dem einmütigen Beschluß, dem König 
die Luldigung zu verweigern, bis er die Privilegien des Landes Preußen 
bestätigt habe""). Auch Watzenrode schloß sich diesem Vorgehen an; als er die 
Stände dabei auf jene Konföderation von 1485 hinwies, erhielt er von 
ihnen die Zusicherung, „cka8 8> in wertlicken 8ucken 8e^ner Znucken kircken 
unck nockkomelinxen be^tant, Kuli unck rutk tkun wellen"; sie baten ihn 
aber, „cka8 8ick 8e^ne Knacke mit z^rem cnpitel im 8tule reu Kome in cker 
Kei8tkckkeit vorware unck vor8or§ke, wenn euwer Knacke wee82, ckn8 ck^ 
k*olan 8tet8 nocti cker kircken §e8tancken kaben". Demgegenüber machte 
Lukas Watzenrode den Ständen den Vorschlag, sie sollten von sich aus dem 
Papst über die Eintracht des Landes berichten und ihn bitten, dafür zu 
sorgen, daß die ermländische Kirche bei ihren alten Privilegien und Ge
rechtigkeiten gelassen werde. Nicht mit Anrecht beklagte er sich über die mangel-

IM) A. a. O. Nr. 387 f.
Ebenda Nr. 392 gedruckt nach einer Abschrift im O. B. Arch. des St. A. Königsberg; eine 

andere gleichzeitige Aufzeichnung in etwas anderer Form im St. A. Danzig 30V v 80 Nr. 86.
ias) Gegenteiliger Meinung sind Caro a. a. O. S. 581 f., 639 und 712 f., ebenso Eichhorn in 

E. Z. I S. 175 und Korytkowski, Pralaci etc. S. 248, auch Wand a. a. O. S. 42.
Originalrezeß im St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 S. 679 ff. Außer Bischof Lukas nahmen 

auch der Dompropst Snoch von Kobelow und der Domherr Nikolaus Krapitz an diesem Land
tag teil.
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hafte Unterstützung, die er in der Zeit seit seinem Einzug ins Fürstbistum 
von ihnen erfahren habe, und forderte von ihnen, beide Teile sollten die 
Abmachungen jener Thorner Konföderation in aller Klarheit urkundlich fest
legen und besiegeln; das lehnten die städtischen Vertreter allerdings ab, weil 
sie dazu keinen Auftrag hätten. Der Verlauf der Verhandlungen aber zeigt 
deutlich, daß man von Polen nichts Gutes erwartete und der ermländische 
Bistumsstreit nach der Auffassung der Preußen keineswegs beigelegt war. 
Die Polen verharrten jedenfalls in ihrem Widerstände 
gegen Watzenrode. Zn einem Brief an den Danziger Rat"") be
klagte sich Bischof Lukas zum Beispiel am 19. März 1493, daß auf dem letzten 
Petrikauer Reichstags) Beschlüsse „nider du8 xemeyne 1und unde un8ir 
kircke" gefaßt worden seien. In übler Weise habe man dort die Danziger, 
Elbinger und den ermländischen Bischof verleumdet, die sich angeblich mit 
dem Deutschorden vereinigt hätten und Vorbereitungen zum Kriege gegen 
Polen träfen. Die Christburger Tagfahrt vom 21.—24. April 1493 beschloß 
deshalb, zur Rechtfertigung der beschuldigten Stände eine besondere Gesandt
schaft zum königlichen Lose zu entsenden""). Eine weitere Nachricht über das 
mißliche Verhältnis zwischen Watzenrode und dem König haben wir aus dem 
Ende des Jahres 1493. Damals hatte Bischof Lukas bereits den sog. Privi
legienstreit mit dem Deutschorden begonnen"") und den ermländischen Dom
herrn Nikolaus Krapitz als seinen Prokurator in dieser Sache nach Rom ge
schickt. Der Kochmeister mahnte nun am 17. Dezember seinen Gesandten am 
päpstlichen Kofe, sorgfältig auf Krapitz aufzupassen; er wunderte sich über das 
Vorgehen des Keilsberger Bischofs, „20 ker dock nock nickt i8t in xnad de8 
Konin§e8; U82 wu8 tur8t ader tro8t di6 §68ckiet, kirnackmol8 8ick er
öffnen'""). And noch aus der Mitte des Jahres 1494 hören wir von einem 
merkwürdigen Verhalten des Polenkönigs gegenüber Watzenrode. Kerr 
Pampowski reiste damals als königlicher Gesandter im Preußenlande umher, 
um den preußischen Landesräten eine Botschaft zu verkünden. Auch zum 
Frauenburger Domkapitel sollte er ziehen, an Bischof Lukas aber hatte er 
keine Befehle""). Das gab Anlaß zur Einberufung einer Tagfahrt, die in 
Elbing am 17.—20. September in Anwesenheit Watzenrodes, des Dom
propstes Enoch von Kobelau und des Domherrn Mathias von der Launau 
stattfand. Hier gab Nikolaus von Baysen der allgemeinen Verwunderung 
über das Verhalten des Königs und seines Gesandten Pampowski Aus
druck: der Bischof sei ein Rat neben ihnen, „und wyr mit 8eyner §naden

107) Original ebenda 300 u 42 Nr. 1Z4.
108) Vgl. darüber Caro a. a. O. S. 640 und 662.
los) Originalrezeß im St. A. Danzig 300, 29 Nr. 3 S. 685 ff. Unter den Teilnehmern außer 

Bischof Lukas die ermländischen Domherrn Zacharias und Andreas von Cleetz. Der Bischof 
erinnerte an die schriftliche Festlegung der Thorner Konföderation von 1485 und warnte die 
Anwesenden: wenn nicht Liebe und Eintracht unter den Preußen sei, „so wir« äss lsaät mit uns 
cru lslle kamen".

11O) Vgl. darüber A. Thiel, Das Verhältnis des Bischofs Lukas von Watzenrode zum 
deutschen Orden — in E. Z. I (1859) S. 244 ff., ferner I. Voigt a. a. O. S. 193 ff., Wand a. a. O. 
S. 25 ff. und Krollmann a. a. O. S. 173 f.

"*) Gleichzeitige Abschrift im Ordensfolianten 18b S. 251 des St. A. Königsberg.
us) Das teilte Nikolaus von Baysen am 29. Juli 1494 aus Stuhm dem Danziger Rat mit 

(Original im St. A. Danzig 300 0 53 Nr. 51; vgl. ebenda Nr. 52 und 55). 
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ein8r sezsen un6 ber mit un8 unä e^n8 bleiben Zellen nocb inkslt äer 
voreynun^b 2cu Ikorn §emnckt; clorumbe 8u16e 8eyne Knaäe ouck vor- 
801 §et 86M""').

Erst bei einer persönlichen Begegnung in Thorn 
Ende Oktober 1494 leistete Bischof Lukas Watzenrode dem 
neuen König den Treueid und wurde von ihm in Gnaden aus
genommen (reconcilmtu8). And dann hat das wochenlange Beisammen
sein bis zum 31. Mai 1495 einen völligen Wandel in den Beziehungen 
zwischen König Johann Albrecht und Watzenrode zuwege gebracht, so daß 
dieser von nun an zu den wenigen vertrauten Ratgebern des Monarchen 
gehörte"'). Erst jetzt erfolgte also die Beilegung des ermländi
schen Bistums st reites und eine restlose Aussöhnung mit Johann 
Albrecht, „qui more 8ui patri8 tum cliu eunclem epi8copum oclio pro8eque- 
batur". Diese Worte finden sich in einer gleichzeitigen, durchaus zuver
lässigen Aufzeichnung, die von einem Deutschordenspriester herstammt, dem 
samländischen Domherrn Or. Michael Sculteti, der am Lose des Loch- 
meisters tätig war und eine ausführliche Darstellung des Privilegienstreits 
zwischen dem Deutschorden und Watzenrode hinterlassen hat. And den 
Grund für diese auffallende Sinnesänderung des Polenkönigs gibt er mit 
folgenden Worten wieder: Watzenrode sei in des Königs Gnade gekommen 
„curunte ?bilippo Lalimucbo Italo, komine 38trito et veiBipeUi, qui pluri- 
mum upu6 re§em auctoritute et con8ilio polledut"'"). Nach dieser gleich
zeitigen Quelle — die andere auch aus Ordenskreisen stammende Nachricht, 
daß Watzenrode sich „mit mer§1ickem Zeläe" in die Gnade des Königs ge
kauft habe""), dürfte demgegenüber höchstens sekundären Wert haben — 
kann es keinem Zweifel unterliegen, daß Kallimachus, der Lehrer und 
später der einflußreichste Berater des Königs'"), den Vermittler 
gespielt hat. Seit einer Reihe von Jahren, mindestens feit April/Mai 
1488 war er mit Watzenrode persönlich bekannt"^). Vielleicht aber hat erst 
der Privilegienstreit, den Bischof Lukas gegen Ende 1493 mit dem Deutsch-

11S) Originalrezeß ebenda 300, 29 Nr. 3 S. 706 ff.
11») Nach den gleichzeitigen Aufzeichnungen des Lieronymus Waldau, Pfarrers von Thorn 

und Domherrn zu Frauenburg, in Z. W. G. 49 (1907) S. 246 ff. Nr. 53 und 55. — Schon am 
29. November 1494 ist Bischof Lukas als Zeuge in der Urkunde genannt, durch die der König 
die Privilegien Preußens bestätigte (Dogiel, Loci. Oipl. poloniae Bd. IV (1764) Nr. 137). 
Am 4. Zuni 1495 heißt es in der Instruktion für eine Ordensgesandtschaft, die zum Polenköniq 
ging, von Watzenrode, daß er die „köniZlick Msä erwürben bat uuä vor einen prelaien Lw. Xönixl. 
Onaäen uikxenomen ist" (Ordensfoliant 18c foi. 98 des St. A. Königsberg). Vgl. auch L. P r o w e 
Bd. I, 1 S. 168 f.

iis) Ordensfoliant 19 S. 3 des St. A. Königsberg. — Am 31. August 1495 schrieb der Loch
meister ganz im gleichen Sinne an den Ordensmeister von Livland u. a., daß Bischof Lukas 
„äurck kulkk unä inleitunxe Lkilippi Oalimaci unä anäer weg« Ko. iUs. Knaäe erwürben Kot" (Livl. 
Urkundenbuch 2. Abt. Bd. I — 1900 — Nr. 256 S. 192).

11«) A. a. O. Nr. 181 S. 139; Caro a. a. O. S. 713 lehnt aus andern Gründen diese Ordens
nachricht völlig ab.

117) Mer diesen italienischen Lumanisten am polnischen Königshofe vgl. L. Zeißberg, 
Die polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters (Leipzig 1873) im Register; Caro a. a. O. 
S. 642—655. K. vonRozycki, Der Lumanismus in Polen — in Zeitschr. für Kulturgeschichte 
Bd. IV (Weimar 1897) S.253ff.; Ludwig Pastor, Geschichte der Päpste Bd. II 8.-9. (1928) 
S. 326 ff. und 336. Er hieß eigentlich Philippo Buonacorsi.

iis) L. A. Birkenmajer, 8tromata Xoperniksua (Krakau 1924) S. 244 und 253, vgl. auch S. 82 
und 84 sowie meinen Beitrag „Zur Koppernikusforschung" in E. Z. XXIV (1931) S. 453 Anm. 1. 
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orden begann, die Aufmerksamkeit des Callimachus erregt, der nun in dem 
ermländischen Bischof einen wohlgeeigneten Gehilfen für die eigenen ordens- 
feindlichen Pläne erkannte. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß Watzen
rode gerade durch sein scharfes Vorgehen gegen die geistlichen Vorrechte des 
Deutschordens sich am polnischen Königshofe ins rechte Licht setzen wollte; 
wie gut er wohl aus seinem jahrelangen Zusammenarbeiten mit dem Gne- 
sener Erzbischof Sbigniew Oleänicki über die ordensfeindliche Stimmung 
der Zagiellonen unterrichtet war, ergibt sich daraus, daß er mit seinem Plan 
einer Verlegung des Deutschordens nach Podolien an Gedankengänge an- 
knüpfte, die bereits vor 40 Jahren am polnischen Königshofe eine Rolle 
gespielt hatten.

überschaut man noch einmal diesen jahrelangen Streit um die Wahl 
des Lukas Watzenrode, so wird man feststellen können, daß der polnische 
Königshof — und zwar nicht nur König Kasimir, sondern zunächst auch 
sein Nachfolger Johann Albrecht — mit außerordentlicher Hartnäckigkeit 
die Anerkennung dieses ermländischen Bischofs ablehnte. Es ist, im Grunde 
genommen, die freie Wahl des ermländischen Domkapitels, 
gegen die sich die Aktion des polnischen Hofes richtete"'). 
Der König wolle „ckie Kirchen tmlckeu §Ieick cken kircken in cker crone", so 
lautet polnischerseits die Begründung für das Vorgehen Kasimirs""); wie 
bei den polnischen Bistümern, so nahm der Polenkönig also auch für das 
Ermland das königliche Nominationsrecht in Anspruch, indem er sich als 
Patron auch dieser Kirche ansah"P daher die Forderung der Mitteilung 
vom Tode des vorhergehenden Bischofs, daher die Forderung der Anzeige 
des Wahltermins. Beim Tode eines Bischofs, so ließ Kasimir am 21. Juli 
1489 der preußischen Ständegesandtschaft gegenüber diese Forderung er
läutern, mache in Polen jedes Domkapitel dem König davon Mitteilung 
und warte mit der Wahl des Nachfolgers mindestens 3 Monate, damit sie 
sicher sei und nicht widerrufen zu werden brauche und damit man sich beim 
König vergewissern könne, wer ihm angenehm und zu seinem Rate tüchtig 
sei"). Darin, daß das ermländische Domkapitel dies unterlassen hatte, lag 
also nach polnischer Auffassung der Affront gegen den König. And nicht 
so sehr gegen die Person Watzenrodes richtete sich dessen 
Widerstand — die ermländischen Domherren hatten schon recht, wenn sie 
dem König erklärten, daß Watzenrode ihm der allergenehmste aus ihrem 
Kollegium hätte sein müssen —, sondern vielmehr die Tatsache, daß 
Watzenrode die politischen Absichten, die Kasimir mit der Er
hebung seines Sohnes auf den ermländischen Bischofsstuhl verband, durch
kreuzt hatte"?), diese Tatsache erfüllte den greisen Monarchen mit so 
leidenschaftlichem Haß. Wohl hat er zeitweise, wie wir sahen, seine Forde
rung in den Hintergrund treten lassen, weil die drückende Finanznot ihn 
zum Nachgeben gegenüber den preußischen Ständen zwang; aber gerade

Das sagte Watzenrode selbst auf der Christburger Tagfahrt im April 1491 tvgl. oben 
Anm. 89).

120) So äußerten sich die polnischen Gesandten gegenüber dem Thorner Rat (vgl. oben 
Anm. 45).

121) Vgl. Caro a. a. O. S. 550 ff.
12-) A. a. O. S. 712.
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sein Verhalten gegen die preußischen Ständevertreter zu Wilna im Januar 
1492 zeigt uns mit aller Deutlichkeit, daß er an eine Änderung seiner Ab
sichten gegenüber dem Ermlande keinesfalls gedacht hat. Daneben 
empfand er es offensichtlich als schwere persönliche Kränkung, 
daß dieser Bürgersohn es unternommen hatte, einem Angehörigen des 
königlichen Hauses die ihm zugedachte Stellung streitig zu machen. Kasimir 
hat es wohl einfach nicht für möglich gehalten, daß die Ermländer und 
überhaupt die Preußen einem königlichen Prinzen die Aufnahme als Fürst
bischof verweigern würden. Die Kandidatur seines Sohnes mochte ihm auch 
deshalb als besonders geeignet erscheinen, weil nach polnischer Auffassung 
die Angehörigen der königlichen Familie zu den „in6i§enne" des Landes 
Preußen zu zählen waren und auf diese Weise keine Verletzung des von den 
Preußen sorgsam gehüteten Indigenatsprivilegs geltend gemacht werden 
konnte. Das hat man in der Tat auch nicht gewagt, sondern lediglich die 
Rechtmäßigkeit der Wahl Watzenrodes und die faktische Besitzergreifung 
des Fürstbistums hat man den wiederholten Forderungen des Königs ent
gegengehalten.

Auch die Anerkennung Watzenrodes als Fürstbischof des Ermlandes 
durch König Johann Albrecht brächte keine dauernde Lösung der 
ermländischen Bistumsfrage. Der Streit um das vom polni
schen Königshofe beanspruchte Nominationsrecht blieb vielmehr latent; 
daran änderte auch die persönliche Vertrauensstellung nichts, die Bischof 
Lukas sich Ende 1494 bei diesem König errungen hat und die er auch unter 
seinen Nachfolgern sich zu erhalten wußte. Selbst aus der Zeit Johann 
Albrechts haben wir eine Nachricht über polnische Machenschaften 
gegenüber dem Ermlande. Am 6. Juni 1499 meldete der Ordens
prokurator an der römischen Kurie, vr. Michael Sculteti, dem Hochmeister 
Herzog Friedrich von Sachsen: er sei von einem trefflichen Prälaten warnend 
darauf aufmerksam gemacht worden, daß der päpstliche Vizekanzler, Kardinal 
Askanio Maria Sforza, sich „umd 6y §ele§enkeit 6er kircken von Heilk- 
ber§" bei den Kurienbeamten erkundigt habe, die die letzten Provisionsbullen 
für das Ermland expediert hätten; man wolle offenbar eine Reservation für 
dies Bistum erwirken; wenn er auch nicht erfahren könne, in wessen Interesse 
das geschehe, so sei zu besorgen, daß es sich dabei um den Kardinal von 
Krakau, des Polenkönigs Bruder (d. i. Prinz Friedrich) handle, „ol 6n6 6y 
Polen mockten 6iste 8terlcer z^n preuken wer6en". Er habe daher ins
geheim mit dem Kardinal von Siena verhandelt; dieser glaube, daß tat
sächlich eine Reservation beantragt, aber noch nicht zugesagt sei; er habe 
ihm aber versprochen, sobald die Sache im päpstlichen Konsistorium zur Be
ratung komme, dem Papst und dem heiligen Kollegium die Rechtslage in 
Preußen auseinanderzusetzen und dafür einzutreten, daß das ermländische 
Domkapitel bei der freien Wahl bleibe. Der in Rom weilende Prokurator 
des Bischofs Lukas wisse von diesem Handel nichts; er fürchte also, „6ie 
Polen xveräen 6en bi88cliok von ?1eil8ber§ un6 6ak capittel betri^en", er 
halte es daher für angebracht, beide zu warnen; denn das Betreiben der 
Polen richte sich gegen die Freiheit der Kirche „ru §ro88em vorkanA un6 
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sckaüen ungerm orüen""^). Nun stammt diese Nachricht zwar aus Kreisen 
des Deutschordens, aber gerade weil damals noch der sog. Privilegienstreit 
mit Bischof Lukas in der Schwebe war (das zeigt der Brief selbst), von 
einem guten Einvernehmen beider Nachbarn also keine Rede sein kann, er
scheint sie um so glaubwürdiger. Trotz aller gebotenen Vorsicht wird man 
daher aus jenem Brief entnehmen dürfen, daß damals tatsächlich in Rom 
die Reservation des Bistums Ermland zugunsten eines polnischen Prälaten 
betrieben worden ist. Wenn es sich dabei wirklich, wie der Ordensprokurator 
vermutete, um den Prinzbischof Friedrich gehandelt hat, der 1493 die 
Kardinalswürde und außerdem das Erzbistum Gnesen erhalten hatte, so 
hätten wir damit einen Beweis für die staunenswerte Kontinu
ität der polnischen Politik, für die Zähigkeit, mit der der 
polnische Lof trotz aller persönlichen Freundschaft zu 
Watzenrode an den durchaus im polnischen Staatsinteresse gelegenen 
Plänen Kasimirs festgehalten hat"*).

Erst die nächste Vakanz des ermländischen Bischofsstuhles beim Tode 
Watzenrodes (29. März 1512) brächte eine endgültige Regelung 
über die Mitwirkung des polnischen Königshofes bei der Besetzung der 
ermländischen Kathedra. Der Petrikauer Vertrag vom 7. De
zember 1512, der die päpstliche Bestätigung fand"^), räumte dem 
Polenkönig fortan das Recht ein, bei jeder Vakanz vier Kandidaten zu 
nominieren, aus denen das ermländische Domkapitel den künftigen Bischof 
zu erwählen hatte.

"3) Livl. Urkundenbuch 2. Abk. Bd. I (1900) Nr. 822.
"*) Vgl. Caro a. a. O. S. 824 und 844, auck S. 849.
rss) Dgl. Sickhorn in E. Z. I S. 276 ff.
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Neue Stadtpläne des Preußenlandes.
Von Erich Keyser.

Die Arbeiten an dem Kartenwerk zur Geschichte des Preußenlandes 
haben zur Auffindung weiterer, bisher unbekannter Stadtpläne geführt). 
Auch hat eine erneute Rundfrage an die Magistrate der Städte im Jahre 
1931 ergeben, daß in den letzten Jahren zahlreiche neue Stadtgrundrisse aus
gemessen worden sind. Auch wurden die Meßtischblätter des Reichsamts 
für Landesaufnahme ausgenommen. Obwohl sie im Maßstabe 1 :25 000 
gezeichnet sind, stellen sie in vielen Fällen eine wertvolle, weil oft die einzige 
Wiedergabe des Stadtgrundriffes dar. In dem nachstehenden Nachtrag 
können somit 319 neue Stadtpläne der Forschung zugänglich gemacht werden. 
Auch waren 54 Ergänzungen und Berichtigungen zu den schon verzeichneten 
Stadtplänen möglich.

Die Sammlung der Historischen Kommission wurde um 62 neue Pläne 
vermehrt; sie zählt jetzt (Januar 1933) 221 verschiedene Stadtpläne.

Als Ergänzung zu den Stadtplänen wurde ferner zur Förderung der 
stadtgeschichtlichen Forschungen eine große Anzahl der vorzüglichen Luft
bildaufnahmen der Bild-Flug G. m. b. H., Leipzig, angeschafft und gleich 
den Stadtplänen dem Staatl. Landesmuseum in Danzig-Oliva, Schloß, zur 
Aufbewahrung übergeben. Es liegen Luftbilder von folgenden Städten vor: 
Allenstein, Bischofsburg, Bischofstein, Bartenstein, Darkehmen, Frauen- 
burg, Gerdauen, Goldap, Gumbinnen, Hohenstein, Jnsterburg, Iastrow, 
Landeck, Landsberg, Liebemühl, Mohrungen, Mühlhausen, Neidenburg, 
Nordenburg, Osterode, Pr. Eylau, Pr. Holland, Ragnit, Schippenbeil, 
Sensburg, Stallupönen, Schloppe, Tilsit, Wartenburg.

Die große Bedeutung der Stadtplanforschung wird von der modernen 
landeskundlichen Forschung mehr und mehr anerkannt. Ihre letzten Er
gebnisse hat Walter Llhlemann, Leipzig in der Vierteljahrsschrift für Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte, Bd. 24 (1931), S. 186ff. zusammengestellt und 
dabei die Arbeiten der Historischen Kommission ausführlich und lobend 
erwähnt?).

Für die Mitarbeit an der Vervollständigung des Stadtplanverzeichniffes 
sei den Magistraten der oft- und westpreußischen Städte, sowie den Herren 
Oberbaurat vr. Schmid, Marienburg, und canck. pkil. Adam, Königsberg, 
auch noch an dieser Stelle gedankt.

i) Keyser: Verzeichnis der oft- u. westpreußischen Stadtpläne. Königsberg: Gräfe L Unzer 
i. Komm. 192S. (Einzelschriften d. Listor. Kommission f. oft- u. westpr. Landesforschung. 3.) und 
Nachtrag in: Altpreuß. Forschungen. Jg. 8, L. I, 1931.

2) über die Stadtplanforschung in Polen berichtete Lucia Charewiczowa, Lemberg aus dem 
5. Poln. Listorikertag in Warschau. Vergl. Deutsche wissenschaftliche Zeitschrift in Polen L. 24 
(1932), S. 116.
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Allenburg.

1525. Stadtplan von Allenburg.
Kern und John 17 91.
Ldz. 1:50 000 Papier.
Min. für Landwirtschaft, Berlin 378.
Andeutung des Stadtgrundriffes.

1526. Allenburg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1915, ber. 1924.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 342.

1527. Grundriß der Stadt Allenburg.
Lith. 100 m -- 2,8 cm 12x10 cm Papier.
Druck: R. Dethlefsen, Das schöne Ostpreußen, 1916. Abb. 44.

1528. Bauzonenplan der Stadt Allenburg.
Magistrat 
um 1925.
Ldz. 85x110 cm Papier.
Regierung Königsberg Lichtpause.
Straßennamen.

A l l e n st e i n.

1529. Plan der Stadt Allenstein.
E d. Quatz, Königsberg 1888.
Lith. 28x23,5 cm Papier.
Stadtplan mit Straßenbezeichnung; öffentliche Gebäude rot.
Druck: Führer durch Allenstein. Verlag Äarich 1888.

1530. Allenstein.
Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25 000
Meßtischblatt 899—900.

1914, ber. 1929.
Papier.

17. Zusatz: Flurnamenstelle der §>. K. in Königsberg.

1531. Allenstein.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Äandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen 1925/26, nach S. 2.

1532. Grundriß der Stadt Allenstein.
Lith. 1:50 000 10,5 x 9,5 cm Papier.
Druck: Äarms-Wiechert, Leimatatlas für Ostpreußen, 1926, S. 20, 

Abb. 3.
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1533. Stadtplan.
Bibliographisches Institut, Leipzig 1931.
Lith. 1:30 000 8 x 8,5 cm Papier.
Meyers Reisebücher: Ostpreußen S. 118.

Angerburg.

1534. Angerburg.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Äandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen 1925/26, nach 

Seite 16.

1535. Angerburg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1927.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 481.

1536. Bauzonenplan der Stadt Angerburg.
Königsberg 1929.
Ldz. 1:2500 57,5x89,5 cm Papier auf Leinen.
Magistrat. L. K. 167.

Arys.

1537. Arys.
Reichsamt für Landesaufnahme 1926.
Lith. 1.25 000 Papier.
Meßtischblatt 814, 908.

Baldenbnrg.

24a. Zusatz: Druck: Schmitz, Die Stadt Baldenburg und ihre Geschichte 
1933, Anlage 2.

1538. Plan der Stadt Baldenburg.
1827.
Druck: Schmitz, Die Stadt Baldenburg 1933, Anlage 3.

1539. Baldenburg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1874.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 784.

B a r t e n.

1540. Stadtplan von Barten.
E.W.Bertram. 1751.
Ädz. 70x50 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg. Domänenkarte Nr. 2758.
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1541. Barten.
Reichsamt für Landesaufnahme 1926, ber. 1927.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 479.

Bartenstein.

1542. Stadtplan von Bartenstein.
Christ off Hertzog,1626.
Hdz. 53x45 cm Papier.
Heimatmuseum Bartenstein.

1543. Grundriß der Stadt Bartenstein.
A.18.Iahrh.
Hdz. 35x20,5 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg ^8c. 34 quart.
Angabe der Gebäude; farbige Unterscheidung der Innen- und Vorstädte.

1544. Grundriß der Stadt Bartenstein.
18 3 2
Lith. 100 Ruten -- 7,4 cm 42x31,5 cm Papier.
in: Zoh. Gottlob Behnisch, Versuch einer Geschichte der Stadt Bar

tenstein in Ostpreußen. Königsberg 1836.

1545. Bartenstein.
Reichsamt für Landesaufnahme 1913, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 475.

1546. Bartenstein.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Handelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen, 1925/26, nach 

Seite 20.

1547. Bauzonenplan.
1927.
Ldz. 95,5x92 cm Papier.
Magistrat. Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

Bereut.

1548. Berent.
Reichsamt für Landesaufnahme 1877, ber. 1919.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 535.
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Bialla.

1549. Plan der Stadt Bialla.
Anfried 1 723.
Ädz. 43,5x30 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg.

1550. Bialla.
Reichsamt für Landesaufnahme 1912, ber. 1927.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1006.

Bischofsburg.

1551. Bischofsburg.
Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25 000
Meßtischblatt 808.

1918, ber. 1928.
Papier.

B i s ch o f s st e i n.

1552. Bischofsstein.
Reichsamt für Landesaufnahme 1915, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 636.

Bischofswerder.

1553. Bischofswerder.
Reichsamt für Landesaufnahme 1912, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1086, 1178.

B r a u n s b e r g.

79. Zusatz: Druck: R. Dethleffsen, Das schöne Ostpreußen, 1916. Abb. 153 
und Ostpreuß. Städtehandbuch 1926, S. 35.

1554. Braunsberg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1910/12, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 398/99.

1555. Braunsberg.
Druck: Wetzke, Königsberg.
Lith. 43x35 cm Papier.

Druck: Adreßbuch der Stadt Braunsberg, 1922.
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1556. Braunsberg.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Äandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen, 1925/26, 

nach S. 26.

1557. Bauzonenplan.
Magistrat 1926.
Ldz. 133x145 cm Papier.
Magistrat. Druck: Regierung Königsberg.
Straßennamen.

Briefes.
1558. Briesen.

Reichsamt für Landesaufnahme 1911.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1351.

Christburg.
1559. Christburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1911, der. 1920.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 713.

1560. Alt-Christburg.
Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25 000
Meßtischblatt 799.

1911, ber. 1920.
Papier.

90. Zusatz: Druck: Die Provinz Westpreußen in Wort und Bild. 2. Aufl.
1915. S.402.

1561. Lageplan.
Königsberg um 1 930.
Ldz. 1:1000 2 Teile 68,5x88 cm Papier auf Leinen.
Magistrat. Ä. K. 165 166.

Creuzburg.
1562. Creuzburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1912, ber. 1922.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 337. >

1563. Stadtplan.
T e l e g ra p h e n b a u a m L Königsberg 1921.
Lichtpause 1:2500 47x37 cm Papier.
Magistrat. Ä. K. 140.
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Culm.
1564. Culm.

Reichsamt für Landesaufnahme 1906, ber. 1918.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1263.

C u l m s e e.
1565. Culmsee.

Reichsamt für Landesaufnahme 1909, ber. 1914.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1430.

D a n z i g.

1566. Skizze eines Teils der Danziger Befestigungsanlagen.
Johann Corneliß Werk m ei st er, 28. Juni 1655.
Ldz. 100 Ruthen Rheinl. - 7,6 cm 47x26 cm Papier.
Geh. Staatsarchiv Berlin: Pläne aus dem Leeresarchiv, Mappe 25, 

Nr. 4u.
Die Befestigungen auf dem Bischofsberg bis zum Lagelsberg, unten 

bis zum Lohen Tor und Leiligen Leichnams-Tor. Im Plan Buch
staben, die in einer französ. Legende erklärt sind.

1567. Grundriß der Stadt und Festung Danzig.
1 8. I a h r h.
Tuschzeichnung 54,5x40,2 cm Papier.
Lauptstaatsarchiv Dresden, Mappe VII, Nr. 26.
Darstellung der Weichsel und des Sasper Sees.

1568. Plan von der Festung Danzig und der Weichselmünde.
Johann Carl Francke 1734.
Ldz. 63x42 cm Papier.
Lauptstaatsarchiv Dresden, Zng. Corps, Festungsatlas Bd. 1.

1569. Plan der Stadt und Situation von Danzig.
Anfang 19. Jahrh.
Farbige Tuschzeichnung 100 rhein. Ruten 3,5 cm 48x120 cm

Papier.
Lauptstaatsarchiv Dresden, Ing. Corps, Festungsatlas II, Bl. 203.

259. statt: „Iatting" Jättnig, 
dazu: Beilage zu A. C. von Lolsche, Geographie und Statistik von 

West-, Süd- und Neuostpreußen III 1807.

261. Zusatz: Lauptstaatsarchiv Dresden, Ing. Corps, Festungsatlas Bd. I.

296. Zusatz: Staats- und Llniversitätsbibliothek Königsberg 597 
fol. VIII.
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1570. Danzig.
Lith. 1:15 000 14x23 cm Papier.
Druck: Meyers Orts-- und Verkehrs-Lexikon, Bd. 1 (1912) vor S. 319.

1571. Danzig.
Bibliographisches Institut Leipzig 1913.
Lith. 1:15 000 14x23 cm Papier.
Druck: Meyers Deutscher Städteatlas 1913.

1572. Die bebaute Fläche der Innenstadt Danzig zur Ordenszeit.
Geister 1922.
Lith. 1:10000 23,5x17,5 cm Papier.
Druck: W. Geister, Die Weichseltandschaft von Thorn bis Danzig, 

1922. Beil. 11.

1573. Die Lausformen der Innenstadt Danzig.
Geisler 1922.
Lith. 1:10 000 33 x 21,5 cm Papier.
Druck: W. Geisler, Die Weichsellandschaft von Thorn bis Danzig, 

1922. Beil. 12.

1574. Danzig.
Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1927.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 330—331, 391—392.

1575. Danzig, Grundriß der Rechtsstadt.
Lith. 1:10 000 Papier.
Druck: Gustav Wolf, Die schöne deutsche Stadt. Norddeutschland 
1925. S.202.

1576. Danzig.
Lith. 34x25 cm Papier.
Druck: E. Keyser, Danzig, 1928, S. 38 f.

1577. Danzig.
Bibliographisches Institut Leipzig 1931.
Lith. 1:15 000 15x23,2 cm Papier.
Meyers Reisebücher: Ostpreußen nach S. 30.

1578. Die historischen Stadtteile Danzigs.
F. Froese 1931.
Lith. 1:15 000 21x24 cm Papier.
in Nik. Creutzburg: Der Nordosten 1931, Anlage.
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Darkehmen.

1579. Plan der Stadt Darkehmen.
Anfried 1 723.
Ldz. 69x41,5 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg.

1580. Darkehmen.
Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25 000
Meßtischblatt 347.

1924, ber. 1927.
Papier.

1581. Darkehmen.
Lith.
Druck: Äandelsadreßbuch

S.34.

15x23 cm Papier.
für Ost- und Westpreußen 1925/26, nach

1582. Darkehmen.
Druck: Leimatkunde des Kreises Darkehmen. Ärsg. von Keuchel, 

Bd. 1, S. 63.

Deutsch-Eylan.

352. Zusatz: 1000 Rheinl. Ruten 18,6 cm.

366. Zusatz: Ä. K. 4 und 139.

1583. Dt.-Eylau.
Reichsamt für Landesaufnahme 1912, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1087.

Deutsch-Krone.

1584. Situationsplan von der Immediatstadt Deutsch-Cronc.
Loescher 1810.
Ldz. 1:4200 41x60 cm Papier.
Plankammer Regierung Schneidemühl.

1585. Plan von der Immediatstadt Deutsch-Crone.
Loescher 1810, red. Gebauer.
Ldz. etwa 1:2400 53x72 cm Papier.
Plankammer Regierung Schneidemühl.

1586. Dt.-Crone.
Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25 000
Meßtischblatt 1336.

1878, ber. 1919.
Papier.
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D i r s ch a u.
1587. Dirschau.

Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1925.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 540, 623.

D o m n a u.
1588. Domnau.

Reichsamt für Landesaufnahme 1913, ber. 1922.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 339—340.

1589. Bauzonenplan.
Baugeschäft Zekay, Domnau. A. 20. Jt.
Ldz. 52x65 cm Papier.
Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

1590. Dasselbe wie 1589.
1930.
Ldz. 47x63 Papier.
Lichtpause Regierung Königsberg.

D r e n g f u r t.
1591. Drengfurt.

Reichsamt für Landesaufnahme 1927.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 480.

Elbing.

1592. Stadtplan der Neustadt Elbing im Mittelalter.
B.Schmid 1908.
Lith. 1:6000 9,8x8,2 cm Papier.
Druck: B. Schmid: Die Neustadt zu Elbing in Zeitschrift des West- 

preußischen Geschichtsvereins Äeft 50, S. 91.

424. Zusatz: Druck: Die Provinz Westpreußen in Wort und Bild, Danzig.
2. Aufl. 1915, S. 506.

453. Zusatz: Druck: Elbinger Jahrbuch 7, Abb. 4.

454. Zusatz: Druck: Elbinger Jahrbuch 7, Abb. 5.

507. Zusatz: Beschreibung Carstenn im Elbinger Jahrbuch 5/6, S. 52.

508. Zusatz : Druck: Elbinger Jahrbuch 5/6, Tafel 2.
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1593. Elbing.
Reichsamt für Landesaufnahme 1911, der. 1926.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 544.

1594. Das Straßennetz der Stadt Elbing nach seiner historischen Entwicklung. 
Geisler 1 922.
Lith. 1:15 000 19,5 x 21 cm Papier.
Druck: W. Geisler, Die Weichsellandschaft von Thorn bis Danzig, 
1922. Beil. 10.

1595. Elbing.
Lith. 26x22,5 cm. Papier.
Druck: Handelsadreßbuch für Oft- und Weftpreußen 1925/26, 

nach S. 40.

1596. Grundriß der Stadt Elbing.
Lith. 1:50000 10,5x9,5 cm Papier.
Druck: Harms-Wiechert, Heimatatlas für Ostpreußen, 1926, S. 20, 

Abb. 1.

1597. Stadtplan.
Bibliographisches Institut, Leipzig 1931.
Lith. 1:30 000 6,3 x 6,6 cm Papier.
Meyers Reisebücher: Ostpreußen, S. 85.

F i s ch h a u s e n.

1598. Fischhausen.
Reichsamt für Landesaufnahme 1908, ber. 1922.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 180/181.

567. Zusatz: 50 rutten holl. -- 3 cm.
Druck: O. Schlicht, Das westliche Samland 1922, S. 43.

569. Zusatz: Druck: O. Schlicht, Das westliche Samland 1922, S. 59.

573. Zusatz: Druck: O. Schlicht, Das westliche Samland 1922, S. 59.

1599. Grundriß der Stadt Fischhausen.
1919.
Lith. 13,5x9 cm Papier.
Druck: O. Schlicht, Das westliche Samland 1922, S. 61.
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Frauenburg.
1600. Frauenburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 398.

1601. Bauzonenplan der Stadt Frauenburg.
O st p r e u ß i s ch e Heimstätten G. m. b. Ä. Königsberg 

i. Pr. 1926.
Ädz. 1:3000 59x47 cm Papier.
Magistrat. Lichtpause L. K. 221. .

1602. Bauzonenplan. /

Magistrat 1927. 
-^>dz. 1:3000. 41x51,5 cm Papier.
Magistrat; Lichtpause Regierung Königsberg. 
Straßennamen.

Freystadt.
1603. Freystadt.

Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 989.

1604. Plan der Stadt Freystadt i. Westpr.
Stadtbau am t um 1930.
Hdz. 31x25 cm Papier.
Magistrat; Lichtbild Ä. K. 141.

581. Zusatz: Zeile 4: 311 PK. 4.

582. statt „1: 25" setze „1: 2500".

Friedland.

586. Zusatz: Teilweiser Nachdruck bei E. Witt, Friedland, 1932, Abb. 1 u. 4.

1605. Plan von der Stellung der kaiserlich russischen und kaiserlich fran
zösischen Kriegsheere zur Schlacht bei Friedland am 14. Juni 1807.

I. G. Lehmann, Kapitän, 1 807.
Ädz. 16 000 Dresdener Ellen 39,7 cm 47x41 cm

Papier. 
Äauptstaatsarchiv Dresden.

1606. Friedland.
Reichsamt für Landesaufnahme 1918, ber. 1926.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 341.
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1607. Bauzonenplan.
Magistrat 1926.
Ldz. 1:2000 92,5x61,5 cm Papier.
Magistrat; farbige Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

F l a L o w.

1608. Situationsplan von der Stadt und dem adelichen Dominio Flatow.
Dahl ström 1810.
Ldz. 1:3000 57,5x70 cm Papier.
Plankammer Regierung Schneidemühl.

1609. Flatow.
Reichsamt für Landesaufnahme 1928. 
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1255.

G a r n s e e.

1610. Garnsee. < - <
Reichsamt für Landesaufnahme 1906, ber. 1928. 
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 987.

Gerdauen.

1611. Gerdauen.
Reichsamt für Landesaufnahme 1915, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 407.

1612. Gerdauen nach dem Wiederaufbau.
1928.
Lith. 50 m - 13 cm 18x14 cm Papier.
Druck: Göttgen, Der Wiederaufbau Ostpreußens, 1928, Abb. 88.

590. Zusatz: Gerdauer Kreiskalender 1924.

1613. Bebauungsplan für das Kinderhöfer Gelände.
Magistrat 1930.
Ldz. 1:2500 62x59,5 cm Papier.
Magistrat; farbige Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

1614. Bebauungs- und Fluchtlinienplan für Gerdauen Nord.
1930.
Farbige Ldz. 90 x 134 cm Papier.
Regierung Königsberg.
Straßennamen.
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Gilgenburg.

1615. Gilgenburg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1911, ber. 1926.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1182.

1616. Lageplan von Gilgenburg.
Sei blitz, Lötzen 1926.
Lith. 1:3000 13x19 cm Papier.
Druck: Mitteilungen der Masovia, Zg. 32/33 (1928), S. 56.

1617. Goldap. 
Lith.

G o l d a p.

15x23 cm Papier.
Druck: Äandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen 1925/26, nach

S. 74.

1618. Goldap.
1928.
Lith. 15x13 cm Papier.
Druck: Göttgen, Der Wiederaufbau Ostpreußens, 1928. Abb. 61.

1619. Goldap.
Reichsamt für Landesaufnahme 1925.
Lith. 1:25 000 . Papier.
Meßtischblatt 413.

G o l l u b.

1620. Gollub.
ReichsamL für Landesaufnahme 1911, ber. 1916.
Lith. , 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1433/1513.

G o r z n o.

1621. Gorzno.
Reichsamt für Landesaufnahme 1910.
Lith. 1:25 000 P
Meßtischblatt 1436.

Graudenz.

1622. Graudenz.
Reichsamt für Landesaufnahme 1899, ber. 1913.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1174.
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G u m b i nuem

642. Zusatz: Institut für Äeimatforschung Königsberg.

646. Zusatz: Institut für Leimatforschung Königsberg.

1624. Plan der Stadt Gumbinnen.
Anfried 1723.
Ldz. 46x33 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg.
Druck in der „Festschrift zur Einweihung des Regierungsgebäudes zu 

Gumbinnen. Mai 1911".

1625. Gumbinnen.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Äandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen 1925/26, nach

S. 82.

1626. Gumbinnen.
1928.
Lith. 22x16 cm Papier.
Druck: Göttgen, Der Wiederaufbau Ostpreußens, 1928, Karte 4 u. 7.
Alter und neuer Zustand.

1627. Plan der Stadt Gumbinnen.
Stadtbauamt 1924/25, berichtigt 1931.
Lith. 1:4000 87x87 cm Papier.
Magistrat. Ä. K. 142.

1628. Gumbinnen.
Reichsamt für Landesaufnahme 1925.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 291.

1629. Grundriß der Stadt Gumbinnen.
Lith: 1:50 000 10,5x9,5 cm Papier.
Druck: Äarms-Wichert, Äeimatatlas für Ostpreußen, 1926, S. 20.

Abb. 5.

Guttstadt.

1630. Guttstadt.
Reichsamt für Landesaufnahme 1914.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 719.
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Hammerstein.

1631. Situationsplan von der Stadt Hammerstein.
Z. Kofahl,Maurermeister, 1859.
Hdz. 56x68 cm Papier.
Plankammer Regierung Schneidemühl.

1632. Plan der Stadt und des Ordenshofes Hammerstein.
B. Schmid, 1 923.
Lith. 1:8000 11,5x9 cm Papier.
Zeitschrift d. Histor. Vereins f. d. Regierungsbezirk Marienwerder.
63. Heft (1924), S. 5.

1633. Hammerstein.
Reichsamt für Landesaufnahme 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 975.

Heiligenbeil.

1634. Heiligenbeil.
Reichsamt für Landesaufnahme 1913, ber. 1929.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 334.

1635. Heiligenbeil.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Handelsadreßbuch für Oft- und Westpreußen, 1925/26, nach 
S.88.

1636. Stadtplan.
Magistrat um 1 930.
Lichtpause 1:2000 87x74 cm Papier.
Magistrat. H. K. 144; Regierung Königsberg.

Heilsberg.

1637. Heilsberg.
1782.
Staatsarchiv Königsberg 217 u—b.

657. Zusatz: Hauptstaatsarchiv Dresden.

1638. Plan von dem Gefechte bei Heilsberg am 11. Juni 1807.
Z. G. Lehmann, Kapitän 1 807.
Hdz. 24 000 Dresdener Ellen 59,5 cm 63,7x46,2 cm

Papier.
Hauptstaatsarchiv Dresden.
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1639. Keilsberg
um 1850.
Staatsarchiv Königsberg 222.
Neuhof.

1640. Keilsberg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1913, der. 1921.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 551.

1641. Grundriß der Stadt Keilsberg.
Lith. 11x11 cm Papier.
Druck: R. Dethlefsen, Das schöne Ostpreußen, 1916. Abb. 46.

1642. Grundriß der Stadt Keilsberg.
1918.
Lith. 200 m -- 7 cm 35x35 cm Papier.
Druck: Gustav Wolf, Führer durch die Stadt Keilsberg i. Ostpr. und 

ihr Bischofs-Schloß, 1918.

1643. Keilsberg.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Kandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen, 1925/26, 

nach S. 90.

1644. Keilsberg.
Druck: Ostpreußen, Land und Leute. 3. Äufl. 1926, Abb. 26.

1645. Grundriß der Stadt Keilsberg.
Lith. 1:25 000 7,5x8 cm Papier.
Druck: Karms-Wiechert, Keimatatlas für Ostpreußen, 1926, S. 5.

1646. Bauzonenplan.
1929.
Kdz. 1:2500 71x56,5 cm Papier.
Magistrat; farbige Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

Keydekrug.
1647. Flecken Keydekrug.

3. G. Lehmann 1 722.
Kdz. 34x22 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg.

1648. Plan der Stadt Keydekrug.
Z.G.Lehmann 1 72 1 — 24.
Kdz. 37,5x29,5 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg.

118



1649. Plan der Stadt Äeydekrug.
Z.G.Lehmann 1 721 — 24.
Ldz. 39x40 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg.

H o h e n st e i n.
1650. Lohenstein.

Staatsarchiv Königsberg 176u.
Straßennamen.

1651. Lohenstein.
Reichsamt für Landesaufnahme 1912, ber. 1927.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1091.

Znsterburg.
1652. Znsterburg.

Lith. 1:60 000 Papier.
Druck: Pharus-Wanderkarte der Eingebung von Znsterburg.

1653. Znsterburg.
Lith. 15x23 cm. Papier.
Druck: Äandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen 1925/26, 

nach S. 96 ff.

1654. Grundriß der Stadt Znsterburg.
Lith. 1:50 000 10,5x9,5 cm Papier.
Druck: Äarms-Wiechert, Äeimatatlas für Ostpreußen, 1926, S. 20, 

Abb. 4.

687. Zusatz: Einwohnerbuch 1928.

1655. Znsterburg.
Reich samt für Landesaufnahme 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 237.

1656. Stadtplan.
Bibliographisches Znstitut Leipzig, 1931.
Lith. 1:30 000 8x8,2 cm Papier.
Meyers Reisebücher: Ostpreußen, S. 71.

I o h a » n i s b u r g.

1657. Grundriß „vant Kuy8 van 3okan8burK".
D. Komp(?) 1 602.
Kol. Ldz. 39,5x32 cm Papier.
Geh. Staatsarchiv, Berlin, Rep. 7, Nr. 90.
Grundriß des vollkommen von Wasser umgebenen „Äauses". Die Le

gende ist in holländischer Sprache.
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16 58.1^u^8 van ^okansburK.
D. Komp1602.
Kol. Ldz. 42x28 cm Papier.
Geh. Staatsarchiv, Berlin, Rep. 7, Nr. 90.
Bildmäßige Darstellung des „Laufes". Es sieht weniger wie eine Be
festigung aus, als wie ein großes Gut. Im Vordergründe auch andere 
Gebäude.

1659. Grundriß der Festung.
D. K o m p (?) 1602.
Kol. Ldz. 100 Einheiten (Benennung fehlt) 26,6 cm 

62x56 cm Papier.
Geh. Staatsarchiv Berlin, Rep. 7, Nr. 90.
Grundriß einer neuen, wesentlich größeren Festungsanlage nach franz. 

Muster mit Bastionen. Das alte „Laus" ist angedeutet.

1660. Brouillon-Karte von der Gegend bey Zohannisburg.
Gause 1814, Copiert und reduciert von Gerlach.
Kol. Ldz. 1: 7000; 300 Ruthen 158 cm 130 x 130 cm

Papier.
Ministerium für Landwirtschaft Berlin. 2844.
Plan der Stadt Zohannisburg.

1661. Zohannisburg.
ReichsamL für Landesaufnahme 1921, ber. 1924.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1004.

I a st r o w.

1662. Situationsplan und Grundriß von der Stadt Zastrow.
Loescher 1810.
Ldz. Papier.
Magistrat Zastrow.

1663. Zastrow.
Reichsamt für Landesaufnahme 1878, ber. 1919.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1162.

K a r t h a u s.

1664. Karthaus.
Reichsamt für Landesaufnahme 1877, 1911.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 389.
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Königsberg.

1665. Skizze der Befestigung Königsbergs in der 2. Hälfte des 16. Jahr
hunderts.

C. Beckherrn 1890.
Druck: H. Schwarz, Königsberg.
Lith. 100 Ruthen 9,2 cm 41 x 38 cm Papier.
Druck: Altpreuß. Monatsschrift 27 (1890) Anlage.

707. Zusatz: Druck: R. Dethlefsen, Das schöne Ostpreußen, 1916. Abb. 154 
und E. Kutschke, Königsberg als Hafenstadt 1930, Abb. 7.

714. Zusatz: Druck: Königsberg i. Pr., Dari-Verlag 1926, S. 95.

1666. Plan der Stadt Königsberg um 1720.
Druck: Königsberg i. Pr., Dari-Verlag 1926, S. 96.

1667. Königsberg.
Staatsarchiv Königsberg 79.

769. Zusatz: Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg 597 fol. 
Institut für Heimatforschung Königsberg.

771. Zusatz: Neudruck Adolph Wilutzky 1929. H. K. 211- 214.

1668. Plan von Königsberg und Gegend.
2. Hälfte 19. Zhts.
Kol. Hdz. 1:12 500 96 x 64 cm Papier.
Geh. Staatsarchiv, Berlin, Pläne aus den: Heeresarchiv, Mappe 48, 

Nr. 9a.
Dazu gehört ein 2. Blatt: „Allgemeines Schema zu einer in Vorschlag 

gebrachten Fortifikations-Front von Königsberg".

788. Zusatz: Adreßbuch 1862.

802. Zusatz: Institut für Heimatforschung, Königsberg.

804. Zusatz: Institut für Heimatforschung, Königsberg.

814. Zusatz: Adreßbuch 1899.

815. Zusatz: Institut für Heimatforschung, Königsberg.

843d. Zusatz: Gisaldruck H. K. 215—219. statt 1929: 1927.

1669. Königsberg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1908, ber. 1926.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 183/184.
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1670, Königsberg.
Stadt. V e r m e s s u n g s a m t 1912.
Gisaldruck: 1:5000 83,6x63,9 cm Papier.
Institut für Äeimatforschung, Königsberg.

1671. Königsberg.
Lith. 1:14 000 36 x26 cm Papier.
Druck: Meyers Orts- und Verkehrslexikon Bd. 1 (1912) vor S. 1035.

1672. Königsberg.
Bibliographisches Instiut Leipzig 1913.
Lith. 1:14 000 32x24 cm Papier.
Druck: Meyers Deutscher Städteatlas 1913.

1673. Stadtplan.
Stadtvermessungsamt 1920 — 31.
Lith. 1:1000' 102 x 69 cm Papier.
Magistrat. Ä. K. 168—194.

1674. Königsberg i. Pr., Generalsiedlungsplan.
Stadterweiterungsamt 1924.
Lith. 16,5x16 cm Papier.
Druck: Königsberg i. Pr., Dari-Verlag 1926, S. 99.

1675. Wohndichtekarte von Königsberg 1925.
Bluhm 1930.
Lith. 1:50000 32x23 cm Papier.
Druck: E. Bluhm, Königsberg i. Pr., 1930, Anl. III.

1676. Plan der Stadt Königsberg und Llmgegend.
Stadt. V e r m e s s u n g s a m t 1 926 — 30.
Lith. 1:5000 100x70cm (16 Blatt) Papier.
Magistrat. Ä. K. 195—210.

1677. Grundriß der Stadt Königsberg.
Lith. 1:20600 18,5x18 cm Papier.
Druck: Äarms-Wiechert, §5eimatatlas für Ostpreußen, 1926, S. 12.

1678. Königsberg und Amgebung 1925.
Lith. ' 1:50000 27x28,5 cm Papier.
Druck: Äarms-Wiechert, Aeimatatlas für Ostpreußen, 1926, S. 13.

1679. Einteilung nach den alten Stadtteilen und Entwicklung der Befesti
gungen der Stadt Königsberg Pr.
Lith. 16x22,5 cm Papier.
Druck: Königsberg i. Pr., Dari-Verlag 1926, S. 97.
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1680. Entwicklung des Stadtbildes der Stadt Königsberg Pr.
Lith. 16^x14 cm Papier.
Druck: Königsberg i. Pr., Dari-Verlag 1926, S. 98.

1681. Das Siedlungsbild Königsbergs 1929.
E.Bluhn/1930.
Lith. 1:25 000 64x46 cm Papier.
Druck: E. Bluhm, Königsberg Pr., 1926, Anl. I.
Angabe der Bauweise, der öffentlichen Anlagen, der militärischen 

Bauten, des Industriegeländes und der wirtschaftlichen Bedeutung 
der Straßenzüge.

1682. Hafen Königsberg.
Lith. 1:12 500 73 x 30 cm Papier.
Druck: Kutschte, Königsberg als Hafenstadt, 1930. Anlage.
Nur Stadtteile am Pregel.

1683. Königsberg.
Druck: Neumanns Ortslerikon des Deutschen Reiches, 3. Aufl., 

S. 436 f.

1684. Die Llrlandschaft Königsberg.
Bluhm 1930.
Lith. 1:10 000 13,5x13 cm Papier.
Druck: E. Bluhm, Königsberg Pr., 1930, S. 101.

1685. Wachstum und Teile Königsbergs.
Bluhm 1 930.
Lith. 1:50 000 32x23 cm Papier.
Druck: E. Bluhm, Königsberg Pr., 1930, Anl. 11.
Angabe der prähistorischen Funde, der Eingemeindungen, Stadtteile 

und Freiheiten.

1686. Stadtplan.
Bibliographisches Institut, Leipzig 1931.
Lith. 1:30 000 23,6x15 cm Papier.
Meyers Reiseführer: Ostpreußen, nach S. 94.
Sonderplan der inneren Stadt 1:15 000 6,3 x5,3 cm.

1687. Wegweiser durch Königsberg.
Städt. Vermessungsamt 1931.
Farbiger Durchlichtungsdruck 1:15 000 60,5 x 63,5 cm Papier.
Magistrat. H. K. 220.
Verzeichnis der Straßen. Nebenplan der Innenstadt 1: 7500

11,5x22 cm.
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K a u e r n i ü.

1688. Kauernick.
Reichsamt für Landesaufnahme 1911.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1270.

K o n i tz.

1689. Konitz.
Reichsamt für Landesaufnahme.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 979?

K r o j a n k e.

1690. Situationsplan von der Adelichen Stadt Krojancke.
Loescher 1810.
Pdz. 1:3000 53x64 cm Papier.
Plankammer Regierung Schneidemühl.

1691. Dasselbe.
5>dz. etwa 1:2400 37x55,5 cm Papier.

1692. Krojanke.
Reichsamt für Landesaufnahme 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1339.

K u l m.

1693. Grundriß des zu Culm befindlichen Erziehungsinstituts.
1 774.

Kol. Ldz. 200 Fuß 30,5 cm 35 x 27,5 cm Papier.
Geh. Staatsarchiv, Berlin Rep. 7 L, Nr. 54 L, Fase. 1 
Grundriß des Culmer Erziehungsgebäudes mit Gärten.
Der Plan gehört zu einem Bericht, den die westpreußische Regierung 

in Marienwerder am 12. April 1774 dem König erstattet „wegen 
des Erziehungs Instituts zu Culm".

864. Zusatz: Lichtbild. Ä.K.223.

L a b i a u.

1694. Labiau.
Reichsamt für Landesaufnahme 1913, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 146.
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1695. Bauzonenplan der Stadt.
1 924.
Ädz. 1:2000 69,5x90 cm Papier.
Magistrat; Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

1696. Labiau.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Pandelsadreßbuch sür Ost- und Westpreußen, 1925/26, nach

S. 242.

L a n d e ck.
1697. Situations-Plan der Kgl. Stadt Landeck. 

Binder 1810.
Ädz. 1:6000 35x53 cm
Plankammer Regierung Schneidcmühl.
2 Ausfertigungen.

Papier.

1698. Landeck.
Reichsamt für Landesaufnahme.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1071.

Landsberg.
1699. Landsberg.

Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1: 25 000
Meßtischblatt 473.

1913, ber. 1928.
Papier.

1700. Bauzonenplan.
1 926.
Farbige Lichtpause
Regierung Königsberg.

71x75 cm Papier.

Lautenbnrg.

1701. Lautenburg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1911.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1356.

L e s s e n.
1702. Leffen.

Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1926.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1084.
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Liebemühl.

1703. Liebemühl.
Reichsamt für Landesaufnahme 1913, ber. 1920.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 895/96.

Liebftadt.

1704. Liebstadt.
Reichsamt für Landesaufnahme 1913, ber. 1926.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 631.

1705. Bauzonenplan.
1926.
Ldz. 1:1000 64x81,5 cm Papier.
Magistrat; farbige Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

L ö b a u.

1706. Löbau.
Reichsamt für Landesaufnahme 1912, ber. 1926.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 1088.

880. Zusatz: Lichtbild Ä.K.224.

881. Zusatz: Lichtpause Ä. K. 226.

Lötzen.
1707. Lötzen.

1928. 
Lith. Papier.20x15 cm
Druck: Göttgen; Der Wiederaufbau Ostpreußens, 1928, Karte 8—9. 

Alter und neuer Zustand.

1708. Lötzen.
Reichsamt für Landesaufnahme 1921, ber. 1926.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 641.

1709. Lötzen.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Äandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen, 1925/26, nach

S. 248.
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Lyck.
1710. Lyck.

Lith. 15x23 cni Papier.
Druck: Pandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen, 1925/26, nach

S. 254.

1711. Plan der Stadt Lyck. Baugelände westlich der Eisenbahnen.
Schwarze 1926 — 27.
Lith. 1:2000 104x214 cm Papier.
Magistrat. Ä. K. 146.

1712. Lyck.
Neichsamt für Landesaufnahme 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 817.

Märkisch-Friedland.

1713. Situationsplan und Grundriß von der Stadt Märkisch Friedland.
Loescher 1810.
Ädz. 1:3600 43x61 cm Papier.
Plankammer Regierung Schneidemühl.

1714. Märkisch-Friedland.
Reichsamt für Landesaufnahme 1878, ber. 1919.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1249.

Marggrabowa (Treuburg).

1715. Grundriß der Stadt Marggrabowa.
Lith. 11x11 cm Papier.
Druck: R. Dethlefsen, Das schöne Ostpreußen, 1916. Abb. 47.

1716. Treuburg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1929.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 646.

Marienburg.
1717. Marienburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1905, ber. 1929.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 625.

1718. Marienburg.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Pandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen, 1925/26, nach

S. 262.
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1719. Grundriß der Stadt Marienburg.
Lith. 1:50 000 10,5x9,5 cm Papier.
Druck: Larms-Wiechert, Leimatatlas für Ostpreußen, 1926, S. 20.

Abb.6.

Marie nwerder.

966. Zusatz : Äartknoch nach Senneberger um 1595.

976. statt „um 1810" setze „Gebauer 1810".

1720. Marienwerder um 1586.
E. Wernicke, 1931.
Lith. 11x13 cm Papier.
Druck: C. Wernicke, Marienwerder, ein Überblick über seine 700jähr. 

Geschichte, 1931.

967. statt „Niederungs-See" richtig „Niederungs-Seegärten".

1721. Grundriß von Marienwerder.
C. Schmidt lith. 1 8 4 4.
Lith. 100 Ruten 2,4 cm 8x8cm(rund) Papier.
Anlage zu Ä. C. W. Zahn, Chronik der Stadt Marienwerder 1844.

1722. Marienwerder.
Reichsamt für Landesaufnahme 1906, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 890.

1723. Marienwerder.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Landelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen. 1925/26, nach 

S. 270.

Mehlsack.

990. Zusatz: Regierung Königsberg.

1724. Mehlsack.
Reichsamt für Landesaufnahme 1913.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 471.

1725. Mehlsack.
um 1929.
Lichtpause 1:5000 26,8 X 26,8 cm Papier.
Flurnamenstelle der Ä. K. Königsberg.
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Memel.
1726. Plan und Nachweisung von den Gouvernements Gründen zu Memel. 

Sende werk, Lieutn. a. D., 1819.
Kol. Sdz. 1:3000 (180 Ruthen Rheinl. 23,2 cm)

98x64 cm Papier.
Ministerium für Landwirtschaft, Berlin 2420.
Stadtplan; Nachweisung der Eigentümer der Gouvernementsgründe 

1—87; noch nicht ausgetane Gouvernementsgründe 3—e; öffent
liche Gebäude auf dem Gouvernementsgrunde —O; angegeben 
in der Legende: Name der Eigentümer und Flächeninhalt.

1727. Karte vom Memelschen Safen am Ausfluß des Curischen Saffs und 
den zur Verbesserung der Seetiefe angelegten Werken.
A. C. S. S ch m i d t, c 3 n 6. mu t ti. 1818.
Kol. Sdz. 1:12 000 (100 Ruthen Rheinl. „ 3,4 cm)

42x32 cm Papier.
Ministerium für Landwirtschaft, Berlin, 2055.
Stadtplan, Festung.

1728. Plan von den Environs der sogenannten Kneipabschen Straße.
März 1818. cop.: Boquet, Danzig 1821.
Kol. Sdz. 1: 2700 (100 Ruthen Rheinl. -- 13,9 cm)

38x60 cm Papier.
Ministerium für Landwirtschaft, Berlin 2781.

10613. Zusatz: S.K.154.

1729. Memel.
Bibliographisches Institut Leipzig 1931.
Lith. 1:30000 8x8,4 cm Papier.
Meyers Reisebücher: Ostpreußen, S. 164.

1730. Memel.
Reichsamt für Landesaufnahme 1912, ber. 1918.
Lith. . 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 4.

M e w e.

1731. Mewe.
Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1913.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 795.

Mehrungen.

1732. Ausschnitt aus der Rezeßkarte von den Ländereien der Kreisstadt Moh- 
rungen.
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1824 — 28. cop.: B r e s g o t L 1864.
Ldz. Papier.
Lichtbild Landesmuseum Danzig-Oliva 4f 164.

1733. Mohrungen.
Reichsamt für Landesaufnahme 1913, ber. 1926.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 716.

1734. Bauzonenplan.
1927.
Ldz. 1:2500 111x128 cm Papier.
Magistrat. Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

Mühlhausen.
1735. Mühlhausen.

Reichsamt für Landesaufnahme 1911, ber. 1925.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 546.

1736. Bauzonenplan.
1926.
Ldz. 1:2500 39,5x34,5 cm Papier.
Magistrat, Lichtpause Regierung Königsberg.

N e i d e n b n r g.
1737. Neidenburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1275.

1738. Neidenburg.
1928.
Lith. 22x16 cm Papier.
Druck: Göttgen, Der Wiederaufbau Ostpreußens, 1928, Karte 2 und 7.
Alter und neuer Zustand nach 1914.

1739. Neidenburg nach dem Wiederaufbau.
Bauberatungsamt Neidenburg 1928.
Lith. 1:1000 15,5 x 14 cm Papier.
Druck: Göttgen, Der Wiederaufbau Ostpreußens 1928. Abb. 115.

1740. Stadtplan.
Stadtbauamt 1929.
Lichtpause 1:4000 71x65 cm Papier.
Magistrat. Ä. K. 151.
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Neuenburg.

1741. Neuenburg.
ReichsamL für Landesaufnahme
Lith. 1:25000
Meßtischblatt 986.

1906, ber. 1928.
Papier.

N e u m a r k.

1090. Zusatz: Lichtpause Ä. K. 227.

1742. Neumark.
Reichsamt für Landesaufnahme 1912.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1179.

Neustadt.

1743. Neustadt.
Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25000
Meßtischblatt 222.

1877, ber. 1911.
Papier.

N e u t e i ch.

1099. Zusatz: Nachzeichnung bei Ä. Lettau, Neuteich 1929, S. 71.

Nikolaiken.

1744. Nikolaiken.
Reichsamt für Landesaufnahme 1927.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 812.

Nordenburg. I

1745. Stadtplan von Nordenburg.
Löser 1 774.
Ädz. 50x38,5 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg. Domänenkarte Nr. 2647.
Darstellung der abgebrannten und z. T. wieder aufgebauten Ääuser der 

Stadt. Namen der Eigentümer.

1746. Nordenburg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1927.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 409.
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1747. Lageplan
1927.
Ldz. 1:1250 95x74 cm Papier.
Magistrat, farbige Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

Ortelsburg.
1119. Zusatz: L.K.143.

1748. Ortelsburg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1914/15.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 1095/96.

1749. Ortelsburg.
1928.
Lith. 44x20 cm Papier.
Druck: Göttgen, Der Wiederaufbau Ostpreußens, 1928, Anlage.
Zwei Karten vor und nach dem Wiederaufbau.

1750. Ortelsburg.
M. Kuschel.
Lith. 18,5x14 cm
Druck: „Ortelsburg" 1916, Anlage 2.

Papier.

Osterode.

1121/22. Zusatz: Zoh. Müller, Osterode, Anl.

1123. Zusatz: Oberländische Geschichtsblätter. 21 (1929).

1751. Osterode.
Reichsamt für Landesaufnahme 1913, ber. 1920.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 896.

1752. Osterode.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Landelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen, 1925/26, nach 

S. 294.

1753. Osterode.
Reichsamt für Landesaufnahme Berlin 1928.
Photoalgraphie 1:5000 111x74 cm Papier.
Magistrat. L. K. 150.
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1754. Pharus-Plan der Kreisstadt Osterode.
Ör. Cornelius Loewe.
Druck und Verlag: Pharus-Verlag, Berlin.
Bilddruck: 1:8000 55x41 cm Papier.
Magistrat. H. K. 149.

Passenheim.
1755. Passenheim.

Reichsamt für Landesaufnahme 1914.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 998.

Pillau.

1114,1145, 1163, 1199, 1200, 1202, 1222. Zusätze: Druck: O. Schlicht, Das 
westliche Samland 1922, S. 174, 177, 188, 196, 202, 208, 277§.

1174. Zusatz: Geh. Staatsarchiv Berlin, Heeresarchiv, Mappe 25, Nr. 19.

1184. Zusatz: Druck: Pillau 1725—1925, S. 20.

1216. Zusatz: Druck: E. Kutschke, Königsberg als Hafenstadt 1930, S. 54.

1230. Zusatz: Druck, stark verkleinert in „Pillau 1725—1925". Anlage.

1756. Plan von dem Pillauschen Haafen und See Tief.
1775.
Kol. Hdz. 1:9000 (200 Ruthen Rheinl. 8,2 cm)

45x38 cm Papier.
Ministerium für Landwirtschaft, Berlin 2066.
Stadtgrundriß; von der Festung nur Llmriß.

1757. Pillau.
Reichsamt für Landesaufnahme 1908, ber. 1922.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 226.

1758. Bauzonenplan.
1926.
Hdz. 1:2000 68,5x168,5 cm Papier.
Magistrat; Färb. Lichtpause Regierung Königsberg.

1135. statt 1:1000 setze 1:1666.

1759. Pillau.
Magistrat Königsberg.
Lith. 1:20 000 20 x 20,5 cm Papier.
Druck: Kutschke, Königsberg als Hafenstadt, 1930. Anlage.
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Pillkallen.
1760. Pillkallen.

Reich samt für Landesaufnahme 1916, ber. 1927.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 196.

1761. Bebauungsplan der Stadt Pillkallen.
Magistrat um 1930.
Lichtpause 1:25 000 108 x99 cm Papier.
Magistrat. H. K. 162.

Pr. Eylau.
1762. Pr. Eylau.

Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25 000
Meßtischblatt 403.

1763. Stadtplan der Stadt Pr. Eylau.
Magistrat 1930.
Lith. 1:1000 70 x86 cm
Magistrat. H. K. 156—161.

1764. Bauzonenplan.
A. 20. Zt.
Hdz. 1:3000 42x52,5 cm
Magistrat, Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

1912, ber. 1928.
Papier.

(6 Teile) Papier.

Papier.

1765. Bauzonen- und Stadtplan.
1930.
Hdz. 1:3000 98x80,2 cm Papier.
Magistrat, Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

Pr. Friedland.
1766. Pr. Friedland.

Reichsamt für Landesaufnahme 1925.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1073.

Pr. Holland.

1767. Plan der Stadt Preuß. Holland.
Gottf. And. Leop. Lehmann. Lieut. bey dem Regt, von Thad- 

den Infanterie 24. July 1765.
Kol. Hdz. 80 Ruthen Rheinl. 18,2 cm 104 x 84 cm Papier.
Geh. Staatsarchiv, Berlin, Pläne aus dem Heeresarchiv, Mappe 25, 

Nr. 42.
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Stadtplan genau mit Einteilung in Einzelgrundstücke, Umgebung, 
Gärten, Scheunen.

1240. statt: Prussia Königsberg setze: früher im Besitz der Physikalisch
ökonomischen Gesellschaft in Königsberg.

1768. Pr. Holland.
Reichsamt für Landesaufnahme 1911, ber. 1925.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 628/29.

1769. Grundriß der Stadt Pr. Holland.
Lith. 10x11 cm Papier.
Druck: R. Dethlefsen, Das schöne Ostpreußen, 1916. Abb.45.

1237a. Zusatz: Druck: Heimatblätter des Kreises Pr. Holland, Bd. 1, S.8.

Pr. Stargard.
1770. Pr. Stargard.

Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1918.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 708.

1246. Zusatz: Denkmalarchiv Marienburg.

Putzig.
1771. Putzig.

Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1911.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 177.

R a g n i t.

1772. Die jetzige Situation des Fleckens Ragnit.
I. G. Lehm ann 1 722.
Hdz. 54x39 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg.

1773. Plan, wie die „Straßen im Flecken Ragnit einzutheilen".
um 1 722.
Hdz. 48,5x38 cm Papier. .
Staatsarchiv Königsberg.

1774. Plan der Stadt Ragnit.
Anfried 1723.
Hdz. 62,5x33 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg.
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1775. Ragnit.
Reichsamt für Landesaufnahme 1915, ber. 1927.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 87.

Rastenburg.
1274. Zusatz: L.K.155.

1776. Rastenburg.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Äandelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen, 1925/26, nach

S. 314.

1777. Rastenburg.
Reichsamt für Landesaufnahme 1927, ber. 1928.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 639.

R e h d e n.
1778. Rehden.

Reichsamt für Landesaufnahme 1906, ber. 1913.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1266.

Rhein.
1779. Rhein.

Reichsamt für Landesaufnahme 1926, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 726.

Riesenburg.
1780. Riesenburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1929.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 892.

Rößel.
1781. Rößel.

Reichsamt für Landesaufnahme 1915, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 637.

1782. Stadtplan Rößel.
Stadtbauamt 1931.
Ädz. 1:2000 73x56 cm Papier.
Magistrat. Ä. K. 148 (Lichtpause).
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Nosenberg.
1783. Rosenberg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1912, ber. 1929.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 893.

Saatfeld.
1784. Saatfeld.

Neichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1926.
Lith. 1:25 060 Papier.
Meßtischblatt 800.

1785. Bauzonenplan.
1926.
Ädz. 1:2000 74x58 cm Papier.
Magistrat, färb. Lichtpause Regierung Königsberg.

Schippenbeil.
1786. Schippenbeil.

Reichsamt für Landesaufnahme 1918, ber. 1928.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 477.

S ch i r w i n d t.

1787. Plan der Stadt Schirwindt.
Winfried 1723.
Ädz. 47x37,5 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg.

1788. Schirwindt.
1928.
Lith. 1:2000 12x12,5 cm Papier.
Druck: Göttgen, Der Wiederaufbau Ostpreußens, 1928, Abb. 37.

1789. Schirwindt.
Reichsamt für Landesaufnahme 1915, ber. 1927.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 198.

Schlochau.

1790. Plan von der abgebrannten und regelmäßig neu zu erbauenden Kgl. 
Immediatstadt Schlochau.
o. N. o. Z.
Ädz. etwa 1:1000 43x97 cm Papier.
Plankammer Regierung Schneidemühl.
2 Blätter.
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1791. Plan von der Grund-Laage der Kgl. Stadt Schlochau. 
Kondukteur Gronemann, 1810.
Ädz. 1:2650 35x48,5 cm Papier.
Plankammer der Regierung Schneidemühl.

1792. Schlochau.
Reichsamt für Landesaufnahme 1926, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 978/979.

1793. Stadtplan der Stadt Schlochau.
Stadtbauamt 1929.
Lith. 1:5000 76 x69 cm Papier.
Magistrat. Ä.K.147.

S ch l o P P e.

1794. Plan von der Stadt Schloppe.
Äentschel 1810.
Ldz. 1:3000 48x67 cm Papier.
Plankammer Regierung Schneidemühl.

1795. Schloppe.
Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25000
Meßtischblatt 1495.

1878, ber. 1919.
Papier.

S ch ö n e ü.

1796. Schöneck.
Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1911.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 621.

S ch ö n s e e.

1797. Schönsee.
Reichsamt für Landesaufnahme 1911.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1432.

1321. Zusatz: Lichtpause. A. K. 228.

S ch w e tz.

1798. Schwetz.
Reichsamt für Landesaufnahme 1905, ber. 1919.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1172.
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S e e b u r g.
1799. Seeburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1915, ber. 1921.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 721.

1800. Seeburg.
um 1929.
Ldz. 32,5x46,5 cm Papier.
Flurnamenstelle der L. K. Königsberg.

Sensburg.

1801. Sensburg.
Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25 000
Meßtischblatt 810.

1918, ber. 1928.
Papier.

1802. Sensburg nach dem Brande 1822.
Lith. 11,5x7,5 cm Papier.
Druck: Templin; Llnsere masurische Leimat, 1918, S. 251.

1328s. Druck: Templin; Ansere masurische Leimat, 1918, S. 158.

1803. Sensburg im Jahre 1807.
M a g i st r a t.
Ldz. 13x8 cm Papier.
Druck: Templin; Llnsere masurische Leimat, 1918, S. 275.

Soldau.
1804. Soldau.

Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25000
Meßtischblatt 1359.

1911, ber. 1928.
Papier.

S t a l l u p ö n e n.

1805. Plan der Stadt Stallupönen.
Anfried 1723.
Ldz. 49,5x35,5 cm Papier.
Staatsarchiv Königsberg.

1806. Stallupönen.
1928.
Lith. 1:1000 15,5x11,5 cm Papier.
Druck: Göttgen, Der Wiederaufbau Ostpreußens, 1928, Abb. 16.
Nur innerer Teil der Stadt.
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1807. Stallupönen.
Reichsamt für Landesaufnahme 1923, ber. 1928.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 242.

1808. Stadtplan.
Stadtbaumeister Henning 1931.
Lichtpause 1:2500 99x82 cm Papier.
Magistrat; H. K. 152.
Erklärung der Gebäude.

Strasburg.
1809. Strasburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1911.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 1354.

1344. Zusatz: Lichtpause H. K. 225.

1346. Zusatz: Lichtpause H. K. 222.

Stuhm.
1810. Stuhm.

Reichsamt für Landesaufnahme 1906, ber. 1928.
Lith. 1:25000
Meßtischblatt 711.

Papier.

1811. Plan der Stadt Stuhm.
Magistrat 1927.
Lichtpause 1:2500 86x60 cm Papier.
Magistrat. H. K. 145.

Tapiau.
1812. Plan der Stadt Tapiau.

Änfried 1723.
Hdz. 46x34 cm
Staatsarchiv Königsberg.

Papier.

1813. Tapiau.
Reich samt für Landesaufnahme
Lith. 1:25000
Meßtischblatt 233.

1914, ber. 1922.
Papier.

1814. Tapiau.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Handelsadreßbuch für Ost-- und Westpreußen, 1925/26, nach 
S.346.
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1815. Bauzonenplan.
1926.
Pdz. 1:2000 120x87^ cm Papier.
Polizei-Verwaltung Tapiau; färb. Lichtpause Regierung Königsberg.

Tiegenhof.
1816. Tiegenhof.

Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1925.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 465.

Tilsit.
1817. Tilsit.

Reichsamt für Landesaufnahme 1915, ber. 1927.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 86.

1818. Tilsit.
Lith. 26x22,5 cm Papier.
Druck: Landelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen, 1925/26, nach

S. Z48.

1819. Grundriß der Stadt Tilsit.
Lith. 1:50000 10,5x9,5 cm Papier.
Druck: Äarms-Wiechert, Äeimatatlas für Ostpreußen. 1926, S. 20,

Abb. 2.

1820. Tilsit.
Bibliographisches Institut Leipzig 1931.
Lith. 1:40 000 7,7 x 6,2 cm Papier.
Meyers Reisebücher: Ostpreußen, S. 64.

T o l k e m i t.
1821. Tolkemit.

Reichsamt für Landesaufnahme 1911, ber. 1926.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 397.

1442. Zusatz: seit 1930 Stadtarchiv Elbing.

Thor«.
1375. Zusatz: Druck: Schumacher-Wernicke, Äeimatgeschichte von Ost- und 

Westpreußen, 1925, S. 214 und Leuer, Siebenhundert Jahre Thorn 
1931, nach S. 12.

1382. Zusatz: Teilweise abgebildet in Mitteilungen des Coppernikus-Vereins 
zu Thorn, Keft 24, nach S. 114.
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1386. Zusatz: Druck bei Heuer, Siebenhundert Jahre Thorn 1931, nach S. 12, 
und Heuer, Thorn 1931, S. 7, und Nachzeichnung in Lith.: A. Am- 
brafsat, Westpreußen, 1906, S. 131.

1822. Thorn.
Pharus-Verlag, Berlin. -
Lith. 1:10300 62x45 cm Papier.
Druck im Adreßbuch für Thorn 1912.

1392. Zusatz: Druck: Die Provinz Westpreußen in Wort und Bild, Danzig. 
2.Aufl. 1915, S. 515.

1823. Grundriß der polnisch-preußischen Stadt Thorn.
1769.
Hdz. 150 Faden -- 9,3 cm 58 X 46 cm Papier.
Autographie I. Feyerabend, Thorn.
Druck: Heuer, Thorn-St. Georgen 1907. Anlage.

1824. Stadtplan von Thorn.
Mitte 19. Jahrhundert.
Lith. 1:3000 66x49,5
Pfarrer Heuer, Thorn.

cm Papier.

1825. Nummer-Plan der Innenstadt Thorn. 
Stadtbauamt Kirsten 1891. 
Lith. rund 1:2500 69,5x50
Pfarrer Heuer, Thorn.
Mit Servis-Nummern und Namen der

cm Papier.

Hausbesitzer.

1826. Thorn.
Reichsamt für Landesaufnahme 1909, ber. 1911.
Lith. 1:25000 Papier.
Meßtischblatt 1510.

1827. Thorn.
Pharus-Verlag Berlin.
Lith. 1:3000 62x45 cm Papier.
Druck: Adreßbuch für Thorn 1912.
Nur Innenstadt; Hausnummern; Straßennamen.

1828. Plan von Thorn.
Geisler 1 922.
Lith. 1:25000 23x21 cm Papier.
Druck: W. Geisler, Die Weichsellandschaft von Thorn bis Danzig,

1922. Beil. 8.

1392. Zusatz: Druck: Ostdeutscher Heimatkalender, Ig^9, 1930, S. 55.
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Tuchel.
1829. Tuchel.

Reichsamt für Landesaufnahme 1874.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1077.

1830. Tütz.
Tütz.

Reichsamt für Landesaufnahme 1878, ber. 1918.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1415.

Vandsburg.
1831. Vandsburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1874.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1257.

Wartenburg.
1832. Wartenburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1915, ber. 1926.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 807.

W e h l a u.
1833. Stadtplan von Wehlau.

Kern und John. 1791.
Ldz. 1:5000
Ministerium für Landwirtschaft, Berlin, 378.
Andeutung des Stadtgrundrisses.

Papier.

1834. Wehlau.
Reichsamt für Landesaufnahme
Lith. 1:25000
Meßtischblatt 234.

1914, ber. 1922. 
Papier.

1835. Wehlau.
Lith. 15x23 cm Papier.
Druck: Landelsadreßbuch für Ost- und Westpreußen, 1925/26, nach 

S. 370.

Willenberg.
1836. Willenberg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1911, 1927/29.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1187, 1278.
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Wormditt.
1837. Wormditt.

Reichsamt fü ^Landesaufnahme
Lith. 1:25 000
Meßtischblatt 548.

1913, ber. 1929.
Papier.

Zempelburg.
1838. Zempelburg.

Reichsamt für Landesaufnahme 1874.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 1167.

Zinken.
1839. Zinten.

Reichsamt für Landesaufnahme 1913, ber. 1922.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 336.

1840. Bebauungsplan.
1926.
Ädz. 1:2000 79x58 cm Papier.
Magistrat; färb. Lichtpause Regierung Königsberg.
Straßennamen.

1841. Bebauungsplan der Stadt Zinten.
Magistrat 1929.
Lichtpause 60 x 80 cm Papier.
Magistrat. Ä. K.163.

Zoppot.
1842. Zoppot.

Reichsamt für Landesaufnahme 1910, ber. 1927.
Lith. 1:25 000 Papier.
Meßtischblatt 330/331.

1843. Zoppot.
Bibliographisches Institut Leipzig 1931.
Lith. 1:20 000 14,3x15 cm Papier.
Meyers Reisebücher: Ostpreußen, nach S. 44.
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Kleine Mitteilungen.

Bericht über die Jahresversammlung der Historischen 
Kommission für oft- und westpreußische Landesforschung 

in Königsberg am 29. und 30. Oktober 1932.

Von Erich Keyser.

Nachdem die Historische Kommission in den letzten Jahren in Allenstein 
und Schneidemühl getagt hatte, versammelten sich ihre Mitglieder zur dies
jährigen Hauptversammlung am 29. und 30. Oktober 1932 in Königsberg. 
Der erste Vorsitzende, Herr Staatsarchivdirektor Dr. Hein, Königsberg, 
leitete die Vorstandssitzung in der Stadtbibliothek und die Mitglieder
versammlung im Stadtverordnetensaale des Kneiphöfischen Rathauses. Nach 
dem von ihm gegebenen Geschäftsbericht zählt die Kommission z. Z. 180 Mit
glieder. Dem Abgang steht ein größerer Zugang von Mitgliedern vor
nehmlich aus den Kreisen der wissenschaftlichen Persönlichkeiten in Ostpreußen 
und Danzig gegenüber. Dagegen ist das Ableben des mehrjährigen, um 
die Kommission hochverdienten 1. Schriftführers, Herrn Stadtbibliothekars 
vr. Meyer, Königsberg, zu beklagen. (Vgl. den Nachruf in diesem Hefte.) 
Der geschäftsführende Ausschuß des Vorstandes wurde durch 
Wiederwahl bzw. Ergänzungswahl aus folgenden Herren zusammengesetzt: 
Staatsarchivdirektor Dr. Hein als erstem Vorsitzenden, Senator a. D. 
vr. Dr.-Zng. e. h. Strunk als zweitem Vorsitzenden, Museumsdirektor Pros. 
Dr. Keyser als Schriftführer, Bibliotheksdirektor vr. Krollmann, Llniversitäts- 
professor vr. Ziesemer und Aniversitätsprofessor vr. Baethgen als wissen
schaftlichen Beisitzern. Zum Vorstand wurde außerdem hinzugewählt 
Museumsdirektor Pros. vr. La Baume, Danzig. Die Einnahmen der 
Historischen Kommission haben sich in den letzten Jahren ständig beträchtlich 
verringert. Trotzdem konnten die wissenschaftlichen Arbeiten weitgehend ge
fördert werden.

Die Zeitschrift der Historischen Kommission „A ltpreußische For
schungen"^ jährlich in 1—2 Heften im Gesamtumfang von 15 Bogen er
schienen. Sie enthalten außer wissenschaftlichen Abhandlungen zur Landes- 
geschichte regelmäßig Besprechungen neuer Werke, wobei die Schriften in 
polnischer und litauischer Sprache besonders berücksichtigt wurden, ferner die 
von Herrn Bibliotheksrat Vr. Wermke, Königsberg, fortlaufend bearbeitete 
„Altpreußische Bibliographie".

Das von Herrn Staatsarchivdirektor vr. Hein herausgegebene „P reu - 
ßische Llrkundenbuch" konnte soweit gefördert werden, daß im letzten 
Jahre die I.Lfg. des 2. Bandes mit den Urkunden der Jahre 1309—1324 im 
Amfang von 324 Seiten unter Mitwirkung von Herrn Priv.-Dozent 
vr. Maschke herausgegeben werden konnte. Fortan werden die Urkunden der 
Regierungszeit des Hochmeisters Werner von Orseln (1321—30) gesammelt 
und bearbeitet.
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Für die Flurnamensammlung, die von Herrn Senator a. D. 
Dr. Strunk und Herrn Pros. Ziesemer geleitet wird, sind in 3106 Ortsbezirken 
rund 50 000 Flurnamen gesammelt worden. Aber den Fortschritt dieser 
Sammlung berichten Nr. 3—5 des „Altpreußischen Flurnamensammlers". 
In dem von Herrn Pros. Dr. Ziesemer geleiteten Institut für Heimatforschung 
an der Universität Königsberg wurde für die Flurnamensammlung ein eigener 
Raum zur Verfügung gestellt. Er enthält die umfangreiche Kartei der oft- 
preußischen Flurnamen in örtlicher und alphabetischer Ordnung sowie wert
volle Übersichtskarten über die Häufigkeit der Flurnamen in den einzelnen 
Landschaften und über die Verteilung der kulturgeschichtlich besonders 
bemerkenswerten Flurnamen.

Die von Herrn Bibliotheksrat Dr. Wermke bearbeitete Alt- 
preußische Bibliographie umfaßt die gesamte Literatur zur Ge
schichte und Landeskunde des Preußenlandes bis zum Jahre 1930. Da die 
ersten vier Lieferungen dieses für die künftige Forschung unentbehrlichen 
Werkes erschienen sind, konnte die Vollendung seiner Drucklegung für das 
Frühjahr 1933 in sichere Aussicht gestellt werden.

Die Arbeiten am Biographischen Lexikon des Preußenlandes 
haben durch das Hinscheiden des Stadtbibliothekars Herrn Dr. Meyer, Kö
nigsberg, eine schwere Beeinträchtigung erhalten. Das umfangreiche Änter- 
nehmen ist trotzdem von seinem Leiter, Herrn Bibliotheksdirektor Or. Kroll- 
mann, so weit gefördert worden, daß die Buchstaben —8 bereits fertig vor
liegen. Mit Hilfe von etwa 100 Mitarbeitern werden jetzt die Biographien 
für die Buchstaben L—8 zusammengestellt. Das Werk soll im Lexikonformat 
in voraussichtlich 4 Bänden nach Maßgabe der vorhandenen Mittel heraus
gegeben werden.

Für den Historischen Atlas des Preußenlandes, der 
von Herrn Pros. Dr. Keyser, Danzig, herausgegeben wird, sind die Vor
arbeiten für die Karten zur Vor- und Frühgeschichte durch Herrn Pros. Or. La 
Baume, Danzig, und Herrn Or. Engel, Königsberg, wesentlich gefördert 
worden. Die meisten Karten dieser heute auch nationalpolitisch sehr wichtigen 
Abteilung werden voraussichtlich i. 1.1933 veröffentlicht werden können. Für 
die Abteilung Staatsgeschichte des Preußenlandes sind durch Herrn Pros. 
Dr. Keyser Karten über die Verwaltungsgrenzen des Preußenlandes im 19. 
u. 20. Ih. druckfertig gemacht worden. Ferner hat Herr Archivhilfsarbeiter 
Or. Kleinau, Königsberg, mit den Vorarbeiten für die Karten zur politischen 
Geschichte des Herzogtums Preußen vom 16.—18. Ih. begonnen. Das Ver
zeichnis der S t a d t p l ä n e des Preußenlandes konnte durch neue Funde um 
etwa 150 neue Pläne vermehrt werden. Auch ist die Sammlung der preußen- 
ländischen Stadtpläne, die alte und moderne Pläne umfaßt und von der 
Forschung bereits mehrfach ausgewertet worden ist, auf 214 Pläne an
gewachsen. Ein Nachttag zu dem bereits veröffentlichten „Verzeichnis der 
oft- und westpreußischen Stadtpläne" wird im nächsten Jahrgang der Alt
preußischen Forschungen gegeben werden (vgl. den Nachtrag in diesem Hefte). 
Zn gleicher Weise wie die Stadtpläne wurden in den letzten Jahren auch die 
wichtigsten Landkarten des Preußenlandes, besonders in Danzig, Kö
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nigsberg, Elbing und Berlin verzeichnet. Sie dienen als unentbehrliche 
Grundlage für die weiteren Arbeiten an dem geschichtlichen Kartenwerk.

Hen Oberbaurat Dr. e. h. Schmid, Marienburg, hat die Veröffent
lichung der Siegel des Preußenlandes zur Ordenszeit durch 
Nachforschungen in Königsberg, Danzig, Lübeck und Koblenz gefördert. Die 
1. Lieferung soll die Siegel der Gebietiger des Deutschen Ordens umfassen.

In einem öffentlichen Vortrag behandelte Herr Staatsarchivrat 
Dr. Weise, Königsberg, „Die staatsrechtlichen Beziehungen Preußens zu 
Polen vom 2.Thorner Frieden (1466) bis zum Frieden von Oliva (1660)". 
Ferner besichtigten die Mitglieder der Historischen Kommission die neuen 
Ausstellungen im Stadtgeschichtlichen Museum und die ehemaligen Räume 
des Preußischen Staatsarchivs im Schloß. Diese sind, nachdem das Staats
archiv in einen Neubau übergesiedelt ist, durch Herrn Pros. vr. Lahrs in ihren 
ursprünglichen Zustand zurückgebracht worden. Dabei wurden mehrere wert
volle Wandgemälde und Baureste aufgedeckt, welche die Benutzung dieser 
Räume zur Ordenszeit als Wohnung des Großmarschalls wesentlich erhellt 
haben.

Im Jahre 1933 hofft die Historische Kommission den Gesamtverein der 
deutschen Geschichts- und Altertumsvereine in Königsberg begrüßen zu 
können. Sie wird ihre eigene Jahresversammlung im Herbst 1933 in 
Pr. Holland abhalten.

iv* 147



Bücherbesprechungen.
Sammelbesprechung über neuere polnische Literatur.

Wenn hier noch nachträglich über einige Werke der polnischen historischen 
Literatur referiert wird, die schon vor mehreren Jahren erschienen sind, so sei 
dadurch nur die Bedeutung unterstrichen, die diese Arbeiten auch für die alt 
preußische Geschichte haben. Unter der großen Masse historischen Schrifttums, 
die in Polen seit dem Ende des Krieges erschienen ist, hat wohl kaum ein Buch 
einen so bestechenden Eindruck gemacht wie die Biographie Bolestaw Chrobrys 
von Stanislaw Zakrzewski, die zum 900. Todestage des ersten polnischen 
Königs im Jahre 1925 erschien^). Es ist kein Zufall, daß gerade dieser Piasten- 
fproß und das Polen seiner Zeit heute eines der meist behandelten Themen der 
polnischen Geschichtswissenschaft darstellen: ist er ja der stärkste Ausdruck eines 
Imperialismus, der sich die Grenzen des Reiches Chrobrys, mochten sie auch viel 
umstrittener sein, als es sich auf der geduldigen Karte ausnimmt, vor allem im 
Westen zum Ziel gesetzt hat. Dieser polnische Imperialismus durchtränkt denn 
auch das ganze Werk Z.'s und bestimmt es, wenn auch nicht in allen Einzel- 
resultaten, so doch in der durchgehenden Konzeption von einem großpolnischen 
Staate. Sie beherrscht seine Anschauung von den Pommern, wenn er (S. 152) 
schreibt: „Es ist eine unwiderlegliche Tatsache, daß ganz Pommern von einer 
kernpolnischen Bevölkerung bewohnt war, durch den Stamm der Pomoranen, 
dessen Polentum das gleiche war wie das der Polanen, Masowier und Lausitzer, 
natürlich unter Bewahrung verschiedener lokaler Eigenheiten." Im gleichen Sinne 
wird auch die Mission Adalberts von Prag und Bruns von Querfurt angesehen 
und dargestellt. Von dem letzteren heißt es daher (S. 212): „Der Apostel der 
polnischen Mission-) nach Osten, unter Ungarn, Rußen, Petschenegen, 
Iadzwingern und Litauern, erlag der heilige Brun der Vergeßenheit, sogar in 
Polen". Dabei hat der Verfasser unmittelbar vorher von dem Lerauswachsen 
Bruns aus der universalen Welt Ottos III. und der abendländischen Kirche ge
sprochen und berichtet wenige Zeilen danach von dem Bildungseinfluß Mägde- 
burgs! —

Anschauungen dieser Art beherrschen das ganze Werk. Sie gelten auch für 
die Abschnitte, die allein für eine nähere Besprechung in dieser Zeitschrift in Frage 
kommen, das Kapitel III, welches u. a. die Geschichte Adalberts von Prag 
behandelt, und Kapitel VI über die Spuren des hl. Bruno in Polen, Ungarn 
und Rußland. In einer Beziehung wirkt sich das konsequente Festhalten einer 
rein polnischen Betrachtungsweise in der Arbeit Z.'s auch für die Geschichte der 
beiden ersten preußischen Missionare sehr fruchtbar aus: während die deutsche 
Geschichtsschreibung mit Recht gewohnt ist, ihr Wirken nach universalgeschicht
lichen Maßen zu betrachten, stellt Z. sie in die engeren politischen Be
ziehungen Polens zu seinen Nachbarländern und gewinnt damit manchen neuen 
Zug für das Geschichtsbild der zwei Märtyrer.

Für Adalbert von Prag ergibt sich einmal ein klares Abgrenzen seiner 
sozialen Stellung als Sproß eines fast unabhängigen Fürstengeschlechtes, zum 
anderen aber die enge Verbindung der Geschicke seiner Familie, der Slawnikinger,

Stamms« Tskrrevski, Solesfsw Lkrobr/ Viellci. — IVsrsrsws — Ki-slcö^v (1925).
2) Dom Referenten gesperrt.
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mit den polnisch-böhmischen Gegensätzen, und die Einordnung der Mission 
Adalberts in diese rein politischen Zusammenhänge, die gerade von der deutschen 
Wissenschaft zu wenig gesehen worden sind. Andererseits aber wird im Werke 
Z.'s die Gestalt Adalberts nur zum Medium machtpolitischer Ansprüche und Vor
stellungen. Die Reise des Missionars nach Danzig muß die feste Lerrschaft 
Bolestaws über Ostpommern beweisen. Wenn Z. dann die Stätte des Mar
tyriums auf einer Linie — von Danzig aus landeinwärts, in der Richtung auf 
Polen zu sucht, wird man dem nach den Quellen gewiß zustimmen dürfen. Ob 
man sie auf die Nähe von Truso fixieren darf (S. 110), ist freilich eine andere 
Frage.

In den Einzelheiten sehr viel bedenklicher scheint mir die Darstellung zu 
sein, die das Wirken Bruns von Querfurt erhalten hat. Auch seine 
Gestalt ist großzügig in die Politik Osteuropas hineingestellt. Aber wenn Brun 
eine politische Tätigkeit als diplomatisches Instrument in der Land des polnischen 
Fürsten, eine Politik in den polnisch-russischen und polnisch-ungarischen Be
ziehungen, ja selbst mit einer möglichen Spitze gegen den deutschen König 
Leinrich II. zugetraut wird, so sind offenbar nicht nur die Quellen zu gewaltsam im 
Sinne politischer Gesamtbeziehungen ausgewertet, sondern ist auch das Wesen der 
Brun'schen Kirchenpolitik mißverstanden worden. Denn Brun sah, wie sein be
kannter Brief an Leinrich II. zeigt, nicht sich im Dienste des polnischen Fürsten 
oder der polnischen Kirche, sondern sah sich m i t diesen am großen abendländischen 
Werke der östlichen Mission, die aus natürlichen politischen und geographischen 
Voraussetzungen durch Polen und Ungarn hindurch greifen mußte.

Diese falsche Einschätzung Bruns und seiner Mission hat auch zu manchen 
falschen Einzelinterpretationen geführt. So verbindet Z. die Tatsache, daß Brun 
vor Antritt seiner ersten Missionsreise zum Erzbischof ernannt worden war^), mit 
einer Nachricht des Gallus Anonymus, daß zur Zeit Bolestaw Chrobrys 
„Polen zwei Metropoliten mit ihren Suffraganen enthielt"*),  um den Ansatz zu 
einem zweiten polnischen Erzbistum außerhalb Gnesens zu erschließen, das 
f,sür Masowien, Preußen und allgemein die östlich der Weichsel liegenden Gebiete 
bestimmt" (S. 145) sein sollte. Dabei war Brun nach den Quellen grctuepi8copu8 
Pentium, also Missionsbischof in partibu8 inkiäeljum im Range eines Erzbischofs 
mit dem Recht, das Pallium zu tragen und Bischöfe zu weihen; die Nachricht des 
Gallus aber ist um so unbrauchbarer, als sie nicht nur 2 Metropoliten, sondern 
auch zu beiden gehörige Suffragane annimmt, die beim besten Willen nicht 
nachweisbar sind.

*) QaUi Anonymi Lkronicon. Fontes rer. Pol. in us. sckol. I, eUä. l_. Pinke! et 8t. Ketrrvüski (18991 
p. 1 c. 11, S. 19. '

Ebenso unzuverlässig ist der Nachweis, daß Brun sich schon 1006 in Polen 
aufgehalten habe. Aber von hier aus ermöglicht sich die Behauptung, daß die 
Reise Bruns nach Ungarn (1007) ein Stück polnischer Mission gewesen (S. 223), 
und lassen sich die Geistlichen, die Brun zur Mission nach Schweden sandte 
(S. 224), als „polnische Gesandtschaft" bezeichnen, obgleich Brun in seinem Bericht 
an Leinrich II. den Namen eines Missionars — Rodbert — angibt und einen 
ungenannten Bischof „unser", also als Deutschen nennt.

Zeigt die Einzelkritik solche Irrtümer und Fehlschlüsse, deren die polnische 
Kritik auch auf anderen Gebieten viele festgestellt hat, so verliert das großzügige 
Werk Z.'s doch manches von dem bestechenden Glanz, den es bei der ersten Durch
sicht ausstrahlt. Diese Unzuverlässigkeit geht, was bisher in allen Kritiken über
sehen wurde, bis in die Bebilderung des Buches hinein. Nicht nur erhält die 
Wiedergabe des Bamberger Reiters (nach S. 226) schlechthin die Unterschrift:

-r) Vgl. tt. O. V o i § t, 8ruo von (Zuerkurt (19V7), 73 und 258 ff. Anm. 333.
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„Der Annahme nach — der hl. Stefan von Ungarn", obgleich es bekanntlich auch 
andere Deutungsversuche gibt. Sehr viel schlimmer ist, daß in der Zeichnung 
S. 177, Nr. 20: „Regelinde, die Tochter Chrobrys" nicht die Statue der polnischen 
Königstochter mit der gesunden, derben Weltlichkeit dieser runden, frischen Züge 
— sondern die Gestalt der Gepa wiedergegeben ist, obgleich ja gerade diese beiden 
aus der Reihe der Naumburger Stifterfiguren«) gewiß nicht leicht zu verwechseln 
waren.

Alles in allem, ist ein Buch entstanden, das durch seine großartige Kon
zeption eine zweifellose Wirkung auf den Tag ausübt. Man wird schon heute 
sagen dürfen, daß die objektive Kritik der polnischen wie der deutschen Wissenschaft 
bei aller Anerkennung der einmaligen Leistung in wenigen Jahren beträchtliche 
Teile des stolzen Baues wieder bis auf die Fundamente zerstört haben wird. —

Am so bedeutsamer ist, wie schon gesagt, die aktuelle Bedeutung des Buches. 
Daher ist es dem Herausgeber der „Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für 
Polen", Alfred Lattermann, ganz besonders zu danken, daß er einen 
deutschen Auszug des Buches herausgab, um seinen Inhalt der deutschen Wissen
schaft zugänglich zu machen«). Ein Vergleich mit dem polnischen Text beweist die 
Objektivität und Vollständigkeit der Wiedergabe. Kritische Anmerkungen unter
streichen besonders die nordischen Einflüsse in der frühen polnischen Geschichte, 
ohne natürlich bei dem gegebenen Amfange des Auszuges die vielen Bedenken, 
die auch bei anderen Fragen auftauchen, vorbringen zu können. Durch die 
kritische Vermittlung polnischer Literatur ist die „Deutsche Wissenschaftliche Zeit 
schrift für Polen" der deutschen Forschung längst unentbehrlich geworden. In die 
Linie dieser wichtigen Arbeit gehört auch Lattermanns Referat über das Buch 
Zakrzewskis. —

Während der Versuch Lattermanns, eine vollständige Übersetzung des 
„Bolesiaw Chrobry" anzuregen, an der Kostenfrage scheiterte, hat das Breslauer 
Osteuropa-Institut zwei polnische Arbeiten in Übersetzung herausgebracht, die 
zwar für die preußische Geschichte keine unmittelbare Bedeutung haben, hier aber 
doch wegen ihrer grundsätzlichen methodischen Bedeutung für Siedlungs- und 
Nechtsgeschichte genannt werden sollen.

Die Arbeit von Teodor Tyc über „die Anfänge der dörflichen Siedlung 
zu deutschem Recht in Großpolen (1200—1333)"0, d. h. bis zum Tode Iwkieteks, 
darf als eines der ausgeprägtesten Produkte der modernen polnischen Wissen
schaft bezeichnet werden. Sie setzt sich zwei Ziele. Einmal sucht sie den kulturellen 
Bestand Polens vor bzw. unabhängig von der deutschen Kolonisation sicher
zustellen, ein Versuch, der gerade durch die Vielseitigkeit der angewandten Me
thoden (z. B. Auswertung der Ordalien für die Wirtschaftsgeschichte) ernsteste 
Beachtung verdient. Ergänzend tritt dann daneben die Aufgabe, den tatsächlichen 
Amfang nicht der deutschrechtlichen Siedlung, sondern der deutschen Kolonisation 
einzugrenzen. Hierbei kommt es dem Verfasser natürlich darauf an, die Grenzen 
möglichst eng zu halten — und hier liegt wohl auch die eigentliche Wurzel der 
ganzen Themenstellung. Wenn man anerkennt, daß nur der positive Nachweis 
deutscher Bauernbevölkerung (außer dem Schulzen) schlüssig ist, so weiß man auch, 
daß dieser Nachweis dank der Eigentümlichkeit der urkundlichen Quellen 
fast undurchführbar ist, wenn man nicht aus späterem Material Rückschlüsse zieht 
und alle Möglichkeiten kombinierter Methoden anwendet. Wer auf Grund der

5) Vgl. W. P i n d e r, Der Naumburger Dom und seine Bildwerke (1925), 34, 43f. und die 
Tafeln 65, 66, (Oepa), 67, 71, 75 (kegliuäis).

«) In Lest 23 der Zeitschrift (Posen 1931).
?) Übersetzt von Maria TYc. Bibliothek geschichtlicher Werke aus den Literaturen Ost- 

europas Bd. 2 (Breslau 1930).
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Handfesten die deutsche Bevölkerung der Dörfer im Ordenslande nachweisen sollte, 
würde in die äußerste Verlegenheit geraten, wenn er nicht aus Ortsnamen, Namen 
des Schulzen und Lufenverfaßung den Charakter der Bevölkerung erkennen 
dürfte. Diese Kriterien aber fallen für die ländliche Besiedlung Großpolens als 
mehrdeutig fort, so daß es The gelingt, auf Grund einer bestimmten Frage
stellung und ihres Verhältnißes zur Eigenart der befragten Quelle ein scheinbar 
unantastbares Resultat zu erzielen. In Wirklichkeit verschiebt sich das Bild sehr, 
wenn man den eng zusammengehörigen Gesamtkomplex von städtischer und länd
licher Siedlung zu deutschem Recht betrachtet und wenn man nach der quali
tativen Wirkung der deutschen Kolonisten fragt, die von den Städten aus wie 
ein Sauerteig das Land durchdrangen und in seiner sozialen Struktur um- 
wandelten. —

Dem gleichen Ziele wie Tyc dient auch die Arbeit von Karl Ma
le c z y n s k i, „die ältesten Märkte in Polen und ihr Verhältnis zu der Koloni- 
sierung nach dem deutschen Recht"^). Auch sie sucht den Abstand zwischen pol
nischem und deutschem Recht möglichst zu verringern, um dadurch die Bedeutung 
nicht nur des deutschen Kolonisten, sondern auch der von ihm unabhängigen 
deutschrechtlichen Institutionen zu bagatellisieren. Für die altpreußische Forschung 
bietet die Arbeit besonders in der Darstellung der Handelswege manches Be
achtliche (vgl. auch die Karte polnischer Märkte und Äandelswege auf S. 152/153, 
die leider durch die ungeschickte Einheftung sehr viel weniger brauchbar ist als die 
Karte der polnischen Ausgabe). Dagegen ist von Handels- und Marktorten 
natürlich nur Culm als im geographischen Rahmen der Arbeit liegend, gelegentlich 
berücksichtigt worden, das N65 (?) zum ersten Male genannt wird, dessen Lokation 
zu deutschem Recht die Tabelle auf S. 144 fälschlich erst zu 1251 ansetzt. —

Einen intereßanten Versuch, die mittelalterliche Bevölkerung Polens sta
tistisch zu ersaßen, macht Ladenberger, Die Bevölkerung Polens zu Anfang 
der Regierung Kasimirs des Großen"). Er legt seinen Zahlen die Rechnungen 
über denPetersPfennig zu Grunde, die von den päpstlichen Kollektoren oder Sub- 
kollektoren im 14. Jahrhundert und später aufgestellt wurden. Diese Rechnungen 
sind in der Tat für die Bevölkerungsstatistik recht geeignet, da jährlich für den 
Kopf der Bevölkerung ein Denar zu zahlen war. Allerdings gab es genug der 
Ausnahmen und Abweichungen"), die einer exakten Statistik im Wege stehen. 
Außerdem mußte L. für die Berechnung der Kinderzahl unter 13 Jahren, die den 
Zins nicht zahlten, moderne Angaben zu Hilfe nehmen.

Da der Peterspfennig auch im Kulmerlande und in Pommerellen gezahlt 
wurde, seien die Zahlen wiedergegeben, die L. für ihre Bevölkerung errechnete, und 
die man wohl im ganzen als richtig anerkennen kann. Für das Archidiakonat 
Pommerellen ergibt sich eine Bevölkerung von 95 000 Einwohnern oder bei einem 
Gebietsumfang von 11860 km? eine Bevölkerungsdichte von 8,0. Das Kulmer- 
land dagegen weist mit 87 300 Einwohnern und 3400 km" sogar eine Bevölke
rungsdichte von 25,6 auf. Man muß mit ihr die Zahlen polnischer Diözesen ver
gleichen, um zu sehen, was für das kleine Kulmerland der Übergang in deutsche 
Lände bedeutet hatte: Gnesen: 6,8; Posen: 3,9; Plock: 4,5; Kujawien: 14,9; 
Krakau: 4,9; dabei dürften diese Zahlen z.T. infolge falscher Berechnungen noch 
zu hoch sein. Die Bodengüte und der Einfluß der deutschen Kolonisation sind für 
den Verfasser (S. 40) die Ursachen für die Verschiedenheit dieser Zahlen. Be-

N) übersetzt von Or. I. Mirtschuk. Ebenda Bd. 4 (Breslau 1930).
e) ^sOeusr I-sdenderKer, 2aluönienie Lolslii aa pocrgtlcu psnowania Xarimierrs 

liieAo. LaOsina r Oriejöv spolecra^ck i xospoclarcrixcb ^Forschungen a. d. Sozial- und Wirtschafte- 
gesch.s Nr. S (l.w6v 1930). Mit einer farbigen Karte der Bevölkerungsdichte.

i") Vgl. meine Arbeit „Der Peterspfennig in Polen und dem deutschen Osten" (Leipzig 1933). 
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sonders für das Wirken des Ordens im Kulmerlande findet er (ebenda) treffende 
Worte der Anerkennung. — Ein Vergleich mit dem bevölkerungsstatistischen 
Versuch, den Lothar Weber, Preußen vor 500 Zähren (1878), 116 f. auf Grund 
des gleichen Materials machte, zeigt bei diesem durchgängig geringere, offenbar 
weniger zutreffende Zahlen. Aber auch seine Berechnung zeigt den gleichen Anter 
schied zwischen der Bevölkerungsziffer der polnischen und der weithin deutsch be
siedelten Gebiete, welche in seltener statistischer Genauigkeit Zeugnis für die Be
deutung des deutschen Einflusses ablegt. —

Endlich sei noch eine Anfängerarbeit aus der Schule des Warschauer 
Kirchenhistorikers Pros. Leinrich Likowski genannt, die Dissertation von 
Anton Liedtke, Der Kampf des Lerzogs Johann von Oppeln „Kropidlo" mit 
den Kreuzrittern in der Verteidigung der Besitzrechte der Diözese Leslau"). Die 
Arbeit ist zunächst deshalb so interessant, weil sie zeigt, wie fruchtbare Anregungen 
der polnischen Geschichtsforschung aus der Benutzung deutscher Archive erwachsen, 
und daß ein selbst für das Mittelalter noch unerschöpftes Material für die Ge
schichte Polens und besonders natürlich der deutsch-polnischen Beziehungen hier 
noch gehoben zu werden verdient. Nachdem sich polnische Forscher wie 
Prochaska und Fijaiek bisher ohne rechten Erfolg bemüht hatten, die 
Stellungnahme des schlesischen Piastensohnes auf dem Leslauer Bischofssitze in der 
großen deutsch-polnischen Auseinandersetzung vor und nach der Schlacht bei 
Tannenberg zu umreißen, hat erst Liedtke auf Grund des Ordensbriefarchivs 
und anderer Quellen des Königsberger Staatsarchivs die Situation des Bischofs 
weithin zu klären vermocht.

Es geht dabei letzten Endes um die Frage nach dem Charakterbilde Kro- 
pidlos, das in der Tat nach dem bekannten, auch vom Verfasser zitierten Worte, 
schwankend und schwer greifbar in der Geschichte steht, während freilich die beiden 
Parteien, der Orden und Polen, im Laufe der Zeit eine recht eindeutige Vor
stellung von ihm erhielten: sie sahen in ihm einen Verräter zugunsten der feind
lichen Partei. Aus dem Verdacht der Zeitgenossen, aus ihrer politischen Korre
spondenz ging diese Anschauung ebenso in die preußischen Chroniken wie in das 
Werk des Dlugoß über und ist bis in die jüngste Forschung fortgeschleppt worden.

L. hatte ursprünglich beabsichtigt, eine neue Biographie dieser umstrittenen 
Gestalt zu schreiben, beschränkte sich dann aber angesichts des reichen, unbekannten 
Materials des Königsberger Archivs auf das oben genannte Thema. Damit wird 
die bedeutsame kirchenpolitische Tätigkeit Johanns von Oppeln, der seit dem 
Jahre 1381 sieben Bistümer, darunter auch Leslau, innegehabt oder verwaltet 
hatte, ehe er für den Rest seines Lebens nach Leslau kam, nur für diese letzten 
beiden Jahrzehnte von 1402 bis 1421 dargestellt. Der erste Aufenthalt in Leslau 
(1384—1389) gibt gewissermaßen schon den Prüfstein für das spätere Verhalten 
des Bischofs ab: es läßt sich keine einseitige, durch Bestechlichkeit und Verrat 
gekennzeichnete Parteinahme zwischen Preußen und Polen nachweisen.

Trotzdem wirkte sich die Feindschaft des polnischen Königs Wiadystaw 
Zagietto bis zur Gefangensetzung Kropidlos aus, als er im Frühjahr 1399 nach 
dem Bistum Kulm reiste, mit dem ihn der Papst providiert hatte (S. 8). Zur 
Erklärung erinnert der Verfasser (S. 15) mit Recht daran, „daß Bischof Johann 
Mitglied des schlesischen Piastengeschlechtes war, welches man in Polen als ein
gedeutschte Schlesier verachtete". Daß die Verselbständigung der schlesischen Ge
schichte gegenüber der polnischen für die Wende des 14. Jahrhunderts genau so 
wie für frühere und spätere Zeiten galt, beweist gerade die Gestalt eines anderen

Ks. ^nioni l.ieütke, ksitzcia ksus Opolsiciexo „Kropiülx" r w obroaie
msjslkowicli prsv üiecerji V^iocisivslciej kocrnilci tEsrr/stws nsu1corve§o w l'oruniu ^Jahrbücher 
der Gelehrten Ges. in Thorn^ Nr. 38 (lorun 1SZ2).
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oberschlesischen Fürsten, Wiadystaws von Oppeln, eines der energischsten Gegen
spieler des polnischen Königs im Südosten. Er war der Onkel Bischof Kropidlos; 
ihre vielfache Verbindung ist bekannt und bestätigt nur den selbständigen Gang 
der schlesischen Piasten durch die Geschichte. Dafür, daß Kropidto in diesen Zu
sammenhängen stand, gibt es auch sonst noch mancherlei Hinweise: so die aus
schließliche Benutzung der deutschen Sprache in seiner Korrespondenz mit dem 
deutschen Orden^) oder die Wahl eines deutschen, offenbar aus Schlesien stam
menden Prokurators als seines Vertreters auf dem Konstanzer Konzil (S. 80). 
Leider hat L. es versäumt, solche grundsätzlichen Linien durch das Ganze seiner 
Arbeit hindurchzuführen. Daher wird auch das Zwangsläufige des Kampfes, in 
den der Bischof mit der Übernahme der Leslauer Diözese wider Willen hinein
gerissen wurde, nicht genügend betont, obgleich schon die vor einigen Jahren 
gleichfalls in den Jahrbüchern der Thorner Gelehrten Gesellschaft erschienene 
Arbeit von Biesz k^) die Gradlinigkeit dieser preußisch-polnischen Gegensätze in 
dem zu beiden Staaten gehörigen Bistum herausgearbeitet hatte. Daher begnügt 
sich der Verfasser zu sehr mit dem, freilich wichtigen und quellenmäßig neuen 
Nachweis, daß Kropidlo zu Anrecht als Verräter bezeichnet worden sei. Er zeigt 
das Bemühen des Bischofs, selbst im schweren Konflikt des Jahres 1410 die 
Neutralität zu wahren, und seinen Kampf um die Besitzrechte seines Bistums in 
Pommerellen, die der Orden zum Teil direkt bestritt, und die zum Teil unter der 
gewaltigen preußisch-polnischen Auseinandersetzung wie zwischen zwei Mühl
steinen zerrieben wurden. Aber der Kampf um diese „neutralen" bischöflichen 
Güter und Rechte setzte ihn notwendig in ein doppeltes Anrecht gegen den Orden 
und gegen Polen, das er zweifellos nie beabsichtigt hatte. Kein Wunder, daß er 
bei der polnischen Gesandtschaft in Konstanz, der er selbst nicht angehörte (S. 76 f.), 
unbeliebt (S. 82), und dem Orden verhaßt war. Die grundsätzliche Problematik 
dieser Neutralität Kropidios hätte zweifellos noch schärfer gefaßt werden können. 
So stehen die vielen neuen Einzelresultate der Arbeit etwas locker im allgemeinen 
Politischen wie im biographischen Nahmen. Andererseits hat die aktenmäßige 
Darstellung des reichen Materials auch ihre Vorzüge. Sie bezeichnet (S. 20—26) 
das Objekt des Streites: die kirchenrechtlich so wichtige Frage des Zehnten, Grenz 
sragen, einzelne Besitztitel, das Laus des Bischofs in Danzig. Sie führt durch 
die einzelnen Etappen der Streitigkeiten während des großen Krieges (S. 27—40), 
vor Papst und Kaiser (S. 41—73), vor dem Konstanzer Konzil (74—95) bis zu 
einem direkten Vergleich mit dem Orden und dem Tode des Bischofs (1421). 
Wenn der Verfasser in einer abschließenden Zusammenfassung dann die schwan
kende Politik des Bischofs, das Abbrechen des Kampfes (S. 128), das Verlassen 
des Konzils (S. 129) allein aus Geldmangel und der wirtschaftlichen Abhängigkeit 
Johanns vom Orden erklärt, so zeigt sich auch hier das Anbefriedigende der 
Arbeit für die Gewinnung des Charakterbildes, das der Verfasser selbst zu Recht 
in der Geschichtsschreibung vermißt hatte. —

Die Wiedergabe der deutschen Quellen in den Anmerkungen ist im all
gemeinen richtig, doch sind die Lesungen oft nicht buchstabengetreu, und häufen 
sich gelegentlich (z.B. S. 106, Anm. 1) die Fehler, ohne freilich den Sinn zu ent
stellen.

In der Benutzung der deutschen Spezialliteratur ist manche Lücke geblieben. 
Außer einigen maschinenschriftlichen Dissertationen zur Geschichte des Ordens 
auf dem Konstanzer Konzil (vgl. Wermke, Bibliographie Nrr. 2195, 2197) ver-

i?) Freundlicher Hinweis von Herrn Archivrat vr. Forstreuter.
r-y rskonu krr^LsckieAo r polslcß o prrynaleLnoSe LoScielnK srekräiskonatu pomorsiciexo 

lDer Kampf des D. O. mit Polen um die kirchliche Zugehörigkeit des Archidiakonats Pomme- 
rellenf (Thorn 1928).

153



mißt man die wichtige Arbeit von Freytag, das Archidiakonat Pommerellen 
der Diözese Wloclawek im Mittelalter, in: Altpr. M. 41 (1904), ebenso die von 
Froelich, das Bistum Kulm und der deutsche Orden, in: Z. Wpr. G. V. 27 
(1889). —

Königsberg i.Pr. Maschke.

^3ciaw 8obie8ki, 2 powoäu t. rxv. „700-Ieci3 ?ru8 ^8cbocinicb" in: 
Lumi^tnitz V poxv82ecbne^o rjoräu bistorillow pol8kicb xv XV3r823Xvie 
I. l^ekerutv (Xxvoxv: I^aklaclem polskie^o tovarrvstwa bi8tor^c2ne^o, 
1930) , S. 288—295. (Anläßlich der sogen. 700-Iahrfeier Ostpreußens).

V^LctLw8obie8ki,Lk8kIur:v>vno8c kr^Lucka in: pumi^tnik V poxv8recb- 
ne^o etc. II. Lrotokolv (Lnoxv 1931), S. 140—148. (Die Abge-
schlosienheit der Kreuzritter.)

X a r i m i e r r ^^mje^Ilecki, 8to8unek 8t3roll3vvnvcb Pru8üxv cto ?ol8lri 
ebda. S. 148—153. (Das Verhältnis der alten Preußen zu Polen.)

koman Oio<1eckl, Pow8t3nie p3N8txv3 kr^nckie^o (1243 r.) ebda. S. 154 
bis 158. (Die Entstehung des Ordensstaates 1243.)

^aävvixa XLiW38in8ka, ?reten8je kZiq^qt pol8kicb clo ?ru8 xv XIII 
>vieku ebda. S. 162—167. (Die Ansprüche der polnischen Fürsten aus 
Preußen im 13. Jahrh.)

6roni8ta^ ^1o6Lr8ki, Uä^iot 23konu krrvöockiexo xx- xvulkucü 
prremvslillo^ o Pol8ktz ebda. S. 209—212. (Der Anteil des Ritter
ordens an den Kämpfen der Przemysliden um Polen.)

Karol Oor 8 lei, Oermanirincjo ?ru8 ebda. S. 206—209. (Die Germanisierung 
Preußens.)

8tsni8lL^ ^ajKcrltO>v8kl, ^uborcxoäc xv XIV xv. ebda.
S. 212—216. (Der Eroberungstrieb der Kreuzritter im 14. Jahrh.)

4 am Vetu 1 ani, 2xvier?cbnictxvo ?ol8ki null ^iemiami Pru8 VV8choä- 
nicb xv lutacb 1466—1568 ebda. S. 167—171. (Die Oberhoheit Polens über 
die ostpreußischen Lande in den Jahren 1466—1568.)

XarimierrL.ep8r^, >V 8pr3xvie ^ubernotoi^txva Loluküxv xv Xrölewcu 
i opox^cji 8t3now pru8kicb pr^ecixv I<8itzciu xv c>8t3tniem öxviercxviecru XVI 
i pocrqtüu XVII xv. ebda. S. 194—198. (In der Frage des Amts des Gou
verneurs der Polen in Königsberg und der Opposition der preußischen 
Stände gegen den verzog im letzten Viertel des 16. und zu Anfang des 
17. Jahrh.)

/Xltsm 8trrelectii, Opinju P0I8K3 xvobec 8pr3wv pr?enie8ieni3 kurateli 
?ru8 X8itzLtzcvcb N3 elektoroxv br3nclenbur8kjch ebda. S. 201—206. (Die 
polnische Meinung über die Frage der Übertragung der Vormundschaft des 
herzoglichen Preußens auf die Kurfürsten von Brandenburg.)

Karimieir ?ixvar8ki, ^xvierrchnictxvo pol8Üie noü Pru83mi xv XVII 
xvieku ebda. S. 171 175. (Die polnische Oberhoheit über Preußen im 
17. Jahrh.)

n 4 rrej V^ojtkoxv8ki, 23borc2oäc kroloxv pru8kicb xv XVIII xv. ebda. 
S. 198—200. (Der Eroberungstrieb der preußischen Könige im 18. Jahrh.)

3 c 1 L 8 obie 8 lci, >V3lk3 o pro^rumv i metoäv rrqärenia xv?ru83cb 
X8i^2^cvcb in: Pru8v >V8cboc1nje. Prr:e82lo8c i ter3Lniej82O8c. X8itzLk3 
xbioroxva poä reäukcjq iVl3rj3na ?3xviär:kiexo (Poznan: dlnktaclem 
^xvitz^ku obronv Kre8vxv rackoclnich, 1932), S. 57—112. (Der Kampf um 
die Regierungsprogramme und Methoden in Ostpreußen in: Ostpreußen. 
Vergangenheit und Gegenwart. Sammelband unter Redaktion von 
Marian Zawidzki.)
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Im allgemeinen pflegt man wissenschaftliche Irrtümer schonend aufzudecken. 
Diese Einstellung ist selbstverständlich ausländischer Wissenschaft gegenüber erst 
recht die gegebene, sogar bei Schiefheiten, die durch nationalistische Gesinnung 
verursacht sind.

Schonungslose Verurteilung aber muß dort einsetzen, wo längst widerlegte 
Irrtümer ohne die Spur eines neuen Beweises offensichtlich gegen besseres Wissen 
vorgetragen werden oder wo mit spitzfindigen Scheingründen und dialektischen 
Finten vorgefaßte falsche Meinungen bewiesen werden sollen, und das alles aus 
Motiven, die mit wissenschaftlichem Erkenntniswillen nicht das mindeste mehr zu 
tun haben, die vielmehr auf dem Gebiete einer streitsüchtigen politischen Propa
ganda liegen.

Das gilt, wie hier mit aller wünschenswerten Deutlichkeit gesagt werden muß, 
ganz entschieden von den Veröffentlichungen, die der Krakauer Llniversitäts- 
Professor Waclaw Sobieski in den letzten drei Jahren über die Geschichte Ost
preußens verfaßt oder angeregt hat. Dreimal hat in dieser Zeit die Geschichte des 
Ordenslandes in Polen eine zusammenfassende Behandlung gefunden, alle drei 
Darstellungen sind mit dem Namen Sobieski verknüpft: In der Denkschrift des 
5. polnischen Listorikertages zu Warschau im November und Dezember 1930 hat 
er zunächst die Festschrift der Königsberger Lartungschen Zeitung „Ostpreußen 
700 Jahre deutsches Land" besprochen und dabei die Grundzüge seiner Auffassung 
der preußischen Geschichte entwickelt. Er ist es aber auch gewesen, auf dessen An
regung bei der gleichen Kistorikerversammlung ein Punkt „Preußische Diskussion" 
auf die Tagesordnung gesetzt worden ist, und diese Diskussion hat er mit einem 
Vertrag über die „Abgeschlossenheit" der Ordensritter eröffnet und während der 
ganzen sich anschließenden Einzelvorträge geleitet. Die Gesamtheit dieser Verträge 
ergibt die zweite Darstellung der preußischen Geschichte. Die dritte hat er dann 
wieder selbst in dem vom polnischen Westmarkenverein herausgegebenen Sammel
werk über Ostpreußen, das Ende 1931 mit dem Erscheinungsjahr 1932 herauskam, 
in Gestalt eines Längsschnitts durch die Kulturpolitik Preußens gegeben.

Alle drei Arbeiten Sobieskis sind nicht geeignet, wissenschaftlich ernst ge
nommen zu werden. Aber wir können es uns leider nicht leisten, die sogenannten 
„historischen Ansprüche" Polens auf Ostpreußen mit einem Achselzucken beiseite 
zu legen. Wir haben es bei den Friedensverhandlungen von 1919 zu empfindlich 
am eigenen Leibe erfahren, daß kein Ansinn zu groß war, um nicht — unwider
sprochen, wie er blieb — von unsern Bedrückern geglaubt und — in die Tat um- 
gesetzt zu werden. Deshalb müßen wir wenigstens ein paar Beispiele an das 
Licht der Kritik rücken, wenn wir auch wahrhaftig angenehmere Beschäftigung 
wüßten. Sonst könnte diese Propaganda, die sich nur in der Form wissenschaftlich 
gibt, vom Auslande, das die preußische Geschichte nicht kennt, womöglich für 
Wissenschaft genommen werden.

Der Grundgedanke, der 5>errn Sobieski durch seine drei Aufsätze hindurch 
verfolgt, ist die „Rivalität zweier Kolonisationen", der deutschen und der pol
nischen, eine Rivalität, die sich seiner Meinung nach über den ganzen Zeitraum 
von 997 bis auf den heutigen Tag erstreckt. Natürlich sind beide Kulturen in 
seinen Augen in keiner Weise gleichwertig, sondern die polnische hat das moralische 
Übergewicht. Bei den „Kreuzrittern" sieht er nur den Lang zu brutaler Gewalt, 
engherzige Abgeschlossenheit (Exklusivität), nationalen Fanatismus, überhaupt 
einen „Imperialismus, einen Eroberungstrieb und eine Ländergier", die einfach 
die rächende Nemesis herausfordern (Prusy S. 88). Die preußischen Lerzöge, 
Kurfürsten und Könige beurteilt er wenig bester. Bei ihnen kann er sich sogar 
Beschimpfungen nicht versagen, indem er z. B. den Großen Kurfürsten einen 
„hohenzollerischen Fuchs" und einen „treubrüchigen Vasallen" nennt. Allerdings 
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wird in der durch Äerrn Sobieski geleiteten „Diskussion" auch in bezug auf den 
eigenen polnischen König August den Starken von einem „verbrecherischen August" 
gesprochen (Prot. S. 174). Der Ton ist gelegentlich etwas rauh bei den Franzosen 
des Ostens.

Im Gegensatz zu den deutschen „Verbrechern" strahlen die Polen vom hl. 
Wojciech angefangen in einer einzigen Glorie milder Friedensliebe, märtyrer- 
hafter Aufopferung und selbstloser Duldsamkeit. Immer wieder wird „die die 
Polen kennzeichnende Güte und Menschlichkeit" betont. Leider hat Äerr Sobieski 
Pech mit seinen Beispielen; denn Wojciech-Adalbert war ein Tscheche und der 
erste preußische Bischof Christian aller Wahrscheinlichkeit nach ein Deutscher. 
Leszko der Weiße aber, dessen „Programm" für eine preußische Friedenspolitik 
gleich anfangs angeführt wird, ist jener originelle Krakauer Piast, der sich durch 
den Papst von seinem Kreuzzugsgelübde befreien ließ, weil es in Palästina kein 
anständiges Bier gäbe: Wein und Wasser aber könne er nicht vertragen. Als 
der dicke Lerr dann statt dessen gegen die Preußen ziehen sollte, entwickelte er 
eben jenes „Programm" des Friedens... Es hat ihm aber nichts geholfen: 1222 
und 1223 mußte er sich doch zum Feldzug bequemen. „Von irgendeiner siegreichen 
Schlacht ist allerdings nichts zu hören," wie selbst Kerr Sobieski zugeben muß 
(Prusy S. 62).

Dafür betont er an anderen Stellen um so kräftiger, daß der moralischen Über
legenheit selbstverständlich auch die politische entsprochen habe. So fragt er schon 
in seinem ersten Aufsatz: „Äing das Schicksal dieses Landes (Preußen) nicht vor 
allem von der nächsten Nachbarin, d. h. Polen, ab? ... Entschied doch über das 
Los dieses Ordens die polnische Waffe in den Jahren 1410—1466, gab doch ebenso 
die polnische Stimme vor allem den Ausschlag, als sie im Jahre 1525 der Säkulari 
sation zustimmte und selbst den Äohenzollern in Königsberg einsetzte..." In 
Wirklichkeit war es durchaus nicht Polen, das den Orden vernichtet hat, sondern 
der Preußische Bund. Der Bund aber hat sich freiwillig unter den Schutz des 
polnischen Königs gestellt, nachdem er erst geschwankt hatte, ob er nicht lieber den 
dänischen wählen sollte. Der Pole hat nur sehr widerstrebend mit den Rebellen 
abgeschlossen, aus Furcht vor Verwicklungen mit Kaiser und Papst. Was aber 
die Säkularisation angeht, so konnte der polnische König sie in Ostpreußen gar nicht 
aufhalten, weil er sonst die ebenfalls stark lutherisch beeinflußten Westpreußen 
mißtrauisch gemacht und dem Äerzoge in die Arme getrieben hätte.

Zwei alte Jnventarftücke polnischer Hetzpropaganda, die man nach unzähligen 
Richtigstellungen bereits längst in der Rumpelkammer wähnte, durften an
scheinend in dieser guten Stube doch noch nicht fehlen.

Die Kruschwitzer Urkunde von 1230, deren Echtheit von deutschen und pol
nischen Forschern überzeugend nachgewiesen ist, wird immer noch als Fälschung 
hingestellt, ohne daß auch nur eine Spur neuer Gründe dafür angegeben wird. 
Trotz der sittlichen Entrüstung Kujots über diese „Falsifikation", die auch Sobieski 
wörtlich zitiert, kann man nur feststellen, daß er sich ebenfalls „zu Praktiken er
niedrigt, deren Anständigkeit man niemals verteidigen kann". Danach überrascht 
es eigentlich schon gar nicht mehr, wenn auch der „brutale Danziger Massenmord" 
des Jahres 1308 würdig vertreten ist, sogar auf zwei Seiten dreimal (Prusy 
S. 84/5), obwohl er doch schon von den Zeitgenossen als maßlose Übertreibung für 
die Einrichtung von 15 pommerellischen Rittern gebrandmarkt worden ist.

Von polnischer Kolonisation hört man in dieser ganzen Zeitspanne be
greiflicherweise nichts, bis endlich in der zweiten Lälfte des 15. Jahrh, die „Idee 
der Krakauer Universität" auftaucht, deren geistiges Kind anscheinend der 
II. Thorner Frieden sein soll. Dessen Ergebnis wird unbekümmert als Lehns- 
verhältnis hingestellt, während es in Wirklichkeit eine jedem Rechtsgedanken 
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hohnsprechende moralische und materielle Anterdrückung war. Von einem Lehns- 
Verhältnis konnte 1466 gar keine Rede sein. Lier beruft sich Verfasser auf die 
Arbeiten von A. Vetulani, die ich bereits in dieser Zeitschrift angezeigt habe und 
mit denen ich mich an anderer Stelle noch eingehender auseinandersetzen werde. 
Zur Säkularisation Preußens erfahren wir, daß dies ein spontaner Gnadenakt 
des polnischen Königs gewesen sei, geübt aus der bereits erwähnten „puren 
Polnischen Gutmütigkeit", „voller Optimismus und Glauben an menschliche Dank
barkeit", aber auch aus „Fürsorge für die evangelischen Masuren". Ich kann 
mir wirklich nicht denken, daß es selbst unter den wildesten Chauvinisten Polens 
erwachsene Menschen gibt, die solche Erzählungen für brave Kinder nicht 
wenigstens mit einem Äugurenlächeln hinnehmen. And doch scheint es möglich, 
wenn man Lerrn Sobieski berichten hört, daß bei den Versailler Verhandlungen 
ein Anspruch Polens auf Ostpreußen ernstlich daher abgeleitet worden ist, daß 
auch nach der Lösung des Lehnsverhältnisses bei der Luldigung von 1663 den 
Ständen eine Eventualhuldigung für den polnischen König abgenommen wurde 
für den Fall, daß die männliche Linie der Lohenzollern aussterben sollte. Obgleich 
der polnische König August II., eben jener schon erwähnte „Verbrecher", 1701 auf 
diesen Erbanspruch und auf die Eventualhuldigung ausdrücklich verzichtet hatte, 
trat die „Republik" 1919 mit der Behauptung hervor, daß sie „wegen des 
Rücktritts der Lohenzollern aus Königsberg ein Anrecht auf Ostpreußen habe, 
welches eine Exspektanz der Republik sei".

Zum Schluß noch ein Beispiel für die Art und Weise, wie in diesen drei 
Arbeiten deutsche Bücher zitiert werden. Ganz abgesehen davon, daß die Zitate 
aus dem Zusammenhang gerissen sind und dadurch ein ganz schiefes Aussehen 
bekommen, schreckt der Verfasser auch nicht vor willkürlichen Änderungen des 
Wortlauts zurück. Das Kapitel über die Appellation preußischer Gerichte an den 
polnischen König wird mit folgenden Worten eingeleitet: „Aus dem gewöhnlichen 
Landbuche weiß heute jeder in Ostpreußen, daß dort seinerzeit die „polnische Ge 
richtshoheit"*) galt, daß in Zivilsachen in Ostpreußen die oberste Berufungsinstanz 
seit 1585 das Tribunal in Petrikau war."

Ich habe mir denn doch die Mühe gemacht, dieses „Zitat" nachzuprüfen. Das 
„gewöhnliche Landbuch" ist die Leimatgeschichte von Schumacher-Wernicke. Das 
Ganze ist aus zwei verschiedenen Stellen und freien Erfindungen mosaikartig 
zusammengesetzt: Von polnischer Gerichtshoheit wird selbstverständlich in diesem 
Zusammenhang überhaupt nicht gesprochen. Zu Lebzeiten Albrecht Friedrichs 
war durch das Lubliner Privileg von 1569 die Appellationsfreiheit garantiert mit 
wenigen genau formulierten Ausnahmen. Aber auch diese wurden von Georg 
Friedrich mit Erfolg verboten. Davon erwähnt Lerr Sobieski nicht ein Wort. 
Georg Friedrich, dessen Regierung das beste Beispiel ist, wie wenig das rein 
formale Lehnsverhältnis praktisch zu bedeuten hatte, wird vollkommen ignoriert. 
Statt dessen wird dieses „Zitat" gebracht, das jeder bei der Darstellung der ost- 
preußischen Verhältnisse unter dem Jahre 1585 vergebens suchen wird. Dagegen 
wird S. 98 in bezug auf West Preußen folgendes gesagt: „1585 wurde für alle 
Zivilsachen des preußischen Adels das Tribunal zu Petrikau, also ein polnischer 
Gerichtshof, oberste Berufungsinstanz." Also nicht in Ostpreußen, sondern nur 
in dem sogenannten „königlichen" Westpreußen, und nicht für alle Zivilsachen, 
sondern nur für die des Adels ist Petrikau Berufungsinstanz gewesen, was doch 
wohl einen ganz erheblichen Unterschied ausmacht. Auf S. 95 ist dann auch für 
die Zeit beim Regierungsantritt des Großen Kurfürsten von der „völligen Los- 
lösung des Landes von der polnischen Gerichtshoheit" die Rede. Man kann

9 in deutscher Sprache. 
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vielleicht finden, daß der Ausdruck nicht vorsichtig genug gewählt worden ist. 
Trotzdem wird „jeder in Ostpreußen" daraus nicht mehr entnehmen, als daß 
damit jene Ausnahmefälle von Appellationen gemeint sind, die nach dem Tode 
Georg Friedrichs wieder in Aufnahme kamen.

Ein andermal wird aus dem Aufsatz von Gollub über die Masuren in dem 
von W. Volz herausgegebenen Sammelwerk „Der ostdeutsche Volksboden" an
geführt, die Königin Luise habe 1806 in Ortelsburg anstatt des deutschen Danke 
„auf polnisch gesagt. Auch das ist eine Fälschung; bei Gollub steht „ein
masurisches dzienkuje" (S. 298). Solcher Beispiele lasten sich noch mehr beibringen. 
Diese beiden allein würden aber auch schon ausreichen, den Geist dieser Art „Ge
schichtsschreibung" zu kennzeichnen.

Bei einem Universitätsprofessor wirkt Derartiges besonders peinlich. Wenn 
aber gar dreimal fast wörtlich das Gleiche, nur womöglich noch agitatorischer 
verzerrt, vorgetragen wird, so ist das eine ernste Gefahr für das Ansehen der 
Wissenschaft überhaupt. Ich bin überzeugt, daß die meisten polnischen Historiker 
dies Empfinden teilen. Das Protokoll der Tagung erlaubt bereits gewisse Rück, 
schlöffe in dieser Richtung.

Bereits in der Eröffnungsrede ist Pros. M. Handelsman, Warschau, mit den 
politischen Historikern ins Gericht gegangen, indem er erklärte, daß man sich hüten 
müsse vor „der Neigung zur Übertreibung in der Auffassung der eigenen 
Tugenden, zur Idealisierung der eigenen Helden, Verdammung alles, was von 
den Teilungsstaaten (Preußen, Österreich und Rußland) käme". „Neben der 
Wahrheit, die wir erkennen," sagte er wörtlich, „steht die, die wir veröffentlichen, 
neben der sozusagen innern — die äußere. Manchmal decken sich diese beiden 
Wahrheiten nicht im Werk desselben Menschen, sondern stehen in schroffem 
Gegensatz". (Prot. S. 26.) Man darf den polnischen Herren aufrichtig wünschen, 
.daß diese tapferen Worte nicht vergebens gesprochen sind und daß sie dazu bei
tragen werden, das peinliche Bild zu beseitigen, daß polnische Gelehrte, denen die 
Wissenschaft wertvolle Arbeiten verdankt, plötzlich — ins politische Fahrwasser 
geraten — Dinge veröffentlichen, die sie selbst unmöglich glauben können.

Weiter hat man in der Diskussion Herrn Sobieski bedeutet, es habe doch nicht 
nur Kampf und Rivalität zwischen Preußen und Polen gegeben, sondern auch 
lange Zeiten der Zusammenarbeit (Zakrzewski), und man hat darauf hingewiesen, 
daß eher nach den Gründen der schließlichen Niederlage Polens zu forschen sei, 
anstatt nur von moralischer Überlegenheit zu reden, da doch ein gesunder Or
ganismus Erfolge inbeiden Richtungen haben müsse (Wojciechowski). Trotzdem 
hat Herr Sobieski auch noch den dritten Aufsatz geschrieben. Daß man seitens des 
Westmarkenvereins gerade ihn zur Mitarbeit an dem Ostpreußenbande auf
gefordert hat und nicht einen von den anderen Herren, die sich bei der Warschauer 
Diskussion besser unterrichtet und gewissenhafter in ihrem Urteil gezeigt hatten, 
genügt eigentlich schon, um den Geist dieses Buches zu kennzeichnen. Mußte es 
doch schon zu schwerwiegenden Bedenken führen, daß Herrn Sobieski die reprä
sentative Leitung der preußischen Diskussion in Warschau anvertraut worden war.

Sein Einfluß auf die Gestaltung dieser Diskussion, deren Protokoll im 
zweiten Bande der Denkschrift des V. polnischen Historikertages vorliegt, zeigt sich 
schon in der Auswahl der Redner. Namen wie K. Tymieniecki, A. Ve- 
tulani, K. Lepszy sind für den Ostdeutschen längst mit einseitiger und 
tendenziöser Auffassung preußischer Geschichte verbunden. Wenn A. Zand in 
einem populären Aufsatz über das Gesicht der polnischen Geschichtsschreibung') 
erklärt, sie „drücke stärker als alle anderen Wissenschaften die geheimen Be-

2) Oblicre rvspolcresne, liistorjognstzi polskiej in: >Vie«Irs i r^cie VI (1SZ1) 844—48. 
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strebungen aus, welche die Gesellschaft aufwühlen", und dann behauptet, „die 
oberste Losung, die dominierende Note der gegenwärtigen Historiographie sei 
wissenschaftliche Genauigkeit (!)", so nennt er allerdings nicht diese Namen, sondern 
weist auf Landelsman in Warschau und Bujak in Lemberg hin. Die „geheimen 
Bestrebungen" der Mehrzahl der Referate in dieser Diskussion sind rein politischer 
Natur und offenbaren nur den Wunsch, dem Unrecht von Versailles womöglich 
ein neues hinzuzufügen, indem sie mit derselben unbekümmerten Offenheit wie 
Herr Sobieski dauernd von sträflichen Unterlassungen der polnischen Herrscher 
sprechen, die angeblich mehr als einmal Ostpreußen hätten annektieren können.

Die beiden einzigen Verträge, die man ohne Einschränkung als wissenschaftlich 
bezeichnen kann, sind nicht zur Verlesung gekommen, sondern nur zu Protokoll 
gegeben, wie die Fußnoten besagen. Es sind dies die Ausführungen von B. 
WIodarski und St. Zajqczkowski, die beide zur Evidenz erweisen, daß 
der Orden nie aggressive Absichten gegen Polen selbst gehabt hat und daß der 
Konflikt erst durch die gemeinsamen Ausdehnungsbestrebungen in Pomerellen 
und später in Szamaiten heraufbeschworen worden ist. Auch wird von Zajqczkowski 
mit anerkennenswerter Objektivität klargestellt, daß die Erwerbung beider Land
schaften für den Orden lebensnotwendig war, weil sie die Brücken einerseits zum 
Reiche, anderseits zum livländischen Ordenslande bildeten. Es kann ein Zufall 
sein, aber es wäre doch ein sehr eigenartiger Zufall, daß gerade diese beiden Ge
lehrten zum Schweigen verurteilt worden sind.

Von den übrigen Rednern behandeln drei denselben Zeitraum von nur sehr 
wenig unterschiedenen Seiten, nämlich die Anfänge des Ordens, ohne daß es 
ihnen gelänge, den Leser zu überzeugen, daß der Papst, als er dem Orden die 
Kolonisation des Preußenlandes übertrug, den polnischen Fürsten damit Anrecht 
tat. R. Grodecki beruft sich auf eine Behauptung T. Wojciechowskis aus 
dem Jahre 1880, daß „der Ritterorden mit seiner ganzen Landausstattung rechtlich 
ein organischer Bestandteil Polens war", meint dann, daß die Abtretungen 
Konrads von Masovien „die erste Enteignung von Polen auf polnischer Erde 
waren", und muß zuletzt doch zugeben, daß „vom politischen Standpunkt" der 
Orden allerdings kein organischer Bestandteil Polens gewesen sei, wohl aber 
sei die Eroberung Preußens durch den Orden nur der natürliche Erfolg der vor
ausgehenden polnischen Kulturpolitik gewesen. Auch K. Tymieniecki betont 
den friedlichen Charakter dieser ältesten polnischen Mission, besonders unter 
Boleslaw Chrobry (!), läßt nur außer acht, daß die durchaus kriegerische Ein
stellung der Preußen zu Anfang des 13. Jahrh, eine friedliche Lösung überhaupt 
nicht gestattete, tadelt aber die polnischen Teilfürsten, sie wären damals nicht auf 
der Höhe gewesen, eine Auffassung, die wohl auch Gregor IX. und Innozenz IV. 
geteilt und eben durch die Berufung des Ordens zum Ausdruck gebracht haben. 
Zu den „Ansprüchen" dieser Teilfürsten weiß dann Iadwiga Karwasinska 
auch nicht viel mehr als den sattsam bekannten Hinweis auf den „natürlichen 
Ablauf der Dinge" anzuführen. Bei dem päpstlichen Missionsprivileg an Ottokar 
von Böhmen aus dem Jahre 1268 vergißt sie zu erwähnen, daß die erteilten Be
rechtigungen nur soweit gelten sollten, als dem Orden dadurch kein Präjudiz oder 
Schaden erwachse. Ebenso spricht sie von der „Sierocker Fälschung", als ob die 
echte Ausfertigung nicht heute noch wohlverwahrt in Warschau läge, und nennt 
entsprechend der Ansicht des Herrn Verhandlungsleiters den Kruschwitzer Vertrag 
ebenfalls ein „Falsifikat".

Der zeitlichen Reihenfolge nach ist dann K. Görski einzuschalten, der sich 
über die „Germanisation Preußens" äußert. Er meint, die deutsche Wissenschaft 
berühre diese Frage nur sehr flüchtig, und will diesem Mangel nun auf knapp drei 
Seiten abhelfen. Grundsätzlich wird man ihm zustimmen, wenn er sagt: „Zm 
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allgemeinen wuchs das völkische Empfinden sehr unabhängig, und die Sprache 
entschied dies Empfinden nicht". Aber die Art, wie er diesen Satz anwendet, ist 
völlig wirklichkeitsfremd. Er meint, „die Litauer der oberen Schichten sprachen 
russisch, aber sie bewahrten das Bewußtsein der Besonderheit". Dieses Be
wußtsein bewahrten vor dem Kriege auch die preußischen Litauer, wie kürzlich 
sehr anschaulich von G. Gerullis dargestellt worden ist^); sie sprachen 
sogar litauisch, fühlten sich aber trotzdem als gute Reichsdeutsche und wollten von 
den russischen Litauern nichts wissen. Die gebildeten Letten in den russischen 
Ostseeprovinzen aber sprachen alle deutsch und wollten z.T. auch für Deutsche 
gehalten werden. Das hatte aber mit Politik gar nichts zu tun, sondern geschah 
deshalb, weil die Deutschen das sozial höhere Element bildeten. Mit einer ganz 
oberflächlichen Kenntnis der kulturellen und sozialen Struktur Preußens und 
Zitaten parteiischer Meinungsäußerungen wäre selbst bei besserem Willen, als 
man ihn bei Lerrn Gorski feststellen kann, eine auch nur halbwegs befriedigende 
Lösung undenkbar. Aber für den Augenblick dürften die Abstimmungsergebnisse 
und die letzten Reichstagswahlen über die Reichstreue der deutschen Masuren 
ausreichend unterrichten.

Das kann denn auch Lerr Gorski nicht bestreiten, aber er findet heraus, daß 
„erst im 18. und 19. Jahrh, von einer Beendigung der Germanisation Preußens 
gesprochen werden kann". Bis dahin sei „das nationale Empfinden" polnisch 
gewesen. Als Begründung müssen wieder einmal die preußischen Studenten 
herhalten, die sich im 14. Jahrh, an der Universität Prag bei der Nutio poloniLa 
einschreiben mußten, weil Preußen, das ja staatsrechtlich kein Bestandteil des 
Deutschen Reiches war, aus rein geographischen Gründen, die mit Nationalgefühl 
absolut nichts zu tun hatten, mit Polen zusammen in eine Gruppe gelegt wurde. 
Fällt denn den Lerren wirklich nicht einmal etwas anderes ein als diese dutzend- 
mal widerlegten Spekulationen auf die Unwissenheit der Leser! Daß die preußischen 
Stände 1662 dem Großen Kurfürsten die Aufrechterhaltung eines rein formalen 
Lehnsbandes mit Polen verschlugen, weil sie dadurch die Fortdauer ihrer Privi
legien glaubten sichern zu können, wird auch als unüberwindliche Liebe aller 
Preußen zu Polen hingestellt, obwohl in Wirklichkeit selbst die eifrigsten 
Querulanten unter den preußischen Ständen einer gänzlichen Vereinigung mit 
Polen die mit Brandenburg entschieden vorzogen. Und sogar Friedrich der Große 
habe sich noch über Mangel an Patriotismus bei den Ostpreußen beschwert. Weiß 
denn Lerr Görski wirklich nicht, daß diese bittere Einstellung des Königs nur 
seinem Groll wegen der russischen Besatzungszeit entsprang, beileibe aber nicht 
der Sorge vor polnischen Sympathien? Dies Referat gehört zweifellos zu denen, 
die den unangenehmsten Eindruck machen.

Die Glanzzeit des Ordens von der Mitte des 13. bis zum Beginn des 15., 
seine gewaltigen kulturellen Leistungen und die Kämpfe in der ersten Lälfte des 
15. Jahrh, haben in dieser Diskussion und auch in den Darstellungen von Lerrn 
Sobieski überhaupt keine Erwähnung gefunden. Erst mit dem Frieden von 1466 
nimmt A. Vetulani wieder den Faden der Erzählung auf. Viermal in seinem 
-Referat bedauert er, daß die polnischen Staatsmänner damals kein Verständnis 
für die „Notwendigkeit der Beseitigung der Kreuzritter" gehabt und die Ge
legenheit, „den deutschen Staat in Preußen zu liquidieren" ungenutzt gelassen 
hätten. Er zerbricht sich den Kopf, woran das gelegen haben könnte, wirft einen 
vorwurfsvollen Seitenblick auf den päpstlichen Legaten, der für die Ordensritter 
eingetreten war, kommt aber nicht darauf, daß Polen mangels jeglicher mili-

Muttersprache und Zweisprachigkeit in einem preußisch-litauischen Dorf in: Stucii bsltici II 
(Koma 1SZ2) 59-H7.
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tärischer Erfolge überhaupt nicht in der Lage war, mehr zu erlangen, daß es nur 
durch die finanzielle Erschöpfung des Ordens und die Hilfe des Preußischen 
Bundes zur Rolle des „Siegers" gekommen war. Im übrigen macht er dieselben 
Fehler wie in seiner Abhandlung über das „preußische Lehen", indem er schon für 
1466 von einer Lehnshoheit spricht oder von einer „Regierung" polnischer Kom
missare in Preußen oder gar von einer „rechtlichen" Erweiterung der Oberhoheit 
der Krone Polens. Seine beifallumrauschten Schlußworte sind: „Der Mangel 
eines Programms bei den Iagiellonen in der preußischen Frage rächt sich bis auf 
den heutigen Tag."

ünter dem langatmigen Titel des Referats vom K. Lepszy verbirgt sich die 
Regierungszeit Herzog Georg Friedrichs. Positives über seine hervorragenden 
Politischen und wirtschaftlichen Leistungen wird aber nicht berichtet, dagegen wird 
er stets nur als Administrator, Kurator oder Gubernator bezeichnet, während er 
in Wirklichkeit rechtskräftig belehnter Herzog war. Auch ist es falsch, für 
Preußische Gesuche um polnische Einmischung immer die „Stände" schlechthin ver
antwortlich zu machen; es handelte sich immer nur um Emigranten oder eine 
bestimmte Partei, die keinesfalls in der Mehrzahl war.

A. Strzelecki zeigt zwar keinerlei Sympathie für die Übertragung der 
Vormundschaft auf die brandenburgische Linie, ist aber objektiv und bemüht, die 
Zusammenhänge richtig darzuftellen. Der Antrag Joachim Friedrichs sei unter
stützt worden durch „kurfürstliches Gold" und Gesandtschaften des dänischen 
Königs sowie einiger deutscher Fürsten. Der polnische König habe geschwankt, 
die Schlachta sich im wesentlichen ablehnend verhalten. Den Ausschlag habe der 
Senat gegeben, dessen eine Partei unter Führung des Kronmarschalls Mysz- 
kowski die Annahme des Antrags mit Rücksicht auf die politische Lage befürwortet 
hätte, die andere unter Führung des Kanzlers Zamojski aus juristischen Er
wägungen. Beide hätten dafür gesorgt, daß die Übertragung von neuen Be
dingungen konfessioneller Art abhängig gemacht wurde.

Mit der Behandlung der „Oberhoheit" Polens über Preußen seit dem Re
gierungsantritt des Großen Kurfürsten hatte K. Piwarski zweifellos ein recht 
undankbares Thema erhalten. Die Art, wie er es behandelt, macht es bestimmt 
nicht wertvoller. Den „Großen Kurfürsten" zitiert er nur in Anführungszeichen 
und findet eine solche Genugtuung in der Vorstellung, daß dieser „Fuchs" wegen 
Lauenburg und Bütow Lehnsträger des polnischen Königs blieb, daß er diese 
Entdeckung nicht weniger als fünfmal auf seinen vier Seiten wiederholt. Sehr 
bezeichnend für die Mentalität moderner polnischer Politiker ist es auch, daß sie 
sich die spitzfindige Anterscheidung des Kanzlers Szscuka zu eigen machen, der 
Kurfürst sei 1657 nur vom „V3883l3xium," nicht vom „keuäum" befreit worden. 
Der Eventualhuldigung von 1663 und ihrer Bedeutung widmet Verfasser fast zwei 
Drittel seiner Ausführungen und betont die daraus sich ergebenden Aussichten 
auf die „preußische Exspektanz".

Auch A. Wojtkowski hat eine Entdeckung von Format auszuweisen, die 
er aber nur dreimal vorbringt, nämlich den „hannoverisch-hessischen Korridor", 
den er dem polnischen gegenüberstellt. Durch diese beiden Korridore sei Preußen 
zur Zeit des Großen Kurfürsten noch getrennt gewesen. Statt sich erst um den 
westlichen zu kümmern, hätten sich die preußischen Herrscher immer gegen das 
arme Polen gewandt. So wäre denn der polnische Korridor verloren gegangen. 
Die Rolle Schwedens bei dieser Entwicklung wird nur ganz nebenbei erwähnt, 
Rußland überhaupt nicht. Dafür wird uns mitgeteilt, daß nicht Pillau, Stettin 
oder Emden, sondern erst Danzig Preußen zu einer Seemacht erhoben hätte und 
die erste Flottenbasis (?) gewesen wäre. Als letzter Trumpf aber wird ausgespielt, 
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daß Preußen sich doch früher nicht über den „Widersinn"*) des „hannoverisch
hessischen Korridors" beklagt hätte. Vermutlich unterblieb das deswegen, weil 
es gar kein Korridor war. Daß aber der polnische ein Widersinn ist, sieht man 
schon daraus, wieviel Widersinn hervorgebracht wird, um seinen Sinn zu beweisen.

Aber die Zeiten sind endgültig vorbei, wo man mit rabulistischen Spitz
findigkeiten Ansprüche auf deutsches Land durchsetzen konnte. Die Campagne des 
Herrn Sobieski gegen Ostpreußen wird der verdienten Ablehnung vor dem Forum 
internationaler Wissenschaft nicht entgehen.

Königsberg i. Pr. C. Weise.

l^rusv wscßocknie. strresrlosc i terrtrmejsrväc. xdiorowg poü reüakcjh
(Ostpreußen. Vergangenheit und Gegenwart.

Sammelwerk, herausgegeben von Marjan Zawidzki.) Posen: Verlag des 
Vereins zur Verteidigung der Westmarken 1932. XIV, 338 S. 8°.

„Vergangenheit und Gegenwart" Ostpreußens darzustellen, verheißt dieses 
Buch. Von der Vergangenheit sieht man jedoch nur Bruchstücke, unter dem 
schiefen Gesichtswinkel von Ausländern, denen dieses Land und seine Kultur 
innerlich fremd ist. Man spürt nichts von dem deutschen Kulturstrom, der sert 
700 Zähren durch Ostpreußen geht und in literarischen Leistungen, die, wie Kant 
und Herder, in die Weltliteratur hineinreichen, in deutscher Sprache fernen 
Ausdruck gefunden hat. Statt dessen werden die spärlichen Reste angeblich 
polnischer Kultur, zumal im Crmlande, vorgeführt. Die Vergangenheit ist 
episodisch dargestellt und entstellt, von der Gegenwart und ihren Nöten wird nur 
ein Zerrbild geboten, dieses allerdings zu einer Fratze behaglich ausgemalt. Äält 
also, was Vergangenheit und Gegenwart angeht, das Buch nicht das, was es 
verspricht, so fehlt dafür im Untertitel noch das Wort „Zukunft". Daß Ver- 
gangenheit und Gegenwart Ostpreußens nicht polnisch war, merkt der Leser selbst 
aus dieser Darstellung. Um so eifriger bemühen sich die Vertreter der polnischen 
Volkswirtschaft nachzuweisen, daß die Zukunft Ostpreußens polnisch sein müsse. 
Alle versäumten Gelegenheiten, Ostpreußen zu annektieren, werden von den 
Historikern im Tone des Bedauerns vorgetragen. Wenn der Herausgeber im 
Vorwort trotzdem leugnet, eine Steigerung des Hasses zwischen Deutschland und 
Polen zu beabsichtigen, so verrät er eine völlige Verkennung des deutschen Volkes, 
das einen so offenen Angriff auf einen siebenhundertjährigen Besitz nicht mehr 
mit Gleichmut hinnimmt.

Der Aufsatz von Kostrzewski über die vorgeschichtlichen Reste Ostpreußens 
wird seinen Platz finden in einem Sammelreferat über vorgeschichtliche polnische 
Literatur. Die Ansichten des Verfassers sind bekannt aus anderen Arbeiten. Die 
Arbeit von Sobieski über die Programme und Methoden der Regierung in Ost
preußen wird an anderer Stelle im Rahmen dieses Sammelreserats besprochen, 
da auch Sobieski seine Ansichten über die Geschichte Ostpreußens schon mehrfach 
und ebenso eindeutig vorqetragen hat. Von zentraler Bedeutung ist der Aufsatz 
von Tymeniecki über die politische Bedeutung der Ankunft der Kreuzritter (S. 23 
bis 56). Auf ihn soll ausführlicher eingegangen werden.

Tymeniecki geht von der Feststellung aus, daß Ostpreußen als Kolonie im 
heutigen Europa etwas Ungewöhnliches sei. Dieses Arteil ist richtig: der durch 
Versailles geschaffene Zustand ist tatsächlich im Widerspruch mit allen sonstigen 
Verhältnissen der modernen europäischen Landkarte. Wenn es ferner richtig ist, 
daß es vor 700 Zähren auch in Europa Kolonien geben konnte und gab, so ist

«) in deutscher Sprache zitiert. 
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hler der Begriff der Kolonie erst genauer zu erläutern, um die besondere Lage 
Ostpreußens vor 700 Jahren zu treffen. Gewiß ist Ostpreußen im Mittelalter von 
Deutschland aus kolonisiert worden. Gerade in der Tatsache, daß Ostpreußen durch 
die Deutschen in die europäische Kultur eingegliedert wurde, liegt der unverlier
bare Rechtsanspruch der Deutschen auf dieses Gebiet. Aber dieser Bevölkerungs
und Kultureinfluß fand ja wie im übrigen Ostdeutschland auf dem Landwege 
statt, auch vor seiner Eingliederung in den Ordensstaat war das mit seinen deut- 
schen Vevölkerungsteilen sich von selbst germanisierende Pommerellen unter slawi
schen (nicht polnischen) Herzögen eine gern geöffnete Brücke für den Zug der 
deutschen Ritter, Bürger und Bauern nach dem Preußenland. Ostpreußen war 
eine deutsche Kolonie, aber nicht, wie heute, eine überseeische Kolonie.

Die Darstellung des Verfassers gliedert sich in zwei Abschnitte: in dem ersten 
versucht er die kulturellen Einflüsse Polens auf Preußen vor Ankunft des Ordens 
zu erweisen, im zweiten führt er aus, mit welchen schändlichen Mitteln der Orden 
das Preußenland sich erschlichen hat. Gewiß grenzte Deutschland vor dem 
13. Jahrhundert nicht an Preußen, wohl aber Polen. Am so auffälliger ist, daß 
trotz der Grenznachbarschaft die Erfolge Polens gegenüber den Preußen so gering 
waren und daß der Enderfolg ausblieb. Die Belege, die Tymeniecki für die 
Polnisch-preußischen Beziehungen aus mehr als zwei Jahrhunderten vorbringt, 
ßnd geradezu kläglich. Dabei sind diese Beziehungen zum Teil höchst fragwürdig. 
Wenn beispielsweise die Mißion Adalberts von Prag und Bruns von Querfurt 
auf das Konto Polens geschrieben werden, so sind zwar die politischen Hinter
gedanken des ersten Polenkönigs Boleslaw Chrobry bei der Förderung dieser 
Mission unverkennbar, aber es ist zu bemerken, daß Adalbert deutsch gebildet, 
Brun deutscher Herkunft war und daß beide Männer nicht sä mmorem Lolonige 
Sloriam zum Märtyrertod in das heidnische Preußenland zogen, sondern als 
Träger der durch deutschen Geist geförderten abendländischen Mission. Welche 
geistigen Kräfte hatte Polen damals für den Kampf um Preußen einzusetzen? 
Dagegen ist es von geringer Bedeutung, wenn der Verfasser auf die slawischen 
Lehnwörter in der preußischen Sprache hinweist. Es ist nur selbstverständlich, daß 
ein Naturvolk von seinem schon christianisierten slawischen Nachbar ein paar Aus
drücke für Kulturerscheinungen übernahm, die aus dem Westen über Polen oder 
Pommerellen, das der Verfasser stets zu Polen rechnet, nach Preußen kamen. Wie 
viele Lehnwörter hat die polnische Sprache doch aus der deutschen übernommen, 
ohne daß man sagen diirfte, Polen sei kulturell germanisiert worden, wie Tyme
niecki behauptet, Preußen sei eine friedliche kulturelle Eroberung Polens gewesen.

Was weiterhin die Besitznahme des Kulmerlandes und Preußens durch den 
Orden angeht, so folgt der Verfasser im wesentlichen den Ausführungen von 
K^trzynski. Er zitiert von deutscher Literatur wohl Perlbachs Preußisch-polnische 
Studien und Caspars Hermann von Salza, ignoriert aber die vernichtende Kritik, 
die Perlbach und Seraphim an den Ausführungen K^trzynskis geübt haben. 
Hierauf darf gegenüber den in der Arbeit Tymenieckis postum erschienenen 
K^trzynskischen Ideen hingewiesen werden. In dem Vorgehen des Ordens sei nur 
Lug und Trug, Tücke und Gewalt gewesen. Nicht einmal eine Bedrohung Ma- 
sowiens durch die heidnischen Preußen will Tymeniecki zugeben, nur die Mög
lichkeit einer Bedrohung. Ganz abgesehen von den von Seraphim angeführten 
Quellen, die von einer tatsächlichen Bedrohung sprechen, muß die Möglichkeit denn 
doch sehr ernst gewesen sein, wenn der Masowier sich dadurch zum Verzicht auf die 
zunächst bedrohte Grenzprovinz, das Kulmerland, bewogen fühlte. Dieser Verzicht 
ist rechtsgültig, und der Kaiser hatte, als Schirmherr der Christenheit, das Recht, 
über heidnische Länder, wie Preußen, zu verfügen.
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Sehr wichtig ist das Eingeständnis Tymenieckis, daß in der mittelalterlichen 
polnischen Überlieferung die alten Preußen nur als „verhaßte Leiden" fortleben. 
Das ist die wahre Stimme der Zeit, die noch den Schrecken der Preußeneinfällc 
kannte. Demgegenüber ist das von Tymeniecki zitierte Wort des Gotenschrift- 
stellers Iordanes, wonach die Preußen damals im 6. Jahrhundert) ein „pacatum 
kominum xenu8" gewesen seien, nicht viel wertvoller als die ganz aus den 
Politischen Wünschen der Gegenwart geschöpfte Ansicht des Verfassers, der in den 
Preußen vor Ankunft des Ordens einen für die Polonisierung reifen Volksstamm 
sieht, wie später die Litauer, auf die er ausdrücklich hinweist. Wenn in der Politik 
letzten Endes der Erfolg entscheidet, so wird jeder, der den Zustand des heutigen 
Ostpreußen mit dem Zustande des von Polen kultivierten Litauen vergleicht, 
Preußen zu seinem Schicksal, das es eine Beute der Deutschen und nicht der 
Polen werden ließ, beglückwünschen.

In einem verhältnismäßig kurzen Aufsatz behandelte Srokowski, ehemals 
polnischer Generalkonsul in Königsberg und selbst Verfasser eines Werkes über 
Ostpreußen, die Denkmäler des Polentums in Ostpreußen. Er beschränkt sich 
nicht auf Werke der bildenden Kunst, sondern geht den Spuren der polnischen 
Sprache und des polnischen Volkstums nach. Daß auch Ferdinand Gregorowius 
wegen seines Namens und seiner Schrift über „die Idee des Polentums," die aus 
der im ganzen damaligen Deutschland herrschenden polenfreundlichen Stimmung 
zu erklären ist, zu den Polen gezählt wird, gehört zu den zahlreichen Übergriffen 
des Verfassers auf deutsche Kulturwerte. So wird auch die evangelische Stein- 
dammer Kirche in Königsberg, die als eine der ältesten Kirchen Königsbergs im 
Mittelalter erbaut, in der aber seit der Mitte des 16. Jahrhunderts für die in 
Königsberg sich aufhaltenden Polen polnisch gepredigt wurde, zum polnischen 
Kulturdenkmal, obgleich die Kirche ihre Entstehung und Förderung allein den 
Deutschen verdankt. Statt die sehr weit getriebene Fürsorge der preußischen 
Herrscher für ihre polnisch bzw. masurisch redenden Antertanen dankbar an 
zuerkennen und gerade in dem deutschen Einfluß die Ursache für die geistige Reg
samkeit des Masurentums zu suchen, erweckt der Verfasser im Gegenteil den 
Anschein, als sei diese Kultur Masurens ein Teil der allpolnischen Kultur. Daß 
in Königsberg eine der ältesten Zeitungen in polnischer Sprache erschien, wird 
mit Behagen hervorgehoben. Daß diese (übrigens sehr kurzlebige) Zeitung nur 
auf dem gehobenen Kulturboden Königsbergs möglich war, während Städte in 
Polen mit einem hundertmal stärkeren polnischen Bevölkerungsanteil es im An
fänge des 18. Jahrhunderts zu keiner Zeitung brachten, wird nicht gesagt. Um
gekehrt wird im Ermland alles, was unter der Herrschaft polnischer Bischöfe 
entstand, auf polnisches Konto geschrieben, während doch ein großer Teil des 
Domkapitels und die Mehrheit der Bevölkerung im Ermlande auch damals 
deutsch war.

Der Aufsatz von Nitsch über die polnische Sprache in Ostpreußen ist der 
wissenschaftlich einwandfreieste des Buches. Man bedauert es, dem Krakauer Ge- 
lehrten in dieser Gesellschaft von Politikern und politisierenden Historikern zu 
begegnen. Nitsch saßt die masurische Sprache nur als einen Teil der hochpolnischen 
Sprache auf und weist an Einzelbeispielen nach, daß beide „Dialekte" sich sehr nahe 
stehen. Wenn man das Masurische für eine besondere Sprache hielte, müßte man 
auch die einzelnen deutschen Dialekte für besondere Sprachen halten. Nun ist zwar 
richtig, daß gesprochene Dialekte sich voneinander und von der Schriftsprache oft 
erheblich unterscheiden, ohne daß man sie für besondere Sprachen halten darf. 
Das Masurische würde erst dann eine besondere Sprache und die Masuren ein 
besonderes Volk, wenn die dialektischen Eigentümlichkeiten auch der Schriftsprache 
ihr Gepräge gegeben hätten. Erst wenn ein Volk, wie beispielsweise das früher 
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zum deutschen gehörige niederländische, seiner Sprache eine eigene literarische 
Prägung gibt, gelangt es zum Bewußtsein seines eigenen Geistes. So unter
scheiden sich das Tschechische und Slowakische sprachlich herzlich wenig voneinander, 
aber die beiden im Rahmen desselben Staates zusammenlebenden slawischen 
Völker haben bewußt verschiedene Literatursprachen. Ob nicht auch Ansätze hierzu 
in der spärlichen masurischen Literatur vorhanden sind, wird vom Verfasser nicht 
untersucht. Dabei müßten allerdings solche Erzeugnisse wie die von großpolnischem 
Geiste genährte Zeitung „Mazur" außer Betracht bleiben, sondern man müßte sich 
auf das bodenständige masurische Schrifttum beschränken. Freilich wird man 
dann auch die Feststellung machen müssen, daß die Schriftsprache des masurischen 
Volkes in Ostpreußen die deutsche Sprache sei, daß auf dem Gebiete der höheren 
Literatur der Geist des masurischen Volkes sich in deutscher Sprache offenbart 
habe. — Sehr interessant sind die Ausführungen über die besonderen sprachlichen 
Eigentümlichkeiten des südlichen Ermlands und von Osterode, wo westpolnischer, 
nicht masurischer Einfluß sich bemerkbar mache. Was das südliche Ermland 
angeht, so hat hier nach Ausführungen von Schmauch die Wiederbesiedlung im 
16. Jahrhundert wesentlich durch Masowier stattgefunden, und die sprachliche 
Differenzierung von ihren evangelischen Nachbarn ist erst seitdem eingetreten, da 
wohl die katholischen Ermländer, nicht aber die evangelischen Masuren des 
Herzogtums dem Einfluß der polnischen Schriftsprache erlegen sind.

Die folgenden Aufsätze von Wakar (Die demografische Struktur Ostpreußens), 
Plutynski (Der wirtschaftliche Verfall Ostpreußens), KotiuLynski (Die wirtschaft
liche Hilfe Deutschlands für Ostpreußen und ihre politischen Ziele) und Rücker 
(Die Entwicklung der Ostpreußenfrage) verdienen an sich eine ausführliche Be
sprechung, doch kann im Nahmen einer historischen Zeitschrift aus diese wirtschafts- 
Politischen und politisch-tendenziösen Arbeiten nur kurz eingegangen werden. Von 
verschiedenen Punkten ausgehend, haben alle vier Arbeiten ein Ziel: zu beweisen, 
daß an der nicht zu leugnenden Not Ostpreußens der Korridor keine oder nur 
kleine Schuld trage. Schuld daran sei die Abschnürung Ostpreußens von Polen, 
durch die zugleich auch das polnische Hinterland von der See abgeschnitten sei. 
Dabei ist Polen, nach der unnatürlichen Aufblähung des Hafens Gdingen, nicht 
einmal mehr imstande, den Danziger Hafen auszunutzen. Was wollte es mit ost- 
Preußischen Häfen, die ihm übrigens keineswegs verschlossen sind, aber möglichst 
gemieden werden, anfangen? Wakar und Plutynski bemühen sich uns einzureden, 
daß Ostpreußen industriell aufblühen werde, wenn es sich an Polen anschließe. 
Dabei wird auf die günstige Lage an der See hingewiesen. Aber die weite Ent
fernung Ostpreußens von den industriellen Rohstoffgebieten wird nicht berück
sichtigt. Würde nicht Ostpreußen ein Ausbeutungsfeld für die billig arbeitende 
ostoberschlesische Industrie werden? Würde nicht der billige polnische Arbeiter den 
deutschen verdrängen? Das aber gerade ist die keineswegs verhehlte Absicht von 
Wakar und Plutynski. Beide führen, z. T. mit Recht, die Not Ostpreußens zurück 
auf den höheren Lebensstandard Ostpreußens gegenüber Polen. Aber ist nicht 
der höhere Lebensstandard zugleich ein Zeichen höherer Kulturbedürfnisse? Ver
teidigt Ostpreußen nicht zugleich die mitteleuropäische Kultur, wenn es sich gegen 
das von Wakar und Plutynski gewünschte Absinken auf den polnischen, noch ost
europäischen, Standard wehrt? And hat nicht gerade, abgesehen von der nicht 
hinwegzuredenden Verkehrsbehinderung, die Bildung des Korridors die Lage 
Ostpreußens deshalb so sehr erschwert, weil das Korridorgebiet durch die Ver
einigung mit Polen auf den polnischen Lebensstandard absank und absinkt? Sollte 
man in Polen nicht lieber daran denken, das eigene Kulturniveau zu heben, statt 
Ostpreußen, das sich nur auf dem deutschen Lebenszuschnitt leidlich halten will, 
Vorwürfe zu machen? Jedoch keine Frage wird von den Verfassern zu Ende 
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gedacht, sondern nur die Anzeichen werden beachtet, die auf den Ruin Ostpreußens 
und die Möglichkeit einer Annexion durch Polen Hinweisen.

Während Wakar und Plutynski sich noch auf der Ebene wissenschaftlicher Er
örterung halten, gleitet die Darstellung von Kotiurchnski ganz in politisches Gebiet 
über. Die nur zu berechtigten defensiven Maßnahmen zur Stützung der oft
preußischen Wirtschaft und besonders Landwirtschaft werden als Angriffe gegen 
Polen gedeutet. Wenn der Verfasser eine Denkschrift Schöns aus dem Jahre 1822 
über die damalige Not der oftpreußischen Landwirtschaft zitiert, so versucht er den 
Anschein zu erwecken, als ob die ostpreußische Agrarnot seit 100 Jahren chronisch 
sei, während doch gute Zeiten mit schlechten gewechselt haben.

Dem abschließenden Aufsatz von Rücker muß man es zugestehen, daß der 
bekannte polnische Journalist die deutsche Psyche etwas kennt. Aber die Mög
lichkeit eines wirtschaftlichen Anschlusses von Ostpreußen an Polen denkt er 
skeptisch, er erhofft alles von einer europäischen Einigung. Lat er schon damit an 
manche Saiten im innerpolitischen Leben Deutschlands gerührt, so versucht er auch 
weiterhin die inneren Gegensätze in Deutschland gegeneinander auszuspielen. 
Wenn er dabei auch Karikaturen aus Tageszeitungen als Quelle benutzt, muß 
der wissenschaftliche Kritiker sich allerdings weigern, dem Journalisten weiter 
Gehör zu schenken.

Dem Buche sind zahlreiche, übrigens z. T. nicht schlechte, Abbildungen bei
gegeben.

Königsberg i. Pr. Kurt Forstreuter.
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48. kotk, V^erner: O8tpreuki8cbe kan^ckM. — O8t6t. l^aturwart. 
4. 1931/32. 8.201—6.

49. 8 ckul 2 , Bruno: Die O8t8ee al8 ^eere8rnum. — Verkant!, u. wi88. 
^bkan6I. 6. 24. Ot. OeoKrapkenta§e8. 1932. 8.65—79.

50. 8 kjdbe, skrunol: Va8 8ü61icke O8tpreu6en. Bin Kei8ebanäbucb.
2. ^ull. ^Ilen8tein: Verkekr8verb. k. 6. 8Ü61. O8tpr. 8932j. 196 8. 8".

51. 8kibbe, Bruno: XVa88er>van6erkübrer 6urcb 0n8 8üälicke O8t- 
preu88en. I4r8A. v. Verkekr8verb. 1. 6. 8Üäl. O8tpr. ^Ilen8tein (1932: 
Brit? in l)Ü88elclorf). 44 8. 4".

III. Volkskunde.
7^. Allgemeines.

52. >>ie§e1ein, ^uliu8 v.: 2ur Kenntni8 6e8 O8tpreu6i8cken Volk8- 
tum8. — 28. k. Volk8kunäe. !>/. B. 3. 1932. 8.259—71.

53. Plen2at, Karl: Probleme 6er O8t6eut8cben Volk8kun6e. — 
bbeöerät. 28. k. Volk8k. 10. 1932. 8.17—37.

8. Zpraclie un6 ^lunäarten.
54. Bink, Karl: Oeut8cke O8tmark un6 ?latt6eut8ck. — ^lecklenb. 

/Vionat8k. 8. 1932. 8. 451—54.
55. 8 trukat, ^^bertj: On8er O8tpreu6i8cb. — Ot. Oren2lan6e. 11. 

1932. 8.370—72.

L. l^amenkunäe.
56. ^Itpreuki8cker Klurnamen8ammler. Mtteilun§en 6. Blur- 

namen-^u88cku88e8 6.I4i8t. Kommi88ion k. O8t- u. >ve8tpr. Ban6e8- 
lor8ckunK. t^r8§.: 8enator vr. 8trunk u. Bros. Dr. 2ie8emer. 3, 
blr. 5. KöniK8ber§: Blurnamen8tebe 6.I4i8t. Komm. 1932. 16 8. 8".

57. Oaerte, ^ilbelmj: 2ur altpreu6i8cken Ort8namendi16unA. >Vo- 
ber kaitkowen 8einen blamen bat. — On8er lVla8urenlan6. 1932. 
I^lr. 15.

58. Ounia, IVlax: Bremä8pracki§e Familiennamen. Bin Leitr. 2. 
blamenkunäe mit be8. Berück8. O8tpreu6en8. — Bekrer2t§. k. O8t- 
u. V(^e8tpr. 63. 1932. 8.49—51, 74—75, 137—38, 160—62.

59. 8 ckekkel, k^rieä.j -^^1exi8l - ^on O8tpreu6i8cken Ort8namen unä 
ikrer BeäeutunA. — K§b. klärt, ^t^. 1932. k>lr. 557.

60. 8 1 runk, Hermann: Blurnamen un6 Vor§e8ckickte. B. 3. — ^ltpr. 
Kor8cb. 9. 1932. 8.1—8.

61. 8 trunk , klermann: Imperative al8 nieäer6eut8cke Blurnamen. — 
28. k. Ort8namenlor8ck. 8. 1932. 8.120—131.

62. Brautmann, kseinbolH: 2u 6en a1tpreuki8cken Per8onen- 
namen. — 28. k. 8lav. Bkilol. 9. 1932. 8. 77—78.
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D. ZoN8tige8.
63. Orudde, t^lertka: O8tpreukiscke ^lärcken und Oe8ckickten. Oes. 

u. 3U8 d. ?l3ttdeut8cken über8. Idr8§. v. Ou8t3v 0r3NN38. s1. 2.j 
KöniA8ber§: Orüke L Innrer ^1932l> 8°.

64. Orudde, ttertku: Me ick meine „?l3ttdeut8cken Volk8mürcken 
3U8 08tpreu8sen" 3uk8ckrieb. Oel8inlci: 8uoni3l3inen l^iedenkntemiL 
1932. 16 8. 8°. (ö ö Oommunic3tion8. 102.)

65. ^1o8er, Id3N8 ^onckim: Die Melodien der O8tpreu6i8cken ^lär- 
ckenlieder. — I>dederdt. 2^8.k. Vo1Ir8lc. 10. 1932. 8. 38—50.

66. H 3 rmj 3 n 2 , Ideinrick: Die deut8cken öeuer8e§en und ikre Vari- 
3nten in t^ord- und O8teurop3. Lin öeitr. 2. ver§Ieick. 8e§en8- 
kor8ckunK. ldelMki; 8uom3l3inen 3?iede3k3temi3 1932. 192 8. 8". 
(ö ö Oommunic3tion8. 103.) ^uck ?ki1. Oi88. Köni§8ber§ 1932.

67. O 3 er 1 e, tMIKelmj: O8lpreu6i8cke l'otenkrone und ^otendr3ut. 
— K§b. tturt. 1932. Nr. 143.

673. ?1e n23t, K3rl: In den 2>vMten. 038 3ltpreu6i8ctie Volk8- 
>veikn3ckt88piel N3cli Niedern, 8pielen u. öräucken d. dt. >>Iordo8t. 
mark. Keipri§: 8tr3ucti ^1932). 40 8. 8°. Outend- u. Volk8- 
bükne. 691.)

68. K 3 d § ien , O8tpreu6i8cke K3uerntr3ck1en — ein 2^vei§ ver- 
8inkender ö3uernkun8t. — O8ldt.-4on3t8k. 13. 1932. 8.419—23.

IV. Allgemeine unä politische Qesckickle 
in reiflicher Reihenfolge.

(Quellen.
69. 8 truk 3 t, ^.^Ibertj: vie „8eriptore8 rerum ?ru88ic3rum". — vt. 

0ren2l3nde. 11.1932. 8.178—180.
70. ?reu88i8cke8 Idrkundenbuck. Idr8§. im ^uktr. d. Idi8t. Kom- 

mi88ion k. O8t- u. we8tpr. I^3nde8kor8ck. v. I)r. ^3x Idein u. Or. Lrick 
N38ckke. Ld. 2, I^k§. 1. (1309—1324). KöniA8ber§: Oräke L Onrer 
in Komm. 1932. 328 8. 4°.

71. Idein, IVl3x: Die Orden8k3n?leien in öreuKen 1310—1324. — 
^Itpr. ?or8ck. 9. 1932. 8.9—21.

72. KroNmnnn, L^kri8ti3nj: 038 ?reuki8cke Orkundenduck. — 
Mit. d. Ver. k. d. Oe8ck. v. O8t- u. V^e8tpr. 7. 1932. 8. 23—26.

73. ei 8 e , ^rick: Köln, die öeme und der Oeut8cke Orden. — Nitt. 
3U8 d. 8t3dt3rckiv v. Köln. 42. 1932. 8. 165—172.

6. Darstellungen cler Oe8amtge8cliiclite 
unä größerer Zeiträume.

74. ö 3 1 ocki, t^dolkj V.: 08tpreu6en. — Velk3§en u. Kl38in§8 IVIo- 
N3l8k. 46,2. 1932. 8.263—67.
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75. Lauer, KI(3NN8): ^ltpreuKen, eine keben8einkeit — trotr Ver- 
8ajI1e8! LIbin§: 83unier in Komm. 1932. 15 8. 8°. Ln au8: pl- 
bin^er 1932, I^r. 112.

76. 6 o 6 ni 3 k, 8t3ni8l3vv: /VIorre §1o83ck opinji xv 63>vnej pxecr^- 
pO8politej (v38 Ueer in 8timmen 6. ökkentl. lVIeinun^ in 6. ekemal. 
pepublik). — pocrnik O63N8ki. 4/5. 1930/31. 8. 67—97.

77. 0ar8tenn, P6>v3r6: 8ckick8al8^e§e 6er preuki8cken K3n6e8- 
M8ckickte al8 Linteilun§8§run6 kür ikre I)ar8te11unA. — lVIitt. 6. 
Ver. k. 6. Oe8ck. v. O8t-u. V^e8lpr. 6. 1932. 8.33—48.

78. Ounin-Uarcinliie^vicr,^.: Pol8k3 i jej 6o8tßp 6o morra. 
^7 8>vietle Ki8tor., etno§rak. i §O8po6. XVar^a^va: pj§3 mor8ka i 
Kolonj3ln3 1931. 98. 8". (Polen u. 8. Zutritt 2. lVleere.)

79. Oennrick, (p3ul): O8tpreu6en8 §e8ckicktlicke 8en6un^. — pv. 
I63U8k3l. k. 6. O8tm3rk. 9. 1933. 8. 66—70.

80. Oin6rick, V^laäMaw: P0I8K3 3 morre. >V3r8^avva: Pol8ka 
^O8po6arc23 1932. IV, 235 8. 8". (Polen u. 6. l^eer.)

81. 08lv^aI6, Paul: Polni8cke vicktun§ un6 §e8ckicktlicke Wnkr- 
keit über V7e8tpreuken. — vt. Orenrlanäe. 11. 1932. 8. 50—52.

82. 0 81 w 3 l 6, Paul: V7i6er 6ie kü§e vom polni8cken Vi/e8tpreu0en. 
— vt. Arbeit. 31. 1932. 8.175—179.

83. 8c Kinkel, Prie6rick: Polen, Preu88en un6 Oeut8cklan6. Oie 
polni8cke pra^e al8 Problem 6. preu6i8ck-6eut8cken >l3tion3l8t33l8- 
ent^vicklun^. Kre8l3u: Korn (1931). 261 8. 8°.

84. 8ckl3cktkel6er in O8tpreu6en. Learb. v. nktiven u. ekem. 
Okkirieren im V^ekrkrei8 1, Kr8§. vom XVekrkrei8komm3n6o 1. Kö- 
ni^8ber§: K§b. ^ll§. (1932). 167 8. 8°.

85. 8 obie 8 ki, >V3cl3>v: 2^ poxvo6u t. rvv. „700-lecia Pru8 V78cko6- 
nick" (^nläklick 6. 80§en. 700-^3krleier O8tpreuKen8.) — p3mietnik 
5. POW82. rj326u Ki8tor. pokkick. 1. 1930. 8.288—95.

86. 8 pokr, V^(ilkelm): Veut8cke örüäer im O8ten. Lerlin-I'empelkof: 
Lrnun (1932). 64 8. 8°. (^U8l3n66t. Volk8kekte. 4.)

87. I'^mieniecki, Knrimierr: Vriejo^ 8to8unek Pol3k6vv 60 
morrn. "porun: K383 im. l^i3novv8kie§o in Komm. 1932. 34 8. 8". 
(l)38 K68ckicktl. Verk3ltni8 6. Polen 2. lVleere.) (8^vi3topo§la6 
mor8ki.)

O ^rük^egckickte bis e1v7a 1200.
1. ZOI^emeineZ.

Vgl. Xr. 60, 262.

88. Lkrlick L(runo): kerickt 6e8 8tän6iKen Vertretei8 äe8 Ver- 
trauen8M3Nne8 kür 6en pe^ierun^berirk >Ve8tpreu6en über 6ie 
l'ätiKkeit im ^3kre 1931. — >/3ckricktenbl. k. 6t. Vorzeit. 8 1932. 
8.19—21.

89. Lnxel, Knrl: Die Levölkerun^ 08tpreu6en8 in voiAe8ckicktlickk 
^eit. Oumbinnen: Kr3U8eneck 1932. 26 8. 8". (8ckrikt 6. Krei 
verein8 k. t4eim3tkor8ck., l)3rkekmen.)
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90. Ln e 1, Ourl: lntere883nte8 von 3ltpreu6i8cken kurzen u. 8cklo8- 
ber^en. — On8ere Heimat. 14. 1932. 8.53—54.

91. 8n^e1, Lur1: VorAe8cbiLkte 6er 3ltpreu6i8cken 8tümine.— blei- 
M3tkun6l. 811. 2. 1932. >Ir. 5. 6.

92. O 3 erte , V^ilkelm): 83tiAl<eit8berickt 6er vor^e8ekicbtlicken ^.b- 
teilun^ 6e8 ?ru88i3-1Vlu8eum8 in Köni§8ber§ i. ?r. — blackricbtenbb 
1. 6t. Vorzeit. 8. 1932. 8. 4—6.

93. 6 3 n 8 8 e n , ti. 8.: Oeut8cbl3n68 ^nreckt 3ui 6ie verlorenen 0ren2- 
I3n6e, ein 8eitr3§ 2U 6en vor- u. frük§e8ckicbt1icken 8evö1kerunA8- 
1r3§en 6er 6eut8cken Oren2l3n6e. — Oren26t. Kun68cb. 9. 1932. 
8. 54—57.

94. 8 3 8 3 uine , Vi^otkA3n§j: Oe8iekt8urnen un6 143U8urnen. 8raun- 
8cbwei§: Viewe§ (1931^. 39 8., 6 lÄ. 4". ^U8: ^rck. k. ^ntbro- 
po1o§ie. 8. 23.

95. 83 83ume, V^^o1tK3N§j: Die Verwen6un§ von Knocken un6 
Oeweib 211 vor§e8ckickt1icken Oeräten. lVlit 8ei8pie1en 3U8 6. krüke- 
ren ?rov. V7e8tpr. in 11 ^bbi16. — O8t6t. l^3turw3rt. 4. 1931/32. 
8. 82—87.

96. 8wierko82,^.: Lieknwe i nie2N3ne 23b^tl<i pr2682lo8ci xv^br2- 
eL3 pol8kie§o w Kopenk362e Merkwür6j^e u. unbekannte Ober- 
re8te 3U8 6. Ver§3n§enkeit 6. poln. KÜ8te in Kopenb3§enj. — 6rz6. 
9. 1932. 8. 13—16.

97. Onver23§1, V^tilk.^: Orün6un^ einer ^rbeit8Kemein8ck3ft kür 
6ie 8rkor8ckun§ 6er Vor- un6 brükKe8ckicbte 6e8 6eut8cben O8ten8. 
— I^uckriektenbl. 1. 6t. Vorzeit. 8. 1932. 8.129—131.

2. 8tein2eit (bi8 etwa 2000 v. Obr.).

98. 8n§el, L3r1: Die mittel8tein2eitlicbe KlinZenkultur in Vl38uren. 
— On8er?638urenl3n6. 1932. blr. 16.

99. Za262ew8ki, Konr36: Die Ö8tlicbe 4rickterbeckerliultur in 
blor6we8tpolen. — LonAre88U8 8ecun6u8 ^rckaeoloZorum 83lti- 
corum. Ki§a 1931. 8.75—90.

100. K o 8 t r 2 e vv 8 k i, 6626t: Die ^U8§rabun§en von Krucewo in 
pommerellen u. 6. prucewoer Kultur. — 8ull. ^ca6. pol. 6. 8cience8 
et 6.1ettre8, OI3886 6'lii8toire et 6e pliilo8. 1930 (1931). 8.97—103.

101. Ko8tr2ew8ki, 6v2ek: Ober 6ie junZ8tein2ejt1icke 8e8ie6lun^ 
6er polni8cken O8t8eekÜ8te. — Oon§re88U8 8ecun6u8 ^rckueo- 
loZorum 83lticorum. Ki§3 1931. 8.55—64.

102. Kicktboken, 8ollio 8rk. v.: ^ur Kun8t 6e8 nor6o8ti8cken Kul- 
turlirei868 6er jüngeren 8tein2eit. — Lon§re88U8 8ecun6u8 ^rckueo- 
lo§orum 83l1icorum. Ki§u 1931. 8.67—74.

Z. 8ron262eit eing'cbl. 6er trüben 8i8en2eit 
(etwa 2000—Zoo v. Lkr.).

103. 8n§el, Ourl: Die b3U8it2er Kultur in O8tpreu88en. — 8or- 
8ckun^en u. bort8cbritte. 8.1932. 8. 42—43.
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104. 1.3 L 3 u m e , V7^o1kK3NZj: Kriti8cke LemerkunZen ?ur Deutung 
vor§e8ckickt1icker ^eicknunZen. — Oon§re88U8 8ecundu8 ^rcb3e- 
lo^orum Lulticorum. Ki§3 1931. 8. 145—148.

4. Li8en?eit (etv/3 500 v. Lbr. —1200 1^. Obi.).

105. Lkrliek, Lruno: Llbin^, 6enken8tein und 1V1ei8l3tein. Lin 
neuer Leitr. 2.1>u8ofor8ckunA. — N3NNU8. 24. 1932. 8. 399—420.

106. Ln § eI, LurI: Die Ooten in O8tpreu6en. — K§b. Llurt. 1932. 
Nr. 198.

107. Ln^e!, Our1: Ooten und Vundulen in ^Itpreuken. — Un8ere 
»eimut. 14.1932. 8.173—174.

108. Ln § e 1, Lurl: D38 Ootenreicb in O8tpreu6en. — Die Om8ck3U. 
36.1932. 8. 686—90.

109. Ln§e1, Our1: Die O8tm38uri8cben NÜAeltzräber bei Keu8eben- 
dort, Kr. Lz^ck. — 1Vl3nnu8. 24. 1932. 8. 478—95.

110. LnAeI, Ouri: Lin 2^ dabrt3U8ende u1te8 Orüberkeld bei Lruuen- 
bur§ 3I8 Dokument trük§erm3ni8cker Kultur 3uf erml3ndi8cbem 
Loden. — Lrmlund, mein Neimutlund. 1932. Nr. 5.

111. Ln§e1,03r1: ^ur ^eit8te11un§ der »üKeiArüber von Oorlen. — 
On8er ^438urenl3nd. 1932. Nr. 21.

112. O 3 erte , s>Vi1ke1m1: Die Lruu bei den ^Itpreuben vor 700 dakren. 
— On8er 1Vl38urenl3nd. 1932. Nr. 9.

113. Ouerte, V^MelmI: Die 08t§ren2e der §oti8cken V7eick8el- 
mündun^8-Ku11ur in der römi8cken Km8erreit. — ^43nnu8. 24.1932. 
8. 561—63.

114. O 3 erte , >WltieIm1: D38 ei8te Vork3i1enk3U8 3uk O8tpreuki8ckem 
Loden. — Nucbricbtenbl. f. dt. Vorzeit. 8. 1932. 8.133.

115. dunkukn, Nerbert: Line 8pir3l8ckeibenkopkn3del 3U8 der 
Oe§end von 1il8it. — ?räki8t. ^8. 22.1931. 8.192—196.

116. Köni § , iVL: Mtl3nd-^erb8t->Ve8tpreu6en. — 1Vl3nnu8. 24. 1932. 
8.158—165.

117. Ko8trre>v8ki, dorek: Orodri8ko xv dedxv3bnie xv po>v. to- 
run8kim. Lr^cr^nek do relut^^vnej cbronolo§ij cer3miki po- 
mor8kiej okre8U >vc2e8noki8tor^crneKO ^Der Lur^vvuli in d?d- 
^vubnoj. — 8l3vi3 occident3li8. 10.1931. 8. 244—73.

118. ?o§od3, ^(do1k): Die Nü§el§r3ber von Oorlen. — On8er 
1Vl38urenl3nd. 1932. Nr. 12.

119. 8ckmiedeke1m, ^lurtku: Ober die Leriekun^en 2>vi8cken 
dem V^eick8e1§ebiet und L8t1und rur römi8cben Li8enreit. — Oon- 
§re88U8 8ecundu8 ^rcbueoIoAorum Lulticorum. ki§3 1931. 8. 395 
bi8 408.

120. 8 pie 6 , Kur1: Der kin§ von 8trobjeknen und 8ein Li1derkrei8. — 
i^3nnu8. 24.1932. 8. 304—16.

121. V38mer, iViux: Oermunen und 81uven in O8tdeut8ckl3nd in rdter 
^eit. — Lor8ckun§en u. Lort8ckritte. 8. 1932. 8.18—19.

122. V38mer, 1Vl3x: V^ikinAer8puren bei den >Ve8t8l3ven. — 2^8. t. 
O8teurop. Oe8cb. 6.1932. 8.1—16.
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v. Die 2eit des äeul8cken Or6en8 bis 1525.
123. kauer, «einrick: 8ckxvert im Osten. Die 8taat8scköp!un§ d. dt. 

pitterordens in preuken. Oldenburg: 8talling (1932). 72 8. 8". 
(8ckri!ten an die Kation. 41.)

124. Lowmianski, klenryk: 8tudja nad pocrtztkami spolec^enstxva 
i panstxva litexvskiego. ^. 1. 2. Mlno: ^oxv. prr^j. nauk 1931—32. 
4". Studien über d. ^n!änge 6. litauiscken Oesellsckatt u. 6. 8taates 
kitauen.) (porpraxv^ xv^drialu 3 loxv. prrz^j. nauk xv Minie. 5. 6.)

125. eyer, «ermann: Kample um das kand an der ^letre im Mittel- 
alter. 2. verm. ^u!l. 8ckönlanke u. Kreux 1931: DeuK. 27 8. 8°. 
(Oeseksckalt k. «eimatiorsck. u. «eimatp!lege im «etrekreis. >lr. 2.)

126. 8 cklickt, Oscar: Das Ordensland Preussen. (1.) Der Ordens
staat. Dresden: v. kaensck-8ti!t. 1933. 144 8. 8°.

127. 8obieski, V7aclaxv: Lksklu^xvnosc krr^Lacka sDie ^bge- 
scklossenkeit d. Kreuzritters — pamietnik 5. poxvsr. rjardu kistor. 
polskick. 2.1931. 8.140—148.

128. V7Iodarski, kronislaxv: Odriat ^akonu kr^yLackiego xv 
xvalkack pr^em^älidow o polsk§ sDer Enteil d. pitterordens an d. 
Kämpken d. prremysliden um Polen). — pamietnik 5. poxvsr. rjardu 
kistor. polskick. 2.1931. 8.209—12.

129. V7ojcieck 2 lVled^ki: poglad na rakon krr^roxvcoxv xv polsce 
od pocrtztku do konca. prremysl 1864: Drikoxvski. 27 8. 8°. 
Überblick üb. d. Kreurritterorden in Polen.)

130. Ookn, Mlly: «ermann von 8alra im «rteil der «ackxvelt. — 
Llbinger D. 10.1932. 8.31—50.

131. Orodecki, poman: poxvstanie panstxva krr^ackiego (1243 r.) 
sDie pntstekung d. Ordensstaates 1243). — pamietnik 5. poxvsr. 
rjardu kistor. polskick. 2.1931. 8.154—158.

132. Karwasinska, .(adxviga: pretensje ksitzrat polskick do prus 
xv 13. xvieku ^Die Xnsprücke d. poln. pürsten au! preuken im 
13.dk). — pamietnik 5. poxvsr. rjardu kistor. polskick. 2. 1931. 
8.162—167.

133. ^ymieniecki, Karimierr: 8tosunek starodaxvnyck prusoxv do 
Polski ^Das Verkaltnis d. alten PreuKen ru Polen.) — pamietnik 
5. P0W82. rja^du Ki8tor. pol8kick. 2.1931. 8.148—153.

134. kirLi 8 ka , V.: Kr^riuociy keliai j I-ietuvtz XIV amr. (iä >VeZe- 
bericktx;). D. 1. Keliai j ^emaiciu8. lDie M§e d. Kreuzritter nack 
kitauen im 14. ^k., au8 d. M^ederickten. 1.1. Die M§e in d. 
2emaiti8cke Oebiet.) — Praeiti8. 1.1930. 8.1—63.

135. Kocr^, keon: pr^mierre pol8ko-dun8kie xv roku 1315 na tle 
8to8onk6xv pol8ko-brandendur8kick ^Da8 po1n.-dani8cke Kündni8 
v. 1315 au! d. «inter^runde d. poln.-brandenbur§. VeriekunZen). — 
Kocrniki Ki8tor. 7.1931. 8. 31—81.

136. ?ajtzcrkoxv8ki, 8tani8laxv: Litxva pod ptoxvcami l8cklackt 
bei ploxvce 1331). — 8traLnica ^ackodnia. 10.1931. blr. 4.
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137. ^3jHc2kow8ki, Ztanistaw: ^3borc2oäc kr2z^23kow w 14. w. 
iDer Lroberun§8trieb 6. Kreuzritter im 14. 3K-I. — ?3mißtnik 
5. pow82. 2j32du Ki8tor. pol8kick. 2. 1931. 8. 212—16.

138. 8 31 v 3 tori, Oiu8eppe: k'oriente europeo 3l tempo di V^t3ut38 
i1 0r3nde (1350—1430). — Europa Orientale. 10.1930. 8.213 
bi8 228.

139. a n u 1 a i t i 8, : Kß8tuti8 NarienburZo pil^je ir jo pabeKjm38
is ten 1363 m. K3UN38 1930. 32 8. 8°. (Kei8tut auf 6. 8ck1o6 iVl3- 
rienbur§ u. 8. Glückt i. 3- 13633

140. Lärt 1 e, 3o8ek: Konr3d und Olricb von 3un§inKen, Idockmei8ter
6. Dt. Ritterordens 8tutt§art: Kepp1erkau8 (1932). 30 8. 8°. (^U8 
8ckw3ben3 Ver^3n§enkeit. 8.)

141. D1 u § o 8 2,33n: Kitw3 0runw3ld2k3. (2^ bi8torji?ol8ki.) Opr3c. 
3^n Dabrow8ki. VV^d. 2., ro282er2. Krakow: Krak. 8p-ka w^d. 
(1925). 1.IV, 112 8. 8°. ^Die 8cklackt bei 4'3nnender§, 14103 
(Vidljoteka narodowa. 1,31.)

142. Oko, 3bn: >üe2N3ne^o 3utor3 pieän o bitwie pod 0runw3ldem 
Ikied e. unbek3nnten -Vutor8 über d. 8ckl3ckt b. ^nnenber^. — 
^teneum V7i1en8kie. 7.1930. 8. 858—72.

143. Doudek, fr. 8k3r§3 ^mud2inow i odpowiedr ^3konu 
bliemieckie§o 2 roku 1416 sDie Kl3§e der 83M3iten u. d. Antwort d. 
Dt. Orden8 v. 3- 1416j. — Xteneum V7i1eÜ8kie. 7. 1930. 8. 873—92.

144. kiedtke, ^nton: >V3lk3 K8ißci3 3^N3 Opol8kieKO „Kropidl^" 2 
Kr2^23k3mi w obronie M3jatkowyck pr3w diece2ji wtoctaw8kiej. 
^run: l'ow. bl3uk. 1932. XV, 138 8. 8". ^Der K3mpk d. Ider2OA8 
3ob3nn v. Oppeln „Kropidlo" mit d. Kreu2rittern um d. Verteidi- 
Aun§ d. 8e8it2reckte d. Diö268e Ke8l3u3 (Roc2niki l'ow. k43uk. w 
T'oruniu. 38.)

145. k. iedtke , ^nton: >^ie2N3N^ Ii8t >V. K8i?ci3 I.itew8kieAo V7ito1da 
do 3^N3 bi8kup3 wtocl3W8kie§o 2. r. 1417 (Onbek3nnter 8riek d. 
Oro6kür8ten Vt^itold v. I^ituuen 3N d. 8i8ckok 3ok3nn v. K.e8l3ul. — 
Kw3rt3lnik Idi8tor. 46. 1932. 8.148—149.

146. bleidenreick, Kur1: Der Veut8cke Orden in der t4eum3rk 
(1402—1455). Lerlin: O8eIIiu8 in Komm. 1932. VIII, 107 8. 8°. 
(8in2el8cbr. d. Idi8t. Komm. k. d. ?rov. krandenburA. 5.) ^uck?kil. 
Vi88. Köni^8ber§.

147. Outt 2 eit, 8mil 3ob8.: Orden88ieK bei ?r. LMu 3m 26. .^ai 
1455. — I^3t3n§er kdeimutkul. 6.1933. 8.51—54.

148. Vetulnni, ^dum: ^wienknictwo Rokki nad 2iemiami ?ru8 
>V8ckodnick w I3I3LK 1466—1568 ^Oie Oberkokeit ?olen8 über die 
O8tpreuki8cken k.3nde i. d. 3-1466—1568j. — ?3mi§tnik 5. pow82. 
2j32du Ki8tor. pol8kicb. 2.1931. 8.167—171.

Ostpreuken 1525—1772.
149. bleue ^uktleAun^ dek im 3akre 1627 in der OkurkürMcken blnupt- 

8tndt K43int2 durck biermunn ^1ere8 2U Druck erl388en und 80 §e- 
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nunnüten Erneuerten 8 ericbt 8 vom ?reuS8l8cken ^bl3Ü... 
V^ürtrburA 1701: Ln^mann. 8, 171 8. 8".

150. Kep82>, Xurimierr: >V 8pr3wie Aubern3tor8tw3?ol3kowwI<ro- 
leweu i opor^eji 8tunow pru8kicb prreciw k8ieciu w O8t3tniem 
cwiercwiecru 16. i pocrtztku 17. w. ^ur 8r3§e U. ^mt8 cl. Oou- 
verneur8 ä. Polen in Xöni§8ber§ u. 6. Oppo8ition ä. preuK. 8tünäe 
§e§en 6. tterro§ im letzten Viertel 6. 16. u. LU ^.nkan§ ä. 17. 3k84 
— ?3mi^tnik5. pow82. rjaräu bi8tor. pol8kicb. 2. 1931. 8.194—198.

151. 8 tr 2 e 1 ecki, ^.äam: Opinju pokku wodec 8prnwy prrenie8ieni3 
Kur3teli ?ru8 K8iHL?c^ck N3 elektorow br3näendur8kick ll)ie po1n. 
Ueinun^ über 6. 8ru§e 6. Obertr3Kun§ ä. Vormunä8ck3it 6. ber- 
20§1. ?reu6en8 3uk 6. Kurkür8ten v. 8r3näenbur§4 — ?3mitztnik 5. 
pow82. rjurclu bi8tor. pol8kicb. 2. 1931. 8.201—206.

152. itt, Lertka: Ou8tuv ^6o1k unü 6ie O8tm3rk. — O8tüt. A4on3t8k. 
13. 1932. 8. 465—73.

153. ?iw3r8ki, X32imierr: ^wierrcknictwo pol8kie N3ä ?ru83mi 
w 17. wieku ^Oie poln. Oberkokeit über ?reu6en im 17. M.^. — 
?3miktnik 5. P0W82. 2j32Üu bi8tor. pol8kick. 2. 1931. 8.171—175.

154. V7ojtkow8ki, ^nürrej: ^ndorc^oäc krolow pru8kick w 18. w. 
^ver Lroberun§8trieb cl. preuk. Köni§e im 18. )b.1. — ?3mi?tnik 
5. POW82. 2j32Üu Ki8tor. pol8kick. 2. 1931. 8.198—200.

155. 8 c k m e r 1 e 1 ä, v.: Die Operationen in O8tpreu6en wükrenä 6e8 
8iebenj übrigen Krie§e8. — wissen u. V^ebr. 1932. 8. 89—110.

?. >Ve8tpreuKen unter 6er ^rem6kerr8ckait 1466—1772.
156. 8 oäni 3 k, 8t3ni8l3w: Komi8j3 mor8k3 ^>§munt3 ^u§U8t3 tvie 

K4eere8kommi88ion 6. 8i§i8munä ^.u§U8t4 — kocrnik Oä3N8ki. 4/5. 
1930/31. 8.44—66.

157. 8 odie 8 ki, V^3cl3w: ^3 Kim opovvieürmh 8i§ ?ru8^ Xro1e^v8kie 
w r. 1655 <Mr wen erklärte 8ick V^e8tpreuKen i. 4 1655?j. — ?3mi- 
§tnik 5. P0W82. 2j32Üu Ki8tor. pol8kick. 1. 1930. 8.296—301.

O. O8t- unä We8tpreu6en 1772—1815.
158. koo 8, V^erner: Die >Viec1erein§1ie6erun§ ?ommerellen8 unü üe8 

k<et2e§3ue8 in 6en preu6i8cken 8t33t im I4erb8t 1772. — Volk u. 
ireick. 8. 1932. 8.711—20.

159. Oe8ckicktlicber ^briK cler KrieA8-0per3tionen in ?reu88en. — 
?31138. 1. 1808. 8.123—163, 237—79, 353—70.

160. kelntion äer Oekecbte, we1cke8 633 preu6i8cke ^rmeekorp8 
unter dem Oenerul-Kieutenunt von Ke8toq 3m 8.8ebr. 1807... mit 
üen 8r3N2O8en §eli3bt, 80 wie vom ^ntbeil, welcben cl388elbe 3N ü. 
8ckl3ckt b. ?r. genommen. — ?3ll38. 1. 1808. 8. 280—93.

161. 8emerkun§en über äie kelution äer 8ckl3ckt bei ?reuki8ck- 
Liluu, clen 7. u. 8. 8ebr. 1807, Kr8§. v. v. 8otk. — ?3ll38. 2,2. 1810. 
8. 230—42.
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162. Hi16ebrLn6, ^u1iu8j: Oie 8ck1ackt bei ?r. L^l3u am 7. un6 
8. Februar 1807. 3. ^ukl. 2um 125. Oeäenkta^e 6. 8ck1ackt... 
Kr8§. u. mit ^cbträ^en ver8. v. 8iever8. Hei1i§enbeil: O8tpr. 
Heimatverl. (1932). 91 8. 8".

163. 8ck1ackt um ?reu88i8ck-LMu. Die Lrlebni88e eme8 L^lauer 
Lür§er8 im ^akre 1807. — K§d. ^ll§. 1932. I^r. 116, 118, 120.

164. Ober 6ie Relation 6er 8cbl3ckt bei ?Ieil8ber§, 6en 11.6uniu8 
1807, Kr8^. v. v. Lotk. — ?aUa8. 2,1. 1810. 8.357—90.

165. Orv88e, Vi^lteil: tieil8ber§ — ein Kubme8t3§ preu6i8cker 
K3V3llerie. — Lrml3n6, mein Heimatland. 1932. blr. 6.

166. Lemerkun^en über 6ie Relation 6er 8cklacbt bei Lrie6l3n6 
6en 14. 6uniu8 1807, Kr8^. v. v. Lotk. — ?a11a8. 2,1. 1810. 8. 489 
di8 507.

167. l^3 t? m e r, O. O. 8. v.: Ober 6ie Konvention von p3uro§§en.— 
Ot. ^6el8bl. 50. 1932. 8. 81—82.

kl. Ost- un6 >Vestpreu6en 1815—1920.
168. K1 in § bei 1, sprich: Oie Le16beke8ti§un§ im Oien8te 6er Opera

tion. OarA68t. am O8tpreu6. Krie§88ck3upl3t26 1914/15. — Ujlitär- 
V7ockenbl. 116. 1932. 8.1297—1302, 1340—43.

169. O 8 pen 8 kij, : >l3 vojne. Vo8tocn3j3 Pru88i3-Litv3. 1914
—1915 A. Vo8pomin3nij3. K3UN38 1932. 228 8. 8°. sim KrieA.
O8tpreu6en-Lit3uen. 1914—15. Lrinnerun§en.1

170. Lr 3 n 4 oi 8 , Oerm3nn v.: Oekor83M un6 Ver3nt>vortun§8pklicbt 
erläutert 3n 6en Lekekl8reibun§en vväkren6 6er 8cbl3ckt bei 13N- 
nenderA. Lerlin: V^3cktleuerverl. (1932). 54 8. 8°.

171. K3n6e>vi§: Oie 6eut8clie Lunk3ukl6ärun§ in 6er 8cbl3clit bei 
^nnenber^. — V7i88en u. V7ekr. 1932. 8.128—41.

172. 8mo§or2ew8ki, 038.: 1.3 conterence 6e l3 p3ix et l'3cce8 6e 
l3 ?olo§ne 3 l3 mer. — Kevue 6'ki8toire 6e 13 ^uerre mon6i3le. 
10. 1932. 8.113—139.

173. ?lebi8czst N3 V7armji, N3rur3cb i riemi ^i3lbor8lLiej. lorun 
1930: ?3vvl3lr. 24 8. 4°. sOie Vollr83b8timmun§ im Lrml3n6, in 
^S8uren u. im Oebiet v. lVl3rienbur^.I

I. O8t- un6 We8tpreu6en seit 1920.
174. Leer, i^3x: 18t 6er 6eut8cbe O8ten be6rokt? Line Kei8e N3cb 

O3nriA. Lerlin: Oreve (1932). 20 8. 8°. ^U8! Ot.
175. 8 uckkol 2 , Lr^vin: Oie L3§e in O8tpreu6en. — Oer N3ke O8ten 

5. 1932. 8. 384—92.
176. 8u66inx, K3r1: Oer polni8cke Korri6or 3l8 europäi8cbe8 Pro

blem. v3N2i§: Onnri^er Verl. Oe8. 1932. 41 8. 8°. (08H3n6-O3r- 
8tellun§en. 2.)

177. Onntrix et quelque8 38pect8 6u Probleme §erm3no-polon3i8. 
?ar ttenri 81ra8bur§er su. 3.1. ?3ri8: (Oentre europeen 6e l3 Oo-
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^tion Larne^ie) 1932. VI, 315 8. 8". (Publication cle la 0on- 
ciliation internst. 1932, Lul1etin8 1/5.)

178. Oaw 8 on, William K.: Oermany an6 tke corri6or. — Kineteentk 
Century. 111. 1931. 8.671—84.

179. prankender^ u. Pro8cblitr, ^Wernerj v.: Po1m8cke 
Krie§86rokun§en. (pranklurt a. 0.1932: 7ronjt28ck.) 16 8. 8". 
(Keilte Ostmark. 8,2. 8on6er6r.)

180. 1.68 Prontiere8 occi6enta1e8 6e 1a polo^ne. pa verite 8ur 1e 
conklict actuel po1ono-a11eman6. I'oulon: 8oc. nouvelle 6e8 impri- 
merie8 ^ou1on3i868 1932. 269 8. 8°.

181. t4au8er, kleinrick: Wetter im O8ten. ^ena: Vie6erick8 (1932). 
234 8. 8°.

182. I4ei88, Prie6rick u.Killen ÄeZIe16: Polen xvi6er Polen. 
LerUn: Volk u. peick Verl. 1932. 147 8. 8°. (Volk u. peicb- 
Lücberei. 2.)

183. Ko6ann,Nax: Der slavviscke Oürtel um Veut8ck1an6. Polen, 
6ie Iscbeckoslovvakei u. 6. 6t. O8tpröd1eme. verlin: Oniver8ita8 
(1932). 319 8. 8°.

184. )an2, Prie6ricb: Lran6 um Ostpreußen. — Volk u. peick 8 
1932. 8.148—155.

185. 6ur6a, Karl pran: ver Kampk um 6en 6eutscken Osten. 100 
6i166okumente 6. 6t. Kot u. 6t. KoIInun^. Lerlin u. peipri^' ,^eit- 
§esckicbte" tl9321. 48 8., 80 8. ^bd. 4°.

186. Krie8, Wilkelm v.: Veutscblan6 un6 6er Korri6or. LerUn: 
Volk u. peick 1932. 63 8. 8°. (Volk u. peick. 1932, Leib. 1.)

187. Peers, ^okann v.: polniscber Korri6or o6er 6eut8cke8 Weicksel- 
1an6. i^üncken: pker 1932. 39 8. 8°. (Oro66eutscke Por6e- 
run^en. 2.)

188. Keumann, Paul: Die Xorri6orkra§e als international Pro
blem. — Die O8tmark. 37. 1932. 8. 74—76.

189. 0er treu, Plrie6.) WM.) v.: Polen an 6er Arbeit. Vlüncken 
Kannen, O. Müller 1932. 109 8. 8°.

190. Ostwa16, Paul: Die polniscken OelÜ8te aut Ostpreußen. — 
vt. Orenr1an6e. 11. 1932. 8.100—102.

191. papritr, ^sob.: pranrösiscbe Wissensckaktler rum Korri6or- 
problem. — porsck. 2. bran6enbur^. u. preuß. Oe8ck. 44. 1932. 
8. 408—15.

192. kapkael, Oaston: ^Ilema^ne et Po1o§ne. Pari8: Ve1a§rave 
1932. 137 8. 8". (Libliotbeque 6'bi8toire et 6e politique.)

193. Polisk-Oerman re1ation8. I.IKe Po1i8k „0orri6or". 2. Qer- 
man minorit^ in Opper 8i1e8ia. Kevv Vork: "pke ^merican-poli8k 
Okamber ok Lommerce an6 In6u8try 1931. 32 8. 8°. (Po1i8k Library 
oi Pact8.1.)

194. kbeinau, Prie6ricb ^6olk: 8e6robte8 08tpreu6en. — vt. Orenr- 
1an6e. 11. 1932. 8.203—5.

195. 8cbmi6t, ^xel: Oe§en 6en Korri6or. Polni8cbe ^eu§ni88e u. 
1at8acben. Lerlin: pun§e 1932. 40 8. 8°. (2. äukl. 45 8.)
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196. 8ckmidt, ^xe1: Polen und O8tpreu6en. — k. Politik. 22 
1932. 8.341—46.

197. 8e11in, prit?: Oie polni8cke pra^e. kerlin: 8elb8tver1. 1932 
20 8. 8".

198. 8mo§or?ew8ki, Oa8imir: p'Ue cle Pru88e orientale. — pevue 
tiebdomadaire. 41. 1932. 8.150—169.

199. Hiiele, Prn8t Otto: Polen greift an. Kre8lau: Korn 119321 
87 8. 8°.

200. pourl^, p.: Oerriere le8 brume8 cle 1a Vi8tule. Pari8: Nouv. 
Kevue crit. 1931. 255 8. 8°. (pa Vie d'aujourd'kui. 18.)

201. ^ie§keld, Hjrnoldj Tlillen u. V^ilkelm v. Krie8: Oeut8cti1and, 
Polen uncl 6er „Korridor". Lerlin: Volk- u. Peick-Verl. 1932. 104 8. 
8°. (Korridorkelt. 5.) (Volk u. peick. keil. 4/5.)

202. Zimmer, Norbert: Kampf um 08tpreu6en. Or8§.: Veut8cker 
Orenrkampkdund. 8tettin 1932 (: ldaricli in ^IIen8tein). 32 8. 8°.

V. peckls-, Ved38SUNA8- uncl Venvaltungs- 
§escliiclile, Oesuncltieilsvt'eZen.

203. Ki8ck, Ouido: Oa8 Pi8ckereireckt im Oeut8ckorden8§ebiete. 
keiträ^e ru 8. Oe8cliictite. 8tutt§art: Koklkammer 1932. XIV, 
219 8. 8°. (Veut8ckrecktl. Por8ckun§en. 5.)

204. 8 ö 6 mer 1, ^Victor): Oa8 peckt Polen8 auk kreien und 8ickeren 
2u§an§ 2um l^eer. Pin Leitr. 2. ^U8le§untz d. Punlcte8 13 der 
14 >Vil8onpunkte. — Oanri^er juri8t. ^ionat88clir. 11. 1932. 8.113 
bi8 117.

205. Oott8ctialk, K^urtj. Oie Rappen entri88ener Orden88tädte. 
— On8ere tteimat. 14. 1932. 8.197—198, 209—10.

206. 81ati8ti8ctier 33trre8berickt der provinrialverwaltun^ 08t- 
preuüen. Im ^uktr. d. Pande8kauptm. d. prov. O8tpr. Kr8§. v. 
8tati8t. ^mt d. prov. Verwalt. 1931. (Köni§8ber§: prov.
Verwalt. 1932.) 96 8. 4". ^U8: Verwaltun§8bericlit 1931.

207. Verkandlun^en de8 59. provinriallandta^ der Provinz 
O8tpreuken. Köni^8ber^ 1932: Pande8dr. 4°.

208. Nackriclit von den in O8tpreuken bekindlictien pand^ütern, 
deren peckten und Oereckti^keiten, wie auck von den pinwoknern 
die8er Provinz. — preuk.-brand. Ni82ellen. 1804. 2. 8.418—42.

209. 8 teklen, Oan8: lVliete und Kontraktbruck der ländlicken Oienbt- 
boten im Oeut8ckorden88taate. — On8ere ermländ. Ideimat 12 
1932. Nr. 1.

210. Virck-I-Ijr8ckkeld, -^rtkur: Oie Oranulo8e und ikre 8e- 
kämpkun§ in 08tpreu6en. KöniA8ber§: Orale L Onrer 1932. 14 8. 
8". (Köni§8ber§er Oniver8ität8reden. 13.)
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211. (Zentren, Maxi: Die 8ek3mpiun§ 6er Iuberkulo8e in 08t- 
preuken. - Die >Voklk3krt. 24. 1931/32. 8.131—32. 25. 1932/33. 
8.12.

212. 0leit8M3NN, N3nns: Vom >Ve8en 6er i^3n6elentrün6unA. 
N3ck LeobacktunZen bei 6. im 8edr. 1930 in 6. K38ernen 6. 5. -4a- 
rine-^rtillerie-/(dt. in ?ill3U 3ul§etretenen ^43n6elentrün6un§L- 
epi6emie. 8erlin: Mittler 1932. 66 8. 8°. (Veröikentl. 3U8 6. Oeb. 
6. ^arine-8nni1ät8>ve8en8. 23.)

VI. Oesckickte 6es tteer^egens.
Vgl. Nr. 84, 212, 312.

213. Oe8ckicbte 6e8 8Ü8ilier - Ke§iment8 Oral Koon (08tpreu6i- 
8cken) Nr. 33. 8ür 6. Oebrauck 6. ^3nn8ckatten ... erneut ?8§e8t. 
u. er§. bi8 1911. 8erlin: Mittler 1912. 100 8. 8°.

214. Oe 8 ckickte 6e8 1. Lrml3näi8Lken Ink3nterie-l-eAiment8 I>lr.I50. 
ttr8§. v. 6. Vereinigung 6. Oikiriere 6.1-egimenl8. 1.1. ^eulen- 
ro6u: 8porn 1932. XV, 372 8. 8°. (^U8 Veul8ckl3n68 groker 2eit. 
8kem. preu88. Truppenteile. 57.)

215. Hitrigrntk, Otto: Kurre Oe8ckickte 6e8 preu6i8cken 808- 
ni3lienkorp8. — Zb. 6. Kr. 8t3l1upönen. 1933. 8. 77—82.

216. L^üttwitr, l«3N8 Oeorgj 8rk. v.: 038 Ul3nen-KeAiment X3i8er 
^Iex3n6er III. von Ku88l3n6 (V(^e8tpr.) Nr. 1. 1913—1920. OI6em 
bürg: 8t3lling 1932. 336 8. 8°. (8rinnerung8bU. 6t. Regimenter. 348.)

217. ^3cb3U, M3nne8: 2. 8ittb3ui8cbe8 8e16 - Artillerie - Regiment 
Nr. 37. Oldenburg: 8t3llin§ (1932). 222 8. 8°. (8rinnerunZ8bH. 
6t. Regimenter. 347.)

218. 8 on 3 tr , >V3ltber u. 8ritr ^orn: 1)38 Rönigl preuk. 8el63rtillerie- 
Regiment Nr. 72 I6ockmei8ter im Weltkriege 1914—1918. iLeulen- 
ro63: 8porn ^19321. VII, 308 8. 8°. (H.U8 Veut8ckl3n68 groker 
^eit. 46.)

219. 2wei Irubme8t3§e 6e8 3. O8tpreu6i8clien 8el63rtillerie-ireLi- 
ment8 Nr. 79. 8erUn: bleinicke (I915j. 13 8. 8°.

220. Vettm3nn, 8r3nr u. lVi3rtin >Ve§ener: 8el63rtillerie-keAiment 
Nr. 101. Die Oe8ckickte 6. Ke§t8. u. 8. 8t3mm3bteilun§en 1914 
bl8 1918. Köni§8ber§ 1932: 8eupo16. 106 8. 8".

VII. >Virtscli3tts§escIiick1e.
^H§emeine8.

Vgl. Nr. 4.

221. (8 r 3 n 6 e 8, s8rn8tj:) Venlc8ckrikt rur 1^3§e 6er provinr 08t- 
preuken. (Xöni§8ber§) 1925 (: O8tpr. Dr.). 93 8. 4°.

222. 8 cli 3 ker, ^K3r1 Heinr.j: OeI6vvert, ?rei8e un6 8ötme im mittel- 
3lterlicben 8reu6en. — 2^8. k. O. Lrml. 24. 1932. 8. 910—12.
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223. Linker, LrieOricb: V^irt8ck3it8entvvicklun§ un6 6ie Län6e8- 
planun§ (V^irt8ck3kt8plLnun§) in O8tpreu6en. — 8ie6Iun§ u. Vi^irt- 
8ctmtt. 13. 1932. 8.259—63.

224. V1euSel8, Vi/ilbelm: La8t ?ru88i3, Oanri^, sn6 tke Poli8b 
Lorri6or, krom tke point ok viexv ok economic8. — ^1moritie8 an6 
doun63rie8. l 1931. 8.120—140.

225. Vleu^el8, ^ilkelm: Neuere Literatur über clie Oe§en^v3rt8- 
l3§e 0er O8t6eut8cken V^irt8ck3kt un6 6ie 6eut8cken O8t§ren2en. — 
^rck. k. 8ori3l>vi88. u. 8o2i3lpolitik. 68. 1932. 8.351—61.

226. Werner, lKarlj: V^eick8elkorri6or un6 08tober8ckle8ien. Der 
>velt>virt8ck3stl. ^U83mmenk3n§ bei6er Probleme. Lre8l3u: ^i3r- 
cu8 1932. 31 8. 8°. (^ur V^irt8ck3kt8§eo§r3pkie 0. 6t. O8ten8. 2.)

ö. 8ie6lun§ un6 innere Kolonisation.
^nm.: Kolonisslionsgesckickte s. XI: Sevölkerungsgesckiliile.

227. 03^1, prk. V.: 8ie6lunA8mö§lickkeiten in O8tpreu6en
un6 Pückv^3n6erun§. — Der O8t-8ie6ler. 3. 1932. k>lr. 5.

228. t43U8er, bleinrick: Lnkrt 6urck O8tpreu6en. ^ur O8t6t. 8ie6- 
1un§8fr3§e.j — Int. 24. 1932. 8.478—91.

229. „Lnkrt 6urck O8tpreu6en." Line 8tellun§n3kme 6. O8tpreu6. 
L3n6§e8ell8ck3lt ru Xöni§8ber§ i. pr. rum ^uk83t2 von Heinrick 
I43U8er. — ^rck. k. inn. Koloni83tion. 24. 1932. 8. 521—25.

230. I4e^m, V^3l6em3r: 1)38 bl3U8 eine8 Lnuern 3U8 6er 2eit 6er 
er8ten Le8ie6e1un§ 6e8 Oeut8cb-Or6en8l3n6e8 mit 83uern. — blei- 
M3tk3l. 6. Kr. 8tukm. 3. 1933. 8. 46—49.

231. Uenrel, Lurt: Lin po1ni8cber pücliblicli 3uk 6ie püti^Iceit 6er 
?reu6i8cken ^N8ie61un§8-Kommi88ion. — ^.rck. 1. inn. Koloni- 
83tion. 24. 1932. 8.261—67.

232. Der O 8 t - 8 ie 61 er. ^8. 6. Peick88te11e k. 8ie61erber3tun§. 3. 
1932. Berlin: Peicb88telle 1932. 4°.

233. 8ek1en§er, Herbert: Lemerkun§en rur O8t6eut8cken Dorf- 
kormenkor8ckun§. — Oeo^r. ?8. 38. 1932. 8.347—55.

234. 8cknei6er, tO8W3l6j: ^§r3rpoliti8cbe Vor3U88et2Un§en 6er 
8ie6lun§ in O8tpreu6en. — 8ie6Iun§ u. V^irt8ck3lt. 13. 1932. 
8. 213—18, 251—59.

235. 8iekr,Lrn8t: O8tpreu6i8cke 8ie6Iun§8kr3§en. — ^8. k. Politik. 
22. 1932. 8. 319—40.

236. 8ukiennicki, ViZiktor: Vie Pr3§e 6er blnekkolZe 6er penten- 
berecbti§un§en 6e8 Preu88i8cken 8t33te8, 6ie 3U8 8einer ^N8ie6- 
lun§83ktion im O8ten bervor§e§3n§en 8in6, 6urck Polen. V^3r- 
8ck3u: Mn. k. ^§rnrrekorm 1931. 236 LI. 4°. l^l38ck.-8ckr. 3uto§r.^

237. pbie 6 e , Kl3U8: L3n6wirt8ck3ktlicke 8ie6lun§ un6 Lr>verb8t3tig- 
keit im 6eut8cken O8ten. — 8t3n6i8cke8 Leben. 2. 1932. 8. 291 
bi8 303.
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238. Die V^e8t-O8t8ie61ung in 6en stiren 1927—1931. 8er1in: 
Keick88tel!e 1932. 16 8. 4". (Blug8ckrilten 6. Keicb88telle f. 8ie6Ier- 
ber3tung. 3.)

O l^inä- unä ^orst^irtZekatt, ^isckerei.
239. B3n6wirt8cb3ktlicbe8 ^6re88buck 6er Domänen, Rittergüter, 

Oüter un6 I4öke in 6er Provinz O8tpreu88en. I4r8g. v. I43N8 
>Vekner. 5. ^ull. Beip^ig: bbek3mmer 1932. XXXII, 572 8. 8". 
(bliek3mmer'8 I3n6w. Oüter-^.6re88bücker. 3.)

240. Dörge, tteinrick u. Vr3nr I4ennig: Die O8tbi1ke8ickerung8ver- 
or6nung vom 17. November 1931. 143n6komment3r. Berlin: I4ob- 
bing 1932. 154 8. 8°. (Dt. XVirt8ck3kt8ge8et2e. 93.)

241. Ben 8 ke, ^Ioy8M8: Die ^ucbt 6e8 warmblütigen ?1er6e8 in 6er 
Orenrmark ?08en-^e8tpreu6en. Di88. T'ierär^tl. I4ock8ck. Berlin 
1931 l1932j. 54 8. 8".

242. 14 e 8 8 e, Albert: Die Einwirkung 6er Oebiet8ver1u8te un6 Oren^- 
veränüerungen auk clie B3n6wirt8ckakt 6e8 6eut8cken O8ten8. — 
Die 6t. Ban6wirt8ckalt. I4r8g. v. lN. 8ering. 1932. 8.195—202.

243. 14 eu 8 er , Otto: Die 8o6enbewirt8cbaktung >Ve8tpolen8 un6 itire 
natürlicben Orun6lagen. Berlin: Bare^ 1932. 52 8. 8°.

244. 14 ubbert, kalter: Die ^ckerwirt8ckalt in ?o8en un6?omme- 
rellen. Di88.1'eckn. I4ock8cb. Danzig 1932. 49 8. 8°. ^u8: ve
rlebte über Ban6wirt8cbalt. 8on6erk. 60.

245. Krüger, 14.: Der 6eut8cke O8ten un6 6ie 08tkilse. — Ban6- 
wirt8ck. ^lbb. 75. 1932. 8.467—97. D. 6. 8o6enrelorm 28 193^ 
8.222—37.

246. Bang, Bmil: Die Erkaltung 6e8 Lauerntum8 in 6en ungültigen 
Oebieten O8tpreu6en8. — Die 6t. Ban6wirt8cba1t. I4r8g v lVI 
8ering. 1932. 8.342—54.

247. lVIalkome8iu8, Bmil u. Kurt Nunier: Oetrei6e6ru8ck in O8t- 
preu88en. König8berg: 08l-Buropa-Verl. 1932. 71 8. 8°. (^rbeit8- 
gemeilckalt T'ecknik u. Ban6wirt8ckakt in O8tpr. ^BO. 8cbrilten- 
kolge. 4.)

248. ^iarckan6, ^Branrj: klerkunkt un6 Ra88e?ugekörigkejt 6e8 
O8tpreu6i8cken ?Ier6e8. Die ?Ier6e2uckt 6. Dt. Kitteror6en8; 6a8 
200jäkr. ^subil. 6. Vlauptge8tüt8 T'rakeknen. — Kökeler T'agedl. 
1932. ^r. 46—59.

249. Otto, ^Vl/ernerj: Die O8tkiIIe. Ibre Entwicklung u. Durcbkübrung. 
^BerlinKeick82entra1e 1.14eimat6ien8t 1932. 27 8. 8".

250. ?eter8, ^sakob: 50 ^akre ^ucbtaukbau 6er O8lpreu88i8cken 
I4o1Iän6er I4er6bucb-Oe8e1l8ckakt B. V., König8derg Br., mit e. 8e- 
8ckreibung 6. wicktig8ten 81ämme 6. 8cbwarrwei88en O8tpreu88. 
Kin6e8. BuHenreg. 86.5. Hannover: 8ckaper 1932. XVI, 202 8. 
8". (4^38cben-8tammbücber 6. Dt. Oe8.1. ^Ücbtung8kun6e. 6.)
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251. ?reu88, Lvulotte: Oie O8tpreuki8cbe I.3n63rbeiter8ck3kt. lkre 
Entwicklung von 6. Orün6ung cl. 0r6en88t33te8 di8 2. Oegenwnrt. 
I^eckt8- u. 8t33t8wi88. Oi88. König8berg 1926 ^1932j. 128 8. 8".

252. kinecker, (^nton): Oie ^inäviek^uckt in der Orenrmurk?o8en- 
>Ve8lpreu6en. >Ieu63mm: ^leumunn 1932. XI, 290 8. 8°.

253. 2weikun6ert ^3kre ?reuki8cbe 8t33t8-Oe8tütverw3l- 
tung. 1732—1932. ?e8t8cbrikt. ln8terburg: O8tpreuK. 4?3gebl. 
(1932). 28 8. 40.

254. Verli3n6!ungen 6er I.3n6wirt8ck3ft8k3mmer für 6ie Pro
vinz O8tpreuken. Vollver83mmlung 3m 4. Nui 1932 su.j 11. No
vember 1932. (König8berg 1932.) 4°.

255. 2it?ewit2, frie6rick Kurt v.: Vi/irt8cb3ktNcke Betrncktungen 
rur O8tki1fe. Berlin: Ot. Verl. Oe8. 1932. 231 8. 8°.

256. 25 ^3bre ^ücktervereinigung. 2^um 25jükr. Be8teken 6. 
l4er6duckverein8 f. 6. scbwur^weiOe 37ekl3n6rin6 in O8tpr. B. V. 
862 In8terdurg v. Lsrunoj 8cbmi6t (u. 3.j. In8terburg: bler6bucb- 
ver. 1928. 64 8. 8°. (Arbeiten 6. ^eräbuckver. f. 6. 8ckw3r2-weike 
^iekl3n6rin6 in 08tpr. 4.)

257. I-ietmnnn, ^einrickj: lVlerkbücblein 6er 7'eickwirt8ck3kt. 
Orun683tr1icke8 3U8 6. Oeb. 6. prukt. ^ickwirt8ck3kt, unter de8. 
kerück8. O8tpreuken8. Hr8§. v. 6. K.3n6wirt8cb3kt8k3mmer k. 6. 
?rov. O8tpr. (Xönig8berg ^19321: Lnglick L 0u3t2.) 56 8. 4".

258. (8 kibbe, ^Brunoj:) Angler lVlerkbekt über 638 O8tpr. Oberl3n6 
un6 ^38uren. Or8g. v. Verkekr8verb. k. 6.8Ü61. O8tpreu88en e. V. 
^Ilen8tein. (OÜ88eI6ork: I^rit2 ^19321) 20 8. 8°.

v. t^anäel, Oevverbe unä Verkekr.
259. 15 ^3bre bl3uptb3n6el8ge8ell8cb3ft O8tpreu6i8cber 

I3n6wirt8cb3ktlicker Oeno88en8cli3kten m. b. bl. Köni^8derK ?r. 
(Köni§8ber^ 1932: O8tpr. Dr.) 21 8. 4°.

260. I.3udin§er, bleinrick: Oie recbtlicbe Oe8t3l1untz 6er Oeut8cken 
I43N86. ^ur. Oi88. tiei6elber§ 1929 ^1932j. 61 8. 8°.

261. 018 2: e w i c 2, XV3cl3>v: V^Mel i morre. ^orun 1932. 35 8. 8°. 
sKoble u. i^eer.j (8xvi3topo§In6 mor8ki.) (V^^63wnictw3 In8t^- 
tutu ö3ttzfckie§o.)

262. 8emr3u, ^.rtkur: Lin vor§e8ckickHicker I63n6el8we§ im Le- 
reicb 6e8 Or6en8l3n6e8. — iVlitt. 6. Ooppernicu8-Ver. 40. 1932. 
8.136—140.

263. >V3k3r, >VIo62imier2: öil3N8 Ü3n61o^vy ?ru8 >X^8cbo6nick w 
äwietle 8t3t^8tM 1r3N8porto>vej l^Oie bl3n6el8bil3N2 O8tpr. im 
kickte 6. 7'r3N8port8t3ti8tikI. — ^W3rt3lnik 8t3t^8tyc2N^. 8. 1931. 
8.1017—71.

264. 8rokow8ki, 8t3ni8l3>v: Ko^vvoj i rimcrenie 8ieci 6roLnej 
?ru8 V^8cbo6nick. >V3r823W3 1930. 38 8. 8". Entwicklung u. 
8e6eutung 6. V!/egenet2e8 in O8tpr.)
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265. !4enni§, IKiclmräj: Völkerrecktlicke Keibun§8k1äcken in äer 
Oren2l3nä8ckikk3krt äe8 O8ten8. — vt. Oren2lnnäe. 11. 1932. 8.164 
bi8 165.

266. 8er3pkim, ?1eterj ttleinrj: vie >Virt8ck3kt8beäeutun§ äer 
V^eick8el kür ?o1en. Lin Veitr. 2. Korriäorproblem. — 3bd. k. 
I^ntionnlök. u. 8t3ti3tik. 3. 8. 81. 1932. 8.729—48.

267. 8 teinert, llermnnn: vunäert Fakire preu88i8cker V^eick8el3U8- 
bnu. V38 §rökte ät. Kulturwerk in ä. O8tm3rk. — vt. Arbeit. 31. 
1932. 8. 208—14. Der ^U8l3nääeut8cke. 15. 1932. 8. 389—90.

268. V 012, 3ockim: Vie fra§e äer Intern3tion3Ü8ierun§ äer V^eick8e1. 
v3N2i§: v3N2i§er Verl.-Oe8. 1932. 78 8. 8°. (O8tl3nä-8or- 
8ckun§en. 1.)

269. 8 te inert, Hermann: ver KöniA8ber^er 8eekana1. — ?eter- 
M3NN8 ^litt. 78. 1932. 8.176—177.

270. Orei 8 er, V^o1kZ3n§: Oe8t1icke8 ?O8twe8en 2ur 2eit äe8 Kitter- 
oräen8. — Vn8er ^I38urenl3nä. 1932. k>Ir. 15.

271. Oerknrä, H3N8: ver O8täeut8cke Kupitnlmnrkt. Köni§8berA: 
Oräke L vnrer 1932. 222 8. 8°. (8ckrikten ä. In8t. k. 08tät. V^irt- 
8ck3kt 3n ä. vniv. K§d. 8. 13,j 1.) Keckt8- u. 8t33t8w. Vi88. Kö- 
ni§8der^ 1932.

VIII. Qe8ckickte äer §ei8ti§en Kultur.
-V Oe8ckickte 6er biläenäen Künste.

272. 8 ericktäe8 Kon8erv3tor8 äer Kun8täenkmäler äer ?rovin2 08t- 
preuKen über 8eine l'ätiAkeit im 3nkre 1931 ... Onkre8bericbt 30). 
Köni§8ber§: l'eickert in Komm. 1932. 47 8. 4".

273. Vievenkm3lpk1e§e in XVe8tpreuKen in äen stiren 1920 bi8 
1931. 17. 8erickt 3n ä. ^U88cku6 2. 8rkor8ck. u. 2. 8ckut2e ä. Denk
mäler in ä. ?rov. O8tpreuKen er8t3ttet v. 8ernk3rä 8ckmiä. Kö- 
ni§8der§: Prov.-Verbnnä v. O8tpr. 1932. 32 8. 4°.

2733. kl 3 rtkun, Lrwin: vie teckni8cke unä korm3le 8in2el3U8bi1äun§ 
äe8 83ckwerkk3U868 im Veut8ck-0räen8l3näe. Vi88. leckn. llockKck. 
v3N2i§ 1932. 64 8. 4°.

274. llol8t, k>liel8 v.: Vie O8täeut8cke 8iläni8M3lerei äe8 16. 3akr- 
Kunäert8. — 28. k. Kun8t^e8ck. 1. 1932. 8.19—43.

275. Konr 3 ä , Nurtin: vie ä1te8te ,M3rienkl3§e" Ö8t1ick äer V^eick8el 
lin O8teroäej. — 28. k. bi1ä. Kun8t. 65. 1931/32. 8.169—172.

276. 03mpe, ?3u1: 8nkr3le tt3nä§1ocken nieäerlänäi8cker klerkunkt 
in Kettl3nä unä preuken. — 8Ibin§er 3b. 10. 1932. 8. 123—130.

6. Oesetlickte 6er unü 6e8 Hie2ter8.
Vgl. I^r. 65.

277. ^eäermunn, ^lurin: iVlu8ik unä /Vlu8ikpkle§e 2ur 2eit Iler2OA 
^1breckt8. 2ur Oe8ckickte ä. Köni§8ber§er llokknpelle i. ä. 3-1525 
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^i^ 1578. Kassel'. öärenreiter-Verl. 1932. 166 8. 8". (Xöni§86er§er 
8tu6ien 2. ^1u8i1rxvi88en8cli3kt. 14.)

278. klamel, freä: O8tpreu6en 3I8 Or§ellan6. — K§b. tlnrt. ^t^ 
1932. ^r. 499.

L. Oe8ckickte 6er Literatur.
Vgl. dir. 382.

279. Kerbel, I-ajmunä: ^ior^e pol8kie i O63Ü8K xv literntur^e pol- 
8kiej. ^älenice 1930. 24 8. 8". ll)38 poln. IVIeer u. vanriS in 6. 
poln. 16ter3tur.j

280. Knr§, fritr: O38 liter3ri8cke ^rxv3cken äe8 6eut8cken 08ten8 
im A/Iittelatter. knalle: Kieme^er 1932. 41 8. 8". (WtteM. 8tu6ien. 
1.) (Hu1koni8t3. 8eik. 3.)

281. Xar8t36t, O.: O8tpreu6en xveräe allen 6eut8cken Kindern 
6urcti 8eine neuere OiclitunA rxveite §ei8ti§e tleimat. — 1.ekrer2tA 
1. 08t- u. V7e8tpr. 63. 1932. 8.187—89, 199—203.

282. Oek 1 ke, V^aläemar: 08t6eut8cke Romantik. — 08t6t. 1V1on3t8tr 
12. 1931/32. 8.666—69.

283. Veut8ctie O 8 tm 3 rli und 6eut8cke Oicktun§. (Von p. V7.) — Der 
5el8. 26. 1932. 8.345—53.

284. V7 i l m, Lruno: ^U8 6er 1.iter3lurAe8ckick1e V7e8tpreu6en8 (1. 2.) 
— 14eim3tk3l. cl. Kr. ^O8enber§. 1933. 8. 107—125.

D. Oesckickte 6er >Vi88en8ckaf1en.

285. klein, M3xj: kli8tori8eke Kommi88ion kür O8t- und xve8tpreu- 
6i8cke k.3n6e8kor8ckun§. — vt. klekte f. V0IK8- u. Kulturdo6en- 
1or8ckun§. 2. 1931/32. 8.47—48.

286. 8it2UNA3berickte cler Köni§licken I)eut8c1ien Oe8ell8cli3lt 
in Xöni§8ber§ in ?r. von 1899 bi8 8eptember 1926 neb8t e. Ver- 
2eickni8 6. Mt§lie6er. klr8§. v. Olrick frie6l3en6er. Köni§8ber§ 
1926: l^eupolä. 24 8. 8°.

Oe8ckic!ite 6e8 8uck- un6 2eitun^8>ve8en8.
Vgl. I^r. 313.

287. V38 Kücliereixve8en 6er Orenrmnrk ?O8en-V^e8tpreuken 
1931/1932. (Lin 8t3ti8t. Oberbliclr. Von kictmrd Kock.) s8ckneiäe- 
mütil: ^entrnle 6. Oren2M3rlibücliereien 1932.^ 37 8. 8".

288. Olbricti, ^lntonj: v38 ^ei8ti§e lieben äe8 O8ten8 unä 6ie 
Oruckkun8t. — ^po^r./Viitt. 21. 1924. 8. 181—183.

289. Oeti 8 e, ki3N8: 25 ^3kre Verein 08tpreu6. ^eitun§8verle§er. 08t- 
preu88en8 ?re88e in Xrie§ unä frieäen 1907—1932 Köni§8ber§- 
(Kxb. ^ll§. 1932). 131 8. 4°.
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Oegckickte 6es Kiläun§8^e8en8.
290. V1 ätter kür ^u§en6p!1eAe un6 ^u§en6bewe§unA im pe§ierun§8- 

berirk Xöni§8ber^. ^mt1. Or^an 6. Pe§ierun§8prä8i6enten in Xö- 
ni§8ber^ i. pr. 7. 1932. Xöni§8ber§: pe§ierun^ (1932). 76 8. 8".

291. petirer-^eitunK kür O8t- un6 V^e8tpreu6en. 8ckrikt1.: Prit2 
öu82Ha. 63. 1932. Xöni§8ber§: Peupol6 1932. 542 8. 4".

292. Die ^otilkaürt. /V1ittei1unA8d1att k. VoIk8bi16unA u. V^ok1kakrt8- 
pkle§e 6. Pan6e8ver. k. kreie Vollbild, u. ^oh1tatirt8pkleAe in 08t- 
preuken p. V. (8ckrikt1.: Albert Xaz^ma,) ^.25. 1932/33. Xöni§8- 
ber§: Oe8ckäkt88te1Ie (1932/33). 4".

293. Pe>van6ow8ki, 14.: 82ko1nictwo pol8tiie >v I^iemcrecü i pru- 
8ack V^8cko6nick. lorun: 8owa 1931. 32 8. 8°. s^poln. 8cku1we8en 
in Oeut8cklan6 u. O8tpreu6en.)

294. or § it 2 ki, ^lax: Polni8cke ^in6erkeit8ckulen in 08tpreuken. 
— Der Heimattreue O8t- u. ^e8tpreuke. 11. 1931. I^r. 12. 12. 1932. 
I^r. 1. 4.

295. Die Deutsche 8tu6enten8ckakt Oan^i^ im >Vinter8eme8ter 1931 
bi8 1932 u. 8ommer8eme8ter 1932. ttr8§.: Die vt. 8tu6enten8ckakt 
vanri^. Van2i§ ^1932): Läcker. 8".

296. picükorn: Die 6eut8cke Peckni8cke Hocti8ckule in OanriK. — 
O8t6t. ^atur^vart. 4. 1931/32. 8.114—116.

297. Xez? 8 er, pricti: VanriS. — Vivat ^.ca6emia. 600 Satire 6t. plock- 
8ckuUeben. ^1931). 8.71—74.

298. Xöni^ber^er Oniver8ität8bun6. ^akre8berickt 1931/1932. 
(Xöni§8ber^ 1932.) 15 8. 8".

299. O8tmärki8cke ^Ka6emi8cke Pun68ckau. I^ackricktenbl. k. 6. 
Xöni§8ber§er 8tu6enten8ckakt... 8eme8lerkol§e 14. 8. 8. 1932. 
(Xöni§8ber§: ^Ibertu8-Ver1. 1932.) 4".

300. I)er 8tuäent äer O8tmark. ^ackricktendlatt 6. vt. 8tu6enten- 
8cti3kten 6. ^1bertu8-Oniv. u. 6. I43n6el8kock8cku1e ... 8.
1931/32. ?. 1. Xöni§8ber§ 1932. 4°.

301. n 6 ree, X^arlj: Die Oeopk^8ika1i8ctie V^arte 6er ^1bertu8-Oni- 
ver8ität, ikre ^.uk^aben u. ihre bi8keriKen Arbeiten. — 08t6t. I^latur- 
vvart. 4. 1931/32. 8. 182—187.

IX. KirclienAesckickte.
Vgl. Nr. 17, 333, 357.

302. k.3NKkuu,^. O.: Der 16. ^6a1bert, Li8ctlok u. ^iürt^rer, Patron 
6. prov. preuKen. — Lrml. Hjau8ka1. 77. 1933. 8. 45—54.

303. X u 1 p, ^okanne8: t4an6buck ^um O8t§e83n§bucti. (08tpreu6en, 
?O8en-V^e8tpreuken, vanriA, Polen.) Vortmun6: Orü>ve1I s1932j. 
356 8. 8°.

304. pekmann, Pu6>vi§: Veul8cke Xulturarbeit un6 Xulturkämpke 
in V(^e8lpreu6en von a1ter8ker bi8 auk 6ie Oe§en>vart. (Pin öeitr. 
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r. vvestpr. Oia8por3Ke8ck.) — ^b. 6. 8^no63lkomm. f. O8tpr. Kir- 
cken§68ck. 2. 1932. 8.81—132.

305. blominik 3 t, ^Ottol: 50 Satire O8tpreu6i8cken KircbenKe83NK8. 
— iVlon3t88ckr. f. Ootte86ien8t u. kirckl. Kun8t. 35. 1930. 8. 359 
di8 361.

306. 1 ie 81 er, Kurt: Verträge rur k3milien§e8ckickte 08t- uncl ^ve8t- 
preu6i8cker Pfarrer. — ^ltpr. Oe8cbleckterk. 6. 1932. 8.17, 69 
di8 70.

307. t4eukel6, 8^ieKfrie6j: Et jü6i8cken ^UKen clurck 6eut8cbe 
K3n6e: >Ve8tpreuken un6 O8tpreuken. Hamdur§ ^1932). 34 8. 
8". ^U8: l8raelit. k3milienbl.

X. Oesckictite 6er 1_an6e8teile

un6 Ortscliatten.
Oe8cliick1e 6er I^n68cliatten.

krmlancl.
Vgl. I^r. k>, 12. 35, Htt, 173.

308. künkriK Satire Krml3n6i8cber k3uernverein 1882. 1932. Ke8t- 
8ckriit rur Jubelfeier in >Vormclitt am 26. u. 27. ^uni 1932. V^orm- 
clitt: Lrmlänä. Kauernver. 1932. 64 8. 8".

309. keck mann, Ou8tav: Vom alterm1änc1i8cken öauernkau8. — 
On8ere bleimat. 14. 1932. 8. 5—6.

310. keckmann, ^Ou8tavj: LNder au8 a1term1änäi8ckem kürKer- 
tum. — Lrmlanä, mein bleimatlanci. 1932. bir. 4, 5.

311. keckmann, Ou8t3v: Von bäuerlicken k38ten in ^lt-krmland. 
— krmlanä, mein t4eimatlan6. 1932. t4r. 1.

312. Lirck-!4ir8ckkelc1, ^nne1ie8e: 8ol6atenraub im krmlanä. 
— ^8. f. O. krml. 24. 1932. 8.912—19.

313. 8 uckkoIr , kranr: ^.U8 cier Orünc1unK82eit cler Prm1än6i8cken 
^eitunK. — krmlänä.HK. 1932. ?4r. 1.

314. Kukn, ^nton: Ke1iKiö8e kräucke im krmlanä. Ver8uck e. ^u- 
83mmen8te11unK. Outt8ta6t: Outt8t. 1932. 126 8. 8°.

315. kudien8ka, ^nna: iVIoje xv8pomnienia 2 plebi8cxtu na >Varmji. 
>Var822>va 1932 (: Oruk. 8po1ec2na). 78 8. 8". Meine krinnerunKen 
an 6. VoIk8ab8timmunK in krmlanä.l

316. ?erk, 14an8 ^oacbim: Verka88unK8- uncl Peckt8Ke8ckickte äe8 
Kür8tbi8tum8 krmlanä. ^ur. Vi88. KönjK8ber§ 1931 s1932j. VII, 
111 8. 8°.

317. Po8ckmann, ^äo1t: Krm1än6i8cbe8 öauerntum ein8t uncl jetrt. 
— 50 3akre krmlänä. kauernverein. 1932. 8. 5—35.

318. Kittel, ^08ek: Der Oiöre^nverbancl cler Läcilienvereine krm- 
lan68. — Katk. Kuncl8ck3u f. O8t6eut8cklanc1. ^llen8tein. 1. 1924. 
d4r. 26.
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319. Line 8 pur von Li8en§exvinnun§ in ^11-Lrmlnnd. — On8ere erm- 
1änd. tteimnl. 12. 1932. ^r. 12.

320. 's kamm, 0.: 2o1lkrie§ Locken Lrmlanä und preuken im 
^kre 1769. — 0n8ere ermlünd. Heimat. 12. 1932. k4r. 4.

321. 2 iemann, Pnu1: Ln1xvick1un§ de8 Vi02e8anverbanä8 der Lüci- 
Uenvereine Lrm1nnd8. — pro^rummbuck 2. 17. Oenera1ver8amm1. 
6. Vi02e83nverdan6e8 6. Läcikenvereine Lrm1nnd8. 1932. 8. 33—36.

KL8ckubei.

322. Oryi k38rub8ki. Pi8mo äln ludu pomor8kie§o. k. 8. Knrtur^: 
„Oryk" 1932. 8°. (Der k38ckub. Oreii. ^8. k. 6. pommereU. Levölke- 
run^.I

323. 8r2tzc2kow8ki, 81.: I^3uc2yciel8lwo 3 8pr3>v3 K382ub8k3 
tv38 Unterrickt8ive8en u. d. k38ckub. LruAe^. — Oryk 8,3. 1932. 
8.9—11.

324. Orernicki, 81.: podnnin k382ub8kie. Koäcier^nn lVerenlj 
1931: 8l3ckow8ki. 67 8. 8°. lK38ckubi8cke 83§en.1

325. Lonek, 0^ K382ubi 8a polnknmi? Kurlury lK3r1k3U8j 
1931: O3^el3 K3r1u8kiej. 20 8. 8". l8ind d.X38ckuben Polen?1

326. Lnbudn, Orieje prrodkoxv N382M ^Oe8ckick1e un8erer 
k38ckud. Vorinkrenj. — Or^k k382ub8ki. 8. 1932. 14.5—7.

327. I>low3ck, V^3l1er: Vom >Vorl8ck3lr de8 K38ckudi8cken im 
Krei8e Lülow (Pommern). (^u§1. e. 8ei1r. 2. 8ckxvebenden 081- 
1r3§en.) Hülle: 8ckroedel ^1932). 24 8. 8°.

328. Pniew8ki, M3di8l3>v: V3l82e urupelnienie biblioArnkji K3- 
82ub8ko-pomor8kiej xv 23kre8ie j^liorn3W8lvv3 i pol8kiej 1i1er3- 
1ur> pitzknej lLine xveilere Lr§än2un§ 2. k38ckud.-pommereU. 
8iblio§r3pkie 3uk 6. Oeb. cl. 8prackkor8ck. u. poln. 8ckönen Lilern- 
1urj. — poc^nilr (Zd3N8ki. 4/5. 1930/31. 8.145—164.

329. 81elm3ckoxv8li3, LoLenn: 81o8unek K382ub äo Pol8ki. 
Porun 1932. 34 8. 8°. lv38 Verk3l1ni8 K38ckubien8 ru polen.j 
(äwi3lopo§1tzä mor8ki.) (V^yä3xvnic1xv3 In8ly1u1u 83l1>clcie§o.)

Kogckneiäerei.

330. kink, ^O8epk: Die Oe8ckick1e der Ko8ckneiäerei. Ikre Levölke- 
run§ im Mre 1772 und Lnde 1919 neb8l e. ^nk. „>leue8 ru den 
Orl8- u. plurnnmen d. Ko8ckneiderei". OnnriZ: v3N2i§er Verl. Oe8. 
1932. 204 8. 8°. (Ko8ckneider-8ücker. 10.) (Quellen u. Oar8lel- 
1un§en 2. Oe8ck. >Ve8lpr. 16.)

331. pink, ^O8epk: Vie 8ee1e de8 Ko8ckneider8. vnnriZ 1932: VVe8lpr. 
Ver1. 54 8. 8°. (Ko8ckneider-8ücker. 12.) ^U8: D. d. Peick8verd. 
k. d. kalk. ^U8l3nddeul8cken. 1931/32.
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Oauenbur^ un6 kütov^.
Vgl. I^r. 327.

332. V^ekrmsnn, : ^U8 6er Oe8ckickte 6er 83n6e 1.3uen- 
burA un6 8üto>v. — ?ommer8cke I4eim3tpHe§e. 3. 1932. 8.160 
bi8 163.

Litauen.
333. 8ertu1eit, ^ok3nn: Die Kekorm3tion unter 6en preu6i8cken 

I^ituuern. Ikre re1i§iö8-I<ircb1. Entwickelung v. 6. 1^egierung82eit 
tlerrog ^lbrecbt8 bi8 ru 6er 8rie6ricb V^ilbe1m8 1. ^. 1. — 4b. 6. 
8^no63lkomm. k. 08tpr. Kirckenge8ck. 2. 1932. 8. 5—79.

334. Oeru11i8, Oeorg: ^4utter8pr3cke un6 ^wei8pr3ckigkeit in 
einem preuki8ck-Iit3ui8cken Dorf. — 8tu6i bultici. kom. 2. 1932. 
8. 59—67.

335. Oeru11i8, Oeorg: l_it3ui8cker?ot3belei6 von 1644. — ^rcki- 
vum?kilo1ogjcum. 1. 1930. 8.35—36.

336. biennig, (Oeorg Lrn8t 8igmun6I: Ober 6ie ver8ckie6enen 
I^3men 6e8 ^emelflu88e8. — k^utbenin. -4- 1808. 86.1. 8.184 
di8 200.

337. 14 erm 3 nn, 86uur6: Zermerkungen rum 3lt1it3ui8cben 8cbrikt- 
tum in 8reu6en. — ^uckr. 6. Oe8. 6. XVi88. ru Oöttingen. 8kil.-bi8t. 
KI. 1924. 8.106—120.

338. Hitrigrntk, Otto: ^U8tün6e 3N 6er preuki8cb-Ut3ui8cben 
Orenre im 16. un6 17. ^3krbun6ert. — IN. I4eim3t-4b. i. 8y6t- 
kuknen. 1. 1933. 8.68—73.

339. 3 snu 13 iti 8 , : ^Kt3i ir 6okument3i ^8ek3nntm3cbungen 6.
preuk. Legierung in 1it. 8pr3cbe). — ?r3eiti8. 1. 1930. 8.347—65.

340. K 3 1 w 3 iti 8, V^si1u8j: kietuwikki; W3r6i; kletele 8u 1500 W3r6u 
... Kit3ui8cber ^3men8ck3t2 von Oörkern, 81Ü88en, Kebewe8en, 
?kl3nren, /Vlet3llen... 14l2eje: v N3u6ero6e 1910. VII, 117 8. 8".

341. ke 8 kien, ^ugu8tj: Kit3ui8cke ?er8onenn3men — In6ogerm3n. 
8or8ck. 26. 1910. 8.325—52.

342. 0e8kien, ^su§u8t1: ^u 6en Ut3ui8cken ?er8onenn3men. — 
In6o§erm3n. 8or8ck. 28. 1911. 8.390—96.

343. 0 e 8 kien, ^u§u8lj. Die Iit3ui8cken 2wei8t3mmi§en ?er8onen- 
N3men. — In6o§erm3n. 8or8ck. 34. 1914/15. 8. 296—333.

344. 8cku1tre, ?3u1 (H.u§u8t): Der ^U8K13NK 6er 1it3M8cken 
8pr3cke im Kirck8piel pillupönen, Kr. 8t3Hupönen. 8eitr3§e 2. 
Oe8ck. u. Vo1k8kun6e 6. 08tpr. Oren2§ediet8. ?kil. Vi88. ttnlle 
1932 ^19311. 78 8. 8°.

345. 8tu6eru8, O.: ^U8 8er2enber§er8 t<3ckl388. ^83mm1un§ 
preu6.-Iit3ui8cker V^örterj. — ^rckivum ?ki1olo§icum. 1. 1930. 
8.120—145.

346. V6 ün 3 8 l6. i. Vi/ilkelm 8toro8tj: 8ieben 16un6ert ^3kre 6eut8ck- 
Iit3ui8cker 8eriekun§en. Kulturki8tor. O3rle§un§en. I'il8it: Mt3- 
Ver1. 1932. 478 8. 8°.
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?^a5uren.
Vgl. Nr. 18, 98, 109, 173, 2'»8.

347. Lnrke, bluZon i Knrimierr 33ro82x1x: Vi/3lk3 o N32oxv8re 
Rru8kie. Rornnn 1931: Rolonin. 103 8. 8°. (Der Kampf um 6. 
preuk. ^438uren.1

348. Der po1ni8cke Linbrucbin 1Vl38uren. — Ot. Arbeit. 31. 1931/32. 
8.61—67.

349. Oo11ub, blermann: bürgen in i^38uren. — ^438ur. V0IK8K3I. 
1933. 8. 45—49.

350. Ori § 3 t, fritx: 8e8ie61unK 6e8 ^43uer8ee§ebiet8 im R3kmen 6er 
Ko1om83lion O8tpreu6en8. Köni§8ber§: Oräke L Onrer (1931). 
160 8. 8". (14eim3tkor8cbunA 3U8 O8tpreu88en8 N3uer8ee§ebiet. 4.)

351. I4e^mutb, 143N8: 14ier 8prickt ^38uren. König8ber§: 143rtunK 
1932. 62 8. 8°.

352. K3rpin8ki, ?.: Die 1'iekenverk3ltni88e 6e8 1.öxventin8ee8. — 
8ckr. 6. Rk^8.-ökon. Oe8. 67, 3/4. 1932. 8. 52—62.

353. Kurpiun, Robert: Die Kreu2k3krer. ^U8 Oder8cb1e8ien rur 
^b8timmun§ in ^438uren. — i^38ur. V0IK8K3I. 1933. 8. 59—69.

354. V38 8cköne i^38uren. Mt e. Vorxv. v. fritr Ku6ni§. Moiren: 
^o§Ii (1932j. 16 8. 8".

355. Oelmnnn, Lrn8t Rick3r6: 1)38 1.3N6 6er t3U8en6 8een. — 
lürmer. 34,2. 1932. 8.201—6.

356. Rokorecki, V(^.: i^32ur^ xv ?ru83cb V^8cbo6nick (Die 1^3- 
8uren in 08tpreuKen). — 8pr3xvy N3ro6oxvo8cioxve. 6. 1932. 8. 167 
—195.

357. Rotk, Werner: N38uren un6 6ie Rkilipponen. — 08t6t. I^3tur- 
xv3rt. 3. 1930/31. 8.183—190.

358. 8oxv3, ?.: R3tujmx 1^32ur^! t43pi8at xv 11 rocrnic§ p1ebi8c^tu 
>V3rmj3k. lorun: 2iemi3 V^8cko6nio-?ru8k3 1931. 15 8. 8". (Ret
ten xvir ^i38uren! ^um 11. ^3kre8t3A 6. ^b8timmun§ im Lrml3n6.)

359. 1Vl38urj8cber Vo1ii8k3len6er. 1933. ^1Ien8tein: O8t6t. 16ei- 
M3t6ien8t (1932). 148 8. 8°.

14a6rauen.

360. 1. ojexv 8 lii, Lricb v.: Romoxve 6ie Oöttereicke im O8ten. 1-1eim3t- 
erräblunAen 3U8 6. 3ltpreuk.Oebiet I^36rauen. Oumbinnen: Olocke 
1932. 88 8. 8°.

bl atan^en.

361. 1^3t3NAer 14eim3tk3len6er kür 6ie Krei8e k^eiliKenbeil un6 
Rr. LMu. 8ckriktl: Lmil ^ok8. Outt^eit. ^§.6.1933. bieilixenbeil: 
O8tpr. tteim3tver1. (1932). 114 8. 8°.

192



Kuri8cke I^ebrun^.
362. Die Kuri8cke e k r u n A. Lurop38 83ndxvÜ8te. Kin Idnndbuck 

f. 6. >V3nderer u. blnturkreund. Von K(nr1j ^ndree (u. 3.j Köni§8- 
ber§: Oräke L On2er (1932^. 140 8. 8°.

363. 8ckÜ2, Lrn8t: kilder von der 1<uri8cken ^etuun^. — Oürmer. 
34,2. 1932. 8.401—8.

pommerellen.
Vgl. dir. I, 96, 100, 101, 117, 158, 244, 328.

364. O 3 V i d , Pierre): Pecbercke8 8ur ?bi8toire de 13 ?omer3nie po1o- 
N3i8e: poloAne, Lr3ndenbour§, 1eutonique8. — Kevue de8 que8ti- 
ON8 Ki8torique8. 116.1932. 8. 257—74. 117.1932. 8.5—44.

365. Or3A3n, Verein: ?r2^l3c2enie ?omor23 do ?ol8ki xv roku 
1282 (Die ^nKliederunA ?ommerellen8 3n Polen i. 3-12821. — 
Or>1. 8,2. 1932. 8.3—9.

366. 2 d2iejoxv ?omoi23. Lerent (19321. 15 8. 8". ^U8 d. Oe8cb. 
?ommerel1en8.1

367. Orie8iecioro o ?omor2U. (Oorun: In8t. Vnlt^eki (19321.) 
22 8. 8°. (10 ^uk83l2e über ?ommere1len.1

368. Oor8lii, Knrol: ?omor2e xv dobie Wojn^ Kr2^n38to1etniej. 
?O2N3n: ^oxv. pr2xj. N3uk. 1932. 308 8. 8". (pommerellen 2. ^1. 
d. 13jükr. Krie^e8.1 ^U8: ?r3ee Komi8ji Ki8tor. P02N. Ooxv. pr2^j. 
N3llK. 7.

369. I< 3 rnoxv 8 ki, 3rln: Od2ird ?omor23 xv xv3lk3cb ?ol8ki o nie- 
podle§to8c (Der Enteil ?ommerellen8 3m K3mpk ?o1en8 um d. On- 
3bk3N^iKkejtj. — Oryf. 8. 1931/32. 14. 1, 8.4—9. 14.3, 8. 15—22. 
9. 1932. N. 1, 8.1—5.

370. Körner, Oe8l3xv: äl38k i ?omor2e j3lxo 8^mbole N382ej nie- 
23le2N08Ll. I'orun: K383 im. M3NOXv8kieAO in Komm. 1932. 65 8. 
8". (8ckle8ien u. pommerellen 3I8 8xmbole un8erer On3bb3NKi§- 
keit.j (äxvintopoZInd mor8lii.)

371. Koc2)s, Keon: KM3 uvv3§ o N3j8t3r82^ck d2iej3ck ?omor23 
^LiniAe kemerkunAen über d. ältere Oe8ck. ?ommereI1en8l. — 
k-oc2niki Ki8tor. 8. 1932. 8.1—21.

372. pnmot, >Vili1or: O txvorc23 mM p3N8txvoxvH N3 ?omor2U. 
I'orun 1931: ?omor8lL3 >V)sd3xvnic23. 102 8. 8". (Ober d. 8cböpse- 
ri8eken 8t33t8§ed3nken in pommerellen.j

373. Koren t2, p(r^derili^: 0r3M3t^k3 pomor8k3. P02N3Ü: In8t. 
1932. 80. (pommerell. Ornmmntilr.l (XV^dnxvnictxvn 1n8t. 23cbodnio- 
8toxvi3N8kie§o pr2y Onixv. ?02N3N8kim. 4,3.)

374. Korent2, K(riedrick1: 8tudien 2ur mi1tel3lter1icken lopo- 
§r3pkie ?ommereI1en8. 1. V38 K3nd§ebiet de8 K1o8ter8 ^3rnoxvit2. 
— Mit. d. V^e8tpr. Q. V. 31. 1932. 8.61—66.

375. iVI 3 k o xv 8 k i, Kole8l3xv: 82tuli3 N3 ?omor2u, jej d2ieje i 23b^tki. 
T^orun: 1n8t. 63bycki 1932. XIV, 250 8. 8°. (Die Kun8t in ?omme- 
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reken, ibre Oesck. u. Oenkmüler.! (8erju: öulticum. 4.) (pumixtnik 
In8t^tutu Lult^ckie^o. 9.)

376. pol8lcie§o wxbr^erm moi8kie§o . . . Polen8 8eekÜ8te.
V^3r823xv3: kuck s1932j. 29 8. 8".

377. Noc 3 r 8 ki, ^§munt: Kultur3 um^8loxv3 N3 pomorru. lorun: 
In8titut Luttyclii 1931. 86 8. 8°. pie §ei8ti§e Kultur in pomme- 
reUen.1

378. /Vloc3r8lii, ^Kmunt: öibljoKlÄM Kultur^ umMoxvej N3 po- 
mor^u Piblio^r3pbie 6. Oei8te8ku1tur in pommerellen!. — Pol8liie 
pomor^e. 2. 1931. 8.149—182.

379. 0 xvin 8 lri, ^3n: lxliemiecliie preten8je 6o pomor^n pie ät. ^n- 
8prücke 3uk pommerellen!. — K3lenÜ3r2 mor8ki. 3. 1931/32. 8.90 
bi8 109.

380. XV^6. In8t. L3lt^ckieA0. pnmitztnik 2M260W pomorrornnxv- 
c^cb. P06 recl. ^o^ekn Loroxvikn. 2^682. 1. Lorun: K383 im. M3- 
novv8kie^o in Komm. 1931. 8". Penk8cbrikten ä. Konkeren^en k. 
pommerell. K3n6e8kun6e.1

381. pilnt, p.: ?ol8ke pomornn^. l^3roüono8tni pomer^ v t. rv. 
pol8kem Kori6oru poln.-pommern. bl3tion3le Verli3ltni88e im 80- 
§en. „?o1n. Korri6or"j. — t<s3ro6no8tni Obror. 2. 1931. 8. 249—54.

382. Pniexv8ki, Wl3<1^8l3xv: iViorre pokkie i pomor^e xv pieäni. 
O63N8K: Loxv. 1931. 197 8. 8". sL>38 poln. l^leer u. pommerellen im 
Lie6e. Line ^.ntkoloZie.! (kibljotekn §6363^0 pomor8k3 Loxvn- 
rry8txv3 prr^jnciol nnuki i 82tuki xv OÜ3N8ku. 1.)

383. ?ol8kie pomor 2 e. prncn rbior. po6 re6. Worein Lorowikn. l'. 2. 
?r2682lo8c i kulturn. Lorun: In8t. 1931. 8". ^038 poln. pomme
rellen. L. 2. Ver§3n§enlieit u. Kultur.^ (?3mi^1nik ln8t^tutu Lnl- 
tyckie^o. 8erM: 83lticum. 2.)

384. ?ornj, 8t.: pomor^e 3 ?ol8k3 xve vvcre8nej äobie ^riejowej. 
>V3r823xv3 1931: Oyxvin8lii. 31 8. 8". pommerellen u. Polen in ä. 
Lrükreit cl. Oe8ckictite.1

385. XVycl. In8t. Lnlt^cliieKO. Problem nnroäoxvoäcioxv^ N3 po- 
morr:u. protolcol odrnä, ornr rekernt^ N3uk .... N3 2. l^nulr. 
^jeLä-ie pomorro^n . . . . xv Loruniu. Lorun: K383 im. i^i3- 
noxv8lrieKO in Komm. 1931. 130 8. 8°. P38 klutionulitüten-pro- 
blem in pommerellen.^ (pumißtnili rju^äoxv pomorr:o2N3xvc^ck. 1.)

386. p 3 n 6 t, Lricb: Die neuere polni8cbe Oe8ckicbt8kor8ckun§ über 
6ie politi8cken Le^iekunKen We8t-Pommern8 ^u Polen im ^eitulter 
Kni8er Otto8 6e8 Oro88en. L>3N2i§: vunriKer Verl. Oe8. 1932. 
67 8. 8". (O8tl3n6-Lor8ckun§en. 2.) ^uck in: Lult. 8tu6ien. bl. 
L. 34.

387. 8kib3, puxvel: po^creniu niemiecki clo pol8kie§o pomorrn. 
(Oüzmin: kulto-polulr 1932.) 37 8. 8°. pie 6t. ^N8prücke 3uk 6. 
poln. pommerellen.j ^uck clt. er8cb.

388. 8mo^or2exv8lri, 038imir: Po1on3l8 et ^1lem3nä8 63N8 13 
pomerunie vi8tulienne. — pevue cle8 8cience8 politique8. 47. 1932. 
8.185—203.
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389. 8mogorrew8ki, (Hmir: k3 pomerunie Polonaise. ?3ri8: 
Oebetkner L >Volkk 1932. XVI, 462 8. 8°. (Probleme politique8 
6e I3 pologne contemporuine. 3.)

390. 8 moIin 8 ki, 8t.: porwoj 8ieci kolei pomor8kick w lutuck 1919 
—1930 t8ntwickl. 6. pommerell. Li8enb3knnet2e8 in 6. 3- 1919 
bi8 1930j. — ?rreglH6 kommunik3cyjn^. 5. 1931. >Ir. 36, 8.12—14.

391. Wurcruk,^..: V^cinek r 6riejow w^ckowuniu N3 pomorru 
^U88cknitt 3U8 6. Li2iekunA8§e8ck. in pommerellens. — Orz6. 9. 
1932. 8.6—12.

8 3 88 en.
392. U 3 8 clike , Lrick: Die Orenren 6er 1440 lenken ini K3n6e 8388en. 

— ^ltpr. Por8ck. 9. 1932. 8. 22—28.

8uäauen.
393. ?ogo63, (^6olt): Kömi8cbe K3i8ermünren im I^3n6e 6er 8u- 

63uer. — Vn8er I^38urenl3n6. 1932. I^r. 8.
394. pogo 6 3 , ^(6olk): 8ilber8ck3t2e im 8u63uerl3n6. — vnser lVIa- 

8urenl3n6. 1932. 11.

e i c li 8 e 1! a n 6.
Vgl. Nr. 113,119,187.

395. 8ertr3m, ^ttugo): Die Trockenlegung un6 Kultivierung 6e8 
XVeick8el-velt38. — lVlitt. 6. Vt. 83n6w. Oe8. 47. 1932. 8. 727—28.

396. 8010 wik, ^orek: Kilku prrycr^nkow 8twier623jtzc^ck 06- 
62i3lxw3nie >Vi8l^ 113 8to8unki vv rutoce O63N8kiej. pwow: 
?3N8tw. In8t. >l3uk. Oo8p. Mej8k. vv 8^6g082c2 1931. 70 8. 8°. 
Oeiträge 2. 8e8tütigung 6. ^3t83cke 6. Einwirkung 6. XVeick8el 3ul 
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400. pic 2 ew 8 ki: Vie >V388erwirt8cb3lt in 6er >X^eicb8el- un6 k^ogut- 
nie6erung, in8be8on6ere im Llbinger Veickverb3n6. — ^entrulbl. 
6. Zuuverwult. 43.1923. 8.171—175.
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Hermann Strunk und die deutsche 
Landesgeschichte.
Von Erich Keyser.

Am 6. Februar 1933 verstarb in Danzig der frühere Kultussenator 
Dr. pkil. Dr. Jng. e. h. Hermann Strunk, der zweite Vorsitzende der Histori
schen Kommission für oft- und westpreußische Landesforschung. Aus dem 
großen Bereich seiner politischen und geistigen Wirksamkeit sei an dieser Stelle 
nur seine Tätigkeit im Dienste der Erforschung der deutschen Landesgeschichte 
gewürdigt.

Carl Ferdinand Hermann Strunk war am 18. April 1882 als Sohn des 
evangelischen Pastors Hermann Strunk in Dobien, Krs. Wittenberg, in der 
Provinz Sachsen, geboren. Er besuchte das Melanchthon-Gymnasium in 
Wittenberg und studierte seit 1901 an der Aniversität Halle Theologie und 
Philologie. Hatten anfangs die theologischen Neigungen vorgeherrscht, so 
wandte er sich noch während seines Studiums mit lebhaftem Eifer der Ge
schichte, der Philosophie, der Pädagogik und auch den orientalischen Sprachen 
äu. Im Jahre 1906 wurde er auf Grund einer Arbeit über „Die hohe- 
Priesterliche Theorie des Alten Testamentes" zum Dr. M1. promoviert. Diese 
erste wissenschaftliche Arbeit, die Strunk veröffentlichte, zeigte bereits die auch 
später stets bei ihm hervortretende reiche Literaturkenntnis, den knappen, 
immer das Wesentliche heraushebenden Ausdruck und kritische Schärfe. Er 
suchte zum Teil im Gegensatz zu führenden Religionshistorikern jener Zeit 
nachzuweisen, „daß sich in der kurzen Zwischenzeit seit Ezechiel das hohepriester- 
liche Amt nicht nur in Wirklichkeit, sondern auch in der Idee neu gebildet 
habe". Es handelte sich für ihn dabei weniger um theologisch-dogmatische, als 
um kirchenrechtliche und ideengeschichtliche Fragen. Dem gleichen Gebiet ent
wuchs eine Abhandlung über „Das alttestamentliche Oberpriestertum in den 
„Theologischen Studien und Kritiken", Zg. 1908, S. 1—26; sie zeigt noch weit 
deutlicher als die Dissertation die Hinwendung Strunks zur Untersuchung ge
schichtlicher Quellen.

Nachdem Strunk in Lalle die erste theologische Prüfung und die Prüfung 
für das Lehramt an den höheren Schulen mit Erfolg abgelegt hatte, war er 
zunächst 1906—07 an den Lehrerseminaren in Weißenfels und Erfurt tätig 
und kam dann als Oberlehrer an die Höhere Mädchenschule und das Höhere 
Lehrerinnenseminar in Geestemünde. Dort im Weserlande wandte sich 
Strunk entscheidend der Erforschung der deutschen Landesgeschichte zu. Er 
lernte das niedersächsische Volkstum kennen und lieben und fühlte sich ihm 
durch seine mütterliche Abstammung selbst zugehörig. Es ist erstaunlich, mit 
welchem Eifer und Erfolg der junge Oberlehrer sogleich den Quellen der 
ältesten Geschichte seines neuen Wirkungskreises nachspürte und sie der 
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wissenschaftlichen Forschung und, was für ihn ebenso bezeichnend ist, 
auch der Volksbildung zugänglich machte. Auf der Versammlung der 
„Männer vom Morgenstern" im Jahre 1909 in Bederkesa behandelte er in 
einem Vortrage die Einwanderung der Sachsen in das Weserland und prüfte 
dabei die Nachrichten von Widukind, der sächsischen Weltchronik und der 
übrigen einschlägigen Duellen, zu deren Deutung er auch die Ergebnisse der 
neueren Archäologie und Dialektkunde heranzogP

Noch stärker wandte er sich der Namenforschung zu, als er die Reise des 
Pythias nach der Nordsee untersuchte"). Eine Auswahl der wichtigsten 
Quellen zur Geschichte des Erzstifts Bremen bis zur Mitte des 16. Zhts. 
wurde 1911 in Buchform veröffentlicht. Dabei wurden die Nachrichten von 
Cäsar und TaciLus ebenso ausgewertet, wie Widukind, Beda, Einhard, der 
Keliand, der Sachsenspiegel, Adam von Bremen, Papst- und Kaiserurkunden 
und die Überlieferungen zur Geschichte der Deutschen Lanse und der nord- 
westdeutschen Territorien. Strunk legte großes Gewicht darauf, den Zu
sammenhang der bremischen Landesgeschichte mit der allgemeinen deutschen 
Geschichte aufzuweisen. Seine sachlichen und sprachlichen Erläuterungen be
zeugen seine eindringende Beschäftigung mit allen einschlägigen Problemen. 
Auch wurden dem Buche, um den Reichtum und die Vielseitigkeit der vor
handenen Quellen zu veranschaulichen, Abbildungen vorgeschichtlicher Funde, 
sowie mittelalterlicher Siegel und Arkunden beigefügt"). Im Zusammenhänge 
mit diesen Arbeiten wurden mehrere weitere Antersuchungen zur Geschichte 
Niedersachsens veröffentlicht*)  und auch die methodischen Fragen des Ge
schichtsunterrichtes behandelt"). Gleichzeitig trat Strunks reger Sinn für die 
kulturpolitische und verwaltungsmäßige Förderung geschichtswissenschaftlicher 
Forschungen in Erscheinung; er trat für den gesetzlichen Schutz der Boden
altertümer ein"). Wie stark er sich auch in dieser Zeit schon mit den nationalen 
Ideen auseinandersetzte, zeigte seine Ausgabe von Pfitzers Briefwechsel zweier

*) Methodische Erläuterungen zum Quellenbuch zur Geschichte des alten Erzstifts Bremen, 
Jahrbuch der Männer von Morgenstern 12 (1909—10).

Das Scheingehen, ein niedersächsisches Gottesurteil, ebd. 12 (1909—10) und Lannover- 
land (1911) Januarheft.

Aus Geschichte und Sage, Lannoverland (1910) Septemberheft.
Geneologische Beziehungen zwischen den Läufern Welsen und Lohenzollern. Nordwest- 

deutsche Zeitung (1913) Mai.
Pythias von Massilia, der Entdecker unseres Wattenmeeres. Lannoverland (1913) Februarheft. 

Der Sachsenname, Niedersachsen Ig. 19 Nr. 18 (15. Juni 1914).
5) Zwei „neue Wege" und der Geschichtsunterricht. Vergangenheit und Gegenwart Ig. 1911, 

Septemberheft.
Leimatkunde und Geschichtsunterricht an höheren Schulen Preußens ebd. Ig. 1912 Lest 1.
Köpfe und Bilder, Zeitschrift „Die höheren Mädchenschulen" 27. Ig. Lest 24 (1914).
Eine wichtige Quellensammlung für den Geschichtsunterricht ebd. 28. Ihg. 6. Lest (1915).
Deutsche Leimatkunst im lateinischen Mittelalter, Jahrbuch der Männer vom Morgenstern, 

Ig. 17 (1915-16).
«) Die Notwendigkeit eines gesetzlichen Schutzes unserer Bodenaltertümer, Vergangen

heit und Gegenwart Ig. 1913 Lest 5 und Das neue preußische Ausgrabungsgesetz. Ebd. 1914.

g Wie die Sachsen nach Ladeln kamen. Eine quellenkritische Untersuchung. Jahrbuch 
der Männer vom Morgenstern 11 (1908—09).

2) Die Entdeckung des Wattenmeeres durch Pythias von Massilia. ebd. 13 (1910—11).
») Quellenbuch zur Geschichte des alten Erzstifts Bremen und Niedersachsens bis zum 

Ausgang des Mittelalters. Bd. 2 der Beiträge zur Leimatkunde des Reg. Bez. Stade. 
Lalle a/S. 1911. 2. Auflg. in Lansa-Leimatbücher, Lest 11—12, 19—20, 25—26, 31—33, Bremer- 
haven 1923—25.
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Deutschen 1912?). Zm Jahre 1918 folgte eine Auswahl der Reden aus der 
Frankfurter Nationalversammlung^). Bereits frühzeitig im Banne der po
litischen Ideen von Friedrich Naumann hat Strunk stets einer Verbindung 
nationaler und liberal-demokratischer Staatsanschauungen auf großdeutscher 
Grundlage gehuldigt. Dieser Einstellung entsprangen seine überaus lebhafte 
und erfolgreiche Tätigkeit im Dienste des V. D. A., dessen Landesvorsitzender 
für das Gebiet der Freien Stadt Danzig er später wurde, ferner seine Zu
gehörigkeit zur Deutschen Burschenschaft und die geistigen Grundlagen seiner 
Kulturpolitik.

Im Weltkriege stand Strunk, zum Schluß als Oberleutnant, an der Front 
im Westen und wurde in der letzten Zeit, dank seiner pädagogischen Begabung 
und Erfahrung vielfach zu den Lehrgängen und Vorträgen herangezogen, die 
im Auftrage der Armeeoberkommandos der nationalpolitischen Aufklärung der 
Truppen galten. Es entsprach seiner Art, alle Aufgaben, die sich zeigten, 
sofort anzupacken") und an allem geistigen Schaffen teilzunehmen, wenn er 
noch während des Krieges in der bekannten „Quellensammlung für den ge
schichtlichen Unterricht an Höheren Schulen" zwei Hefte über die Kriegs
ereignisse Herausgabe). Strunk hat auch in späteren Jahren den Krieg als 
Großtat des deutschen Volkes der Jugend oft deutlich vor Augen geführt und 
setzte sich daher nachdrücklich für die Herstellung und Vorführung des großen, 
mechanisch bewegten Reliefs der Schlacht bei Tannenberg ein, das der Dan- 
ziger Mittelschullehrer Mantau entworfen und angefertigt hatte, und das, 
nachdem es in Danzig und Königsberg gezeigt worden war, in Tannenberg 
selbst für die Dauer aufgestellt worden ist").

Inzwischen hatte Strunks berufliche Laufbahn eine bedeutsame Wendung 
erhalten. Zm Frühjahr 1914 wurde er zum Direktor des Lyzeums in Pr. Star- 
gard berufen und, obwohl er wegen seiner militärischen Verpflichtungen dies 
Amt nur im Schuljahr 1916/17 und dann erst nach der Revolution verwalten 
konnte, eröffnete sich ihm durch diese Verwurzelung in der deutschen Ostmark 
ein ganz neues Wirkungsfeld. Sobald er aus dem Felde zurückgekehrt war 
und die Bedrohung des alten deutschen Kulturlandes an der Weichsel durch 
die Polen bemerkte, stellte er sich in den Dienst der Abwehrbewegung. Er 
sammelte im Kreise Pr. Stargard die Deutschgesinnten um sich und war bei 
der Bildung der dortigen Deutschen Volksräte beteiligt. Dadurch ergaben sich 
für ihn die ersten Beziehungen zu Danzig. Als aufrechter deutscher Mann 
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?) P. A. Pfitzer, Briefwechsel zweier Deutschen. Lest 30, der „Vorkämpfer deutscher Frei
heit", Buchhandlung Nationalverein München (1912).

») Reden aus der ersten deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche zu 
Frankfurt 1848—49. Inselbücherei Nr. 244, Inselverlag Leipzig (1918).

«) Einhundert Kernworte für den deutschen Krieger. Kriegszeitung der vierten Armee (19171 
Kriegerheimstätten, ebd. (1917). '
Deutsches Verfassungs- und Gesellschaftsleben, Lest 5 der Vorträge für die vierte Armee 

ebd. (1918).
Erinnerungen an den vorigen Sedantag ebd. (1915).
i") Mobilmachung und Aufmarsch der Leere. Leipzig (1916)
Der Bewegungskrieg im Westen, Leipzig (1918).
") Kriegsgeschichte in Leuchtschrift. Kultur und Leben (1930) und in etwa 100 Zeitungen 

nachgedruckt.
H fEin Relief mit Darstellung der Schlacht bei Tannenberg. Ostdeutsche Monatshefte Ig. 8 

Ein neuartiges Relief der Schlacht von Tannenberg, Kölnische Zeitung vom 10. Januar 1928



erprobt, als umsichtiger Volks- und Iugenderzieher bekannt, als wissenschaft
licher Schriftsteller und vorzüglicher Redner geschätzt, wurde er zum Stadt- 
schulrat in Danzig gewählt und am 25. März 1919 in sein Amt eingeführt. 
Bei der Bildung des Senats der Freien Stadt Danzig wurde er am 6. De
zember 1920 zum Senator für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung gewählt. 
Nachdem er später noch die Leitung des Kirchenwesens übernommen hatte, 
verwaltete er dieses Amt bis zur parteipolitischen Neubildung der Danziger 
Regierung am 9. Januar 1931 unter Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit 
mit erstaunlicher Fruchtbarkeit, unermüdlich schaffend und andere zum Schaffen 
anregend. Die persönlichen Verbindungen und die geldlichen Mittel, die ihm 
fortan zu Gebote standen, hat er unablässig auch der Förderung der deutschen 
landesgeschichtlichen Forschung dienstbar gemacht. Diese Förderung zeigte 
sich in dreierlei Richtung: in der Pflege des Heimat- und Volksgedankens in 
Danzig, in der Unterstützung aller geschichtswissenschaftlichen Arbeiten im 
Preußenlande und in der bahnbrechenden Durchführung der Flurnamen
sammlung in seinem alten und in seinem neuen Lebenskreise, an der Weser 
und an der Weichsel.

Schon in Geestemünde hatte er im Bunde der Männer vom Morgenstern 
der Heimatpflege sich gewidmet. Er war überzeugt, daß nur der Liebe und der 
inneren Verbundenheit zum Heimatboden die Treue zum Volkstum und 
Vaterlande entwachsen kann. In Danzig hat er den „Deutschen Heimatbund" 
mitbegründet und in ihm vornehmlich die Iugenderzieher gesammelt, damit 
sie die ihnen im Heimatbunde durch Vorträge, Schriften, Führungen und 
Ausflüge vermittelten Kenntnisse weiter verbreiteten. Er gab auch die „Heimat
blätter des Deutschen Heimatbundes" heraus; sie behandelten in zwangloser 
Folge jährlich in mehreren Heften wichtige Gegenstände aus der Danziger 
Geschichte, Volkskunde und Naturkunde. Seit 1921 veranstaltete Strunk 
ferner alljährlich im Herbst die weithin beachteten und stark besuchten „Deutsch- 
kundlichen Wochen", bei denen führende Vertreter aller Zweige der Wissen
schaft und Kunst aus allen Teilen Deutschlands ihre aufmerksam und begeistert 
folgenden Hörer mit der Entwicklung und den Zielen deutscher Kulturarbeit 
vertraut machten. Strunk selbst hat auf diesen Wochen stets das Wort zur 
Einführung ergriffen, um die Richtlinien der deutschen Kulturpolitik in 
Danzig herauszustellen. Die erste und die achte Woche waren 1921 und 1928 
der Volkskunde, die sechste Woche 1926 dem Zusammenhang der deutschen und 
der Danziger Geschichte gewidmet"). Auch die übrigen wissenschaftlichen 
Vereine Danzigs regte er zu heimatkundlichen Arbeiten an und gewährte 
ihnen, soweit es irgend ging, seine amtliche Hilfe. Die „Ostdeutschen Monats
hefte", die der mit Strunk befreundete Carl Lange herausgab, enthielten auf 
seine Anregung mehrfach Sonderhefte, die den wichtigsten Städten und Land- 
schaften des deutschen Ostens gewidmet waren und wertvolle wissenschaftlich 
begründete Darstellungen aufwiesen. Die Erhaltung der geschichtlichen Bau
denkmäler in Stadt und Land, die Wiederbelebung alter Volksspiele, Tänze 
und Bräuche, die Pflege der niederdeutschen Sprache und der Danziger

12) Fünf Jahre Deutscher Leimatbund, 1925, Leimatblätter II 5
Zehn Jahre Deutscher Leimatbund, Reden zur Eröffnung der Deutschrundlichen Wochen, 

in Danzig. 1930. Leimatblätter VII 1.
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Mundart, die Begründung und der Ausbau des Staatlichen Landesmuseums 
für Danziger Geschichte, das zur Sammelstelle aller Heimatarbeit bestimmt war, 
haben Strunks Denken und Landein unaufhörlich bestimmt. Immer wieder 
bekundete und bestätigte er die Überzeugung, „daß auf unserem gefährdeten 
Posten das deutsche Volkstum stärker gepflegt werden müsse, da der deutsche 
Mensch wertvoller ist, als alles andere, zu dessen Schutz wir uns berufen 
fühlen."

Die heimatkundliche Bildungsarbeit setzte in Strunks Sinne in jedem 
Falle gründliche wissenschaftliche Vorbereitung voraus. Alle Wissenschaften, 
die sich der Erforschung der Heimat und des deutschen Landes widmeten, 
fanden daher seine Unterstützung, und ihre Vertreter wurden von ihm dauernd 
zu Forschungen, zu schriftstellerischer und rednerischer Arbeit angefeuert. 
Strunk wurde eine der führenden Persönlichkeiten des Westpreußischen Ge- 
schichtsvereins. Er war auch einer der ersten, die den Zusammenschluß aller 
deutschen Geschichtsvereine im Bereiche der früheren preußischen Provinzen 
Ostpreußen und Westpreußen als wissenschaftliche Aufgabe und als nationale 
Pflicht erkannten. Im November 1923 veranlaßte er den Senat und die 
Stadtgemeinde Danzig, der neugebildeten Historischen Kommission für ost- 
und westpreußische Landesforschung als Mitglied sich anzuschließen, und 
gehörte seitdem als amtlicher Vertreter Danzigs dem Vorstände der Kom
mission an. Er machte sich dabei die Erfahrungen zunutze, die er als Mitglied 
der Historischen Kommission für Niedersachsen erworben hatte. Als regel
mäßiger Besucher der Jahresversammlungen gewann er auf den Gang ihrer 
wissenschaftlichen Arbeiten bald starken Einfluß und wurde auf der Jahres
versammlung in Marienwerder 1927 zum zweiten Vorsitzenden gewählt. 
Strunks Mitarbeit an dem Ausbau der anfangs finanziell sehr bedrängten 
Historischen Kommission ist aus ihrer Entwicklung nicht fortzudenken. Er 
benutzte jede Gelegenheit, um in Wort und Schrift bei heimischen und aus
wärtigen Stellen, bei den Ministerien in Berlin, im Gesamtverein der deutschen 
Geschichts- und Altertumsvereine, bei der Deutschen Akademie in München, 
bei der Deutschen Stiftung für Volks- und Kulturbodenforschung in Leipzig 
für die Historische Kommission sich einzusetzen und Mittel zu werben"). Er 
leitete die Jahresversammlungen in Danzig 1928 und in Schneidemühl 1930. 
Außer dem umfangreichen Schriftwechsel, den er als zweiter Vorsitzender zu 
führen hatte, beteiligte er sich an der Herausgabe der „Altpreußischen For- 
schungen" und hat Jahre hindurch alle Einsendungen auf ihre Druckwürdigkeit 
mit großer Sorgfalt und hohem Sachverständnis geprüft.

Die wichtigste Arbeit, die Hermann Strunk der Historischen Kommission 
und damit auch der gesamten Wissenschaft vom Deutschen Osten geleistet hat, 
war die Förderung der Flurnamenforschung. Schon in Geestemünde hatte

") Die Historische Kommission für Ost- und Westpreußen. Ostdeutsche Monatshefte 4. Zg. 
1W. Heft 5.

Der Plan einer deutschen Historischen Kommission für Ost- und Westpreußen, Danziger 
Neueste Nachrichten, 1923 Nr. 49—5V.

Geschichtswisfenschaftliche Arbeiten im deutschen Nordosten, Deutsche Pressekorrespondenz, 
1929 November.
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die Beschäftigung mit den Quellen des Volkstums und seiner Geschichte zur 
Beachtung der dortigen niederdeutschen Flurnamen ihn geführt. Er ging 
von der Sammlung der Lausinschriften aus, untersuchte alte Flurkarten und 
sammelte selbst aus dem Volksmunde die überlieferten Namen von Ackern, 
Wiesen, Sümpfen und Anhöhen. Die Ergebnisse dieser Nachforschungen, zu 
denen er mit Erfolg Mitarbeiter heranzog, hat er zum größeren Teil erst in 
Danzig zusammengestellt und veröffentlicht"). Zn Danzig gewann er den 
LeimaLbund für die Durchführung gleicher Arbeiten. Er schuf ein lückenloses 
Netz von Sammlern in Stadt und Land, die unter seiner persönlichen, ständigen 
Aufsicht aus dem Volksmunde, aus dem Schrifttum und aus den Beständen 
des Danziger Staatsarchivs die früher gebrauchten und die heute noch üblichen 
Flurnamen zusammenstellten"). In wenigen Jahren konnte die Sammlung, 
soweit dies bei einem solchen Unternehmen möglich ist, als abgeschlossen be
zeichnet werden.

In den Jahren 1925 und 1926 legte Strunk weiterhin der Historischen 
Kommission einen großzügigen Plan zur Sammlung aller Flurnamen des 
Preußenlandes vor"). Nachdem er die Verbindung mit den Forschern her- 
gestellt hatte, die, wie die Leitung des preußischen Wörterbuches in Königs
berg, schon seit langem Flurnamen gesammelt hatten, schuf er wie vorher in 
Danzig einen festen Rahmen von Sammelstellen in allen Teilen des Landes. 
Durch Verträge und Aufsätze, durch briefliche und mündliche Belehrung 
und Ermunterung erreichte er es, daß die Flurnamensammlung nicht nur zu 
einem der wichtigsten Unternehmungen der Historischen Kommission, sondern 
auch in ganz Deutschland als eine vorbildliche Leistung bekannt wurde.

Die „Altpreußischen Forschungen" und der von Strunk zusammen mit 
Pros. Dr. Ziesemer begründete „Altpreußische Flurnamensammler" (Nr. 1—5. 
August 1929 — März 1932) berichteten über den Fortgang der Arbeiten und

") Sammlung der Lausinschriften, Nordwestdeutsche Zeitung 1913.
Die Sammlung unserer Flurnamen, Niederdeutsches Leimatblatt, Beilage der Nord

westdeutschen Zeitung, 1922 Nr. 14.
Die Ahnten im Vielande, Niederdeutsches Leimatblatt, ebd. 1922 2cr. 2».
Flurkarten und Flurnamensammlung, ebd. 1923 Nr. 1.
Vom einstigen Agrarwesen des Vielandes. Nach den Flurnamen dargestellt, Jahrbuch 

der Männer vom Morgenstern, Ig. 20 (1922/23).
Die Flurnamen des Vielandes, ebd. Ig. 21 (1924).
Die Flurnamen der Dorfschaft Apeler, ebd. Ig. 22 (1925).
Die Flurnamen aus 12 Gemeinden des Landkreises Geestemünde. ebd. Ig. 24, (1928/30) 

S. 1—56.
Vor- und Frühgeschichtl. Denkmäler in Niederdeutschland, die nach Baulichkeiten und 

Lausgeräten oder nach Tieren genannt sind. Jahrbuch für Niederdeutsche Sprachforschung 
1929 Lft. 55

Flurnamen als Zeugen untergegangener Ortschaften. Niedersachsen 1932, Junihest.
is) K. Strunk, Die Sammlung der Flurnamen im deutschen Volksgebiet unter besonderer 

Berücksichtigung Ost- und Westpreußens mit Anhang und einer Flurkarte: Die Flurnamen 
der Landgemeinde Praust (Krs. Danziger Löhe). Leimatblätter des Deutschen Leimat- 
bundes, 4 Ig., Lest 1 (1927), Verlag Kafemann, Danzig.

Flurnamenmerkwürdigkeiten, Danziger Leimatkalender 1929.
Flurnamen als Danziger Geschichtsquelle in „Die Freie Stadt Danzig" von Braun und 

Lange. Brandstetter Verlag.
1«) Plan einer Flurnamensammlung für Ost- und Westpreußen. Altpreußische For

schungen, 1925, Lest 2 Seite 113.
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faßten ihre wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse zusammen"). In Ver
bindung mit dem Institut für Heimatforschung an der Universität Königsberg 
wurde ferner eine „Flurnamenstelle" der historischen Kommission eingerichtet, 
die in übersichtlicher Ordnung die vielen Lausende Fragebogen, Mitteilungen 
und Flurkarten enthält, die im Laufe der Jahre eingegangen sind. Außer 
zahlreichen Werbeaufsätzen für dieses Unternehmen") veröffentlichte Strunk 
aufschlußreiche Abhandlungen über die fremdsprachlichen Flurnamen und die 
wechselseitigen Beziehungen zwischen der Erforschung der Flurnamen und der 
Bodenaltertümer"). Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten behandelte 
Strunk auch den niederdeutschen Anteil an der Danziger Bevölkerung im 14. 
und 15. Jahrhundert^).

Diese Arbeiten und Untersuchungen fanden auch bei der deutschen Wissen
schaft außerhalb des Preußenlandes so lebhaften Anteil, daß Strunk alsbald 
zum zweiten Vorsitzenden des Deutschen Flurnamenausschusses ernannt wurde 
und zeitweise mit seiner Leitung betraut werden sollte. Er wurde Mitheraus
geber des „Nachrichtenblattes für Deutsche Flurnamenkunde". So wuchs er 
auch auf diesem Gebiete in immer größere Zusammenhänge hinein, ohne dabei 
den Blick für die kleinsten Einzelheiten der örtlichen Sammelarbeit zu ver
lieren^). Gewiß wären ihm noch großartige Erfolge beschieden gewesen. Er 
mußte sich damit begnügen, auf der Jahresversammlung der historischen Kom
mission in Königsberg im Oktober 1932 die Früchte seiner Arbeit für das 
Preußenland zu umreißen. Es waren bis dahin aus 3106 Ortsbezirken 49 276 
Flurnamen gesammelt worden. Das Preußenland war damit hinsichtlich der 
Flurnamenforschung in die erste Reihe der deutschen Länder getreten.

17) Altpreußische Forschungen Ig. 1926 Lest 1 Seite 17V ff. und Ig. 1927 Lest 2 S. 127 ff.
is) Kölnische Zeitung vom 6. VII. 27 Nr. 468 d: Erforschung der Flurnamen im deut- 

schen Grenzland.
Unsere Flurnamensammlung und die Sammlung der oft- und westpreußischen Flur

namen. Danziger Leimatkalender 1928. Danziger Verlagsgesellschaft.
Ein wissenschaftliches Unternehmen des deutschen Ostens. Ostdeutsche Monatshefte 1928. 
Leimatschutz und Volkstumsforschung 1928, herausgegeben von der Prussia, darin „Der 

Leimatschutz und die Flurnamen".
1928 in Zeitschrift des Vereins für Volkskunde in Berlin, Lest 3/4, „Ein Werk ostdeut- 

scher Wissenschaft und Volkstumsarbeit".
Schriftproben aus Urkunden für Flurnamensammler, Leimatkalender 1930.
Die Sammlung der Flurnamen Ost- und Westpreußens. Mitteilungen der Deutschen 

Akademie, 1929, 3. Lest.
Von der wissenschaftlichen Bedeutung unserer Flurnamensammlung. Zeitschrift für die 

Geschichte und Altertumskunde Ermlandes, 23. Band, Lest 3, Braunsberg (1929).
Die Aufgaben und Wege der Flurnamensammlung, Grenzmärkische Leimatblätter, 5 Iahrg. 

3. Lest, August 1929.
Ehrt die Flurnamen. (Danziger Lesebuch „Vaterland").
„Flurnamen" in Stuhlfath, Leimatkunde für Ostpreußen und die Freie Stadt Danzig, 1930.
1») Altpreußische Forschungen, Ig. 1929, S. 1 ff., Ig. 1930, S. 17 ff., Ig. 1931, S. 1 ff., 

Ig. 1932, S.1 ff.
20) über den niederdeutschen Anteil an der altdanziger Bevölkerung. Altpreußische For- 

schungen Ig. 1927, Lest 1 S. 41 ff.
21) Was kann und muß geschehen zur Erhaltung der alten Flurnamen. Andeutungen 

zu ihrer Sammlung. Nordwestdt. Zeitung 8. Febr. 1914.
Die Verfeinerung volkstümlicher derber Flurnamen, Zeitschrift für Volkskunde, Ig. 1931, 

Bd. III Lest 11.
Imperative als niederdeutsche Flurnamen, Zeitschrift für Ortsnamenforschung 1932.
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Der unerbittliche Tod hat Hermann Strunk mitten aus all dieser regen 
wissenschaftlichen Arbeit hinweggerissen"). Seine Mitarbeiter sahen mit tiefer 
Wehmut seine Lebenskräfte plötzlich erlahmen und nach kurzem schweren Leiden 
erlöschen. Auch die Historische Kommission für oft- und westpreußische Landes
forschung wird dem Entschlafenen ein dankbares, ehrenvolles Andenken alle 
Zeit bewahren und bemüht sein, dem Wahlspruche nachzufolgen, den ihr Heim
gegangener zweiter Vorsitzender vorbildlich verwirklicht hat:

8anLtu8 umor patriue üat animum.

22) Vergleiche die Nachrufe der Technischen Lochschule Danzig, des Deutschen Leimst- 
bundes und des Vereins für das Deutschtum im Auslande in der Ltterarischen Beilage Nr. 7 
der Ostdeutschen Monatshefte 14. Ig. Juni 1933.

204



Die bildlichen Geschichtsquellen im Preußenlande.
Von Erich Keyser.

Die bildlichen Darstellungen geschichtlicher Persönlichkeiten, Ortlichkeiten 
und Vorgänge haben bisher bei den Vertretern der Geschichtswissenschaft 
nicht die gleiche Beachtung gefunden, wie sie etwa den schriftlichen Geschichts
quellen seit alters zuteil wird. Auch die Geschichtslehre Pflegt sie nur kurz 
zu erwähnen, ohne ihre Eigenart darzulegen und die besonderen Erfordernisse 
ihrer Erhaltung und wissenschaftlichen Auswertung zu erörtern*). Erst die 
letzten Jahre haben einen Wandel gebracht. Auf dem Internationalen Listo- 
riker-Kongreß in Oslo 1928 wurde ein Internationaler Zkonographischer 
Ausschuß begründet, dem bald darauf nationale Ausschüsse in den einzelnen 
Ländern Europas und Amerikas zur Seite sich stellten. Der Verband 
deutscher Historiker setzte auf seiner Tagung in Halle 1930 den Deutschen 
Zkonographischen Ausschuß einP Er hat, wie die nachstehende Bekannt
machung bezeugt,seine Arbeiten inzwischen eifrig und erfolgreich ausgenommen. 
Es hat sich der Begriff der Bildkunde als eines neuen Faches der Geschichts
wissenschaft herausgestaltet; ihr zu dienen sind auch die Historischen Kom
missionen, die Geschichtsvereine und die geschichtswissenschaftlichen Anstalten 
der deutschen Länder berufen und aufgefordert worden. Ferner haben die 
Landesämter für Denkmalpflege, der Gesamtverein der deutschen Geschichts- 
und Altertumsvereine und der Deutsche Museumsbund in den Dienst der 
Sache sich gestellt.

Auch die Historische Kommission für oft- und westpreußische Landes
forschung hat diesem Rufe sich nicht entzogen. Auf Grund der Erfahrungen, 
die bereits bei der Verzeichnung der Stadtpläne und Landkarten des 
Preußenlandes gemacht waren, wurde im Dezember 1931 an die Samm
lungen und die Sammler bildlicher Geschichtsquellen im Bereiche der früheren 
preußischen Provinzen Ostpreußen und Westpreußen, soweit sie ermittelt 
werden konnten, folgender Fragebogen gesandt:

Fragebogen
über die Bestände an bildlichen Geschichtsquellen 

in den Sammlungen des Preußenlandes.

Beantwortung erbeten bis zum 31. Dezember 1931 an die 
Historische Kommission für oft- und westpreußische Landesforschung, 
Danzig-Oliva, Schloß.

1. Name und Anschrift der dortigen Sammlung.
2. Welcher Art sind die dort vorhandenen bildlichen Geschichtsquellen: Graphik,

i) W. Bauer, Einführung in das Studium der Geschichte, 2. Ausl. (1928) S. 160.
2) über die Ziele des Deutschen Zkonographischen Ausschusses unterrichten ein Ausruf „Die 

Erforschung der bildlichen Quellen zur deutschen Geschichte" in Minerva-Zeitschrift Jg. 7 (1931) 
S. 33 ff. und Sigfrid Ä. Steinberg, Die Internationale und die Deutsche Ikonographische Kom
mission in Historischer Zeitschrift, Bd. 144 (1931) S. 287 ff.
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Landzeichnung, Oelgemälde, Bildwerke, Grabsteine, Gobelins, Medaillen, Licht» 
bildaufnahmen, Filme?

3. Wieviel Stück der vorgenannten Quellenarten sind dort vorhanden? (unge- 
fahre Schätzung genügt).

4. Gehören die Stücke zu geschlossenenSammlungen älterer Herkunft? 
5. Was stellen diese bildlichen Quellen dar?

(Personen, Gegenstände, Begebenheiten und Oertlichkeiten.)
6. Werden grundsätzlich nur solche bildlichen Geschichtsquellen dort gesammelt, 

die Darstellungen zur Geschichte Ihrer Stadt, Ihres Kreises, Ihrer 
Provinz, des Preußenlandes (Ostpreußen und Westpreußen) und des deutschen 
Nordostens im allgemeinen aufweisen? Oder sind dort auch bildliche Quellen 
zur Geschichte Deutschlands außerhalb des Preußenlandes und zur Geschichte 
der europäischen und außereuropäischen Länder vorhanden?

7. Welche Zeitspanne umfassen die vorhandenen bildlichen Geschichtsquellen?
8. Werden fortlaufend auch bildliche Quellen zur Geschichte der Gegenwart 

gesammelt?
9. Seit wann werden bildliche Geschichtsquellen dort gesammelt?

10. Sind handschriftliche oder gedruckte Verzeichnisse der bildlichen Ge
schichtsquellen vorhanden? Der Titel des Druckwerkes ist anzugeben.

11. Können dort Lichtbildaufnahmen der bildlichen Geschichtsquellen her
gestellt werden und zu welchem Preise geliefert werden? Welche Firma besorgt 
dort solche Aufnahmen? Sind Aufnahmen im Landel bereits käuflich zu er
werben?

12. Liegen bereits größere wissenschaftliche Veröffentlichungen 
über die bildlichen Geschichtsquellen der dortigen Sammlung vor oder sind 
diese geplant? z. B. über die Geschichte der Königsberger Porträtmalerei, 
über die Geschichte der Danziger Grabsteine, über die Geschichte der Elbinger 
Medaillen usw.

13. Welche Privat - und Vereinssammlungen bildlicher Geschichts
quellen gibt es am Orte, auf Gütern und Schlössern und in den Kirchen der 
Umgegend? (Genaue Anschrift erwünscht.)

14. Weitere Bemerkungen über die dortigen bildlichen Geschichtsquellen.
Bildliche Geschichtsquellen im obigen Sinne sind 

alle Darstellungen von geschichtlichen Personen, Begeben
heiten, Gegenständen und Oertlichkeiten, gleichviel aus welcher 
Zeit sie stammen oder in welcher Technik sie angefertigt sind. Dagegen sind 
Schöpfungen der freien künstlerischen Phantasie, auch wenn sie sich auf geschicht
liche Personen usw. beziehen, auszuschalten.

Fehlanzeige erwünscht!

Die Beantwortung dieses Fragebogens, die im Jahre 1932 erfolgte, 
gab zum ersten Male einen Überblick über die im Preußenlande vorhandenen 
Sammlungen, ihren Inhalt, ihren Umfang, ihr Älter und den Stand ihrer 
wissenschaftlichen Bearbeitung. Es wurden 34 Sammlungen festgestellt, von 
denen 28 Sammlungen in öffentlichem, staatlichem oder städtischem Besitz 
und 6 Sammlungen in persönlichem Besitz waren. Sie umfassen nach einer 
ungefähren Schätzung etwa 50 000 bildliche Darstellungen geschichtlicher Per
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sonen, Gegenstände, Begebenheiten und Ortlichkeiten. Während mehrere 
Sammlungen nur Quellen zur Geschichte ihrer näheren Llmgebung enthalten, 
beziehen sich die Bestände anderer Sammlungen auch aus geschichtliche Be
gebenheiten außerhalb des Preußenlandes. Sehr zahlreich sind Stiche des 
17. und 18. Jhrts. und Lichtbildaufnahmen der letzten Jahrzehnte vertreten. 
Verzeichnisse der bildlichen Geschichtsquellen sind bei den Sammlungen oft 
gar nicht oder wissenschaftlich unzureichend vorhanden. Es wird die Aufgabe 
der nächsten Zeit sein müssen, dieser Art der Geschichtsquellen, wie es bei 
anderer Gelegenheit für die Landkarten und Stadtpläne gefordert wurdet, 
eine sorgsamere Beachtung zuzuwenden.

In diesem Zusammenhänge muß auf eine außerordentlich verdienstvolle 
Arbeit hingewiesen werden. Burggraf Eberhard zu Dohna-Waldburg bei 
Seepothen unweit Königsbergs hat aus eigenem Antriebe bereits im 
Jahre 1926 ein Verzeichnis von etwa 3000 Bildnissen zusammengestellt, die 
sich bei rund 50 Adelsfamilien in Ostpreußen befinden"). Auf 300 Anfragen, 
die er an die Herrenhäuser des ostpreußischen und westpreußischen Adels 
richtete, erhielt er 70 Antworten. Sie gaben Auskunft über zum Teil sehr 
umfangreiche und wertvolle Bildnissammlungen. Die größte Sammlung 
dieser Art besitzt mit 475 Bildern Graf Lehndorff in Steinort. In Schlo- 
bitten sind etwa 300, in Schlodien 250, in Wicken 120, in Finkenstein 110, 
in Rautenburg 200 Bildnisse vorhanden. Burggraf Eberhard zu Dohna- 
Waldburg hat die ihm mitgeteilten Angaben über die Bildnisse genau ver
zettelt. Er besitzt ein alphabetisches Namensverzeichnis der dargestellten 
Personen und der Künstler. Es ist zu wünschen, daß diese mühevolle Arbeit 
der wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht und fortgeführt wird. 
Mit wenigen Ausnahmen sind die vom Burggrafen Eberhard zu Dohna- 
Waldburg erfaßten Sammlungen in das nachstehende Verzeichnis nicht 
ausgenommen.

Das Ergebnis der Rundfrage der Historischen Kommission wurde in 
dem nachstehenden Verzeichnis zusammengefaßt. Dabei wurden die erteilten 
Antworten zur Erleichterung der Äbersicht unter weniger Stichworte ver
einigt, als sie der Fragebogen enthielt. Der Mangel fast jeglicher Vor
arbeiten und die Unmöglichkeit, die vorhandenen Bestände von einem Sach
verständigen einsehen und damit die Antworten nachprüfen zu lassen, gibt 
dem Verzeichnis nur einen beschränkten Wert. Wenn es trotzdem ver
öffentlicht wird, so geschieht dies aus der Erwägung, daß erst die Vorlage 
des Verzeichnisses das Verständnis für seine Bedeutung wecken und ver
breiten wird, und daß gerade seine Llnvollständigkeit die Sammler zu einer 
genaueren Verzeichnung ihrer Bestände veranlassen wird. Auch werden 
sicher in Zukunft bisher noch nicht bekannt gewordene Sammlungen gemeldet 
werden. Allen Sammlern, Forschern, Behörden und wissenschaftlichen An
stalten, die mit z. T. großer Sorgfalt den Fragebogen beantwortet haben, 
sei der Dank der Historischen Kommission und auch des Deutschen Jkono- 
graphischen Ausschusses an dieser Stelle ausgesprochen. Sie haben dazu

3) Keyser, Die Geschichtswissenschaft (1931) S. 209 ff.
«) Dohna-Waldburg, Eberhard Burggraf zu/: Eine Sammlung von Listen über Familien- 

bilder in Ostpreußen. Altpreußische Geschlechterkunde. 1. Ig. (1927) S. 42 f. 

207



beigetragen, daß höchst umfangreiche und wertvolle Schätze der Landes
forschung und der allgemeinen Geschichtswissenschaft fortan erschlossen werden 
können. Sie haben ferner den Beweis erbracht, daß auch auf dem Gebiete 
der bildlichen Geschichtsquellen das Preußenland über Bestände verfügt, 
die denen in anderen deutschen Landschaften in jeder Hinsicht an die Seite zu 
stellen und vielfach überlegen sind.

Verzeichnis
der Sammlungen bildlicher Geschichtsquellen 

im Preußenlande.

Vorwort.

Der Deutsche Zkonographische Ausschuß legt nachstehend einen Probe- 
abschnitt des in Arbeit befindlichen deutschen Monographischen Reper- 
toriumsvor, dessen Zusammenstellung nächst den Einsendern Lerrn Pros. 
Dr. Keys er, Danzig, zu danken ist. Das auch für andere Gebiete schon 
abgeschlossene, für weitere vorbereitete Handbuch soll die Grundlage für die 
künftige Erforschung der bildlichen Quellen zur deutschen Geschichte abgeben. 
Das Material der öffentlichen und privaten Sammlungen (Museen, Archive, 
Bibliotheken usw.) wird darin soweit erschlossen, daß die Benutzer mit Hilfe 
des Repertoriums leicht den Zugang zu den umfangreichen, aber verstreuten 
und bisher meist noch nicht ausgeschöpften Beständen finden werden.

Außer den Auskünften über den gegenwärtigen Quellenbestand wird 
das Handbuch eine Bibliographie zur Geschichte des deut
schen Portraits bringen, die das für den einzelnen Forscher unüber
sehbar gewordene Material in selbständigen Büchern wie in den historischen, 
kunstgeschichtlichen und landeskundlichen Zeitschriften zusammenstellt und nach 
personengeschichtlichen Gesichtspunkten ordnet. Die Titel aus den Zähren 
1924—1930 sind im „Lulletin ok ttie International Sommittee ok Ni8torical 
8cience3" (seit Heft 16, 1932) bereits veröffentlicht.

An weiteren Arbeiten des Deutschen Jkonographischen Ausschusses 
seien folgende genannt, die einen Überblick über seinen Aufgabenkreis ver
mitteln mögen: Monographien zur Geschichte des Bild
nisses erscheinen in der von Walter Goetz herausgegebenen Reihe „Die 
Entwicklung des menschlichen Bildnisses". (Leipzig 1928 ff.) Bisher liegen 
vor: P. E. Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer 
Zeit (751—1152); Z. Prochno, Das Schreiber- und Dedikationsbild 
(800—4100); S. Ä. Steinberg und Chr. Steinberg — v. Papen, 
Die Bildnisse geistlicher und weltlicher Fürsten und Herren (950—1200). 
Weitere Bände sind in Vorbereitung, darunter W. Lutzenberger, Die 
deutschen Kaiser 1152—1492 und E.Keyser, Das Danziger Bürger
bildnis.

Zn Gemeinschaft mit dem Herausgeber des „Atlas der deutschen Volks
kunde", Lerrn Pros. Adolf Helbok, Berlin, sind Arbeiten zur Ge
schichte des deutschen Städtebildes und Bürgerbildes 
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geplant; daneben werden verschiedene andere Bereiche der historischen Bild
forschung in Aussicht genommen, von denen Themen der Verfassungs
geschichte (Wahl und Krönung der Könige), Kriegsgeschichte 
(Schlachtenbilder), Gelehrtengeschichte (Dozentenbilder der Universi
täten) genannt seien.

Der Deutsche Ikonographische Ausschuß würde es lebhaft begrüßen, 
wenn sich ihm aus den Kreisen der Historiker und Kunsthistoriker neue Mit
arbeiter zur Verfügung stellen würden, um das weite und dankbare Gebiet 
der historischen Bildkunde durch Einzeluntersuchungen fördern zu helfen.

Leipzig L 1, Aniversitätsstr. 13,1.

Karl Brandi, Walter Goetz, Percy E. Schramm, 
Sigfrid H. Steinberg.

Bem erkung en:
a) Die Sammlungen sind nach dem der Orte verzeichnet.
b) Die Angaben beruhen auf Auskünften der Sammlungen.
c) Die Auskünfte der Sammlungen sind in dem Verzeichnis zur besseren 

Mersicht nach folgenden Gesichtspunkten zusammengestellt.
1. Zahl und Art der vorhandenen bildlichen Geschichtsquellen (Graphik, 

Landzeichnungen, Ölgemälde, Bildwerke, Grabsteine, Gobelins, Me
daillen, Münzen, Lichtbildaufnahmen und Filme).

2. Inhalt der Bilder (Personen, Begebenheiten, Ortlichkeiten und 
Gegenstände) mit Hinweis auf den zeitlichen und räumlichen Llmfang 
ihrer Darstellung.

3. Werden fortlaufend auch bildliche Geschichtsquellen zur Geschichte der 
Gegenwart gesammelt?

4. Seit wann werden bildliche Geschichtsquellen dort gesammelt?
5. Gehören die Stücke zu geschlossenen Sammlungen älterer Herkunft?
6. Sind handschriftliche oder gedruckte Verzeichnisse vorhanden?
7. Liegen größere wissenschaftliche Veröffentlichungen über die bildlichen 

Geschichtsquellen der dortigen Sammlungen vor?
8. Können Lichtbildaufnahmen der Bilder hergestellt werden?

A l l e n st e i n.
Archiv der Stadt Allen st ein.

1. 50 Lichtbilder. 2. Personen, Begebenheiten und Ortlichkeiten zur 
Geschichte der Stadt All., ausnahmsweise auch Ostpreußens seit 1850. 3. Ja. 
4. Seit 1924. 5. Nein. 6. Nein. 7. Nein. 8. Ja.
Heimatmuseum Allen st ein, Schloß.

1. 4 Stiche. 180 Lichtbilder. 2. Stiche: Personen; Lichtbilder, haupt
sächlich über die Abstimmung in Südostpreußen und die polnische Pro
paganda 1920. 3. —. 4. —. 5. Nein. 6. Nein. 7. Nein. 8. Nach 
Wunsch vom Heimatmuseum. Im Handel nicht käuflich.
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Braunsberg.
Bibliothek der Staatlichen Akademie, Braunsberg.

1. 40 Stück Graphik u. Lichtbildaufnahmen. 2. Personen und Örtlich- 
keiten, die auf die Geschichte Braunsbergs, Ermlands und Ostpreußens Be
zug haben, seit d. 16. Jahrhundert. Im Rektorat der Akademie Bildnisse 
der Akademie-Professoren. 3. Nicht fortlaufend, sondern gelegentlich. 4. Seit 
1924. 5. Nein. 6. Nein. 7. Nein. 8. Sämtliche bildliche Geschichtsquellen 
sind aus dem Lande! erworben.

Danzig.
Staatliches Landesmuseum für Danziger Geschichte, 
Danzig-Oliva, Schloß.

1. Rund 6000 Stück bildliche Geschichtsquellen jeder Art. 2. Personen, 
Gegenstände, Begebenheiten und Ortlichkeiten zur Geschichte Danzigs, seit 
dem 15. Jahrhundert. 3. Ja. 4. Seit 1927. 5. Nein. 6. Handschriftliche 
Verzeichnisse. 7. Es wird bearbeitet ein Werk über die Danziger Bildnisse. 
8. Die Aufnahmen können im Landesmuseum hergestellt werden.

Staatsarchiv der Freien Stadt Danzig. Danzig, 
Hansaplatz 5.

1. Handzeichnungen, Aquarelle, Karten, Fotos, Silhouetten, 1 Radie
rung. 2. Personen, Gegenstände, Begebenheiten, Ortlichkeiten zur Ge
schichte Danzigs. 3. Ja. 4. Seit Bestehen des Archivs. 5. Nein. 6. Ja. 
7. Nein. 8. Fotokopien 20:30 (farbenverkehrt) zu je 1.— G. Fotokopien 
20:30 (farbenrichtig) zu je 2.— G. Fotografien, Preis nach Größe. — Im 
Handel nicht zu haben.
Stadtbibliothek Danzig. Danzig, Am Jakobstor 16.

1. Rund 10000 Stück Graphik, Handzeichnungen, Ölgemälde, Bild
werke, Lichtbilder, Druckstöcke. 2. Personen, Begebenheiten und Ortlichkeiten 
zur Geschichte der Stadt Danzig, der Provinz Westpreußen und des Preußen
landes seit dem 16. Jahrhundert. 3. Ja. 4. Von altersher. 5. Zum Teil 
ja. 6. Handschriftliche Verzeichnisse und „Katalog der Danziger Stadt
bibliothek" Bd. 6: „Danzig im Bilde." Bearb. v. F. Schwarz. Danzig 1913. 
7. Nein. 8. Lichtbildaufnahmen können in der Bibliothek hergestellt werden. 
Preis: 9x12 zu 1.50 G. 13x18 zu 2.— G. je Abzug.
Stadtmuseum Danzig, Fleischergasse 25/28.

1. Etwa 1000 Stück Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle, Stiche. 
2. Hauptsächlich Danziger, aber auch deutsche und polnische Persönlichkeiten 
sowie Ansichten der Stadt Danzig. 3. —. 4. —. 5. z. T. zur Sammlung 
Kabrun. 6. Alphabetisches Portraitverzeichnis. 7. —. 8. —.

Elbing.
Carl Pudor-Museum (Heimatmuseum), Elbing, Wil
helmstraße 29.

1. Graphik, Ölgemälde, Bildwerke, Lichtbildaufnahmen. 2. Ortlichkeiten 
der Stadt, der Provinzen Ost- und Westpreußen und des deutschen Nord
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ostens im allgemeinen seit Gründung Elbings. 3. Nein. 4. Seit 1901. 
5. Nein. 6. Nein. 7. Nein. 8. Aufnahmen können im Museum hergestellt 
werden. Im Lande! nicht käuflich.
Stadtarchiv Elbing, Am Lustgarten 6.

1. Rund 50 Zeichnungen und Kupferstiche in den Elbinger Chroniken. 
2. Personen, Begebenheiten, Gegenstände, Ortlichkeiten aus dem 17. und 
18. Jahrh. 3. Nein. 4. Keine planmäßige Sammlung. 5. Sammlung der 
Stadtchroniken. 6. Nein. 7. Nein. 8. Aufnahmen können zum Selbst
kostenpreis vom Stadtarchiv hergestellt werden. Abzüge von schon vor
handenen Platten: 18x24 cm zu 0,90 NM.
Stadtbücherei Elbing, Am Lustgarten 6.

1. Rund 100 Stück Graphik, 250 Landzeichnungen, 7 Ölgemälde, etwa 
700 Lichtbilder. Außerdem Bilder in Werken der Landschriftenabteilung. 
2. Personen, historische Begebenheiten, Tätlichkeiten nur zur Geschichte 
Elbings und Altpreußens, zur Geschichte Deutschlands und anderer Länder 
nur vereinzelte Stücke, vom 16. Jahrh, bis zur Gegenwart. 3. Za. 4. Plan
mäßig seit 1915. 5. —. 6. Ein handschriftliches Verzeichnis ist begonnen. 
7. M.Toeppen: Geschichte der räumlichen Ausbreitung der Stadt Elbing. 
(Zeitschr. d. Westpr. Gesch.-Ver. 21, 1887.) Geplant ist die Aufnahme der 
älteren Elbinger Epitaphien und Grabsteine und eine Beschreibung der 
Elbinger Medaillen. 8. Aufnahmen können in der Stadtbücherei gemacht 
werden.
Städt. Museum in Elbing, Ll. Geist st raße 3/4.

1. Etwa 1200 Stück Graphik, Landzeichnungen, Aquarell-, Pastell, Öl
gemälde, Bildwerke, Grabsteine, Lichtbildaufnahmen, Medaillen, Fahnen. 
2. Personen und Begebenheiten zur Geschichte der Stadt und des Preußen
landes, von der Gründung der Stadt Elbing bis zur Gegenwart. 3. Ja. 
4. Seit 1865. 5. Sammlung des Städt. Museums, gegründet 1865. Samm
lung der Elbinger Altertumsgesellschaft, gegründet 1873. 6. Ein Zettel
katalog ist im Entstehen. 7. —. 8. Lichtbildaufnahmen können hergestellt 
werden durch Frau Freitag, Städt. Lichtbildnerin (Neuaufnahme 13X18 
RM. 2.—, Einzelabzug RM. 1.—.), Photograph Basilius und Photograph 
Kaems. Im Lande! gibt es die Aufnahmen der Staatl. Bildstelle.

F i n ck e n st e i n.
Graf zu Dohna, Finckenstein Westpr.

1. Etwa 100 Ölgemälde. 2. Mitglieder der Familien Finckenstein und 
Dohna, von 1700 bis jetzt. 3. Nein. 4. —. 5. —. 6. Landschaftliche 
Verzeichnisse. 7. —. 8. Lichtbildaufnahmen können hergestellt werden.

Frauenburg.
Ermländisches Museum in Frauenburg.

1. 20 Stück Graphik, 1 Landzeichnung, 5 Ölgemälde, 3 Bildwerke, 
5 Medaillen, 100 Lichtbildaufnahmen. 2. Personen, Begebenheiten, Gegen
stände, Ortlichkeiten nur zur Geschichte des Ermlandes, einiges auch zur Ge
schichte Preußens und Deutschlands, vom 16.—20. Jahrhundert. 3. Ja.
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4. Seit 1902. 5. Nein. 6. Nein. 7. Brachvogel: Die Bildnisse der erm
ländischen Bischöfe. Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands. 
Bd. 20 (1919). Die Grabdenkmäler im Dom zu Frauenburg. Zeitschr. f. 
Gesch. u. Altertumskunde Ermlands. Bd. 23 (1929). 8. Durch Amateure 
gegen Ersatz der Unkosten.

Heilsberg.
Schloßbauverein Heilsberg, Schloßbauamt, Schloß
platz 6.

1. Graphik, Hand- und technische Zeichnungen, farbige Darstellungen, 
Bildwerke, Grabsteine, etwa 600 Lichtbildaufnahmen. 2. Das Heilsberger 
Schloß und seine Geschichte. Personen aus seiner Geschichte. — Bilder 
zur Geschichte des Kreises Heilsberg. Nebenher wird auch das übrige Erm
land und Ostpreußen berücksichtigt. 3. Za. 4. Seit 1927. 5. Nein. 6. Hand
schriftliche Verzeichnisse. 7. Die bildlichen Geschichtsquellen über das Leils- 
berger Schloß werden in einer demnächst erscheinenden baugeschichtlichen 
Abhandlung von Lauck zusammengefaßt. 8. Lichtbildaufnahmen können im 
Schloßbauamt hergestellt werden. Der Abzug 13x18 kostet 0,50 RM. Die 
Aufnahmen der Staatl. Bildstelle, z. T. schon als Postkarten, sind im Handel 
käuflich.

Jnsterburg.
Altertumsgesellschaft Jnsterburg.

1. 3 Handzeichnungen. 2. Die Stadt Jnsterburg in der ersten Hälfte 
des 19. Zhts. und der Tatareneinfall 1656 (Copie). 3. Nein. 4. —. 5. Nein. 
6. Nein. 7. Nein. 8. Nein.

Königsberg.
Kunst geschichtliches Seminar und Kupfer st ichkabinett 
der Aniversität, Königsberg, Theaterplatz 3—5.

1. Einige zeitgenössische Stiche. 2. Königsberger Gelehrte und einige 
andere bedeutende Persönlichkeiten. 3. Nein. 4. —. 5. Nein. 6. Nur 
Inventarisationsverzeichnisse. 7. —. 8. —.
Kunstsammlungen der Stadt Königsberg, Schloß.

1. Graphik, Handzeichnungen, Ölgemälde, Bildwerke, Grabsteine, Go
belins. — 2. Von 1350 bis zur Gegenwart. 3. —. 4. —. 5. —. 6. „Führer 
durch die Kunstsammlungen". T. 1. (Künstlerisch-kulturelle Abteilung) 
1930. 7. —. 8. —.
Münzkabinett der Universität Königsberg.

1. Einige Hundert Medaillen. 2. Personen, Begebenheiten und Ort- 
lichkeiten nicht nur zur Geschichte Ost- und Westpreußens, sondern auch 
Deutschlands und der übrigen europäischen Staaten, vom 17. Jahrh, bis zur 
Gegenwart. 3. Gelegentlich. 4. —. 5. Nein. 6. Handschriftliches Ver
zeichnis. 7. Nein. 8. —.
Provinzialdenkmalarchiv der Provinz Ostpreußen, 
Königsberg, Schloß.

1. Rund 160 Blatt Graphik, 3200 Handzeichnungen, 8000 Lichtbild- 
aufnahmen, 5000 Negative. 2. Baudenkmale, Denkmäler, Kunst- und kunst
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gewerbliche Gegenstände, (hauptsächlich Kirchenkunst) vornehmlich zur Ge
schichte Ostpreußens; vereinzelt auch aus dem übrigen Deutschland, vom 
Auftreten des Deutschen Ritterordens bis zur Gegenwart. 3. Nein. 4. Seit 
1901. 5. Nein. 6. Zettelkataloge in Vorbereitung. 7. Nein. 8. Lichtbild
aufnahmen können gegen Erstattung des Selbstkostenpreises abgegeben 
werden.
Prussia-Museum, Königsberg, Schloß.

1. 52 Mappen mit durchschnittlich 50 Blättern Graphik, Landzeich
nungen, Ölgemälde, Medaillen, Lichtbildaufnahmen. 2. Personen, Gegen
stände, Begebenheiten und Ortlichkeiten zur Geschichte des Preußenlandes, 
des deutschen Nordostens, Deutschlands und der europäischen Länder, von 
der Argeschichte bis zum 20. Jahrhundert. 3. Nur teilweise. 4. Seit 1844. 
5. Ja. (Altertumsgesellschaft Prussia.) 6. Handschriftliches Verzeichnis.
7. Nein. 8. Lichtbildaufnahmen besorgt das Prussia-Museum.

Staats- und Aniversitätsbibliothek Königsberg.
1. Graphik, Handzeichnungen, Ölgemälde, Bildwerke, Medaillen, Licht

bildaufnahmen. 2. Personen, Gegenstände, Begebenheiten, Ortlichkeiten 
aus den verschiedensten Gebieten. 3. Nein. 4. —. 5. Nein. 6. Nein. 
7. Nein. 8. Ja.
Staatsarchiv Königsberg.

1. Etwa 300 Lichtbildaufnahmen. 2. Wiederaufbau Ostpreußens nach 
1914—17 und Gefangenenlager Stallupönen. 3. Nein. 4. —. 5. Pro- 
vinzialkriegsarchiv. 6. Nein. 7. Fr. Gause, Die Russen in Ostpreußen 
1931. Fr. Gause, Die Quellen zur Geschichte des Rufseneinfalls in Ost
preußen im Jahre 1914: Altpreuß. Forschungen Jg. 7 (1930) 9. 82 ff., bes. 
S. 102.
Stadtbibliothek Königsberg, Gr. Domplatz 5 a.

1. Einige Tausend Stück Graphik, Ölgemälde, Lichtbildaufnahmen.
2. Personen, Begebenheiten und Ortlichkeiten hauptsächlich zur Geschichte 
der Stadt Königsberg, nach Möglichkeit auch zur Geschichte Ost- und West
preußens. Die vorhandenen Bestände gehen aber vielfach auch über diese 
Grenze hinaus. 3. Nur gelegentlich. 4. Seit der Gründung der Bibliothek 
im 16. Jahrhundert. 5. Ein Teil gehört zur ehem. Teppichschen Porträts
sammlung. 6. Handschriftliche Verzeichnisse. 7. Nein. 8. —.

Stadtgeschichtliches Museum. Königsberg, Kneip- 
höfisches Rathaus, Brodbänken st r. 11/12.

1. Etwa 1000 Stück Graphik, 100 Ölgemälde, 8 Bildwerke, 300 Me
daillen und Münzen, 1500 Lichtbildaufnahmen. 2. Personen, Gegenstände, 
Begebenheiten zur Geschichte der Stadt Königsberg und der Landesgeschichte, 
etwa von 1250 bis jetzt. 3. Ja. 4. Seit 1927. 5. Z. T. Überweisungen aus 
den Städt. Kunstsammlungen und Leihgaben des Prussia-Museums, der 
Staats- und Stadtbibliothek, des Kunstgeschichtlichen Seminars der Aniver- 
sität. 6. Es wird an einem handschriftlichen Katalog gearbeitet. 7. Nein. 
8. Lichtbildaufnahmen werden für das Museum von den Firmen Kühle
wind, Leitner, Kiby, Goetze und Krauskopf in Königsberg hergestellt.
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v. WallenrodLsche Bibliothek, Königsberg. Staats- u. 
Aniv-Bibliothek, Mitteltragheim 22.

1. Graphik, Handzeichnungen, Ölgemälde, Bildwerke, Medaillen, Licht
bildaufnahmen. 2. Personen, Gegenstände, Begebenheiten, Ortlichkeiten 
verschiedenster Art und aus den verschiedensten Zeiten. 3. Nein. 4. —. 
5. Nein. 6. Nein. 7. Nein. 8. Durch die Staats- u. Aniv.-Bibliothek.

Marienburg.
Münz- und Medaillensammlung in der Marienburg.

1. Etwa 11 000 Medaillen und Münzen. 2. Personen, Gegenstände, 
Begebenheiten und Ortlichkeiten zur Geschichte des Preußenlandes und 
seiner Städte und Brandenburg-Preußens; außerdem Medaillen auf den 
Weltkrieg. 3. Nein. 4. Seit 1892. 5. —. 6. Bahrfeldt, E.: Die Münz- 
und Medaillensammlung in der Marienburg. Anker Mitw. von Zaquet 
und Schwandt. Bd. 1—7. Danzig: Verl. d. Ver. f. d. Herstellung u. Aus
schmückung d. Marienburg 1901—1929. 7. —. 8. —.

Staatl.Schloßbauverwaltung, Marienburg.
1. Das Schloß selbst, Grabsteine, Gemälde, mehrere Hundert Bildnisse, 

zumeist Kupferstiche aus dem 17. und 18. Jahrh., Handzeichnungen. 2. Das 
Schloß Marienburg, Personen, Begebenheiten, Ortlichkeiten u. Gegenstände 
zur Geschichte des Schlosses und der Stadt Marienburg und zur Geschichte 
des deutschen Ordenslandes, Ordensburgen in Pommern u. Livland. 3.—. 
4.—. 5.—. 6. Handschriftliches Verzeichnis. 7.—. 8. Lichtbildaufnahmen 
sind bei Stoedtner und der Staatl. Bildstelle in Berlin und bei der Schloß
bauverwaltung zu haben.

Marienwerder.
Heimatmuseum West Preußen, Marienwerder.

1. Graphik, Grabsteine u. etwa 300 Lichtbildaufnahmen. 2. Personen, 
Gegenstände und Ortlichkeiten nur zur Geschichte der Stadt, des Kreises und 
der Provinz seit dem 18. Jahrh. 3. Ja. 4. Seit 1925. 5. Nein. 6. Nein. 
7. Nein. 8. Abzüge von den Lichtbildern können hergestellt werden.

Mühlhausen, Kr. Pr. Holland.
Oberländisches Heimatmuseum.

1. 3 Graphiken, 30 Medaillen, 30 Drucke. 2. 18. u. 19. Jahrhundert. 
3. Ja. 4. Seit 1899. 5. Nein. 6. Nein. 7. Nein. 8. Nein.

P i l l a u.
Heimatmuseum Pillau.

1. 50 Handzeichnungen, 15 Ölgemälde u. Aquarelle, einige Medaillen, 
Lichtbildaufnahmen. 2. Personen aus der Geschichte Pillaus, von 1525 bis 
zur Gegenwart. 3. Za. 4. Seit 1929. 5. Nein. 6. Nein. Vorarbeiten 
sind ausgenommen. 7. Nein. 8. Za.
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Rößel.
Heimatmuseum Rößel.

1. Etwa 50 Stiche, Zeichnungen, Ölgemälde, Lichtbilder und etwa 
500 Münzen und Medaillen. 2. Personen und Ortlichkeiten zur Geschichte 
der Stadt R. und des Preußenlandes von 1600 bis zur Gegenwart. 3. Nur 
gelegentlich. 4. Seit 1929. 5. Nein. 6. Za. 7. Nein. 8. Nein.

Schlobitten Ostpr.
Fürst zu Dohna-Schlobitten.

1. Etwa 300 Stück Graphik, Handzeichnungen, Ölgemälde, Grabsteine, 
Gobelins, Medaillen. 2. Personen, Begebenheiten, Ortlichkeiten, Gegen- 
stände von 1600 bis jetzt. 3. Nein. 4. —. 5. Nein. 6. Nein. 7. —. 8.—.

Thorn.
Denkmälerarchiv des Coppernicus-Vereins für 
Wissenschaft u. Kunst in Thorn.

1. Rund 400 Handzeichnungen, Ölgemälde, Grabsteine, Lichtbilder. 
2. Personen, Gegenstände, Ortlichkeiten nur zur Geschichte der Stadt Thorn, 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 3. Za. 4. Seit 1854. 5. Nein. 
6. Handschriftliches Verzeichnis vorhanden. 7. A. Semrau: Die Grab
denkmäler der Marienkirche zu Thorn. 1892. (Mitteilungen d. Coppernicus- 
Vereins. H. 7.) B. Engel: Die mittelalterlichen Siegel des Thorner 
Rathauses. 1894. (Mitteilungen d. Coppernicus-Vereins. H. 9 u. 10. 
und auch in: Abhandlungen z. Landeskunde d. Prov. Westpreußen. H. 11. 
1902.) B. Schmid: Die Grabsteine in der Iakobskirche (Mitteilungen 
d. Coppernicus-Vereins. H. 19.) 8. Za. Photoatelier Spychalski, Lll. Cze- 
roka 2. Preis: 10 2t. je Aufnahme 13x18.
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Mittelalterliche Burgen aus Lehm und Holz 
an der Weichsel

(in den Kreisen Marienwerder, Stuhm und Rosenberg).

Von Waldemar Heym.

Der Erforschung der vorgeschichtlichen Befestigungen hat man sich erst 
in den letzten Jahrzehnten zugewandt. Die Ergebnisse dieses jungen Zweiges 
des vorgeschichtlichen Forschungsgebietes sind im Verhältnis zu der kurzen 
Zeitspanne seines Bestehens groß. Dieser Zweig verspricht mit der allge
meinen Siedlungsforschung uns eine unbedingt notwendige Ergänzung der 
durch Gräberforschung erschlossenen Kulturwelt zu geben. Wer durch die in 
Oppeln ausgegrabene frühmittelalterliche Stadt mit ihren Straßen und ihren 
bis in Mannshöhe glänzend erhaltenen Holzhäusern und der noch ebenso hohen 
Stadtmauer gegangen ist oder wer in Zantoch bei Landsberg durch die sich 
übereinander türmenden, zeitlich verschiedenen Holzmauern geklettert ist, der 
erkennt erst, wie einseitig und arm, trotz der Schränke füllenden Beigaben das 
nur durch die Gräberforschung erschlossene Bild ist. Dort in Oppeln wie in 
Zantoch stehen wir mitten in der seit einem Jahrtausend vergangenen Welt, 
wir fühlen deren Pulsschlag, wachen Auges lassen wir uns in jene ferne Welt 
zurücktragen.

Oppeln wie Zantoch führen uns in die Zeit schwersten, völkischen Ringens. 
Die slawische Welt im Kampfe mit der siegreich vordringenden deutschen Welt.

In unserem Deutsch-Ordensland führte uns die Grabung zu Alt- 
Wöcklitz*) als erste in dieselbe Zeit. Hier galt es nicht: Slawe oder Deut
scher, sondern: Preuße oder Deutscher. Die Grabung war infolge des 
schlechten Erhaltungszustandes der Reste weniger von Erfolg gekrönt. Auch 
hier war wie in Oppeln und Zantoch Lehm und Holz das Material für die Be
festigungsanlagen. Es ist das Material der Tiefebene. Alt-Wöcklitz war von 
Preußen gebaut, dann etwa ein halbes Jahrhundert in der Hand des Ritter
ordens. Der schlechte Erhaltungszustand gewährte nur einen Einblick in den 
allgemeinen groben Verlauf der Befestigungsanlagen, in den Wechsel von 
Graben und Mauer, nicht aber in die Technik des Mauerbaus. Inwiefern 
also der Orden die preußischen Anlagen umgebaut hat, ob er sie überhaupt 
umgebaut hat, das verrät uns der Grabungsbericht nicht. Diese Lücke wollte 
hinsichtlich der Technik wenigstens die Grabung auf dem Schloßhof zu Königs
berg ausfüllen^), es haben sie ausgefüllt die Grabungen auf dem „Schloßberg" 
zu Anterberg^) und dem „Altschlößchen" in Marienwerder*). Schon die Bau-

i) Ebert: Truso.
2) Lahrs: „Des Ordens erste Burg am Pregel" in der Festschrift der Lartungschen Zeitung: 

Ostpreußen 700 Jahre deutsches Land.
3) Lehm: Lasirum parvum tzuiäin (Zeitschrift d. W/Pr. Geschichtsvereins Lest 70.
«) Lehm: Das Altschlößchen (Zeitschrift d. h. Ver. f. d. Reg. Bez. Marienwerder 1933.
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weise der Mauern scheidet die slawische wie die preußische Welt von der deut
schen; trotz des beiden gemeinsamen Materials sind die Mauern beider Völker 
von Grund auf verschieden. In Oppeln und Zantoch — beides sind allerdings 
Befestigungen, die in das Wasser hineingebaut sind — zeigt der Fuß der 
Mauern wagerechte Schichtung von nicht gerade sauber gepackten gespaltenen 
Hölzern mit sehr wenigen senkrechten Versteifungen. Die Anlagen auf Höhen 
— ich nenne hier weniger Lossow, weil die Mauer durch Feuer völlig zerstört 
ist, so daß Einzelheiten nicht mehr zu erkennen sind — als bei uns das Alt- 
schlößchen, das auf einer preußischen Burgstätte gebaut worden ist, und den 
„Pogannek" am Silm-See°), zeigen ebenfalls das Betonen der Horizontalen 
im Bau der Mauer. Auf dem Altschlößchen fanden sich auf einem dichten 
Pflaster von kopfgroßen Steinen Schichten von Holz, sich ablösend mit Schich
ten von Lehm. Die Stärke jeder Schicht betrug etwa 0,30 m. An einer Stelle 
des Hanges konnten noch je 4 solcher Schichten festgestellt werden. Mit diesem 
Befunde auf dem Altschlößchen scheint, was den Bau der Mauer anbetrifft, 
auch der Befund auf dem Pogannek übereinzustimmen. Betonen die Slawen 
und die Preußen beim Bau der Mauern die Wagerechte, so geht der Deutsche 
beim Bau der Mauern einen anderen Weg: er baut zunächst zwei Wände 
aus Hölzern. In den Zwischenraum zwischen beiden Wänden stampft er dann 
angefeuchteten Lehm fest. Es ist im Grunde dieselbe Bauweise, die wir in den 
starken Mauern aus Ziegeln und Stein jener Zeit auch angewandt finden. 
Auch hier werden zunächst die beiden Außenseiten, die Haut, aufgeführt und 
dann der Zwischenraum ausgefüllt. Die Stärke der Lehmmauern ist ver
schieden. An der Stärke einer Mauer haben wir einen Anhalt für einen 
Rückschluß auf die Höhe der Mauer, und wenn das Glück uns hold ist, wie 
in der Vorburg auf dem Altschlößchen, daß eine ältere Mauer unter der über 
ihr lagernden auftaucht, die aber nicht mehr 2,50 m stark ist, sondern nur 
0,50 m oder, wenn wie auf dem O8trum parvum Huickm nicht mehr reiner Lehm 
zum Ausfüllen der Spundwände genommen wird, sondern, um die Haltbarkeit 
zu erhöhen, Lehmpissee d. h., wenn Pflanzenteile, etwa Häcksel von Stroh oder 
Heidekraut, in den Lehmbrei gemischt werden, dann erhalten wir auch emen 
Einblick in die allgemeine Lage jener Zeit. Wir fühlen, ob Ruhe oder Hast 
in jenen Tagen herrschte. Die Last wird besonders deutlich, wenn nur ein aus 
Reisig geflochtener, mit Lehm beworsener Zaun Schutz bieten muß (Eu8tr. p. 
Huickin). Die Stärke von Lehmmauern für die Zeitsetzung auszunutzen, ist 
also nur bedingt möglich. Solche Lehm-Holzmauern konnten trotz des leichten 
Materials gut ein Jahrhundert oder sogar noch länger ihre Aufgabe erfüllen. 
So griff der Orden bei Neuanlagen, besonders im Kampfgebiet, immer 
wieder, sogar bis in die letzte Zeit seines Bestehens und bei minder wichtigen 
Punkten im Hinterlands auf diese Bauweise zurück. Sie hatte, abgesehen von 
der Billigkeit des Materials, — Lehm und Holz war, wenn nicht gerade an 
Ort und Stelle, so doch sicher in der nächsten Umgebung in Hülle und Fülle 
vorhanden — die Schnelligkeit beim Bau für sich. Wir werden im folgenden 
den Bau einer Burg zeitlich genau verfolgen können und auch die Abrechnung 
lesen. Was nun die Form der Lehm-Holzburgen betrifft, so gibt bisher nur

S) Lehm: Siedlungsgrabungen im Kr. Rosenberg (Leimatkalender d. Krs. Rosenberg 1933 
S. 57. Lier auch ein Auszug aus dem Bericht vr. Kumms (Akten des Staatl. Museums Danzig. 
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die Grabung auf dem Schloßberg zu Anterberg, das cu8trum purvum Huiäm, 
hierüber Auskunft. Für die Form der anderen haben wir nur an dem jetzigen 
Zustand einen Anhalt.

Gehen wir die einzelnen Burgen durch. In unserem Gebiet zwischen 
der unteren Weichsel, der Ossa und der Sorge wird in der Zeit, als der 
Deutsche Ritterorden die Land auf dieses Land gelegt hatte, von den Deut
schen noch der altertümliche Burgwall mit seiner längst überholten, weil viel 
Kräfte erfordernden rein frontalen Verteidigungsweise, benutzt, wie die den 
neuen Prinzipien der Verteidigung ganz anders entsprechenden Burgen, 
in denen die Kraft der Verteidigung im Turm zusammengeballt oder in 
denen durch Flankieren die Stärke der Verteidigung vervielfacht wird.

Der Ringwaü:
Der Ringwall auf der Insel I bei Kl. Ludwigsdorf, Kr. Rosen- 

berg, zu der 2 große Äolzbrücken führten, hat auf Grund der Scherbenfunde 
(deutsche Kolonialkeramik und preußische) sowie von Kleinfunden (Arm
brustbolzen mit Tülle) noch in der Ordenszeit °) Verwendung gefunden. Ob er 
in dieser Zeit erst entstanden oder ob er von den einwandernden Deutschen be
reits vorgefunden und weiter in Notzeiten benutzt worden ist, diese Frage 
würde ein Wallschnitt beantworten.

Auf Grund der Quellen gehörte Ludwigsdorf zum Besitz der uns noch oft 
begegnenden Familie Stange. 1293 erhält es Theoderich Stange P

o l 20 Meter

Klein Ludwigsdorf, Kr. Rosenberg. Insel l im früheren Krobenest-See.

Der Wohnturm:
Zu der Gruppe von Burgen, die nur aus einem einzigen Turm bestehen, 

der also zur Verteidigung und zum Wohnen dient, um den sich höchstens noch 
eine Mauer schützend legt, zu diesen normanischen Wohntürmen gehört 
Stangenwalde, Kr. Rosenberg. Es ist ein Wohnturm auf einem Lüge!

S) Berichte d. Prob. Mus. Danzig 1893, Leym: Leimatkalender d. Krs. Rosenberg S. 55 ff.
7) Cramer: Arkundenbuch d. Bist. Pomesanien S. 20.
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von quadratischem Grundriß. Eine Mauer umgibt ihn. Die Anlage ist vor
züglich erhalten. Sogar der Zugang ist noch zu erkennen. Typisch sür diese 
Wohntürme ist einmal ihre geringe Ausdehnung, der quadratische Grundriß 
und die ebene Oberfläche der Spitze des Turmhügels. Eine Grabung hat noch 
nicht stattgefunden.

Stangenwalde, 1331 erstmalig erwähnt, ist aber nach Kauffmann bedeu
tend älter. Stangenwalde gehörte einst zum Gebiet der Stanges. Neben den: 
Dorf befand sich ein Lof des Bischofs. Da heute noch der Name des Bischofs 
an einem jetzt fast ganz verlandeten, in der Nähe unserer Burg liegenden 
Teiche haftet, haben wir in dieser Burg den Lof des Bischofs vor uns. Die 
Burg könnte aber schon von den Stanges erbaut worden sein. Die Frage nach 
dem Erbauer dieser Burg bleibt demnach zunächst noch offen.

Burg des Bischofs von Pomesanien in Stangenwalde,. Kr. Rosenberg.

Aehnlich gebaut ist der „Burgwall" auf dem Großen Werder im 
Geserich-See bei D t. Eylau. Es ist ein Wohnturm, der von der Loch
fläche durch einen tiefen Graben getrennt ist. Vor einigen Jahrzehnten diente 
die Oberfläche des Turmhügels als Begräbnisstätte der damaligen Besitzer 
des Großen Werders. Die Oberfläche scheint im großen und ganzen, wenig
stens dem äußeren Befunde nach, bei der neuen Zweckbestimmung nicht ver
ändert worden zu sein.

In Dt. Eylau war nach den Quellen, und zwar zuerst nachweisbar 1320, 
ein Lof des Ordens mit einem Vogt°). Auf einer Karte des Geserich-Sees 
von 1620") findet sich das Bild eines Wehrbaus. Es ist aber ein rechteckiger 
Ziegelbau mit einem an der Schmalseite liegenden Treppenturm. Es fehlt 
dieser Anlage der Graben. Llnser „Burgwall" kommt für diese Anlage nicht 
in Frage. Auf diesem hat m. Ansicht nach die erste Anlage gestanden. Aller-

«) Kauffmann: Gesch. d. Kr. Rosenberg S. 12V.
«) Kaufmann: Gesch. d. Krs. Rosenberg S. 204 u. Schmid: Bau- und Kunstdenkmäler des 

Kreises Rosenberg S. 110.
1°) Schmid: briefl. Unterlg.
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dings wissen wir aus den schriftlichen Quellen nichts darüber. Ordenszeitlich 
ist sie aber, einmal schon der ganzen Anlage nach, dann auch durch Scherben
funde.

0 1 Zg Meter

Gr. Werder bei Dt. Eylau.

Der Hof zu Rosenberg:
Glänzend hat sich der Turmhügel erhalten. Sein Grundriß ist quadratisch. 

Seine ebene Oberfläche ist 25 mal 25 m groß. Die Burg sperrt völlig die 
Landenge zwischen dem Stadtsee und dem jetzt verlandeten Fischteich. Diese 
Anlage durchbricht die sonst übliche Form der Turmhügel. Eine gewaltige 
Lehmmauer schützt den Turm nach Süden und Westen. Der nach dem Osten 
zu liegende Teil, der also dicht am Stadtsee gelegen hätte, könnte von den 
Wellen unterspült und in den See gestürzt sein. Es fehlt aber dann noch 
immer der Schutz nach Norden. Lier muß m. A. nach die Vorburg gelegen 
haben. Das Gelände ist hier völlig eben; es sagt nichts über die Vorburg aus. 
Der Zugang zu dem Turm muß durch die Vorburg gegangen sein. Die An
lage ist demnach zu den Wohntürmen zu rechnen, ein curti8 mit vorgelagerter 
curticula.

Rosenberg war Eigentum des Domkapitels. Zn R. war 1376 ein Laus
komtur. Nach Schmid") wird es 1414 zerstört.

Der Lof zu Rosenberg.

") Schmid: Bau- u. Kunstdenkmäler d. Krs. Rosenberg 340.
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Die kleinste aller dieser Anlagen ist der „Kaninkenberg" inGroßÄer- 
zogswalde, Kr. Rosenberg. Grundriß quadratisch, Oberfläche des Äügels 
eben (11,5X11,5 m). Allerdings mag gerade die Oberfläche zu Töppens Zeit 
durch Ausroden von Stubben eine kleine Veränderung erfahren haben^). 
Auffallend ist allerdings, daß die Anlage nicht von einem Graben gesichert ist. 
Nur die Feindseite ist durch den Mosgauer-See geschützt. Toppen bereits 
möchte ihn für einen Wachtturm aussprechen. Die alte Landesgrenze gegen 
Polen geht an seinem Fuße vorbei. Dann wäre er erst nach 1466 entstanden. 
Dafür spricht auch, daß der Turm an der Dorf grenze, also nicht im oder 
am Dorf liegt. Dann hätte diesen Lug-ins-Land der Landesherr gebaut.

Nach einer brieflichen Mitteilung Schmids ist dieser Lügel ein „Grab
hügel" auf Grund einer alten Karte, die im Archiv des Schlosses Schönberg 
liegt. Eine Grabung kann diese Frage lösen. Ich halte die Anlage nicht 
für ein Grab wegen seiner für ein Grab ungewöhnlichen Form. Die Größe 
spräche nicht gegen eine Wehranlage.

Der „Kaninkenberg" in Groß Lerzogswalde, Kr. Rosenberg.

Die Deutsche Burg:
Neben dieser rein normannischen Burgform, dem Wohnturm, ist aber 

auch in Pomesanien der damals im Westen Deutschlands häufige Burgen- 
typus zu finden, in dem sich das Prinzip des normannischen Turmes mit dem 
germanischen Ringwall vereinigt. Der normannische Wohn- und Ver
teidigungsturm wird zum Bergfrit, der nur zur Verteidigung dient. Innerhalb 
der den Burgplatz umgebenden Mauer mit ihren Türmen und sonstigen Ver
teidigungsanlagen stehen besondere Wohngebäude. Durch gegenseitiges 
Flankieren wird die Kraft der Verteidigung erhöht. Eine Vorburg taucht auf, 
sie hat den ersten Stoß aufzufangen. Zu diesem Mischtyp, also zu der deutschen 
Burg, gehört das bereits ausgegrabene S 3 81 rum p 3 rvum 0 uiäi n"). 
Auf Grund der Bauweise der Mauern konnte die Baugeschichte dieser Burg, 
ihre Entwicklung, durch drei Perioden verfolgt werden. Zunächst hatte man

i?) Tvppen: Altpreuß. Monatsschrift XIII S. 134.
12) Leym: Lastrum psrvum Huiäill.
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den bereits vorher abgebundenen Bergfrit, einen Fachwerkbau, in aller Eile 
errichtet, ihn mit Eichenplanken bekleidet, den Burgplatz dann mit einem ge
flochtenen Zaun umgeben, den man der größeren Sicherheit wegen mit Lehm 
bewarf. Ein kleiner, birnenförmiger Turm aus demselben Material dicht 
neben dem Bergfrit, sicherte den Eingang. (Plan I.) In der zweiten Bau
periode ersetzte man den Zaun auf der Angriffsseite durch eine mit Lolz ver
kleidete Lehmmauer von 1,50 m Stärke und 8 m Löhe. Vor diese Haupt
mauer wurde im leichten Bogen, und zwar in einem Abstande von 4 Metern 
eine neue Verteidigungslinie geschoben. Es entstand hier eine Mauer von 
1 m Dicke und 4 m Höhe. Das Material für diese Mauern wurde wahr
scheinlich aus dem Gelände dicht vor dieser Parchammauer entnommen. So 
entstand ein Graben. In der dritten Periode hatte man dem Anscheine nach 
mehr Zeit und Ruhe. Der größte Teil des Zaunes wird umgebaut. Es wird 
aber nicht reiner Lehm verwandt, sondern sorgfältig vorbereitetes Lehmpifsee. 
Auch diese Mauern werden mit Äolz verkleidet. Das Bild der Anlage ändert 
sich. Flankierende Türme werden in die Burgmauer eingebaut. Eine Wolfs
grube wird auf dem Burghofe selbst noch in den schmalen Zugang eingelassen. 
Neben dem Bergfrit entsteht ein neuer runder Turm. Wann die großen 
Verhaue, die die ganze Anlage umgeben und wie Strahlen von einzelnen 
Punkten der Burg auf den Ringverhau gehen, entstanden sind, d. h. in welcher 
Periode, das war nicht festzustellen. 1233 faßte der Deutsche Ritterorden an 
dieser Stelle zum ersten Male in Pomesanien Fuß, legte diesen Stützpunkt in 
aller Eile an, baute ihn wahrscheinlich noch um (Bauperiode II). 1236 
verleiht er ihn seinem großen Parteigänger Dietrich von Depenow. Dieser 
baut sie wahrscheinlich um (Bauperiode III). Am 1263 wird die Burg von den 
Depenows aufgegeben.

Lastrum parvum Quickin
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Zu dieser Gruppe von Burgen ist ferner die „W eren a"") auf einer 
Insel des Klostersees, Kr. Marienwerder, zu rechnen. Die Form und die 
Größe des Kernwerks setzt neben dem Bergfrit noch andere Verteidigungs
anlagen voraus. Interessant ist auf der Werena die Stärke der Ringmauer 
und die Anlage einer Vorburg.

Die Burg gehört der Familie Stange, den Rechtsnachfolgern der De- 
penows. 1293 gibt Bischof Leinrich den Stanges das Recht, hier eine Stadt, 
eine Mühle, eine Kirche und eine Burg anzulegem Bis 1330 sollte die Burg 
gebaut sein"). (Ich verdanke diese Nachricht Lerrn Oberstudiendirektor Wer- 
nicke, Marienwerder.)

o 1 ' 30 Meter

Die „Werena" im Kloster-See. Kr. Marienwerder.

") Töppen: Altpr. Monatsschrift XIII. 145.
Cramer: Urkundenbuch S. Bist. Pomesanien XIV.; Schmid: Jahresbericht 1909.
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Ein glänzendes Stück frühmittelalterlicher Verteidigungstechnik ist die 
Montes e") in Seubersdorf, Kr. Marienwerder. Auch sie ist in ihren Aus
maßen klein. Ihr Grundriß erinnert stark an den Todenma n") und 
an die Starkenbur g^) in Syrien. Leider ist sie ganz eingeebnet. Ihre 
Lage ist jetzt wenigstens wieder bekannt.

Zur Geschichte der Burg: Seubersdorf gehörte ursprünglich zu dem Ge
biete der Familie Stange. 1285 schenkt Dietrich Stange 200 Lufen dem Cister- 
cienserkloster in Garnsee^). (Ich verdanke die Geschichte Seubersdorf Lerrn 
Oberstudiendirektor Wernicke, Marienwerder.) Dieser siedelt hier von 1323 
deutsche Bauern an. 1410 zerstört, bis 1504 wüste. In diesem Jahre verleiht 
es der Bischof Äiob von Dobeneck seinem Bruder Georg von Dobeneck^): 
„Wo es im recht und eben ist so mag ehr und seine erben syn schloß oder be- 
vestung pauen". Auffallend wäre es, vorausgesetzt, daß unsere Montese das 
Schloß Dobenecks wäre, auffallend ist dann, daß noch im Anfänge des 
16. Jahrhunderts eine derartige Burgenform lebt, daß damals noch eine Burg, 
die ganz den Geist des frühen Mittelalters atmet, gebaut werden kann. Der 
Zweifel, ob wir in der Montese wirklich die Burg Dobenecks zu sehen haben, 
wird dadurch verstärkt, daß das Dorf und das am Ende des 17. Jahrhunderts 
gebaute, heute noch stehende Schloß über 2 km von der Burgstelle entfernt 
liegt. Sollte es nicht doch eine Burg der Depenows oder Stanges sein, von 
der wir allerdings in der Geschichte nichts hören? Töppen^) vermutet übrigens 
in der Montese ein Jagdschloß.

o § 1 1 40 Schritt

Die „Montese" in Seubersdorf, Kr. Marienwerder.
(Plan im Städt. Mus. Elbing.)

Das CastrumStangenberg,Kr. Stuhm: Der Burgplatz ist ein
geebnet worden. Deutlich zu erkennen ist nur der heute flache Graben, der die

1«) Töppen: Altpr. Monatsschrift XIII. 552.
17) Schuchhardt: Die Burg im Wandel der Weltgeschichte S. 22V.
is) Rey: (Clasen): Die mittelalterl. Kunst u. Geb. d. Dtsch. Ordsstaates Preußen S. 7.
1») Gramer: Urkd. d. Bist. Pomesanien VII.
20) Gramer: Urkd. Buch Nr. 187.
21) Altpreußische Monatsschrift XIII. S. 53Z.
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Burg von der Lochfläche abschneidet. Wegen der Größe der ganzen Anlage 
gehört Stangenberg sicher dem Mischtypus an.

Nach Schmid^) ist die Burg von dem Orden erbaut, 1285 dem Dietrich 
Stange verliehen worden. Wann sie zerstört worden ist, wissen wir nicht.

Stangenberg, Kr. Stuhm.

Die Waldmeisterei Bönhof, Kr. Stuhm. Von dem Grundriß der 
Anlage wissen wir nichts. Wir erfahren aus den Quellen (Ämterbuch nach 
Schmidt) nur, daß neben dem sicherlich großen Viehhof 1399 ein Backhaus, 
eine Küche, eine Badestube bereits da waren, eine Kapelle 1416 gebaut wurde. 
Schmid sagt mit Recht, daß Bönhof drei Aufgaben gehabt hat: 1. die Ver
waltung des ausgedehnten Waldgebietes, 2. eine ausgedehnte Pferde- und 
Rindviehwirtschaft und 3. — und dies ist uns hier die Hauptsache — Sicherung 
und Stützpunkt einer Straße, die von Stuhm über die Weichsel führte. Es 
handelt sich in Bönhof also um eine Befestigung, und zwar um einen Brücken
kopf, der den Übergang über die Nogat sicherte. Hat sich von einem jüngeren 
Wohnturm auf dem Großen Werder bei Dt. Eylau das Bild erhalten, so er
fahren wir aus dem Ausgabebuch des Marienburger Hauskomthurs") etwas 
über das Material, aus dem das Haus gebaut worden war, etwas über die 
Dauer des Baus selbst und über die Kosten. Der Bau beginnt im Jahre 1426 
eine Woche vor Ostern (Ostern — 18. April). Zm Rohbau scheint er bereits am 
17. Mai fertig gewesen zu sein (item 3^ m. 5 8c. 6 ck czimmerluten, die daz husz 
zum Benhoffe abeworchet haben unde gebunden unde gemacht). Am 11. Ok
tober findet die letzte Lohnzahlung für das Haus statt. Es folgen hier die Rech- 
nungen für die Kapelle. Diese war demnach ein besonderes Gebäude, hat also 
wohl kaum in der Burg selbst gestanden. Zn den 6 Monaten wird ein Maurer 
nur einmal erwähnt (17. Mai), er erhält im ganzen nur 1 m. Für Kalk- und 
Ziegelfahren wird am 11. Oktober 4 8c. weniger 8 ck. gezahlt. Die ganze Zeit 
aber arbeiten 6—7 Zimmerleute und zahlreiche Brettschneider. Die Zahl der 
Brettschneider steigt bis zu 20 Mann. Am 17. Mai wird auch ein schildel-

22) Schmid: Bau- u. Kunstdenkmäler des Kr. Stuhm S. 33Z.
2») Schmid: Bau- u. Kunstdenkmäler des Kr. Stuhm S. 253.
2«) Ausgabebuch d. Marienbg. Lauskomthurs S. 216. 327 sf. 
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macher genannt mit 3 m Lohn. Die Zimmerleute und Brettschneider haben 
im ganzen 38 m 11 8c. 54 6. erhalten. Das Laus bestand also bis auf geringe 
Teile aus Holz, die Bedachung ebenfalls aus Holz. Der Befund in Zantoch, 
genauer in der frühdeutschen Schicht, gibt eine Erklärung für den Maurer, der 
nur einmal erwähnt wird, als der Bau im Rohbau fertig ist. Er hatte die 
Aufgabe, die Ofen zu bauen. Für den Bau der Fundamente kommt er m. A. 
nicht in Frage, da er sonst früher genannt worden wäre und weil er für seine 
Arbeiten auch nur 1 m erhalten hat. Für die Annahme Schmids, daß es 
sich hier um einen ausgemauerten Fachwerkbau handelte, findet sich weder in 
den Rechnungen, noch in dem Befund, den Anschnitten auf der Burgstelle, 
ein Anhalt. Es ist m. A. ein Lehm-Holzbau gewesen wie das Lu8trum pur- 
vum Huiäin. Das Fachwerk der Bauten innerhalb der Burg ist mit Lehm- 
pissee ausgefüllt worden. Die Angaben des Ausgabebuches bestätigen übrigens, 
daß eine derartige Burg, wenn alles vorher sorgfältigst vorbereitet, die Hölzer 
abgebunden waren, bei Mitarbeit vieler Hände über Nacht erstehen konnte.

Zum Schluß nur kurz das Schicksal von Lehm-Holz-Burgen unseres Ge
bietes, von denen wir sehr wenig wissen:

Castrum Wandau, Kr. Marienwerder. Die Lage der Burgstätte am 
Wandauer See ist wieder bekannt geworden. Der Pflug geht heute über sie. 
Aber Ausdehnung der Anlagen, Art der Befestigung wissen wir nichts. Von 
dem Besitzer zu Wirtschaftszwecken hergestellte Gruben verrieten das Ma
terial, aus dem die Bauten hergestellt worden waren. Es fällt auf, daß kl. 
Fliesen mit Bleiglasurbeguß in diesem Holz-Lehmbau Verwendung fanden.

Wandau gehörte Cotibur Stange, es muß zwischen 1293 und 1330 er
richtet worden sein^). (Ich verdanke diese Nachricht Herrn Oberstudiendirektor 
Wernicke, Marienwerder.)

Posilge. 1271 wird Posilge als eine der wichtigsten Festungen des 
Ordens genannt. Heute ist die Burg völlig eingeebnet. Ihre Lage ist auf 
einem Plane Griesers (Prussia-Museum-Königsberg) aus dem Anfänge des 
vorigen Jahrhunderts ersichtlich.

Zantir. Lage unbekannt. Aber die vermutliche Lage siehe Ewald und 
Schmid^). Nach Ewald ist die Burg von Bischof Christian erbaut, 1233—38 
in der Hand des Ordens gewesen, 1243 baut Swantopolk sich hier eine Burg. 
1253 gelangt sie duruch Friedensschluß in die Hand des Ordens. Burg und 
Verwaltungssitz wird nach Marienburg verlegt, mit dessen Bau man 1280 
begonnen hat.

Soweit die einzelnen Burgen.
Werfen wir rückschauend einen Blick auf das Ganze, so stehen wir über

rascht vor der Tatsache, daß neben den ernsten, schlichten, aber so wuchtigen 
Burgen, die der Orden vor allem aus Backstein erstehen ließ, deren Reste be-

2s) Cramer: Arkundbuch d. Bist. Pomesanien XlV.
2«) Ewald: Eroberung d. Preußens II. 172 u. Schmid: Bau- und Kunstdenkmäler d. Krs. 

Stuhm S.370.
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sonders uns den Geist jener Tage vermitteln, eine Fülle von Burgen aus 
leichterem Material gestanden hat, die zu einem Teil wenigstens einen ganz 
anderen Charakter trugen, als jene großen Staatsfestungen, die ihresgleichen 
vergebens in Europa suchen. Von den Burgen aus Lehm und Lolz tragen 
die Wohntürme denselben ernsten, schlichten Charakter wie die großen Stein
burgen, sie müßen wie Miniaturen neben diesen großen Brüdern gewirkt 
haben. Gar nicht ihnen wesensverwandt scheint mir die deutsche Burg zu 
sein. Die Montese, das O8trum parvum Huiäin sind Kinder eines anderen 
Geistes. Nichts mehr von der Wucht, dieser sich selbst bewußten Kraft, dieser 
uns Modernen so zusagenden Sachlichkeit. An deren Stelle finden wir in der 
Verteidigung das raffiniert Listige. Neben das Prinzip des Aberhöhens 
durch Türme und Mauern ist das Flankieren getreten. Das Oa8trum parvum 
Huiäm ist geradezu ein Beispiel hierfür. And dazu das äußere Bild, das eine 
solche Burg mit dem lebhaften Wechsel von Mauern, Türmen und Bergfrit 
bot! Sah man eine derartige Burg, muß man geglaubt haben, nicht in der 
ernsten Landschaft an der Weichsel zu sein, in die die Kastellbauten des Ordens 
sich so gut eingliederten, sondern im lachenden, fröhlichen Westen Deutschlands, 
aus dem damals so viele Deutsche den Weg nach dem Osten genommen hatten. 
And jede dieser deutschen Burgen zeigte, trotzdem sie alle aus demselben 
Prinzip der Verteidigung geboren waren, ein anderes Gesicht. Dafür sorgte 
schon die verschiedene Einordnung des alles beherrschenden Bergfrits. Kurz, 
die deutschen Burgen unseres Ostens sahen genau so buntscheckig aus wie die 
Burgen in der alten Keimat der Einwanderer. Wir scheinen wirklich an der 
Weichsel die ganze Entwicklung der Burg vom normannischen Wohnturm, wie 
ihn der Teppich von Bayeux zeigt, bis zur deutschen Burg vor uns zu haben, 
in der sich das von den Franken und Normannen aus der Antike (bur^u8) 
übernommene und ausgebaute Verteidigungsprinzip mit dem deutschen Ring
wall vereinigte.

Diesen Anschein kann besonders noch das Festhalten an dem seit langer 
Zeit bereits überholten Ringwall erwecken. Man scheint im Neulande wirklich, 
was den Bau dieser Burgen aus leichterem Material betrifft, wieder ab ovo 
angefangen zu haben. Es würde ja auch einleuchten, daß die mehr feldmäßig 
angebauten Befestigungen weniger sich nach den modernsten Anforderungen 
der Verteidigungstechnik, sondern sich mehr nach der Angriffstechnik des 
Gegners richteten. In einem Lande, dessen Bewohner über keine schweren 
Angriffswaffen verfügten, genügen die einfachsten Abwehrmittel. Karl 
der Große hatte doch denselben Weg eingeschlagen, als er das Sachsen
land sich sicherte"). Auf den ersten Blick scheint dieses auch für unser 
Land zu stimmen. Doch treten wir dieser Frage näher! Antersuchen wir, 
ob von der Burgform sich ein Rückschluß auf den Besitzer oder umgekehrt 
von dem Besitzer auf die Form ziehen läßt. Lat etwa der Orden und mit ihm 
der Bischof eine Vorliebe für einen bestimmten Typ gehabt? Der erste nach
weisbare Besitzer mag oft auch der Erbauer gewesen sein. Was einigermaßen 
wenigstens feststeht, zeigt die folgende Abersicht:

Schuchardt: Die Burg im Wandel der Weltgeschichte S. 190.
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Besitzer Ningwall Wohnturm deutsche Burg

Orden —
Gr. Werder. Quidin I 

1233
Gr.Lerzogswalde (?).

Bischof — Stangenwalde?
Rosenberg-

Adel Kl. Ludwigs
dorf

Stangenwalde?
Quidin III 1236 

Werena 1293 bis 1330 
Montese. Stangenberg

Aber in dieser Aufstellung kann eine Reihe von Tatsachen nicht zum 
Ausdruck kommen, die aber außerordentlich wichtig zur Beurteilung sind. 
Nicht ist die Erbauungszeit im allgemeinen, von der wir nur in wenigen Fällen 
etwas wissen, wie die Zeit im besonderen (Notzeit, Friedenszeit) in An
rechnung gesetzt worden, vor allem nicht die Wichtigkeit der von der Burg zu 
lösenden Aufgabe. And diese ist nicht konstant. Sie ist abhängig von der je
weiligen militärischen Lage. Dazu kommt als neue Fehlerquelle, daß durch 
Ambauten der Charakter der Burg sich völlig ändern kann. Zu welcher Gruppe 
ist z. B. Quidin II zu rechnen? Aus einem Wohnturm kann durch Ambauten 
sehr leicht eine deutsche Burg entstehen, wie das Quidin III zeigt. Wenn nach 
Schmid Stangenberg vom Orden gebaut worden ist, 1285 Stange verliehen 
wird, so kann sie dieselbe Entwicklung durchgemacht haben wie die Burg 
Quidin. Der Grund für einen solchen Ambau ist nicht etwa die Tatsache, daß 
eine Familienburg andere Anforderungen an die Anlage einer Burg stellt als 
eine Gemeinschaft von Männern, die Ritter und Mönche zu gleicher Zeit sind. 
Aber doch geht aus der obenstehenden Abersicht trotz der Mängel und trotz der 
Dürftigkeit der Quellen eins hervor: die deutsche Burg in unserm Gebiet hat 
nicht den Orden oder den Bischof zum Vater. Der aus dem Westen ein
gewanderte deutsche Adel baute sich seine Burg so aus, wie er es aus der alten 
Äeimat gewohnt war. So wurde ihm die neue Äeimat sofort lieb und vertraut. 
Die deutschen Burgen gehören der Frühzeit an. Sehen wir von der Montese 
zunächst ab, so ist als erste deutsche Burg Quidin III. 1236, als letzte Werena 
1330 festzustellen. In dem rätselhaften Ringwall in Kl. Ludwigsdorf müßte 
aber erst durch eine Grabung festgestellt werden, ob der Ringwall wirklich erst 
in der Ordenszeit gebaut worden ist, ferner, ob er, auch wenn sein vorgeschicht
licher Charakter festgestellt sein sollte, ob er in der Ordenszeit nur ein reku§ium 
in Zeiten der Not gewesen ist oder ständig besiedelt war.

Der Orden und der ihm nahestehende Bischof haben in unserm Gebiet 
eine Vorliebe für den Wohnturm. Die kleinste Anlage dieser Art mit den 
geringen Ausmaßen von 7,50 mal 7,30 m ist Quidin I. Sie ist zugleich 
zeitlich auch die älteste aller Anlagen. Die den Ausmaßen nach ihr am 
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nächsten stehende ist der Wachtturm bei Groß Herzogswalde, er ist der jüngste 
von allen, er gehört der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an. Zwischen 
beide schieben sich die übrigen Türme. Mögen sie sich in Auswahl des Ge
ländes unterscheiden: Gr. Werder ist eine Abschnittsburg, Rosenberg und 
Stangenwalde erheben sich aus der Ebene, benutzen das Wasser als Schutz, 
Stangenwalde ist fast ganz eine Wasserburg, mögen die Ringmauern, die den 
Fuß des Turmes schützen, verschieden stark und verschieden hoch gewesen sein 
— riesige Anlagen müssen die Mauern vom Hof in Rosenberg gewesen sein — 
so stimmen sie doch fast alle in der Größe überein. Ihre Oberfläche mißt etwa 
25 Meter im Geviert. Die Türme haben also wohl auch dasselbe Bild 
nach außen hin, wohl auch in ihrem inneren Ausbau, geboten. Wegen der 
auffallenden Ähnlichkeit dieser drei Burgen möchte ich auch für Stangen- 
Walde den Bischof und nicht die Familie Stange als Erbauer in Anspruch 
nehmen. Das Innere der Wohntürme ist außer Quidin noch nicht untersucht. 
Diese kleine Anlage war ein Fachwerkbau, der mit Eichenbohlen verkleidet 
war, von 7,5 mal 7,3 m Ausmaß. Im Inneren barg er nur einen einzigen 
Raum. Laben die erheblich größeren Bauten bei 25 m im Geviert einen 
Innenhof gehabt? Irgendwie gegliedert müssen sie im Innern gewesen 
sein. Ich halte sie ihrem Charakter nach für Kinder der Kreuzzüge wie den 
„Kreuzfahrerturm" zu Ramle, den 1268 Sultan Beibar erbaute, oder 
die Türme des Normannen Roger I. in Aderno oder die Bauten Fried
rich II., um nur zwei Beispiele zu nennen, etwa Termoli oder Lucera, 
allerdings aus anderem, d. h. leichterem Material. Sie gehen ja im Prinzip 
auf den normannischen Turm zurück, den der Teppich von Bayeux uns zeigt.

Teppich von Bayeux. 11. Jahrh. (Oumont, kbeceäsire.)

(Siehe Abbildung.) Dort sehen wir einen mehrstöckigen Turm auf einem 
Hügel, den ein Wall umgibt. Eine Treppe führt vom Wall zum Turm. Der 
Kampf ist im Gange. Im Vordergrund versuchen zwei Männer mit bren
nenden Fackeln den aus senkrecht stehenden Hölzern gebauten Turm an- 
zuzünden. Grabungen müßten feststellen, in welcher Beziehung unsere Wohn- 
türme mit den Türmen Heinrich VI. und Friedrich II. in Italien stehen. Daß 
gerade die Burgen Italiens den Orden stark beeinflußt haben, dafür sehe ich in 
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dem auf der bereits erwähnten Karte von 1620 erhaltenen Bilde^) eines aus 
Stein gebauten Kaufes auf dem Gr. Werder bei Dt. Eylau einen neuen 
Beweis. Bis auf das Dach steht sein Ebenbild in dem Normannenbau der 
„Zisa" zu Palermo, errichtet 1164. Damit hätten wir aber bereits die Holz- 
Lehmbauten verlassen.

Daß Lehmbauten sogar in Burgen aus Stein noch Verwendung fanden, 
zeigt das Altschlößchen. Nicht nur die ganze Parchammauer bestand aus 
Lehm, sondern sogar ein Teil der Mauer, die den Burghof umgab, allerdings 
war es der Teil, der am wenigsten dem Feinde ausgesetzt war und der durch 
die Mauerzüge, die zur Stadt führten, noch besonders geschützt war. Lehmbau 
und Steinbau geht auch in dem Bau von Burgen ineinander über.

Welche Wege der Adel im Burgenbau eingeschlagen hat, nachdem die 
ersten Burgen aus leichtem Material verfallen oder zerstört worden waren, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Durch die Kriege des Ordens mit den Polen 
und die Kriege Polens mit Schweden hat sich keine Burg des Adels bis in 
unsere Tage erhalten. Dem Orden und dem ihm nahestehenden Bischof von 
Pomesanien schwebte, wenn er strategisch wichtige Punkte ersten Ranges, die 
bisher nur in Lehm und Holz gebaut waren, nun in festerem Material, in 
Feldstein und Ziegeln, umbaute, oder vor allem wenn er neue Stützpunkte 
anlegte, als ideale Lösung eine Kastell mit quadratischem oder rechteckigem 
Grundriß vor Augen, bei dem himmelhohe Gebäude den Innenhof umgeben 
und bei dem dem Feinde als Angriffspunkte nur das Tor und der Wehrgang 
in seiner unerreichbaren Höhe sich bieten. Es ist der ins Riesenhafte erweiterte 
Wohnturm. Wo es sich aber um Llmbauten von alten preußischen Be
festigungen oder Umbauten von kleineren Ordensburgen handelte, da mußte 
der Orden Kompromisse schließen. Kompromisse sind bei Llmbauten selbst
verständlich, d. h. wenn wertvolle Teile des Alten stehen bleiben müssen oder 
wenn der Druck, den der Feind ausübt, es nicht gestattet, das Ganze erst ab- 
zubrechen, um an seiner Stelle das Neue als ein organisches Ganze zu ersetzen. 
So entstehen dann Burgen, die gar nicht sich in die Reihe der dem Orden so 
charakteristischen Burgen eingliedern wollen, wie das Altschlößchen und Balga, 
das „Honeda" der Preußen.

Der Orden ging also — vorausgesetzt, daß man das in einem Teilgebiet 
des Ordensstaates gefundene Material verallgemeinern darf — von dem 
Augenblicke an, als er seine Land auf die Lande an der Weichsel legte, in 
dem Burgenbau — sowohl bei dem Bau der Burgen aus leichtem Material, 
wie dem aus festerem Material — Wege, die den großen Zug Widerspiegeln, 
der durch den ganzen Staat des Deutschen Ordens geht, den Gedanken des 
zielbewußten, von einem Punkte aus geleiteten Handelns. Diesem Bilde 
eines uns Heutigen so modern dünkenden Staates steht in Burgen des Adels 
der Geist gegenüber, der in jenen Tagen in den deutschen Landen herrschte, 
aus dem der Adel den Ritt nach dem Osten angetreten hatte. Die Entwick
lung der Burg im Sachsenlande darf also nicht zu der an der Weichsel in 
Parallele gesetzt werden.

2«) Es wäre zu begrüßen, wenn dieses im Archiv des Schlosses Marienburg bald veröffent. 
licht würde.
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Untersuchungen über die Kulmer Handfeste, 
besonders ihre Stellung im Recht 

der deutschen Kolonisation.
Zugleich Bemerkungen zu Guido Kisch, Die Kulmer Kandfeste.

Von L. Kleinau.

Man sollte es kaum für möglich halten, daß man mit Kisch*)  zu der Er- 
kenntnis kommen muß: mit den Begriffen Kulmer und Magdeburger Recht 
wird gearbeitet, ohne daß ihr Verhältnis zueinander, jenes selbst und auch 
dieses in manchen seiner Uberlieferungsformen genau untersucht wäre. Des
halb möchte man auch Kischs Buch nicht befriedigt aus der Land legen, selbst 
wenn man von den Punkten absieht, die an anderer Stelle daran von mir 
ausgestellt sind"). Denn es enthält nicht eine Untersuchung in dem Umfange, 
wie man, insbesondere der Rechtshistoriker, nach dem Titel zunächst zu 
erwarten geneigt ist. Ganz gewiß möchte man die von Kisch") in ihrer Wich
tigkeit gekennzeichnete kommentierte Landfeste möglichst bald vorgelegt sehen. 
Allein wenn auch die z. Zt. für endgültige diplomatische Forschungen be- 
stehenden Schwierigkeiten*)  irgendwie zu überwinden wären, müßte man fest
stellen, daß es an rechtsgeschichtlicher Vorarbeit noch sehr fehlt.

*) Vgl. Kisch, Die Kulmer Landfeste (künftig zitiert: Kisch) S. 61.
s) Bibliographie der Geschichte von Ast- und Westpreußen Nr. 3190 ff. Kisch S. 29 ist 

nicht genannt: O. Zippel, Die Kolonisation des Ordenslandes Preußen b. z. 1. 1309. Altpr. 
Mschr. 58. 1921/22. S. 176 ff., 239 ff.

«) Z. B. Wermke Nr. 3206. 3207. 5289.
2) Z. B. Wermke Nr. 3472.
?s) Vgl. Tzschoppe-Stenzel, Urkundensammlung z. Gesch. d. Städte in Schlesien. Lamburg 

1832. S. 105. W. Lohn, List. Vjschr. 25. 1930. S. 389 Am. 2. Kisch S. 34.
s) S. sein Vorwort.

Die neueste von Wermke") gegebene Übersicht zeigt, daß man zwar 
einzelne Bestimmungen der Landfeste genauer untersucht und ihre weitere 
Wirkung im Rechte des Ordensstaates verfolgt hat"). Gelegentlich sind auch 
die Rechtssätze in weitere Zusammenhänge gestellt"). Aber man hat die Dinge 
durchweg in einen nur örtlichen bzw. landschaftlichen Rahmen gestellt. Dar
über, wie denn dieses hochbedeutende Rechtsdenkmal, das vor nunmehr 
700 Zähren wahrhaft aere perenmus an den Anfang der altpreußischen 
Rechts entwidlung gesetzt wurde, entstanden sein und woher sein Reichtum 
stammen kann"*),  hat man ernstliche Untersuchungen noch nicht angestellt.

Auch Kisch hat sich bei seiner Lerausgeberarbeit") mit dem Vorhanden- 
sein der verschiedenen Uberlieferungsformen der KL und der Untersuchung

^Die Kulmer Landfeste. Deutschrechtliche Forschungen hrsg von G. Kisch 1 Lest. 
Stuttgart 1931. S.47 f. D e r s., Mitt. d. Westpr. GV. 30. 1931. S. 48.— Vgl. auch E. Keyser, 
Z-RG. 48. 1928. S. 206.

2) Gött. Gel. Anzeigen 1933, Nr. 6 S. 225 ff.
-i) Studien zur Kulmer Landfeste, Z2RG. 50. 1930. S. 183.
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und Verdeutlichung der Abhängigkeit ihrer deutschen Übersetzungen unter
einander begnügt. Er ist ferner Einzelfragen, deren Bedeutsamkeit an und für 
sich nicht zu bezweifeln ist, nachgegangen°), ehe die Bestimmungen einmal 
in größerem Rahmen überschaut waren, ehe untersucht war, ob irgendwelche 
Einflüsse für ihr Zustandekommen bestimmend gewesen sein könnten.

Solche Vorarbeiten, die die KH stärker als die bisherige Forschung in 
Beziehung zur deutschen Rechtsentwicklung zu setzen suchen und so der Er
läuterung und Durchdringung ihres Rechtsstoffes Hilfe leisten möchten, sollen 
im folgenden unternommen werden. Dabei soll auch nach Möglichkeit das 
in neuerer Zeit zur KH Gesagte zusammengefaßt werden; das dürfte in diesem 
Gedenkjahr gerechtfertigt sein. Das Augenmerk ist auf den Rechtsinhalt der 
Handfeste gerichtet, über ihre Merkmale als Urkunde, etwa feststellbare 
Kanzleieinflüsse, den Überlieferungsstand u. dgl. wird im folgenden Heft dieser 
Zeitschrift von berufener Seite gesprochen werden.

Betrachtet man die KH eingehend in ihrer Gesamtheit, so hat das selbst
verständlich „aus dem Geiste der Zeit und aus dem Rechtsdenken ihrer Ent- 
stehungszeit"") heraus zu geschehen. Sicher nicht ohne Bedeutung ist, daß 
ihre Ausstellung in die Zeit des Erwerbes landesherrlicher Stellung durch die 
Fürsten im Reich fiel, in die Zeit kurz nach den reichsfürstlichen Privilegie- 
rungen von 1220 und 1231"). Ausdrücklich zu bemerken ist der unmittelbare 
Einfluß der Arkunde Friedrichs II. von 1226"). Mit Recht ist schon von 
Caspar darauf hingewiesen, daß Hermann von Salza in offenbar bewußter 
Betonung der erworbenen Herrschaftsrechte die in der Kaiserurkunde vor
gezeichneten Pfade beschritt, indem er deren Inhalt an Hoheitsrechten in der 
Kulmer Handfeste verankerte"). Wie die Kolonisation Preußens im Rahmen 
der gemeindeutschen mittelalterlichen West-Ost-Bewegung betrachtet werden 
muß"), so ist die KH m. E. als das Rechtsdenkmal des letzten Abschnittes 
jener Bewegung in deren Zusammenhänge zu stellen"). Die aus den ver
schiedenen — z. T. ja mehr räumlich als zeitlich zu scheidenden") — Koloni- 
sationsabschnitten erhaltenen urkundlichen Zeugnisse sind auf ihren Rechts-

«) G. Kisch, Studien zur Kulmer Landfeste. Z2RG. Bd. 5V. 1930. S. 180 ff. Ders., Zur 
Geschichte des Fischereiregals im Deutschordensgebiete. Marburg 1931. (Dazu meine Be
sprechung in dieser Zeitschr. 9. 1932 S. 164 f.). Ders., Das Mühlenregal im Deutschordens, 
gebiete. Z-RG. 48. 1928. S. 176 ff. Ders., Das Fischereirecht im Deutschordensgebiet. Deutsch- 
rechtliche Forschungen, hersg. von G. Kisch, Lest 5. Stuttgart 1932. Ders., Das Mühlenrecht 
im Deutschordensgebiet. Deutsche. Forsch. Lest 7 (in Vorbereitung).

1») Kisch S. 35.
") E. Caspar, Lermann von Salza und die Gründung des Deutschordensstaates. Tübin

gen 1924. S. 13, 18, 69 Am. 57. Krollmann, Politische Geschichte des Deutschen Ordens S. 8. 
Sckröder-v. Künßberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte 2 S. 575, 576.

12) Preuß. LB. I, 1 Nr. 56. Lohmeyer, Zur Altpreuß. Gesch. Gotha 1907. S. 212 ff. Kisch, 
Studien z. K. L. S. 190 f. Kisch S. 32. — Vgl. Caspar a. a. O. Exkurs S. 103 ff.

1») Caspar a. a. O. S. 12 f., 16, 40. Dazu E. Stengel, Negnum und Imperium; Marburger 
Akademische Reden Nr. 49. Marburg 1930. S. 16 f., bes. Am.30. — Vgl. auch Kisch S.32 f.

1«) Vgl. L. Plehn, Zur Geschichte der Agrarverfassung von Ost- und Westpreußen. Forsch, 
z. Brandend, und Preuß. Geschichte. 17. Bd. S. 43. W. Ziesemer, Siedlungsgeschichte Ost- und 
Westpreußens. Laus. Gbl. 53. 1928. S. 157. C. Krollmann, Die Besiedlung Ostpreußens durch 
den Deutschen Orden. VSWG. Bd. 21. 1929. S. 280. Ders., Die deutsche Besiedelung des 
Ordenslandes Preußen. Prusfia Bd. 29. 1931. S. 250 f. Ders., Politische Geschichte des D. O. S. 2.

is) Das ist auch schon von Caspar a. a. O. S. 90 Am. 166 und W. Lohn, Lermann von 
Salza S. 209 Am. 2 gefordert.

1«) Vgl. z. B. E. O. Schulze, Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen 
Saale und Elbe. Preisschr. d. Iablonowskischen Gesellsch. 33. Leipzig 1896. S. 79, 86. 
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inhalt hin zu überschauen. In die Betrachtung einzubeziehen ist auch die 
eigene frühere KolonisationstätigkeiL des Ordens im Burzenlande"). Die 
Rechtsentwicklung in den deutschen Städten soll dabei immer im Auge be
halten werden.

Für den hier verfolgten Zweck scheint es mir zweckmäßig, die in der Land
feste geregelten mehr oder weniger umgrenzbaren Rechtsgebiete zusammen- 
zufassen, womit freilich keine abschnittweise oder den Ausstellern nachzu- 
bildende, erschöpfende Einteilung gegeben werden soll"). Als hier zu be
trachtende Gruppen möchte ich zusammenfafsen: 1. die Städte, besonders ihre 
Gerichtsverfassung und Selbstverwaltung (Seite 235—248); 2. Liegenschafts
recht (S. 248—256), Erbrecht (S. 256f.); 3. Verfahrens- und Vollstreckungs- 
recht (S. 257—259); 4. Kirchenrecht (S. 259—261). Es wird hoffentlich aus 
den Beispielen zu den einzelnen Gruppen hinreichend deutlich werden, daß 
diese sich schon seit früher Zeit in Urkunden der deutschen West-Ost-Be- 
wegung finden. Schon in einer Vorstufe der Bewegung, im Mutterlande 
selbst"), können wir sie erkennen, z. B. in dem berühmten Ansiedlungs- 
vertrage von 1106") und den sich daran anschließenden Siedlungsurkunden").

Die Zeit der Landfestenverleihung ist für Kulm und Thorn, wie vielfach 
in Preußen"), nicht auch die der Gründung. Die Gründung erfolgte 1232 
bzw. 1231"). Außerdem ist Kulm schon in der Lonyzer Urkunde von 1222 
als Burg und Vorort eines nach ihm benannten Gebietes erwähnt"). Freilich 
war es von den Preußen „seit langer Zeit völlig zerstört und verödet", als 
damals der Bischof Christian den Wiederaufbau gestattete"). Es ist schwer
lich anzunehmen, daß der Bischof eine tatsächliche Herrschaft über all die ihm

17) Vgl. R. F. Kaindl, Gesch. d. Deutschen in den Karpathenländern. Bd. II. Gotha 1907. 
S. 187.

1») Vgl. Kisch S. 17 f. — Daß die von Kisch übernommene Artikeleinteilung restlos be
friedigend wäre, kann man nicht behaupten. Darin soll kein Vorwurf gegen K. liegen, 
dessen Ansicht ich zustimme, daß eine Zergliederung der KL. zu vermeiden ist. Wo aber nun 
einmal die Übersicht erleichtert werden soll, könnte Art. 5 (S. 114) mit „Volentes preteres . . . " 
durchaus ein neuer Abschnitt beginnen, ebenso Art. 22 (S. 122) mit „Lt unugguisque . . . 
wenn man hier nicht vorzieht (wozu K. keinen Versuch gemacht hat), wie S. 12Z a. E. „ut 
uausquisgue" zu lesen. Auf dieser Lesart beruhen die Übersetzungen Kisch S. 144, 145. S. auch 
unten S. 236. Schließlich scheint es mir auf Grund von Art. 14 Satz 2 möglich zu sein, Art. 12—14 
zusammenzufassen. Bei alledem muß aber in Art und im Umfang der geregelten Rechts- 
gebiete bzw. einzelnen Rechtsfiguren Absicht der Arkundenaussteller gesehen werden.

") P. Rich. Kötzschke, Das Unternehmertum in der ostdeutschen Kolonisation. Diss. Leip
zig 1894. Lampe, Der Zug nach dem Osten. Berlin und Leipzig 1921. S. 23 f., 26.

ro) Rud. Kötzschke, Quellen z. Gesch. d. ostdeutschen Kolonisation im 12.—14. Ihdt. 2. Aufl. 
(Künftig zit.: Quellen) Nr. 1 a. E. O. Schulze a. a. O. S. 129.

21) P. R. Kötzschke a. a. O. S. 5. Quellen Nr. 1 b—g. L. F. Schmid, Das Recht der Grün
dung und Ausstattung von Kirchen im kolonialen Teile der Magdeburger Kirchenprovinz 
während des Mias. Z»RG. Bd. 13. 1924. S. 109 s.

22) Wermbter, Zschr. d. Westpr. GV. XIII. 1884. S. 6. Lohmeyer, Kritisches zur Altpreuß. 
Geschichtsforschung II. Könbg. 1901. S. 13. Die von Fritz, Deutsche Stadtanlagen. Straßb. Pro
gramm 1894. S. 24f. getroffene Feststellung (vgl. Kretzschmar, Die Entstehung von Stadt und 
Stadtrecht i. d. Gebieten zw. d. mittl. Saale und d. Laus. Reiße. Breslau 1905. S. 134), Rechts- 
bewidmung und Siedlungsanlage fielen in der ostdeutschen Kolonisation zusammen, dürfte in 
dieser allgemeinen Form nicht zutreffen. Vgl. z. B. auch A. Zhcha, Mitt. d. Vereins f. d. Gesch. 
der Deutschen in Böhmen, 52. 2hg. 1913. S. 32.

23) Krollmann, Der Deutsche Orden in Preußen. In: Deutsche Staatenbildung im Preußen
lande. Königsberg 1931. S. 57 (Karte). Ders., Politische Geschichte S. 11.

2») Preuß. 06 I, 1 Nr. 41 S. 28.
2°) Preuß. 06 I, 1 Nr. 41. Vgl. Perlbach, Preuß.-polntsche Studien. Lest I. S. 26, 35, 38 a. E. 

Lohmeyer, Geschichte von Ost- und Westpreußen S. 69, 74 f.
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geschenkten Bezirke hat ausüben und gar den so bereitwillig geförderten Plan 
der kirchlichen Einrichtung des Gebietes und Schaffung seines Sitzes in Kulm 
hat verwirklichen können"). Die Ungunst der Verhältnisse war zu groß. 
Gingen doch bis zur Circumscription der Bistümer noch 21 Jahre ins Land"), 
und die Kathedrale wurde in Kulmsee erst 1251 errichtet"). Immerhin dürfte 
gerade jene Planung einen Hinweis auf die Bedeutung des Platzes Kulm 
geben, der ebensowenig von der Hand zu weisen ist") wie die wiederholten 
Bezeichnungen Kulms als Burgort bzw. Lauptort eines burgwardähnlichen 
Bezirkes") und die Wichtigkeit des dortigen Weichselüberganges").

Schon P.R. Kötzschke hat hervorgehoben, daß Kulm und Thorn, wie 
auch einige andere der ältesten Städte des Ordenslandes, nicht mit Hilfe von 
Unternehmern gegründet sind, wie man sie seit den Zähringern und Heinrich 
d. Löwen heranzog"). Die Ansiedlungen bei den Burgen müßen schnell 
entstanden sein"). Es ist nicht anzunehmen, daß dabei nur zufällig mit
gekommene Kreuzzugsteilnehmer mitwirkten. Der Orden dürfte vielmehr 
selbst, zwar ohne Mithilfe von Unternehmern, aber doch mit Unterstützung 
besonders des Herzogs Heinrich von Schlesien") oder des Burggrafen Bur- 
chard VI. von Magdeburg, planmäßig Siedlungslustige herangezogen haben"). 
Er hatte die sich bietenden Gelegenheiten durch seine Gesandten ja genau 
erkunden laßen"). Die Möglichkeit, daß die beiden Orte in verkehrsgünstiger 
Lage als mehr oder weniger ständige Marktplätze in der Nähe der alten 
pomesanischen Burgen schon früher in irgendeiner Form bestanden hätten, 
an die der Orden — wenn auch nicht unmittelbar — anknüpfte, ist m. E. trotz 
des unzureichenden Merlieferungsstandes zu betonen"). Für Thorn ist mehr-

s«) Reh, Altpr. Mschr. 31. 1894. S. 355, 356 f., 358 ff. Ders., Zschr. d. Westpr. GV. Lest XXXV. 
1896. S. 44. Plinski, Die Probleme histor. Kritik in der Gesch. des ersten Preußenbischofs. Diss. 
Breslau 19V3. S. 72. Lohmeyer a. a. O. S. 69, 75, 77. F. Blanke, Altpr. Forschungen 4. 1927. 
S. 38, 41 f.

27) 1243 Juli 29, Preuß. V6 I, 1 Nr. 143.
28) ris Kulm Nr. 29. .
2») Vgl. K. Schünemann, Die Entstehung des Städtewesens m Südosteuropa. Bd. I Bres- 

lau 1929. S.38; aber auch A. Werminghofs, Verfaffungsgesch. d. deutschen Kirche im Mia.- 
S. 121 Am. 3 a. E.

so) Preuß. lw I, 1 Nr. 41, 72 (S. 53). Ewald, Eroberung Preußens S. 125. Bau- und Kunst- 
denkmäler des Kreises Kulm. Danzig 1887. S. 3. Lohmeyer a. a. O. S. 82. K. Maleczinski, Die 
ältesten Märkte in Polen und ihr Verhältnis zu der Kolonisierung nach dem deutschen Recht, 
übers. v. Z. Mirtschuk. Breslau 1930. S. 5. Vgl. E. O. Schulze a. a.O. S. 310, 318 f. Joh. R. Kretzsch- 
mar, Die Entstehung v. Stadt und Stadtrecht in den Gebieten zw. d. mittl. Saale und d. Laus. 
Neiße. Breslau 1905. S. 95.

21) Krollmann, Der D. O. in Preußen S. 55, 58.
22) A. A. Semrau, Mitt. d. Copp.-V. 38. 1930. S. 37.
2») P. R. Kötzschke, Unternehmertum S. 68. Lohmeyer S. 179.
2«) Vgl. dazu Semrau a. a. O. S. 34, 36 f. über die Lerkunft der ältesten bekannten Thor

ner Bürger aus Schlesien und der Niederlausitz. Krollmann, Pol. Gesch. S. 11.
ss) P. R. Kötzschke a. a. O. S. 68. Lohmeyer S. 178. Rörig, Lansische Beiträge z. deutschen 

Wirtschaftsgesch. S. 262, 277. Zippel, Altpr. Mschr. 58. 1921/22. S. 195. Krollmann, Prusfia 29. 
1931. S. 252 f. Dazu Semraus Ergebnisse über die Marktbauten und -abgaben a. a. O. 28. 1920. 
S. 82 ff. — Vgl. auch z. B. A. Zycha a. a. O. S. 300 f.

2«) Ad. Koch, Lermann von Salza S. 48. Caspar a. a. O. S. 38.
»7) Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Kulm S. 3, 25. Rietschel, Markt und Stadt S. 38 f. 

Krollmann, VSWG. Bd. 21. 1928. S. 285. E. Keyser, Die Anfänge des deutschen Landels im 
Preußenlande. Lans. Gbl. 32. 1927. S. 76. Maleczynski a. a. O. S. 14 f., 16, 36, Karte S. 152/53 
(Dazu Maschke in dieser Zschr. 10. 1933. S. 151). Semrau, Mitt. d. Copp.-V. 40. 1932. S. 136. 
Mit Krollmann a. a. O. bin ich der Ansicht, daß die Erzählungen über die Gründungen der 
Städte an anderen Stellen nicht zutreffen. Für Kulm s. auch Bau- und Kunstd. S. 28—30. 
Sieg, Das Kulmerland b. z. Ende der Landmeisterzeit. Diss. Königsberg. Maschschr. 1925 tritt 
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fach auf die Lage an einer von Mitteldeutschland kommenden Handelsstraße 
und seine nutzbar gemachte Lage an der Weichsel hingewiesen"). Auch scheint 
mir die frühe Entstehung eines Kaufhauses in Thorn, 40 Zahre eher als in 
Kulm, in diesem Zusammenhänge von Bedeutung'"). Von Kulms Wichtigkeit 
hatte ich schon gesprochen").

1.
Zm Gegensatz zu zahlreichen sonst erhaltenen Städteprivilegien sagen die 

für Thorn und Kulm bestimmten Urkunden von 1233 und 1251 nur wenig 
über die Merkmale der beiden civilste^ besonders über den Markt und die 
politische Selbstverwaltung"). Aus der Betrachtung möchte ich hier von 
vornherein die in den Art. 2 und 3 der KH") enthaltene Umgrenzung des 
Weichbildes der Städte ausscheiden und Erörterungen darüber wie über 
topographische Fragen der mit den Ortlichkeiten vertrauten Forschung über- 
lassen"). Es sei nur allgemein bemerkt, daß eine derartig genaue Umschreibung 
der Fluren immer wieder bei Dörfern und Städten in der ostdeutschen Koloni
sation zu treffen ist. Sie ist z. B. in der Holländer-Kolonisation an der Anker- 
Weser"), für Leipzig") und anhaltische Städte") bezeugt. Nicht ohne Be- 
deutung scheint mir die Tatsache zu sein, daß unter den oberlausitzischen 
Städten in Kamenz, der Heimat des 1233 als Zeugen mitwirkenden Bernhard 
v.K., der Ackerbau auf einer großen Stadtflur von Anfang an eine Rolle 
gespielt hat"^).

Der Markt ist nur einmal im Art. 22 erwähnt. Zeder soll auf dem 
Markte frei kaufen dürfen"). Semrau hat schon den Zusammenhang mit 
dem in der Kaiserurkunde von 1226 ausdrücklich verliehenen Loheitsrechte 
, nunckinus et körn 8tntuere" betont und gesagt, der L)rden habe sowohl 1233 
als auch 1251 vermieden, den Marktverkehr genauer zu regeln"). Kischs

für Verleauna der Städte ein. Seine Ausführungen haben mich nicht überzeugt. Wenn auch 
Semrau Mitt d Copp.-V. 38. 1930. S. 2 f., auf die alte Geschichte zurückkommt, aber das 1233 
begrenzte Weichbild doch schon für das heutige Stadtgebiet hält, so meine ich, gerade die von 
ihm S. 3 angeführten Gesichtspunkte und die koloniale Erfahrung des Ordens sprechen für 
die Anlage an der heutigen Stelle. Eine abschließende Untersuchung mit allen Lilfsmitteln 
wäre zu wünschen. — Wegen der Lage am Fluß unter Ausnutzung eines Ufers für die Be- 
iestiauna der Beachtung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten und ähnlicher Markt
plätze vg'n E. O. Schulze a. a. O.^. 320. A. Zycha a. a. O. S. 11 ff- W. Zecht, Neues Laus. Ma- 
gazin Bd. 95.1919. S. 53 f. Schoenaich, Zschr. d. V. f. Gesch. Schlesiens. 60. 1926. S. 4, 5.- Für Meck- 
lenburg ist nachgewiesen, daß sämtliche Städtegründungen nicht an einer beliebigen, öden Stelle, 
sondern neben vorhandenen Siedlungselementen erfolgten; Loffmann, D. Stadtgründungen 
Mecklenburg-Schwerins. Zhbb. d. Vs. f. mecklb. Gesch. u. Alttsk. 94. Zhg. 1930. S. 104, 167.

W) Oesterreich, Zschr. d. Westpr. GV. 28. 1890. S. 1 f., 63. Semrau, Mitt. d. Copp.-V. 24. 
1916. S. 15; dgl. 38. 1930. S. 1; dgl. 40. 1932 S. 136 f. Krollmann, VSWG. 21. S. 282. Ders., 
-Vrussia 29 S. 251.

-> ») Semrau, Mitt. d. CoPP.-V. 22. Lest. 1914. S. 30, 33 f. und 26. Lest. 1918. S. 28.
40) S. oben S. 233.
41) A. Meister, Deutsche Verfafsungsgeschichte ». 1922. S. 175. Lothar Groß, Stadt und 

Markt im späteren Mia. Z-RG. 45. 1925. S. 65 f., 69 sf., 78.
«2) Kisch S. 112, 114; 113, 115.
43) Vgl. dazu besonders die verschiedenen Arbeiten A. Semraus in den Mitt. des Copp.-D. 

Lest 21 ff., über Thorn zuletzt Lest 38. 1930. S. 3 s., 7 ff.
") Quellen Nr. 1 c. ck. e.
's) Quellen Nr. 30.
4«) Wilh. Müller, Die Entstehung der anhaltische» Städte. Diss. Lalle 1912. S. 50.
"s) W. Iecht a. a. O. S. 38.
47) Kjsch S. 123. Vgl. etwa Meckl. vö I Nr. 148. Rostock 1189.
4«) Mitt. Copp.-V. 24. 1916. S. 3. Lest 28. 1920. S. 72 f.
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Ausgabe enthält, wie erwähnt, zwei Fassungen"). Die ältere, hiervor wieder
gegebene, muß man so auffassen, als habe der Orden in ihr ausdrücklich ein 
Recht zum freien Marktkauf festsetzen wollen. Will man die jüngere in der 
gebotenen Form gelten lassen, so gäbe es für sie vielleicht die Erklärung, daß in 
den schnell aufgeblähten handelsorten°°) eine derartige grundlegende Be
stimmung überflüssig geworden war und man sie in einen sozusagen be
gründenden oder erläuternden Satz über die jährliche Münzerneuerung 
umänderte.

hinsichtlich des Marktes wird man bei dem Stande der Überlieferung für 
die frühste Zeit über die Ausführungen Semraus^) kaum hinauskommen 
können. Es wird sich auch über Leihezinse aus den Marktbauten nichts weiter 
sagen laßen, als daß das Schweigen auch der handfeste von 1251 darüber 
bemerkenswert ist^).

Eine ümmauerung haben Kulm und Thorn erst seit 1270 bzw. 
1250—75^). Es ist aber anzunehmen, daß man gleich zu Beginn der An- 
siedlung in beiden Orten darangegangen ist, sie wenigstens durch Plankenwerk 
oder Wälle zu schützen^). Den Hauptschutz müßen die befestigten Ordens
niederlassungen in der ersten Zeit gebildet Habens. Wenn die in Kulm 
wohl auch nicht den ümfang wie in Thorn hatte, so ist aus den handfesten 
ein Unterschied nicht zu entnehmen. Sowohl 1233 wie 1251 behielt sich der 
Orden für die „munitioneL" eine Sonderstellung vor den sonstigen Stadt
grundstücken vor. Dabei ist wohl an Befreiung von Schoß, der städtischen 
Gerichtsbarkeit und der Ausschaltung jeder Verfügungsgewalt der Stadt über 
die Freiheiten zu denken^).

Wie alle Städte, bildeten auch Thorn und Kulm eigene Gerichts- 
bezirke^). Die Stadtrichter (iuäex) waren nicht vom Orden eingesetzte 
Vögte, sondern wurden von den Bürgern gewählt, wie das auch sonst häufig 
vorkam^). Es mußten freilich dem Orden genehme Leute sein, der seinen 
Einfluß als Hochgerichts- und gleichzeitiger Stadtherr nicht ganz aufgeben 
wollte. Die Wahl fand jährlich skat?").

Aus der Zuständigkeit des Stadtrichters sind ausdrücklich üngerichte und 
Frevel genannt. Das aufkommende Gewette wurde ganz oder anteilmäßig

S. oben S. 2ZZ Am. 18. Semrau a. a. O. Lest 24 S. 4 und H. 28 S. 72:
5°) Vgl. Semrau a. a. O. L. 22. 1914 S. 31 und 28. 1920. S. 75, 77.

Mitt. Copp.-V. 28 S. 72 ff.
52) Vgl, Semrau a. a. O. S. 79, 82. Rörig, Laus. Beiträge S. 277 Am. 74.
53) Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Kulm S. 35. Semrau, Mitt. d. Copp.-V. 22. 1914 

S. 30 und 38. 1930. S. 7. — Man kann deshalb auf Grund der KL nicht, wie v. Brünne«, Zur 
Geschichte des Grundeigenthums in Ost- und Westpreußen I S. 15, von Gütern „außerhalb der 
Ringmauern" sprechen.

s«) Semrau, Mitt. d. Copp.-V. 24 S. 134 und 38 S. 6. — Vgl. auch Preuß. V8 I, 1 Nr. 181 
(S. 131) „vallum- 1246 in Elbing. — G. Schoenaich a. a. O.

55) Semrau a. a. O. 24 S. 134.
5«) Art. 6 Kisch S. 116, 117. — Kulm: Bau- und Kunstd. S. 35 s. — Thorn: Bau- und 

Kunstd. S. 210, 220 f., Plan S. 211. Semrau, Mitt. d. Copp.-V. 24 S. 145 ff., bes. 147. dgl. 29 
S. 8 und 28 S. 4, 10.

-7) Rietschel, Markt und Stadt S. 156, 161.
58) Schröder-v. Künßberg 7 a. a. O. S. 685.
5») Hierzu und zum Folgenden: Art. 1. Kisch S. 112. 113. — v. Brünne«, Burggrafenami 

S. 76, 77. Ders., Zur Geschichte des Kulmer Oberhofes. Z^RG. 34. 1913. S. 1. Semrau, Mitt. d. 
Copp.-V. L. 29. 1921. S. 2, 4, 7 H. 38. 1930. S. 60.
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an den Richter überwiesen. Von den hohen Beträgen wurde ihm V» über
lassen, das übrige nahm der Orden; er sicherte es sich durch den ausdrücklichen 
Vorbehalt, daß ein Richter bei Tötung, Körperverletzung u. ä. keine Herab
setzung ohne Zustimmung des Ordens vornehmen dürfe. Die für cuu8ue 
minores gezahlten Summen wurden dem Richter ganz überwiesen und ihm 
bei kleinen Vergehen die Befugnis eingeräumt, die Beträge von sich aus 
überhaupt zu erlassen.

Eine beachtliche Vergünstigung für die Städte stellt die Verpflichtung 
des Ordens dar, seine Anteile an den Gerichtseinkünften nicht zu verkaufen 
oder anderweit zu verleihen. Auf diese Weise wurde zur Stetigkeit und 
Festigung des städtischen Gerichtswesens beigetragen. Freilich boten die vom 
Orden verfolgten Grundsätze einer straffen Herrschergewalt und die Ordens
brüder als Träger der Staatsgewalt hinreichende Gewähr dagegen, daß sich 
über die Gerichte etwa Mittelsleute zwischen die Städte und den Orden 
schoben, die nach mehr als nur den Einkünften strebten.

Auf die Erhöhung der Rechtssicherheit und Gewährleistung der Rechts- 
einheit in seinem neuen Gebiete nahm der Orden Bedacht, indem er den 
Städten den Rat von Kulm als Oberhof bestimmte. Nach Kulm sollten sie 
sich bei Zweifeln über Rechtssätze zur Rechtsbelehrung wie auch wegen ander
weiter Entscheidung nach gescholtenem Arteil wenden""). Zn der Fassung von 
1251 ist, entsprechend den Fortschritten der Gewinnung des Landes"), der 
Sprengel des Oberhofes genauer durch den Hinweis auf die schon erbauten 
und noch entstehenden Städte zwischen Weichsel, Ossa und Drewenz 
umschrieben"?).

So wenig wie der Marktverkehr ist auch die politische Selbst - 
verwaltung der Städte in den Handfesten geregelt. Aus der Erneuerung 
ist zu entnehmen, daß die Gemeindeversammlung in Verwaltungssachen mit- 
zureden hatte. Aber die Abtretung der Fährgerechtigkeit an den Orden hatte 
sie Beschluß gefaßt"') und zu den verschiedenen 1251 getroffenen Änderungen 
der Äs. ihre Zustimmung gegeben").

Sowohl in der älteren als auch der jüngeren Fassung der KL ist neben 
dem Richter ein Rat (con 8 u 1 e 8) in Thorn und Kulm erwähnt. Die dem 
Kulmer Rate zugewiesene richterliche Stellung habe ich dargelegt. 1251 ist 
die Mitwirkung des Rates in einer sicher nicht unwichtigen Verwaltungs
angelegenheit, der Festsetzung des Fährgeldes im Winter bei Eisgang, be
stimmt""). Diese knappen Erwähnungen machen es wahrscheinlich, daß der 
Aufbau dieser Einrichtungen städtischer Ordnung nach irgendwelchen be
kannten Vorbildern im Einverständnis mit dem Orden oder auch unter seiner 
Anleitung durchgeführt wurde. Es läßt sich kein Amstand dafür anführen, 
daß etwa eine sonstige schriftliche Aufzeichnung darüber vorhanden gewesen 
wäre.

so) Art. 4 Kisch S. 114.
oi) Vgl. z. B. Krollmann, Der Deutsche Orden im Preußenlande S. 55—57.
SL) Art. 4. Kisch S. 114, 115. — Vgl. v. BrünneS, Burggrafenamt S. 75 und Kulmer Ober

hof S. 3. Semrau a. a. O. L. 29. S. 1V f., 12.
ss) Art. 5. Kisch S. 115.
o«) Kisch S. 125. — Im übrigen vgl. Semrau a. a. O. S. 2 f.
s») Art. 5. Kisch S. 115. — Vgl. v. Brünneck, Burggrafenamt S. 12. Semrau a. a. O. S. 12.
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Zunächst wäre noch einiges zu Bemühungen zu sagen, durch die Heran
ziehung weiterer preußischer Urkunden des 13. Zhdts. Klärung zu versuchen""). 
Es ist früher gesagt, die Richter seien „ohne nähere Bezeichnung" geblieben; 
es sei aus der KL „nicht zu entnehmen, welche Beamten in Kulm und Thorn 
Gericht halten, und welche Personen dabei als Arteilsfinder mitwirken sollten. 
Auch anderweitig findet sich hierüber in der KL nichts gesagt." Es dürfte 
allgemein auszugehen sein von der Arkunde Kaiser Friedrichs II. von 1226, 
die für den Orden u. a. folgende Vergünstigung enthält: „Lonceäimu8 
insuper ei8 iuüice8 et rectore8 creare, gui 8ubiectum 8ibi populum... iu8te 
re^unt et ckiri§ant et exce88U8 malekactorum animaclvertant et puniant..."""). 
Die vielfach übliche Gleichsetzung von iuäex und 8cu11etu8, Schultheiß""), die 
durchaus nicht „dem Magdeburger Recht entlehnt" zu sein braucht""), kann 
man auch hier vornehmen. Für Thorn und auch für Kulm sind mehrere 
Zeugnisse vorhanden, die dazu berechtigen.

Von den Arkunden, die wenig später als die erste und vor der erneuerten 
Fassung der KL entstanden sind, ist zuerst das Angebot des Ordens an 
Lübeck wegen der Gründung einer Stadt im Samlande vom 31.12.1242 zu 
betrachten, wenn es auch nicht zu einem Vertrage geführt hat. Die Lübecker 
hätten ihr Anternehmen unter sehr günstigen Bedingungen durchführen 
können: im Gerichtswesen und in der städtischen Selbstverwaltung sollte 
ihnen völlig freie Land gelassen werden; nur wünschte der Orden als Stadt
richter oder Ratsherren ihm befreundete, genehme Leute"^). Von Schöffen 
ist nichts gesagt. Ein in der Angelegenheit des Ordens mit Lübeck vom 
Bischof von Kulm gefällter Schiedsspruch vom 10.3.1246 wurde zwar nicht 
rechtskräftig""). Es ist daraus aber zu entnehmen, daß die von den Lübeckern 
zu gründende Stadt — Näheres hat darüber eine verlorene Arkunde be
stimmt") — regiert werden sollte „iuribu8 et 8tatuti8, que 8unt moäo in <2u1- 
mine civilste, excepti8 yue 8unt contra cleum". Während bei den Ver
handlungen um 1242 vom Orden auf die Lübecker Rücksicht zu nehmen war, 
und der Schiedsspruch von 1246 Belange beider Parteien abzuwägen hatte, 
darf man annehmen, daß der Orden bei Erteilung der Landfeste vom 10.4. 
1246"') den Elbingern gegenüber dieselbe Stellung einnahm wie s. Zt. zu 
Kulm und Thorn. Die Gründung der Stadt Elbing erfolgte bekanntlich 
schon 1237, also noch in der Amtszeit Lermanns von Salza""). Zn dem ersten 
Zeugen von 1246 kann man wohl einen besonders erfahrenen Mann erblicken, 
hatte er doch schon die Zeugenreihe der KL eröffnet"). Die innere Ver- 
bindung dieser beiden Arkunden liegt auf der Land. Es heißt

««) Vgl. Kisch S. 33 f.
«7) v. Brünneck, Burggrafenamt S. 76, 77.
««) Semrau, Mitt. Copp. V. 29 S. 6. Schröder--». Künßbcrg 7 S. 688.
«») So v. Brünneck S. 77. S. aber Rietschel, Markt und Stadt S. 161. Schranil a. a. O. 

S. 72. Schröder-v. Künßberg 7 S. 686.
««s) Preuß. 08 1, 1 Nr. 140. Krollmann, Festschrift f. Ad. Bezzenberger. Göttingen 1921. 

S. 101. Zippel a. a. O. S. 211.
70) Pr. 08 l, 1 Nr. 177. Krollmann a. a. O. Zippel a. a. O.
71) Pr. 08 l, 1 S. 128 Am. 1.
72) Pr. 08 I, 1 Nr. 181. Kisch, Elbinger 2hb. Lest 10. 1932. S. 24fs.
7») Toeppen, Elbinger Antiquitäten S. 7. Zippel S. 194. Krollmann, Der Deutsche Orden 

i. Preußen S. 55, 57 (Karte).
7«) Kisch S. 125.
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1233:"°)
„Brüter HermsnnuZ . . . umversi8 
ckri8tiiic1e1ibu8 kanc p3§iN3m in8pec- 
turi8 83lu1em in vero sLkri8los 83lu- 
turi. ()u3nto pluru quuntoque M3- 
ioru... incole tum pro 6eken8ione 
ckri8li3nil3ti8, tum pro no8tr3 pro- 
mocione c1i8crimin3 8U8tinedunt, tun- 
to... ei8 3^6886 V0IUMU8 ei 6e- 
bemu8."

1246:"°)
Oniver8i8 Lkri8ti kictelibu8 k3nc p3- 
§in3m vi8uri8 kruter 14enricu8 . . . 
83lutem in nomine 1ke8u Lkri8ii. 
()u3nto M3ior3 quuntoque p1ur3 
cive8 in L. pro 6eken8ione nomini8 
Lkri8ti3ni ei promoiione 6omu8 
no8tre 6i8crimin3 8U8iinebuni, t3nto 
eorum utilituti... iniendere volumu8 
ei äebemu8."

Ferner entspricht in beiden einander die genaue Abgrenzung des Stadt
gebietes und u. a. die stark angeglichene Ordnung der städtischen Gerichts
barkeit und Selbstverwaltung, deren Träger, 8culieiu8 und con8u1e8, als 
Zeugen der Arkunde erscheinen"").

Der 8cu1ieiu8 von Thorn allein kommt als Zeuge auch in einer Arkunde 
des Bischofs von Kulm vor""«). Gelegentlich einer Verfügung über städtische 
Liegenschaften in Kulm wirkten mit der Stadtrichter, 4 mit Namen genannte 
Bürger, die Gemeindeversammlung und — sonst nicht nachweisbar in dieser 
Zeit — der Komtur""). Etwas später sind zwei ähnliche Verfügungen bezeugt, 
die nur vom Rat und den Bürgern (alle clie dürrere, bur§en868) vor
genommen und mit dem Stadtsiegel (un8ime in^ixele; 8iMum civil3ti8) 
beglaubigt wurden"").

Was das Vorhandensein von Schöffen anbetrifft""), so ist zunächst fest
zustellen, daß in der KL kein Wort darüber gesagt ist"'). Nur für Thorn 
sind sie im Laufe des 13. Zhdts. ein einziges Mal 1258 bezeugt, und zwar in 
einer Arkunde, deren zweifache Ausfertigung nur in doppelter bzw. einfacher 
Abschrift des 18. Zhdts. überliefert ist""). Die beiden Abschriften der 1., vom 
Bischof von Leslau ausgestellten, weichen an zahlreichen Stellen von einander

75) Kifch S. 110.
7«) Kisch, Elb. Zhb. 10. S. 26.
77) Art und Umfang des anzuwendenden Lübecker Rechtes war sehr bald unklar. Vgl. Preuß. 

08 I, 2 Nr. 118. L. v. Winterfeld, Lüb. Zschr. XXV. S. 44Z.
77g) 08 Bist. Kulm I Nr. 18. 1248, Juli. Vgl. auch Pomes. 08 Nr. 1: als Zeuge der juelex 

insule 8. A4srie.
78) 1^8 Bist. Kulm Nr. 1227. 1244 (Kulm). Die Predigerbrüder tauschten Grundstücke mit 

der Stadt............... cum civibus . .. lecimus orümscionem.. . . ^cta 8uat bec kiis presentibus: ve-
nersbili viro krstre Lbertisräo commenciatore satiqui Oulmiais, sculteto civitstis... (4 Namen) et 
aliis multis." — 4 cives Lulmenses als Zeugen s. auch 1252 April 30, Preuß. 08 I, 1 Nr. 257, 
4 Thorner Bürger in dem Zollprivileg vom gleichen Tage a. a. O. Nr. 258; Z Kulmer Bürger 
s. 08 Bist. Kulm Nr. 51, 1257 Sept. 16. Vielleicht ist das nicht nur zufällig, vgl. Lerbert Meyer, 
N2 Bd. 147, S. 295 und unten S. 24Z f.

7») 1262 Febr. 9 bzw. März 15, Preuß. 08 l, 2 Nr. 156. Diese Urkunde, in 2 im Original 
erhaltenen Ausfertigungen, betrifft einen besonders wichtigen Tausch von städt. Liegenschaften 
und Einkünften; Zeugen: Schultheiß und 8 Ratleute. — 1267 o. T. 08 Bistum Kulm Nr. 78. 
Das 8ig. civitslis übrigens zuerst erwähnt 1257 Nov. 30, Preuß. 08 I, 2 Nr. 37. Vgl. Semrau, 
Mitt. Copp. V. 29 S.25.

so) Wermbter, Die Verfassung der Städte im Ordenslande Preußen. Zschr. d. Westpr. GV. 
Lest 13. 1884. S. 21 s. Semrau, Mitt CopP.V. 29 S. 2, 5 f.

8t) Vgl. v. Brünneck, Burggrafenamt S. 76 und Z-RG. 34. 1913. S. 2. v. Brünneck findet 
das auffallend (Z2RG. 34 S. 3), wo doch Magdeburger Recht verliehen sei. Das kann m. S. 
nicht gelten, vgl. Kaindl, Z-RG. 40. 1919. S. 279 und unten S. 240 f.

«r) Preuß. 08 I, 2 Nr. 41. Leider war es mir aus verschiedenen Gründen nicht möglich, 
wenigstens die Thorner Ls. einzusehen.
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ab, besonders ist in der nicht abgedruckten Abschrift an zwei Stellen der 
8cuI1etu8 von Thorn nicht als Vertragsgegner mit genannt, der in der 
2. Arkunde vor scabini und univer8il38 civium als Aussteller erscheint. Dem 
Abdruck dieser 2. Ausfertigung, die an sich gegenüber der angeblich vom 
Bischof herrührenden höher zu bewerten wäre, liegt sogar eine „nicht gute 
Abschrift aus unbekannter Quelle" zugrunde^). Ich möchte daher diese 
einzige Arkunde nicht vorbehaltlos als Beweismittel für das Vorhandensein 
von Schöffen in Thorn z. Zt. der KÄ anerkennen, sondern der Möglichkeit 
Raum geben, daß die Stadt- und Gerichtsverfassung damals wenigstens 
anders aufgebaut gewesen sein könnte, als angenommen ist. Aber selbst 
wenn man dies Zeugnis, etwa mit Rücksicht darauf, daß die beiden Aus
fertigungen unabhängig von einander entstanden sein könnten, voll gelten läßt: 
seit dem Erlaß der KÄ war 1258 fast ein Menschenalter verstrichen, seit der 
Erneuerung mehr als 6 Jahre, und zwar einer Zeit, in der sich Thorn offenbar 
in einer besonders starken Entwicklung befunden hat^). Eine Äineinverlegung 
anderer, späterer Zustände in einen Rechtssatz scheint mir im unmittelbaren 
Bereich der KL nachweisbar; im Art. 1 der Lf. von 1251 ist con8ule8 mit 
8ckepken übersetzt^). Dabei ist zu beachten: in den älteren Äss., die die von 
Kisch"") mit bezeichnete Übersetzung haben, steht zutreffend ratlute, ebenso 
in der Übersetzung Konrad Bitschins ratlewte; bei diesem darf man ja be
sondere Kenntnis der Dinge voraussetzen^). Nur der von Kisch mit 8 be
zeichnete Abersetzungstext hat 8ckeppken; seine Lss. schließen sich überhaupt 
nicht so eng an den lateinischen Text an""). Für Kulm entbehrten die Ver
mutungen auf alle Fälle der urkundlichen Stütze, es sei denn etwa, daß man 
unbedenklich die Magdeburger Verhältnisse in die Arkunden hineintragen 
wollte. Allein der Schluß, daß Schöffen in 1. Instanz hätten urteilen müssen, 
weil der Kulmer Rat obere Instanz war, ist nicht beweiskräftig""). Faßt 
man alles zusammen, so wird m. E. die bisherige Annahme, in Kulm und 
Thorn hätten juckex, con8u1e8, Schöffen und Gemeindeversammlung seit jeher 
nebeneinander gewirkt, erschüttert. Es ist schade, daß die neuste Arbeit über 
diese Fragen nicht nur von all diesen Dingen ausgegangen ist""), denn dann 
hätten Zweifel auftauchen müssen.

Es ist ganz sicher beglaubigt, daß immer der Stadtrichter, das meist
genannte städtische Organ, mit mehreren, meist 4, Bürgern und der Gemeinde
versammlung, in den 60er Jahren der Rat, in den der Schultheiß anscheinend 
mit einbegriffen ist""), und die Gemeindeversammlung die Stadt vertraten 
bzw. Rechtsgeschäfte für sie abschlossen"").

SS) Preuß. VL I, 2 S. 43.
8») Vgl. Semrau, Copp. V. 29 S. 13.
«s) v. Brünne«, Z-RG. 34, S. 4.
8«) Kisch S. 66 sf., 69, 13V. v. Brünne« a. a. O. S. 7.
«7) Kisch S. 15V.
8«) Kisch a. a. s. S. 78, 86, 93, 131. v. Brünne« a. a. O. S. 5.
8«) Semrau a. a. S. S. 11.
«») Dgl. Semrau a. a. O. S. 1 ff., des. 1, 2, 4 f., 12 s.
8i) Ähnlich wurde z. B. in älterer Zeit in Magdeburg der Schultheiß ohne besondere Her

vorhebung unter den Schöffen erwähnt.
8«) Inwieweit die Einreihung des Schultheißen in den Rat auf Verfassungsänderung schlie

ßen läßt (Semrau a. a. O. S. 13), soll dahingestellt bleiben.
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Man kann, wenn man das unsichere Zeugnis von 1258 allein nicht gegen- 
über mehreren abweichenden, aber unbedingt zuverlässigen gelten lassen will, 
mindestens vorläufig behaupten: Kulm und Thorn haben sich auf Grund der 
KLnicht „ganz natürlich auch in der Organisation der Gemeindegewalt an 
die Mutterstadt angelehnt"""). In Magdeburg kann der Rat früher als 1244 
bestanden haben"), aber seine Tätigkeit war nur sehr bescheiden in der 1. Hälfte 
des 13. Zhdts"). Maßgebend waren die mit Schöffen besetzten Gerichte des 
Burggrafen und Schultheißen"). Erst allmählich gewann der Rat den 
^abim") ihre andere Aufgabe ab: die Vertretung der Gemeinde, die ihnen 
noch in der 1. Lä. des 13. Zhdts. obgelegen hatte"). Ein derartiges hier nur 
in ganz knappen Linien gezeichnetes Bild vermag ich aus der KH nicht zu 
gewinnen. Wenn schließlich die Verleihung des Magdeburger Rechtes"") 
als bestimmend für die eben besprochenen Fragen angesehen wird'"), so kann 
das nicht gelten. Der Art.4 der KH bestimmt: „... in eifern civitatibu8 
iuru ^4a§übur§en8m in omnibu8 8ententii8 imperpetuum 8er- 
vuri . . was selbstverständlich auf die in den Arteilen vorhergehenden Ver- 
fahren anzuwenden ist'"').

Es ist eine in der ostdeutschen Kolonisation oft zu beobachtende Tatsache, 
daß den Kolonisten ihrem Wunsche entsprechend die Anwendung heimischen, 
ihnen bekannten und genehmen Rechtes gestattet wurde'""). Daher ist es 
durchaus zulässig, aus der Stammeszugehörigkeit der Einwanderer auf das 
bei ihnen gebräuchliche oder doch zu erwartende Recht zu schließen. Für das 
Ordensland hat man das von dem sicheren Grunde aus, den Krollmann durch 
seine Arbeit über die Herkunft der deutschen Ansiedler in Preußen'"") gelegt 
hat, ebenfalls getan. Die Zeugen der älteren Fassung der KH stammten 
überwiegend aus dem 'Meißnischen, die übrigen waren 'Magdeburger Lehns
leute oder aus dem Osterlande. Die meisten sind auch im Ordenslande als 
Grundbesitzer nachgewiesen. Zweifellos mit Recht ist neuerdings immer 
wieder die Bedeutung mitteldeutschen Blutes und Geistesgutes für die höchst- 
wahrscheinlich von Halle ausgehende Gewinnung des Ordenslandes ein
dringlich dargelegt'"'). Allein unmittelbar für die Anfänge der Städte Kulm

»«) Semrau a. a. O. 's. 2. Vgl. F. Rörig, Sans. Beiträge S. 21. Timme, Die Wirtschafts, 
und verfassungsgeschichtl. Anfänge d. Stadt Braunschweig. Diss. Kiel 1931. S. 91 f.

»s) Stobbe, G., Die Magdeburger Gerichtsverfassung im 13. Zhdt. Geschichtsblätter s. Stadt 
und Land Magdeburg. 32. Ihg. 1897. S. 89-91. Vgl. auch Semrau a. a. S. S. 1.

m) Stobbe a. a. O. 86. Schranil a. a. O. S. 90, 104.
er) So regelmäßig im 13. Zhdt. Schranil a. a. O. S. 93.
es) Stobbe a. a. O. S. 87 f., 126. Schranil a. a. O. S. 104.
»») Kisch S. 45, 114, 115.
100) Z. B. Semrau a. a. O. S. 1.
101) Kisch S. 114, 115; vgl. auch S. 130, 131: „in stten urteilen", v. Brünne« Z-RG. 34.1913. 

S. 2. — Daß es sich nur um Übertragung von Gewohnheitsrecht handele, wird man nicht sagen 
können. Kisch S. 45, 47. Schranil a. a. O. S. 9. Allgemein wegen Übertragung von Stadtrechten 
vgl. Draeger, Sans. Gbl. XIX S. 17—19. Rosenstock, Ostsalens Rechtsliteratur unter Friedrich ll. 
Weimar 1912. S. 1.

ins) Dgl. z. B. Quellen 1 a ff. Schwicker a. a. O. S. 103.
103) Zschx. d. Westpr. GD. Lest 54. 1912. S. 1 ff.
i»i) Hauptsächlich E. Caemmerer, Konrad, Ldgrf. v. Thüringen, Lochmeister des Deut. Or

dens. Zschr. d. Vs. s. Thür. Gesch. u. Altertskde. 51. L. 19. Bd. 1909. S.384 f., 391. R. Wolf, 
Das Deutsch-Ordenshaus St. Kunigunde bet Lalle a. d. S. Forschungen z. thür.-sächs. Gesch. 
Lest 7. Lalle 1915. psssim, bes. S. 14, 17 ff., 36. B. Sommcrlad, Mitteldeutsche Ansiedler in 
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und Thorn versagen die Quellen so gut wie ganz. Erst aus der Zeugenreihe 
der KH von 1251 läßt sich ein Thorner Bürger als Lauscher feststellen, und 
die ganz einzelnen Namen aus dem folgenden Jahrzehnt weisen nach 
Schlesien, der Niederlausitz, Posen, Kujawien und Köln a. Rh."°). Für Kulm 
lassen sich aus den vereinzelten Namen auch nicht mehr Anhaltspunkte ge- 
winnen*°°). Aber selbst wenn man diese vorsichtig verwendet, sind Fehlschlüsse 
möglich. So lehrt das Beispiel Elbings, dessen Gründung durch die um
fassende Hilfe des Markgrafen Heinrich von Meißen herbeigeführt wurde und 
zu dessen Besiedlung Meißener und niederdeutsche Kaufleute sich vereinten*"), 
daß ungeachtet dieser Tatsache lübisches Recht verliehen wurde. Man 
kann daraus wohl schließen, daß entweder ein Teil der Kolonisten bei der Be
siedlung überwog und so auch für die Rechtsgestaltung den Ausschlag gab 
oder — was m. E. gerade bei einem Manne wie Hermann von Salza zu 
gering veranschlagt ist — daß die Erfahrung und der Wille des Stadtherrn 
für etwaige Wünsche der Ansiedler, für die Notwendigkeit, auf neue Siedler 
werbende Kraft auszuüben sowie für die Bedürfnisse des neuen Gemein
wesens und seiner Herrschaft eine gemeinsame Form zu finden vermochte.

Eine überschau des Rechtes im Gebiete der deutschen Bewegung nach 
dem Osten läßt erkennen, daß freier Marktverkehr zu dem selbstver
ständlichen Inhalt deutscher Stadteinrichtung gehörte. In besonderem Maße 
gilt das auch für die auf deutschen Grundlagen und mit deutschem Wagemut 
und Fleiß begründeten ungarischen Städte. Dem Orden wurde für das 
Burgenland durch König Andreas II. die Anlage freier Märkte zuge- 
standen"»).

Eine Vergleichsmöglichkeit für die Gerichtsverhältnisse bietet 
von den Städten im Reiche Freiburg i. B.; nach dessen ältestem Stadtrechte 
hatte um 1120 die Gemeinde das Recht, einen Schultheißen zur Ernennung 
durch den Marktherrn vorzuschlagen*"). Eine derartige Bestimmung traf auch 
das nach Soester Muster geschaffene Stadtrecht von Lippstadt von s1198j"°). 
Das freie Wahlrecht, ohne jede Einschränkung, hatten z. B. die Bürger der 
Hagenstadt in Braunschweig*"), und jährliche Wahl des Schultheißen und 
der con8u1e8, wie nach der KH, wurde den Bürgern von Bern im Privileg 
Friedrichs II. von 1218 eingeräumt*").

Teilung der Gerichtsgefälle fand in Basel, Zürich und 
Luzern in der Weise statt, daß der Vogt bzw. Schultheiß aus den vom Rate

Preußen. Thür.-Sächs. Zschr. f. Gesch. u. Kunst. Bd. 17. 1928. S. 214 ff. Fritz Karg, Das literar.
Erwachen des deutschen Ostens im Mia. Mitteld. Studien Lest 1. Lalle 1932. Bes. S. 14 f., 30 f.

E) Semrau, Mitt. Copp. V. 38. 1930. S. 34, 37. Krollmann, VSWG. 21. 1928. S. 287 und 
Prussia 29. 1931. S. 253.

IM) 1^8 Bist. Kulm ll S. 1268. Preuß. U6 l, 2 S. 694.
Krollmann, Zschr. d. Wpr. GV. 54 S. 17, 19. VSWG. 21. S. 284 und Prussia a. a. O.

im) Fx. Zimmermann-C. Werner, V8 z. Gesch. d. Deutschen in Siebenbürgen. Bd. l Rr. 19. 
Vgl. auch Nr. 31 (1222) und 34 (Lonorius III. 1222).

im) Keutgen, Art. S. 118 8 4. Draeger, Lans. Gbl. Bd. XIX. 1913. S. 23, Semrau, Mitt. 
Copp. V. 29. S. 4.

"») Keutgen S. 148 Art. 8.
"i) Keutgen, S. 178 Art. 4.
i") Keutgen S. 127 Art. VH.
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abgeurteilten Sachen einen bestimmten Teil erhielt, z. B. in Luzern *?3"°). Das 
volle Gewette (von 60 Schillingen) wurde bei Verwundung und Blutrunst 
dem iuckex im Braunschweiger Lagen gezahlt"*). In den Arkunden der 
deutschen West-Ost-Bewegung spielt die Regelung ^Gerichtswesens, 
das ist nicht verwunderlich, von Anfang an eine bedeutende Rolle. Die 
rechtliche Ordnung ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was wir mit der 
Bezeichnung „Lokation" zu umfassen pflegen"-). Nicht nur in den Stadt- 
gründungsurkunden ist das der Fall. Schon die erwähnte Arkunde von 
1106"°) zeigt das; in ihr überläßt der Erzbischof von Lamburg holländischen 
Ansiedlern die gesamte weltliche Gerichtsbarkeit und damit auch die Richter- 
Wahl. Die Arkunden über den Fortgang der Kolonisation an der unteren 
Weser enthalten den Vorbehalt der Gerichtsbarkeit seitens des Erzbischofs, 
Regelung der Bußsätze u. dgl?").

Wie schon angedeutet ist, kann man nach den Quellen für Kulm und 
Thorn nicht herrschaftliche und kommunale Gerichtsbarkeit unter- 
scheiden wie z.B. in Magdeburg"") oder Leipzig, der ältesten planvollen 
Marktgründung der Mark Meißen""). Es scheint ein gewisser Abergangs- 
zustand zu herrschen, wie er deutlicher in der schon zum Vergleich heran- 
gezogenen Elbinger Landfeste besteht""). Vielleicht liegen die neuerdings er- 
forschten Zustände in Lübeck, der ersten Stadt auf ostdeutschem Kolomalboden, 
doch nicht so fern, wie es bisher schien"*). Wenn dem Kulmer Rat die 
Stellung eines Oberhofes, einer letzten Auskunftsstelle über das bestehende 
Stadtrecht, zugewiesen wurde, so bedeutet das eine Betonung der kommunalen, 
freiheitlichen Gerichtsbarkeit""). Sollte es nicht möglich gewesen sein, daß in 
Kulm und Thorn dem iuckex statt der Schöffen ein Bürgerausschuß, die 
cvnsu1e8, zur Seite stand, der in der Rechtsprechung als Arteiler mitwirkte 
wie in Lübeck und alten Städten im Reiche wie z. B. Dortmund, Goslar, 
Mühlhausen"")? Mit dem iuckex traten als Zeugen oder bei Rechtsgeschäften 
der Stadt wiederholt mehrere Bürger auf*"*). Auch wenn diesen keine be-

ii3) Wackernagel, Festg. d. Basier Juristenfakultät u. d. Basier Iuristenvereins z. Schweizer 
Iuristentag. Basel 1920. S. 149 f.

11«) Keutaen S. 178 Art. 5.
iis) R. Koebner, Locstio. Zschr. d. Vs. f. Gesch. Schlesiens. 63 Bd. 1929. S. 1.
11«) R. Koetzschke, Quellen Nr. 1s. P. R. Koetzschke a. a. O. S. 3.
117) R. Koetzsche, Quellen z. B. Nr. 1 b, 1 k.
11 «) Laband, Magdeburger Rechtsquellen S. 9 8 9. G. Stobbe a. a. O. S. 86, 96, 104, 106. 

R. Schranil, a. a. O. S. 13,65 f. L. Lillmann, Das Gericht als Ausdruck deutscher Kulturent- 
Wicklung im Mia. Deutsche. Forschgn., hrsg. v. G. Kisch, Lest 2. S. 69.

11 «) R. Kötzschke, Mkgf. Dietrich v. Meißen als Förderer des Städtebaues. N. Arch. f. Sächs. 
Gesch. u. Altertsk. 45. Bd. 1924. S. 8.

12«) S. oben S. 238 f. Vgl. Schröder-v. Künßberg 7 S. 688.
121) Abweisend besonders Kisch S. 45 Am. 2. Andererseits vgl. Rietschel LZ. 102 S. 262 ff., 

266 s. L. v. Winterfeld, Lans. Gbl. 1927 S. 14 f. und Lüb. Zschr. XXV. 1929. S. 407 f., 442 f.
122) W. Böttcher, Gesch. d. Verbreitung des lüb. Rechts. 1913. S. 22. Vgl. Draeger a. a. O. 

S. 89.
123) Böttcher a. a. O. Lerbert Meyer, Das Mühlhäuser Reichsrechtsbuch. Weimar 1923. 

S. 53. L. v. Winterfeld, Lüb. Zschr. XXV. S. 443. — Dazu v. Brünneck, Burggrafenamt S. 76. 
Lerb. Meyer, LZ. 147 S. 291 ff. — Auch in Rostock waren die Ratsherren Beisitzer im Vogt
gericht; ihre Zahl, bisweilen 4, schwankte (wie in Lübeck; Frensdorff, Die Stadt- und Gerichts
verfassung Lübecks. Lüb. 1861. S. 38). Als Beisitzer im Gericht wurden sie „scsbini" genannt! 
Paul Meyer, Die Rostocker Stadtverfassung usw. Zhbb. d. Vs. f. meülb. Gesch. u. Altskde. 
93. Ihg. 1929. S.55.

12«) S. oben S. 240 und Kisch S. 125.
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sondere Bezeichnung beigelegt ist, so wissen wir gerade aus Lübeck, daß die 
„cive8" ein Bürgerausschuß, der Rat, sind""). Gerade der Amstand, daß die 
Zeugen der KH von 1251 fast sämtlich, z. T. mehrfach und in derselben Reihen
folge, als Zeugen oder Schultheißen in anderen Arkunden genannt sind"«), 
bestärkt in der Vermutung, daß in ihnen Träger amtlicher Eigenschaften zu 
sehen sind, übrigens findet sich die Bezeichnung (intra) tribunul für die Ge
richtsstelle oder das Richthaus auch in Lübeck"?).

Die Teilung der Gerichtsgefälle ist eine in den Handfesten 
städtischer und ländlicher Gemeinden des ostdeutschen Kolonisationsgebietes 
immer wieder vorkommende Regelung""). Einige Beispiele seien heraus
gegriffen. Eine Teilung im Verhältnis 2:1 zwischen Gerichtsherrn und 
Richter findet sich schon in der Marktrechtsverleihung für Stendal durch 
Albrecht d. Bären von etwa 1151—1170"°), ebenso zwischen den Markgrafen 
von Brandenburg und den Schultheißen ihrer 1244 ff. gegründeten Städte""), 
ferner in Meißen zwischen dem Markgrafen und dem Burggrafen"*); in 
Lübeck fiel in einem Falle */Z der einkommenden Gelder an den Richter, der 
andere Teil an die cive8*"). Kennzeichnend ist solche Teilung auch für die 
Vlamen-Kolonisation Ostsachsens, nachweisbar ist sie in Schlesien"").

Wie ich schon bei Erörterungen über die Gerichtsverfassung andeutete, 
wurde vom Orden bzw. Hermann von Salza in die KH doch wohl mehr von 
dem „Gedanken der Stadtfreiheit und die Bekanntschaft mit den Einrichtungen 
zu ihrer Sicherung und Ausgestaltung""*) hineingelegt, als man bisher anzu- 
nehmen geneigt war. Es reicht freilich nicht hin, nur von Köln selbst, 
bei dem es zur Entwicklung von Tochterrechten kaum gekommen ist""), und gar 
Magdeburg, wo der Rat erst um 1240 zur Anerkennung gelangte""), aus- 
zugehen. Aber der Gedanke der Stadtfreiheit, der von Köln ausging, kann 
H. v. Salza in den Städten Mühlhausen und Nordhausen, unfern der Heimat, 
kaum entgangen sein; ebenso können ihm durch den Landgrafen Konrad von 
Thüringen die daraus erwachsenden Vorteile für die Entwicklung des Städte- 
wesens bekannt geworden sein"?). Aber auch Hermanns Beschäftigung mit 
und für Lübeck, dessen Verhältnisse ihm ja genau bekannt gewesen sein

irs) Rörig, Lans. Beitr. S. 13, 14. Lerb. Meyer, LZ. 147 S. 290.
12«) S. unten S. 247.
127) L. v. Winterfeld, Versuch über die Entstehung des Marktes und den Ursprung der Rats

verfassung in Lübeck. Zschr. d. Vs. f. Lüb. Gesch. u. Altertskde. Bd. XXV. Lest 2. 1929. S. 408: 
Dort auch Quellenangaben für Vorkommen der Bezeichnung in Dortmund, Köln 1248 und 
Basel 1259/60. Vql. auch 2. Straßburger Stadtrecht s1214s, Keutgen, Alk. z. städt. Vers.-Gesch. 
S. 102 8 2, 3 und die Elbinger Landfeste bei Kisch, Elbinger Jhb. 10. S. 29 8 10 a. E.

128) So auch Koebner, l-vcatio S. 1, 26.
12») Quellen Nr. 29. Vgl. auch v. Leinemann, Albrecht d. Bär S. 222.
iso) Krabbo, Arch. f. Arksschg. IV. 1912. Anlage zu S. 270 ff.
121) R. Kötzschke, Mgf. Dietrich v. Meißen S. 18.
122) Frensdorff, Das Lübsche Recht in seinen ältesten Formen S. 39. Rörig, Lans. Beitr. 

S. 18 s.
122) Vgl. Tzschoppe-Stenzel a. a. O. S. 100 ff., Koebner a. a. O. S. 1 und dort Am. 1 Zitier

ten. Quellen Nr. 47a. 48.
12») Lerbert Meyer, Neue Studien zum Mühlhäuser Reichsrechtsbuch. Mühlh. Geschbl. 

Bd. 30. 1931. S.228.
128) Lerb. Meyer a. a. O.
13«) Koebner a. a. O. S. 16 f., 18.
1»7) Lerb. Meyer a. a. O. S. 228, 232 ff., 236 f. Ders., LZ. Bd. 147 S. 292 ff., 303 f. 
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müssen"»), dürfte für die Regelung der in der KH selbst so wenig greifbaren 
städtischen Verfassung von Einfluß gewesen sein. Es läßt sich m. E. mit den 
vorhandenen Duellen wohl vereinbaren und bedeutet keine Überschätzung des 
Anteils Hermanns""), wenn man annimmt, daß den Vorkämpfern des 
Christentums und des Ordensstaates""), in Anlehnung an die aus dem Gottes- 
friedensgedanken erwachsene Freiheit, der freie Aufbau der communitu8 civium 
bzw. ihres Ausschusses, der con8u1es, zum Lohn und Ansporn und in der Ent
wicklung anderen Städten vorauseilend"') überlassen wurde. Gerade die mit 
der Förderung des Gottesfriedensgedankens in besonderem Maße von 
Heinrich dem Löwen erstrebte und erreichte zielbewußte Wirtschaftspolitik, 
zumal die Hebung der Städte, lag auch Hermann von Salza sehr am 
Herzen"'). Erst später nach Anwachsen und festerer Durchbildung der Städte 
sowie nach Verstärkung des mitteldeutschen Einflusses""), nicht zuletzt wohl 
auch unter der Einwirkung des verliehenen materiellen Rechtes, mag sich das 
seit dem Beginn des 14.Ihdts. feststellbare Nebeneinander von scultetu8, 
8c3bim und con8u1e8 ausgebildet haben"'). Die Mitwirkung der bur§en868 
bei Verwaltungsangelegenheiten hatte ich schon hervorgehoben ").

Ein Beispiel für starke Beeinflussung der Ordnung des Gerichtswesens 
und der Selbstverwaltung durch Stadtfreiheit im Lübischen Sinne bietet 
schließlich Mecklenburg, dessen älteste Stadt Schwerin sich der Gunst Heinrichs 
des Löwen zu erfreuen gehabt hatte""*). Durch die slavischen Fürsten erhielten 
im Jahrzehnt vor Ausstellung der KH die Städte Gadebusch und Parchnn 
Lübecker Recht"") und bei dieser Gelegenheit Teilung der Gerrchtsgefalle 
unter Vorbehalt der höheren Gerichtsbarkeit seitens des Landesherrn ) — 
und Selbstverwaltung. An dieser waren in Gadebusch die „cive8 mit
beteiligt, in Parchim und Güstrow, das wenig später eine Rechtsbestätigung 
erhielt, die con8u1e8"»). Genau wie in Lübeck kann man aber nicht cive8 und 
con8ule8 im Gegensatz zu einander bringen, wie Hoffmann es getan hat ), 
sondern, wie schon ausgeführt ist, braucht der in einer städtischen Verwaltungs
angelegenheit mitwirkende Bürgerausschuß nicht mit einer Gesamtbezeichnung

k MD 54 S.51 f. Ders., Festschr. f. Ad. Bezzenberger. Göttin- 
gen 1921. S. 98, 99'f., 102^ Vgl. Preuß. V8 l, 1 Nr. 140. v. Winterfel^
Gesch. u. Alttskde. XXV. 1929. S. 4Z7. Lerbert Meyer a. a. O. Ders., Freiheitsroland und Gottes- 
frieden. Sans. Gbl. 56. Zhg. 1SZ1. S. 50, 54.

"») Rietschel, LZ. 102 S. 275. Kisch S. 34.
"y ^Vrünneck, Z-RG. 34.1913. S. 2. 2iPPel, Kolonisation des Ord^ S. 189 - 

Lerb. Meyer, Freiheitsroland und Gottesfrieden S. 52 Am. 161. L. v. Winterfeld a. a. S. S. 433, 
437. Lerb. Meyer, LZ. 147 S. 292 f., 295.

"r) Plehn, Brand.-Preuß. Forschungen 17. 1904. S. 45 f. Lerb. Meyer LZ. 147 S. 307, bes.

"») Dgl. Krollmann, VSWG. 21. 1928. S. 284. Ders., Prussia 29 S. 252 f.
Z. B. V8 Bist. Kulm Nr. 162, 171.

"») S. oben S. 240. Vgl. Frensdorff, Die Stadt- u. Gerichtsverfassung Lübecks S. 84. 
Loffmann, Zhbb. des Vereins f. mecklenb. Gesch. u. Altertumskde. 94. S. 119 f.

"«) Meckl. V8 I Nr. 315 (1225), 319 (1225/26). Nr. 319 — Nr. 428, Bestätigung der Grün- 
dungsurkunde des gleichzeitig gegründeten Plau von 1235. Vgl. Loffmann a. a. O. S. 100, 191.

"?) In Gadebusch der Vogt — iuäex.
118) Meckl. 118 l Nr. 359 (1228). — Den consules in G. wurde kein Anteil an Bußen gewährt. 

Loffmann a. a. O. S. 1S2, 198.
"«) a. a. O. S. 198.
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belegt zu sein, vielmehr können auch die Namen seiner einzelnen Mitglieder 
genannt sein'"").

Es ist mit Recht bemerkt, daß die Zusammensetzung der städtischen 
Einwohnerschaft ein viel umstrittenes Gebiet ist"*). Für Kulm und 
Thorn bieten sich auch nur wenige Punkte, von denen aus man es beschreiten 
kann. Beide Fassungen der KL fassen die Einwohnerschaft der beiden Städte 
mit der des Kulmer Landes als „incole" zusammen"'); die Einwohner der 
civilste als solcher heißen, wie gewöhnlich, cive8""). In Art. 18 und 21 
sind die allgemeinen Bezeichnungen quüibet komo und Komine8 gewählt; in 
der ersten Stelle könnte man vielleicht eine Fortführung des Gedankens aus 
Art. 15 sehen, daß die Bürger Grundbesitz an jemand verkaufen, d. h. also 
u. Ä. an Nichtbürger. Im Art. 21 ist Komme8 wohl Bezugnahme auf cive8^).

Bemerkenswert ist, daß 1233 und 1251 bei Kulm und 1251 auch bei 
Thorn die Weichselbenutzung „sä commune8 civium ac eciam peri§rinorum (?) 
U8U8" bzw. „aä commune8 U8U8... civibu8 et pere§rini8" oder „aä commune8 
U8U8 civium et perexrinorum" bestimmt wurde""). ?ere§rini hat man als 
Pilger aufgefaßt und neustens einen entsprechenden Erklärungsversuch damit 
gemacht""). Er klingt wenig wahrscheinlich. Ob man bei den perexrini an 
Ausmärker, etwa gar Preußen, oder Fremde im üblichen Sinne zu denken hat 
oder ob pere^rini ähnlich dem „Landsasse" oder „Gast" des Sachsenspiegels 
den grundbesitzenden cive8 gegenübergestellt werden soll, möchte ich nicht 
entscheiden'""»).

Lier seien einige Bemerkungen über den Ausdruck keo 6^168 ein
geschaltet, der in der KL 1251 vorkommt"'). Er berechtigt nicht zu der An
nahme, der Orden habe Landbesitz zu Lehen ausgegeben""). Gewiß „ist es 
beachtenswert, daß die zweite KL. außer von Ordensbeamten und Bürgern 
der Städte Kulm und Thorn von Lehnsleuten (!) (keoä3le8) bezeugt ist". Es 
dürfte aber nicht richtig sein, cive8 und teockale8 in Gegensatz zu einander zu 
stellen und zu sagen, daß „ganz ausnahmsweise... 1248 einige Lehnsleute... 
als cive8 Ou1men8i8 terre bezeichnet" seien, „was offenbar zur Voraussetzung 
hat, daß diese Lehnsleute zugleich, wie es die erste Landfeste an die Land gibt, 
Bürger einer der beiden Städte waren" (wohl in Kulm)"").

ISO) Rörig, Sans. Beitr. S. 11 ff. Vgl. oben S. 244. Lerbert Meyer, AZ. 147 S. 290.
Schröder — v. Künßberg 7 S. 689.

u») Kisch S. 11», 111.
l») Art. 1; 3; 6, 7, 9, 10; 12—15; 17; 20, 21. Kisch S. 112, HZ; 114; 116, 117; 118,119; 120,121;

122, 123. Ferner 1251: Kisch S. 111,125.
is«) Kisch S.12V/2I; 122/23. Die starke Lervorhebung des „I e d e r beliebige Mensch" 

(gvilibet komo) durch Semrau, Mitt. Copp. V. 38 S. 2V, ist m. E. nicht angebracht, da die Stelle 
kaum anders als in der oben angenommenen Form in dem Sinne gedeutet werden kann, daß 
sie auch Nichtbürger umfasse. — In Art. 14 Kamines — Leute i. S. von Gesinde o. ä.

iss) Art. 2, 3. Kisch S. 112, 113, 115.
i«>) Zippel a. a. O. S. 181. Semrau a. a. O. S. 184 f.
wo») Vgl. auch Napierski, Die Quellen des Rigischen Stadtrechts. Riga 1876. S. 3: In der 

Einleitung zum ältesten Rigischen Stadtrecht: „. . . ius kabent perexrini cum urdsnis..
i»7) Kisch S. 115, 125. Vgl. Zippel a. a. O. S. 204.
158) So Semrau a. a. O. S. 21 f., der auch in diesem Punkte mit keinem Worte auf 

v. Brünnecks beachtliche Ausführungen Grundeigentum I S. 3Zf., 38 eingeht.
i8») Semrau a. a. O.
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Mit Recht ist schon von v. Brünneck nachdrücklich darauf hingewiesen, 
daß bei den preußischen keocksle8 keine Kommendation und Verpflichtung zum 
Reiterdienst mit nachfolgender, den Lohn hierfür bildender Beleihung nach- 
zuweisen sei, wie sie das Wesen des Lehens sind""). Nach Art. 5 der KH 
hatten die „keocka1e8 civitutum" gemeinsam mit den cive8 über eine Gemeinde- 
angelegenheit, die Abtretung der Fährgerechtigkeit, Beschluß gefaßt und 
darüber im Sinne der Städte Kulm und Thorn verfügt"'). Daraus möchte 
man entnehmen, daß die teockale8 nicht irgendwoher aus dem Kulmer Lande 
stammten sondern zu den Stadtgemeinden gehörten""). Hierfür gibt die 
Zeugenreihe der KH trotz der leider knappen Überlieferung doch gewisse 
Anhaltspunkte.

Ganz zweifellos städtischer Bürger war zunächst Nerm3nmi8 8cu1tetu8 in 
Ikorun, den Semrau mit Recht mit dem 1257 usw. vorkommenden Hermann 
von Borst gleichgesetzt hat""). bhlckebrancku8 8enior dürfte der frühere 
Thorner Schulze sein, der, wie sein unter den 8eculare8 genannter derzeitiger 
Kulmer Amtsgenosse, 1246 als Schiedsrichter und Arkundszeuge im Streit 
Lübecks mit dem Orden verkommt. Ein OOäeiricku8 kommt 1276 als Kulmer 
Bürger vor'-). Auf ^rickericu8 cke Never hat Semrau verwiesen'-). Mlleliel- 
mu8 ist der einzige in der Reihe, für dessen Persönlichkeit die Überlieferung 
keine weiteren Anhaltspunkte bietet. Vickmrcku8 war ein bekannter Thorner 
Bürger, der als ckommu8 bezeichnet wird; er war mit seinem Bruder I.emp- 
Kinü8 Zeuge bei Verleihung des Zollprivilegs für Thorn von 1252 April ZO""). 
Nach seinem Tode erhielten 1285 die Armen Thorns ein von ihm ausgesetztes 
Vermächtnis'-). Unter eonrucku8 könnte entweder einer der beiden von 
Semrau genannten Thorner Bürger'-) zu verstehen sein, was der Stellung 
zwischen anderen Thornern entspräche, oder — was ich für weniger wahr
scheinlich halte, der 1257 genannte Kulmer Bürger Sonracku8, der seinerseits 
Wohl mit dem 1267 erwähnten L. cke personengleich war""). Auch 
l.3mpertu8 und I^utkricku8 dürften keine anderen sein als die 1252 bzw. 1258 
als Zeugen genannten Thorner Bürger.

Zm Zusammenhänge damit ist zu beachten, daß diejenigen, die vom Orden 
Grundbesitz verliehen erhalten sollten, nur cive 8 genannt sind'"). Nimmt 
man hierzu das, was noch über die aUockia gesagt werden wird"'), so geht 
man wohl in der Annahme nicht fehl, daß unter den seocks1e8 Bürger oder

ISO) Grundeigentum l des. S. 36. Vgl. Schröder-V. Künßberg 7 S. 168, 171, 174, 429. 
»g v. Brünneck a. a. O. S. 33.
u>r) Vgl. Zippe! S. 182 Am. 1. A. A. v. Brünneck a. a. O. S . 39 .

a. a. O. S. 34. S. 21 a. E. erwähnt er ihn nicht. — Zippe! S. 190 Am. 3.
w«) Qoäekriäus l.eskornv8; 176 Bist. Kulm Nr. 88. — Der 1293 genannte Thorner Bürger 

Gottfr. dürfte nicht mehr in Frage kommen, vgl. Preuß. 178 1,2 S. 381.
1S8) A. a. O. S. 21. Die Brüder äe diever stehen 1248 in der Zeugenreihe übrigens hinter den 

Schultheißen von Thorn und Elbing; ganz von der Sand zu weisen ist Semraus Annahme nicht, 
daß sie Kulmer Bürger gewesen seien.

i»«) Preuß. 178 1,1 S. 197.
»7) Preuß. 178 1, 2 Nr. 453.
u>s) A. a. O. S. 34. — Lonrsäus cle Igoren erscheint mit Oitkaräus und !.utkriäus zusammen am 

30.4.1252 wieder als Zeuge (Preuß. 178 1, 1 S. 197), mit Lermann und Lambert 1258 Januar 17. 
i«°) 173 Bist. Kulm Nr. 51. 78.
170) Art. 10, (11), 12, 13, 14 S. 2, 15. Kisch S. 116, 118, 120. Vgl. v. Brünneck, Grundeigent, l 

S. 39.
i7i) S. unten S. 251 f.
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auch Angehörige ritterlicher Familien zu verstehen sind, die in ihrer Eigen
schaft als Besitzer von z.T. in oder nahe bei den Städten gelegenen Wirt
schaftshöfen und von ländlichem Grundbesitz um Kulm und Thorn bezeichnet 
sein sollen*"). Der Ausdruck keoäaleZ kann immerhin auf eine, wenn auch 
äußerliche, Anknüpfung an lehnrechtliche Anschauungen Hinweisen. Solche 
ist im ostdeutschen Kolonisationsgebiete anderweit beobachtet*"). Man muß 
jedoch m. E. daran festhalten, daß es sich hier nicht um eigentliche Lehns- 
verhältnisse handelt; man wollte wohl dem in dieser frühen Zeit ähnlichen 
Personenkreise und seiner besonderen in Kriegsdiensten bestehenden Pflicht 
Rechnung tragen.

2.
Aus dem Liegenschaftsrecht enthält die KÄ eine Reihe recht 

wichtiger Bestimmungen. Besonderer Aufmerksamkeit der rechts- und wirt- 
schaftsgeschichtlichen Forschung hatte sich seit jeher der Art. 10 der Kf. zu 
erfreuen"*). Er regelt das der deutschen Staats- und Rechtsordnung immer 
wieder neue Fragen bringende Gebiet des Bodenrechts*"). Wie überall in 
der ostdeutschen Kolonisation mußte eine Rechtsform für die Ausstattung der 
Ansiedler mit Grundbesitz geschaffen werden. Sie bildet den Kern dessen, 
was man unter „kulmischem (kölmischem) Recht" im altpreußischen Liegen- 
schaftsrechte zu verstehen gewohnt ist"").

Man hat die im Art. 10 enthaltene Rechtsfigur bisher in zu enger An
lehnung an den Wortlaut einen „Verkauf zu flämischem Erbrecht" genannt*") 
oder gesagt, die Bürger sollten „die ihnen... verkauften Güter zu flämischem 
Erbe besitzen"*") oder der Orden habe „den Bürgern... nach flämischem 
Rechte Güter verkauft"*"). Schon v. Brünneck hat in eingehenden Er
örterungen den rechtlichen Inhalt des venckere 36 kereäitatem ?l3inzm§ic3lem 
in Verbindung mit Art. 18 als Überlassung zu Erbleihe festgestellt.

Die Leiheform ist dadurch gekennzeichnet, daß einerseits wie bei der sogen. 
Gründerleihe*"*) im Art. 18 den Ansiedlern einheitliche, gemeinsame Leihe
bedingungen gesetzt sind: gleich hohe Zinslast, gleicher Fälligkeitstag, Gering

er) Vgl. v. Brünneck a. a. O. S. 44. Plehn a. a. O. S. 51. Zippe! a. a. S. S. 190, 25». 
Beispiele für ähnliche Verhältnisse des s. 13 aus Böhmen und Mähren s. bei Zycha, Zfchr. d. 
Vereins f. d. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. 3hg. 52 S. 570 ff.

e») E. O. Schulze a. a. O. S. 212 f. Quellen Rr. 24. 26 (Mgf. von Meißen 1185 und 1186). 
In Pommern 1262.

ey Ajsch S. 116, 118; 117, 119. Aus dem älteren Schrifttum wären zu dem bei Kisch S. 20, 
22, 26, 29 Genannten noch nachzutragen L. Stein, Der Kreis Thorn. Th. 1866. S. 237. SiersLovsLi, 
comes ^<iamu8, Oe sinAulsri nodilitatis in occidentsli Praxis derellitario jure. Oiss. Lerolmi 1867. 
Ferner O. Zippel, Die Kolonisation des Ordenslandes Preußen b. z. Jahre 1309. Altpr. Mschr. 
58. 1921/22. S. 189f.

irs) Allgemein über die Wichtigkeit des Bodenrechts: Fr. Philippi, Lübeck und Soest. Zschr. 
d. Vs. f. Lüb. Gesch. Bd. XXIII. 1926. S. 90.

rr») Vgl. v. Brünneck, Grundeigentum I S. 25.
177) Perlbach, Altpr. Mschr. 11. 1874. S. 108.
178) v. Brünne« a. a. O. S. 2, ähnlich S. 11, 12, 17, 24 Am. 3, 26; s. auch S. 3: .... unter 

flämischem Erbe Grundstücke zu verstehen, an denen ein erbliches Befitzrecht stattfindet;- S. 15: 
»Landgüter... vom Orden auf Grund von Kaufgeschäften verliehen wurden."

17«) Kretzschmar, Die KL S. 10 und noch Semrau, Mitt. Copp. V. 38. S. 17.
i7«s) Vgl. Schröder-Künßberg 7 S. 682, 789, 791 und die wohl neuste knappe Zusammen

fassung in meiner Arbeit Der Grundzins in der Stadt Braunschweig bis 1350. Leipziger Rechts
wissenschaft!. Studien Lest 40. S. 2 fs.
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fügigkeit des Zinses^); auch stehen Leiheherr, der Orden, und Beliehene 
einander nicht als rechtlich Gleichgeordnete wie bei der privaten freien Erbleihe 
gegenüber"^). Andererseits kann man m. E. nicht mit völliger Sicherheit ent
scheiden, ob auch Baustellen (areue) neben den landwirtschaftlicher Bebauung 
dienenden Grundstücken als Leihegegenstände anzunehmen sind. Nach den 
gründlichen Forschungen W.v. Brünnecks sind in der KL im Gegensatz zu 
späteren Städteprivilegien die Rechtsverhältnisse der städtischen Baustellen 
und Hofstätten gar nicht geregelt""). Das trifft nicht ganz zu (Art. 6!), aber 
über Leihe und Grundzins enthält die KH in der Tat nichts.

Der Ausdruck bona im Art. 10 gibt zwar keinen brauchbaren Hinweis 
auf die Art der Güter, die damit bezeichnet sind; aber man muß die ihrer 
Stellung nach und inhaltlich zusammenhängenden Art. der Lf. beachten. Zm 
Art. 9 sind ausdrücklich „omnm donu" erfaßt; er könnte sich, wie auch Art. 8, 
sehr wohl auf Grundstücke in der Stadt mit beziehen. Wenig wahrscheinlich 
ist das für Art. 11^); und wenn in den offensichtlich nur auf den Ackerbesitz 
zugeschnittenen folgenden Artikeln 12 und 13 dessen Art als betont ist, 
so kann man m. E. aus der Nebeneinanderstellung von (omnia) bona und 
atzri trotzdem keine Schlüsse im Hinblick auf Art. 10 ziehen. Am sichersten 
sind Art. 15 und 17 nur auf landwirtschaftlichen Grundbesitz zu beziehen, 
16 kann man wegen seiner Stellung auch nur in diesen Zusammenhang 
bringen"'). Art. 16 und 18 wählen den „dons" gleichstehenden allgemeinen 
Ausdruck Kereäit28"°), worin eine Anknüpfung an Art. 10 liegen könnte. Bei 
diesem darf man sich nicht"«) an die Übersetzung Kereckitu8 -- erbe klammern; 
die Rechtslage klärt sich einfacher als man nach v. Brünnecks Erörterungen 
annehmen kann, wenn man beachtet, daß Kereäit38 in den lateinischen Mittel- 
alterlichen Rechtsquellen Flanderns die häufigste Bezeichnung für Grund- 
eigentum ist, und zwar auch dann, wenn es sich um Eigentum aus Leihe
verhältnissen handelt, in denen an den Obereigentümer (Leiheherrn) ein 
Grundzins zu zahlen war"'). Daß infolgedessen Kereäitu8 zum Ausdruck 
gerade für das durch Erbleihe verliehene Recht wurde, das man seinem 
Umfange nach als Erbbaurecht zu bezeichnen gewohnt ist, ist bekannt"«). Es ist

Nur in recoxnitionem äominii" zu leisten. Kisch, Studien S. 197. Vgl. Rietschel, Markt 
und Stadt S.'l31, 13Z—135, 137. Lerb. Meyer, Mühlhäuser Reichsrechtsbuch S.61 a. E., 62.

isi) Vgl. meinen Grundzins S. 4 u. dort Zit. Schröder-v. Künßberg 7 S. 69V s.
18-) v. Brünneck, Grundeigentum I S. 15, 52 sf., 54 f.
is2) Vgl. aber Semrau, Mitt. Copp. V. 38. S. 17 und auch Preuß. VL l, 2 Nr. 629.
18») Vgl. v. Brünneck a. a. O. S. 26.
18s) über ihn z. B. Nehme, Das Lübecker Oberstadtbuch. 1895. S. 27. L. A. Warnkönig, 

Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte. Bd. III, 1. S. 67 f., 96.
18«) Wie besonders v. Brünneck an den oben S. 22 Am. 6 genannten Stellen, ferner a. a. O. 

S. 4, 5, 17 u. ö.
18?) Warnkönig a. a. O. S. 67 s., 73 s.
188) Arnold, Gesch. d. Eigentums i. d. deutschen Städten S. 141. Schröder-v. Künßberg 7 

S. 789. Auch iu« liereäitsrium: vgl. etwa Arnold a. a. O. Nehme a. a. O. S. 41. Lallermann, 
Die Erbleihe an Grundstücken i. d. westfäl. Städten. Breslau 1925. S. 11. Grundzins S. 18. — 
Grundstücke „kerellitLrio iure, in perpetuam enpkiieosim" überlassen: A. Veiten, Beitr. z. Gesch. d. 
Grundeigents, i. d. Stadt Wetzlar S. 39. — Der Erbleihezins entsprechend — census kereyltarius, 
s. z. B. Stobbe, Zur Gesch. u. Theorie d. Rentenkaufes. Zschr. f. deutsches Recht. Vd. XIX. 1859. 
S. 183. Grundzins S. 16, 34. — Daß Kersciitss hier so zu verstehen ist („tenure Köreciitaire kls- 
msnäe"), ist mir von zwei mit den flandrischen Verhältnissen bestens vertrauten Forschern, 
Lerrn I. Massiet du Biest, Archivar in Mezieres-Charleville, und durch seine Vermittlung 
Herrn Pros. F. L. Ganshofs in Gent freundlichst bestätigt; den Lerren möchte ich auch an dieser 
Stelle meinen Dank aussprechen.
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daher nicht einzusehen, warum man dem nicht Rechnung getragen hat, und 
besonders bei Kisch"") hätte man zu Art. 10 anstatt „Verleihung flämischen 
Erbrechts; Regalienvorbehalt" eine entsprechende Inhaltsangabe erwartet.

Eine Notwendigkeit für die Einbegreifung der Laus- und Lofstellen in 
die Leiheverhältnisse besteht nicht. Denn es liegt durchaus im Bereich der 
Möglichkeit, daß sie den Ansiedlern als großzügiger Anreiz und in Betonung 
der Bürgerfreiheit zinslos überlassen wurden^). Das wesentlich spätere Vor
kommen einer Zinspflicht"*) ist noch kein vollgültiger Beweis für die Ver
hältniße z. Zt. der Stadtgründung"?).

Abgesehen davon, daß venäere nicht verkaufen zu bedeuten braucht, son
dern auch den Sinn von locare zum Gebrauch überlassen, verleihen haben 
kann*""), läßt sich in Anbetracht des umfassenden Rechtsüberganges zugunsten 
des Erwerbers die Anwendung in jenem üblichen Sinne verstehen^).

Der im deutschen Mittelalter beliebte Linweis auf die Ewigkeit eines 
Rechtsgeschäfts, der sich bei Erbleiheverhältnissen besonders häufig findet, 
kommt im Art. 2 in der Wendung „libere in perpetuum po88iäen6um" zum 
Ausdruck*""). Eine starke Betonung der Stellung des Ordens als „potentior 
per8onu""°) liegt in den, wie Kisch ausgezeichnet klargestellt hat"'), als Re
galienvorbehalt aufzufassenden Beschränkungen der Rechte der Beliehenen 
durch Art. 10 a. E. —14.

Die regelmäßige Belastung der verliehenen Güter mit 1 Kölner oder 
5 Kulmer Pfennigen und 2 Markgewichten Wachs war gering, worauf schon 
hingewiesen ist*""). Das lag in der Art der Leihe begründet. Die besonders 
freie Form des abgeleiteten Besitzes, das Zinseigen, war nur mit einem An
erkennungszins belastet, was der Art. 18 ja auch ausdrücklich hervorhebt*""). 
Das Lerrschaftsrecht des Ordens und der vom Orden gewährte Rechtsschutz 
sollten durch die Zinszahlung anerkannt werden^). Die Fälligkeit am 
Martinstag kommt sehr häufig bei Zinsen vor^). Die Nachfrist von 
2 Wochen „ack yuinckecim äie8" ist nach altgermanischer Sitte nach Nächten 
berechnet^). Von Freijahren, wie sie im Laufe der Kolonisation in ver-

189) Studien S. 185. KL S. 14.
199) Vgl. Schröder-v. Künßberg 7 S. 690.
"1) v. Brünneck a. a. O. S. 54 Am. 2. Zippe! a. a. O. S. 189.
i9L) Vgl. z. B. meinen Nachweis für Braunschweig, wo bei Fehlen von Gründerlethe

zinsen zahlreiche Leihezinse anderer Art vorkommen. Grundzins S. 87, 89.
193) Du LsriAe-UenIsciiel Vol. VI p. 761 s. v. Nehme a. a. O. S. 41.
194) Erwarben doch die Beliehenen ein dem Eigentum sehr nahestehendes Recht; Schröder- 

v. Künßberg S. 789. Vgl. Plehn a. a. O. S. 49.
i»s) Kisch S. 112, 113. Vgl. v. Brünneck a. a. S. S. 16.
19«) Grundzins S. 4.
197) Studien S. 187 ff., 203 f., 217 s.
E) Art. 18. v. Brünneck a. a. O. S. 19 ff., Semrau, Mitt. Copp. V. 38. S. 20.
i«s) Vgl. z. B. Rietschel, Markt u. Stadt S. 135. Beyerle-Maurer, Konstanzer Läuserbuch 

S. 80f. N. Lübner, Grundz. d. Deutsch. Privrs. 1930. S. 353, 360 s. Schröder-v. Künßberg 
S. 691.

200) v. Schwind, Entstehung der freien Erbleihen S. 169. Gierke, D. Privr. II, 8 150 S. 740. 
— Kisch, Studien S. 196 f., 200 f., 203. Schröder-v. Künßberg S. 789 Am. 62. Vgl. auch Semrau 
a. a. O. S. 20. v. Brünneck a. a. O. S. 8, 19, 26 f.

201) Am nur einige Beispiele zu geben: Arnold, Gesch. d. Grundeigentums S. 68. R. F. 
Kaindl a. a. O S. 234. — Tzschoppe-Stenzel a. a. O. Nr. XVI (Lalle-Neumarkter Recht v. 1235) 
8 33. Rietschel S. 83, 89, 134 ff. Kötzschke Nr. 1 e—x.

292) Schroeder-v. Künßberg 7 S. 17 Am. 9. Eine Nachfrist s. übrigens z. B. nach 
Gierke, Deu. Privr. S. 742.
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schiedenen Gegenden und auch in einigen Städten des Ordenslandes gewährt 
wurden, ist nicht die Rede?"). Der Orden war vielmehr eifrig auf die 
Sicherung der ihm zustehenden Zinse bedacht. Nichtleistung nach Ablauf einer 
14tägigen Nachfrist zog Bußfälligkeit nach sich. Die 3 fünfzehntägigen Fristen, 
nach deren Ablauf je 10 Schillinge zu entrichten waren?"), sind zusammen 
6 Wochen 3 Tage, d. h. die unter dem Einfluß des Gottesfriedens in zahl
reichen Stadtrechten verschmolzenen Ladungsfristen des Burg- (Markt-) und 
Landfriedensrechts?").

Neben dem Grundzins ruhte auf den vom Orden verliehenen Grund
stücken noch eine andere besonders wichtige und im Verhältnis zur Zinspflicht 
ungleich schwerere Belastung?"). Die Besitzer hatten je nach Größe ihres 
Gutes in verschieden schwerer Art bewaffnet Leeresfolge zu leisten. Sie 
hatten bereit zu sein, so oft es erforderlich war, mit gegen die Preußen und 
sonstige Feinde?"") zu ziehen. Nach Niederwerfung der Pomesanier im Kulmer 
Lande bestand für die Bürger von Kulm und Thorn — an diese als Grund
besitzer ist gedacht — nur die Verpflichtung zur Landwehr?"). Diese nach 
heutigen Begriffen öffentlich-rechtlichen Dienstverpflichtungen sind inhaltlich 
Reallasten?""). Es bedarf keiner weiteren Erörterung: für den Orden be
deutete die Schaffung eines solchen wehrhaften Grundbesitzertumes eine Not- 
wendigkeit; auch für die Sicherheit der Siedler selbst konnte nur ein planvoller 
Zusammenschluß Schutz bieten.

An dieser Stelle muß noch kurz auf eine jüngst von Semrau wieder vor
getragene Ansicht eingegangen werden, die vom Orden verliehenen Güter seien 
Lehngüter bzw. der Orden „sah das Verhältnis des von ihm ausgestatteten 
Grundbesitzes zu ihm als ein Lehnsverhältnis an"?"). Zur Begründung wird 
aus beiden Ausfertigungen der KL angeführt, es sei in ihnen ein „Unterschied 
zwischen dem freien Gut (aUoäium) und dem Lehngut" gemacht?"). Semrau 
sagt kein Wort darüber, daß schon v. Brünneck diese Frage eingehend unter
sucht und dahin geklärt hat, daß „aUoäium hier nicht die juristische Qualität 
des Rechts am verliehenen Grund und Boden bezeichnet". Mit Recht hat 
v. Br. auf die ihm s. Zt. vorliegende Übersetzung hingewiesen; jetzt kann man 
sich auf die 3 bei Kisch wiedergegebenen Äbersetzungstexte stützen, die sämtlich

ras) Schröder-v. Künßberg ? S. 466. Krabbo a. a. O. Anlage zu S. 27v ff. Zycha a. a. O: 
S. 70, 562. Wermbter a. a. O. S. 47. Für 10 Jahre nur ganz geringer Zins war in Elbing zu 
zahlen; Kisch, Elb. Jahrb. 1v. S. 30 Art. 14.

so«) Art. i8. Wermbter a. a. O. v. Brünneck, Grundeigentum I S. 20. Semrau, Mitt. Copp. 
D. 38 S. 20.

ra») L. v. Winterfeld, Gottesfrieden und deutsche Stadtverfassung. Lans. Gbl. Zhg. 52 1928. 
S. 15 ff. Schröder-v. Künßberg ? S. 17 Am. 9, 392.

ro«) Plehn a. a. O. S. 49.
207) 1251 ist genauer gesagt: Feinde des Kulmer Landes.
»o«) Art. 1511; 17. Kisch S. 120, 121. Diese letzte Bestimmung ist 1251 insofern geändert, 

als die Bürger von der Leeresfolge befreit und das Gebiet, für das die Pflicht zur Landwehr 
bestimmt wurde, durch Weichsel, Ossa und Drewenz umschrieben wurde. — Ich beschränke mich 
auf eine so knappe Inhaltsangabe. Vgl. deshalb Wermbter a. a. O. S. 41. Plehn a. a. O. 
S. 51. Zippel a. a. O. S. 189. Semrau, Mitt. Copp. V. 38 S. 19, 85. Am besten auch heute 
v. Brünneck a. a. O. S. 18 f.

2ov) y. Brünneck a. a. O. S. 30. Zippel a. a. O. S. 190.
-w) A. a. O. S. 20, 21 f. — Auch in dieser Arbeit hat S. das Schrifttum nicht erschöpfend 

genug herangezogen, vgl. oben S. 246 Am. 159.
2") A. a. O. S. 21. — Das »Allod* ist auch S. 19 bei Inhaltsangabe des Art. 15 offenbar 

in diesem Sinne besonders hrrvorgehoben.
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aUoäium durch „Vorwerk" wiedergeben?"). Lierbei handelt es sich durchaus 
nicht um eine der KL eigentümliche oder neue Einrichtung. Sie ist für die 
ländliche Grundbesitzverfafsung vielmehr schon alt?*?). Sie findet sich im 
Kolonisationsgebiet zwischen Elbe und Saale?"); auch in alten Städten wie 
Braunschweig und Goslar befanden sich uUoäia, Wirtschaftshöfe, innerhalb 
der Stadt oder vor ihr, sie gehörten Patriziern meist ritterlicher Abkunft. 
Acker der Stadtflur oder auch benachbarter Dorffluren wurden von den Vor
werken aus bewirtschaftet?"). Die oben festgestellte Beziehung einiger Artikel 
auf landwirtschaftlichen Grundbesitz muß also, soweit Art. 15 in Frage 
kommt?"), mit Rücksicht auf die aUoäia dahin abgeschwächt werden, daß ihre 
hier gekennzeichnete Art und die mögliche Lage innerhalb der Städte berück
sichtigt werden. Zm Linblick auf die Sicherheit vor feindlichen Angriffen wäre 
eine derartige Lage wohl zu verstehen. Dabei sei bemerkt, daß Kisch die 
Fassung von 1233 „8i... nUquis .. LUoäium 8uum, vel clecem mansos ack 
M3iu8, ab uUi8 boni8 8M8 8epurure voluerit..." sowie den späteren ab
weichenden Text: „8i aliqui8... nUoäium 8uum ve1 X mun8O8 uä muiu8 ab 
u1Ü8 boni8 8ui8 8epurure voluerit. . anscheinend unverändert aus dem 
Preuß. AB. übernommen hat?"). Dem letzten Text folgen die Über
setzungen?"). Zch halte sie für richtig?"), denn sie entsprechen der Bedeutung 
des alloclium und des vel; das Komma vor vel und das nach maiu8 sind zu 
streichen. Die Gegenüberstellung von uUoäium freies Gut und Lehen ist 
also nicht angängig, ebenso nicht die Erklärung von Lllockium als „ein Areal 
von höchstens 10 Lufen"??°).

Eine nicht so eingehende Regelung wie in der KL hat das Bodenrecht 
in den Arkunden erfahren, die aus der Zeit zwischen 1233 und 1251 erhalten 
sind. Immerhin sollten nach der Arkunde von 1242 die Bürger der zu grün
denden Stadt „ckivi8ione u^rorum kacta... quilidet cle 8ua parte" 1 Kölner 
Denar „vel vulorem eiu8" und die in der KL festgesetzte Wachsmenge 
leisten??*). Für Elbing ist 1246 freilich nur die Zinspflicht für die Lausstätten 
festgesetzt???). .

Die Bodenleihe der KL findet sich schon seit früher Zeit häufig im ost
deutschen Kolonisationsgebiet???). Freilich sind die darüber getroffenen Be
stimmungen knapper, einfacher, ohne die Sicherheitsmaßnahmen und Vor-

2ir) Art. 15, Kisch S. 138, 139, 153.
2i») Ohlendorf, Das niedersächs. Patriziat und sein Ursprung. Forschgen. z. Gesch. Niedrrs. 

2. Bd. Lest 5 S. 23.
2") E. O. Schulze a. a. O. S. 152.
rrs) ohlendorf a. a. O. S. 23ff., 53, 64 s., 110 Am. 137. Vgl. Schrantl a. a. O. S. 182: in 

Magdeburg areae, curles, curise i n der Stadt. In Goslar 1291 tiospiiis — Wohnsitze zweier 
Ritterfamilien, K. Froelich, Niedersächs. Ihb. Vll. S. 292. Im Böhmen „slloäium" für die Frei- 
husen des Lokators; Zycha, Mitt. ds. Vs. s. Gesch. d. Deutschen i. Böhmen. Bd. 52. 1913. S. 573 
Am. 7.

2is) S. oben S. 249.
-17) Preuß. 08 I, 1 S. 79 f., 189.
21«) Kisch S. 118, 120; 119, 121.
21») Ebenso schon v. Brünneck a. a. O. S. 7, 18. A. A. Semrau a. a. O. S. 19:
22») So, anscheinend Kischs Auffassung vom Text von 1233 entsprechend, Semrau a. a. O. 

S. 21.
2-1) Preuß. 08 I, 1 Nr. 140.
-22) Kisch, Elbinger Ihb. 10. 1932. S. 30, Art. 10.
22») Schröder-V. Ktinßberg 7 S. 464 s., 691.
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behalte, die teils die besonderen Verhältnisse des noch weithin in Feindeshand 
befindlichen Preußenlandes erforderten, teils die aus praktischer Erfahrung 
und auf rechtlichen Vorbildern beruhende, gründlich arbeitende Gesetzgebungs- 
kunst der KH einfügte.

Das mit einem geringen Zins belastete Erbbaurecht, das schon 941 in 
Genf vorkommt, erscheint in der Kolonisation in dem berühmten Vertrage von 
1106 und der weiteren Holländersiedlung an der Llnterweser"'). Es be
urkundete z. B. Leinrich der Löwe, daß der Erzbischof von Bremen ein Stück 
Bruchländerei „venäeret quibu8libet emptoribus, 8ibi et 8M8 Kereckibu8 iure 
tlollanckico p088ickenckum"°); oder der Erzbischof Hartwig von Bremen be
kundete: Lmptoribu8 puluäik preäiclß conceckimu8 terrum kanc iure
ttollanärico Ubere emere, et 8M8 Kerecübu8 perpetuo p088iäenäam, Ubere 
venckere aut reUnquere.""") Ein 3. Beispiel: Erzbischof Siegfried von Bremen 
gestattete einem seiner Dienstmannen, „ul puluckem... venckeret... 8ibi et 8ui8 
Kereckibu8 iure t^oUunckrico po88ickencl2m..denen, die von diesem Land 
erwarben, wurde erlaubt, „8i veUnt kanc purtem pulu<U8, que 8ui8 mun8i8 
eveaire pote8t, iure NoUanärico venäere 8ive 8ui8 U8ibu8 re8ervure""").

In derselben Weise bekamen Flamländer in den mittleren Elblanden ihr 
Siedlungsland. Abt Arnold von Ballenstedt urkundete: „vMulu8... 
mi^§i8 . . . iure 8uo p088ickencl38 vencUcUmu8"")". Zn den Kolonisations
urkunden des Erzbischofs Wichmann von Magdeburg findet sich ein weiteres 
Beispiel""). Man kann sagen, gerade die Verleihung von nach besonderen 
Grundsätzen erblichem und zinsbelastetem Grundbesitz bildete den Znhalt des 
ju8 klaminxicum, wie es uns in der Kolonisation des Elb-Saale-Gebietes und 
sonst im Recht der deutschen Einwanderer entgegentritt""). Sie bildete auch 
den Grundgehalt des Bodenrechts der KH.

22«) Schröder-V. Künßberg S. 789. U. Vsnkoutte, l_e llroit Namsnll et iiollaullais llans 
le^ cksrtes lle coloaisstion en ^Ilemaxne au Xlle et au Xllle siecle. In: ^uuales lle ls 8oci6te -1' 
Emulation . .. cte Kruge Vol. XrlX. 1899. k*. 121 suiv.

22») 1171 Aug. 8. Kötzschke, Quellen Nr. 1 e. Dazu Vsukoutte p. 118, 124, dort freilich mit 
dem Datum 117V s. <1.

22«) 1201. Quellen Nr. 1 g.
227) O. v. Leinemann, Loci, llipl. ^uksltinus. Bd. l. Dessau 1867. Nr. 626. Vgl. auch Lüb. 

rB Bd. I Nr. Vl (Abt Arnold v. St. Iohannis, bald nach 1182).
-28) Quellen Nr. 13s. Vgl. z. B. auch Nr. 11 (Bisch. Gerung von Meißen 1160).
rr«) Quellen Nr. 14 (1158/1166; die beurkundete Dorsgründung nach Lolländerrecht ist als 

trsäicio seu veollicio bezeichnet). Vgl. ferner Quellen Nr. 17. Vsukoutte p. 124.
-so) S. auch Quellen Nr. 9: Bisch. Gerung von Meißen weist Flandrern das Dorf Kühren 

b. Würzen an, 1154 Nov. 22: „... viros ex riaullreusi proviocia. .. collocaverim et iu stabilem 
eterusmgus et kerellitariam possessiouem... villsm trallillerim. prekatis ... risullreusibus in 
memoriam et signum empte possessiouis..." Vgl. Vanboutte p. 125/126. — So weit 
wie z. B. Tzschoppe-Stenzel a. a. O. S. 107, E. O. Schulze a. a. O. S. 163, 167 f., 199 und 
ders., Verlaus und Formen der Besiedlung des Landes, in: Sächs. Volkskunde, hrsg.v.R.Wuttke, 
2. Aufl. 1901. S. 89, in der Deutung des jus ilsmillgicum gegangen sind, kann man nach den 
Darlegungen Vankoutie's a. a. O. (p. 119 note 1) nicht gehen. Lingegen haben mich V.s Aus- 
führungen (p. 148—150), es handele sich bei der oben gekennzeichneten Leiheform um ganz allge- 
mein vorkommende Erscheinungen, nicht überzeugt; für Preußen — Quellenangaben finden sich 
dafür bei V. gar nicht — halte ich V.s Ansicht für nicht zutreffend. Wenn durch die Bezeichnung 
Leihen nach „jus ilsmiugicum" oder „j. bollsuüicum" nicht ein mindestens zeitweise, jedenfalls 
noch im 13. Ihdt. feststellbarer besonderer rechtlicher Inhalt gekennzeichnet werden sollte, wozu 
dann die Benennung? — Ein an sich außerhalb des hier zu berücksichtigenden Kreises liegendes 
Beispiel bietet eine Chronikenstelle über den Ausbau der Stadt Etsenach: „... Ouck so «sreu 
e/n teil ricker dorger,. .. ller üiglce e/uer vier kussir aller seckse duvete null vorlcoulte ll/ 
srmell lutkill uki erberiuse..." V. Strenge-Devrient, Die Stadtrechte v. Eisenach, Gotha 
und Waltershausen. Jena 1909. S. 60*.
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Schon S. Rietschel hat darauf hingewiesen, daß im Gegensatz zu Grün
dungen des 12. Zhdts. die ostelbischen Städte, die im 13. Ihdt. gegründet 
wurden, durchaus landwirtschaftlicher Art gewesen seien. Die Einteilung der 
für sie bestimmten Feldmark sei in den Gründungsurkunden mit Genauigkeit 
erwähnt worden??*). Linker Hinweis auf die bei Rietschel angeführten Bei
spiele?^) fti nur bemerkt, daß Kulm und Thorn in den Kreis jener Städte des 
13. Ihdts. zu gehören scheinen. Bei beiden möchte man die Bedeutung für 
den Ausbau des Landes in der Größe der Stadtfluren und den zugleich ge
troffenen ausführlichen Bestimmungen über Gärten, Äcker und Weiden be
sonders betont sehen???). Allein schon früher ist auf Llmstände hingewiesen, 
die für eine zielbewußte Handelspolitik sprechen, die der Orden gerade bei der 
Gründung von Kulm und Thorn verfolgte??*). Für Thorn spricht nach den 
neusten Forschungen die Größe der Stadtstur nicht gegen diese Annahme???).

Eine Verpflichtung zur Zinszahlung bestand für all die Leihen der er
wähnten Art. Es waren durchweg Geldzinse zu leisten??"). Auf die Schwierig
keiten und Fehlerquellen für Versuche, Grundzinse in ihrer Höhe mit einander 
zu vergleichen, habe ich schon früher hingewiesen???). Ich sehe deshalb hier 
davon ab. Die sogen, obla^m, z. B. Hühner, Eier, Wachs usw., werden im 
allgemeinen als Anhängsel der Grundzinse angesehen, obwohl sie meistens 
einem anderen Rechtsgrunde als diese ihre Entstehung verdanken. Vielleicht 
könnte eine genaue Untersuchung der Leihezinse im Ordenslande Aufschluß 
darüber geben, ob dem Wachszins eine besondere Bedeutung zukam. Die 
Ausbedingung von Strafzinsen bei Nichtleistung von Grundzinsen läßt sich 
vielfach im gesamten deutschen Rechtsgebiet beobachten??").

Die Belastung von Grundbesitz mit der Leerfolgepflicht der Besitzer ist 
nicht in solchen Kolonisationsgebieten zu erwarten, in denen die Ansiedler
gruppen zahlenmäßig nicht von Bedeutung waren, in denen die Herrschaft 
auch ohne sie ihre Fehden führen und die Grenzen zu schützen imstande war. 
In Gebieten innerhalb des Reiches wird man sie aber auch aus rechtlichen 
Gründen nicht erwarten dürfen. Denn nach der Heeresverfassung des Reiches 
wurde der Llmfang der Heerpflicht durch vertragliche Festsetzung, Lehnsvertrag 
oder Herkommen bestimmt, soweit nicht zur unmittelbaren Landesverteidigung 
alle Waffenfähigen aufgerufen wurden??"). In der Überlieferung des be
trachteten Gebietes ließ sich eine Verpflichtung zum Heeresdienst in der von 
der KL gewählten Form nicht feststellen. Linzuweisen wäre vielleicht auf die 
Pflicht der Einwohner der Burgwarde, zur Verteidigung der Burg herbei- 
zueilen?*"), und die Bestimmung im Privileg für Lübeck von (1188), nach der 
die Bürger nicht zur Heeresfolge verpflichtet waren, sondern nur ihre Stadt 
zu verteidigen hatten?*"). Die Pflicht zur Hilfe bei expeäitione8 findet man

2»i) Markt u. Stadt S. 14Z f.
-22) a. a. O. S. 122 ff.
23») Vgl. Zippel a. a. O. S. 182.
23«) Plehn a. a. O. S. 45 f.
23s) Semrau, Mitt. Copp. V. 38 S. 15 f.
236) Vgl. z. B. E. O. Schulze a. a. O. S. 210.
237) Grundzins S. 5, 63 f.
238) Grundzins S. 6.
23v) Schröder-v. Künßberg 7 S. 561 j., 564.
2«o) Quellen Nr. 33 S. 53 oben.
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mehrfach im Elb-Saale-Gebiet?"). Einzelheiten über den ümfang zu leistender 
Kriegsdienste bieten wichtige Urkunden über die schlesische Kolonisation; 
in Schlesien waren die deutschen Ansiedler stets zur Landesverteidigung 
verpflichtet?").

3n Urkunden für Deutsche in Angarn ist wiederholt die Kriegsdienstpflicht 
genannt; insbesondere wurden die Bürger zur Verteidigung ihrer Städte ver
pflichtet, außerdem hatten sie eine bestimmte Zahl von Bewaffneten für die 
Feldzüge der Könige zu stellen?"). Ein besonders bekanntes, grundlegendes 
Beispiel ist das sog. ^näreanum für die Siebenbürger Deutschen von 1224?").

über die Grundlagen und Rechtsnatur derBeschränkungender 
RechteamBoden,die durch ihre eigenartige Regelung in Art. 10 a. E. 
— 17 und 20 der KL dem Liegenschaftsrecht des Ordensstaates eine besondere 
Note geben, hat Kisch grundlegende Forschungen angestellt?"). Hinsichtlich 
des Jagd-, Forst-, Berg- und Fischereirechts möchte ich deshalb auf Kisch 
verweisen; seine jüngst erschienene umfangreiche Arbeit über das Fischereirecht 
und die angekündigte über das Mühlenrecht im Deutschordenslande?") werden 
Veranlassung zur Stellungnahme geben.

Einer kurzen Betrachtung sei das Fährrecht unterzogen. Es hat 
eine zusammenfassende rechtsgeschichtliche Darstellung erst in neuster Zeit ge- 
funden?"), obwohl es ein vielgestaltiges und nicht unbedeutendes Rechtsgebiet 
ist. Die ältere KL bestimmt in Art. 5?"): „ut navi§ium apuä eusäem civituteu 
sit liberum imperpetuum." Der Fährverkehr war öffentlich, und wie die 
Schiffahrt, muß auch das Recht des Schiffsverkehrs zwischen den beiden üfern 
der Weichsel, eines öffentlichen Flusses, als Regal des Staates angesehen 
werden. Zu der KL von 1233 folgte der Orden einer verbreiteten Regel, 
indem er die Ausübung des Regals als Fährgerechtigkeit in Privilegienform 
an die Städte Kulm und Thorn übertrug?"). Wie der Wortlaut vermuten 
läßt, war dem Orden die Überlassung der einträglichen Gerechtsame leid ge- 
worden; er ließ sie sich daher wieder abtreten, wie die Lf. von 1251 bekundet, 
um sie seinerseits an Kulmer bzw. Thorner Einwohner verpachten oder ver
kaufen zu können?°°). Der Verkauf eines derartigen Rechtes war allgemein 
möglich; es konnte jedes Vermögenswerte Recht verkauft werden, auch dann, 
wenn es erst durch konstitutive Übertragung für den Käufer begründet werden 
sollte?").

Der Überfahrtlohn (naulum; Fährschatz) muß bestimmte Sätze gehabt 
haben, denn 1251 verpflichtete sich der Orden, von den bisherigen nicht abzu-

E. s. Schulze a. a. O. S. 2Z8.
Kötzschke, Quellen Nr. 48 S. 85. Tschoppe - Stenzel S. 2S, 165 und Nr. V. X. XII.

r») Schwicker, Die Deutschen in Ungarn u. Siebenbürgen. 1882. S. 102. R. F. Kaindl, 
Gesch. d. Deutschen in Ungarn S. 246 f., 251.

2") Fr. Zimmermann-C. Werner, V8 z. Gesch. d. Deutschen in Siebenbürgen. Bd. 1, Nr. 43. 
(— Quellen Nr. 76 S. 119 Mitte).

-4-i) Studien z. KL. Z - RG. 5V. 1930. S. 18V—232.
2") Vgl. G. Kisch, Zur Gesch. des Fischereiregals im Deutschordensgebiete. Marburg. 1931. 

Dazu meine Besprechg. in dieser Zschr. 9. 1932. S. 164 f. Ferner oben S. 232. Am. 9.
2") E. Frh. von Künßberg, Fährenrecht und Fährenfreiung. Z - RG. 45. 1925. S. 144 ff. 
-*») Kisch S. 114.
2") Vgl. L. Frh. von Nordeck zur Rabenau, Das Recht der Fähren, mit bes. Berücksichtigg. 

des Rgbgs. Danzig. Diss. Leipzig 191V. S. 1 ff., 24 ff., 41. Frh. v. Künßberg a.a.O: S. 153 s.
-°°) Kisch S. 115.
2°i) O. v. Gierte, Deu. Privr. Bd. 111. 1917. S. 440 s.
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weichen^). Ob in dem naulum auch ein Zoll einbegriffen war, wie man es 
oft findet^), läßt sich aus der KL nicht erkennen. Für die Winterzeit, wenn 
das Eis den Fährbetrieb besonders gefährdete, behielt sich der Orden vor, 
unter jeweiliger Beratung von Stadtrichtern und Ratleuten die Fährlöhne 
anderweit festzusetzen^).

Die regelmäßig bei Fähren vorkommende Verpflichtung, den Lerrn und 
seine Leute frei überzuführen^), findet sich auch im Art. 5 der KL. 1233 ist 
sie weiter gefaßt als 1251; es läßt sich denken, daß aus der älteren Fassung 
mancherlei Zwist entstanden war.

Zn engem Zusammenhänge mit dem Leiherecht des Art. 10 steht die 
außerordentlich wichtige Regelung der Erbfolge bei vom Orden ver
liehenen Liegenschaften. Diese Bestimmung ist ein der Landleihe eingefügter, 
besonders kennzeichnender Zusatz flämischen Ursprunges^"). Für sie gilt natür
lich dasselbe, was für die Leihe insgesamt als das Kennzeichen des Kulmer 
Rechtes gesagt ist^). Der Kreis der nachfolgeberechtigten Leiheträger ist für 
die zu flämischer Erbleihe verliehenen Güter sehr weitfaffend bestimmt; die 
Erben männlichen und weiblichen Geschlechtes konnten in das Leiheverhältnis 
eintreten^). Eine derartige Regelung ist um so bemerkenswerter, weil zwar 
in den Städten schon im Mittelalter Söhne und Töchter in der Erbfolge gleich
berechtigt waren, hinsichtlich der Güter auf dem Lande aber z.T. bis in die 
neuste Zeit die Söhne allein berechtigt oder doch bevorrechtigt waren^°°). Schon 
in der ersten zeitlich der KL folgenden Landverleihung, über die ein Zeugnis 
erhalten ist, findet sich die Erbfolgeregelung. Es heißt 1236 bei Verleihung 
des Werders Quidin^°°): . 8ui8 Kereäibu8 utriu8que 8exu8 ... jure perpe- 
tuo llerecktarie p088iäenäu." Im gleichen Sinne ist wohl auch zu verstehen: 
„contu1ium8... Ubere cum omni utilitute 8lbi et Kereüibu8 8ui8 in perpetuum 
po88iäenäo8..

Das Erbrecht der weiblichen Nachkommen findet sich schon seit dem 
12. Zhdt. in Flandern^). Seine Verwendung in der KL entspricht dem 
flämischen Erbleiherecht. Auch bei den flämischen Siedlern in der deutschen 
Kolonisation galt die Bestimmung; ihnen ist ja die weite Verbreitung der 
allgemeinen Gütergemeinschaft mit Gleichstellung beerbter und unbeerbter Ehe 
und Lalbteilung des Nachlasses zuzuschreiben^). Zn der Urkunde betr. Koloni
sation des östlichen Lollerlandes von 1181 Zanuar 18 heißt es z. B.: „?08t

rs2) y. Nordeck a. a. O. S. 25.
252) Fxh. v. Künßberg a. a. O. S. 15V, 165.
25«) Kisch S. 115. v. Nordeck S. 25. Frh. v. Künßberg S. 166.
255) Fxh. v. Künßberg S. 171.
25«) Vankoutie p. 139. Seine Bemerkung, das flämische Recht fände sich nur in späteren 

Quellen, stimmt nicht. Die KL hat V. nicht herangezogen.
257) S. oben S. 248.
258) Kisch, S. 116, 117. Vgl. Vankoutte p. 139/140.
25») Erinnert sei nur an Lehngüter und Fideikommisse. 2m übrigen vgl. Lübner, Deu. 

Prior. ° S. 77V.
2«o) Pomes. Uö Nr. 1.
2«i) Pomes. IM Nr. 2 (1239).
-02) Warnkönig a. a. O. Bd. III, 1 S. 96 s.
282) Vgl. v. Brünneck a. a. O. S. 3. Kötzschke, Wirtschaftsgeschichte S. 152. Schröder, 

v. Künßberg 7 S. 812.
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mortem patrig et matri8 8vror et Irater omnia equaliter parcientur.""""). Ein 
anderes Beispiel bietet die Ansehung von Flandrern vor Lildesheim durch 
das dortige Moritzstift im Jahre 1196"°°). In Lübeck fand Lalbteilung des 
ganzen Vermögens bei beerbter Ehe statt"""). In den mecklenburgischen Städten 
Parchim und Plau diente 1225/26 das Lübecker Recht zum Vorbilde"""). Sehr 
beachtlich ist eine entsprechende Bestimmung im ältesten deutschen Rechtsbuche, 
dem deutschsprachigen Mühlhäuser Reichsrechtsbuche, das auf der Grund- 
läge fränkischen Landrechtes erwachsenes Recht enthält""").

3.
An verfahrensrechtlichen Vorschriften bietet die KÄ 

nur im Art. 8 die Regelung eines Teiles des Beweisrechts"""). In Liegen- 
schaftsstreitigkeiten konnte der Inhaber der Gewere dem Kläger, der ebensolche 
behauptete, durch Nachbarzeugnis entgegentreten und mit Zeugenmehrheit 
obsiegen"""). Aber die Notwendigkeit einer Zeugenmehrheit ist in der Lf. 
freilich nichts gesagt. Ein derartiger Beweis durch Gemeindegenossen war 
für länger dauernde Verhältnisse, etwa den Verlauf von Grenzen, schon in 
germanischer Zeit zulässig""'). Bei den Wendungen que8tio äe doni8 und 
1e8timonium iu8te po88e88ioni8 könnte man an römischrechtliche Vorbilder 
denken. Aber es handelt sich hier um die in deutschen Land- und Stadt- 
rechten enthaltene Erlaubnis zum Inquisitionszeugenbeweis. Durch ihn 
sollte wohl das Verfahren vereinfacht und der noch statthafte Zweikampf als 
Beweismittel möglichst ausgeschaltet werden"""). Bemerkenswert ist, daß die 
KL hier die Fortbildung eines Rechtssatzes bietet, der sich m Stadtrechten 
des Gebietes nachweisen läßt, in dem die ostdeutsche Kolonisation des 
12. Ihdts. ihren Anfang nahm. Wie S. Rietschel gezeigt hat, enthalten das 
Stadtrechtsprivileg Ottos IV. für Stade von 1209 und das Barbarossa-Pri- 
vileg Bremens von 1186 — eine dem Kaiser zur Bestätigung vorgelegte 
Fälschung — folgende Bestimmungen:

-««) Quellen Nr. 1 f. Ausst.: Erzbisch. Siegfried v. Bremen.
r»s) Ianicke, VS des Lochstifts Lalberstadt. Bd. I Nr. 524: „Lidertstem sutem babeot ipsi in- 

kabitantes easciem sress iurs Llsnärensium relinguenäi uxori et Uberis et venäenäi cuicumgue. . ." 
Dgl. E. O. Schulze a. a. O. S. 156.

rm) W. Böttcher, Gesch. d. Verbreitung d. lübischen Rechts. Greifswald 1913. S. 26.
r«7) Meckl. vs 1 Nk. 319: „Item egusm psrtem ksbere äedent kilie cum kiliis in omnibu8 boni8, 

tam keoäis qusm sliis, et8i non 8int iilii prestsri ciedeat iilisdus Kons pstris. . . . bereäitas e8t per 
meäium äiviäenäs/' Ebenso das. Nr. 337. 428.

r»s) Lerb. Meyer, Das Mühlhäuser Reichsrechtsbuch a. d. Anfang des 13. Ihdts. Weimar 
1923. Kap. 17,1 (S. 120 und 122): „ls äsr ein man unäe ein vrovvi russmini kumin sin an recktir 
evi unäi babio xut mit einsnäir nnäi octiXinäir- i8 äsr xot ubir 8u xubuitit unäe dar au sterbin 
so erbit uri xut xlick ni uri Icint ciie su beiäi xilarin ksbin; unäi dir eini Lint iieit s>8i xuit reckt 
an demi xuti slsi dir sndiri - ir sie viebisnsmi edir msnnisnami - beidi an exini undi an erbi uncli 
ock an vsrndir tisbi - unde dsru an mi leini (dem Lehen) sisi min ki bisceidit." Vgl. hiermit be- 
sonders übersetzungstext 8, Art. 10, Kisch S. 135. Ferner Lerb. Meyer a. a. O. S. 71. Ders., 
Neue Studien zum Mühlhäuser Reichsrechtsbuch. Mühlh. Geschichtsblätter Bd. 30. 1931. 
S. 230, 234.

- ss) Kisch S. 116, 117. — Wermbter a. a. O. S. 59.
27») Schröder-v. Künßberg 7 S. 848.
- 7i) a. a. O. S. 92.
- --) a. a. O. S. 848, 8551, 852.
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S t a d e.
§ 11. „praeterea 8i qui8 aliquam 
kereclitatem acqui8ierit in civilste 
8ts6en8i 8ud >vicdeketbe, et eam per 
snnum et äiem nu11o impetente pO8- 
seckerit, ip8e proprior et ma§i8 iclo- 
neu8 babeatur sä probationem odti- 
nenclse Kereäitati8, quam alter ack 
aukerenckum, ni8i körte 6ominu8 sreae 
esm venäiäerit in propria per8ona, 
ve1 certi nuntii 8ui sb eo commi88s 
procuratione."

Bremen.
„preteres 8i qui8 aliquam kerecki- 
tatem scqui8ierit in civilste 8. 8ub 
wicbiUtke, et esm per snnum et 6iem 
nulko impetente p088e6erit, ip8e pro
prior et ms§i8 iäoneu8 babeatur 26 
probstionem obtinenäe Kereäitsli8, 
qusm sctor sä aukerenäum... ni8i 
körte 6ommu8 sree esm ven6i6erit in 
propria per8ona vel certi nuntii 8ui 
ab eo commi883 procuratione.""')

Wer also in Stade oder Bremen ein Grundstück Jahr und Tag unange
fochten zu Stadtrecht"*) besaß, war u. A. näher zum Beweise. Die Be
hauptung des Besitzes hatte in solchen Fällen Wahrscheinlichkeit für sich, mit 
der man den Beweis auf die Überzeugung des Richters abstellen konnte"'). 
Nach der KH war die Rechtslage für den beklagten Grundbesitzer insofern 
günstiger, als die Beweismöglichkeit nicht an eine Frist gebunden war und die 
einschränkende Bestimmung „M8i körte etc." fehlte. In den obigen Privilegien 
ist wiederum ein Beweismittel nicht vorgeschrieben; die Urkunden, denen sie 
entstammen, haben ein Privileg Heinrichs des Löwen als Grundlage"").

Eine Vorschrift aus dem Vollstreckungsrecht enthält Art. 19 S. 2 
Halbs. II der KH. Den säumigen Grundzinsschuldnern gegenüber wurde dem 
Orden (ckomu8 no8tra) in Höhe der nicht geleisteten Zinsbeträge und der 
fällig gewordenen Verzugsbußen gestattet, „eiu8 pi§nora 8ine omni contra- 
cliccione accipi kaciet et accepta kabedit, clonec ei 8ati8kaciat""P Die Fragen 
des Pfändungsrechts fanden im 13. Zhdt. nur in sehr wenigen Fällen für ein 
ganzes Territorium einheitliche Regelung. Hauptsächlich wurden für den 
Wirtschaftsverkehr der Städte Ordnungen des Vollstreckungsverfahrens er
lassen. Die KH bietet ein ziemlich frühes Beispiel dafür"").

Abweichend von der sonst nach deutschem Recht gerade bei Grundzinsen 
während des ganzen Mittelalters statthaften eigenmächtigen Pfändung"") be- 
anspruchte der Orden als Grundherr erst ein Pfändungsrecht, nachdem der 
Schuldner in einem exekutivischen richterlichen Gebotsverfahren nach dreifachem 
Fristablauf bußpflichtig geworden war""). Ein weiteres Beispiel aus der 
1. Hälfte des 13. Zhdts. konnte ich bisher nicht feststellen.

Die Pfändung umfaßte, wie das auch sonst bei Grundzinsen üblich war, 
das gesamte Vermögen der Schuldner"*). Die KH bestimmt schließlich aus-

- 73) N 2 Bd. 1V2. 190S. S. 244 ff.
- 7«) Rietschel, Markt u. Stadt S. 184, des. Am. 1; 188. Lerb. Meyer, Freiheitsroland und 

Gottesfrieden S. 65.
- 76) F. Stein-I. Zuncker, Grundr. des Zivilprozeßrechts 3 S. 54 f.
- 7«) Rietschel, N 2 102 S. 247. Vgl. das. S. 24S eine ähnliche Bestimmung in den Privilegien 

für München und Innsbruck.
- 77) Kisch S. 122, 123.
- 78) L. Planitz, Die Vermögensvollstreckung im deutschen mial. Recht. Bd. l. S. 162 f.
- 7«) Planitz a. a. O. S. 159 f., ZV5 ff. Dort auch Beispiele aus Quellen.
- so) Planitz a. a. O. S. 131 ff., des. S. 133, 134 Am. 79.
- si) Planitz a. a. O. S. 311. Vgl. auch S. 501, 504.

258



drücklich die Wirkung der Pfändung dahingehend, daß die Pfandnahme bis 
zur Befriedigung dauern, also einen indirekten Erfüllungszwang darstellen, 
nicht aber dem Orden Nutzungsrechte an den Pfandgegenständen verschaffen 
soll. Auch dieser Rechtssatz ist alt und blieb das ganze Mittelalter hindurch 
in Geltung.

4.
Einen Teil der kirchenrechtlichen Bestimmungen der KL, 

die Kirchgründung und -ausstattung, hat W. v. Brünneck in einer besonderen 
Arbeit behandelt). Neuerdings sind die Auffassungen v. B.'s z. T. in ihren 
Grundlagen erschüttert. Es ist eine eingehende Nachprüfung seiner Er
gebnisse unter Leranziehung der Siedlungsgeschichte und der historischen 
Geographie gefordert^). Eine derartige umfassende Nachprüfung kann und 
soll hier nicht gegeben werden.

Die unmittelbar an die KL anknüpfenden Erörterungen v. Brünnecks 
gehen von einem festen Patronatsbegriff aus, ohne in genügender Weise die 
Rechtszustände der Zeit und insbesondere des ostdeutschen Kolonisations- 
gebietes zu berücksichtigen. Das „jus pattonatuZ" hat v. B. anscheinend die 
Möglichkeit nicht ins Auge fassen lassen, daß sich unter diesem Ausdrucke 
ältere in der Grundherrschaft und nicht in der Landesherrschaft wurzelnde 
Rechte verstehen lassen?"). über die Rechtsgrundlagen der ersten kirchlichen 
Ordnung in Preußen hatte v.Br. nur Johannes Voigt als Gewährsmann 
gewählt?") Es konnte ihm so das allgemeine Privileg des Papstes Lono- 
rius III. für den Orden unbekannt bleiben, das diesen von der Unterordnung 
unter die Bischöfe befreite und ihn außerhalb der ordentlichen Diözesan- 
verbände stellte?"). Nach diesem Privileg durfte der Orden u. a. überall Bet- 
Häuser und Begräbnisstätten, auf Ödland auch Pfarrkirchen mit eigenkirchlicher 
Rechtsgewalt errichten.

übrigens war dem Orden schon vorher (1213) während seiner Koloni- 
sationstätigkeit im Burgenlande vom siebenbürgischen Bischof die Bestellung 
von Priestern an neugegründeten Kirchen gestattet? ). Bald nach der Ber- 
leihung des allgemeinen Privilegs wurde dem Diözesanbischof die Ausübung 
seiner Amtsrechte im Gebiete des Ordens ausdrücklich verboten?"). Freies 
Besetzungsrecht der Pfarrstellen wurde allen deutschen Kolonisten Angarns 
etwa zur gleichen Zeit (1224) durch das sogen, ^näreanum gewährt?"'); es 
bildete eine der Lauptvergünstigungen, die den deutschen Bürgern in Angarn

2sr) AS Art. 7. Kisch S. 116, 117. W. v. Br., Zur Geschichte des Kirchenpatronats in Ost. 
und Westvreuhen. Berlin 1902.

rs») L. ff. Schmid Das Recht der Gründung und Ausstattung von Kirchen im kolonialen 
Teile der Magdeburger Kirchenprovinz während des Mittelalters. Z»RG. Bd. XIII. 1924. 
S. 12Z ff., 150 Am. 5.

28«) L. F. Schmid a. a. O. S. 124 ff.
288) Patronat S. 5 Am. 2.
-8») Perlbach, Statuten des Deutschen Ordens S. XI. V Am. 1. Caspar, Lermann von Saha 

7-87)5 Teutsch-ffirnhaber, V8 z. Gesch. Siebenbürgens l S. 11 Nr. 13. Zimmermann-Werner 
a. a. O. Nr. 27 S. 15. Vgl. Potthast, stex. Pont. 5756. — F. Teutsch, Gesch. der Siebenbürger 
Sachsen Bd. 1 S. 23. Caspar a. a. O. S. 8, 66 Am. 33.

-88) Potthast 7115. 7116. Caspar a. a. O.
2»») Zimmermann-Werner a. a. O. I Nr. 43. Schwicker a. a. O. S. 411. 
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gewährt wurden""). Der Orden dürfte sich also der Wichtigkeit einer Einfluß
nahme auf die Pfarrkirchen voll bewußt gewesen sein.

In Preußen hielt zunächst eine vielfach besprochene Urkunde das Ergebnis 
der dahin zielenden Bestrebungen des Ordens fest. Nachdem dieser durch die 
Kaiserurkunde von 1226 und die langwierigen Verhandlungen mit Herzog 
Konrad von Masovien die Grundlagen für seine Herrschaft erhalten hatte"*), 
ließ er sich die ihm schon früher u. a. zuerkannten „eccle8ms et eorum patro- 
natum cum omm iure ac libertute""") im Kulmer Lande durch den Bischof 
Christian 1231 sichern""). Dem Orden wurde übertragen „totum, quoä 
kabuimug, viäelicet 6e eccle8Ü8 conkerenäi8 et äecimarum proventibu8...""'); 
er mag am Ende des Jahres 1233 nach dem Sieg an der Sorge und der Ge
fangennahme Christians die Zeit für günstig gehalten haben, um in der KH 
auf jenen Bestimmungen weiterzubauen"").

Wenn der Orden die Kirchen in Kulm und Thorn mit Land ausstattete 
und dasselbe für den Fall zu tun versprach, „8i nlique parrockie in vjlli8"') 
8upra6ict0rum civium ladricate luerint", dafür sich aber die Einsetzung ge
eigneter Priester vorbehielt, so ist das wohl so aufzufassen, als ob der Orden 
„aus seinem Eigentum neben den schlichten Eigentumsbefugnissen... auch 
noch... kirchliche Leitungsbefugnisse Herleitete", daß er also aus seiner Eigen
schaft als Grundherr Herrschaftsrechte an den Kirchen Herleitete"?). Es geht 
daher nicht an, die Änderung der <1o8 der Kulmer Kirche in der KH von 1251 
ohne Hinzuziehung des Bischofs für einen Ausfluß „des in derLandes - 
Herrschaft gegründeten oder daraus abgeleiteten Patronatsrechts" zu halten"").

Zn der Kirchenpolitik des Ordens dürfte ein Gegensatz z.B. zu der 
Heinrichs des Löwen bestehen. Dieser verlieh abweichend vom Eigenkirchen- 
gedanken, der sich im Kolonialgebiet nachweislich lange behauptet hat, einigen 
seiner Städte freie Pfarrerwahl""). Zener war dagegen bemüht, durch Be- 
widmung der Kirchen mit Land der Pfarrereinsetzung durch ihn einen Rechts
grund zu geben.

über die Ausstattung der Kirchen im einzelnen lassen sich gut Vergleiche 
mit der im kolonialen Teile der Magdeburger Kirchenprovinz anstellen. Zm 
Erzstift selbst, im Mansfeldischen und in der Diözese Brandenburg findet sich

»so) Schwicker a. a. O. S. 102. Kaindl a. a. O. S. 234.
2si) Statt aller Caspar a. a. O. S. 12 ff. mit Am. 52 ff. Stengel, kexaum und Imperium S. 17 f. 

mit Am. 27—31
29-) Ark. des Plocker Bischofs und Kapitels von 123» März 17. Pr. IM I, 1 Nr. 77.
29. Y Reh, Altpr. Mschr. 31 S. 367. Seraphim a. a. O. S. 68. Darauf, daß der Orden durch 

eine Parallelurkunde Christians i/, von Preußen mit Ausnahme der bischöflichen Rechte erhielt, 
braucht hier nicht eingegangen zu werden; IM l, 1 Nr. 83. Vgl. auch Plinski a. a. O. S. 72 f.

294) Preuß. V8 l, 1 Nr. 82. Seraphim a. a. O. Caspar a. a. O. S. 30 mit Am. 117, 118.
298) Seraphim a. a. O. S. 69, 7V. Caspar a. a. O. S. 31. Vielleicht kann man hinzufügen: 

im Bewußtsein des Besitzes der umfassenden Bestätigungsurkunde des Lerzogs Kasimir von 1233 
Januar 6, Pr. V8 l, 1 Nr. 94.

29«) Die Behauptung Plehns, Brand.-Preuß. Forschungen 17 S. 5V, in der Lf. sei von 
Dörfern noch nicht die Rede, sondern von Gütern, ist also nicht zutreffend.

297) Werminghofs, Verfassungsgesch. d. deutschen Kirche im Mia. 2. Aufl. 1913. S. 24. Ein 
Overeigentum des Ordens am in der KL umrisienen Gebiet läßt sich nicht bezweifeln; der Art. 18 
bringt es unmißverständlich zum Ausdruck. S. oben S. 250.

-es) v. Brünneck, Patronat S. 24 s. — Ebensowenig, möchte ich vorerst annehmen, ist die 
Leranziehung zeitlich so viel späterer Belege angängig, wie sie durch v. Brünneck a. a. O. S. 25 
geschehen ist.

-»») Rietschel, N 2 102 S. 260 ff. Draeger, Lans. Gbl. 19. 1913. S. 24 s. 
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gewöhnlich der in Thorn und 1251 auch für Kulm gewählte Satz von 4 Kufen, 
wobei die Stadtpfarren z. T. reicher bedacht sind^). Ein besonders be
deutsames Vergleichsstück ist die Kamenzer Neugründungsurkunde von 1225. 
Bernhard von Kamenz, einer der Zeugen der KK von 1233, gab der Kirche 
seiner Stadt 4 Kufen Widemgut, dazu u. a. 20 rodefähige Kufen. Wie in 
Kamenz, dürfte auch in Kulm und Thorn der Zweck der Ausstattung mit 
(weiteren) rodefähigen Kufen der gewesen sein, zur Kolonisation anzureizen, 
als deren Lohn die Einkünfte eines Pfarreigenen Dorfes winken konnten^).

Nicht minder wichtig als die vorige ist die Vorschrift über die Zehnt- 
leistung. Gerade die Zehntfrage ist aber am besten zu erörtern, wenn man 
möglichst die gesamten nach der KK liegenden Quellen mit berücksichtigt. 
Dazu ist hier nicht der Ort. —

*

Abschließend kann man sagen, daß schon dieser Versuch lehrt, daß sich 
unmittelbare und wörtliche Entlehnungen von Rechtssätzen der KK kaum 
werden nachweisen lassen. Immerhin ließen sich einige Gemeinsamkeiten mit 
mitteldeutschem Recht und manche ähnliche Züge im Recht der ostdeutschen 
Kolonisation erkennen. Die KK enthält keine völligen rechtlichen Neu- 
schöpfungen, jedoch zeigt sie in Formung und Vollständigkeit der Rechts- 
setzung gewisse Arsprünglichkeit und bemerkenswerte Eigenartigkeit. Ein 
großer Teil des in ihr enthaltenen Rechtsgutes lag sozusagen in der Luft 
und entsprach immer wieder gewählten Vorbildern. Es ist zu hoffen, daß 
weitere Arbeit in der eingeschlagenen Richtung zu greifbareren Ergebnissen 
auch für die Rechtsgebiete führt, deren Betrachtung in diesen Studien aus 
verschiedenen Gründen noch nicht möglich war.

Als Ganzes gesehen muß noch eins gesagt werden: die KK ist kern
deutsches Geistesgut. Das vermögen auch gewisse geflissentliche 700-Zahr- 
feiern nicht zu ändern, die im Grunde nichts anderem gelten, als 700jähriger 
deutscher Kulturarbeit.

so») Art. 7. Kisch S. 116, 117. ch. F. Schmid a. a. O. S. 27, 49, 212. In einem Teil der später, 
durchweg im 14. Ihdt. gegründeten Städte Preußens hatten die Pfarrer 4 chufen. Wermbtcr 
a. a. O. S. 62.

»oy L. F. Schmid a. a. O. S. 142. Vgl. Krollmann, Zschr. d. Wpr. GV. 54. S. 11 f. — 
Vielleicht ist auch die Größe der zu gründenden Dörfer, für deren Kirchen der Orden die Aus- 
stattung im Art. 7 versprach, unter diesem Gesichtspunkte zu betrachten.

18 261



Das Lübische Recht in Memel.
Von Arthur Methner.

I. Allgemeines.

Wir feiern in diesem Jahre die 700jährige Wiederkehr des Tages, an 
dem Hermann von Salza und Hermann Balk in einer bewundernswerten 
staatsmännischen Voraussicht die Kulmer Handfeste erließen, die — zunächst 
nur für die Städte Kulm und Thorn bestimmt — zum Staatsgrundgesetz 
des ganzen Preußenlandes werden sollte. Gegenüber der gewaltigen Aus
dehnung ihres Geltungsbereichs, sogar über die Grenzen des Ordenslandes 
hinaus, und ihrer Bedeutung für die Entwickelung der neuen staatlichen 
Gründung tritt die zweite Rechtsquelle, die im Ordenslande stellenweise zur 
Geltung kam, das Lübische Recht, auf den ersten Blick stark zurück. Hat es 
doch, soweit sicher feststeht, nur in den Seestädten, und in einigen bloß vor
übergehend, Fuß gefaßt und sich dauernd nur in Elbing, Braunsberg und 
Frauenburg durchsetzen können. Wie aber der Anteil Lübecks an der ganzen 
Schöpfung des Ordensstaates keineswegs gering zu bewerten ist und heut 
bereits mehr anerkannt wird als früher*), so haben wir auch allen Anlaß, 
dem Lübischen Recht in seiner Eigenschaft als einem der Rechte des Ordens
staates stärkere Beachtung zu schenken, als es bisher geschehen ist. Dazu 
nötigt vor allem folgende Betrachtung. Die Kulmer Handfeste enthält, wie 
Kisch?) mit Recht betont, überwiegend Vorschriften des öffentlichen Rechts 
und beschränkt sich — auch darin einem modernen Staatsgrundgesetz nicht 
unähnlich — vielfach auf eine programmatische Behandlung bestimmter 
Rechtsgebiete. Für Einzelfragen, insbesondere privatrechtlicher Natur, ist sie 
wenig ergiebig. Sie verweist auf die Anwendung des Magdeburgischen 
Rechts und flämischen Erbrechts neben den nicht praktisch gewordenen berg- 
rechtlichen Bestimmungen. Welche Erkenntnisquelle stand aber für das 
damalige Magdeburgische Recht zur Verfügung? Hier stoßen wir auf ein 
gewisses Vacuum. Erst seit 1394 erscheint im Ordenslande, ohne daß wir 
über die Zusammenhänge näher unterrichtet wären, eine in 5 Bücher ge
gliederte systematisch geordnete Rechtsaufzeichnung, die im wesentlichen dem 
Magdeburg-Breslauer systematischen Schöffenrecht aus der Mitte des 
14. Jahrhunderts entstammt?) und gewöhnlich als „der alte Kulm" bezeichnet 
wird. Diese Rechtsquelle ist so wenig den Zuständen des Ordenslandes 
angepaßt, daß sie nicht einmal die überaus wesentliche Vorschrift der 
Kulmischen Handfeste über die flämische Erbgerechtigkeit ausgenommen hat,

Krollmann, Lübecks Bedeutung für die Eroberung Preußens in der Festschrift für Bez- 
zenberger (1921) S. 97 ff., ferner: Politische Geschichte des deutschen Ordens in Preußen (1932) 
S. 8f.: Caspar, Lermann von Salza (1924) S. 43.

2) Guido Kisch, Die Kulmer Landfeste (Deutschrechtliche Forschungen, Lest 1) (1931) S. 45.
») Paul Laband, Das Magdeburg-Breslauer Systematische Schöffengericht (1863), Vorwort 

und Einleitung S. VI, XXIV, XXIX u. a.
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obwohl an deren dauernder Weitergeltung im Ordenslande nicht der ge
ringste Zweifel besteht; die Veränderung der Eingangsworte „vo man 
me^äeburA be8acrte" in „Do man 6en Lolmen be8at2te" und ähnlicher 
Stellen ist eine reine Äußerlichkeit, die über den Charakter der Rezeption 
einer fremden Rechtsquelle nicht hinwegtäuschen kann. Sie mag dadurch 
erklärlich sein, daß — wie ich an anderer Stelle darzulegen gedenke — von 
Anfang an eine weitgehende Übereinstimmung des in Schlesien geltenden 
Rechts mit dem des Ordenslandes bestanden haben dürfte. Doch fehlt es 
bisher an einem sicheren Nachweis dafür, daß die in Schlesien geltenden 
Magdeburger Rechtsquellen des 13. Jahrhunderts — die Weistümer von 
1261 und 1295 für Breslau oder etwa das in seiner Datierung viel um
strittene Lalle-Neumarkter Stadtrech?) — schon vor dem alten Kulm auch 
im Ordensland zur Geltung gekommen wären. Mangels eines geschriebenen 
Magdeburger Rechtes bleibt man dann auf die Annahme eines die kulmische 
Landfeste ergänzenden Gewohnheitsrechtes angewiesen'').

Ganz anders das Lübische Recht. Aus Privilegien erwachsen, wie ent
sprechend auch das Magdeburger Recht, hat es doch schon in Verhältnis- 
mäßig früher Zeit unter Berücksichtigung weiter auch privatrechtlicher Rechts
gebiete eine gesetzesähnliche Form angenommen, die es der Stadt Lübeck 
ermöglichte, einer ganzen Anzahl der die Annahme ihres Rechts begehrenden 
Städte einen fertigen Gesetzeskodex zu übergeben. Solche Rechtsbewidmungen 
unter Übersendung einer Aufzeichnung sind uns bekannt von Kiel 1232, 
Oldenburg (Lolstein) 1235, Elbing 1240, Tondern 1243, Memel 1254, 
Reval 1257, Dirschau 1262, Danzig 1263, nochmals Elbing um 1270; es 
mag noch weitere Fälle geben, die uns nicht oder nicht mit Sicherheit mehr 
bekannt sind. Nur einzelne dieser Aufzeichnungen sind uns im Original oder 
in Abschriften erhalten. Die Frage, in welcher Reihenfolge die Fort
entwickelung der einzelnen Landschriften des Lübischen Rechts vor sich ge
gangen ist, hat immer wieder zu wissenschaftlichen Untersuchungen gereizt. 
Bekanntlich hat Lach vor fast 100 Jahren in seinem Werke „Das alte 
Lübische Recht" (1839) den ihm bekannten Landschriften eine so sorgfältige 
Behandlung gewidmet und einige der Texte durch eine peinlich genaue 
Wiedergabe unter Vergleichung mit anderen der Allgemeinheit zugänglich 
gemacht, daß jedes Studium des Lübischen Rechts immer von diesem Werke 
seinen Ausgang nehmen muß. And doch leidet gerade dieses sonst so her
vorragende Werk an dem schweren Mangel, daß es die Entstehungszeit der 
einzelnen Landschriften ganz falsch beurteilt und deshalb bei den wieder
gegebenen Texten eine Auswahl trifft, die bei richtiger Bewertung der Ent- 
stehungszeit wahrscheinlich durchaus anders ausgefallen sein würde. Es ist 
Frensdorffs großes Verdienst, in seiner Schrift „Das Lübische Recht 
nach seinen ältesten Formen" (1872) mit guten Begründungen eine Ent
wickelungsgeschichte der vorhandenen Landschriften aufgezeigt zu haben, die 
auch heute noch allgemein als zutreffend angesehen wird. Für Frensdorffs 
Feststellungen spielten die unmittelbar vorher erschienenen Antersuchungen

r) vgl. jetzt die neueste Bearbeitung von Sandow (4. Lest der Deutschrechtlichen For- 
schungen — 1932), die auch die gesamte ältere Literatur zusammenstellt.

°) Kisch — vgl. oben Anm. 2 — S. 44 ff.
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Toeppens im 2. Lest seiner „Elbinger Antiquitäten" (1872) — Nr. 5: 
Das Lübische Recht — eine sehr bedeutsame Rolle, und man kann sagen, 
daß gerade von dieser Seite der Elbinger Handschriften her erst das richtige 
Verständnis für die Entwickelung derdeutschenFormendes Lübischen 
Rechts möglich wurde. Diese deutschen Formen beginnen, wie Frensdorff 
gegenüber den irrigen Anschauungen Lachs festgestellt hat, keinesfalls vor 
1260, höchstwahrscheinlich erst nach der letzten uns bekannten lateinischen 
Form von 1263.

Die geschichtliche Entwickelung der lateinischen Formen des 
Lübischen Rechts ist nach Frensdorff die folgende:

1. Das lübische Fragment. Er setzt es in die Zeit um 1227, wie 
auch schon die Ausgabe im Arkundenbuch der Stadt Lübeck«) als Ent- 
stehungszeit die Jahre 1220—26 angibt?).

2. Eine Breslauer, zwei Krakauer und eine Wiener Land- 
schrift, deren Bedeutung für die Fortentwickelung des Lüb. R. noch nicht 
genügend geklärt ist, werden von Frensdorff«) als nächstälteste Form 
angesehen, ohne daß er sie genauer datieren kann als zwischen 1227 und 
1243.

3. Der verlorene Codex des Lüb. R. für Elbing, von dem uns aus einer 
späteren Anfrage der Elbinger in Lübeck nur wenige Artikel erhalten 
sind, wird von Frensdorff übereinstimmend mit Toeppen entsprechend 
der lateinischen Vorrede des späteren deutschen Codex für 1240 an
genommen«).

4. Der von Westphalen") abgedruckte Codex, der in 3 Landschriften 
übereinstimmend lauten soll, nämlich von 1232 für Kiel, von 1235 für 
Oldenburg und 1243 für Tondern, wird bei dem Verlust der ersten beiden 
Landschriften und gewissen von Frensdorff hervorgehobenen Anwahr- 
scheinlichkeiten der Datierung nur in der letzten erhaltenen Form für 
Tondern von 1243 als nächste Entwickelungsstufe anerkannt").

5. Der bei v. Bunge, Die Quellen des Revaler Stadtrechts, Bd. I 
(1844) unter abgedruckte Codex für Reval von 1257, der nach 
v. Bunges Darlegungen eine lübische Originalhandschrift darstellen soll.

6. Der in Göttingen befindliche, fürDanzig bestimmt gewesene Original
codex des Lüb. R. von 1263, der bei Lach in der irrigen Annahme, es 
sei die älteste Form, als Codex I gedruckt ist").
Es muß außerordentlich befremden, daß Frensdorff in seiner sorgfältig 

begründeten Darstellung dieser Entwickelung mit keinem Worte des latei
nischen Lüb. R. für M emel von 1254 gedenkt. Schon Steffenhagen") weist 
darauf hin, daß Frensdorff diese zwar im Original verlorene, aber in einer

«) Bd. l Nr. 32.
7) Nörig, Hansische Beiträge (1928) S. 16 nimmt an, daß es vor 1225 anzusetzen ist.
») S. 66. '
i») V. Westphalen, ^lonumenia ineäita rerum Oermsnicarum Tom. HI (1743) Sv. 619 ff. 
")S. I0ff.
12) S. 185 ff. über den Dirschauer Codex von 1262 (Frensdorff S. 68; Goedtke, Geschichte 

der Stadt Conitz, 1724 geschrieben, S. 67) ist zu wenig bekannt, als daß er hier zu berücksichtigen 
wäre.

i») Deutsche Rechtsquellen in Preußen (1875) S. 234.
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guten Abschrift aus dem 15. Jahrhundert erhaltene Rezension nicht be
rücksichtigt hat. Das ist um so auffallender, als von dem Memeler Codex, 
wenn auch nicht von der erhaltenen Abschrift, bereits bei Lach") die Rede 
ist, auch Frensdorff selbst nach einer Notiz unter dem Abdruck der Vorrede 
des Memeler Codex im Preußischen Ürkundenbuch") sich selbst mit ihm be
schäftigt haben muß, und schon viel früher Voigt sowohl in der Geschichte 
Preußens") als auch in der „übersichtlichen Darstellung der Rechtsverfassung 
Preußens" (1834)") genauere Mitteilungen über dieses Lübische Recht für 
Memel, insbesondere die vom Orden gemachten Zusätze, gebracht hat.

N^emel ist im Jahre 1252 vom Deutschen Orden und vom Bischof 
Leinrich von Kurland zunächst als Burg und unmittelbar im Anschluß 
daran planmäßig als Stadt gegründet, über die Frage, welches Recht die 
Stadt erhalten sollte, müßen zunächst gewisse Zweifel bestanden haben, denn 
sowohl Dortmund wie Lübeck wurden um Rechtsmitteilungen ersucht, die 
auch von beiden Städten übersandt wurden, von Lübeck 1254, von Dortmund 
1255. Ob die frühere Übersendung des Lübischen Rechts oder andere Gründe 
maßgebend gewesen sind, ist nicht bekannt, jedenfalls wurde das Lübische, 
nicht das Dortmunder Recht nach Memel übernommen, wie es auch nicht 
zur Annahme des ursprünglich geplanten Namens der Stadt Neu-Dortmund 
(I^ovu Iremoniu) gekommen ist. Daß die ausdrückliche Bewidmung mit 
lübischem Recht erst 1257 ausgesprochen worden wäre, nimmt Sembritzki") 
an, ohne dafür eine Ouelle anzugeben. Memel hat viel durch Brände ge
litten und dabei seine ürkundenbestände zum allergrößten Teile eingebüßt, 
wenn auch Sembritzki mit Genugtuung feststellen kann, daß nicht alles unter
gegangen sei"). Verloren ist aber leider die Originalhandschrift des Lübischen 
Rechts von 1254. Wir müßen es deshalb mit um so größerer Freude be
grüßen, daß wenigstens eine Abschrift davon auf uns gekommen ist; denn 
wenn wir in der Einschätzung der vermutlichen Entstehungszeiten der einzel
nen Redaktionen des Lüb. Rechts der oben an der Hand von Frensdorff 
gegebenen Zusammenstellung folgen, so ist das Lübische Recht für Memel 
zwischen Nr. 4 und 5 einzureihen und stellt damit die älteste Form des 
uns erhaltenen Lübischen Rechts im Ordenslande dar.

Diese uns erhaltene Abschrift befindet sich in einem Folianten des 
Königsberger Staatsarchivs, der die Bezeichnung trägt: „Alte Babstliche 
Privilegia" und die Nummer 270 (an anderer Stelle 19). Der Band ist 
in Holzdeckel mit Lederüberzug gebunden und enthält eine Papierhandschrift 
von 235 Blatt, 28)4 cm hoch und 21^/- cm breit. Sie wird von Steffenhagen 
im Catalogus I unter Nr. dXVII beschrieben und hier wie in den „Deutschen 
Rechtsquellen in Preußen" (S. 25, Nr. 86 der Handschriften) dem 15. Jahr
hundert zugerechnet. An der Richtigkeit dieser Datierung kann nach der Art

") S.8, 116.
1°) Bd l, 1. Hälfte Nr. 291. Die hier angeführte Stelle (Nachrichten vom Hansischen Ge- 

schichtsverein, 3. Stück — 1873 — S. XXXIV f.) konnte ich erst nachträglich einsehen. Frensdorff 
berichtet dort nur kurz über die hier behandelte Handschrift und führt von den Zusatzartikeln 
nur 2 an, ohne auf ihre Bedeutung näher einzugehen.

Bd III S. 73f.; VI S. 615 s.
") S. 58 ff.
1«) Sembritzki, Geschichte der Kgl. preuß. See- und Handelsstadt Memel, 2. Aufl. (1926) S. 27. 
1") S. VI der Einleitung.

265



der Schrift wie nach dem Inhalt der meisten darin abgeschriebenen Urkunden 
kein Zweifel bestehen. Der Band enthält, worauf die Aufschrift schon hin- 
deutet, zunächst die Abschrift einer großen Zahl päpstlicher Urkunden (bis 
Bl. 114a), ferner eine große Zahl samländischer, ermländischer u.a. Synodal- 
statuten aus der Zeit zwischen 1425 und 1450, mit denen sich Zacobson in 
der „Geschichte der Quellen des Kirchenrechts des preuß. Staates"") bereits 
sehr eingehend beschäftigt hat. Dazwischen finden sich auch Gesetze und An
ordnungen der Lochmeister (z. B. Bl. 134, 140b), der Friedensvertrag 
zwischen Polen und dem Deutschen Orden von 1435 (Bl. 235), die wirt- 
schaftsgeschichtlich sehr bedeutsame Landordnung des Vogtes Eberhard von 
Wesentau für den ermländischen Bauernstand") (Bl. 117), eine unbekannte 
Stadtwillkür (Bl. 114b), das Schiedsurteil über den Streit zwischen Pfarrer 
Petrus und dem Rat von Elbing um die Elbinger Pfarrkirche von 1364 
(Bl.200) und vieles andere. Hinter diesem zuletzt genannten Schiedsurteil 
folgt von Bl. 202b—208 die hier zu behandelnde Abschrift des Lübischen 
Rechts für Memel.

Wenngleich die Schrift dieses Folianten nicht überall gleich erscheint, 
zumal die Aufzeichnungen nicht hintereinander, sondern in jahrelanger 
Sammelarbeit erfolgt sein mögen, so lasten sie doch die Annahme der Her
kunft von ein und demselben Autor gerechtfertigt erscheinen, der bald mit 
größerer, bald mit geringerer Sorgfalt arbeitete. Darüber hinaus glaube 
ich bei Vergleichung der Handschrift mit einer Reihe anderer, die unzweifel
haft von Conrad Bitschin herrühren, so viele Eigentümlichkeiten seiner Hand
schrift und seiner Ornamentik in diesem Folianten wiederzufinden, daß ich 
stark dazu neige, auch diesen Band seiner regen Sammelarbeit zuzuschreiben"). 
Es ist natürlich für jene Zeit mit einem gewissen allgemeinen Stil der Hand
schriften und der Übernahme von Schreibgewohnheiten durch andere zu 
rechnen, so daß sich mangels besonderer aus dem Inhalt sich ergebender An
haltspunkte die Autorschaft nicht mit Sicherheit feststellen läßt. Immerhin 
läßt sich für die Annahme, daß der Foliant von Bitschin herrührt, noch 
anführen, daß ihn als früheren Stadtschreiber geistlichen Standes, der später 
die Tätigkeit eines päpstlichen Succollectors ausübte, ein ganz besonderes 
Interesse zur Beschäftigung mit Angelegenheiten des kirchlichen und Welt- 
lichen Rechts führte. Er ist es, dem wir die einzige Abschrift der Kulmer 
Handfeste in ihrer ursprünglichen Form zu danken haben"), wahrscheinlich 
auch der „landläufigen Kulmischen Rechte" und wichtiger Aufzeichnungen 
zum Danziger Seerecht. Es wäre nicht wunderbar, wenn er — ein her
vorragender Geist jener Zeit — mit sicherem Blick für den Wert alter 
Urkunden uns auch das älteste noch erreichbare Lübische Recht des Ordens
landes erhalten hätte. Zeitlich ist seine Urheberschaft auch durchaus denkbar. 
Nach seiner Stadtschreibertätigkeit in Danzig und Culm scheint er sich später 
in seiner Tätigkeit als succoHector camere 3po8to1ice an verschiedenen Orten 
aufgehalten zu haben; wir begegnen ihm 1454 in Thorn, und in seinem per
sönlichen Schreiben aus dem seiner Lage nach nicht festgestellten Lugkow vom

20) Bd 1 (1837) S. 48, 76, 83, 84, 96, 108, 120 fs., 136 f., 139 f., 145 jeweils in den Anmerkungen. 
21) Gedr. u. a. Loä. älpl. V7srm. Bd IV Nr. 571.
21) vgl. meinen Aufsatz ZWG. 69 S. 71 ff. über Bitschins sonstige literarische Tätigkeit.
22) Kisch, Die Kulmer Landfeste S. 94 ff.
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18.3.1464 bezeichnet er sich als „etrwenni^er ?karrer ru I^e8embur§ und 
crur Lwetre" (Riesenburg und Schwetz)"). Es liegt also durchaus im 
Bereich der Möglichkeit, daß die Aufzeichnungen in dem Bande „Alte 
Babstliche Privilegia" nach 1450 entstanden sind und eine stärkere Be
schäftigung mit kirchenrechtlichen Angelegenheiten sein Interesse auf die in 
dem Bande behandelten Materien gerichtet hat.

Das Lübische Recht für Memel, wie es uns in der Abschrift vorliegt, 
zerfällt in folgende Bestandteile:
1. Die Vorrede.
2. Der Text des Lübischen Rechts in 88 Artikeln.
3. Das Schlußwort.
4. 18 Zusatzartikel.

1. Die Vorrede.
Sie unterscheidet sich nicht wesentlich von ähnlichen Vorreden, wie sie 

etwa dem Codex für Tondern und Reval vorangehen, abgesehen davon, daß 
hier der livländische Landmeister und die Brüder des deutschen Ordens als 
diejenigen bezeichnet werden, auf deren Bitte und denen zu Ehren die Über
tragung des Lübischen Rechtes auf die Stadt Memelenborg erfolgt.

Die Vorrede ist mehrfach schon gedruckt, so bei Voigt, Rechts
verfassung S. 59 Anm. 123, Preußisches Llrkundenbuch Bd. I, 1. Lälfte 
Nr. 291 und in einer deutschen Übersetzung als Vorrede der bei Lach als 
Codex III gedruckten Landschrift der Göttinger Bibliothek, die in der Ein
leitung bei Lach S. 116 näher beschrieben ist. Dort ist auch darauf hin
gewiesen, daß dieselbe verdeutschte Vorrede für Memel dem sog. Segeberger 
Codex vorangeht ^). Toeppen a. a. O. S. 168 weist mit Recht darauf hin, 
daß die Äberweisungsurkunden, auf die man sich zunächst bei der Datierung 
zu verlassen Pflegt, vielleicht der schlechteste Führer sind, weil sie oft, wie 
z. B. im Elbinger Falle, späteren Urkunden vorangestellt werden oder 
irgendwie mit Landschriften in Verbindung gekommen sind, zu denen sie 
nicht gehören. So scheint es bei dem Göttinger Codex (Lach Cod. III) der 
Fall zu sein, denn es fehlt jeder Anhalt dafür, daß Memel etwa später noch 
einen deutschen Codex des Lübischen Rechts erhalten hätte. Die von Lach 
in der Einleitung^) geäußerte Vermutung, es könnte wenigstens der erste 
Teil des Codex III seiner wahren Grundlage nach den Text enthalten, mit 
dem Memel 1254 bewidmet wurde, kann gegenüber dem lateinischen Text 
für Memel, den Lach ja noch nicht kannte, keinesfalls aufrecht erhalten 
werden. Der deutsche Text des Göttinger Codex hat mit ihm keine Be
rührungspunkte. Trotzdem Lach über die Datierung dieses Göttinger Codex 
mit der verdeutschten Memeler Vorrede sich deutlich dahin ausgesprochen 
hatte, daß er frühestens 1370, wahrscheinlich aber erst im 15. Jahrhundert 
verfaßt sei"), hat diese Vorrede doch, vielleicht in Verbindung mit der vor
her erwähnten irrigen Vermutung Lachs, den englischen Seerechtsforscher

-s) ZWG. 69 S. 80.
23«) Aus welchem Codex der Abdruck der verdeutschten Vorrede in dem Buch von Johannes 

Sibrand, (Irbis bubecse.. surs publics (1611) S. 107 stammt, ist dort nicht ersichtlich.
23b) S. 116.
2«) S. 118 f.
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Travers Twiß zu einem schweren Irrtum über den seerechtlichen Inhalt 
des Memeler Codex verführt. In dem von ihm 1876 herausgegebenen 
Band IV des „Lluck Look ok tke ^ämiralt^", das sich im übrigen durch 
sehr gute Abdrücke von Seerechtstexten und wertvolle Erörterungen zur 
Geschichte des Seerechts auszeichnet, druckt er unter der Bezeichnung „Sockex 
Livonicu8" S. 285—299 die verdeutschte Vorrede des Memeler Codex und 
diejenigen 14 Artikel des Göttinger Codex (Lachs Cod. III), die sich auf 
Seerecht beziehen, in der Annahme ab, daß diese lübischen seerechtlichen Vor
schriften schon mit dem für Memel bestimmten Codex im Ordenslande seit 
1254 Geltung erlangt hätten. Alles, was er darüber S. LXff., LXLIIIf. 
und in den Anm. zu S. 286 ff. ausführt, ist durch diesen Irrtum beeinflußt. 
Tatsächlich enthält der Memeler Codex von 1254 ebensowenig wie der 
Danziger von 1263 irgendwie erhebliche seerechtliche Vorschriften, wie bei 
der Behandlung des Textes noch zu erwähnen sein wird; vielmehr begegnen 
solche erst seit dem deutschen Elbinger Codex aus der Zeit um 1270, wenn 
auch lange noch nicht in dem ümfange, wie in dem späteren Göttinger Codex.

2. Der Text des Lübischen Rechts.
Der Vorrede folgt in Absätzen mit roten nicht eben kunstvollen Initialen 

und mit roten Überschriften der Artikel der Text des Lübischen Rechts. Ein 
Benutzer der Landschrift hat in neuerer Zeit Ziffern hinzugefügt; es sind 
88 Artikel. Zum Vergleiche sei auf die bei Frensdorff^) festgestellten Ziffern 
der anderen lateinischen Codices hingewiesen; das lübische Fragment enthält 
50, der Breslauer Codex 86, der bei Westphalen gedruckte Tondernsche 
Codex 90, der Revaler bei Bunge 103, der Danziger bei Lach 100. Ob die 
Überschriften der einzelnen Artikel schon dem Originalcodex entnommen sind 
oder von dem Verfertiger der Abschrift herrühren, entzieht sich der Be
urteilung; sie stimmen in den verschiedenen Codices selten ganz überein, so 
daß sich erhebliche Schlüsse aus ihnen nicht ziehen lassen; sie sind deshalb 
unten bei Vergleichung des Textes der einzelnen Artikel außer Betracht 
gelassen.

In der Anordnung der Artikel ebenso wie in ihrer Textgestaltung be
stehen sehr weitgehende Übereinstimmungen zwischen dem Memeler Text und 
den ihm zeitlich nach vorwärts und rückwärts am nächsten stehenden Texten 
des Tondernschen Codex bei Westphalen, des Revaler Codex bei Bunge 
und des Danziger Codex bei Lach. Diese 3 Codices sind daher bei dem 
unten gegebenen Textabdruck zum Vergleiche herangezogen. Es bezeichnet: 

den Memeler Codex, 
den bei v. Westphalen, Uonumentu ineclitu lom. III Sp. 619 ff. ge
druckten Text des Tondernschen Codex.

L den bei v. Bunge, Die Quellen des Revaler Stadtrechts Bd. I 
(Dorpat 1844) unter I (S. 1 ff.) gedruckten Lateinischen Codex für 
Reval.

N den bei Lach, Das alte Lübische Recht (Lübeck 1839) S. 183 ff. als 
Codex I gedruckten lateinischen Codex des Lübischen Rechts für 
Danzig.

-») S. 20.
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Was die Zählung der Artikel anlangt, so ist eine solche bei 8 und 14 
vorhanden, fehlt aber bei und mußte daher nachgeholt werden. Da der 
Tondernsche Codex vor dem eigentlichen Text des Lübischen Rechts noch in 
14 Artikeln die sog. Zollrolle enthält, die den andern Codices bereits fehlt, 
so gibt es ein schiefes Bild beim Vergleichen der Zahlen, wenn Lach diese 
14 Artikel der Zollrolle mitzählt. Zch habe die Zählung erst dort begonnen, 
wo das eigentliche Lübische Recht anfängt; es tritt dadurch die verhältnis
mäßig geringe Abweichung der 4 Texte in der unten gegebenen Ver- 
gleichungstafel deutlicher zutage^).

Trotz weitgehender Übereinstimmungen des Memeler Textes mit den 
3 zum Vergleich herangezogenen, ganz besonders mit 14, hielt ich doch einen 
Textabdruck für zweckmäßig, einmal, weil die Abweichungen ohne einen 
solchen nur schlecht dargestellt werden können, dann aber vor allem, weil die 
bisher gedruckten Texte des Lübischen Rechts zumeist aus dem Buchhandel 
längst verschwunden sind.

Zunächst gebe ich ziffernmäßig eine Übersicht der einander entsprechenden 
Artikel der 4 Codices.

r«) Wo bei Lach, Bunge und Frensdvrff Artikel aus dem Westphalenschen Druck zitiert 
werden, muß man von der dortigen Zahl 14 abziehen, um die hier gegebene Zahl zu erhalten.

v N

1 2 2 2
2 3 3 3
3 4 4 4
4 5 5 5
5 6 6 6
6 1 1 1
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9

10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 noch 13 14 14
15 14 15 15
16 15 16 16
17 16 17 17
18 17 18 18
19 18 19 19
20 19 20 20
21 20 21 21
22 21 22 22
23 22 23 23
24 23 24 24
25 24 25 25
26 25 26 26
27 27 28 28
28 26 27 27
29 28 29 29
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iVl 8 N

30 29 30 — (121, nach VV gedr.)
31 30 31 - (122, - - - )
32 32 32 30
33 33 33 32
34 34 34 34
35 35 35 35
36 36 36 36
37 37 37 37
38 38 noch 37 39
39 39 38 40
40 40 39 41
41 41 noch 39 42
42 42 40 43
43 43 41 44
44 44 42 45
45 45,46 43 46,47
46 47 44 48
47 48 45 49
48 49 46 50
49 50 47 51
50 51 48 52
51 52 49 53
52 53 50 54
53 54 noch 50 — (123, nach gedr.)
54 55 51 -(124, - - -)
55 56 52 -(125, - - -)
56 57 53 55
57 58 54 56
58 59 55 57
59 60 56 58
60 61 57 59
61 62 58 65
62 63 59 61
63 64 60 63
64 65 61 64
65 66 62 66
66 67 63 67
67 68 64 68
68 69 65 69
69 70 66 70
70 71 67 71
71 72 68 72
72 73 69 73
73 74 70 74
74 75 71 75
75 76 72 76
76 77 73 77
77 78 74 78
78 79 75 79
79 80 76 80
80 81 77 81
81 82 78 82
82 83 79 83
83 84 80 84
84 85 81 85
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8 N

85 86 82 86
86 87 83 87
87 88 84 88
88 89 85 89
— 90 — — (126, nach gedr.)
— 31 87 91
— — 88—103 92—100 (anderen Inhalts

als 8 88—103).

^7 enthält keine weiteren Artikel als die angeführten, stimmt also in 
Zahl und Reihenfolge am weitgehendsten mit 1^4 überein. Nur die Artikel 31 
und 90 sind in lVi nicht enthalten; bei 2 weiteren Artikeln ergibt sich eine 
Zählungsverschiedenheit nur daraus, daß V7 13 sich in IVi 13 und 14 spaltet, 
anderseits V7 45 und 46 zu ^4 45 zusammengefaßt sind. Art. 1 8,14 steht
bei 1^4 als Art. 6. Inhaltlich sind die Unterschiede vielfach durch die Wort
stellung oder die Ausdrucksweise bedingt, verhältnismäßig selten durch den 
Sinn.

Am meisten treten die Unterschiede zwischen lVi und 8 hervor. Sie sind, 
abgesehen von den Zusatzartikeln bei 8, nicht so sehr durch den Sinn bedingt, 
als vielmehr durch die schon von Frensdorfff?) zutreffend hervorgehobene 
bei 8 beliebte Häufung der Ausdrücke, oft recht überflüssiger Natur. Sie 
ist um so auffallender bei der zeitlichen Nähe von ^4 und 8, wenn man die 
weit größere Übereinstimmung des knappen Ausdrucks zwischen ^4 und V7 
oder gar zwischen 1V1 und 14 berücksichtigt, die doch zeitlich weiter von einander 
entfernt sind. Größer ist die Übereinstimmung in der Reihenfolge, die, 
abgesehen von der schon erwähnten Umstellung des Art. 1, sich nur aus der 
Zusammenziehung mehrerer Artikel in einen ergibt, so 1V1 37 und 38 in 
8 37, 1V1 40 und 41 in 8 39, 1V4 52 und 53 in 8 50. Wohl aber tritt am 
Ende ein gewaltiger Unterschied hervor. Hinter 8 85, dem der letzte Artikel 
(88) bei entspricht, folgen in8noch18Artikel, von denen nur einer 
(87) bei V7 und 14 eine Parallele findet, die andern aber diesem Codex eigen
tümlich sind. Davon sind 5 nicht oder nur ganz unvollständig erhalten, aber 
aus einer späteren niederdeutschen Übersetzung ihrem Inhalt nach feststellbar 
Da der Inhalt auch mit den noch zu besprechenden Zusätzen bei 14 nicht 
übereinstimmt und z. B. Art. 102 ganz deutlich aus Revaler Verhältnisse hin- 
weist, während solche örtliche Anpassungen sonst dem eigentlichen Text des 
Lübischen Rechts durchaus zu fehlen Pflegen, so scheint der Schluß nahe
liegend, daß es sich bei 8 doch nicht, wie Bunge^) meint, um die ursprüngliche 
Lübische Originalhandschrift für Reval handelt, sondern um eine erst dort 
hergestellte Abschrift, die erst nach 1257 gefertigt ist und spätere Zusätze ent- 
hält. Daraus würde sich auch ungezwungen die schon erwähnte Weit
schweifigkeit des Ausdrucks erklären, die für einen Codex des lüb. Rechts

27) S. 21.
2») Einl. S. VII.
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von 1257 durchaus auffällig erscheint. Ohne Einsicht der Landschrift, die 
mir nicht möglich war, läßt sich über diese Fragen schwer urteilen; mindestens 
erscheint mir aber auch auffallend, daß der Revaler Codex nach der Be
schreibung bei Bunge in einem kleinen Oktavformat vorliegt, während die 
beiden sicher als original anzusehenden Codices des Lübischen Rechts, der 
Elbinger von etwa 1270, und der Danziger von 1263 in Quartformat her
gestellt und beide in einen brieftaschenähnlichen weichen Lederumschlag sehr 
ähnlicher Art gebunden sind.

Die Unterschiede zwischen ^4 und H erscheinen, wenn man nur die Äber- 
sichtstabelle betrachtet, am erheblichsten, weil in 14 5 Artikel fehlen, die in 
allen anderen Codices vorhanden sind, dafür dort 5 Artikel stehen, die in 
den anderen Codices fehlen (14 31, 33, 38, 60, 62) und am Schlüsse noch 
11 Artikel folgen, von denen nur einer (91) bei und 8 sein Gegenstück 
findet. Nun kann man vielleicht sagen, daß 14 die neueste Entwickelungs
form darstellt und in den 6 Jahren seit der Herausgabe des Revaler Codex 
Veränderungen in der Rechtsauffassung in Lübeck eingetreten sein können, 
die in dem Danziger Codex ihren Ausdruck finden. Das mag zum Teil 
richtig sein. Darüber hinaus wird aber die Frage aufzuwerfen sein, ob nicht 
die letzten Artikel des Danziger Codex von der 2. Hälfte des Art. 95 ab 
spätere Zusätze sind. Auf Grund der im Danziger Staatsarchiv befindlichen 
Photokopie vermag ich diese Frage nicht sicher zu beantworten, aber Frens- 
dorff^), der das Original kannte, hebt hervor, daß die Schlußsätze von da ab 
nachlässiger geschrieben seien und meint, daß sie von einer anderen Hand her
rühren. Auch fehlen von dort an die Artikelüberschriften. Es besteht also 
sehr wohl die Möglichkeit, daß wir es bei den lateinischen Formen des 
Lübischen Rechts mit einem mindestens seit 1240, vielleicht noch länger zurück, 
nur verhältnismäßig wenig veränderten Kern von etwa 90 Artikeln zu tun 
haben, wie er uns am deutlichsten bei Westphalen entgegentritt, der dann 
erst bei der Danziger Redaktion — 14 — gewisse Umgestaltungen nicht be
sonders erheblicher Art zu erfahren beginnt. Zu einer wirklich bedeutsamen 
Llmgestaltung und Erweiterung des Lübischen Rechts ist man dann ver
mutlich erst gekommen, als die von Töppen und Frensdorff geschilderte Ge
sandtschaft aus Elbing, deren Zeitpunkt nicht feststeht, die aber wohl erst um 
1270 herum anzusetzen sein dürfte, mit einer Reihe von Fragen an den Rat 
von Lübeck herantrat und damit den Anstoß zu einer Umarbeitung gab, die 
uns in dem prächtig ausgestalteten Elbinger Codex, dem ersten in deutscher 
Sprache, vorliegt, und der nun bereits 159 Artikel enthält^).

Abgesehen von den genannten Unterschieden in der äußeren Anordnung 
stimmen der Memeler und Danziger Codex in der Textgestaltung außer
ordentlich weitgehend überein, so daß bei vielen Artikeln auch nicht ein Wort 
anders lautet. Es ist damit, da es sich bei dem Danziger Codex um eine 
Originalredaktion handelt, auch zugleich die Gewähr für die Güte der uns 
erhaltenen Abschrift des Memeler Codex gegeben, und man wird den ge-

2») S. 44, 45.
2°) Frensdorff S. 62 ff. rechnet allerdings mit der Möglichkeit, daß dem Elbinger noch ein 

anderer deutscher Codex vorausgehen könnte.
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legentlich vorhandenen, aber meist leicht erkennbaren Schreib- und Lese
fehlern kein zu großes Gewicht beizulegen brauchen").

Was den Inhalt des im Memeler Codex wiedergegebenen Lübischen 
Rechts anlangt, so bietet er — abgesehen von den unten zu besprechenden 
Zusätzen des Ordens — keine erheblichen Besonderheiten. Als ein Zwischen
glied, das sich zwischen die bekannten älteren und neueren Formen des 
lateinischen Textes zwanglos einfügt, wird der Text vielleicht nur hier und 
da zur Ergänzung und Bestätigung bereits gemachter Beobachtungen her
angezogen werden können. Frensdorff (im folgenden Fr. abgekürzt) hat, 
wenn auch besonders zur Kennzeichnung des höheren Alters des Lübischen 
Fragments, eine Anzahl von Punkten erörtert, in denen er aus der Stellung- 
nähme der einzelnen Codices glaubt gewisse Schlüsse ziehen zu können; es 
sei deshalb die Stellungnahme von Kl zu diesen Punkten erwähnt:

a) Die in den lateinischen Text aufgenommenen deutschen Rechtsaus- 
drücke kommen etwas häufiger als bei V7 und N, ungefähr im gleichen 
Umfange wie bei 8 vor. So „ecktckinx" (kl 1, fehlt bei V7 und kl), „torkkack 
ey^en" (die altertümliche Form „torkackt eixen" wurde ganz allgemein 
später mißverstanden und in den verschiedensten Formen abgeschrieben (kl 3 
und 26, das zweite Mal fehlt sie bei V?), „Liköre" (kl 3 — fehlt bei V? 
und kl — und kl 16); „bisprake" (kl 5, fehlt bei V? und kl); „kervvecke unck 
ratke" (kl 12); „vormunck" (kl 21, fehlt bei V?, kommt aber in 8 noch bei 
23 vor); „vokale" (Kl 31, 65; darüber hinaus noch in dem bei kl fehlenden 
Artikel V7 3, 8 87, kl 91); „muntmal" — sehr verschieden geschrieben — 
(kl 33), „kure" (kl 43); „locke", — hier „loncke" geschrieben — (kl 44); 
„Kerck8pele8 lucke" (kl 49, fehlt bei V7); „nickbelcke" und „nickbelcke 
reckte" (kl 51, 52, 86), „keymeckinKke" (kl 54, fehlt bei kl); „nankocke" 
(kl 73); „warancku8" (kl 78). Wo nichts bemerkt ist, finden sich die deutschen 
Worte auch bei V7, 8 und kl. 8 hat über kl hinaus noch den „8ckuppe8tol" 
(8 55).

b) In kl 4 begegnet am Schlüsse die schlechte Lesart „venckant" ebenso 
wie bei V7 und kl, während bei 8 richtig „venckat" steht (Fr. S. 23).

c) In kl 14 begegnet das fehlerhafte „8ive" vor „in 8ub8tancia" wie 
in allen anderen Landschriften, ebenso in kl 15 „kabuerint" statt „kabuerit" 
(Fr. S. 23, 24).

ck) Der Artikel, der den Begriff „vokale" definiert und bei V7 31 sinn
gemäß auf Art. 30 folgt (wo ein Fall behandelt wird, der nicht als vor^te 
gilt), bei 8 und lck erst in den Schlußartikeln erscheint (8 87, kl 91), fehlt in 
kl vollständig, ohne daß sich der Grund erkennen ließe (vgl. Fr. S. 25).

e) Der Artikel vom Zweikampf (Fr. S. 26) ist in kl 55 ebenso enthalten 
wie in V7 und 8, fehlt aber bei kl. Die Altersgrenze ist wie in 8 auf 
24 Jahre angegeben. Daß die Lesart „35" statt „24" in V7 56 dem Ton- 
dernschen Text nicht entspricht, hebt Fr. S. 27 A. 5 hervor.

k) Der Satz über die Prüfung der Münze, der sich nur kl 31 im An
schluß an die ältesten Rechtsformen findet, fehlt in kl ebenso wie in V7 
und 8, ebenso der über die Größe der „matte" (Fr. S. 31).

»i) Wie es in der Bemerkung zum Abdruck der Vorrede im Pr. Arkundenbuch l 1 Nr. 29t 
geschieht.
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§) Die Vorschrift über die Berufung und die Fähigkeit zum Amte als 
Vormund (N 23, 24), stimmen mit V7, 8, 14 überein, ebenso über die Erb- 
unfähigkeit Unehelicher (lVl 11), die Behandlung erbloser Güter (lVI 19), den 
falschen Scheffel (K4 44) und die Llrteilsschelte (l^l 32); vgl. Fr. S. 33, 34.

Bemerkenswert ist noch die Stellungnahme der einzelnen Handschriften 
zu Fragen des Seerechts. Es wurde schon oben darauf hingewiesen, daß 
Travers Twiß infolge eines Mißverständnisses der Meinung war, der Codex 
für Memel enthalte 14 Seerechtsartikel. Tatsächlich enthält er auch nicht 
einen einzigen, ebensowenig wie V7. Denn der in allen Handschriften be
gegnende Artikel, der für das unbefugte Mitnehmen eines Prahms die 
Zahlung einer Strafe von 4 Solidi, mindestens aber eine Mietentschädigung 
(kure) vorsieht (M 43, V7 43, 8 41,14 44), hat es nicht eigentlich mit dem Ge
biet des Seerechts zu tun. Äbrigens haben die Handschriften bezeichnender
weise darin die nur für lübische Verhältnisse verständliche Bezugnahme auf 
die Trave beibehalten bis auf 8 41, wo „uquum" statt „travenum" gesetzt ist. 
8 hat unter den als spätere Zusätze anzusehenden, in den anderen Hand
schriften nicht vorkommenden Artikeln 4 solche seerechtlicher Natur aus
genommen, nämlich 94—97. Sie finden erst in Artikeln der ersten deutschen 
Redaktion des Lübischen Rechts, in dem Elbinger Codex, eine gewisse Pa
rallele, und es liegt der Gedanke nahe, daß sie erst zu der Zeit, als dieser 
Codex entstand oder später, von Lübeck nach Reval gelangt sind. Daß es sich 
bei diesen Artikeln um wirkliches Lübisches Recht, nicht um Revaler Zusätze 
handelt (wie man es etwa von dem Art. 8 102 vermuten kann), ergibt sich sehr 
deutlich daraus, daß in 8 97 die Trave wieder ausdrücklich erwähnt wird, wie 
in dem oben genannten Artikel über das Mitnehmen eines Prahms (8 41). 
Der Danziger Codex hat in den möglicherweise später zugesetzten Artikeln eine 
einzige seerechtliche Bestimmung (H 99), die ihrem Sinne nach eine gewisse 
Ähnlichkeit mit 8 94 aufweist, im Texte aber ganz anders und viel kürzer ge
faßt ist (Teilung des Schadens bei Seewurf nach Markzahl); die genauere 
Revaler Fassung entspricht dagegen der, die dann im Elbinger deutschen 
Codex erscheint. Die Entwickelung des besonderen Lübischen Seerechts liegt 
also offenbar erst in der Zeit nach 1260.

3. Das Schlußwort.
Das Vorhandensein eines Epilogs ist keine vollständige Besonderheit des 

Memeler Codex; denn auch der Tondernsche Codex enthält einen solchen, der 
bei Westphalen hinter Art. 90 des Lübischen Rechts gedruckt ist. Während 
dieser aber noch einmal wie die Vorrede auf den Anlaß der Rechtsbewid- 
mung eingeht, begnügt sich der Memeler Epilog mit der Wiederholung der 
Segenswünsche für diejenigen, die das ihnen übertragene Lübische Recht zu 
erhalten bemüht sind, und fügt eine kräftige Verwünschung für diejenigen bei, 
die das Recht verderben und nicht halten wollen: „Cum 8ockomu et Oomorru 
in perpetuum ceckut muleckictionem". Diese Verwünschungsformel findet sich 
sehr ähnlich in der Vorrede des Revaler Codex: „Hui vero receperint et non 
seruuuerint, pereunt cum 8ockomu et Oomorra". Sehr viel abgeschwächter 
lautet sie in dem Epilog des Tondernschen Codex: „8i quis autem kuic 
ckecreto contruriu8 es8e voluerit et inkrin§ere pre8ump8erit, ?etri et ?auli
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^pobtolorum et omnium 83nctorum et electorum Oei 8e noverit okken83m 
incur8urum." Lübecks berechtigter Stolz auf sein Recht findet in diesen Ver
wünschungsformeln einen beredten Ausdruck!

4. Die 18 Zusatzartikel.
Hinter dem Epilog folgen ohne Kennzeichnung ihrer Besonderheit, 

sondern fortlaufend in (unnumerierten) Artikeln wie vorher das Lübische 
Recht geschrieben, 18 Zusätze"). Die Anfänge haben auch rote Initialen; 
Überschriften fehlen aber. Ihrem Inhalt nach besteht kein Zweifel darüber, 
daß wir es mit Zusätzen zu tun haben, die nicht etwa von Lübeck ausgingen, 
sondern von der Seite, die das Lübische Recht für Memel erbeten hatte, 
nämlich von „ma§i8ler et kratre8 äomu8 tkeutonice cke I4uonia", wie sie die 
Vorrede bezeichnet. Die Tendenz dieser Zusatzartikel geht ganz deutlich 
dahin, die Selbstverwaltung der neugegründeten Stadt gegenüber dem Lü- 
bischen Vorbilde erheblich einzuschränken, dem Orden einen größeren Einfluß 
vorzubehalten und im übrigen eine Reihe von Bestimmungen des Lübischen 
Rechts den örtlichen Verhältnissen anzupassen. Es zeigt sich hier wieder die 
außerordentliche staatsmännische Begabung, die den Orden in seiner Blüte
zeit auszeichnet. Man muß bedenken, daß es sich um eine Neugründung fast 
noch mitten in Feindesland handelt, in der die militärischen den bürgerlichen 
Interessen noch durchaus vorgehen mußten, so daß der Grundaufbau der 
Stadt auf dem freiheitlichen Lübischen Rechte bereits als ein gewisses Wagnis 
erscheinen mußte. Nur Männer von solch weitem Blick, wie wir ihnen im 
deutschen Orden begegnen, konnten derartig kühne Leistungen vollbringen. Es 
ist auch aus diesen Zusatzartikeln zu erkennen, mit welcher Sorgfalt ihr Ver
fasser das ihm vorliegende Lübische Recht innerlich verarbeitet hat, da die ein
zelnen Zusatzartikel fast genau in der Reihenfolge der Artikel des Lübischen 
Rechts jeweils die für zweckmäßig erachtete Abweichung unter Anlehnung 
an den Grundtext des Lübischen Rechts zum Ausdruck bringen. Diese innere 
Durcharbeitung steht in einem sehr bemerkenswerten Gegensatze zu dem Lln- 
geschick, das die in der Einleitung dieses Aufsatzes erwähnte rein äußerlich 
gebliebene Anpassung des „alten Kulm" an die Verhältnisse des Ordens
landes am Ende des 14. Jahrhunderts beweist.

Die einzelnen Zusatzartikel besagen in Kürze folgendes:
a) Auch Leute, die vom Lande in die Stadt kommen, erfreuen sich der 

städtischen Freiheiten. Heiratet ein Mann vom Lande eine Frau aus der 
Stadt und umgekehrt, so genießen doch sie und ihre Erben dasselbe Erbrecht 
wie die, die in der Stadt bleiben.

Diese Vorschrift bedeutet eine Erweiterung der Grundsätze des Lübischen 
Rechts über die einengende Vorschrift des Art. 18 hinaus.

b) Eine Witwe oder Jungfrau, die ohne Zustimmung ihrer Verwandten 
einen gleich oder höher stehenden Mann heiratet, erfreut sich desselben Rechts 
(wie 3). Steht er unter ihr, so behält sie von seinem Vermögen nur die selbst- 
gefertigten Kleider.

»r) Voigt, Llberfichtl. Rechtsverfassung, hat S. 6V s. in Anm. 124—127 drei von ihnen gedruckt.
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Die Vorschrift knüpft an Art. 17 an, stellt aber die Frau für den Regel
fall günstiger als das Lübische Recht, außer wenn sie einen unter ihr stehenden 
Mann heiratet.

c) Eine Frau, die in der Stadt geheiratet hat und nach dem Tode des 
Mannes außerhalb der Stadt, aber innerhalb Kurlands, leben will, behält 
ihr volles Vermögen. Geht sie aber außerhalb des Gebietes von Bischof und 
Orden, so darf sie nicht mehr mitnehmen, als sie ihrem Manne eingebracht 
hatte, den Rest erhalten die gesetzlichen Erben.

Die Vorschrift schließt sich an Art. 18 an, beschränkt aber seine An
wendung auf den Fall, daß die Frau das Herrschaftsgebiet des Bischofs und 
Ordens verläßt.

6) Stirbt jemand ohne Erben, so wird sein Nachlaß Jahr und Tag von 
der Landesherrschaft verwahrt; meldet sich inzwischen niemand, so erhält die 
Stadt V», die Landesherrschaft-/», die nach der bei ihr bestehenden Ordnung 
geteilt werden.

Abweichend von Art. 19, der eine Teilung erbloser Nachlässe zur Lälfte 
zwischen Königlicher Gewalt und Stadt vorsieht, wird hier der Anteil der 
Stadt auf '/» beschränkt. Da die Landesherrschaft, der die -/» zufallen, hier 
aus dem Orden und dem Bischof von Kurland besteht, so findet die Aus
einandersetzung zwischen diesen beiden Gewalten nach Maßgabe der zwischen 
ihnen bestehenden Abmachungen statt. Es sei hier auf die Verträge verwiesen, 
die der Gründung Memels vorausgingen und im Preußischen Ürkundenbuch 
enthalten sind (Bd. I., 1. Lälfte Nr. 261, 262, 279, 285)--).

e) Jedermann kann auch Grundeigentum der Kirche übertragen, doch so, 
daß die Stadt keinen Schaden erleidet.

Im Gegensatz zu Art. 26, der die Übertragung von Grundeigentum auf 
die Kirche verbietet, wird hier — wahrscheinlich mit Rücksicht auf den bischöf
lichen Einfluß — die Übertragung mit gewisser Einschränkung gestattet.

1) Zur Verteidigung des Vaterlandes gegen jeden beliebigen Angriff ist 
jeder nach Kräften verpflichtet.

Das Lübische Recht beschränkt in Art. 28 die Leeresdienstpflicht des 
Bürgers auf die Verteidigung der Stadt. Selbstverständlich konnte bei einer 
Neugründung in Feindesland eine solche Beschränkung nicht Platz greifen. 
Auch für Elbing ist dieselbe Vorschrift über die umfassendere Leresdienst- 
pflicht in dem Privileg v. 10.4.1246-') getroffen worden.

x) Die Ratmannen haben keine Rechtsprechung. Streitigkeiten werden 
vor dem allgemeinen Richter erledigt. Kuren und Lehensträger des Bischofs 
und des Ordens kommen vor das Stadtgericht nur bei den offenbar innerhalb 
des Stadtbezirks verübten Delikten. Gescholtene ürteile können nicht weiter 
als bis zur Landesherrschaft gehen.

Diese Vorschrift bedeutet eine starke Abweichung vom Lübischen Recht, 
das ja den Ratmannen einen erheblichen Anteil an der Gerichtsbarkeit ein- 
räumt — so Art. 27, 29. Soweit wollte man offenbar wenigstens für die 
erste Zeit nicht gehen. Doch läßt der letzte Zusatzartikel (s) schon erkennen,

SS) vgl. auch Sembritzki a. a. O. S. 18 ff.
") Loä. äipl. >Varmiensis Bd I Oipl. Nr. 13; Pr. Arkundenbuch I 1 Nr. 181; Kisch im El

binger Jahrbuch 1932 S. 23 ff.
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wie man eine Fortentwickelung der Rechte des Rates anbahnte. Eine Be
rufung gegen Arteile nach auswärts war auch in Elbing anfangs nicht vor
gesehen.

k) Die Vorschrift des Art. 29 wird dahin geändert, daß die dort für den 
R a t vorgesehene Gerichtsbarkeit dem Richter zusteht, und von den Ein- 
nahmen "/- die Stadt und -/- die Landesherrschaft erhält, während nach Art. 29 
der Richter "/-, die Stadt -/- und der als Strafe zu liefernde Wein der Stadt 
allein zugesprochen wird.

i) Wer falsche Wage und Gewicht hat, wird als Dieb bestraft.
Die Vorschrift vereinfacht die etwas komplizierten Vorschriften der 

Art. 44, 45 und verschärft sie zugleich.
k) Die Vorschrift des Art. 50 über die Eignung von Zeugen gewisser 

Verwundungen wird dahin geändert, daß sie nicht in der Stadt ansässig zu 
sein brauchen, sondern nur guten Rufes sein müssen.

1) Wenn jemand, der keine andern Angehörigen hat, über die Vor
mundschaft für seine Kinder keine Bestimmung getroffen hat, so darf die 
Fürsorge für sie nur mit Zustimmung des Richters übernommen werden, 
während nach Art. 69 die Zustimmung des Rats vorgesehen ist.

m) Wenn infolge mangelhafter Anterhaltung einer Brücke ein Stück 
Vieh verunglückt, so findet eine Haftung des Anterhaltungspflichtigen, wie 
sie Art. 72 in beschränktem Amfange vorsieht, überhaupt nicht statt. Das ist 
für eine erst im Aufbau begriffene Stadt sehr verständlich.

n) Wird jemand wegen Beleidigungen oder anderer Exzesse vom Richter 
aus der Stadt ausgewiesen, ohne daß er geächtet wird, so kann ihm der 
Richter die Rückkehr nach Wiedergutmachung gestatten. Art. 83 hat die 
gleiche Vorschrift mit der Maßgabe, daß statt des Richters der Rat tritt. 
Von Wiedergutmachung ist in Art. 83 übrigens nicht die Rede; die Memeler 
Vorschrift bedeutet eine angemessene Fortbildung des Rechts.

o) Die Vorschrift des Art. 87 über die Vergabungsbefugnis eines noch 
nicht 18 Jahre alten jungen Mannes wird für den Fall erweitert, daß er in 
einen geistlichen Orden tritt.

Die Vorschrift dürfte in dem Einfluß des Bischofs von Kurland ihren 
Grund haben.

p) Wird jemand vom Angeklagten in einer Sache, die an den Hals 
geht, gebeten Fürsprecher zu sein, so muß er es ohne Widerrede tun oder 
schwören, daß er es nicht versteht. Handelt es sich um eine geringere Straftat, 
so muß der sich Weigernde 4 Solidi zahlen, und der Angeklagte muß einen 
anderen bitten.

Diese Vorschrift knüpft an keinen Artikel des Lübischen Rechts an und 
scheint dadurch bedingt, daß es in der neugegründeten Stadt vielleicht Schwie
rigkeiten bereitete, rechtskundige Fürsprecher zu erlangen.

q) Was im Lübischen Recht an Bußen den Ratmannen zu
gesprochen ist, erhalten hier Vogt und Gericht. "/-von dem, was das 
Gericht erhält, bekommt die Stadt, doch so, daß der Vogt nach seinem Be
lieben nehmen oder erlassen kann.

Voigt, der in der „Rechtsverfassung" S. 61 Anm. 127 einen Teil dieses 
Artikels bespricht, hat ihn völlig mißverstanden, indem er ihn auf Änderungen 
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des Lübischen Rechts bezieht. Der Ausdruck „emenäatio" ist ebenso wie in 
Art. 32 gleichbedeutend mit „compo8itio" und bedeutet Buße.

r) Der Artikel scheint sich auf die Abgrenzung der Befugnisse des Ordens 
und der Kirche zu beziehen; wer sich in das Gebiet des Ordens flüchtet, gegen 
den darf nicht ohne Zustimmung des Komturs und der Ordensbrüder Gewalt 
angewendet werden.

8) Die Bürger dürfen nach dem Rat der Richter Ratmannen wählen, 
und was diese mit Zustimmung der Richter bestimmen, muß gehalten werden 
bei Strafe von 60 Solidi, wovon die Hälfte die Ratmannen, die Hälfte der 
Richter bekommt. Die Ratmannen werden jährlich gewählt, doch so, daß 
immer 2 von den früheren zum Ersatz der neuen bleiben. Wer die Annahme 
der Wahl verweigert, zahlt 1 Mark an die Stadt. Wenn sich sonst etwas in 
diesem Rechte findet, das gegen Gott und den Orden ist, kann es der Bischof 
und der Landmeister mit dem Rate der Brüder und angesehener Männer 
ändern.

Diese letzte Sammelbestimmung ist von großer Tragweite. Sie zeigt 
zunächst, daß der Orden die Ratsverfassung, die durch den Artikel stark in 
ihrer Bedeutung eingeschränkt ist, nicht etwa gegenstandslos machen, sondern 
ihre gedeihliche Fortentwickelung unter seiner Kontrolle sichern wollte. Die 
jährliche Wahl der Ratmannen wird bewilligt, es wird ihnen auch ein ge
wisses Verordnungsrecht eingeräumt, das auf Art. 27 zurückgeht. Der Richter, 
dessen Zustimmung erfordert wird, ist offenbar der im Art. q) vorher bezeich
nete Vogt, der ein Ordenskomtur gewesen sein dürfte. Die Tätigkeit dieser 
„commencZatore8 und juäice8" in Elbing war es, die den Elbingern zu ihren 
Klagen darüber Anlaß gab, daß diese das Lübische Recht nicht kannten und 
seine Anwendung einzuschränken suchten, was zu der oben schon berührten Ge
sandtschaft nach Lübeck führte^). Ob sich in Memel ähnliche Schwierigkeiten 
ergeben haben, wissen wir nicht. Mit den Elbinger Verhältnissen stimmt 
auch durchaus die letzte Bestimmung überein. Es heißt im Elbinger Privileg 
von 1246:

Item ei8ckem ciuibu8 iura, que 8unt in Imdeke, conce88imu8, ita 
tamen, vt quicquiä 8it c o n t r n veum et ckomum N08tram, 
Liuitatem et terram, penitu8 8it exclu8um, loco cuiu8 8ecun- 
ckum kratrum con8ilium et ciuium et aliorum 
con8ilium cki8cretorum 8tatuetur aliuck, quock ckomui N08tre 
et terre et Liuitsti vi8um kuerit expeckire.

Eine Anwendung dieser Bestimmung in Memel erfolgte, als Hochmeister 
Winrich von Kniprode 1365 der Stadt Memel die Fortgeltung des Lübischen 
Rechts bestätigte^), dabei aber hinzufügte:

„ob da jemand den andern zu Tode schlüge oder würfe, das Gott nicht 
zugebe, und auf unser Haus influchtig wurde, daß der Frede sol haben, 
dieweile her uff unserm Huse ist."

Diese Bestimmung schließt sich offenbar an den oben genannten Artikel r) 
der Ordenszusätze an. Ob das Privileg von 1365 in dem Sinne zu verstehen 
ist, daß von jetzt an Lübisches Recht in Memel ohne die oben wiedergegebenen

ss) Toeppen a. a. O. S. 171; Coä. äipl. V7arm. l vipl. Nr. 11S. 
s«) Sembritzki a. a. O. S. 38.
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Ordenszusätze gelten sollte, läßt sich ohne eine nähere Untersuchung der Me- 
meler Verhältnisse in rechtlicher Beziehung nicht sagen, ebensowenig, ob die 
Arkunde von 1475, die Sembritzki^) im Wortlaut mitteilt, wirklich die völlige 
Beseitigung des Lübischen Rechts und seine Ersetzung durch Kulmisches Recht 
im Sinne hatte. Dazu bedürfte es eingehender Forschungen im Memeler 
Stadtarchiv, vor allem in Prozeßakten, vorausgesetzt, daß überhaupt ge
eignetes Arkundenmaterial noch erhalten ist.

Eins aber bleibt sicher: sowohl mit seinem alten Lübischen Recht wie mit 
dem später an seine Stelle getretenen Kulmischen Recht als Grundlage 
städtischer Freiheit ist Memel seit nahezu 700 Jahren ein Eckpfeiler deutschen 
Wesens im Nordosten des Ordenslandes, später Preußens und des deutschen 
Reiches, geblieben und wird es hoffentlich bleiben, trotz der gegenwärtigen 
gegen den Willen seiner Bevölkerung bestehenden Verbindung mit einem 
ihm wesensfremden Staat.

II. Text der Handschrift.
1. Vorrede"»).

In nomine 83ncte et inckivickue trinitnti8.
^nno ckominice incarnacivE quinyU3Ae8imo quarto con8cribi 

kecerunt con8u1e8 ciuitati8 Imbicen8i8 3ck M8t3nci3m et peticionem 8pe- 
cialium amicorum 8uorum cki8cretorum virorum m3Ai8tri et kratrum Domu8 
tkeutonice cke lyuonm iura Liuitati Iubicen8i ab iI1u8tri kunckütore ckicte 
ciuit3ti8 clare memorie Domino ttinrico ckuci 8>veuje kawarie 8nxonie et 
3N§arie et t>iorck3lbin§ie inckulta 8t3bi1i3 et priuile§i3t3 ac po8tmoäum 3 
Alorio8i88imo ckomino romnnorum Imperntore kreckerico primo conkirmntn 
et ip8iu8 priuile^io roborntn et ckeincke^) 3 re§ibu8 principibu8 et ckommi8 
approbatn et 8t3bilit3 Demum") autem 3 8ereni88imo ckomino kreckerico ro- 
M3norum imperntore 8ecuncko 8i§iIIo 3ureo priuile^intn 3tque perkenniter 
ciuit3ti 1ubicen8i conkirm3t3 perpetui8 temporibu8 ckurnturn. I§itur iurn in 
koc 1ibeUo con8cribenck3 ob konorem et ckileccionem preckictorum M3§i8tri 
vickelicet kr3trum ckomu8 teutbonice. Dilecte") nobi8 ciuitnti in Nemelenbor^ 
8icut nobi8 coÜ3t3 8unt ink3bit3toridu8 ckicte ciuit3ti8 perkenniter tenenckn 
conkerimu8 omnibu8 kec iurn 8eru3re vo1entibu8 p3x 8it et ^nuckium in cko
mino no8tro ike8u ckri8to Lui 68t konor et §lori3 in 8ecul3 8eculorum -^men

2. Der Text des Lübischen Rechts.
Vorbemerkung. In den Anmerkungen zu dem nachstehenden Text 

der Handschrift ist er verglichen mit den Texten V7, 8 und D (vgl. oben). Die 
Abweichungen sind in folgender Weise kenntlich gemacht.

' »7) a. a. O. S. 49.
s») Von den beiden bisherigen Drucken der Vorrede stimmt der bei Voigt, Übersicht!. Dar- 

srellung der Rechtsverfassung Preußens, S. 59 Anm. 12Z gegebene mit dem obigen Text über- 
ein; der im Preuß. Arkundenbuch Bd I, 1. Hälfte, Nr. 291 gegebene weicht, abgesehen von den 
zahlreichen Abkürzungen an den durch Zahlen gekennzeichneten 3 Stellen, ab; doch ist überall 
die schon von Voigt gegebene Lesart die richtigere.

i) üemum st. cleinäe.
2) üemio st. üemum.

Irsltsn. bzw. nach Anm. c) lulle nvb. st. vilecte nodis.
Die überaus zahlreichen und zuweilen mehrdeutigen Abkürzungen der Landschrift sind 

überall aufgelöst.
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Steht in der Anmerkung nur ein Wort, so tritt dieses an die Stelle des 
durch die Ziffer bezeichneten Wortes im Text. Steht vor dem Wort in der 
Anmerkung ein -l-, so bedeutet es ein hinter dem Wort mit der Ziffer ein- 
zuschaltendes Wort. Steht vor dem Wort in der Anmerkung ein —, so fehlt 
das dahinter angedeutete Wort in dem betreffenden Text. Sind mehrere 
Worte anders gestellt, oder lautet der Text in mehreren Worten anders, so 
wird das durch Wiedergabe der anderslautenden Worte mit dem Zusatz „st." 
(statt) und Andeutung der zu ersetzenden Textworte mit Anfangsbuchstaben 
ausgedrückt. Wo es sich um einfache Umstellung handelt, sind meist nur die 
umzustellenden Worte durch Anfangsbuchstaben angedeutet.

1. ve 1e§ittimis placitis.
^ribu8 vicibu8 in nnno conu6ntu8 6ri?) Ie§it1imi pinciti quock vul§o') 

ckicitur ecktckinZ?) et omni8 qui po88688or 68t proprii 63um3ti8 ackerit') 8i 
tu6ri?) jnkra muro8 ciuit3ti8°) kec placits keria 8ecuncka po8t Octnunm 
prr8ctie et keria 86cunck3 pv8t Octnunm pentkeco8ten cleincle keria 86cunck3 
proximn p08t Lpypknninm ckomini autem 86runnck3 8in§uli8 3nni80-

2, 8 2, tt 2.
i) V: e. c. 2^ g. vulgsriter st. v. 3) N: — q. v. e.; 8: 7s- koc est proxima secunäs 

keiia post p»8cka. proxima secunclL post peatecv8ten. et proxima gecuncts keris post ep^pkaniam 
«iomini. 8: -I- plscitis. ») 8: kuerint st. k. intrs c. st, j. m. 7) ganze
Schlußsatz von „kec piscita-sanis" fehlt bei und n, wo auch noch das vorgehende „ciuitati8" 
fehlt; bei 8 erscheint er schon vorher in Anm. 3) ersichtlichen Form.

2. l)e cau8i8 pincitorum.
In leMtimo plncito tantum iuäicabitur ck6 tribu8 63U8i8 uel 3rticuli8 

8cilicet ck6 Kereckit3tibu8 cle 668pit3lit3tum propriet3tibu8 et cle rei publice 
nece88it3tibu8 quecunque kuerint).

V? 3, 8 3, N 3.
1) V. 8, N: — q. k.

3. ve boni8 liereckit3rÜ8.
?Iereckit3ri3 bon3 icl e8t torkknck e^§en^) I^emo pote8t inpin§nor3re 

venciere ve?) cknr6 preter') kereckum*) conniuenci3°) ick e8t xviUrore").
V? 4, 8 4, N 4.

t) V: rorkackt egken, 8: toriksckt eigen, N: torkkackeigen. 2) g- -i-cuiqusm. 3)^; zjne 
st. p. *) 8: -s- suorum. W, 8, N: conniueotism; VV: ^7 vel Promis8um. «) V, N: — i. e. v.

4. ve boni8 Kereckit3rii8.
()uicunque imbet bon3 Kereckit3ri3 et proponit 63 venckere*) primum') 

ckebet 63') okk6rr6 proximi8 K6r6ckibu8*) 3ckkibiti8 8ibi ckuodu8 U6l p1uribu8 
prob3ti8 6t doni8 viri8') 8i K6r6ck68 6M6r6 V6lint 6M3nt 8icut 3li6ni inck6 
okk6runt 8i non K6r6ckit3t6m°) 86cunckum iu8tici3m ciuit3ti8 V6nck3n?).

5, 8 5, tt 5.
i) ills v. p. st. p. es v. 2) primitU8. 3) tV: ill». «) tV: k. p.; 8: -s- 8ui8.

-s et. ») 8: -s- 8uam. 2) g; venii»t cui velit.

5. It6M ck6 boni8 K6r6ckit3rii8.
Ick6r6ckit3ri3 bon3 1ic6t komini 1iti§io83 k366r6 t6r in nnno ick 68t bij- 

8pr3k6^) in l6§ittimo pincito t6rci3 vic6 V6i pr6U3l6bit V6i ck6kici6t. 8?) 86- 
piu8 Iiti§io83 k3cit V6?) 86piu8 knci?) qu6rimoni3m ?X 8olicko8 compon6t.

6, 8 6, » 6.
i) V, N: — i. e. b.; 8: et. -) 8: -s- vero. -) 8: -s- 8i. «) V: isciat.
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6. Ve conqui8iti8 viri propriet3tibu8.
Vir Kberum Kabel urbitrium Inpi§nor3nki venäenäi cuicunque vult pro- 

priet3te8 8ibi conqui8it3rum I3cu1t3tum^).
1,81,111.

i) -t- sine contrsäictione quslibet; 6: sine cuiuslibet contrsclictione.

7. l)e kereäitale pO8t mortem.
8i vir et mulier*) kudent 1ibero8 et ulteruter^) premoriutur') 8ud- 

8t3nci3^) 6iui6etur°) inter 8uper8titem et Kdero8°) 8i nup8erit 8uper8te8 8i 
vero non nup8erit munebit cum pueri8 8ui8^) et 8i qui8^) Kberorum moritur 
kerecktnbi?) alteri Kberorum. 8cikcet") et proporcionabikter ckuikent 8iue 
8int iuuene8 8iue 8ene8") 8t 8i") 8in§uK äece88erint Kereäit38") 8pect3t 31 
proximo8 Kereäe8").

V? 7, 8 7, N 7.
1) tV: -1- psriter. -) »Iter. ») N: premoritur. «) V: -i- eque. °) V: äiviästur. «) 8: 

-s- it». ?) V, 8: — su»8. ») 8: quispism. «) 8: -i- psrtem susm. r«) 8: — 8c. ") V: 8en. 8. 
iuv. 12) 8: — 8i. ") 8: -t- eorum. ") -t- ip8orum.

8. Item äe eoäem.
8i mulieri moritur vir eiu8 et Kdero8 pariter non kubuerint ip83 3cci- 

piet^) vniuer838 Iacu11ate8 cum quibu8 36 con8orcium viri äecknuuit viuiclet 
3utem cum proximi8 kere<kbu8 viri quikquiä 8uperkuerit iucultutum.

>V 8, 8 8, N 8.

9. Item cie kerecktute p08t mortem.
8i viro^) moritur muker 8uu^) 8t 8i pariter Kbero8 non kabuerint vir 

rekunäere tenetur proximi8 Kereckt3tibu8^) mulieri8 mecket3tem 8ub8t3ncie 
qu3m cum mutiere 3cceper3t.

V? 9, 8 9, N 9.
1) V: vero. 2) mul. 8. mor. 2) Schreibfehler st. bereciibu8, so vv, 8 n.

10. ve percipienäu kereäitute.
vbi^) p3ter et muter 8unt viuente8 kerecktut?) propinquiore8 8un1^) 

quum 8emi kruter ve?) 8emi 8oror.
10, 8 10, N 10.

1) Odicumque. 2) — ti. ») V: -I- sä percipienäsm kereclilLtem: N: 8. pr. «) Vl?:
8eu st. v.

11. ve N3to concudine.
()ui8 N3tu8 68t äe concudin3 NUÜ3M percipiet kerecktutem 8U3M vero^) 

kereckt3tem^) propinquioreZ 8ui percipient.
V^11, 8 11, «11.

1) Ismen st. v. 2) 8: k. v. 8.

12. ve kere^veäe et k3tke.
tlerevvecie et rutke 8in§ul3rker nuk3lenu8^) exkibenlur^»). 8eä 8i qui8 

proximu8^) e8t Kere8^) uccipit Kereäit3tem percipie?) 8imu?) kereweäe et 
rutke.

12, 8 12, N 12.
1) non st. n. is) 8: slicui. 2) g; slterius st. p. ?) 8, N: et. «) V: percipit.

°) 8, N: -s- et.
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13. ve diuidendu 8ub8t3nci3.
8i viro mutier 8U3 moritur 8t viro*) cum pueri8 8ui8 pnrtiri contmAit 

ip83^) preunticipubit 3rm3 8U3 et kormnt38 ve8te8 8U38 retiqun^) cum Iiberi8 
8ui8 purcietur^).

13, 8 13, 13.
1) 8: virum. 2^ Schreibfehler für ipse, so XV, 8, n. 3) 8; -p bons. XV: psrtiri liebet. 

— Bei XV folgt innerhalb von 13 noch 14.

14. Item de eodem.
88) mutieri moritur vir eiu8 et mutiert cum Iiberi8^) eiu8 purtiri con- 

1in§it ip83 preunticipubit unulum urre retiquu que po8sidet 8iue in 8ub- 
8t3nci3 8iue in korm3ti8 ve8tibu8") 8iue in 8uppetlectiti omnin eque cum 
Iideri8 8ui8 purcietur.

VV noch 13, 8 14, N 14.
1) IV hat anderen Anfang: 8i vero mulierem post mortem viri 8ui cum liberis suis psrtiri 

contin^it, anulum srre presnticipsbit. 2) 8: mulierem cum pueris st. m. c. I. 3) v. k.

15. ve tibertute viri.
Vir non pote8t inpi^norure vendere uet dure vxori8 8ue immobitiu cum 

quibu8 ip83 ip88) 3dbe8it preter eiu8 votuntutem et liberorum 8i Iibero8 
bubuerint ni8i teZfittimu nece88it3te co^ente?) 8cilicet c3ptiuit3ti8 k3mi8 vel 
8i in proprietutem duri deberet id kucere pote88).

VV 14, 8 15, N 15.
i) — i. 2) c. n. 3^ nach „cieberet" folgt bei IV: tunc iü sine contrsciictione kscere 

pc-terit; bei 8: tunc ici kscere pote8t 8ine contrsciictione.

16. ve teZitimucione.
Lvm M38cu1u8 et keminn^) contruxerint 8t tum i8te cfuum iU3 priu8?) 

Ie§itim3m protem kubuerit nec i8te nec illn^) bonn 8U3^) dure poterit°) 8ine 
liberorum 8uorum conniuenciu id e8t vvittrore.

>V 15, 8 16, N 16.
1) XV: -i- mstrimonium. 2^ — pr. s) ists; 8: ipse nec ipss. ») XV, 8: -1- cuigusm.

XV: p. ci.

17. Ve dominu militi nubenti.
()uecumque mutronn 8iue viduu exi8ten8 in ciuitnte militi uel ulicui 

viro volenti mile8 kieri^) nup8erit >ton plu8 quum korm3t38 ve8te8 eiu8 de 
omn8) 8ub8t3nci3 8U3 retinebit. I-eliquum vero totulem 8ud8t3nci3m ke- 
rede8^) proximi p088idebunt^). 8t 8i°) uliquu viduu vir§o uel domiceUu*) 
8ine con86N8u uel con8ilio^) co§nntorum^) et nmicorum 8uorum°) cum 
uliquo viro contruxerit nickil penitu8 de vniuer8i8 boni8 eiu8^°) obtinebit 
ni8i tnntum ve8te8") Iorm3t38.

XV 16, 8 17, N 17.
i) X^: glicui volenti k. m. 2) g; zupellectili et. 3^ ^„8. *) 8: retinebunt st. p.

3) XV: 8i etism st. e. s. 8: viüus vel ciomins st. v. v. u. cl. 7) W: et concilio st. u. c.; 8: 
voluntste siue conniuentis st. u. c. 3) g; pgrentum st. c. «) N: c. suorum et s. zuis
st. e.; N: e. d. XV: -l- eius.
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18. Oe nubente extra ciuitatem.
Huecunque matrona extra ciuitatem tori8 manens nup8erit alicui viro 

conciui^) intra ciuitatem et ip8e^) premoritur et eo mortuo ip8a tor8an^) 
extra ciuitatem mau8ura äeclinare voluerit^) non plu8 cle kacultatibu8 quam 
introcluxit cum aä con8orcium viri cleclinauit eclucere 6ebet^) biere6ita8 
autem et kacultate8 a1ie iu8ti8 Kereclibu8°) remanebunt") 8i vero ciui8 aiiqui8 
kuic äecreto^) au8u temerario contrarie^) pre8ump8erit centum marca8 ar- 
§enti ciuitati componet.

XV 17, 8 18, N 18.
1) U: alicui concivi nostro, 8: slicui nostro conciui. 2) g; jtlem noster conciuis st. ipse. 

») V, 8: korsitsn. »s) 3: cleclinsuerit st. cl. v. «) cl. e. °) 8: 4- viri. «) N: 4- uisi nubst 
cle civilste in civilstem, tunc secunclum ius ciuitstis nostre bons sus obtinebit. ?) 8: 4- ciuitstis. 
8) Schreibfehler statt contrsire, so 3, n.

19. Oe eo qui moritur 8ine kerecle.
8i a1iqui8 äeceäit 8ine bereäe^) kacultate8 eiu8 reponantur anno et 6ie') 

in ip8a 6omo in qua äece88it apuä bo8pitem') Oummodo Ko8pe8*) in cuiu8 
äece88it 6omo uel kabitaculo°) tantam kabeat 8ub8tanciam et kereäitatem 
quoä po88it pro kacultatibu8 et re1iquii8 mortui kiäeiubere Ouo^i") non 
pote8t con8ule8 cu8toäient") 81 8i^) meclio tempore") nemo venit"«) qui es8 
cle iure kabere äedeat ciuitati ceclet"°) meäieta8 et re§ie pote8tati meäieta3 
reliqua").

V? 18, 8 19, N 19.
i) 8: 4- qui noster non est conciuis. 2^ tV: s. et ci. rep. 2) 3: 4- «lekuncti. 8: — b. 

s) 8: et kospicio st. u. li. «) 8: 4- kscere. 7) >V: custoclire tenentur st. c.; 8: custoclire clebent 
usque sci 6iem prekstum st. c. «) N: quocl si st. et si. ») : intrs snnum et cliem st. m. t. 
»s) N: veniet. r») clebet st. c. ") slis meciietss st. m. r.; 8: r. m.

20. Oe boni8 exeunti8.
Lum a1iqui8 e§re6itur 6e terra et relinquit p08t 8e pO88e88ione8 8ua8^) 

quocl notum 688) ea8 6886^) expecüta8 nemo pote8t ea8 emere cle iure vel 
recipere in pi§nore 8icut 8ibi expeclia8) 8i vir ille reuertitur et 8ua 68t ven- 
clita pO88688io°) et exi8ten8°) in ciuitate anno et clie et pO88688ionem ip8am^) 
1itiAio83m non kacit koc e8t b^sprake^) 88) koc emptor") probare potuerit 
emptor") quocl emit^) obtinebit.

XV 19, 8 20, N 20.
i) 8: 4- et. 2^ g; sit st. est. —esse, N: esse ess. <) >V: —in p. s. s. exp.; 8: expecliet 

st. e. ») 8: et p. e. v. st. s. e. v. p. 4- uel impi^norsts que sus kuit. «) 8: si existzit st. e. 
7) 8: susm st. i. — k. e. b.; 8: non kscit litixiossm k. e. b.; N: litixiossm li. e. b. non 
kscit. 8: st. sj. 10) 8: — lioc, 4- icl. ") 3: lioc st. emptor. 12^ sine contrsciictione 
st. q. e.

21. Oe mulierum proprietatibu8.
I^uila mulier pote8t bona 8ua") expi^norare") venäere uel äare") 8ine 

procuratore I^ec aliqua mulier pote8t cariu8 kicleiubere quam pro äuobu8 
nummi8 et climiclio 8ine muncliborclio 8uo i6 68t vormunclen^) excepti8 illi8 
que°) kabent Kop8cat et 8o1ent emere et venclere quiclquicl muncbborcko") 
promittit cle iure tenetur 8oluere^) 8i cle promi88o conuinci poterit quiclquill 
autem^) vir promittit 8ine muliere coram con8ulibu8b) mulier 8oluere tenetur 
8ine contraäiccione qualibet^).

XV 20, 8 21, N 21.
i) Vi?: s. b. 2) 8, N: inpignorsre. 2) 4" cuiqusm; 8: 4- slicui. «) — i. e. v.

2) V: 4- specisliter. etism cum munä.; 8: et mulier cum muncl. suo pr. ipss; N: munct.
fehlt. 7) N: s. t. 8) 8; st. g. «) 8: 4° icl. t») >V: tenetur s. c. solvere; 8: s. q. c. —ten.
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22. Ve kereäilatibuZ puerorum.
Lum vir et mutier*) tmbeut puero8 et iUo8 36 mutrimonium tr3N8tu- 

lermt?) 8i vir mj§r3uerit^) mutier cum k3cutt3tibu8 viri 8ub8i8tit*) qu38 tsmen 
nemini pote8t inpi§uorure venäere uet 6ure 8ine con8en8u°) tierectum quin 
nece88it3tibu8 vite 8ue inpenäst 866 8i vutt nudere vet introir6°) ct3U8trum 
bona cum pueri8 8icut iuri8 e8t parcmtur.

21, 8 22, 22.
i) >V: -s- psriter. 2) trsnstulerunt. ») V: 4- sb koc seculo; 6: äecesserit st. mixr. ») 6: 

subsislet. s) 8: -K e1 voluntste. «) intrsre.

23. ve mun6ibor6io.
vbicunque pater ip8O*) viueute pueri8 8ui8 mun6ibor6ium^) in8tituerit 

ittum mun6ibor6ium nemo rekutare vet contructicere poterit^).
22, 8 23, N 23.

i) 8e st. i. 2) 8: 4 vel procurstorem iä est vormuuäen. 2^ r. p. v. c.

24. Hui8 p088it 6886 Mun6ibor6iu8.
t<uHu8 K08P68 U6t 6Xtr3N6U8 pot68t 6886 mun6ibor6iu8 pu6rorum 

3ticuiu8 ciui8 3ut*) durA6N8i8 86lt quicunqu6 mun6ibor6iu8 6886 66d6t?) ct6 
tut6r6 ^tuctii 66d6t°) proc688i886.

23, 8 24, N 24.
8: concivis nostri uel. 2^ äebet kieri st. e. ä. ») 8: — ci.

25. v6 boni8 conk6r6n6i8.
Lvm qui8pium obit 6t conk6rt p6cuni3m 8U3M 6cct68ii8 3ut 3mici8 8ui8 

koc ip8um quo6 conk6rt cro§3ditur 66 K6r66it3t6 8U3*) ()ui6qui6 8up6r 68t 
86cun6um 16§6M ciuit3ti8 68t 6iui66n6um.

V? 24, 8 25, tt 25.
i) V?: 4- et.

26. It6M 66 6066M.
k^emini 8iqui66m*) tic6t immobitia i6 68t torkkack 6M§6U^) conk6rr6 

ecct68ii8 quin 63 V6n63t pro 3r§6nto 6t iltu6^) conk6rut 6cct68ii8*) ()ui koc 
mtr6§6rit X murcu8 ar§6nti compon6t.

V? 25, 8 26, N 26.
i) — s. 2) bons 8us immodilis st. imm. i. e. t. e.; 8: okkerre eccIe8Ü8 i. e. torkksckt 

eixen; U: i. i. e. torkackteixen. 2^ 8: illa st. i. *) U: -j- pro voluntate 8us.

27. v6 8tututi8 ciuituti8.
()ui*) intr6§6rit quoä ciuita8 86ruanäum v6cr6U6rit (Üon8ut68 iuäi- 

esbunt 66 60^) 8t quo6^) 66in66^) prou6nit^) iu66x t6rciam purt6m ciuit38 
6u38°) 3ccipi68).

27, 8 28, t-l 28.
8: quicuaque. 2) cl, x. j.; 8: äe ip80 i. 2) 8: quictquiä. «) V, 8, U: inäe. °) >V,

8: provenerit; U: proveoiet. 8: -t- psrte8. 7) : sccipist.

28 v6 6xp66icionibu8.
^utlu8 ciui8 66 1ub6k6*) 66 iur6?) t6N6tur ir6 in 6xp66icion6m^) 866 36 

MUNiciOU6M*) 8U3M 8t3dunt 6t Liuit3t6M°) 66k6N83bunt.
26, 8 27, n 27.

1) rubicen8i8 st. cl. l. 2) 8: -t- 8tatuto. 2^ 8: -t- cum sliquo clomino. *) von hier ab 
statt des Restes: 8tsbit 8USM et civilstem, cum uecesse kuerlt, äekenssbit. 2) 8: -t- 8USM.

284



29. ve 83ti8taccione ckeiicti. (vilecti ist Schreibfehler.)

8i qui8 in X innres) 3r§enti et in pi3U8tr3t3 vini okkenäerit^) 8iue 
ckeliquerit Oon8ule8°) iuäicnbunt 8t Kberum kubent urbitrium cie Kii8 et cie 
omnibu8 que ckecretu^) 8un?) uccipienci?) quantum volun?) cie eo nutem quoci 
uccipiunt tercia p3r8 iu6ic?) äue p3rte8 ciuitnti cecien?) vinum^°) vero 3ci 
ciuit3tem 8pect3t principuiiter").

V? 28, 8 29, tt 29.
i) 8: msrcss. 2) excesserit st. o. ;8. — o. s. 3) -i- cie eo, 8: -l- cie ipso. «)

ststuts st. ci. ») 8: -i- s ciiscretioridus. «) V: scciperv. 7) 8; q. v. s. -I- et qusntum nolunt 
äimittenäi. 8) 8: -l- et. «) ceäunt civ. 8: ceci. ciu. ^o) >V: von hier ab: Vinum sutem 
ceciet specisliter. ii) 8: -l- in quo iuclex nikil iisbet iuris.

30. l)e 3Üquo bsculato.
Oui 3Üum bucuinuerit ue1 nä 3Üquem bnculnnäum upportuuerit bu- 

culo^) 8i koc doni8 Kominibu8 con8titerit et produri poterit ?ena com- 
po8icioni8 X murcurum") et pl3U8tr3te vini^) eri?) luciex terciam purtem') 
Liuit38 vinum principuiiter et ciu38 P3rte8 uccipie?).

29, 8 30, tt fehlt (aus V? gedruckt S. 226 Nr. 121).
i) sä bscuisnäum si. bsc. app.; 6: bsc. sä s. bscuisnäum portsuerit et. 2) msrcss 

sr^enti; 8: msrc. srß. 2g) >V, 8: -i- reus. ») 8: -f- ve tiiis. «) 8: 7)- et. s) 8: -i- äe eo quoä

31. ve cÜ88en8ione.
8i inter ciuo8 in vico uel in potu kor83n rixu uei^) LÜ8cepl3cio 8ubito 

orietur^) 3ä^) ku8te8 et b3cuio8') comprekenäerint 3l1 ulternum et mutuum 
Ie8ionem non koc^) vor83te reput3bitur Kli8i 3nte inter eo8 kuerit cii88en8io 
vel cÜ8coräi3°) 8t produri p088it per bono8 Komine8°). Vor83te vero^) 
proburi non pote8t cie uliquo quin^) bucuii ve?) 3rm3 ibi vi83 kuerint et 
3pporl3ta.

30, 8 31, tt fehlt (aus gedr. S. 226 Nr. 122).
1) __ uel. 2) v?, 8: oritur. ») 8: et st. sä. «) 8: b. vel k. 4s) 8: — k. s)

äissensio kuerit;— v. ä. «) 8: — 8t. . . liomines. 7) 8: (Zuis vorsste; — v. 8) „isi st.
quin. 8) 8: et st. vel.

32. ve inculp3t3 8entenci3.
8i qui8pi3m corum iuckice reci3r§uit 8entenci3m quum con8ule8 emi- 

8erunt 8i preuulere non potueri?) iuckici IHIor 8olicko8 et cuilibet con8ulum 
ciimickium librum^) componet 8i vero in 8entenci3 preunluerit nullu^) con- 
8ulibu8 incumdit compo8icio vel emenclucio^) eo quock 8entenci3m emi8e- 
run?) 83luo 8uo iu8iur3ncko°).

V^32, V32, «30.
^) poterit. 2) illl sol. st. äim. lidr. 8) g; exinäe. «) 8: sstisksctio nel emenäs. 

°) N: emiserint. °) 6: iure iursnäo.
33. ve 3r§ento inckutiuo.

8i qui8pi3m 3r§entum non ckutiuun?) prockuxerit et monet3riu8 illucl 
k3l8um^) pronunciuuerit. Lt i1Ie vickelice?) prockucen8 in ven3lit3tibu8 8ui8 
illuck 8e 3ccepi88e 388eruerit et koc 80I3 munu') produuerit ip8e pociu8 quum 
monet3riu8 prokiciet^) clummoclo 8i§num quock vul§o°) ckicitur munctm3?) 
in M3nu 8U3 repertum non kuerit. 8i vero?) repertum kuerit M3nu3li 8en- 
tencie 8ubi3cedit.

33, 8 33, tt 32.
*) iaästivum st. non ä. 2) 8, ll; esse. 8) 8: srxentum. *) 8: -l- in reliquiis.

«s) V: prevslebit st. p. ») N: — v. «) lV: muntemsl, 8: munmsl, N: munteomsl. 7) 8: 8eä 
si st. 8. v.
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34. Ve conäucta äomo.
8i qui8*) äomum 3iteriu8 conäuxerit et^) intrauerit et^) pO8te3 6omu8 

exuritur^) conäuctor pncti tenetur 36 äimiäium nnnum 8i e8t°) in äomo 
piu8 qunm°) äimiäium nnnum cen8um äe toto anno ä3re tenetur 8eä?) 8i 
qui8b) äe conäucta äomo 3Üum eicere voluerit Kii8") qui enm conäuxit 8ola 
M3nu in reUquii8 ip83m sä nnnum tenere poterit 8i äomum^°) intrnuit") 8i 
non intrnuit iI1e cuiu8 äomu8 e8t preuuledit.

34, 8 34, tt 34.
8: quispism. 2s 8: -t- jllam sä inlisbitsnäum. 8) 8: -s- si. *s V: exusts kuerit. °) 8: 

et si msnsit st. si est. vs -s- per. 7) Vi?: —seä. 8s -j- etjsm. vs 8, N: jz st, kiis.
io) V: -f- sä inksbitsnäum. n) -f- seä.

35. l)e notn nliqun mala.
8i qui8qu3m^) nlü kurti ue1 rnpine notnm inpinxerit et nicki?) 8ub eo 

äeprekenäerit ^otntu8 86 8o1n munu in re1iquÜ8 expur§3bit Lt^) expur§3tu8 
8i vult in uctorem realere poterit Lo ciuoä^) §3180°) not3tu8 8it 3b ip8O°) 
pro quo 3ctor I.X 8oüäo8 componet quorum tercin p3r8 iuäici tercin 
ciuitnti^) tercin ceäet nctori

35, 8 35, N 35.
i) 8: quispism. 2) nikil. Vs 8: -s- tunc. ^) 8: -s- pro csuss tsli. V) V!?: kslsi, 8: fslse. 

«) eo st. ipso. 7s 8: -I- et.

36. ve eo qui 3lii vicium imponit.
8i c;ui8 3Üum nppeünnäun?) kurem^) Intronem ue1 k3l83rium periurum 

ue?) mortikicntorem eum^) increpnuerit°) ant") extrn ciuitntem 36 cnmpum 
in äetrimentum eiu8^) citnuerit et 8i koc quoä it3 8it^) probnre nequierit°) 
I^X 8oliäo8 componet quorum") tercinm pnrtem iuäex terciam ciuit38") 
terci3m") nctor recipint^).

36, 8 36, N 36.
1) Schreibfehler für sppeUsnäo, so V?, 8, N. 2) v?: -s- sive. ») V?: sut st. vel. «) 8: slio 

inoäo st. m. eum. s) g: enormiter. «) seu st. sut. 7) 8; gui st. eius. 8s its esse
st. si„ . sit. v) 8: nequerit. io) qusrum. ") 8: -i- et. 12s 8: ipse. 8, N: recipiet.

37. Ve taxncione kurti.
8i qui8^) cum kurto äepreben8U8 kuerit et kurti tuxncionem-) exce88e- 

lit^> penn^) 8U8penäii kur obnoxiu8 erit 8i vero') kurti e8tim3cio minori8 
precü kuerit) sicut vul§o 8olet ciici kur verberuditur et ton6ebitur°) 8e<k 8i?) 
I3Ü8 kuerit quoä per k3cuit3te8 8U38 8e exemerit^) 'k'erciu P3r8 iuäici tercin 
eiuitnti") tercin ceciet nctori.

37, 8 37, N 37.
i) 8: quispism. 2s 8: t. k. 2gs niäelicet kertouem. 8s 8: peue. 8: sutem st. v. 

ss 8: -t- koc est minus qusm octo soliäi. es 8: verbersnäus est tonäenäus. 7s 8: nisi st. si. 
vs 8: quoä se eximere possit tsm per snnos qusm p. k. s. «s 8, N: -f- et.

38. ve kurto mulierum.
()uecunque^) muiier per kurtum su8pen8ionen?) meretur pro konore 

muiiebri tumulnbitur viun^).
38, 8 noch 37, N 39.

i) 8 -f- et. 2s suspenäi, 8: suspenäii pensm. »s 8: v. t.
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39. Oe ne§acioneincu8anti8.
8i qm8qu3m*) 6e altero querimoniam cle quacunque cau8a moueri?) 

ei alter ne^auerit et 8uper koc coram mälee^) iuramentum pre8tare uoluerit 
8ecl commonitu8 pociu8 reääere quam iurare maluerit IHIor 8oliclo8^) com- 
ponet 8i iuäex carere volueri?).

V7 39, 8 38, tt 40.
i) V, 8: quispism. 2) mov. qusc. cie c.; 8: mov. cie q. c. 3) c. j, znper boc. 

«) 8: -1- proincle. °) Schreibfehler für uoluerit, so 8, n.

40. Oe incu8acione äampni.
8iqui8 alii quoä per ip8um äampniücatu8 8it imp08uerit äebet äampni 

tsxacionem exprimere 8eä^) pul8atu8 pul8anti8 querimonie per emencla- 
cionem 8ati8kacie?) aut 8ola manu^) 8e excipiet iuramento.

XV 40, 8 39, tt 41.
1) et st. s. r) >V: sstiskscist. ») 8: ch sus.

41. Oe conke880 coram iu6ice.
Ouicquiä^) komo coram iuckcio^) reco§no8cit 6e koc meliu8 conuinci 

pote8?) quam 8e pv88it expur^are.
XV 41, 8 noch 39, tt 42.

1) V: Ouicumque; 8: -s- et. 2^ jn juüicio corsm juclice; 8, N: corsm iuclice uel iuciicio. 
2) >V- p. c.

42. Oe aäulterio.
8i vir') cum le^ittima alicuiu8 comprekenclitur^) iuri8 e8t ut ip8e ab ea^) 

per vico8 ciuitati8 8ur8um et cleor8um per ueretrun?) traka1ur°).
XV 42, 8 40, tt 43.

r) 8: -l- aliquis. 2) N: cieprekenliitur; 8: luerit äepreben8U8. — gh es. 3:
-i- suum; 8: p. v. 8. sursum et cleorsum publice. °) N: tr. p. v. -I- 8eci non liebet tieprekencii 
nisi sint presentes smici viri vel mulieris et postes iuüicium scivocsditur.

43. Oe naui que pram äicitur.
8i qui8 promptuarium ue1 nauin?) alteriu8 acceperi?) et in trauenan?) 

cum ea^) perrexerit 8i äominu8 naui8 vult pro8equi ille qui°) accepit 8oluet 
ei kure 8eä 8i vult conqueri HII 8oliäo8 componet.

43, 8 41, tt 44.
i) 8: nsuem. 2) g; gccepit. 2) g; zqusm st. trsueasm. «) iV: eo. «) 8: -l- nsuem.

44. Oe kal80 mo6io.
8i qui8^) Kabel kal8um moclium et^) äepreken8U8 luerit) componet 

ciuitati KX 8oliäo8 et 1unäu8 moclü extruäetur^) et mocliu8 in koro°) 8U8pen- 
cletur°). 8imile liet äe?) ponclario^) ve?) vlna uel"°) 8tatera") quoä 1onäe^) 
vul§o äicitur. I^ullu8 autem mo6iu8 nec aliqui8^) kuniculu8") ve?°) vlna 
culpari pote8t qu?°) comprekenäatur in men8ura 8i qui8 vero Kabel äuo äe 
i8li8^) maiu8 cum quo recipit ei minu8 cum quo eri^ai") 8i cum KÜ8 6e- 
preken8U8 luerit 8ecunäum lurem^) iuäicabitur.

XV 44, 8 42, tt 45.
i) 8: Ouicumque st. 8. q. 2) -i- cum eo; 8: -l- 8i. 3) k. ci.; 8: -s- cum Mo. «) V:

extuncietur. ») 8: -I- in exemplum sliis. «) V: 8U8penlistur. 7) 8: -f- tsl8o. ») iV, N: puncisrio. 
«), ro): st. v.; 8: -l- üe. ") 8, N: 8tntere. g loüe. r») 8: — si.
") punciu8 st. k. g; nec st. vel. ") 8, N: quin. r«n) lV: li. ex i. k. 17)
eroxat. r«) iV: 8icut kur st. 8ec. k.
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45. I)e kaka mensura.

8i qui8 cum kal8L men8urn vini 6epreken8U8 kuerit) 8X 8o1iäo8 com- 
ponet 8t 8i iu8t3m vini men8urnm^) kabuerit et^) vinitor*) eum Plenum non 
preportuuerit 6imiclium tulentum componet 8t 8i^) kul83m kabet°) men8ur3m 
cereui8ie^) äimiäium tulentum componet"). 8i qui8 kadet kal8um ponclere^) 
8i comprekenäitur*") 8X 8oliäo8 componet").

V? 45, 46, L 43, N 46, 47.
i) V7: k. cl. 2) 8: m. V. 3) g; -j- csupo uel. *) V7: -i- vel csupo. ö, N: qui st. si.

«) 6: ksbuerit. 7) Oui etism cum islss mensurs cerevisie 6eprekensus kuerit statt: 8t... 
cerevisie. 8) 6: 4 Oui kslsos Kabel ststeres qui cum kiis äeprekenciitur. 1.X solicios componet. 
«) 8: ponclsrium. ">) 8: et si cum eo cieprekenclitur st. 8i compr. ") V, N bilden aus dem 
Anm.« )aus 8 wiedergegebenen Satz und dem letzten Satz eine neue Nr. 46 bzw. 47, lautend 
nach (in Klammern die Lesart li): Oui kslsss (kslsos) ksdet ststerss (ststeres) si «lepreken- 
liitur I.X solilios componet. 8i guis etism cum kslso punclsrio kuerit äeprekensus (ksdet kalsum 
punäer« si comprekenclitur) simililer (fehlt bei N) I.X sol. componet.

46. ve ucquirenäu pecuniu.

8i vir proäuxerit te8tem 8uum*) uä reliliui38 corum iuäice pro pecuniu 
ucquirenäu^) uel pro reääit3 pecunin et te8ti8 kuerit rekututu8 quiu komo 
notutu8 e8t^) poterit et licet ei 3ÜO8^) quo8 ecium unte*) nominuuerut pro- 
äucere 8t 8i procluxerit 3c1 reliqui38 incuip3to8 Komine8°) 8epta 8ui äomicilii 
in ciuitute li3bente8°). 113 quoä munum 8uper re1iqui38 ponnnt et illi quoä 
8int k3l8i comprobuti kuerin8) conuictu8 68t culpe et 8X 8olic1o8 componet") 
et quiui8 te8tium tuntum.

V? 47, v 44, tt 48.
i) V7: t. s. pr. -) V7: s. p. ») 8: -l- et. »s) 8: -i- testes. «) N: sn«es. °) k. i. 

8) 8: — sui; ksbens. 7) V7: k. c. -j- is; 8: -K ille. 8) 8: c. soi.

47. Oe occupncione kacultutum.

8i qui8pi3m k3cu1t3te8 3Üciu38 occupure äebuerit et preconi8 copiu pol
iere^) non potuerit 8i 8ibi 6uo8 bono8 viro8 näkibeat occupucio 8tubit u8que 
clum^) preconem primum^) nclclucere^) potuerit qui8qui8°) rem uliquam 
occupare voluerit ibi°) 3ä äomum et 3ä curium vbi re8 kudetur et^) occu- 
pubit") Lt 8ic occupucio rutu munebit.

48, 8 45, N 49.
i) V7, 8: copism ksbere. 2) g; quousgue st. u. d. 8) 8: primo. ä) 8; Kabere st. s. 8: ^ui- 

cuuque. «) Schreibfehler für ibit, so N; 3: ire liebet. 7) 8: -i- esm. 8) 8: sud testimonio

48. ve promi88o lncto corum con8u1ibu8.

Obi con8ule8 8uper c3U83 3Üqu3 et promi88io^) pre8ente8 kuerint 81 8i 
omn68 morerentur^) excepto vno ip8e 8o1u8 poterit 1e8t3rib) 8t 8i non cre- 
äitur ei*) primo^) iurubit quoä iUi°) cum eo kuerin8).

49, ö 46, 8l 50.
Schreibfehler für promisso, so V, 8, N.; 8: uel st. et. 2^ 1^; moriuntur. 3) V7: 1. p.; 

8: poterit testimopium perkibers <ie koc quoci uillit et sucliuit. N: -l- ipse. r») 8: — pr. «) 8: 
-k coosules qui mortui sunt. 7) kuerunt presentes et suclierunt; 8: 4- presentes.
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49. Item promi88io de con8imili.
Obi promi88io 3liqu3 corum con8ulibu8 ve8) corum illi8 qui con8ule8 

kuerunt vel cor3m iI1i8 qui sä p3rrocki38 8unt deput3ti^) videlicet kerck- 
8pele8 lude") lacta kuerit^) e3dem promi88io rata 8t3bit^) 81 8i illi con8ule8 
cor3m quibu8 promi88io kuctu kuit°) 36 3lio8 con8ule8 8uper domum 38cen- 
derin8) 388erente8 ill3m promi88ionem verum et^) t3liter 6886 k3ct3m t3m 
per iUo8 qui tunc tempori8 koc uudiunt^) quum per illo8 qui priu8 
3udier3nt^°) ^§endo in illum pociu8 preu3lebit qu3m ille euud3t.

V? 50, 8 47, N 51.
1) 8: et st. vel. 2) 8: cl. 8. 2) V: — v. lc. l.; 8, N: Kerspel(es)lu6e. «) V?: -s- orclinata. s) 

tenebitur, 8: manebit st. stsbit. «) 8: est st. k. 7) V?: sscenäerint ciomum st. s. cl. a. ») 8: 
-l- coram eis. ») auäierunt. 1«) Von hier an muß es heißen: promissio rata msnebit null» 
intercipiente nocentia 8ive cau8a (so VlO oder nulla intercipiente innocentia (so 8, N). Der hier 
befindliche Schluß ist durch Versehen aus dem nächsten Art. abgeschrieben.

50. ve te8tim0nio vulneri8.
Om*) uliquem vulner3ri conti^erit 3b 3liquo 3cut3M 3ciem kubentem') 

in8trumento vulner3tu8 3c1kibito 8ibi duorum virorum bonorum^) 1e8ti- 
monio 8ept3 8ui domicilii inkr3^) ciuit3tem b3bencium qui ob cl3morem 8ue 
Ie8ioni8 nduenerint ^Aendo in illum pociu8 preu3lebit quum ille°) euudut.

51, 8 48, tt 52.
l) 8: 8i st. c. 2) Schreibfehler für kabente, so 8, n. 3) VV: — b; 8, N: cl. b. V. «) vc: 

intra. ») 8: alter st. ille; V: in quem axit.

51. l)e komicidio k3cto.
blemo pote8t 3lium^) propter komicidium inkru?) ciuit3ti8 M3rcki3m 

8iue wickbelde') perpetrutun?) cit3re vel producere 3d duellum bli8i in 
eodem loco vbi komicidium kuit k3ctum et cl3mor le8i 3uditu8 e8t^) uel°) 3d 
3mici8^) not3tu8b) 8t pul83tu8 8llper komicidio 3 duobu8 probi8°) et doni8 
viri8 8ept3 8ui domicilii in ciuit3te K3bentibu8 et ibidem vi8U8 kuerit et 
nomin3tu8 8t quot k3bet vulneru tot po88unt Komine8 3d duellum 1r3ki^°) 
vummodo conuinci p088int") 8icut^ 3nte3^) dictum e8t").

>!V 52, 8 49, N 53.
1) 8: a. p. 2) intra. 2) vilcbelcle, N: uücbeläe. i) 8: -s- sliquem. W, 8: e. a. 

2) 8: -I- si. 7) 8: -l- occisi. 8) 8: -s- sit. v) —pr. 10^ 8: k. <r. p. g<j ü. 11) po88unt. 
12) 8: ut st. 8. i^) IV, 8: — sÄtea. ") >V: preclictum e8t.

52. Item de komicidio.
8i Ior83N bur§en8ium 3liqui8 extru termino8 Nurckie 8iue ^vickbelde^) 

ciuit3ti8 kuerit occi8U8^) et corpu8 occi8i intru ciuitutem kuerit report3tum 
et 3liu8") bur§en8i8 de occi8ione illiu8 nol3tu8 kuerit et pul83tu8 8t 8i no- 
t3tu8 koc prob3re potuerit 8icut iu8tum e8t quod de occi8ione illiu8 inno- 
cen8 exi8t3t M3§i8 A3udebit 8U3^) et°) non culp3ti8 Kominibu8 deken8ione 
qu3m 3ctor in eum ue?) 3duer83riu8 in peticione klubebit uutem 3d expur- 
A3ndum^) 8e^) viro8 XI°) comprob3to8 8e ip80 XII. exi8tente 8i vero p3- 
rentum uel umicorum") c3renci3m") kubuerit in quocumque^) ei dekicit tot 
iur3ment3 iur3dit lurure nutem^) debet quod p3rente8 non lmbeut nec 
3mico8") qui ei 38t3re p088in8°) et in koc perkicien8^) erit per omni3^).

V? 53, 8 50, tt 54.
1) vr, N: vicdelcle. 2) 8; — ciuitsti8; die Worte: occi8U8 kuerit stehen schon hinter aliqui8. 

2) 8: alter. *) 8ua steht erst hinter Kominibu8. ») V, 8, N: in st. et. «) 8: -l- aliqui8. 7) 
purxanäum. «) 8: in expurxatione 8ui st. aci e. 8. «) 8: XI virv8. 1») 8: gm. et par. ") 8: — car. 
") 8, N: quotcumque. ") 8, N: -l- koc. ") Von hier folgt nur noch: et in koc
prvlectu8 erit. 1°) 8: potent astare. 1«) 8: perkectus. 17) 8 schließt hier noch den folg. Art. an.
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53. ve occi8O qui pre8en8 e8t.
dum^) cletunctu8 pre8to e8t mundiboräio äekuncti nuÜ3 penitu8 in- 

cumbit compo8icio^) po8tqu3mb) jpj quem clekuncti mun6idor6iu8*) Lc- 
tionem kabuit näiuäicnta 68t°) 3b8olucio.

V7 54, 8 noch 50, 14 fehlt (aus V7 gedr. S. 227 Nr. 123).
1) 3: -i- et. 2) 8; satiskactio st. c. ») 8: quamvis st. p. ») XV: m. «l. ») 8: sit st. est.

54. ve conke88o in iuäicio.
()vitquiä komo conkitetur an ke^äemeäinZke^) 6e koc meÜU8 conuinci 

pote88) qunm') 86 P088lt') expur§3re°) et koc näuocnto conkitente et iur3n- 
1ibu8 äuobu8 probi8 viri8 8ept3 äomicilii 8ui°) in ciuitnte K3dentibu8 licet 
ecinm in collum 8uum proceänt.

V7 55, 8 51, N fehlt (aus V7 gedr. S. 227 Nr. 124).
i) V?: a Neyäemeäinxxe; 8: coram iuäicio quoä keiet 6kinA äicitur. 2) p. c. 3) 8: 

4- ille. ») XV: passet. 5) 8: excusare. «) 8: s. ä.

55. <)uoä nemo co§i pote8t 36 äueUum.
Item nemo^) co§i pote8t nä äueUum ni8i 8it XXIIIIo^) nnnorum et 

3MPÜU8 8imi1iter nee iUe") qui e8t^) 8X 3NNO8 etntem vero 8U3M 8ola 
M3nu°) optinedit in re1iquÜ8 pro 8e°) nutem kabebit pu^ilem.

V7 56, 8 52, tt fehlt (aus V7 gedr. S. 227 Nr. 125).
t) V: Julius st. i. n.; 8: nemo etiam st. i. n. -) >V: XXXV statt XXIM. -) XV: - ille. 

4) 8: -l- supra. s) 8: -l- sua. «) XV: ipse st. pro se.

56. ve 83ti8k3ccione preconi8.
8i preco ciuit3ti8 in ob8equio^) bur§en8ium inäebite^) tr3ctntu8 kuerit') 

ciuplo mnior compo8icio ip8um in6ebite trnctnncli^) incumbit qusm") nlii.
V7 57, 8 53, tt 55.

1) 3: -i- aöuocati et. 2) g; male st. incl. 8: in6ebite. 8: male tractanti iacl. XV, N: 
tiactanti. 5) 8: lecisset.

57. Hunntum preco p088it iuäicnre.
preco per 8ex den3rio8^) iu6ex erip) et non 3mpliu8 8e6') nunciu8 e8t 

ciuit3ti8 8t 8ub6iti^) eci3m 8ubäitu8°) erit.
58, 8 54, 56.

i) XV, 8, N: cle sex äsnariis st. p. s. 6. -) g: tantum iuclicabit st. i. e. ») 8: -l- ipse preco. 
XV, N: iuliici st. sudll.; 8: von hier an statt der 3 Endworte: iuclici tam s6 prokectum ciuitatis 

quam suum subäitus esse 6ebet. XV: subclicws.

58. ve eo qui knbet leZittimam et äucit 3Ü3M.
8i qui8pinm Ie§ittim3m vxorem kic 6uxerit^) et 3li38 leZittimam 

vxorem") knbuerit et ip83m reliquerit") 8?) conuictu8 kuerit po8teriori re- 
nuncinbit et ip83 8ui ip8iu8°) cum qua 36 con8orcium viri äeclinnuit excipiet 
8ud8t3nci3m°) 8t in8uper meäietntem 8ub8t3ncie^) viri percipiet vir nutem 
ob nequicinm kncti 8ui X M3rc38 3r§enti iuäici et ciuit3ti componet quoä 8i 
kacere nequiuerit^) precipitnbitur°).

V7 59, 8 55, N 57.
i) 8: apu^ nos cluxerit uxorem. 2) —vx.; 3: ux. l. 8: -i- et. 6e lioc.

») V: -I- autem; 8: secl ipsa. ») 8: s. e. -l- in antea. ?) XV: meäiam sudstanciam st. m. s. 
») 8: -i- in sckuppestol. «) 8: est precipitanäus.
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59. ve conciue male tractato.
8i ciuium korsan a1iqui8^ extra ciuitatem-) inclebite") tractatu8 et 

reuer8U8 6e ciue^) 8uo quoä cau8a illiu8 tactum 8it querimoniam mouerit") 
ille ante") con8titute compo8icioni 8ubiacebit aut quo6 8ui cau8a kactum 
non 8it iuramento conkirmabit.

XV 60, 8 56, tt 58.
1) 8: 8i k. al. conciuium nostrorum. 2) 8: -s- male et. 2) hier ist versehentlich kuerit aus

gelassen, Vgl. XV, 8, N. XV, 8, N: conciue. ») XV: m. q. «) V^: autem st. ante; N: antea.

60. ve iniu8ta 8entencia.
8i komo invenit iniu8tam^) 8entenciam ante iuäicium-) propter koc") 

6ebet componere 1111°^ 8oli6o8^) 8eä 8i iurare voluerit quoä tunc tempori8 
meliu8 ne8ciuerit a iu6ice") euactet 8t ille 8uper quem inuenit 8entenciam 
nullum in6e") recipier) 6ampnum.

XV 61, 8 57, tt 59.
i) V/: inj. inv. 2) 8; coram iuclicio. 3: pro eo st. propter lioc. XV: — HU so!. s) 8: 

-j- iaclempnis. «) 8: exin-le. 7) 8: percipiet.

61. ve 6uobu8 qui VN3M p088iäent 6omum.
8i forta88i8^) 6uo Komine8 vniu8 6omu8 8unt po88L88ore8 e8) forta88e') 

commorari^) noluerint 8eu nequiuerint non 68t nece88e velut") 6omum 
ven6ant Vel eäi88ipent 8ec1 alter maneat in 6omo anno uel 6uobu8 86- 
cunäum quo6 e1e§erint et alter e conuer8o.

XV 62, 8 58, tt 65.
t) XV: kortasse, N: körte. 2) 8: -s- zj, 3) 8: korgitsn. «) 8, N: -s- seu. ») XV N: vel ut 

8: ut.
62. ve le80 ab aliquo e6ikicio.

Ouicunque^) in 8uo proprio 6äikica8) et euentu malo uel ca8U 8ini8tro') 
nullo^) procurante alicui 6e eoäem 6äiticio") l68io") contiAerit Ille cuiu8 
eäilicia 8unt le80 nicki?) psnitu8 tenetur incle^) re8ponäere°).

XV 63, 8 59, tt 61.
N: -i- autem. 2) echsjcauit. ») N: euentum mslum uel casum; XV: — sinistro. «) 8: 

4- tsmen. XV: 6e ipso eclikicio alicui; N: cle ecl. eo6. 3: l. 6. eock. e6. 2) —nickil.
XV: i. p. t.; 8: perincle. N: statt der letzten 4 Worte: incle penitus responUebit. secl lesor 

iuramento conlormabit guo6 lesio sine voluntate sua euenerit.

63. ve le80 a iumento aliquo.
8i qui8 äomum alteriu8 quacumque 6e^) cau8a intrauerit et ibi a 

iumento uel pecore?) quocumque moäo^) Ie8U8 kuerit) 6ominu8 6omu8 nikil 
inäe°) re8ponäere tenetur").

64, 8 60, tt 63.
i) XV: — 6e. 2) g; aliguo. Z) XV: — q. m. 8: l. l. g. m. s) g; ixzo n. perin<1e 

st. n. i.; N: leso. «) 8: t. r.

64. Item 6e 8imili cs8u.
8i vero pecu8 uel iumentum alicuiu8 in plateam venerit^) et le8ionem 

alicui extra äomum^) impinxeri8) 8i 6ominu8^) iumentum illuä") rekutauerit 
8t 8ibi non attraxerit ve le8ione illa nickil penitu8 re8pon6ebit°) nec?) 
iuradit.

XV 65, 8 61, tt 64.
1) XV: V. j. pl. 2) g; — <1. 3) 8: kecerit st. i. 8: -s- 8UUS. b) W: ill. ium. b) 8: re- 

»ponäers non st. n. p. r. 2) aut st. nec; 8: -s- proinäe.
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65. ve Kii8 qui nocte va^antur.
8i qui8^) noctu^) per uico8 ciuitati8 ince88erit 8t ab aliquo 6etentu8 

kuerit et äetentori pecuniam coactu8') in6ebite exkibuerit') 8t iu6ici pre- 
8entatu8") non°») kuerit et°) koc probare^) potueri?) äetentor culpe que 
vulZo^) vor83te äicitur reu8 eri?) pro c^uo X M3rc38 3r§enti et pl3U8tr3t3m 
vini componere tenetur.

66, 8 62, N 66.
i) 8: Ouicunque st. s. q. 2^ nocte; 8: tempore nocturno. 3^ g; e. xj. summsm sliguam 

pecunie. 8: 4 seu üeüerit. s) U: presentus. Sz) —n. «) 8: -f- si. «a) probari.
8: üetentus. «) proprie st. v. v) g; äetentor reus erit culpe que uulxo clicitur vorsate.

66. ve te8tikicanäa veritate.
()ui veritatem aliquam prod3re uek te8tikicari äebuerint 8epta 8ui 60- 

micilii inkra^) mvnicionem ciuitati8 continebun?) 8i non kabuerint te8tari') 
non PO88UN?).

67, 8 63, tt 67.
i) V: iatra. 2) kabebunt et; 8: continere üebent et. 3) testikicari. 8: -l- super 

sliquem uel probare.

67. Ve pace vei.
?ax autem que vul§o äicitur pax vei et Uuor et ekku8io cruori8 per 

quemlibet probari non prokidetur^) 6ummoäo 8int Komine8 in iura") 8uo') 
inculpat?).

68, 8 64, N 68.
I) N: prokibebitur. 2) Schreibfehler für iure; so V?, 8. 3) N: — in j. s. *) 8: inc. ill I. s.

68. ve proprietate.
8i ciui8^) alter?) in proprietärem äonabitur') propter clebiti obliZacio- 

nem') i8°) qui clonatur") qua8i vnu8 cle kamilia^) procurabitur 8e6 8i per 
ku§am eladi molitu8 kueri?) vt vinculi8 mancipetur lex ciuitati8 non im- 
peäie?) 8eä 8i äimi88U8^°) et") ab aliquo") compreben8U8") cum kacultatibu8 
ince88erit 8t") 8uper koc coram iuclice pul8atu8 ex8titerit cum ei86em") 
kscultatibu8 8ine contracliccione clomini 8ui 6eliberabitur").

V? 69, 8 65, N 69.
i) 8: quispiam. 2) g; zlii. 3) g; liatus iuerit. V: 8i guis alteri propter üebiti odlixa- 

cionem üonatur in proprietstem st. des bisher. Anfangs; 8: pro debitis coram iuckicis st. propter 
rled. obl. s) 8: ille st. is. <>) 8: üatus est in proprietstem st. clon.; N: -l- custoäistur csute. 
2) unus illius cui «istur st. u. ü. k.; 8: -l- illius cui ästus est in proprietstem. ») 8: receclere 
vcluerit st. e. m. k. «) V, 8: prokibet st. impecliet. ro) 8: -l- kuerit. ") 8: — et. 12) g;
slio cui etism üebitus est st sliguo. g; et. ") 8: 4- si. g; jpsis. st. e. z,e
liberavit st. ü.; 8: se libersdit ab alio st. 6.; N: se liberabit st. 6.

69. ve pueri8 carentibu8 procuratoribu8.
Pece6en8^) aliqui8 ab kac luce^) non Kaben8 con8an§uineo8 proximi8') 

uel liberi8 8ui8*) tutore ue?) procuratore 1e§ittimo 8cilicet munäidordio 
non oräinato uel relicto procuracionem illam nemo 8ine consulum con- 
niuencia°) quorum intere8?) 388umere V3lebi?).

70, 8 66, N 70.
r) 8, N: üeceäens st. r. 2) koc seculo st. kac luce. 3) Kereüidus suis 8: -l- 

suis. *) 8: —suis. ») 8: —tutore vel. V: -l- seu voluntate, 8: voluntate st. c. 2) ; — q. i.
s) V: poterit ass. st. ass. val.; 8: poterit st. val.

292



70. Oe 8eruo con6ucto.
8i 8eruu8 3liqui8 conäucticiu8^) re8 3licuiu8^) venckäerit ei äominu8') 

iei venclicionem non approbauerit^) 8eruu8 iurnmentum pre8t3dit quoci 
eniptorem certikicnre non vnluerit^) et 8ic 8eruu8 eunclet") et dominu8 re8 
su38^) recipiet.

XV 71, 8 67, tt 71.
t) 8: concluctus, V: 4- vel qui cibum clomini sui preparat. 2) 8: gij^ugs. 3) 8: -l-

suus. «) VV: villsm Kaders noluerit st. r. v. n. a. ») >V: certikicare non passet emptorem st. e. c. 
n. v. «) 8: -I- ab eo qui bona emerat; Rest fehlt. bong sua st. r. s.

71. Oe kncto nliquo 8l3bilienc1o.
8i qui8^) äennrium 83ncii 8piritu8 8uper contructu ue1 mercucione^) 

qu3nicumque") excellente vel mecliocre*) ero§3uerit läem 68t 3c 8i merci- 
potum°) exkibuerit vel cleäerit").

XV 72, 8 68, N 72.
i) 8: (Zuicumque st. s. q. 8, N: -l- gljqua. 3) qugntumcumoue, das Vielleicht

auch hier mit der Abkürzung gemeint ist. «) V?, 8, N: meüiocri, das wohl hier auch aemeint 
ist. ») 8: -i- ,-lest merci Iitcop. «) Von den letzten Z Worten hat V? nur cleüerit, 8 nur exkibuerit. 
V hat noch folgenden Zusatz: ,,8i vero uni eorum emptio ciispiicet sntequam peüem mutaverit clena- 
rium sancti 8piritus sut restituere aut recipere poterit, quock pecie mutsto kacere neuter eorum

72. Oe ponte krncto.
8i qui8 pontem äiruptum uel äll3p8um äomui 8ue conterminum 8emen- 

cl3tum^) reliquerit et incle^) iumentum vel nnimnl conciui8 8ul^) uel bur- 
§en8i8^) Ie8ionem perceperit°) et tibinm uel cru8°) lnkre§eri1^) iumentum^) 
uel 3nim3l 8oluet conciui°) uel bur§en8i") 8uo") 8eä non uliene") vel 
Ko8piti") 8oluet.

XV 73, 8 69, N 73.
N: ss emencistum st. s. 2) 8: in eo eguus st. incie. 3) 8: g. e. «) vicini st bura »l 8- 

pertuierit. «) lV: — vei crus, 8: crus uel t/diam. 7) 8: jpzx. 8) 8: eouum vl 8- '
>V: 4- suo. w) >V: gut vicino st. uel burx. ") 8- - suo. 12) glieno; 8, »: alieniirene. ' 8-
s. g. uel li. non s. *

73. Oe con6ucto equo.
8i qui8 equum 3licuiu8^) conäuxerit') et equu8 quucumque') c3U83 

peior3tu8 kuerit conclucen8^) non emenclubit ve?) 83ti8t3ciet quin lor83n 
equu8 kortlui") 8ubl3tu8 kuerit vel tybie') kructurnm incurrerit in ponte«) 8iue 
ex ne§liA6nci3 que >v3nlioäe clicitur.

XV 74, 8 70, N 74.
^'erius 2) 8: 8. q coaü. e. g. 3) 8- -I- üe. ') 8- qui equum conciuxit st. c.

° nequ« st. V. «) Schreibfehler für kurtmi; W: per kurtum; 8, N: kurtim. 7) 8: cruris st t 
V: -I- vel aliss.

74. Oe compl3N3cione.
I>lull3 L3U83 cfue cliAN3 68t 83li8k3ccione compl3N3ri^) poterit^) quin 

iuckci ciuitnti et nctori equipollenter compl3ce3t°).
XV 75, 8 71, N 74.

8: -j- ciebet vel. 2) p, x, 3) gcceptum.
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75. Oe §laäio conce88o.
()uicumque aiii §1aäium pre8titerip) et §1aäio8^) re8titutu8 non kuerit') 

el 8i §1a6iu8 8ip) minori8 ue?) maiori8°) taxacioni8 non compen8abitur ni8i 
tribu8 8o1i6i8?).

76, 8 72, 8l 76.
1) Vi^: p. xl.; 6: concesserit xl.; N: prestitit. 2) Schreibfehler statt Zlsäms. ») 8: n. i. r.;
8: -i- iUi cuius est (erst). *) 8: kuerit. s) 8: 8ive. «) 'V: xi. min. vel msj. sit t. 7) 8: pro 

tribus tsntum soliciis soluetur st. n. c. n. tr. s.

76. Oe 8poUati8 qui6 8it kacienäum.
8i qui8 rerum kacultatumue 8uarum abalienacionem^) per 6epre- 

6acionem 8U8tinueri8) iuäice maxime^) 8ib?) contermino vbi violenciam 
P388U8 68t doni8que^) ibi Kominibu8 intimadit äummoäo 3U8U8 8ip) propter 
nece88itatem vite 8ue Venien8 autem in eam in qua moratur ciuitatem et 
coram iuäice 8uper ca8u 8uo clamorem publicum 8U8citauerit 8t 8i reu8 
inkra^) triäuum non comparuerip) p^u8^) pro8cribetur 8t vbicumque lo- 
corum reum po8tmoäum comprekencierit°) 8i pro8cripcionem eiu8 cum 
8ex^°) Kominibu8 et iuäice 8eptimo prodare potuerit reu8 capitali 8entencie 
8ubiacedit").

V? 77, 8 73, N 77.
r) 8: siien tstionem. 2) 8: s. p. ci. 3) v^: — msxime. ^) 8, N: -f- non. s) 8; bonis. v) 

s. a. 7) VV: intrs. ») 8: comparsuerit. «s) iV: — r. ») postmocium reug comprekendetur et 
st. r. p. c.; 8: inuenerit st. c. io) 8, N: -b inculpstis. ir) 8: -I- dluilus etism proscribi debet 
nisi post primsm citstionem intimetur ei 8i iisberi potest ut uenist et expurxet 8e 8i possit. et 8i 
ksberi non potest smicis 8vi8 est intimsndum.

77. ?ro immobilibu8 kiäem.
8i qui8 pro immobiübu8 8e per kiäeiu88ionem odü§aueri8) tam 6iu 

ki6eiu88ioni inkerebit äonec anno et 6ie re8 immobile 8ine lite permanebip) 
ep) kinito') anno et 6ie emptor 8o!a manu 8i nece88e baduerip) optinebit.

78, 8 74, N 78.
i) 8: p. k. 8e obl. st. 8. p. k. o. -) VV, 8, N: permsnest. ») >V, 8, N: — et. «) V: -f- sutem. 

8) >V: -f- in reliquii8.

78. Ve ^varanäo proäucenäo.
8i pre8umit qui8^) 8e waranäum 8uum proäucturun?) oportet ut 

nomen eiu8^) exprimat 8t 8?) xvaran6u8 moratur intra°) terre termino8") 
proäucet eum inkra?) XIHI äie8 8i extra^) inkra°) VI8°) eb6omaäa8 8i") vltra 
mare") inkra^) annum et 6iem.

V? 79, 8 75, N 79.
i) q. p. 2) pro quscunque csU8s. 3) 8: 8vum st. e. «) IV: -f- 6enominstU8. 

inler, 8: inkrs. >V: termino8 terre. 7) proctucere eum äebet intrs st. p. e. i. 8) >V: -s- ter-
minos e8t. «) intrs. r») 8, N: VI st. Vll. ") >V, 8: -I- est. 12) 8: -i- proäucet eum.
») W: intrs.

79. Oe pro8cripcione.
Oonqueritur qui8 6e a1io quoä ip8e^) eum con8cribp) kecerit') 6ebep) 

aäuocato nomen^) vbi 8it pro8criptu8°) exprimere et eum qui kecip) et non^) 
alio8°) aä rem non pertinente8.

80, 8 76, N 80.
r) Vi?, 8: —ipse. 2) 1^, 8, N: proscribi st. c. (c. ist offenbarer Schreibfehler). 2) -s. jn-

ciebite. *) 8: —liebet -l- corsm. ») 8: -i- süuocsti. «) 8: pr. sit. 7) nomen eius qui kecit 
exprimere et iocum ubi sit pr. st. nomen: . . kecit. «) 8: nuNos st. non. «) W: -s- denominsbit.
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80. ve con8ule male contracto.
Huicumque aliquem 6e consilio tacto vel verbog male tractauerit') leso 

I..X 80liäo8 componet ciuitati componet') 1re8 marca8 ar§enti et cuilidet 
con8ulum X 8oliäo8 componet') 8i koc probare potuerit') quo6°) 8ine culpa 
8ua male') tractatu8 kuerit') vel kacti8 aut verbi8 in compo8icione').

XV 81, 8 77, N 81.
i) 8: v. v. k. 2) -j- jn nexocio ciuitstis. 2) 3: —c. 8: c. X s. ») 3: -j- zctor.

«) >V: -s- eum. ?) V?: -s- et inäedite. «) V: tractsverit, 8: k. tr. «) >V, 8, N: — die letzten 
6 Worte.

81. ve Ie8O in koro.
Ouicunque alicjuem in koro le8erit') componet äecunäum i6 quocl äelin- 

quit'») In8uper coram') con8ulibu8 HImarca8 ar^enti componet') ()ui6quic1 
con8ule8 incke perceperint äu38 parte8 ciuitati') terciam iu6ici exliibebunt') 

XV 82, 8 78, N 82.
i) V, 8: l. i. k. i») 8: äeliquit. 2) 8; —») 8: -l- xj, 4) 8: ciuitss et. 8: percipiet ju6ex 

st. j. e.

82. ve eo qui 86 ip8um interkicit.
8i aliqui8 8ui ip8iu8 komiciäa kuerit') quo6') 6eu8 auertat vel per') 

8entenciam') äecolla1u8 aut 8U8pen8U8 kuerit: ttere6e8 ip8iu8°) omnem 
d.ereclitatem 8uam inte§raliter optinebunt').

XV 83, 8 79, N 83.
l) 3: se ipgum interkicit st. s. i. ti. k. 2) 8: -l- clominus. -k- justsm. «) 8: sententis.

») 8: — i. «) 8: st. optinedunt: percipient. et nullus in kiereclitste quicqusm poterit optinere.

83. ve eiecto cle ciuitate.
Hui8qui8') propter verda iur§io8a vel pro aliquot alio exce88u') a con- 

8ulibu8 kuerit ex') ciuitate') eiectu8 et°) expul8U8 8ine pro8cripcione iuciicii 
kunc con8ule8 cum ei8 placuerit 8ine iuäice poterunt in ciuitatem') reuocare.

XV 84, 8 80, N 84.
3: (Zuicumque. 2) 8: — pro sl. 2) excussu. W, 8: cle st. ex. ») IV: cle c. k. st. k. 

e. c. «) >V, 3: vel st. et. 7) 8: in c. p.

84. ve leti§io puerorum.
8i 6uo pueri inkra') XII anno8 exi8tente8 in') inuicem 8e') U8que a6 

ekku8ionem 8an^uini8 le8erint tV6uocatu8') non iuäicabit') nec aliquam inäe') 
percipiet compo8icionem').

XV 85, 8 81, N 85.
») 8: — inkrs. 8: st. in, N: — in. Z) - se. «) 3: -s i6. s) koc iuäicsre 

non tenetur st. n. i. 0) 8: exincle st. i. 7) 8: emenclsm st. c.

85. ve boni8 kuri abla1i8.
()uicumque bur§en8i8') viäerit kurem') et illum seltnere voluerit et kur 

ku§am äeäerit et bona aliqua') reiecerit et penitu8 ekkku§erit et') nemo pO8t- 
moäum venerit') qui dona illa requirat') tercia par8 iuäici tercia ciuitati') 
tercia ce6et ei') qui kurem a^itauit.

XV 86, 8 82, N 86.
V: concivis st. b. -l- noster; 8: -l- uir. 2) 3, N: k. v. s) quecumque sint, s se.

*) N: —et. v) V: venist. b) >V: inquirst. 7) tv, 8: -l- et. 8) illj st. ei.
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86. Oe censu wickbeläe.
()vicum<^ue Imbet aream to xvic6bel^e reckte vnd6 dntur cen8U8 nn- 

nuntim^) Lt 8i pO88688or aree cen8um non d6d6rit XIIII di6bu8^) pO8t pL8cka 
ve?2) XIIII 6iedu8") po8t le8tum deati Nicti36Ü8 8i dominu8 aree vult') 
exel^ui corum uduocuto i8 cfui c6N8um non d6dit tempore 8t3tuto nduocnto 
HII 8olido8 componet ^t cen8um dubit duplo^) Lt 8i«) in aren quidqumn 
editicauit nemini vendere poterit") edikicin ve! edi88ip3re ni8i domino cuiu8 
68t nrea primum') exkibeat et«) 8i°) v6Üt^°) 86cundum 68tim3cion6m bo- 
norum virorum 6M3t").

87, 8 83, N 87.
1) s,. cl. c.; 8: c. cl. s.; N: sensu8 (Schreibfehler). 2) 8: gcl XIIII 6ies. 2g) et st. v.

3) XV 8- voluerit. «) W: 6uplo 6sbit. s) 8: 8i etism st. 8t si. «) W: p. v. ?) W: primitus; 8:
es' «) 8: Hui st. et. «) 4- emere. »>) 8: 4- es. ") XV: -I- quoä si noluerit emere, con-

ce6st ut slter eciikicis sus in usus suos convertst; 8: -I- quoä si noluerit emere es cui uelit sine
impeLimento uenäst.

87. ()ui8 dare pO88it puer.
^ullu8 puer exi8ten8 inkra XVIII 3nno8^) bon3 8U3 cuiquLin dare po

tent 8ine") voluntute keredum 8uorum 8t 8i") Kerede8 non tiaduerit*) knciet 
cum°) voluntute") et con8ilio^) con8ulum ulioquin 8t3bi1e non erit nec 3d- 
mittetur«).

88, 8 84, tt 88.
i) w- i XVIII s. e 2) VV: 4- consensu et. 3) VV: 8i vero st. 8t si. «) >V: noluerint st. n. li. 

») 8: cke st. cum; XV: 4- consensu et. «) 8 schließt hier bereits. ?)XV:-etc. ») XV: sämittenäum.

88. ve iN86N83tl8.
Vir 86N8U debilit3tu8 uel in8en83tu8 e8) mulier 8imiliter^ nutla dnre 

pO88unt bonn cuiquum«) quod rutum 6886 po88it') V6l 8lt°) 3dmitt6ndum. 
proximi") K6r6d68 V6l con83n§uin68) ip8orum«) cau6r6 t6N6ntur N6°) ciui- 
tati U6?°) nlicui komini") dampnum^) 3ut") §rsu3M6n") po88it 3ccid6r6^) 
8i N6L6886 ku6rit comp6di3ntur^) 3u8°) aliquo cubiculo includ3ntur").

>V 89, L 85, N 89.
1) vr: sive st. et. 2) V: — s. S) n. ä. c. p. d. «) vr: p. e. S) — Slt. «) >V: 4- sutem; 

8: -I- etism. 7) lV: c. v. b.; 8: — v. c. ») 8: eorum st. i. 4- boc. ») 8: quoci nec st. ne. ") 8: 
nec st. uel. ") 8, N: kominum. 12) g: gliquoä. 1») 8: seu st. sut. ") 4- sb ipsis; 8:
4- per eos. is) 8: euenire st. scc. 4- et; >V: scc. poterit 4- velevenire, se6. ^s) >V: compen- 
clisntur. 1«) 8: uel st. sut. r?) IV: s<Iäsntur st. i.

3. Schlußwort.
Hvidu8cunqu6 iura ciuit3ti8 I.ubic6N8l8 donata Iu6rint 6t tr3N8Ml883 

sd p6ticion6m domini nut con86N8U Princips 6t 63 86ru3r6 volu6rint pro 
8U3 PO88iblIlt3t6 P3X 6t §3udium jpsi8 in prolo§o Kuiu8 Ilb6lli in donnno 
no8tro ik68u ckri8to qui 68 V6r3 P3X 6xopt3tum in p6rk6NN6M c6dnt l6tici3M. 
?6ru6r8oribu8 3ut6m 6t omnibu8 k6c 86runr6 nol6ntibu8 vid6lic6t quod 63 
rec6p6rint 1)6N6diction6M 86ru3ntiku8 Sum 8odom3 6t §omorr3 in p6r- 
P6tu3in L6d3t M3l6diction6m ?ro8t3nt6 domino no8tro ik68U ckri8to ()ui 
venit 6t r6§n3t d6U8 p6r inkinitn 86cul3 86culorum. v

4. Zusatzartikel.
3) ?ropt6r Kon68t3t6m con8titucioni8 i8tiu8 t6rr6 quod int6rdum ko- 

min68 contin§it 6886 in rur6 6t tnntum mornri cum 3Üi8 in ciuit3t6 propt6r63 
volumu8 qu6mlib6t i8tiu8 t6rr6 Iib6rt3te §3uder6 it3 83N6 ut 8i vir d6 rur6 
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äuxerit mulierem ciuitalensem aut mulier ruren8i8 nup8erit viro äe ciuitnte 
quoä iäem 3ut enäem 3ut eorum bereäe8 §3uäebunt lure 8uo kereäitnrio 
8icut ceteri in ciuitnte permanentem

b) Vo1umu8 ecium ut 8i aliqua viäua vir§o vel äomicelln 8ine con8en8u 
uel con8i1io co§n3torum et nmicorum 8uorum eum aliyuo viro pari 8idi 
ant alciori quoä probari poterit contraxerit eoäem Kauäeal iure 8i vero 
inkerior ea kuerit nicbil penitu8 äe vniuer8i8 boni8 eiu8 obtinebit ni8i tantum 
ve8te8 kormnt38.

c) In8uper ciuecunque matrona inkra curoniam manen8 nup8erit aiicui 
ciui intra civilstem et ip8e premoritur et eo mortuo ip8a kor83n extra 
civilstem msn8vrs äeclinnre voluerit in euäem terrs msn8vrs per omnis in 
rebv8 mobi1ibv8 et inmobjlibv8 8vo iure §3uäebit Huoä 8i extrs äi8trictum 
epi8copi sut krstrum ierit non piv8 äe kscultstibu8 qv38 introäuxit cum sä 
con8orcium viri äeclinuuit eäucere äebet Kereäit38 sutem et kscuI1ste8 slie 
iv8ti8 Kereäibu8 remsnebunt.

ä) 8i s1iqui8 äeceäit 8ine kereäe kscu1tste8 eiv8 reponsntur snno et äie 
8vd cv8loäis äominorum et 8i meäio tempore nemo venit qui es8 cie iure 
bubere äebeut Liuitsti ceäit tercis psr8 et slie äue äomini8 qui es8 äiuiäent 
8ecunäum oräinncionem ksditsm inter eo8.

e) Huibbet pote8t bons 8ua immobilis iä e8t torkksck ein§en^) conkerre 
eccie8Ü8 ita tsmen ut in boc iuri ciuitsti8 ni1 äepereut.

k) Huilibet ciuium tenebitur sä äeken8ionem pstrie promociulo 8uo 
contra cuiu8libet impu§nacioni8 incur8um.

§) Oon8u1e8 ciuitati8 nu11um iuäicium kabebunt 8eä quiäquiä que- 
8tioni8 oritur coram communi iuäice äebet terminari Lurone8 et inpkeoäati 
ab Lpi8copo et kr3tribu8 non trakentur pro aliqua cau8a aä iuäicium 
ciuitati8 ni8i pro Kii8 que in aperto kecerint inkra immunicionem ciuitati8 
Kuila 8entencia rectauiata v1teriu8 quam aä äomino8 lerre 8i inveniri non 
pote8t äekeretur qui ip8am 8ci1icet 8entenciam äe eorum con8i1io quibu8 iu8 
no8citur köre notum et 8entenciam quam inveniunt äebent tenere.

k) 8i qui8 in X marci8 ar§enti et in p1au8trata vini okkenäerit 8iue 
äeliquerit luäex iuäicabit et liberum kabebit arbitrium äe Kii8 et äe om- 
nibu8 que äecreta 8unt accipienäi quantum voluerit äe eo autem qui^) 
accipit tercia par8 ciuitati et äue äominacioni.

i) Hui kal8O8 badet 8tatere8 et ponäere pro kure reputabitur.
Ic) Lum aliquem vulnerari conti^erit ab abquo acutam aciem kabentem^) 

in8trumento vulneratu8 aäkibito 8ibi äuo proborum virorum 1e8timonio 
done käme qui ob clamorem 8ue le8ioni8 aäuenerint a^enäo in illum pociu8 
preualebit quam ille euaäat.

1) Keceäen8 abqui8 ab kac luce non Kaben8 con83n§uineo8 proximi8 
uel liberi8 8ui8 tutore uel procur3tore le§ittimo 8cilicet munäiboräio non 
oräinnto uel relicto procurncionem illum nemo 8ine iuäjci 8 conniuencia 
quorum intere8t 388umere vulebit.

Schreibfehler für „eixea".
?) wohl Schreibfehler für „quoä".
2) Schreibfehler für „badenie".
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m) 8i quis pontem diruptum ve1 dil3p8um domine^) 8U6 conterminum 
8emend3tum reliquerit et inde iumentum uel ammal conciuiu 8ui uel 
ex trau ei 1e8ionem perceperit et t^dium uel cru8 inkre§erit iumentum 
ue?) domino 8uo cuiu8 68t 8oluere non committet.

n) Oui8cjui8 propter verba iur§io83 uel pro LU<^uo a!io exce88u a 
iudice tuerit ex ciuitute eieetu8 et expul8U8 8ine pro8cripcione iudicii 
kunc cum ei plucuerit pote8t in ciuitutem reuocure culpu tumen 
pro quu eiectu8 kuerat emendutu.

o) blullu8 puer exi8ten8 inkru XVIII 3NN08 bona 8U3 cuiquum dure 
poterit 8ine voluntute keredum 8uorum Lt 8i Kerecle8 non bubuerit kuciet 
cum voluntute et con8ilio con8ulum ulioquin 8t3bile non erit nec udmittetur 

kac con8titucione 8oluitur qui 8e ud uliquem 
ordinem 8piritalem cluxerit tr3N8lerendum°).

p) Item 8i Lliqui8 uli^uem petat in uduocutum licet reo 36 collum vudut 
petitu8 8ine 3liqu3 contrudiccione verbum petenti8 8ecundum 83pienci3m 
8idi dutum proponi^) vel iurumento proponet 8e ne8cire Ouod 8i culpu 8iue 
uctio leuior kuerit et petitu8 recu83uerit III 8olido8 emendudit et peten8 
ulium petet.

q) In8uper quidquid emenducione in iure Iudicen8i con8ulibu8 e8t 
38criptum koc totum 3duoc3tu8 et iudicium 8ubleu3bit ve eodem iudicio 
8impliciter tercium purtem domuu ciuituti tumen it3 quod 3dvoc3tu8 ucci- 
pere pote8t et limitiere 8ecundum 8U3M voluntutem et quidquid accipit 
terciu P3r8 8emper erit ciuit3ti8.

r) In8uper 8i qui8 inkru terminum 3d U8U8 krutrum deput3tu8 ku§erit 
quucunque L3U83 nullu8 eidem vim uliquum inkeret 8ine commendutori8 
et krutrum licenciu utque voluntute id ip8um 8eru3bitur inkru M3iori8 
eccle8ie emunitutem (?) de clominorum con8ilio et con8en8u.

8) Liue8 dedent et po88unt de iudicum con8ilio eli^ere con8ule8 et 
quidc^uid con8ule8 cum con8ilio iuclicum decreuerint kirmiter dedet ob- 
8eru3ri quoä 8i qui8 8ecu8 luerit I.X 8o1iäo8 emenclubit de quibu8 mecliet38 
con8ulibu8 et meäiet38 iuclici uctinebit cum meäietute 8U3 pO88unt con8ule8 
nccipienäo uel äimittenäo 8U3M kucere voluntutem Omni unno clebent eli§i 
con8ule8 itu tumen ut cluo 8emper 6e prioribu8 muneunt in nouorum 
8ub8titucione quicunque electu8 in con8ulem recu83uerit murcum com- 
ponet ciuituti dreier kec uutem 8i quid in iure boc invenietur contru deum 
exi8ten8 et contru terrum domu8 teutbonice pote8t Oominu8 epi8copU8 et 
M3§i8ter cum Irutrum et virorum Kone8torum eon8ilio emendure.

*) Schreibfehler für „üomui".
») hier fehlt „snimsl", wie die Vergleichung mit Art. 72 ergibt.
«) Zu Art. l, m, n, o bezeichnen die gesperrt gedruckten Worte die Unterschiede von den 

entsprechenden Artikeln 69, 72, 83 und 87 des lübischen Rechts (oben unter 2).
7) hier scheint ein Schreibfehler vorzuliegen.
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Eine neue Quelle zur Geschichte der Landgerichte 
im Ordensstaat.
Von Fritz Gause.

Im Ordensfolianten 15 des Königsberger Staatsarchivs finden sich auf 
p. 275—279 einige Eintragungen, auf die mich Lerr Archivhilfsarbeiter 
Dr. Kleinau liebenswürdigerweise aufmerksam gemacht hat und die, soweit 
ich sehe, bisher noch nirgends verwertet worden sind. Es sind Konzepte von 
Briefen, die im Auftrage des Lochmeisters Konrad von Erlichshausen 1444 
an den Lerzog Friedrich von Sachsen geschrieben worden sind in der An
gelegenheit eines Erbstreits eines gewissen Dietrich von Wilsdorf. Zu ihnen 
gehören einige Stücke des Ordensbriefarchivs. Diese Quellen reichen zwar 
nicht aus, um den Erbstreit restlos zu klären, doch scheint der Fall folgender
maßen gelegen zu haben.

Dietrich von Wilsdorf oder Weilsdorf (vielleicht von Wilsdruff westlich 
von Dresden?) war ein Antertan des Lerzogs von Sachsen. Sein Bruder 
Widchen besaß Güter irgendwo in Preußen, und nach dessen Tode be
anspruchte Dietrich das Erbe oder einen Teil davon für sich, während die 
Kinder Widchens, die im Besitz der Güter waren, scheinbar alle Ansprüche 
ablehnten. Da Dietrich glaubte, daß ihm in Preußen nicht oder jedenfalls 
nicht schnell genug Recht geschehe, wandte er sich an seinen Landesherrn, und 
dieser schrieb nun verschiedentlich an den Lochmeister und sogar an einige 
preußische Städte, um seinem Antertan zu seinem Recht zu verhelfen. Er
halten sind nur ein Brief der Stadt Danzig an den Lerzog (O. B. A. 1444 
Sept. 1), ein Brief der Stadt Danzig an den Lochmeister (O. B. A. 1444 
Sept. 9), ein Brief von sächsischen Verwandten Dietrichs an den Lochmeister 
(O. B. A. ohne Ort und Datum, Schieb!. 50, Nr. 37) sowie die Konzepte 
der 7 Briefe, die in dieser Angelegenheit im Auftrage des Lochmeisters an 
den Lerzog geschrieben wurden, leider ohne Ort und Datums.

Der Prozeß scheint einen erheblichen politischen Beigeschmack gehabt 
zu haben, denn der Lerzog wandte sich nicht nur an den Lochmeister selbst, 
sondern auch an Danzig und andere ungenannte preußische Städte mit der 
Bitte, für seinen Antertan einzutreten, da diesem vom Lochmeister Anrecht 
geschehen sei. Offenbar spekulierte er damit auf die ständischen Gegensätze 
zwischen den Städten und dem Orden. Danzig lehnte diesen Antrag ab;

y Nach einer Auskunft des Sächsischen Lauptstaatsarchivs war über diesen Prozeß im 
Dresdener Archiv nichts zu ermitteln. Wohl aber sind dort eine Anzahl von Urkunden vor
handen über eine Forderung von 41 000 rheinischen Gulden eines Joram von Wilsdorf oder 
Weilsdorf an verschiedene Adlige und an die Söhne eines Wittich von Weilsdorf sowie an 
mehrere preußische Städte, z. B. Danzig und Thorn, aus den Jahren 1465—1472. Die Ur
kunden besagen zwar nichts über die Entstehung dieser hohen Forderung, da aber dieser Wittich 
vor« Wilsdorf mit dem in dem Ordensfolianten erwähnten Widchen, dem verstorbenen Bruder 
des Dietrich von Wilsdorf identisch sein dürfte, so besteht vermutlich ein Zusammenhang 
zwischen dieser Forderung von 1465/72 und dem Prozeß von 1444.
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was die andern Städte getan haben, wissen wir nicht. Auch der bekannte 
Gegner des Ordens, Hans von Baisen, wurde von Sachsen in dieser An
gelegenheit bemüht, anscheinend mit mehr Erfolg, denn in einem Konzept 
findet sich die stolze Bemerkung, der Herzog möge doch nicht glauben, daß 
Hans von Baisen oder irgend jemand auf der Welt den Hochmeister zu 
einer unrechten Tat bewegen werde. Sogar der Markgraf von Brandenburg 
wurde in einer nicht näher erkennbaren Weise in diesen Streit hineingezogen.

Wichtiger aber als diese politische Seite des Erbstreites, die wie gesagt 
in ihrer ganzen Verzweigtheit aus dem vorhandenen Quellenmaterial nicht 
aufzuhellen ist, sind die Ausführungen, die die Konzepte über die Gerichts
verfassung im Ordenslande, insbesondere über die Landgerichte enthalten. 
Es gab ja zur Ordenszeit keine schriftlich niedergelegte Gerichts- oder Prozeß
ordnung. Alles, was sich über die Landgerichte, ihre Zusammensetzung, 
Arbeitsweise und Befugnisse bisher hat ermitteln lassen, mußte aus weit
verstreuten Notizen und Hunderten von Urkunden in mühseliger Einzelarbeit 
gewonnen werden. Umso wertvoller ist es, daß sich der Hochmeister im 
Verlaufe dieses Erbstreites genötigt sah, um das Mißtrauen des Herzogs 
von Sachsen gegen die Rechtsprechung in Preußen zu zerstreuen, klare und 
genaue Angaben über die Landgerichte zu machen.

Das wichtigste Briefkonzept auf P. 276/77 hat folgenden Wortlaut:
„klock^eborener Aros2meckkAer §ne6i§er kerre. iVle^n kerre komeister 

kat mick 2cu enwern kurstlicken §na6en §esan6t 2cuvorc2elen 6ie §ele§en- 
keit 6er reckte 6e8 1an6es 2cu ?rew82en vn6 besteltnis2 6oroder, 6arus2 en- 
wir Ana6 mit eueren weiten retken ma§ irkennen, op engerm vn6er- 
sassen von meinem §ne6i§en kerrn §erecktikeitk a6ir vn§ereck1llreitk se^ 
wi6erkaren etc.

^um er8ten §erucke enwer kerlickkeit reu wissen, 6as 6ie Zutter, 2cu 
6en Oittrick V7Ü86ork 2cu sprocke meinen 2cu kaben, se^n e§en §utter, 
vn6 von be§na6un§e vn§2 vorkar vn6 anbeA^nner §ewonkeitk 6182er Ian6e 
Imt man allewege 8u1cke Mutter vor e^nem 1an6reckte vn6 nickt vor 6em 
Komei8ter a6ir seinen Aebieti§ern vorrecktet, vn6 an 6em8elben reckte 
se^n §enu§sam alle inwoner 6er vmble§en6en 1an6en 3I2 aws2 6eme koniA- 
reicke 2cu ?ol3n, aw§2 allen kerc20§tumen 2cu ?omern, 8tetin etc. vn6 
3W32 allen sekesteten (Seestädten) vn6 auck 8U8t 3W82 Kn§e1ant kranck- 
rick etc. Die alle 80 8ie vor 6en kerrn Komei8ter komen a6ir seMe §e- 
dieti^er vn6 wer6en an 6a8 8elbe reckt §eweist, wie wol 8ie arm a6ir reick 
a6ir von Lernen kren6en Ian6en §este se^n, 6ock lassen sie sick an 6em 
selben reckte wol §enu§en vn6 6ancken 2ere, wen man sie 6orc2U we^sret, 
vn6 auck §emezmicllck 6orumb bitten, 6en 6as selbe lantreckt vn6 6ie Ian6- 
reckte von ambe^inne 6es lan6es se^n al20 destalt. In aller Aebiten, 60 
rittersckakkt inne sitcrt, 60 ist von 6er kersckallt Aesatcrt e^ner von 6er 
rittersckakkt 6er we^este 2cu e^me lan6rickter vn6 6orc2U c^wellke von 6en 
§ewe§isten vn6 wissisten 6er rittersckatt 2cu lan6sckeppen, 6ie alle2cum 
reckte kaden §esworen. Die sitzen 6as 1an66in§ je secks a6ir seden wocken 
nack e^nan6er 20 sick trilkt 2cu secks a6ir seden malen 6es jares. V7er 
mit 6em an6ern 2cu tkun kat, 6ie komen §erne ersten vor 6ie kersckakkt.
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68 die keiBckukkt ken 1e§en vnAerecktet, 638 tut 8ie mit kle^88e. V^il 
aber irkL^n teil je reu reckte vnd 1ut dorukk vnd bittet vmb e^n reckt, mun 
wirkst en nickt von reckte, keckt tkut im wol vnd we. Vi88e wei88e de8 
Inndreckten wirt denne vnd i8t 80 beieitet, 633 ezm icrkck men8cke, ker 8e^ 
reick 3rm §38t 3dir inwoner, bestürmet werde vor §erickte. 80 wirt e^n 
kerre de8 orden8 reu icrlickem innddinZse ^eku^et vnd 8itcret dube^ bi82 
rcum ende. I)i88e wei88e i8t von 3n§en§e §ek3kden vnd vnvorkurcrt vmb 
n/m3nd8 wille §ew3ndelt, 80 638 me^n kerre Komei8ter mit lie^nem §e- 
l^mpe (Glimpf, d. h. Angemeffenheit) vnd vmbillick imnnd8 M3§ von 8e^nem 
gereckte criken. Den i8 i8 nz^ke §ekort nock dirknren vnd 8uck nickt §e- 
wonkeitk im Innde 2cu ?rew82en, 633 6er kerre Komei8ter mit 8e^nen 
§ebieti§ern vn6 retken^) z^mande reckt pkle§et rcu 8precken 36ir ^munden 
von 8exme reckte rcu werkten, 6ie 8ick rcu 8ulckem l3n6reckte 6irbieten. 
^end 8eyne §nn6 633 8e^nen l3n6en gelobet k3t, 633 ouck e^n ic^Kck kerre 
tut, 80 ker Kol6un§en von 8e^nen l3n6en empkekt, 8ie be^ reckte vn6 
privile§i3 2cu K3l6en."

Diese wie gesagt einzigartige und deshalb ungemein wichtige Quelle be
stätigt das, was ich schon früher über die Landgerichte habe ermitteln können'), 
doch sei das Wichtigste hier noch einmal zusammengefaßt.

1. Das Landrecht war von Anbeginn her das einzig gültige Recht 
für die Besitzer von Gütern. Ihm hatten sich auch die Fremden zu unterwerfen.

2. Streitende Parteien wandten sich wohl gern zunächst unmittelbar an 
die Landesherrschaft, d. h. an den Komtur oder auch an den Lochmeister. 
Diese bemühten sich, den Streit „vn§erecktet", d. h. ohne förmliches Gerichts
verfahren, zu schlichten. Gelang das nicht, so verwiesen sie den Fall an das 
zuständige Landgericht und enthielten sich jeder Einmischung in das Ver
fahren. Strittige Güter wurden „vor eynem l3n6reckte un6 nickt vor dem 
Komei8ter oder 8e^nen §ebieti§ern vorrecktet".

3. Landdinge gab es in allen Gebieten, in denen eine Ritterschaft 
wohnte. Mit diesem Wort bezeichnete man die Gesamtheit der Besitzer der 
freien Güter, die als Landadel dem Orden zum Kriegsdienst verpflichtet und 
als außerhalb des Dorfverbandes befindlich nicht dem Dorfgericht, sondern 
eben dem Landgericht unterworfen waren. Daraus erklärt sich auch die 
früher von mir festgestellte Tatsache, daß Landgerichte nicht überall von vorn
herein eingerichtet wurden, sondern nur dort, wo sich eine Schicht von freien 
Gutsbesitzern als eine Art Stand konsolidiert hatte, also vom Kern des 
Ordensstaates an der Weichsel nach Norden und Osten vorschreitend).*

4. Die Landgerichte wurden nicht etwa vom Landadel, sondern vom 
Orden eingerichtet. Sie bestanden aus einem Landrichter und zwölf Schöffen, 
die alle vom Orden, vermutlich doch wohl von dem zuständigen Komtur mit 
Bestätigung durch den Lochmeister, aus dem Landadel ernannt wurden^).

*) Altpr. Monatsschr. 1922, S. 149 ff., Altpr. Forsch. 1926, S. 8 ff.
°) Altpr. Monatsschr. 1922, S. 125, 132. Die Ansicht von Kaufmann (Geschichte des Kreises 

Rosenberg, Marienwerder 1927, S. 80), daß die Schöffen aus ihrer Mitte den Landrichter ge-

2) Im Text (offenbar verschrieben) reckten.
s) Organisation und Kompetenz der Landgerichte des Ordenslandes Preußen (Altpreuß. 

Monatsschr. Bd. 59, 1922); Geschichte der Landgerichte des Ordenslandes Preußen (Altvreuk 
Forschungen, Ihg. 3, L. 1, 1926). n v n-
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5. Das Landgericht tagte sechs- bis siebenmal im Zahr°).
6. Den Sitzungen wohnte regelmäßig ein Ordensherr bei; gewöhnlich 

war es der Komtur oder Pfleger, in dessen Bezirk sich der Tagungsort be
fand. Dieser hatte aber nicht selbst Recht zu sprechen, sondern übte als 
Repräsentant der Landesherrschaft nur die Aufsicht ausP

Aus andern Briefkonzepten geht ferner noch hervor, daß es üblich war, 
Streitigkeiten wenn möglich schon vor der Tagung des Landgerichts durch 
Schiedsmänner^) (krunä vnä §utte le^vte, p. 278) entscheiden und die erfolgte 
Einigung dann vom Gericht bestätigen zu laßen. Auch daß damals schon 
Prozesse durch bezahlte Rechtsanwälte (vorbprecke) geführt wurden, wird 
uns hier bestätigt (p. 278). Neu ist nur und vielleicht als Sonderfall aus 
der Bedeutung dieses Prozesses zu erklären, daß der Lochmeister sich nach 
einer Rücksprache mit dem Prozeßgegner Dietrichs bereit erklärte, das Land
ding früher zu berufen und einige Schöffen, die Dietrich vielleicht wegen Be
fangenheit ablehnte, durch Schöffen von anderen Landgerichten — genannt 
werden die Gebiete Osterode und Christburg und das Kulmerland — zu 
ersetzen (p. 278).

Aber eine Streitfrage gibt die Quelle leider keine Auskunft, nämlich 
darüber, ob die Landgerichte nur für Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
und, wie in diesem Falle, für Zivilprozesse zuständig waren oder darüber 
hinaus auch Strafrechtspflege übten. Seitdem ich die Ansicht vertreten habe"), 
daß die Strafgerichtsbarkeit nicht zur Kompetenz der Landgerichte, sondern 
zu der der Komture gehört habe, hat, soweit ich sehe, nur noch Kaufmann") 
behauptet, daß die Landgerichte auch für die strafrechtlichen Sachen des Adels 
und seiner Lintersassen zuständig gewesen seien. Die vorliegende Quelle 
sagt über diese Frage nichts aus, gibt mir aber auch keine Veranlassung, 
meine Meinung zu ändern.

Aber diese Einzelheiten hinaus erscheint die Feststellung bedeutsam, daß 
die Landgerichte damals noch durchaus in der Land des Ordens waren und 
weniger erfüllt von ständischen, ordensfeindlichen Tendenzen, als man es für 

wählt hätten, ist demnach irrig. Daß die Schöffen vom Orden ernannt wurden, beweist auch ein 
Bericht des Komturs von Schwetz aus dem Jahre 1451, wonach der Landrichter ihm einige 
tüchtige Männer als Schöffen vorgeschlagen und er daraufhin mit ihnen über die Annahme des 
Amts verhandelt habe. (R. Wegner: Ein pommersches Lerzogtum und eine Deutsch-Ordens- 
Komturei, 1. Bd., Posen 1872, Teil 2, S. 187.) Der Rat der Stadt Elbing behauptete allerdings 
1453, daß im Elbingischen Gebiete „die landscheppen under en czu kysen mechtig gewest seyn und 
von alders, alze ouch in andern gebiten gewonlich ist, besher domitte also gehalden haben." 
(Töppen, Ständeakten III, S. 650). Wenn man nicht annehmen will, daß der Lochmeister 
etwas mehr behauptet hat, als den Tatsachen entsprach, so bleibt nur die Möglichkeit, daß 
die Adligen des Elbinger Gebietes in diesen Zeiten der ständischen Kämpfe den Versuch ge
macht haben, das wichtige Recht der Wahl der Schöffen in ihre Land zu bekommen, wobei 
die Bezeichnung „von alders" nur den Zweck halte, neu erhobenen Ansprüchen die Begründung 
des Gewohnheitsrechts zu geben.

«) Die Landgerichte in Gilgenburg-Lohenstein und Bartenstein, deren Schöffenbücher allein 
erhalten sind, tagten allerdings nur 3—4 mal im Jahr . (Altpr. Monatsschr. 1922, S. 122 f.). 
Sollte der Lochmeister hier eine höhere Zahl angegeben haben, um den Lerzog dahin zu 
beruhigen, daß der Prozeß nicht zu lange dauern werde?

?) Altpr. Monatsschr. 1922, S. 239 ff.
s) Altpr. Monatsschr. 1922, S. 220 ff.
«) Altpr. Monatsschr. 1922, S. 233 ff.
i°) Gesch. d. Kr. Rosenberg, S. 66, 80.

302



diese Zeit der ständischen Kämpfe wohl vermuten könnte. Llberhaupt stimmen 
die stolze Sprache, die der Lochmeister führt, mit der er die Zumutung zu- 
rückweist, das Recht des Landes zugunsten eines Fremden zu beugen, und 
die aus jedem Worte sprechende Sicherheit, daß es mit dem Recht im Land? 
Preußen gut bestellt sei, wenig überein mit dem Bilde, das man sich von dem 
Ordensstaate nach der Katastrophe von Tannenberg gemeiniglich macht, und 
zeigen, daß auch in der Zeit des angeblichen Verfalls um die Mitte des 
15. Jahrhunderts Preußen ein Staat war, in dem das Recht tatkräftig und 
unbeugsam vom Orden verwaltet wurde.
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Polizeipräsident Abegg.
Beitrag zur Geschichte des vormärzlichen Liberalismus 

in Preußen.

Von R. Adam.

Es ist heute eine undankbare Aufgabe, den Problemen des politischen 
Liberalismus nachzugehen. Wird er doch in weitesten Kreisen als der Haupt
schuldige an der völligen Auflösung unseres staatlichen und kulturellen Lebens 
gcbrandmarkt. Aber so sicher es ist, daß der Liberalismus in seiner Gesamtheit 
diesen schweren Vorwurf nicht verdient, so geht es doch nicht an, darüber mit 
überlegener Handbewegung Hinwegzugehen. Gerade wem es um eine vor
urteilslose Aufhellung der Geschichte zu tun ist, und wem es am Herzen liegt, 
bei der Beurteilung vergangener Geschlechter keinen Grundsatz höher zu 
werten als den der Gerechtigkeit, gerade der wird sich verpflichtet fühlen, auch 
jenen Vorwurf sehr ernst zu prüfen.

Die folgenden Ausführungen über den Polizeipräsidenten Abegg*) 
werden an einem zeitlich und räumlich begrenzten Fall die zersetzende Wirkung 
des Liberalismus im einzelnen verdeutlichen; das Bild, das davon entworfen 
wird, kann aber nur dann der geschichtlichen Wahrheit nahekommen, wenn man 
die Gegenseite, also den Staat und seine Organe, ebenso genau untersucht. 
Dabei wird die Frage zu beantworten sein, woran es lag, daß der damalige 
preußische Staat unfähig war, sich der zersetzenden Wirkung des Liberalismus 
zu erwehren. Lind man wird dabei vielleicht zu dem Schluß kommen, daß ein 
Staat, der sich vom Liberalismus „zersetzen" läßt, gar kein Staat im eigent
lichen Sinn mehr ist, daß ihn jenes Schicksal gerade wegen seiner eignen Un
zulänglichkeit ereilen muß.

Abgesehen von diesen allgemeinen Gesichtspunkten hoffen wir, mit der 
folgenden Arbeit etwas zur weiteren Klärung der ostpreußischen Heimat- 
geschichte im 19. Jahrhundert beitragen zu können. Wer die Geschichte des 
bürgerlichen Liberalismus im Preußenlande, besonders aber in der Stadt 
Königsberg, auch nur oberflächlich kennt, weiß, daß es sich hier in erster Linie 
um eine negierende Oppositionsbewegung handelt. Oppositionslust war es, 
die einem Mann wie Johann Jacoby zu dem großen Ansehen verhalf, das man 
dem mutigen Verfasser der „Vier Fragen" schuldig zu sein glaubte. Opposi-

i) Die vorliegende Arbeit beruht auf dem Studium der vorhandenen Akten. Es kommen 
in Betracht aus dem Geheimen Staatsarchiv Berlin die Akten betr. die Anstellung der 
Polizeipräsidenten zu Königsberg/Pr. Fol. 172. R 77 und ddXVI und die Akten betr. den 
Privatgelehrten Ludwig Walesrode Kbg./Pr., R 77 VI; aus dem Preuß. Staatsarchiv zu 
Köngisberg/Pr. die Akten unter R 2 und R 17. Die Anmerkungen sind so knapp wie mög
lich gehalten. Nach dem obigen allgemeinen Linweis auf das vorhandene Aktenmaterial 
erübrigt es sich, jede im Text erwähnte Tatsache im besonderen aktenmäßig zu belegen; das 
ist nur dann geschehen, wenn es sich um wörtliche Wiedergabe oder um zusätzliche Aus
führungen handelt.
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tionslust war es, was die Studentenschaft der Albertina zu ihren Demon- 
strationen anreizte. Freude am Widerspruch gegen die bestehenden Zustände 
in Staat und Gesellschaft führte den jungen Dichtern, die sich um R. Gottschall 
scharten, die Feder; auch in den ernster und ruhiger denkenden Kreisen der 
Bürgerschaft war dieses Gefühl vorhanden. Besonders die liberalen Pro
fessoren der Universität wichen keiner Gelegenheit aus, bei der sie mit männ
lichem Stolz für die Freiheit der Wissenschaft eine Lanze brechen konnten. Der 
Staat aber gab dieser Oppositionslust immer neue Nahrung, in seiner all
gemeinen Haltung ebenso wie in manchem seiner beamteten Vertreter. So 
war es kein Wunder, daß während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms IV. 
bis hin zum Jahre 1848 die liberale Bewegung immer stärker und immer 
radikaler wurde. And da sie aus den zweifellos vorhandenen andersdenkenden 
Kreisen des Bürgertums keinen Widerspruch erfuhr, sah es schließlich so aus, 
als stände das ganze Volk, so weit es sich überhaupt für politische Fragen in
teressierte, hinter den Verkündern der neuen Zeit. Die liberale Tradition aber 
die sich auf die Taten der großen preußischen Reformer und auf die Frei
heitskriege berief, mußte gerade in Ostpreußen besonders wirksam sein und hier 
ein Gefühl lebendiger Verbundenheit mit jener erhebenden Epoche des 
preußischen Staates hervorrufen, aus der noch so mancher namhafte Vertreter 
unter den Lebenden weilte. Aus diesem wunderbaren Zusammenhang, der 
zwischen einer liebevoll gepflegten Vergangenheit und dem Geiste der neuen 
kommenden Zeit bestand, erwuchsen der liberalen Bewegung in Ostpreußen, 
besonders aber in seiner Hauptstadt, vielleicht die allerstärksten Antriebe.

Aus all diesen Gründen wäre es dem Staat Friedrich Wilhelms IV. 
sicherlich nicht gelungen, diese liberale ostpreußische Bewegung zu unterdrücken, 
selbst wenn er dabei wirksamere Kräfte hätte einsetzen können, als sie ihm tat
sächlich zur Verfügung standen. Zwar entbehrte das politische Weltbild Fried
rich Wilhelms IV. nicht einer imponierenden Größe, aber es drohte doch schon 
im Geiste des Herrschers bedenklich zu zerfließen. Dazu kam, daß die konser
vative Amgebung des Königs dem hohen Flug des Monarchen nur sehr 
bedingt folgen konnte; das aber, was ihr an Geist und Mut fehlte, versuchte 
sie durch Anwendung staatlicher Machtmittel zu ersetzen. Das war gewiß ein 
naheliegender und bequemer Ausweg. Zum erwünschten Erfolg konnte er 
aber nur führen, wenn er mit Verstand beschritten wurde und wenn über ihm 
immer ein Ziel sichtbar blieb, das erhaben genug war, um auch die An
wendung staatlicher Machtmittel zu rechtfertigen. Beides läßt sich von den 
Regierungsmethoden im vormärzlichen preußischen Staat nicht sagen. Von 
einem in die Zukunft weisenden Ziel der Staatsführung war für die Masse 
der Bevölkerung kaum etwas sichtbar. Das Ziel schien darin zu bestehen, den 
immer weiter um sich greifenden Liberalismus niederzuhalten, ohne etwas 
Besseres gegen ihn ausspielen zu können. Die Art aber, wie dieses Nieder
halten durchgeführt wurde, offenbarte nur zu häufig die innere Verlegenheit, 
in der die Regierung sich befand. Die Anbeholfenheit, ja Geistlosigkeit, mit 
der die Regierung vorging, erzeugte in den widerstrebenden Kreisen der Be
völkerung das Gefühl innerer Überlegenheit, Mißachtung und Verachtung 
alles dessen, was den Staat im Leben der Bürger vorzustellen und zu ver
treten berufen war.

305



Das zeigte sich nirgends deutlicher als bei der Handhabung der Zensur. 
Gerade in dieser Einsicht ist nun die Geschichte der liberalen Bewegung in 
Königsberg ganz besonders merkwürdig. Denn hier ereignete sich der sonder
bare Fall, daß die Tätigkeit des Zensors zeitweilig einem Mann zufiel, der 
innerlich auf feiten des liberalen Bürgertums stand, das er aber doch kraft 
seines Amtes in dem ganz anders gearteten Geist der Regierung zu über
wachen hatte. Dieser Mann war der Königsberger Polizeipräsident Abegg.

Ehrhard Bruno Abegg ist am 17.1.1803 in Elbing geboren^). Zn 
Heidelberg und Königsberg studierte er Zura und ließ sich an der Universität 
als Privatdozent nieder. Er arbeitete zeitweilig auch an den Königsberger 
Gerichten, vertauschte diese Tätigkeit aber 1833 mit der des Landrats von 
Fischhausen, wo er sich ein kleines Gut erworben hatte.

Im Jahre 1835 war die Stelle des Polizeipräsidenten in Königsberg neu 
zu besetzen. Der Regierungspräsident Dohna-Wundlacken übertrug unter 
Amgehung der üblichen Formalitäten diese Stelle interimistisch dem jungen 
Fischhausener Landrat und setzte sich beim Ministerium dafür ein, Abegg mit 
der endgültigen Verwaltung dieses Postens zu betrauen. Auch Abegg selbst 
bemühte sich mehrfach um eine solche Entscheidung, ja, die Königsberger Stadt
verordnetenversammlung ließ sich beim König mit dem gleichen Wunsche ver
nehmen. Schließlich bekam Abegg, was er wollte, obwohl seiner Ernennung 
erhebliche Schwierigkeiten im Wege standen. Nicht nur, daß auch andere, z. T. 
sehr befähigte Bewerber vorhanden waren — für einen von ihnen hatte sich 
sogar eine Prinzessin von Preußen verwandt — auch der Innenminister 
v. Rochow war gegen die Ernennung gewesen. Aber der König entschied 
gegen seinen Minister — aus welchen Gründen, geht aus den Akten nicht klar 
hervor. Es ist aber anzunehmen, daß Theodor v. Schön, der Oberpräsident 
der Provinz Preußen, dabei seine Hand im Spiel gehabt hat. Schön kannte 
und schätzte Abegg, der bei ihm einmal Hauslehrer gewesen war, und hat mit 
ihm auch später reibungslos zusammengearbeitet. Es ist daher nicht unmöglich, 
daß Rochows hartnäckiges Sträuben auf sein gespanntes Verhältnis mit 
Schön zurückzuführen ist.

Mit dem Bürgertum — das ergibt sich schon aus jener oben erwähnten 
Adresse — stand Abegg auf gutem Fuße. Er kannte seit Jahren die Königs
berger Verhältnisse genau, verkehrte in einflußreichen Kreisen der Stadt und 
verstand es sogar, auch mit solchen Männern freundschaftlich umzugehen, 
die wegen ihrer aufgeklärten Haltung einem Polizeipräsidenten nicht gerade 
mit besonderer Zuneigung entgegenzukommen pflegten. Man wußte hier, 
daß man in Abegg einen Mann aus dem Lager Schöns und nicht etwa aus 
dem Rochows vor sich hatte.

Aus den ersten Jahren seiner Amtstätigkeit ist nichts Wesentliches zu 
berichten.

2) Ein knapper biographischer Abriß ist zu finden in der Allgemeinen Deutschen Biogra- 
Phie I S. 4. Zn der historischen Literatur findet man Abeggs Namen nur gelegentlich er- 
wähnt. Etwas ausführlicher äußert sich Ferdinand Falkson in seinem Buch: Die liberale 
Bewegung in Königsberg 184V—48. Breslau 1888 und Johann Zacoby in seiner Gedenk- 
schrift für Leinrich Simon, Berlin 1865.
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Das wird erst anders, als Friedrich Wilhelm IV. den Thron bestiegen und 
der Königsberger Huldigungslandtag seine Bitte um Einführung einer Ver
fassung vorgetragen hatte. Dies war für alle liberalen Kreise des Landes das 
Zeichen, von der bisher abwartenden Haltung zum Angriff Überzugehen. Für 
Abegg begann damit eine Zeit voller Spannungen. Er hatte als Zensor die 
Aufgabe, liberale Äußerungen in Wort und Schrift nach Möglichkeit zu unter
drücken, stand aber, wie wir sahen, innerlich auf feiten der Liberalen. Zwar 
hatte der König im Jahre 1841 die Zensurvorschriften erheblich mildern lassen, 
doch das überhob Abegg nicht der Aufgabe, hier und da einzuschreiten, zumal 
seit dem gleichen Jahre der neue Oberpräsident von Boetticher in der Provinz 
seines Amtes waltete. Boetticher sah seine Aufgabe darin, die Bevölkerung im 
Sinne der hochkirchlich-konservativen Bestrebungen des Königs zu beeinflussen 
und wollte sich dabei natürlich der Hilfe des Zensors versichern. Doch nur zu 
bald mußte er erkennen, daß er in Abegg, dem Zensor, einen weit gefährlicheren 
Feind hatte als in den Kreisen, die gerade mit Hilfe des Zensors nieder
gehalten werden sollten. Abegg aber verstand es meisterhaft, seinen Vor- 
gesetzten an der Nase herumzuführen. Äußerlich zwar kam er seinen Pflichten 
nach, so daß gegen seine Amtsführung kein Vorwurf zu erheben war; bei jeder 
nur möglichen Gelegenheit aber versuchte er, den Oberpräsidenten in die Enge 
zu treiben und ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Diese Spannung 
zwischen Abegg und Boetticher zog sich durch Jahre hin, bis es dem Ober- 
Präsidenten endlich gelang, den unbequemen Zensor loszuwerden.

Das Verfahren Abeggs war immer das gleiche. Er hatte es von keinem 
geringeren als Schön, dem Vorgänger Boettichers, selbst gelernt. Folgender 
Vorfall mag das veranschaulichen. Der oft- und weftpreußische National- 
kalender für das Jahr 1837 hatte unter anderem zwei Aufsätze gebracht, der 
eine hieß „Entdeckung einer Empörung", der andere handelte von „Elisabeth 
Christine, Gemahlin König Friedrichs d. Gr." Das königliche Oberzensur
kolleg in Berlin ließ daraufhin durch Schön dem Königsberger Zensor seine 
Mißbilligung aussprechen, daß er den Druck dieser beiden Aufsätze nicht ver
hindert habe. Denn der eine berichte von einem unglücklichen Ereignis, dessen 
Erinnerung in einem Volksbuche ebensowenig am Platze sei wie eine Dar
stellung des „zarten ehelichen Verhältnisses Friedrichs II. und seiner Ge
mahlin"').

Schön entledigte sich seiner Pflicht, ließ es sich dann aber doch nicht 
nehmen, beim Oberzensurkolleg anzufragen, nach welchen Gesichtspunkten in 
Zukunft solche Volkskalender zu beurteilen seien, damit der Zensor sich nicht 
erneuter Mißbilligung aussetze. Schön wußte genau, in welche peinliche Lage 
er damit das Oberzensurkolleg versetzte, denn dieser Behörde blieb nun nichts 
anderes übrig, als folgendes zu erklären: Es sei zwar „nicht als durchaus 
tadelnswert zu betrachten, wenn solche Aufsätze in historischen Zeitschriften, 
die für Gebildete berechnet sind", abgedruckt werden, für den ungebildeten Teil 
des Volkes seien sie aber ungeeignet. Nach dieser Bemerkung bedürfe es 
keiner besonderen Anweisungen, denn „wir glauben, daß ein Zensor, welcher

S) Schön an Abegg 27. z. 1837. Pr. St. A. Kbg. Pr. Rep. 17.
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den für sein Geschäft erforderlichen richtigen Takt besitzt, in der Beurteilung 
solcher Fälle nicht irren könne'").

Aus diesem Verhalten Schöns machte Abegg nun Methode, und man 
kann sich vorstellen, welche Wirkungen für alle Beteiligten — je nach ihrer 
Stellung verzögernd, verärgernd, erheiternd — daraus entspringen mußten.

Im Jahre 1842 ging der Kreis um Johann Jacoby daran, in der Königs- 
berger Hartungschen Zeitung regelmäßig Leitartikel zu veröffentlichen. Sie 
erschienen unter dem Titel „Inländische Zustände" und handelten von allen 
nur denkbaren Gegenständen, die für einen liberalen Ausbau des Staates in 
Betracht kamen. Die übergeordnete Frage der Verfassung wurde in theoreti
schen Abhandlungen wie in Berichten aus dem süddeutschen und außerdeutschen 
Parlamentsleben behandelt, die liberale Richtung in Theologie und Kirche 
fand hier ihre Fürsprecher, man forderte unbedingte Lehrfreiheit, Juden
emanzipation, kämpfte gegen die Auswüchse der Bürokratie und trat für einen 
freiheitlichen Ausbau der Staatsverwaltung ein. Vom Zensor aber hing es 
ab, wie weit die Verfasser dieser Zeitungsartikel sich vorwagen durften. Abegg 
waltete seines Amtes mit äußerster Milde. Das geht schon allein daraus 
hervor, daß in kaum einer Zeitung des ganzen preußischen Staates mit solchem 
Freimut über all diese Dinge geschrieben werden konnte wie eben in den „In
ländischen Zuständen" der Königsberger Lartungschen Zeitung. Nur sehr 
selten machte er von seinem Zensorrecht Gebrauch. Mußte es aber einmal ge
schehen, dann war einem solchen Eingriff gewöhnlich ein temperamentvoller 
Kampf zwischen ihm und Boetticher vorausgegangen, ein Kampf, den Abegg 
um der liberalen Sache willen mit Eifer und Geschick zu führen wußte.

So war z. B. einmal mit Abeggs Genehmigung ein Artikel über die 
letzte Kammersession in Baden erschienen, in dem es hieß, in einem zukünftigen 
Kriege mit dem Ausland werde die deutsche Nation, durch Erfahrung be
lehrt, sich den Kampfpreis vorher zu sichern wissen. Dieser Kampfpreis sollte 
den eigenen Fürsten abgetrotzt werden, die sich ihre Untertanen durch Ge
währung einer freiheitlichen Verfassung erst einmal zum Kriegführen geneigt 
machen sollten. Es war gar keine Frage, daß in dieser Wendung eine bewußte 
Drohung gegen die Fürsten lag, denen im Kriegsfall die Pistole auf die Brust 
gesetzt werden sollte. Boetticher erfüllte also nur seine Pflicht, wenn er Abegg 
wegen der von ihm erteilten Druckerlaubnis zur Rechenschaft zog. Damit kam 
er bei Abegg aber schlecht an. Abegg spielte den Harmlosen, den Entrüsteten, 
ja Beleidigten, und wußte in wortreichen Erklärungen so lange um die Sache 
herumzureden, bis von ihrer Gefährlichkeit anscheinend nichts mehr übrig blieb. 
Er konnte das, weil jener Artikel, der vielleicht aus der Feder Johann Jacobys 
stammte, formell so geschickt abgefaßt war, daß es schwer hielt, irgendwo 
einzuhaken. Von Revolution und Drohung irgendwelcher Art war darin 
kein Wort zu finden, man bewegte sich anscheinend durchaus auf dem Boden 
der bestehenden Rechtsverhältnisse und durfte es sich demnach wohl gestatten, 
für die Zukuknft in aller Ehrfurcht, wenn auch etwas eindringlich, Bitten vor- 
zutragen. Darauf wies Abegg in seiner Erwiderung hin und verstieg sich zu 
der Behauptung, „es dürfe sich nicht leicht ein Zeitungsartikel auffinden lassen,

«) s. Anm. 3. 
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aus welchem die wohlwollende Tendenz des Schreibers offenbarer hervor- 
leuchtet"«). Er selbst aber sei gerade auf Grund der bestehenden Zensur- 
vorschriften verpflichtet, allen Artikeln, die er zu zensieren habe, „zunächst und 
vorzugsweise eine wohlgemeinte Tendenz" zu unterstellen. Andernfalls würde 
er ja nur dazu beitragen, ein etwa vorhandenes Mißtrauen zu stärken, statt, 
wie es seine Pflicht sei, Vertrauen zwischen Regierung und Volk zu befördern. 
Nach solchen Wendungen erging er sich dann ausführlich über die allgemeine 
Stimmung, wie sie in der Provinz und vor allem in Königsberg herrsche; 
von Revolutionsabsichten sei hier keine Rede, ja, es hieße der Vaterlandsliebe 
und Königstreue wohlmeinender Bürger zu nahe treten, wolle man aus ihrem 
manchmal geäußerten Wunsch nach rechtmäßig vorzunehmenden Reformen 
eine Revolutionsdrohung herauslesen. Der Oberpräsident, so deutete er 
versteckt an, sei sicher der einzige im ganzen Land, den die Angst vor einer 
Revolution nicht schlafen lasse.

Nun hatte Abegg mit diesem Linweis auf die Stimmung in Ostpreußen 
zweifellos recht, denn in der Tat dachte damals im Ernst kaum einer an 
Revolution. Die Frage aber, ob aus dem Treiben der Liberalen einmal eine 
Revolution entstehen könnte, war eindeutig nicht zu beantworten. Dahinter 
verschanzte sich Abegg, wenn er zum Schluß eines zweiten Schreibens an den 
Oberpräsidenten zwar offen zugab, daß sie beide, Boetticher und er, gewiß 
verschiedener politischer Ansicht seien, mit Abeggs amtlicher Tätigkeit aber 
habe das nichts zu tun. Lier habe er sich stets der Meinung seines Vor
gesetzten gefügt, auch höheren Orts sei seiner Amtstätigkeit Anerkennung 
widerfahren. So bleibe ihm zur Vermeidung späterer Mißverständnisse nichts 
anderes übrig, als, wie er es schon mehrfach getan habe, nochmals um eine 
genaue Anweisung für sein Zensorenamt zu bitten. Boetticher antwortete 
Abegg mit einem längeren Schreiben, in dem aber gerade das, worum Abegg 
gebeten hatte, nicht zu finden war. Andere Instruktionen, als sie schon erteilt 
seien, so hieß es, könne der Oberpräsident nicht geben«).

Nach solchen Proben seiner Zensortätigkeit verfügte der Minister 
schleunigst, Abegg das Zensorenamt abzunehmenP Diese Maßnahme stand 
äußerlich im Zusammenhang mit einer völligen Neuordnung des Zensur
wesens, wonach für die Zensur aller Schriften unter 20 Bogen in jedem 
Regierungsbezirk ein Bezirkszensor eingesetzt wurde. Abegg mußte also 1843 
die Zensur der in Königsberg erscheinenden Schriften und Zeitungen abgeben,

S) Abegg an Boetticher. 31. 10. 1842. Geh. St. A. Berlin Rep. 77.
«) Kurz darauf ereigneten sich zwei Fälle gleicher Art, die in derselben Weise verliefen. 

Einmal handelte es sich um einen Artikel über die Lehrfreiheit der Geistlichen im Verhältnis 
zum Christentum, in dem Boetticher Beleidigung des geistlichen Standes und Angriffe auf das 
positive Christentum sehen wollte, ein anderes Mal um einen Bericht über eine Rede des Pros. 
Burdach, der nach Boettichers Ansicht revolutionäre Tendenzen enthielt. Was Abegg darauf 
zu entgegnen hatte, erhellt aus einer Randbemerkung Boettichers: „sä scts, die Belehrung 
wäre vergebene Mühe." (Auf einem Schreiben Abeggs an Boetticher 22. 1. 1843. Geh. St. A. 
Berlin. Reg. 77.)

Die Minister Eichhorn, Bülow und Arnim an Boetticher, Berlin 21. 2. 1843. „Ew. 
Lochwohlgeboren haben sich mehrfach darüber ausgesprochen, und die Erfahrung hat es 
bestätigt, wie schwierig die richtige Handhabung des Zensoramtes mit der Stellung des 
Polizeipräsidenten Abegg zu vereinigen ist. Wir haben daher beschlossen, denselben von 
seinem Amt als Zensor zu entbinden. Ew. Lochwohlgeboren ersuchen wir, dies dem Polizei
präsidenten Dr. Abegg in angemessener Weise zu eröffnen." Pr. St. A. Kbg./Pr. Rep. 2. 
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behielt allerdings auf seinen Wunsch die Aufsicht über das Intelligenzblatt. 
Im übrigen lag ihm als Polizeipräsidenten nur noch die Zensur geringfügiger 
Drucksachen ob, die weder für den Buchhandel noch für periodische Blätter 
bestimmt waren. Die Folge dieser Maßnahme war zunächst, daß unter dem 
Druck des neuen Zensors die „Inländischen Zustände" aus der Hartungschen 
Zeitung verschwanden. Gleichwohl blieb Abeggs Tätigkeit für die Weiter
entwicklung des Liberalismus nicht ohne Bedeutung. Denn die Kreise um 
Johann Iacoby verlegten ihre Propaganda auf das Gebiet der Vorträge und 
Versammlungen, und gerade hier war es Abeggs Aufgabe, als Polizei
präsident solche Äußerungen des Liberalismus zu überwachen. So blieb er 
denn auch weiter im Brennpunkt des Interesses.

In den Jahren von 1843 bis 1846 verging in Königsberg kaum ein 
Monat, in dem es nicht zu irgendeinem Zusammenstoß kam. überblickt man 
diese Entwicklung im ganzen, so wird man feststellen, daß der Staat trotz er
höhter Aufmerksamkeit immer mehr in die Enge gedrängt wurde, seine Gegner 
aber immer freier das Haupt erhoben, ihr Anhang in der Bevölkerung immer 
größer wurde. Schließlich mußte man den Eindruck gewinnen, als bestehe eine 
unüberbrückbare Kluft zwischen Regierung und Volk, die nur noch durch eine 
radikale Änderung der bestehenden Verhältnisse ausgefüllt werden konnte. Die 
ümgebung des Königs, ja Friedrich Wilhelm IV. selbst, ergingen sich in den 
verächtlichsten Wendungen über die Zustände in Königsberg; hier wuchs nach 
des Königs Meinung eine Ausgeburt der Hölle selbst heran, der mit rück
sichtslosem Vernichtungswillen begegnet werden müßte. Die derart ange
griffenen und verächtlich gemachten Männer zogen sich angesichts dieser Ent
wicklung auf das einzige zurück, was ihnen nicht genommen werden konnte: auf 
ihr Gewissen und ihre Überzeugung, zum Streiter für Recht und Menschen
würde berufen zu sein. Von diesem Grunde aus führten sie ihren Kampf 
weiter, sie erregten dadurch immer mehr Aufsehen in der Bevölkerung, zumal 
es ihren politischen Ansichten entsprach, sich allein für die wahren Vertreter 
des Volkes auszugeben.

In Wahrheit war von einem Kampf zwischen Regierung und Volk in 
diesem weiten Sinne keine Rede. Der großen Masse des Volkes lagen die 
politischen Streitpunkte, die für die Liberalen so wichtig waren, völlig fern, der 
größere Teil des gebildeten Bürgertums aber, der auch seinerseits manches am 
Staate auszusetzen hatte, sah trotzdem in jenen liberalen Kreisen deshalb noch 
lange nicht seine politischen Führer. Tatsache war es aber auch, daß eben diesen 
„Führern" fast kein Widerstand aus der Bevölkerung selbst erwuchs, am aller
wenigsten aus dem konservativ gerichteten Teil des Volkes. Es lag also an der 
ünfertigkeit des politischen Lebens, daß jene liberalen Kreise die Öffentlichkeit 
zu beherrschen schienen, es lag aber nicht minder an der merkwürdigen Haltung 
des Staates selbst, daß diese Entwicklung einen solchen Verlauf nehmen 
konnte. Wohl ahnte man in den Kreisen der Staatsregierung den großen 
Gegensatz, der da bestand zwischen der eigenen konservativen Gesinnung und 
dem Geiste des Liberalismus. Den Kampf zwischen diesen beiden Welt
anschauungen auf eine höhere Ebene zu heben, dazu war die Regierung aber 
nicht imstande. Die Mittel, die sie anwandte, waren klein und unzulänglich, 
die der Abwehr ebenso wie die des Angriffs. Man hielt sich bei Äußerlich
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keiten auf und schien dabei die großen Gesichtspunkte aus dem Auge zu ver- 
lieren, ja man erreichte damit das genaue Gegenteil des Erstrebten, man ver
mehrte den Laß und die Verachtung, mit denen man in manchen liberalen 
Kreisen dem Staate begegnete.

Es war selbstverständlich, daß mit dieser liberalen Bewegung auch 
Elemente hochkamen, die wahrlich nicht dazu angetan waren, ihren Glanz 
zu vermehren; und es war ebenso menschlich selbstverständlich, daß solche 
Elemente zeitweilig stark im Vordergrund standen. Zu ihnen gehörte damals 
in Königsberg der im Jahre 1837 zugezogene Zude Walesrode. Er hieß 
eigentlich Ludwig Zsaac Cohen, war 1810 in Altona geboren, hatte in München 
studiert, war vor seiner Übersiedlung nach Königsberg in Berlin und Danzig 
Privatlehrer gewesen, dann zur evangelischen Kirche übergetreten und nannte 
sich seitdem Ludwig Reinhold Walesrode. 1842 hatte er das Königsberger 
Bürgerrecht erworben. Walesrode lebte von dem, was ihm seine Feder ein- 
brachte. Er stellte sie mit Eifer und Geschick der liberalen Sache zur Ver
fügung.

Zm Winter 1841/2 hatte er unter dem Titel „Glossen und Randzeich
nungen zu Texten aus unserer Zeit" öffentliche Vorlesungen gehalten, die dann 
auch im Druck erschienen. Anfang 1843 wiederholte er dies Unternehmen, 
schlug dabei aber schon schärfere Töne an, so daß er es für ratsam hielt, seine 
„Untertänigen Reden" unter Umgehung der preußischen Zensur in der Schweiz 
drucken zu lassen. Walesrodes Reden waren nichts anderes als tönende De
klamationen, wobei er durcheinander die verschiedensten Register zog wie Witz. 
Lohn, Spott, Frechheit, süßliche Sentimentalität und tränenfeuchte Männlich- 
keit. Einige Beispiele: „Wir wollen stets von ganzem Lerzen die Loffnung 
lieben, wie sie uns liebt; wir wollen sie nicht verlassen, wie sie uns nicht eher 
verlassen wird, als bis die Lippe das letzte gebrochene Wort stammelt^)." Oder: 
„Schmiedet daher nur immerzu neue Fesseln um eure heilige Eiche; wenn ihr 
den letzten Lebenskeim in ihr getötet habt, dann wird sie mit gewaltigem 
Krachen, das im ganzen deutschen Lande vernehmbar sein wird, über die Baum
schänder zusammenstürzen. Aber in dem jungen, frischen Maienbaum wird 
ein junges, frisches Deutschland neu emporblühen°)."

Als Walesrodes Untertänige Reden erschienen, wurde man im Innen
ministerium auf ihn aufmerksam. Der Minister v. Arnim verlangte rasches 
Durchgreifen, um diesen gefährlichen Mann unschädlich zu machen. Aber es 
ist bezeichnend für die damalige Arbeit der verschiedenen Staatsbehörden, daß 
es weit über ein Jahr dauerte, bis der Schlag gegen Walesrode wirklich geführt 
und er für ein Jahr auf die Festung Graudenz geschickt wurde. Bis dahin 
entwickelte sich ein unerquicklicher Streit zwischen dem Innenminister, dem 
Zustizminister, dem Oberpräsidenten Boetticher, dem Polizeipräsidenten Abegg 
und den Königsberger Gerichten. Die Justiz verstand sich erst nach längerem 
Zögern dazu, gegen Walesrode ein Strafverfahren wegen Majestätsbeleidi
gung, frechen, unehrerbietigen Tadels und Verspottung der Landesgesetze zu 
eröffnen. Ehe das aber geschah, hatte Walesrode Zeit, noch einige nicht ganz

«) Glossen, Kbg. 1842, S. 80.
») Antert. Reden. Zürich und Winterthur 1843 S. 10.
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wirkungslose Pfeile abzuschießen, wozu der Polizeipräsident Abegg ihm eine 
gewisse Landhabe bot.

Am Walesrode schon vor dem gerichtlichen Verfahren, das noch gar nicht 
eingeleitet war, mundtot zu machen, hatte der Innenminister Arnim befohlen, 
ihm das Halten weiterer Vorlesungen zu verbieten. Abegg hatte die Aufgabe, 
Walesrode davon zu benachrichtigen. Nun sah Abegg sofort, daß das An
sinnen des Ministers jeder gesetzlichen Grundlage entbehrte und schrieb deshalb 
einfach an Walesrode, daß das Verbot „infolge besonderer Bestimmung des 
Kgl. Ministern" erlassen werden müsset). Sofort erkundigte dieser sich beim 
Minister nach den rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen des Verbotes, 
worauf ihm erwidert wurde, es bleibe bei dem Verbot, da die Polizei die 
Pflicht habe, öffentliche Vorlesungen zu überwachen. Außerdem sei wegen 
seiner früheren Vorlesungen ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Zugleich 
aber erhielt Abegg eine Rüge wegen seines „ungewöhnlichen, weder ange
messenen noch geschäftsgebräuchlichen Verfahrens"").

Beide, Abegg und Walesrode, blieben dem Minister die Antwort nicht 
schuldig. Abegg erklärte sein Verfahren für durchaus üblich; denn bei Er
öffnungen der Art, wie er sie Walesrode haben machen müssen, sei es Brauch, 
auf bestimmte Verfügungen und Gesetze hinzuweisen. Da aber solche in diesem 
Falle nicht Vorlagen, sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als den oben
erwähnten Passus einzuschalten. Das habe er auch gerade im Hinblick auf 
Walesrode selbst für nötig gehalten, da er diesen Literaten als einen Mann 
kenne, der sich bei Entscheidungen ohne Berufung auf bestehende Gesetze nicht 
beruhige. Zudem hätte er nicht wissen können, daß hier mit solcher Heimlichkeit 
vorzugehen sei; hätte man ihm das gleich gesagt, hätte er natürlich die Be
rufung auf den Minister vermieden. Diese Haltung Abeggs war formal so 
einwandfrei, daß auch dem Oberpräsidenten Boetticher nichts anderes übrig 
blieb, als sie vor dem Minister in Schutz zu nehmen.

In Wirklichkeit aber hatte sich durch den Fall Walsrode das Verhältnis 
zwischen Boetticher und Abegg nur noch mehr zugespitzt. Es war Boetticher 
sehr peinlich gewesen, daß er sich vom Minister selbst auf die Pflichtvergessen
heit seines Königsberger Polizeipräsidenten hatte Hinweisen lassen müssen, was 
Boetticher denn in der Art an Abegg weitergab, daß er ihm vorwarf, er lasse 
„persönliche Tätigkeit, Diensteifer, Amsicht, Gewandtheit, Entschlossenheit, 
Vorsicht, Energie" vermissen. Denn an dem Königsberger Polizeipräsidenten 
habe es eben gelegen, daß dieser Fall Walesrode überhaupt entstanden sei. 
Man hätte diesem Literaten schon viel früher das Handwerk legen müssen").

Walesrode selbst aber war durch diese Entwicklung eine sehr erwünschte 
Gelegenheit geboten, einmal gegen den Minister frei von der Leber weg zu 
reden. Seine Erwiderung auf den vorhin erwähnten Bescheid Arnims, daß es 
bei dem einmal ausgesprochenen Verbot bleibe, ist ein typisches Zeichen für den 
Ton, in dem liberale Heißsporne damals dem Minister begegnen durften. Die 
Begründung Arnims, so heißt es in Walesrodes Schreiben, sei in jeder Be
ziehung unmöglich. Man berufe sich auf seine früheren Vorlesungen, die er

Abegg an Walesrode. Kbg./Pr. 3. 1. 1844. Pr. St. A. Kbg./Pr. R 17.
") Arnim an Boetticher. Berlin 2. 2. 1844. Geh. St. A. Berlin Rep. 77. Vl
12) Boetticher an Abegg. 16. 1. 1844. ebda.
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anstandslos habe halten dürfen und auf den Prozeß, der ihm deswegen ge
macht werden solle. Von diesem Prozeß sei ihm selbst aber noch nichts bekannt, 
welchen Ausgang er, wenn er überhaupt zustande kommt, nehmen werde, stehe 
erst recht dahin. Infolgedessen dürfe er ruhig weiterreden; die Polizei habe 
höchstens das Recht, seine Reden schärfer zu überwachen und einzuschreiten 
wenn es ihr nötig erscheine. „Würde man in der Praxis einer solchen Maß
regel analog verfahren, so müßte den wegen Verbal- oder Realinjurien zur 
Untersuchung Gezogenen der freie Gebrauch der Sprache, Arme und Lände 
prophylaktisch verboten werden." Übrigens gebe es nicht einmal eine gesetzliche 
Bestimmung, nach der öffentliche Vorträge polizeilich überwacht werden 
dürfen. Für Druckschriften gebe es leider eine Zensur, für das freie Wort aber 
gottseidank noch nicht. Daher verlangt Walesrode zum Schluß eine genaue 
Angabe der gesetzlichen Gründe für das Verbot des Ministers, andernfalls 
bitte er, „die Frage: ob in Preußen auch die Rede unter die Lerrschaft der 
Zensur gestellt wäre? zur Entscheidung Sr. Maj. des Königs zu bringen"")

Wie nicht anders zu erwarten war, machte das Verhalten Walesrodes 
besonders in Studentenkreisen großen Eindruck. Im Frühjahr 1843 wollte 
Walesrode seine öffentliche Vorlesung unentgeltlich vor Studenten wieder
holen. Der junge Freiheitspoet Rudolf Gottschall, der es in seinen gegen die 
Tyrannenherrschaft wetternden Versen Walesrode gleich zu tun suchte, hatte 
die Organisation dieser Vorlesungen übernommen. Er hatte ohne Ge
nehmigung des Rektors Schubert Walesrodes Vorlesung am schwarzen Brett 
angekündigt, aber schon nach der ersten Vorlesung schritt der Rektor gegen 
Gottschall ein und verwies ihm sein eigenmächtiges Vorgehen. Darob große 
Erregung unter den Studenten; gegen hundert von ihnen zogen unter Gott- 
schalls Führung vor des Rektors Laus, „sangen zweimal Leilig in gehöriger 
Larmonie," wie es in Abeggs Polizeibericht darüber heißt"), „beim dritten 
Mal fingen sie an, disharmonisch zu heulen", um dann beim Erscheinen des 
Aniversitätsrichters mit einem pereat das Weite zu suchen. Dabei kamen sie an 
der Wohnung des wegen seiner liberalen Laltung geschätzten Professors Lobeck 
vorbei, wo sie noch schnell ein Vivat ausbrachten. Die Universität beklagte 
es sehr, daß bei diesem Vorfall die Schergen Abeggs wieder nicht zur Stelle 
gewesen seien, aber schon nach wenigen Tagen meldeten sich die meisten Stu
denten freiwillig zur Untersuchung. Fünf Monate später war man so weit, Gott
schall wegen seines aufrührerischen Treibens mit dem con8ilium adeuncki zu 
bedenken; er verließ Königsberg, um in seiner schlesischen Leimat weiter zu 
studieren.

Inzwischen aber hatte Gottschall noch einmal die Aufmerksamkeit der Be
hörden auf sich gelenkt. Zusammen mit dem jungen Wilh. Jordan veranstaltete 
er einen öffentlichen Vortragsabend, wo die beiden ihre Freiheitssehnsucht in 
schwungvollen Versen über die Zuhörerschaft dahinrauschen ließen. Auf aus
drückliche Anordnung des Oberpräsidenten hatte Abegg die beiden Dichter 
vorher zur Mäßigung ermähnt, und, um sich von der Wirkung dieser Mah
nung zu überzeugen, hatte Abegg dann selbst der Vorlesung beigewohnt. Mit

") Walesrode an Arnim. 14.2. 1844. ebda.
") Abegg an Boetticher. 17. Z. 1843. Preuß. St. A. Kbg./Pr. Rep. 17. 
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sichtlichem Behagen berichtete Abegg dem Oberpräsidenten von dem Verlauf 
der Vorlesung, die sich seiner Meinung nach in gehörigen Grenzen gehalten 
habe. Was er darunter verstand, mag aus seinem Bericht selbst hervorgehen, 
in dem es heißt: „ganz unbefangen wurde es ausgesprochen, daß der wahrhaft 
kräftige Mann der christlichen Vorstellungen von Gott und einem Mittler 
zwischen Gott und dem Menschen nicht bedürfe, vielmehr der Geist, wie er in 
dem Menschen lebe, ihm völlig genügen könne und müsse. Auch wurde in den 
vorgetragenen Gedichten durchweg, oft mit großer Begeisterung, recht nach
drücklich hervorgehoben, wie die Völker frei sein müßten, wie der in jedem 
Menschen mit unbesiegbarer Allgewalt herrschende Geist die Freiheit der 
Völker erheische und wie dieser Freiheit die Alleinherrschaft eines einzelnen, 
also ein König und auch ein Königtum oft gefährlich werden könne"").

Natürlich war Boetticher über die Zulässigkeit solcher Äußerungen denn 
doch anderer Ansicht als Abegg. Er befahl Abegg, den beiden Dichtern ihre 
Manuskripte abzufordern. Abegg tat, wie ihm geheißen, lud die beiden Jüng
linge vor und ließ sich von ihnen sagen, sie hätten ihre Manuskripte an einen 
Unbekannten weitergegeben. Zudem seien sie zur Herausgabe sowieso nicht 
verpflichtet, da es keine gesetzliche Bestimmung darüber gäbe. Abegg selbst 
mußte ihnen hierin beipflichten und bat deshalb den Oberpräsidenten, sich beim 
Ministerium um den Erlaß einer solchen Verfügung zu bemühen, bis dahin 
aber ihm genaue Verhaltungsmaßregeln für künftige Fälle ähnlicher Art vor- 
zuschreiben.

Auf Betteiben Boettichers erschien ein halbes Jahr später ein Mi- 
nisterialerlaß, der die Frage der Genehmigung öffentlicher Vorlesungen end
gültig klären sollte"). Dieser Erlaß wirft ein so bezeichnendes Licht auf die 
verworrene Lage, in die der Staat grundsätzlich geraten war, er ist außerdem 
von einem allgemeinpolitischen Standpunkt aus gesehen so interessant, daß sein 
Inhalt in seinen Hauptzügen hier wiedergegeben werden soll. Der Erlaß geht 
von der Tatsache aus, daß seit einer Kabinettsordre von 1834 für die Erteilung 
von Privatunterricht neben Kenntnissen die religiöse und politische Lauterkeit 
der Gesinnung erforderlich sei. Was hier gelte, müsse erst recht für öffentliche 
Vorlesungen maßgebend sein. Zwar könnten hier keine eindeutigen Ent
scheidungen gefällt werden, es bleibe den Llnterbehörden überlassen, im Rahmen 
allgemeiner Richtlinien zu verfahren. Persönlichkeit, Ort, Zeit, Gegenstand 
sind hier zu berücksichtigen. Die Person des Vortragenden muß von Charakter 
und Gesinnung unbescholten und zuverlässig sein; ist das nicht der Fall, oder 
kann der Vortragende sich in dieser Hinsicht nicht genügend ausweisen, so ist 
die Erlaubnis in der Regel zu versagen. Mit welcher Strenge hier untersucht 
werden muß, richtet sich auch nach dem Gegenstand der angekündigten Vorlesung. 
Im allgemeinen wird es genügen, wenn der Vortragende vorher der Behörde 
den Gedankengang seines Vortrags mitteilt, bestehen aber aus äußeren oder 
inneren Gründen Bedenken, dann muß das ganze Manuskript eingefordert 
werden, besonders, wenn über religiöse, geschichtliche oder politische Dinge 
gesprochen werden soll. Was Ort und Zeit betrifft, so ist es wohl möglich,

IS) Abegg an Boetticher. 12. 5. 1843. ebda.
1«) Erlaß vom 25.10. 1844. Pr. St. A. Kbg./Pr. Rep. 17. 
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ein und dieselbe Vorlesung an einem Ort zu erlauben, an einem andern aber 
zu verbieten, ebenso kann über das gleiche Thema einem zu reden gestattet, 
einem andern aber verboten werden. Die Vorlesung selbst muß von der Be
hörde, d. h. der Polizei, überwacht werden, nötigenfalls hat sie das Recht, den 
Redner während seines Vortrages zu verwarnen oder ihn am Weiterreden 
zu verhindern. Im allgemeinen ist die wissenschaftliche Befähigung er
forderlich. Wo kein formeller wissenschaftlicher Berechtigungsschein vorliegt, 
bleibt es der Polizei überlassen, im einzelnen zu entscheiden, ob die Vorlesung 
erlaubt werden kann oder nicht. Dafür werden folgende Grundsätze aufgestellt: 
Wenn wissenschaftlich gebildete Leute, etwa Hochschul- oder Gymnasiallehrer, 
einen Vertrag aus ihrem Wissensgebiet halten wollen, so genügt eine Be
scheinigung der vorgesetzten Behörde solcher Redner, daß sie nichts gegen den 
Vortrag einzuwenden hat. Aber selbst hier kann die Polizei, wenn sie es für 
nötig hält, darüber hinaus beim Oberpräsidenten oder beim Ministerium rück
fragen und bis zur Entscheidung die Vorlesung verhindern. Hat der Vor
tragende keinen wissenschaftlichen Befähigungsnachweis, so muß die Polizei 
seine Befähigung feststellen. Die im allgemeinen notwendige geistige All
gemeinbildung braucht nur dann nicht besonders nachgewiesen zu werden, 
wenn jemand ganz aus seinem Tätigkeitsfeld heraus vor Leuten seines Schlages 
redet, also z. B. ein Soldat vor Soldaten. Wer aber etwa über literarische 
Dinge sprechen will, wo nur zu leicht Abschweifungen ins Religiöse oder 
Politische vorkommen können, der muß neben sachlicher Eignung auch moralisch 
und politisch zuverlässig sein.

Der Erlaß wurde im Einvernehmen mit dem Kultusminister Eichhorn 
herausgebracht. Der Oberpräsident durfte ihn nur den Präsidenten der Re
gierungen und den Polizeipräsidenten von Königsberg und Danzig vollständig 
mitteilen, den Anterbehörden dagegen nur auszugsweise; „öffentliche Be
kanntmachungen über diesen Gegenstand" waren „überall zur Vorbeugung 
gegen Mißdeutungen zu vermeiden". Dem Oberpräsidenten aber wurde noch 
nachträglich aufgegeben, daß er für die Durchführung dieses Erlasses persönlich 
verantwortlich sei, daß die Zulassung öffentlicher Vorträge seiner Entscheidung 
unterliege.

überblickt man diesen Erlaß als Ganzes, so bedarf es keiner besonderen 
Hervorhebung, daß er dem Grundsatz geistiger Freiheit, wie der Liberalismus 
des 19. Jahrhunderts ihn verstand, aufs stärkste widerspricht. Doch mit dieser 
Feststellung allein würde man ihm noch nicht gerecht. Es ginge auch wohl 
nicht an, ihn nur als Äußerung konservativer Staatsgrundsätze aufzufaffen. 
Zwar ist er getragen von einer gewissen Fürsorglichkeit, mit der man die Be
völkerung des Staates vor verderblichen Einflüssen bewahren möchte, was ihm 
aber fehlt und was ihn zu einer reinen Polizeimaßnahme erniedrigt, das ist 
eben der völlige Mangel an Zutrauen zu sich selbst und zu den politischen und 
kulturellen Grundsätzen, die durch diesen Erlaß gerade gesichert werden sollten. 
Nirgends findet sich eine klare Zielsetzung und ein eindeutiges Betonen be
stimmter konservativer Auffassungen, man überläßt es trotz der Fülle von 
Einzelbestimmungen doch ganz untergeordneten Polizeiorganen, Entschei
dungen zu fällen. So ist dieser Erlaß, so nebensächlich er für die Innenpolitik 
Friedrich Wilhelms IV. auch sein mag, doch auch an seinem Teil ein beredtes
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Zeugnis für die innere Haltlosigkeit der damaligen preußischen Innenpolitik. 
Andererseits zeugt er doch wieder von einer gewissen Scheu, der freien geistigen 
Tätigkeit zu harte Fesseln anzulegen; er wagt es nicht, sich über das Eigenrecht 
der Persönlichkeit ganz und gar hinwegzusetzen, denn noch war die Zeit fern, 
wo sich auf dem Boden einer rücksichtslos gleichmachenden Demokratisierung 
des Staatslebens eine politische Haltung herausbilden sollte, die von einer 
Anerkennung menschlichen Eigenrechts ebenso entfernt ist, wie er ihr nahe steht.

Es war vorauszusehen, daß dieser Erlaß die Schwierigkeiten, statt sie 
herabzumindern, nur noch vermehren würde. Ein erster, gleich sehr heftiger 
Zusammenstoß erfolgte mit Dr. Lobeck jun., einem Privatdozenten der Uni
versität"). Nichtsahnend hatte er eine Vorlesung über die Literatur der Neu- 
griechen in der Zeitung angekündigt. Abegg machte ihn pflichtgemäß auf den 
vorschriftsmäßigen Weg aufmerksam. Lobeck protestierte gegen dieses völlig 
neuartige Ansinnen und drohte mit einer Anzeige bei der Universität gegen 
diese polizeiliche Beeinträchtigung der akademischen Lehrfreiheit. Abegg ver
suchte, den Fall gütlich beizulegen, indem er den Curator, Oberregierungsrat 
Reusch, umgehend von dem neuen Erlaß unterrichtete, worauf dieser denn auch 
erklärte, er habe gegen Lobecks Vorlesung nichts einzuwenden, falls „derselbe 
bei dem genannten Gegenstand bleibt und sich fremdartiger Beziehungen 
enthält""). In einem sehr erregten Schreiben") machte Lobeck nochmals seinem 
verletzten Ehrgefühl Luft. Es gelang der Geschicklichkeit Abeggs jedoch, den 
Fall gütlich beizulegen.

Doch damit war die Sache nicht zu Ende. Der Prorektor Burdach ver- 
anlaßte das Generalkonzil der Universität, den Kultusminister Eichhorn um 
Schutz vor polizeilicher Überheblichkeit anzurufen. In der Erklärung des Ge- 
neralkonzils wurde neben dem Fall Lobeck auf den ähnlich gelagerten des 
Professors Moser hingewiesen, der es aus Protest abgelehnt hatte, eine schon 
angekündigte Vorlesung zu halten. Auch weigerte sich die physikalisch-öko- 
nomische Gesellschaft, unter den jetzigen Verhältnissen Vorträge zu ver- 
anstalten.

Der Regierung war diese Erregung natürlich sehr unbequem und sie hatte 
keinen andern als Abegg selbst im Verdacht, er könnte dazu einiges beigetragen 
haben. In der Tat spielen mündliche Äußerungen, die Abegg zu Mitgliedern 
der phys.-ökon. und der Kgl. Dtsch. Gesellschaft gemacht haben soll, in den 
Akten eine gewisse Rolle. Abegg selbst wies solche Beschuldigungen allerdings 
zurück und bat wieder um genaue Verhaltungsmaßregeln, da es sich erwiesen 
habe, daß die Bestimmungen des Ministerialerlasses nicht ausreichten. Schließ
lich erwirkte Boetticher denn auch eine Erklärung des Ministers, wonach die 
beiden Gesellschaften ihre Vorträge wie bisher veranstalten durften.

Das Jahr 1844 brächte die 300-Iahrfeier der Universität und damit ein 
erneutes Anwachsen der liberalen Bewegung. Friedrich Wilhelm IV. hatte

17) Dr. Florian Lobeck — nicht zu verwechseln mit dem Altphilologen Lobeck — war 
seit 1844 Privatdozent der Geschichte und daneben Sekretär an der Bibliothek. 1851 wurde 
er zusammen mit Rupp, dessen religiöser Haltung er nahe stand, „aus Gründen des allge. 
meinen Staatswohls- von der Universität ausgeschlossen, vergl. Prutz, die Kgl. Albertus- 
Universität zu Kbg./Pr. im 19. Ihd. Kbg./Pr. 1894. S. 241 und 279.

") Reusch an Abegg. 14. 1. 1845. Pr. St. A. Kbg./Pr. Rep. 17
1«) Lobeck an Abegg 26. 1. 1845. ebda.
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bei dieser Feier aus eigner Anschauung das vorwärtsdrängende, freiheitliche 
Streben der Ostpreußen kennenlernen müßen, er hatte manch mutiges Wort 
zu hören bekommen, was ihm und seinem Kultusminister Eichhorn sehr un
angenehm in den Ohren klang; gerade die geistig führenden Kreise der Be
völkerung waren ihm in einer Laltung begegnet, die getragen war von un
erschütterlichem Vertrauen zu der Macht des Geistes, der Freiheit und der 
Menschenwürde. Mit Stolz hielten die Ostpreußen an ihrer kantischen Tra
dition fest und stellten sich damit politisch, geistig und religiös in bewußten 
Gegensatz zu den Anschauungen des Königs. Diese Spannung benutzten nun 
die Anhänger Johann Zacobys, um die Bevölkerung noch mehr als bisher 
aus ihrer politischen Ruhe herauszureißen, und trug auch nicht jede Aktion, 
die man unternahm, eine deutliche politische Spitze, so lebte doch in allem, was 
die Gemüter bewegte, die bewußte Opposition gegen das ganze Gepräge des 
damaligen preußischen Staates.

So hatte es durchaus politische Bedeutung, wenn nach 1844 nun auch in 
Königsberg eine heftige ünruhe auf kirchlichem Gebiet einsetzte, unter den Ka
tholiken ebenso wie unter den Protestanten. Die deutschkatholische Bewegung 
Ronges und Czerskis faßte auch in Königsberg Fuß, und bald hatte die Stadt 
auch ihre Vereinigung der Lichtfreunde nach Art der Bestrebungen von Wis- 
licenus. Zn Königsberg war der Boden für solche Bestrebungen besonders 
geeignet. Latte man es hier doch erleben müßen, daß ein so bedeutender und 
tief innerlicher Mann wie der Divisionsprediger Julius Rupp, der sich gerade 
unter den Gebildeten der Stadt großer Verehrung erfreute, der Unduldsamkeit 
zum Opfer gefallen war. Die Regierung sah sich somit vor immer neue und 
immer schwierigere Aufgaben gestellt; sie war ihnen in keiner Weise gewachsen. 
Statt, was man von ihrem Standpunkte aus immerhin hätte verstehen können, 
jede neue Bewegung sofort im Keime zu ersticken, ließ sie die Dinge erst eine 
Zeitlang treiben, bis sie überhand nahmen; dann sollte nach der Meinung 
Boettichers der starke Arm der Polizei wieder Ordnung schaffen. Abegg 
selbst aber tat von sich aus fast nichts, ja, er ebnete sogar, soweit er konnte, jenen 
Bestrebungen den Weg, und nur auf ausdrücklichen Befehl ließ er sich zu 
einigen beruhigenden Landbewegungen herbei. Man muß allerdings bei 
dieser letzten Tätigkeit Abeggs berücksichtigen, daß die Abberufung von seinem 
Posten längst feststand, ihm selbst auch bekannt war und sich nur aus Gründen, 
die weiter unten dargelegt werden sollen, noch einige Zeit hinzog.

Während die Bewegung der Deutschkatholiken verhältnismäßig glimpf
lich ablief, war die Llnterdrückung der Lichtfreunde weit schwieriger und für 
Abegg selbst unangenehmer. Auch diese Gesellschaft ließ man zunächst ge
währen und begnügte sich mit polizeilicher Überwachung ihrer Versammlungen. 
Nach kurzer Zeit zählte sie über 500 Mitglieder, die sich, wie gesagt wurde, 
die Belebung des kirchlichen und religiösen Interesses zur Aufgabe gemacht 
hatten. Zn Wahrheit handelte es sich um eine Verbindung der politisch 
radikalen Kreise der Stadt. Da schritt der Minister ein und verfügte die Auf
lösung der Gesellschaft. Er war aber sehr erstaunt, kurze Zeit danach aus der 
Presse zu erfahren, daß die Lichtfreunde trotz des Verbots in „privaten" Ge
sellschaften ruhig weiter tagten. Er forderte Abegg auf, sich zu verantworten 
und befahl der Regierung, „dafür Sorge zu tragen, daß den ausdrücklichen
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Befehlen Sr. Maj. des Königs nicht weiter in dieser Art zuwider gehandelt 
werde"?").

Abegg erklärte darauf, einer besonderen Verantwortung seinerseits be
dürfe es nicht, höchstens einer Berichtigung der Zeitungsnachrichten. Denn er 
habe dem Befehl, die Lichtfreunde aufzulösen, durch ein Schreiben an den 
Vorsitzenden, den Oberlehrer Witt, genügt, und er habe sich selbst davon 
überzeugt, daß Witt eine bereits einberufene Versammlung der Lichtfreunde 
daraufhin nach Lause geschickt habe. Erst am Tage darauf sei ihm zu seiner 
Verwunderung zu Ohren gekommen, daß gegen hundert Lichtfreunde sich dann 
doch in einem anderen Lokal wieder zusammengefunden hätten; hier habe man 
beschloßen, den König um die Aufhebung des Verbots zu bitten. Auch be
stätigte er, daß die Lichtfreunde sich privatim weiter versammelten, die Re
gierung möge ihm aber sagen, wie er das verhindern soll; unmöglich dürften 
die Polizeibeamten in private Gesellschaften eindringen, zu denen besonders 
eingeladen werde. Weitere Folgen ergaben sich für Abegg daraus nicht, da 
die Bewegung der Lichtfreunde von selbst abebbte.

Am stärksten wirkte sich die Oppositionslust aber auf rein politischem 
Gebiet aus. Ende 1844 hatten einige Männer, Heinrich, Dinter, Sauter, 
Johann Jacoby u. a., dem Polizeipräsidenten mitgeteilt, daß sie wöchentlich 
einmal zusammenkommen,„um durch geselligen Amgang einander zufördern"?P 
Daraus entstand die sogenannte Bürgergesellschaft, die in der deutschen 
Ressource tagte. Die gegenseitige Förderung bestand darin, daß man vor 
einem immer zahlreicher werdenden Publikum Vorträge hielt, die zwar nicht 
durchweg politischer Natur waren, im ganzen aber doch eine neue Form der 
politischen Propaganda bedeuteten. Abegg legte der Tagung der Bürger
gesellenschaft kein Hindernis in den Weg und verstand es auch, Anfragen der 
Regierung möglichst ausweichend zu beantworten, bis dann eines Tages der 
Innenminister ohne weiteres die Auflösung der Bürgergesellschaft befahl.

Hier zum erstenmal fügte Abegg sich nur sehr widerstrebend. Er beant
wortete den Auflösungsbefehl mit einem Loblied auf die Bürgergesellschaft, 
betonte, daß von Gefährdung der Ruhe und Sicherheit keine Rede sei, und 
daß man es ehrbaren und gebildeten Bürgern nicht verwehren könne, zu dem 
oben angegebenen Zweck zusammenzukommen. Wenn dabei auch einmal über 
politische Dinge gesprochen werde, so sei das kein Wunder, denn das geschehe 
heute in jeder Schenke und in jedem Salon. Daher bat er den Oberpräsidenten, 
den Minister zur Zurücknahme seines Verbots zu veranlassen; das gebiete 
schon die Klugheit, denn sicherlich werde sich die Gesellschaft nicht bei dem 
Verbot beruhigen, sondern im geheimen doch weiter tagen, was nicht zu ver
hindern sei und dann auch gefährlich werden könne.

Natürlich ging Boetticher auf diese Anregung nicht ein, und so mußte 
Abegg zur Auflösung der Bürgergesellschaft schreiten. Er tat das auf ganz 
besondere Weise??). Trotz des schon bestehenden Verbots ließ er doch eine 
bereits angekündigte Versammlung der Bürgergesellschaft stattfinden — wobei 
jeder wußte, was bevorstand, — erschien selbst in voller Aniform in dem über-

2») Min. Bodelschwingh an Boetticher. Berlin 4. 9. 1845. ebda.
21) Mitteilung vom 27. 12. 1844. ebda.
22) Nach Abeggs eigenem Bericht an Boetticher 29. 4. 1845. Pr. St. A. Kbg./Pr. Rep. 17. 
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füllten Saal, bat die Versammlung, eine betrübliche Mitteilung, die er zu 
machen habe, in gewohnter Ruhe und Besonnenheit anzuhören, woraufhin er 
sich sofort wieder entfernen wolle, um „die Versammlung nicht weiter durch 
seine Anwesenheit zu belästigen". Darauf übergab er dem Vorsitzenden den 
Auflösungsbefehl, der ihn unter völliger Stille der Versammlung vorlas. Erst 
als Abegg gegangen war, brach der Sturm los. Man schickte sofort den 
Vorstand beschwerdeführend zum Oberpräsidenten und setzte eine Eingabe an 
den König auf. Zn dieser Eingabe wies man auf den harmlosen Charakter der 
Bürgergesellschaft hin, verwahrte sich dagegen, mit gefährlichen Aufwieglern 
auf eine Stufe gestellt zu werden und schloß mit dem heuchlerischen Satz: „Die 
ausgesprochene landesväterliche Absicht unsers Königs, den Gemeinsinn zu 
wecken und zu beleben, hat in uns den ersten Gedanken zur Begründung der 
Gesellschaft rege gemacht und ist uns zugleich Bürgschaft für die Erhöhrung 
unsrer ehrfurchtvollen Bitte: Eure Majestät wolle das Fortbestehen der 
Bürgergesellschaft zu gestatten geruhen. Zn tiefster Ehrfurcht Euer Maj. 
alleruntertänigste treue Bürger^)."

Aber ohne eine Entscheidung abzuwarten, verlegten die Führer der 
Bürgergesellschaft ihre Tätigkeit ins Freie, veranstalteten wöchentlich einmal 
anscheinend zwanglos groß angelegte Volksversammlungen in Böttchers- 
höfchen, einem Gartenlokal vor der Stadt, und überließen es der Regierung, 
mit dieser neu geschaffenen Lage fertig zu werden.

Die Regierung war ratlos, denn gesetzliche Bestimmungen, die man hier 
hätte heranziehen können, gab es nicht, da solche Vorfälle, wie öffentliche 
Volksversammlungen im damaligen Preußen kaum vorgekommen waren. So 
war das Regierungskollegium froh, daß Abegg in einer Sitzung, zu der er 
zugezogen war, selbst vorschlug, wie dem Treiben der Bürger zu begegnen sei. 
Ein völliges Verhindern der Reden sei wegen der mangelnden gesetzlichen 
Vorschriften nicht möglich, mit Gewalt einzuschreiten könne zu Llnruhen führen. 
Er beantragte also, man solle die Reden ruhig halten lasten, er selber werde 
unauffällig immer zugegen sein und, wenn sich Ungehöriges ereignet, gegen die 
Redner Anzeige erstatten. Die Regierung trat diesem Vorschlag ein
stimmig bei.

So fanden denn die Volksversammlungen in Böttchershöfchen gleichsam 
unter polizeilicher Aufsicht statt, und die Veranstalter dieser Versammlungen 
nutzten das weidlich aus. Zmmer größer wurden die Scharen, die sich jeden 
Montag nach Böttchershöfchen aufmachten, man zählte nicht mehr nach 
Hunderten, sondern schon nach Tausenden. Die Redner aber legten sich hier 
draußen gar keinen Zwang mehr an. Was immer zu den Vorwürfen gehörte, 
die ein radikaler Liberalismus einem absoluten Staat damals zu machen hatte, 
das wurde in der erbittertsten und rücksichtslosesten Art vorgetragen, änter 
den Rednern tat sich vor allem Walesrode hervor, daneben Zacoby, Falkson, 
Zachmann, Wechsler, Heinrich, Motherby, Alexander Zung, um nur einige zu 
nennen, und schließlich eine Schar redelustiger Jünglinge, Studenten und 
Handlungsgehilfen; mindestens ein Drittel der Redner waren Zuden.

rr) Nach der bei den Polizeiakten befindlichen Abschrift der Eingabe, ebda.
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Die Polizei tat gegen dieses Treiben nichts. Abegg hielt sich wörtlich an 
die Weisung der Regierung, die Versammlung beaufsichtigen zu lassen und 
begnügte sich damit, über den Verlauf jeder Versammlung der Regierung 
einen ausführlichen Bericht einzureichen. Nur einmal tat er ein Ädriges und 
bat die Regierung, in Berlin den Erlaß eines besonderen Gesetzes gegen solche 
Volksversammlungen zu beantragen, aber er wußte wohl — ohne daß die 
Regierung es ihm besonders mitzuteilen brauchte — daß dieser Weg nicht 
gangbar war. Schließlich machte die Regierung Abegg aber doch Vor
haltungen wegen seiner Untätigkeit, doch Abegg wies diese Rüge entrüstet 
zurück und erklärte, so unerfreulich die Verhältniße auch seien, werde er sich 
doch zu keiner gesetzwidrigen Maßnahme hinreißen laßen.

Damit hatte er die Regierung soweit, wie er wollte. Sie trat jetzt aus 
ihrer Reserve heraus und verfügte, daß alle bisherigen Redner zu verwarnen 
seien; würden sie noch einmal reden, sollte mit Strafen vorgegangen werden. 
Ferner sollte jeder neue Redner von eigens dazu hingeschickten Polizeibeamten 
sofort verwarnt werden, wenn er in dem bisher üblichen Ton weiterrede. Doch 
auch jetzt mußte die Regierung erst einmal den Widerstand des Polizei
präsidenten brechen, ehe nach dieser Vorschrift gehandelt werden konnte, denn 
Abegg erklärte diese Verfügung der Regierung für ungesetzlich. Wenn die 
Regierung, wie sie behauptet hatte, die Versammlungen in Böttchershöfchen 
für eine Fortsetzung der verbotenen Bürgergesellschaft halte, sei es unbegreif
lich, warum sie nicht aus diesem Grunde dagegen einschreite. Dann hätte man 
ja doch die Möglichkeit, mit viel schärferen Strafen vorzugehen, als es jetzt 
befohlen werde. Die Regierung sei sich ihrer Sache also wohl selbst nicht ganz 
sicher. Aber auch abgesehen davon sei die Wirksamkeit der vorgeschriebenen 
Maßnahmen sehr zweifelhaft. Denn sicherlich werden manche Redner gern 
die angedrohten Strafen auf sich nehmen, es werden sich immer neue Redner 
finden, so daß man schließlich die ganze nach Tausenden zählende Gesellschaft 
nach und nach verwarnen und bestrafen müße. Zum mindesten müsse man 
den Strafbefehl öffentlich bekanntmachen, damit sich jeder danach richten 
könne — die Regierung hatte natürlich verfügt, ihn geheim zu halten. Ganz 
unverständlich aber sei ihm, wozu es zu diesem Geschäft höherer, gebildeter 
Polizeibeamter bedürfe, die brauche er zu wichtigeren Dingen; wie sollten seine 
Beamten übrigens auch gegen die Redner einschreiten; er habe keine gesetzliche 
Landhabe dazu und müsse es ablehnen, etwas über das ausdrücklich Befohlene 
hinaus zu unternehmen. Denselben Spott, den Abegg sich in dieser Art gegen 
die Regierung erlaubte, machte man sich nun auch in Böttchershöfchen zu 
eigen, und Zacoby war der erste, der es auf eine Verwarnung und Bestrafung 
ankommen ließ.

Schließlich fanden die Volksversammlungen in Böttchershöfchen denn 
doch ihr Ende. Die Regierung hatte noch schärfere Strafbestimmungen erlassen 
und die Veranstalter der Versammlungen merkten selbst, daß ihr Treiben in 
den besonneneren Kreisen der Bürgerschaft auf Widerstand stieß. Der Lerbst 
mit seinem kühlen Wetter tat ein übriges, und so zog man sich denn wieder 
in die Lokale der Stadt zurück, bis schließlich die Stadtverwaltung sich der 
Sache annahm, die Bürgerressource als Verein gründete und so die ganze 
Aufregung in maßvolle Formen zurückführte.
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Mit dem Ende der Volksversammlungen in Böttchershöfchen war auch 
Abeggs Tätigkeit als Polizeipräsident ein Ziel gesetzt. Der Oberpräsident 
hatte schon Anfang 1844 beim Innenminister Arnim die Abberufung Abeggs 
beantragt. Boetticher charakterisiert in seinem Schreiben Abeggs Verhalten 
genau in der Weise, wie wir es in unserer Darstellung kennen gelernt Habens. 
Abegg sei ein wohlunterrichteter, geschickter und tüchtiger Beamter, in seinem 
engeren Wirkungskreis herrsche musterhafte Ordnung. Aber obwohl man 
ihm weder Pflichtvernachlässigung noch Pflichtwidrigkeit vorwerfen könne, 
sei er doch für den Posten eines Königsberger Polizeipräsidenten nicht ge
eignet. Statt von sich aus der liberalen Bewegung energisch entgegenzutreten, 
bedränge er den Oberpräsidenten ständig mit der Bitte um genaue Ver
haltungsmaßregeln. „Wo es sich darum handelt, Maßregeln des Gouver
nements gegen die Bestrebungen der Partei, welche hier sich vorzugsweise die 
liberale nennt und ihre Grundsätze in der Hartungschen Zeitung zu veröffent
lichen pflegt, in Ausführung zu bringen, kann ich nach meinen bisherigen 
Wahrnehmungen den Argwohn nicht aufgeben, daß der Polizeipräsident 
vr. Abegg sich absichtlich darauf beschränkt, lediglich nach dem Wortsinn zu 
tun, was ihm ausdrücklich befohlen wird, unbekümmert um die Modalitäten, 
welche der augenblickliche Wechsel der Verhältnisse zur Erreichung des Zwecks 
etwa erheischt." Dieser unerquickliche Zustand werde durch Abeggs Reiz
barkeit, die sich auch in seinem oft unangebrachten Ton der Regierung gegen
über äußere, nur noch verschlimmert, er beruhe aber auf der von Abegg offen 
zur Schau gestellten liberalen Gesinnung. Sein „unrichtiges Bestreben nach 
Popularität" mache ihn in weiten Kreisen der liberalen Bürgerschaft zwar 
sehr beliebt, in den Augen der Regierung aber erst recht für sein Amt unge
eignet. Abegg sei eben ein Beamter, „der, wenn auch vielleicht nicht ganz in 
dem Maße, als die hiesigen Volksverführer glauben oder andere glauben 
machen, doch den sog. liberalen Tendenzen in einer Weise huldigt, wie sie sich 
mindestens für einen Polizeipräsidenten, der die Auswüchse dieser Tendenzen 
überwachen und hemmen soll, durchaus nicht eignet, und der im Gegenteil 
gerade durch den Ruf, in dem er steht, daß er, wenn auch pflichttreu, doch mit 
innerem Widerstreben die ihm reaktionär erscheinenden Befehle ausführt, die 
Widersacher der Regierung zu einem immer frecheren Auftreten ermutigt."

Der Minister war mit der Abberufung Abeggs sofort einverstanden, und 
doch dauerte es noch über ein Jahr, bis sie wirklich erfolgte. Zunächst wollte 
man das Aniversitätsjubiläum mit dem Besuch des Königs in Ostpreußen 
vorübergehen lassen, eine Entlassung Abeggs kurz zuvor könnte einen schlechten 
Eindruck machen und mißdeutet werden. Aber obwohl die Tage der Jubel
feier mehr zur Zufriedenheit der Liberalen als des Königs verliefen, — was 
nicht zuletzt an der bekannten wohlwollenden Haltung Abeggs lag — zögerte 
das Ministerium auch nach der Feier, Abegg von seinem Posten zu entfernen. 
Man wußte nicht, was man mit ihm anfangen sollte; man wollte Abegg 
weder dienstlich noch örtlich in eine Stellung bringen, die ihn verletzen mußte, 
konnte ihn andrerseits auch nicht geradezu befördern. Nach langem Hin und

2«) vgl. Boetticher an Min. Arnim, 28. 1. 1844. und an Min. Bodelschwingh 18. 7. 1845. 
Geh. St. A. Berlin.
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Her fand man schließlich einen Ausweg. Eigens für Abegg wurde eine neue 
Stelle geschaffen. Er wurde Staatskommissar und Mitglied der Direktion und 
des Verwaltungsrates bei der Ob erschleichen Eisenbahngesellschaft.

überblickt man noch einmal den ganzen Fall Abegg, so läßt sich zu
sammenfassend sagen: Abegg hat ein großes Verdienst um die Festigung und 
Ausbreitung der liberalen Bewegung in Königsberg. Seine wohlwollende 
Haltung als Zensor und Polizeipräsident kam den Liberalen sehr zu statten 
und wurde, wahrscheinlich nicht ohne sein Mitwifsen, den jeweiligen Ver
hältnißen entsprechend ausgenutzt. Abegg selbst stellte die Förderung der 
liberalen Sache allem anderen voran. Er besaß Wendigkeit und Geschicklichkeit 
genug, um seine Beamtenpflichten mit seiner persönlichen politischen Über
zeugung in Einklang zu bringen, so daß er sich nach keiner Seite hin etwas 
vergab, — in seiner robusten Art scheint er kein Gefühl dafür gehabt zu 
haben, daß eine solche Haltung nur schwer mit persönlicher Aufrichtigkeit und 
Ehrenhaftigkeit zu vereinbaren war. Anderen Naturen wäre ein solches Ver
halten unmöglich gewesen.

Doch so leicht man auch geneigt sein mag, über Abegg aus diesen Gründen 
den Stab zu brechen, so wird man nicht übersehen dürfen, daß die unfertigen 
Verhältnisse im damaligen preußischen Staat eine solche Haltung durchaus 
zuließen. Wurde der gesamte preußische Staat vor 1848 doch keineswegs 
nach festen Grundsätzen geleitet, so sehr Friedrich Wilhelm IV. sich auch darum 
bemühte. Gerade das schillernde und schwer faßbare Wesen des Monarchen 
ließ immer noch Raum für die verschiedensten Ansichten und Bestrebungen, 
warum sollte da ein Abegg etwa die Haltung Boettichers für die einzig maß
gebende halten, wo doch noch kurz vorher ein Th. v. Schön den Platz des Ober
präsidenten innegehabt hatte und wo auch jetzt noch in den verschiedensten 
Zweigen der Verwaltung und auch im Gerichtswesen Männer von aus
gesprochen liberaler Haltung zu finden waren! Zwar war es offenkundig, 
daß der Staat den Liberalismus zurückzudrängen versuchte, aber er tat es nicht 
entfernt mit der Energie, wie wir sie in der Innenpolitik sehr vieler Staaten 
in den letzten Jahrzehnten gewohnt sind. And wenn auch manche liberalen 
Kreise damals sich über staatlichen Zwang beklagten, hat doch die spätere Ent- 
Wicklung der Politik erwiesen, daß selbst der vormärzliche Staat Friedrich 
Wilhelms IV. in mancher Beziehung viel „liberaler" genannt werden kann 
als so manche „liberale" Demokratie der Folgezeit. Von einer Allmacht des 
Staates im modernen Sinne war damals noch keine Rede. Der Fall Abegg 
zeigt deutlich, wie tolerant der damalige preußische Staat sein konnte, und 
dieser Fall ist durchaus nicht der einzige seiner Art.

Der weitere Lebensweg Abeggs kann im Rahmen dieses Aufsatzes nur 
kurz angedeutet werden. Als er 1845 Königsberg verließ, zeigte sich noch 
einmal deutlich, welche Stellung er im öffentlichen Leben eingenommen hatte^). 
Obwohl Abegg sich jede Kundgebung verbeten hatte, beschlossen die Königs- 
berger Stadtverordneten doch, ihm das Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Der 
Magistrat versagte aber seine Zustimmung, vornehmlich aus dem Grunde, um 
Abegg nicht Änannehmlichkeiten zu bereiten. Auch die Üniversität plante,

-8) vgl. für das folgende: PruH, a. a. S. S. 2l7 ff.

322



den scheidenden Polizeipräsidenten durch eine Inskription zu ehren. Lobeck 
hatte den Text schon aufgesetzt, in dem es unter anderem hieß: omne8 8MAU- 
lari Lnimi canckore, morum ele^antia, in§enuarum ckoctrin3rum et artium 
kavore ita 8ibi ckevinxit, ut memoriern nomini8 muneri8gue 8ui perpetuum 
reliquerit. Diese Adresse ist allerdings nie abgeschickt worden; statt dessen kam 
es zu einem unerquicklichen Professorengezänk, in das der Staat sogar mit 
einer Disziplinaruntersuchung eingriff, bis sich dann alles durch gegenseitiges 
Nachgeben in Wohlgefallen auflöste. Von der andern Seite her versuchte 
Abeggs Nachfolger im Amt, der Landrat Lauterbach, noch nachträglich Abegg 
wegen seiner Amtsführung zur Rechenschaft ziehen zu lassen. Die Vorwürfe, 
die er gegen ihn erhob, waren jedoch so fadenscheinig, daß daraufhin von feiten 
der Regierung nichts unternommen werden konnte.

Abegg selbst begab sich zunächst für einige Zeit nach Berlin, wo er sich im 
Finanzministerium für seine neue Tätigkeit vorbereiten sollte. Sodann trat er 
in Breslau sein Amt als Königlicher Kommissar bei der Oberschlesischen 
Eisenbahngesellschaft an. Auch hier erwarb er sich schnell das Vertrauen der 
liberal gesinnten Kreise der Stadt. Zu Beginn der Revolution von 1848 
gehörte er zu einer Abordnung Breslauer Bürger an Friedrich Wilhelm IV. 
— ein Vorgehen, wie es damals von vielen Städten geübt wurde. Auch 
wünschte man sich in Breslau Abegg zum Polizeipräsidenten, und vielleicht 
wäre die Regierung unter den veränderten Verhältnissen diesen Wünschen 
auch nachgekommen. Doch Abegg befand sich damals schon nicht mehr in 
Breslau. Die Bürger der Stadt hatten ihn als ihren Vertreter ins Vor
parlament nach Frankfurt a. M. geschickt.

So erlebte Abegg noch kurz vor seinem Tode die Freude, an verantwort
licher Stelle über das Schicksal des deutschen Volkes in der Revolution mit
bestimmen zu können. Wenn er bei den Beratungen des Vorparlaments auch 
nur wenig hervortrat^), so konnte er sich hier doch Achtung und Anerkennung 
verschaffen. Sicherlich hat er den Anbruch der neuen Zeit freudig begrüßt; 
sie gab ihm endlich die Möglichkeit, frei von Rücksichten seiner politischen 
Überzeugung gemäß zu handeln. Er gehörte im Vorparlament zu den ent
schieden liberal eingestellten Abgeordneten und erwarb sich in gleicher Weise 
das Vertrauen der Gemäßigten wie der Radikalen. Als das Vorparlament 
die Wahlen zum 50er Ausschuß vornahm, da konnte Abegg eine sehr große 
Zahl von Stimmen aus beiden Lagern auf sich vereinigen. Im 50er Ausschuß 
selbst bekleidete er das Amt des Vizepräsidenten. Da war es nur erklärlich, 
daß sich ihm auch der Weg in die Nationalversammlung öffnete, wo er den 
Kreis Kreuznach vertrat. Allerdings hat er sich an den Arbeiten des ersten 
deutschen Parlaments kaum noch beteiligen können; eine tödliche Krankheit 
raffte ihn dahin. Im Alter von 45 Jahren ist Abegg am 16. Dezember 1848 
in Berlin gestorben. So hat das Geschick es ihm erspart, den völligen Zu- 
sammenbruch der revolutionären Hoffnungen zu erleben. Aber es bleibt ihm 
das Verdienst, an seinem Teile dazu beigetragen zu haben, einer freiheitlichen 
Staatsform die Wege zu ebnen.

r«) vgl. darüber Ulrich Freyer, Das Vorparlament zu Frankfurt a. M. im Jahre 1848.
Dissert. Greifswald 1913.
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Bücherbesprechungen.

Jahrbuch der Shnodalkommission und des Vereins für oftpreußische Kirchen
gerichte. s1j Königsberg: Buchh. d. Ostpr. Prov.-Verb. f. Inn. Mission 
in Komm. 1931. 160 S. 8".

Der Erinnerung an den Einzug des Deutschen Ritterordens vor 700 Jahren 
und dem Gedächtnis an den vor 100 Jahren verstorbenen Erzbischof von Borowski 
.ist das vorliegende Lest gewidmet. Der ersten Aufgabe dient ein Vortrag von 
Br. Schumacher über die Missionsidee des Deutschen Ordens. Er faßt in kurzen 
Strichen die Ergebnisse der neuesten Forschungen von Caspar, Blanke und Maschke 
über diesen Gegenstand geschickt zusammen. Der größte Teil der Schrift be
schäftigt sich mit dem Leben und Wirken Borowskis. Die Beiträge von W. Wend- 
land und K. Flothow bemühen sich den Charakter der viel umstrittenen Persön
lichkeit in günstigerem Lichte erscheinen zu lassen, als es die viel verwerteten Briefe 
Scheffners tun. Sie betonen die Eindruckskraft seiner Predigten, seine Be
deutung für die praktische Arbeit der ostpreußischen Kirche, seinen Einfluß auf 
Kof und Geistlichkeit. O. Sommer beleuchtet Borowskis Amtstätigkeit an der 
Neuroßgärter Kirche, Flothow und besonders Ackeley setzen unter Beibringung 
zahlreicher Beispiele auseinander, wie sich B. auf seine Predigten vorbereitet 
hat, wie er sie gliederte und welche Bibelstellen er bevorzugte.

Danzig. Keyser.

Schlachtfelder in Ostpreußen, bearbeitet von aktiven und ehemaligen Offizieren 
im Wehrkreis 1. Lrsg. vom Wehrkreiskommando 1. 2. Aufl. Königsberg: 
Königsberger Allgemeine Zeitung u. Verlagsdruckerei s1932j. 167 S. 8°. 

Aus den Bedürfnissen der Truppe nach einem zuverlässigen Führer über die 
Schlachtfelder Ostpreußens entstanden, ist dieses Werk in seiner Ausführung eine 
Kriegsgeschichte Ostpreußens in extengo geworden, die ihren weiten Bogen spannt 
von der Schlacht bei Rudau im Jahre 1370 bis zur Winterschlacht in Masuren 
im Februar 1915. Nicht neue Forschungen werden vor uns ausgebreitet, sondern 
auf der Grundlage der erschienenen Literatur und für den Weltkrieg meistens auf 
Grund eigenen Miterlebens werden die Kämpfe auf Ostpreußens blutgetränkten 
Fluren in militärischer Kürze und Klarheit zur Darstellung gebracht. Mit uns 
hinauswandern will das Buch in Wald und Feld und von den beherrschenden 
Löhen und Äbersichtspunkten, die jedesmal verzeichnet sind, einen Einblick ge
währen in den Ablauf der kriegerischen Ereignisse. Die Kämpfe des Weltkrieges 
1914/15 nehmen bei ihrer Bedeutung naturgemäß den Lauptteil des Buches ein, 
aber gerade dafür wollen wir diesem Werke Dank wissen, daß es den vielen stillen 
Kreuzen, die sich von Memel bis Soldau hinziehen, wieder Sprache und Sinn 
verleiht.

Königsberg i. Pr. Ernst Wermke.

barl Engel, Die Bevölkerung Ostpreußens in vorgeschichtlicher Zeit. Gum- 
binnen: Krauseneck 1932. 26 S. 8°. (Schrift des Kreisvereins f. Leimat- 
forschung Darkehmen.)
Die Arbeit E.s bietet auf 23 Seiten das Resumö eines 3bändigen, an

gekündigten Werkes E.s: Vorgeschichte der altpreußischen Stämme. E. be
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handelt das für die Vorgeschichte Ostpreußens überreiche Material von einem 
bisher in Ostpreußen nebensächlich behandelten Standpunkte aus, von einem 
Standpunkte aus, der uns in unserer Provinz erst nach dem Kriege nicht zu 
unserm Nachteil aufgezwungen ist. Völkische Fragen, nicht Fragen der Kultur- 
geschichte werden behandelt. Das Büchlein gehört zu dem Rüstzeug eines jeden, 
der sich mit ostpreußischen Fragen, besonders mit der Frage nach dem ostpreußischen 
Menschen beschäftigt. E. zeigt uns das Werden dieses ostpreußischen Menschen 
bis zur Ordenszeit. Eigentümlich ist, wie das Schicksal in stets gleicher Weise 
über diesem kleinen Landstrich durch die Jahrtausende gewaltet hat und noch heute 
waltet. Soweit wir an der Land der Kulturreste die Geschichte Ostpreußens 
zurückverfolgen können, ist Ostpreußen Grenzland gewesen. Zwei Welten be
rühren sich hier: der Westen und der Osten. Bereits am Ende der jüngeren 
Steinzeit gerät die vielleicht urfinnische Urbevölkerung wiederholt unter westliche 
Einflüsse. Völker des Westens überlagern sie. So erwächst in der Folgezeit aus 
dieser Blutmischung eine urbaltische Völkergruppe, die bald wieder aus dem S. W. 
Zustrom neuen Blutes erhält. Mit dem Vordringen der Germanen in das 
Weichselgebiet beginnt der ostpreußische Mensch sich in einer ganz bestimmten 
Richtung zu entwickeln. Er gerät unter den germanischen Einfluß. Eigenartig, 
wie die aus der Ordensgeschichte her bekannten Stämme der Preußen in denselben 
Siedlungsräumen in lückenloser Folge sich bis in die vorchristliche Metallzeit zu
rückverfolgen lassen. — Lier zeigt sich besonders der hohe Wert der 4 beigefügten 
Karten. — Nach dem Abwandern der germanischen Stämme wird im O., vor 
allem aber im W., an der Weichsel, Land besetzt. Germanische Rückwanderer, 
Wickinger aus dem Norden, führen wieder germanisches Blut in das Land. E. hat 
Recht, wenn er das schnelle Verschmelzen der Preußen mit den in der Ordenszeit 
eingewanderten Deutschen auf das Wirken des in Preußen bereits stark wirkenden 
germanischen Blutes zurückführt. Das zeigt, es sei an dieser Stelle bereits gesagt, 
die Geschichte der einheimischen Keramik der Folgezeit.

Lebhaft zu begrüßen wäre es, wenn E. es trotz der allgemeinen Wirtschaftsnot 
gelänge, das Material in seinem angekündigten Werke zu veröffentlichen.

Marienwerder. Leym.

Erich Randt, Die neuere polnische Geschichtsforschung über die politischen 
Beziehungen West-Pvmmerns zu Polen im Zeitalter Kaiser Ottos des 
Großen. Danzig: Danziger Verlags-Ges. 1932. 67 S. (Ostland-For- 
schungen, herausg. vom Ostland-Institut in Danzig 2.)

Obgleich die geographische Begrenzung der vorliegenden Schrift sie nicht un- 
mittelbar zum Arbeitsgebiet der Altpr. Forschungen gehören läßt, verdient sie 
doch an dieser Stelle umsomehr eine Würdigung, als ja auch die Geschichts- 
forschung des Preußenlandes zu einer ständigen Auseinandersetzung mit der Pol- 
nischen Literatur gezwungen ist. Für diese Auseinandersetzung der deutschen und 
der polnischen Geschichtsschreibung darf die Arbeit Randts als eine schlechthin 
vorbildliche Leistung exakter wissenschaftlicher Abwehr von letztlich politisch be- 
gründeten Geschichtsanschauungen gelten. Es sind vor allem die großzügigen, 
wenn auch unzuverlässigen Biographien Misekos und Bolestaw Chrobrys von 
St. Zakrzewski und die Aufsätze von Widajewicz in der Slavia Oeci- 
dentalis VI und X, die im Anschluß an andere polnische und an skandinavische 
Arbeiten die nordischen Sagas herangezogen hatten, um eine frühe, enge Ver
bindung Westpommerns mit dem werdenden polnischen Reiche Misekos zu kon
struieren. Dazu kommen dann die Arbeiten der Posener Historiker und Philo- 
logen Tymieniecki, Tyc und Rudnicki, die mit anderen Argumenten gleichfalls 
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die frühe Zugehörigkeit Westpommerns, und das hieß natürlich vor allem der Ost
seeküste, zum piastischen Reiche nachzuweisen suchten, und eine Anzahl anderer 
neuer polnischer Arbeiten bis zum Jahre 1932. Ohne sich auf eine unnötige Po- 
lemik einzulassen, ohne überhaupt den politischen Hintergrund der polnischen Ar
beiten zu betonen, hält R. sich streng auf dem Boden exakter, methodisch einwand
freier Quelleninterpretation, der er besonders Widukind und Thietmar unterwirft. 
Danach ergibt sich, daß von einer großen dänisch-polnischen Auseinandersetzung auf 
pommerschem Boden, aus der der junge polnische Staat hervorgewachsen sei, keine 
Rede ist, sondern die Kämpfe der Zahre 963 und 967 den Milzen und ihrem 
Lauptstamm der Nedarier westlich der mittleren Oder galten; die 
Pomoranen mit ihrem politischen Schwerpunkt an der unteren Oder 
lagen in ständigem erfolgreichen Kampf mit den Polanen an Warthe und Netze, 
die Licikaviki und Vuloini Widukinds sind gleichfalls in diesen Zusammen
hängen zu suchen, und der Teil Polens, der Otto dem Großen seit 963 tribut- 
pflichtig war, kann nur das Gebiet südlich des linken Wartheufers, nicht etwa 
die nördliche Landschaft, oder gar Pommern sein.

Der Verfasser konnte für seine Untersuchung zwar noch den Aufsatz von 
L. Koczy, uwa§ o najgtarsrxck ciriejack Lomorra (Einige Bemerkungen 
über die älteste Geschichte Pommerns) in Roczniki hist. 8 (1932), aber nicht mehr 
des gleichen Autors Abhandlung über „Iomsburg" im Kwartalnik hist. 46 (1932), 
277—320 benutzen. Während R. sich fast ausschließlich auf die deutschen und 
polnischen Quellen für seine Beweisführung stützt, hat Koczy in seinem letzt- 
genannten Aufsatz auch die skandinavischen Quellen einer erneuten kritischen 
Untersuchung unterzogen. Trotz zahlreicher Abweichungen in Einzelfragen, kommt 
doch auch der polnische Historiker, und zwar noch über die Zeit Ottos des Großen 
hinaus, zu dem Resultat, daß er „das Bild von den polnisch-dänischen politischen 
Beziehungen, die im Beginn unserer Geschichte überhaupt nicht bestanden, völlig 
ändere", (S.320).

So scheint es denn von deutscher wie von polnischer Seite zu einer Flur- 
bereinigung in der Auffassung zu kommen, die betreffs der Geschichte West- 
Pommerns um die Mitte und in der 2. Hälfte des 10. Jahrhunderts in der Pol- 
Nischen Literatur der Nachkriegsjahre herrschend geworden war. Gerade der 
ruhige Ton der R.'schen Arbeit, die ja doch ihrer Aufgabe nach Polemik sein 
mußte, und die Sprache der Quellen, die er zu Worte kommen läßt, werden dieser 
höchst notwendigen Säuberung historischer Ansichten von politischen Bei- 
mengungen dienen. Die kleine Schrift richtet zugleich stillschweigend eine klare 
Grenze auf gegen diese politischen Ansprüche, die sich eben nicht durch gültige 
geschichtliche Vorstellungen ausdrücken lassen.

Königsberg i. Pr. Maschke.

Oscar S ch l i ch t, Das Srdensland Preußen. (1.) Der Ordensstaat. Dres- 
den: v. Baensch-Stift. 1933. 144 S., 6 Karten und 117 Abbildungen. 8°.

Der warmherzige Heimatfreund hat seiner Buchreihe „Das westliche Sam
land" und seinem Buch „Die Kurische Nehrung in Wort und Bild" eine populäre 
Geschichte des Ordensstaats folgen lasten, in der besonders dessen „kulturelle Ent- 
Wicklung, die politische Geschichte, insoweit solche zum Verständnis jener er
forderlich, berücksichtigt ist." Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem 
Buch erübrigt sich seines populären Charakters wegen. Die Einteilung sei kurz 
angegeben: Aus der Vorgeschichte Preußens, Die Gründung des Ordens und 
seine Tätigkeit im Mutterlande, Die politische Geschichte des Ordens im 13. und 
14. Jahrhundert, Verfassung des Ordens, Rechtspflege, Wehrverfasiung, Ver
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waltungsbezirke des Ordens und der Bistümer, Regalien, Finanzwirtschaft, 
Eigenhandel, Zölle und Münzwesen, Die Stellung der Kirche, Kultur und kul- 
turelles Leben im Ordensstaat (Bauten, Schrifttum, Bibliotheken, Musik, Schul- 
Wesen, Bildende Kunst), Klöster, Soziale Einrichtungen (Lospitäler, Bruder
schaften), Ordensgeschichte vom Beginn des 15. Jahrhunderts bis 1525, die 
Ordensballeien des Deutschmeisters im Reichsgebiet. Besonders darf auf den 
schönen und reichen Bilderschmuck, überhaupt auf die sehr ansprechende Aus
stattung des Buches hingewiesen werden.

Königsberg i. Pr. Lein.

Siegfried Reicke, Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter. 
Stuttgart: Ferd. Encke 1932. 8". (Kirchenrechtliche Abhandlungen, hrsg. 
von Pros. O. Dr. jur. et pkil. Ulrich Stutz, mithrsg. von Pros. Dr. jur. Jo
hannes Leckel, Lest 111/112 u. 113/114.)

Siegfried Reicke, bayerischer Staatsanwalt a. D. und Privatdozent für 
deutsches und Kirchenrecht an der Universität Berlin, ein Enkel des langjährigen 
Königsberger Bibliothekars Reicke, hat in seinem umfassenden und grundlegenden 
Werk das deutsche Spitalwesen im Mittelalter in rechtlicher Hinsicht dargestellt. 
Es ist hier nicht der Ort, seine Arbeit nach allen Seiten hin zu würdigen; es sei 
nur darauf hingewiesen, mit welchem Erfolge N. auch die Spitalgeschichte des 
Preußenlandes in seine Darstellung hinein verarbeitet hat. Sein Werk ist ein 
Musterbeispiel dafür, wie landesgeschichtliche Untersuchungen die allgemeine 
Nechtsforschung zu befruchten vermögen. Wenn sich der Verfasser auch weithin 
auf die Literatur stützt, hat er doch auch die gedruckten Quellen, soweit es möglich 
war, herangezogen. Dabei ist es ihm geglückt, auch die Geschichte der preußen- 
ländischen Spitäler mehrfach neu zu beleuchten. Das Spitalwesen ist in Deutsch- 
land seit dem 9. Jahrhundert genauer zu verfolgen. Die Klosterreform der Jahre 
816/17 förderte die Anlage und Unterhaltung von Spitälern, die sich besonders auf 
dem Lande als segensreich erwiesen. In den Städten haben die klösterlichen 
Spitäler später geringere Bedeutung gehabt; das gilt auch für die Spitäler, die 
von den Domstiftern begründet wurden. Erst seit dem 12. Ih. entstanden bruder- 
schaftliche Vereinigungen zur Unterhaltung von Spitälern. Sie knüpften an die 
Lirsauer Reform an und wurden vornehmlich von den Conversen gebildet, die in 
der Armen- und Fremdenpflege eine kirchlich gebotene Aufgabe sahen. Diese 
bruderschaftlichen Spitäler wurden im 13. Jahrhundert in fast allen Teilen Alt- 
Deutschlands durch geistliche und weltliche Herren und einzelne Privatpersonen 
gestiftet. Östlich der Elbe traten später die Spitäler der Städte und der geistlichen 
Ritterorden in Erscheinung.

Einige jener bruderschaftlichen Anstalten entstanden in enger Anlehnung an 
Stifter und Klöster; andere wandelten sich im Laufe der Zeit wieder zu Klöstern 
um. Eine besondere Abart dieser Spitalbruderschaften bildeten die geistlichen 
Ritterorden. Der Verfasser bespricht zunächst die Niederlassungen der Iohanniter 
in Deutschland, deren Spitäler in vielen Fällen alsbald von dem dort erfolg- 
reicheren Deutschen Orden übernommen wurden. Auch war eine größere Zahl 
von Iohanniterniederlafsungen mit keinem Spital verbunden. Das gilt auch für 
den Deutschen Orden, dessen Spitalwesen R. im Band 4 auf S. 112—149 behandelt. 
Er war bekanntlich auch aus einer Spitalbruderschaft 1189 entstanden und hat 
sich anscheinend lebhafter als der ältere Johanniterorden der Armenpflege ge- 
widmet, zumal zum mindesten vor der Inangriffnahme seiner preußischen Politik 
durch den Verlust des Heiligen Landes seine ritterliche Betätigung erheblich ein- 
geschränkt war. N. weist zwischen 1200 und 1355 25 Spitalgründungen des 
Ordens nach. Sie gingen meist, wie auch das berühmte Spital in Marburg, auf 
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schon ältere Einrichtungen zurück, die dem Orden von Königen und Fürsten, von 
Kirchen und Bürgerschaften überwiesen wurden. Seit der Mitte des 14. Ihts. 
fehlten die Mittel, um diese Spitäler weiter zu unterhalten. Die Quellen bringen 
über sie immer weniger Nachrichten. Dagegen blühte das Spitalwesen im 
Preußenlande mächtig auf. Wilhelm von Modena wies 1242 das Patronat über 
die damals schon bestehenden Spitäler in Thorn und Elbing und alle künftigen 
dem Deutschen Orden zu. Als das gemäß der Ordensregel zu unterhaltende 
Lauptspital wurde, wie R. überzeugend z. T. gegen Voigt nachweist, das Spital 
zum Heiligen Geist in Elbing seit der Wende des 13. Ihts. angesehen, da das 
bisherige Lauptspital zu Akkon mit dem Falle dieser Stadt 1291 verlorengegangen 
war. Das Elbinger Spital erhielt 1315 das Pfarrdors Neichenbach zugewiesen. 
(Vgl. hierzu jetzt Preuß. Arkundenbuch II. n. 139). N. geht weiter der Entstehung 
der Spitäler in den übrigen Ordensstädten nach und glaubt sie zum großen Teil 
als Ordensstiftungen betrachten zu dürfen. Sicher ist dies bei St. Elisabeth in 
Danzig und Leilig-Geist in Pr. Lolland. Die Spitäler im Ermland verdankten 
dagegen dem Bischof als ihrem Landesherrn ihren Arsprung. Auch wurden die 
St. Georgen-Löfe von den Bürgern angelegt. In der 2. Lälfte des 14. Ihts. 
übertrug der Orden mehrere seiner Spitäler den Städten. Daneben traten rein 
bürgerliche Spitäler auf. Dazu seien einige Einzelheiten berichtigt: Das 
St. Barbaraspital in Danzig wird nicht 1387, sondern erst 1431 bezeugt. (Vgl. 
Gruber-Keyser, Die Marienkirche in Danzig, 1929. S. 83.) Das Iakobshospital 
der Schiffer wurde 1410—13 begründet. (Vgl. Keyser, Die Begründung des 
Jakobshospitals zu Danzig: Mitteilungen des Westpr. Geschichtsvereins, 31. Jahr
gang, Nr. 4.) Das Leilige Leichnam-Lospital wurde zuerst 1380, nicht 1395 er
wähnt. (Vgl. Keyser, Die Geschichte des Lospitals zum Leiligen Leichnam in 
Danzig, 1926.) Die Spitäler der übrigen Orden, der Lazariter, der Antonier, die 
1514 eine Niederlassung in Frauenburg besaßen, des Leilig-Geistordens, für den 
Bischof Liob von Pomesanien 1501—21 eine Niederlassung in Riesenburg stiftete, 
der Kreuzträger und der Brüder vom Leiligen Grabe, können hier kurz über- 
gangen werden, da sie für die Geschichte des Preußenlandes ohne größere Ve- 
deutung waren. .

Sehr eingehend wird ferner dargelegt, wie aus und neben den älteren Spi
tälern die bürgerlichen Spitäler sich entwickelten. Der Einfluß der Bürgerschaft 
machte sich zuerst bei der Vermögensverwaltung geltend. Die Spitäler wurden 
der Verwaltung durch die Kirche entzogen und allein dem Rat unterstellt; dazu 
kamen rein bürgerliche Gründungen. Die Städte legten Wert darauf, daß nur 
Bürger in ihre Spitäler aufgenommen wurden und diese selbst nicht nur als Ler- 
bergen und Krankenhäuser, sondern auch als Altersheime dienten. Dabei wurde 
es üblich, bei der Aufnahme ein nicht unbedeutendes Entgelt zu verlangen. Für 
die Fremden und Kranken wurden besondere Läufer gestiftet.

Der 2. Band des Werkes behandelt die Verfassung und die Rechtsverhältnisse 
der deutschen Spitäler. Ausführlich ist wiederum das Spitalrecht des Deutschen 
Ritterordens behandelt, wobei unter Leranziehung der gedruckten Quellen und 
der Literatur auf manche Erscheinung neues Licht fällt (S. 39—53). Es wäre zu 
wünschen, wie es auch der Verfasser anregt, daß das Amt des obersten Spitlers 
noch gesondert untersucht wird. Die weiteren Darlegungen gelten der Verwaltung 
der Spitäler, ihrer geistlichen Versorgung — wobei als besonderer Ausnahmefall 
herausgehoben wird, daß das Barbarahospital in Danzig 1456 zur Pfarrkirche 
erhoben wurde —, den Rechten und Pflichten der Insassen und schließlich den be
sonderen Rechtsverhältnissen der Leprosen.

Der gesamte Stoff ist auf Grund umfangreicher Quellenforschungen er
schöpfend und in klarer Gliederung verarbeitet, so daß Reickes Werk auch von der 
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landesgeschichtlichen Forschung stets mit größtem Erfolg zu benutzen sein wird. 
Die ständige Heranziehung der Spitalgeschichte des Deutschen Ordens und seiner 
Städte macht es zudem für uns besonders wertvoll.

Danzig. Keyser.

Hans Spangenberg, Territorialwirtschaft und Stadtwirtschaft. München:
R. Oldenbourg 1932. 155 S. 8°. Broschiert 8,50 M.
Bereits in seinen früheren kritischen Auseinandersetzungen mit der bisher 

üblichen Periodisierung der Weltgeschichte (Listor. Zeitschrift Bd. 127) hat Span- 
genberg darauf hingewiesen, daß die Entwicklung des Wirtschaftslebens der Auf
fassung widerspricht, um die Wende des 15./16.Ihts. hätte ein neues Zeitalter, die 
sogenannte Neuzeit, begonnen. Im Anschluß an die damals nur kurz geäußerten 
Gedanken legt er jetzt ein größeres Werk über die Wirtschaftsstufen seit dem 
12. Jh. vor. Es soll insbesondere die Theorien Vüchers und Schmollers wider
legen, nach denen eine Periode der Stadtwirtschaft von einer Periode der Terri- 
torialwirtschaft abgelöst worden wäre. Auf Grund umfangreicher Untersuchungen 
zur Geschichte fast aller deutschen Landschaften weist Sp. überzeugend nach, daß 
den Begriffen oder besser den Zdealtypen Stadtwirtschaft und Territorial
wirtschaft in dem vorgetragenen Sinne keine geschichtliche Wirklichkeit entsprach; 
vor allem, daß sie sich nicht zeitlich folgten, sondern ihre Erscheinungsformen 
gleichzeitig auftraten. — Wenn unter Territorialwirtschaft der Versuch verstanden 
werden soll, die wirtschaftlichen Verhältniße innerhalb eines begrenzten Terri
toriums einheitlich zu regeln, so sind Bestrebungen dieser Art nicht erst, wie noch 
Below meinte, in dem 16. Jh. festzustellen, sondern laßen sich bis zum 13. Jh. 
zurückverfolgen. Der Staat des Deutschen Ritterordens im Preußenlande, der 
bisher als Ausnahme betrachtet zu werden Pflegte, ist nur ein deutlich greifbares 
Beispiel für zahlreiche ähnliche Fälle. Die Landesherren regelten Lande! und 
Verkehr, Maße und Münzwesen; sie griffen durch ihre Kolonisationspolitik auch 
maßgebend in die Landwirtschaft ein. Im 14. Jh. ließ zwar ihr Einfluß nach, da 
es den Städten gelang, sich von ihren Stadtherren weithin unabhängig zu machen. 
Die „geschlossene Stadtwirtschaft" begann ihre Triumpfe zu feiern. Es darf dabei 
nur nicht übersehen werden, daß gerade das zu ihrer Kennzeichnung immer wieder 
angeführte Gästerecht und Stapelrecht bereits in der landesherrschaftlichen Wirt
schaftspolitik vorgebildet war. Am die Wende zum 15. Jh. setzte dann wieder eine 
größere Selbständigkeit und Ausbreitung der fürstlichen Politik ein, die schließlich 
zur Unterwerfung der Städte und Stände führte und den „neuzeitlichen" Obrig
keitsstaat anbahnte. Typische Äußerungen der Stadtwirtschaft, wie der Zunft- 
zwang, blieben jedoch nicht nur bestehen, sondern bildeten sich erst in der Folgezeit 
zu voller Schärfe heraus. Statt eines Nacheinander ist mehrfach ein Neben
einander stadtwirtschaftlicher und territorialwirtschaftlicher Entwicklungsreihen zu 
erkennen, die auch im 16. Jh. keine Grenze fanden, sondern erst am Ende des 
18. Ihts., wenn nicht am Anfang des 19. Jhts., abbrachen. Es ist nicht möglich, 
auf die Fülle der Beispiele einzugehen, die Sp. zur Begründung seiner An
schauungen beibringt. Vom Standpunkt der Landesgeschichtsforschung kann ihm 
in jedem Punkt nur zugestimmt werden. Der „praktische Listoriker" hat den 
nationalökonomischen Theorien schon lange skeptisch gegenübergestanden. Gedankt 
soll dem Verfasser an dieser Stelle dafür werden, daß er die Wirtschaftsgeschichte 
des Ordensstaates, mit der er von seiner früheren Tätigkeit am Königsberger 
Staatsarchiv her bestens vertraut ist, in den allgemeinen Gang der deutschen 
Wirtschaftsgeschichte gebührend eingeordnet hat. (Besonders S. 46—50 und 
67—70); nur hätte das Verhältnis des Ordens zur Lanse noch mehr ausgeführt 
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werden können. Auch hätten die Stände-Akten noch mehr Stoff geboten, als von 
ihnen entnommen wurde. Es muß aber zugegeben werden, daß es im Sinne des 
Verfassers mehr darauf ankam, die Verhältniße im Preußenlande als typisch 
darzulegen, als ihre Besonderheiten zu verdeutlichen. Wertvoll sind die häufigen 
Linweise, an welchen Punkten die zukünftige Forschung anzuknüpfen hat, um das 
bisher bekannte Bild der territorialen Wirtschaftsgeschichte zu vervollständigen. 
Darüber hinaus wird es notwendig sein, auch die Entstehung der „Volkswirt
schaft" aus der Territorialwirtschaft genauer zu ergründen, als es Sp. in dem 
vorliegenden Buche getan hat. Denn mag auch, wie er mit Recht betont, innerhalb 
der Territorien die Wirtschaftspolitik nach dem 16. Jh. nur graduell sich verändert 
haben, so ist doch nicht zu verkennen, daß die Zusammenfügung mehrerer Terri
torien zu größeren Staatsgebilden unter dem absoluten Fürstentum und die 
stärkere gegenseitige politische Beeinflußung der großen europäischen Staaten seit 
dem 17. Jh. auch neue wirtschaftspolitische Ziele hat entstehen laßen. Ihre Ver
folgung hat im Zusammenhang mit der kapitalistischen Wirtschaftsform wirt- 
schaftsgeschichtlich das Zeitalter der „Neuzeit" heraufgeführt. Gerade wenn man 
mit Spangenberg Territorialwirtschaft und Stadtwirtschaft als Merkmal des 
„Späten Mittelalters" begreift, wird es erforderlich, dieses gegen die Folgezeit 
abzugrenzen; es darf dabei nur nicht übersehen werden, daß „spätmittelalterliche" 
Wirtschaftsformen noch andauern, nachdem die „neuzeitlichen" bereits in Er- 
scheinung getreten sind; doch das sind Probleme, die über den Bereich der landes- 
geschichtlichen Forschung, von der aus hier zu dem dankenswerten und aufschluß
reichen Werk Spangenbergs allein Stellung zu nehmen war, hinaus reichen.

Danzig. Keyser.

Karl Heidenreich, Der Deutsche Orden in der Neumark (1402—1454). 
Berlin: Gsellius in Komm. 1932. VIII, 107 S. 4°. 4,50 NM. (Einzel
schriften d. Listor. Komm. f. d. Prov. Brandenburg u. d. Neichshauptstadt 
Berlin. 5).

Die staatsmännische Leitung des Deutschen Ordens bei der Gründung und 
dem Ausbau des Staates wird meistens nur auf seine Arbeit in Preußen bezogen. 
Hierzu wird dann auch Pommern gerechnet das seit 1309 dem D. O. gehörte und 
unmittelbar mit Preußen zusammenhing, obwohl die Verwaltungspraxis teilweise 
anders war, als in Preußen. Dagegen blieb die Neumark etwas von der For
schung vernachlässigt; das Urkundenverzeichnis von Joachim und von Nießen 
konnte auf diese Dinge noch nicht eingehen. Die Neumark, die ihre Eigenschaft als 
brandenburgische Landschaft nie abgestreift hat, war von den Zuständen in 
Preußen zu sehr verschieden. Es ist ein besonderes Verdienst, daß Karl Leiden- 
reich uns die Verwaltung der Neumark in einigen wichtigen Kapiteln vorführt. 
Die Außenpolitik wird, abgesehen von den Anfangsjahren, ausgeschaltet, ebenso 
die kulturellen Zustände, doch ist das Gebiet der inneren Verwaltung groß genug 
zu dieser gesonderten Darstellung.

Das erste Kapitel schildert den Erwerb der Neumark, als Zusammenfaßung 
aller bisherigen Darstellungen, aber mit gelegentlicher Verwertung neuer archi- 
valischer Quellen. Das wichtigste sind für uns die Motive des Ordens, der sich 
längere Zeit gegen den Ankauf ablehnend verhielt. Sigismund brauchte Geld, 
und sein Bevollmächtigter, Stibor von Stiborzicz, wollte durchaus die Neumark 
an den Zahlungsfähigsten verkaufen, — als solcher erschien ihm der Orden. Eine 
Urkunde mehrerer polnischer Beamten verrät die Absichten Polens auf die 
Neumark. Verfasser läßt es offen, ob König Wladislaw Iagiello diese Urkunde 
veranlaßt habe oder nicht. Er gibt aber doch zu, daß gerade dieser Brief den 
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Lochmeister zum raschen Entschluß, die Neumark anzukaufen, veranlaßt habe. 
Aus der allgemeinen Tendenz der polnischen Politik kann man wohl entnehmen, 
daß sie die Neumark gern in ihren Besitz gebracht hätte. Konrad von Iungingen 
war zu sehr ein weitschauender Politiker, als daß er diese Zusammenhänge nicht 
erkannt hätte.

Der Orden fand hier eine auf alter Überlieferung beruhende Einrichtung der 
Landesverwaltung vor, und es ist bezeichnend, daß er sich ihr weitgehend anschloß, 
obwohl sie ganz anders als in Preußen war. Man verzichtete von vornherein auf 
das Konvents-System und auf eine Teilung des rd. 8000 gkm großen Gebietes in 
kleinere Verwaltungsbezirke, sondern begnügte sich mit einem Beamten, dem 
Vogt der Neumark, für das Ganze. Maßgebend waren wohl Sparabsichten, die 
schon in Preußen in der Vereinfachung der Verwaltung erkennbar waren, und 
vielleicht auch die Tendenz nach einer mehr einheitlichen Politik. Der erste Vogt, 
Balduin Stal, 1402—1408, war ein ausgezeichneter Verwaltungschef, der dieser 
schwierigen Aufgabe sehr gut gerecht wurde. Sodann benutzte der Orden in weit
gehendem Maße die schon vorhandenen ständischen Einrichtungen, die „Zusam
menkünfte der Stände, für die der Ausdruck Tag oder Landsprache gebraucht 
wird." Die Versammlungen fanden regelmäßig statt. Daneben gab es einen 
Ausschuß der ältesten Mannen und der Städte, also eine kleinere und jederzeit 
bereite Vertretung des Adels und der Städte. Der Orden konnte deren Mit
wirkung nicht entbehren, um seine Lerrschaft angesichts der vorher sehr ungeord
neten Zustände zu befestigen. In Preußen haben die Stände sich ganz anders 
entwickelt^), mehr als selbständige Einrichtung gegenüber der Ordensregierung, 
nicht mit dieser zusammenarbeitend. Die Neumark hatte in der Bede, einer 
außerordentlichen, direkten Steuer eine Einrichtung, die in Preußen bisher fehlte. 
In der Neumark mußte der Orden schon 1405—06 davon Gebrauch machen und 
Leidenreich sieht in ihr mit Recht das Vorbild für das 1411 vom Orden in 
Preußen erhobene Geschoß. Endlich fand der Orden hier noch eine Einrichtung 
vor, die er sich zunutze machte, die geschworenen Räte der Landesherren, zwei bis 
drei angesehene Mitglieder des Landadels, die als Vertrauensleute und Rat
geber des Ordens wirkten. Sie ersetzten die Beratung des Vogtes durch Kon- 
ventsbrüder, waren aber zugleich Verbindungsleute zur Bevölkerung. In 
Preußen war diese Einrichtung nur im Keime entwickelt, so in der Person des 
Ritters Dietrich von Logendorf, der unter dem Lochmeister Konrad von Iun- 
gingen und seinen nächsten Nachfolgern als Rat wirkte. Der tiefgehende Gegen
satz zwischen dem Orden und dem Lande wäre in Preußen hierdurch gemildert 
worden, während es in der Neumark durch diese Einrichtungen gelang, eine feste 
Position im Lande zu schaffen.

Von den wirtschaftlichen Maßnahmen verdient der Ankauf mehrerer Do- 
mänenhöfe, und der nicht ohne Widerspruch erfolgte Erwerb fast aller städtischen 
Wassermühlen Beachtung. Das Kapital kam aus Preußen, der Ertrag sollte 
dann aber die neumärkische Verwaltung selbständig machen. Mehrfach mußte 
sich der Orden feste Läufer bauen, unter denen Küstrin das beachtenswerteste ist.

So konnte der Orden hier wieder ein geordnetes Staatswesen schaffen, wenn 
er auch nicht immer Freunde sich erwarb, seine Arbeit zeugt hier davon, „welche 
Kräfte auch im Niedergänge der Orden noch in sich trug". Die militärische Wich
tigkeit der Neumark als Verbindung zwischen Preußen und dem Reiche wurde 
klar erkannt. Für die Beurteilung der preußischen Verhältnisse gerade in den 
schweren Konfliktsjahren nach Tannenberg ist die Kenntnis der Vorgänge in der 
Neumark von hohem Wert. Leidenreich hat dieses Thema in fünf Kapiteln aus-

i) Vergl. Wermtnghoff, Der Deutsche Orden und die Stände in Preußen. München und LetpStg 1912. 
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gezeichnet durchgeführt, mit weitgehender Heranziehung ««gedruckter archivalischer 
Quellen. Ein Literaturnachweis und ein Verzeichnis der Ständetage vervoll
ständigen die Darbietung. Die Arbeit des Verfassers gibt erneut die Anregung, 
daß auch für Preußen die Verwaltungsarbeit des Ordens ihren Darsteller 
finden möge.

MarienburgWestpr. Bernhard Schmid.

8tsni8!LvKo1, A4ariciu8a r pilrna 1core8ponckencjL r lat 1551—1555.
krakowie 1929. XX, 261 S. mit Personen- und Ortsregister, (^rckiwum cko 
ckriejüw literatur^ i OLwiat^ Lolsce. 8erja II ^om. I. k^r. 2.)

Der verdienstvolle Schriftleiter der polnischen Zeitschrift für Neformations- 
geschichte (kekormacja vv Lolsce), der Krakauer Professor St.Kot, veröffentlicht 
in dem von der Krakauer Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Archiv 
für polnische Literatur- und Kulturgeschichte den Briefwechsel des Simon 
Maricius, der als rechtsgelehrter Kanzler am Hofe des Culmischen 
Bischofs Johannes Lubodzieski (1551—1562) wirkte. Auf Grund 
einer eigenhändigen Biographie, die als Beilage I beigefügt ist, wird in einer 
ausführlichen Einleitung der Lebenslauf dieses polnischen Humanisten zur Dar
stellung gebracht, während die Beilage II über das Leben und die Korrespondenz 
des genannten Bischofs von Culm berichtet. Maricius hatte selbst einen großen 
Teil seines Briefwechsels in ein Kopialbuch eintragen lassen, wobei er aber unter 
Ausschluß aller amtlichen Schriftstücke nur Privatbriefe aufnahm. Dieses Kopiar, 
das sich auf die Zeit von Mai 1551 bis dahin 1555 erstreckt, befindet sich jetzt in 
der Bibliothek des Priesterseminars zu Pelplin. Aus der Gesamtzahl von 507 
Briefen (sämtlich lateinisch) hat Pros. Kot hier nur diejenigen Stücke veröffent
licht, die den genannten Kanzler zum Absender oder Empfänger haben (zus. 
283 Briefe), nicht aber jene Briese, die Maricius für seinen Herrn, den Bischof 
Lubodzieski, (rd. 200 Stck.) oder für dessen Anverwandte (rd. 20 Stck.) entworfen 
und gleichfalls in sein Kopialbuch ausgenommen hat; über diese Korrespondenz 
findet sich ein kurzer Bericht in Beilage 11. Bekannt war bisher nur ein kleiner 
Teil dieser Briefe; soweit sie nämlich den ermländischen Bischof Stanislaus 
Losius betreffen, sind sie in der Hauptsache bereits in den Epistolae Losn von 
Hipler und Zakrzewski veröffentlicht worden.

Die Herausgabe der Korrespondenz des Simon Maricius begründet Pros. 
Kot damit, daß sie einen vorzüglichen Einblick in die Gedankenwelt der polnischen 
Gelehrten um die Mitte des 16. Jahrhunderts, also in der Blütezeit der polnischen 
Literatur, gewährt. Darüber hinaus aber bildet dieser Briefwechsel auch für 
die preußische Landesgeschichte eine wertvolle Quelle, für 
das Ermland sowohl wie für das sogenannte Königliche Preußen, vor allem für 
die Reformationsgeschichte der West preußischen Städte 
(Elbing, Thorn und Culm). Daher dürfte auch in dieser Zeitschrift ein Hinweis 
auf die neu erschlossene Quelle am Platze seim

Vom rein historischen Standpunkt aus wird man es gewiß bedauern dürfen, 
daß die Publikation sich nur auf die Korrespondenz des Kanzlers Maricius be
schränkt und die andern rd. 220 Briefe nicht zum Abdruck bringt. Das soll indessen 
der vorzüglichen Editionsarbeit des Herausgebers, den in erster Linie sein starkes 
Interesse an der Geistesgeschichte Polens leitete, keinen Abbruch tun.

Marienburg Wpr. Hans Schmauch.

dli18 kllIullck, Ou8tav ^äolk äsn 8tore. Stockholm 1933. 367 S. 8°.
Die Dreihundertjahrfeiern zur Erinnerung an Gustav Adolf haben Ver

anlassung zum Erscheinen der bei solchen Anlässen üblichen Wertlosigkeiten ge
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geben, aber auch zu drei guten und zum Teil sogar hervorragenden Werken Ver
anlassung gegeben, von denen hier, soweit sie sich auf Preußen beziehen, die Rede 
sein soll. Als die beste Darstellung ist unzweifelhaft das oben genannte schwedische 
Werk zu bewerten, dessen Verfasser sich schon durch mehrere gründliche Unter
suchungen in der Stockholmer tiistorislc l'iäglcrikt (Bd. 37 und 38) und in einer 
eingehenden Abhandlung „Ou8tav ^äolk inkör 1/ska kri^et (Stockholm 1918) als 
gründlichen Kenner dieser Zeit bewährt hat. Nach Ahnlund hat Gustav Adolf 
den Krieg mit Polen 1626 von Livland nach Preußen getragen, weil die Er
oberung Livlands nicht genügte, Polen zum Frieden zu zwingen. Er hoffte, durch 
Eroberung der preußischen Küste und Danzigs Polen von der See abzuschneiden 
und damit zum Frieden zu nötigen. Die Besetzung der preußischen Küste gelang, 
aber Danzig blieb unbezwungen. Die Polen ihrerseits vermochten die Schweden 
nicht aus Preußen zu vertreiben, und was sie weiter zur Verständigung geneigt 
machte, war die Besorgnis vor einem übergreifen des Kaisers auch nach dem 
königlichen Preußen, die unerbetenen stattlichen Truppensendungen des Kaisers 
nach Polen hatten Verdacht erweckt. So kam es 1629 zum sechsjährigen Waffen
stillstand von Altmark, der Schweden die Küstenstrecke vom Weichseldelta bis 
Nimmersatt ließ. Auch in einem Aufsatz des Sammelwerks „krin§ Oustav 
Hckoll" (Stockholm 1932) hat Ahnlund die preußischen Vorgänge (S. 97—110) be- 
handelt. Otto Westphal berührt in seinem geistvollen, wenn auch von Dogmatik 
nicht ganz freien Buch „Gustav Adolf und die Grundlagen der schwedischen 
Macht" (Lamburg 1932) die Preußischen Vorgänge nur kurz; er teilt Ahnlunds 
Auffassung, daß der Krieg in Preußen als Fortsetzung des Krieges in Livland, 
als Versuch, die Polen in Preußen zum Frieden zu zwingen, anzusehen ist. 
Lierin mit diesen beiden Verfassern übereinstimmend betont Johannes Paul in 
seinem „Gustaf Adolf" (3 Bände, Leipzig 1927—1932) schärfer als sie, daß die Ver
legung des Kriegsschauplatzes von Livland nach Preußen eine Flankenbedrohung 
für die Kaiserlichen bedeutete, daß der Krieg von Preußen sehr viel leichter als 
etwa von Livland aus nach den Erblanden oder nach dem Reich herübergespielt 
werden konnte. Wenn es weder zu einem Angriff auf das Reich noch auf die 
Erblande von Preußen aus gekommen ist, so darf zur Bestätigung der Nichtigkeit 
dieser Paulschen Ausführungen darauf hingewiesen werden, daß Tilly und 
namentlich Wallenstein in Gustav Adolf erst nach seinem Einmarsch in Preußen 
einen Feind gesehen haben, daß Wallenstein zu seiner Bekämpfung Truppen 
wohl nach Preußen, nicht aber nach Livland geschickt hat. Immerhin geht Pauls 
Meinung, mit dem Übergang nach Preußen sei Gustav Adolf in den deutschen Krieg 
eingetreten, doch wohl zu weit; sie würde zutreffen, wenn dieser Übergang erfolgt 
wäre nach der Besetzung Schleswig-Lolsteins, Mecklenburgs und Pommerns und 
nach der Belagerung Stralsunds sowie nach Schaffung einer Kriegsflotte in der 
Ostsee durch die Kaiserlichen. Auch ist nicht zu vergessen, daß trotz all dieser Vor- 
gänge die Möglichkeit, den Krieg in Deutschland zu vermeiden, erst 1630 ganz 
abgeschnitten wurde, daß bis dahin Verhandlungen zwischen den Gegnern ge
schwebt haben. Der große Wendepunkt in Gustav Adolfs Leben war sicherlich 
nicht der Übergang nach Preußen 1626, sondern der nach Pommern 1630.

Königsberg i. Pr. , Lein.

Osntrix et quelque8 S8pect8 cku Probleme xermaoo-polonsia. Paris 1932, VI, 
318 S. 8°. (Publication cle ls Lonciliation Internationale.)

Nachdem in den letzten Jahren Vertreter fast aller Nationen zu der Korridor
frage sich geäußert haben, hat die Carnegie-Stiftung einige führende Persönlich
keiten zu Vorträgen in Paris oder zu schriftlichen Äußerungen veranlaßt, die im 
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Jahre 1932 im Druck weiteren Kreisen zugänglich gemacht worden sind. So ist 
ein Buch geschaffen, in dem die entgegengesetzten Meinungen zu Wort kommen 
und neben Polen und Deutschen auch Franzosen und Amerikaner Vorschläge zur 
Lösung des Streites machen, der die ganze Welt mehr und mehr zu beunruhigen 
beginnt. Strasburger, der frühere Vertreter Polens in Danzig, eröffnet 
die Erörterungen Er fordert den Korridor und mit ihm auch eine Aufsicht 
Polens über Danzig, weil die Weichselmündung und die Danziger Bucht Polen 
den einzigen Zugang zum Meere gewähren, ohne dessen Besitz seine staatliche und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit gefährdet werde; denn während die Tschecho- 
slowakei, Ungarn und die Schweiz mehrerer Läsen für ihren Verkehr mit dem 
Auslande sich bedienen und deshalb den einen Lasen gegen den anderen bei 
Bedarf leicht ausspielen könnten, sei Polen stets auf die Benutzung deutscher 
Läsen angewiesen. Das Deutsche Reich habe es daher in der Land, den über
seeischen Lande! Polens jederzeit tariflich lahmzulegen. Gegen diese Aus
führungen ist einzuwenden, daß Polen, wenn es ernstlich wollte, auch Trieft oder 
die Läsen am Schwarzen Meer sich dienstbar machen könnte und das Deutsche 
Reich, soweit Polen den Zielen der Deutschen Politik nicht zuwiderhandelt, von 
der Durchfuhr polnischer Waren nach seinen Läsen nur Vorteile haben und diese 
deshalb nur zu seinen Schaden erschweren würde und schließlich, daß die heutige 
Ausfuhr Polens über das Meer zeitlich bedingt ist durch seine Währungspolitik 
und außenpolitische Rücksichten, aber sicherlich, was jeder Kenner der ost
europäischen Verhältniße weiß, auf die Dauer ihren bisherigen Umfang nicht bei- 
behalten kann. Polen ist ein Land der Binnengrenzen und muß, wenn es wirt
schaftlich denkt, seine Landelspolitik auch darauf einstellen. Es ist deshalb völlig 
abwegig, wenn Strasburger behauptet, Gdingen genüge Polen nicht, es brauche 
noch den Danziger Lasen, um seine Ausfuhr zu bewältigen. Die Entwicklung 
des Jahres 1932 erweist auch dem Außenstehenden deutlich genug, daß Polen 
den Danziger Lasen tatsächlich gar nicht braucht, da es ihn ständig mehr gegen 
den eigenen Lasen Gdingen zurücktreten läßt. Es wird die Zeit kommen, in der 
auch die führenden Staatsmänner Polens einsehen werden, daß die überseeische 
Ausfuhr, die übrigens überwiegend aus den widerrechtlich angeeigneten Berg
werken in Oberschlesien und den Olgruben in Galizien gespeist wird, für das 
Dasein Polens nicht lebensnotwendig ist und damit der staatseigene Zugang zum 
Meere mehr eine Belastung als eine Förderung seiner Lebensgrundlagen dar- 
stellt. Sehr ausführlich faßt Smogorzewski die gesamten Ansichten Polens 
über die Korridorfrage zusammen. Er bringt alle die geschichtlichen und statistischen 
Unrichtigkeiten und Schiefheiten wieder vor, die schon so oft widerlegt worden 
sind, daß es sich nicht lohnt, auf sie im einzelnen nochmals einzugehen. Sein 
Beitrag ist auch nur eine knappe Zusammenfassung seines neuen umfangreichen 
Werkes über ,,1.a Lomeranie Polonaise", über das an anderer Stelle das Not
wendige gesagt worden ist. (Vgl. Mitteilungen des Westpreußischen Geschichts- 
vereins Jg. 1933 Lest 3 und „Der Weichselkorridor im Urteil des Auslandes" 
1931.) Es sei nur nachdrücklich sein Versuch zurückgewiesen, die gegenwärtige 
Notlage Ostpreußens lediglich als ein Verkehrsproblem hinzustellen. Es wäre 
gewiß zu wünschen, daß Polen die Schwierigkeiten des Verkehrs zwischen 
Pommern und Ostpreußen behebt; aber dadurch würde die wirtschaftliche Not 
in Ostpreußen nur gemindert, nicht beseitigt werden. Sie wird auch nicht durch 
den Ausfall des russischen Landels verursacht, sondern allein dadurch, daß die 
geschichtliche und natürliche Lebenseinheit des Preußenlandes zerrissen und dieses 
von seinem deutschen Mutterlande abgetrennt ist. Aus Furcht vor der kommenden 
Revision sucht Smogorzewski seinen französischen Lesern einzureden, daß diese 
den Krieg und die Vernichtung Europas bedeute. In Wahrheit wird dem Frieden 
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gedient, wenn unhaltbare, auf Lüge und Gewalt gegründete Maßnahmen wieder 
gutgemacht werden. Es ist eine böswillige Irreführung der Weltmeinung, wenn 
Ostpreußen als eine Sprachinsel hingestellt wird, wie es deren viele in Osteuropa 
gäbe und wenn die Bedeutung des Korridors mit dem Linweis darauf herab- 
gesetzt wird, daß noch Dutzende solcher Korridore und Inseln vorhanden seien, 
ohne daß die von ihnen betroffenen Staaten darunter zu leiden hätten; denn 
gerade die Tatsache, daß Ostpreußen unter dem Korridor leidet, die übrigen 
Staaten aber ihre Korridore" kaum spüren, beweist, daß Verhältniße mit
einander verglichen werden, die tatsächlich miteinander nicht vergleichbar sind. 
Loetzsch widerspricht im folgenden Beitrag den Darlegungen Smorgorzewskis 
in mehreren Punkten. Er kommt dem polnischen Nationalgefühl mit der Be
merkung entgegen, daß er den polnischen Staat nicht für eine vorübergehende Er
scheinung hält, sondern seinen Fortbestand, wenn auch nicht im bisherigen über- 
steigerten Umfange, für möglich und notwendig hält. Wer die Geschichte Ost- 
europas kennt, wird dieser Ansicht durchaus beipflichten. Es hat Jahrhunderte 
lang einen polnischen Staat gegeben, besten Vorhandensein für seine Nachbar
staaten erträglich war, aber stets nur so lange, als er nicht auf fremden Volks- 
und Kulturboden Hinübergriff. Weiterhin bespricht Loetzsch verschiedene Vor- 
schlüge über die Zukunft des Korridors. Wladimir d'O rmesson sucht die 
französische Laltung in der Korridorfrage zu rechtfertigen. Er möchte die 
Deutschen davon überzeugen, daß Frankreich durchaus den Frieden will; aber 
kein Franzose könne den Polen die Verstümmelung ihres Staates zumuten, so
lange sie selbst nicht damit einverstanden wären! Die größten Schwierigkeiten bei 
der Lösung der Korridorfrage sieht er nicht mit Unrecht darin, daß sie von 
polnischer und deutscher Seite zu einer Sache der nationalen Selbstachtung, des 
Prestiges, gemacht worden sei. Deshalb wäre eine Lösung, die beide Parteien 
befriedigt, nicht zu finden. Auch gehe es nicht an, das ganze Gebiet zu inter- 
nationalisieren. Auch könne Polens Zugang zur See über Danzig nicht gegen 
einen solchen über Memel ausgetauscht werden, weil Litauen dem nicht zu
stimmen würde. Indem d'Ormesson es vermeidet, die Rechtslage nachzuprüfen 
und die Lebensbedürfnisse des heute zerteilten Preußenlandes zu berücksichtigen, 
begnügt er sich damit, einige Verkehrsverbesserungen vorzuschlagen. Richtiger 
hat William Martin erkannt, daß die Korridorfrage nicht eine Sache des 
Verkehrs und der Wirtschaft, sondern der nationalen Politik ist. Er ist sich über 
die Schwierigkeiten einer einwandfreien Lösung durchaus klar, aber auch er irrt, 
wenn er die heutigen völkischen Verhältnisse im Korridor einer Entscheidung zu
grunde legen will und dabei im Banne der polnischen Propaganda die Kaschuben 
den Polen gleichachtet und behauptet, im Korridor wäre stets eine polnische 
Mehrheit vorhanden gewesen. Sehr sachlich legen der Danziger Senatspräsident 
Ziehm und der Regierungspräsident Budding in Marienwerder die Lage 
in Danzig und Ostpreußen dar. Sie erweisen die Unhaltbarkeit der gegenwärtigen 
Verhältnisse, wobei die polnischen und die deutschen Ansprüche ruhig gegen
einander abgewogen werden. Die Darstellung, die Rache! — Conrad Nason 
über die Korridorfrage gibt, und die Lösungen, die sie erörtert, gehen von der 
richtigen Einsicht aus, daß der Korridor nicht für sich betrachtet werden darf, 
sondern die Zukunft des ganzen Gebietes, das wir Deutschen das Preußenland 
benennen, berücksichtigt werden muß. Sie weiß auch, daß die Kaschuben nicht als 
Polen gelten können, daß Polen die Zusammensetzung der Bevölkerung Pomme- 
rellens grundlegend geändert hat und daß sehr viele seiner Bewohner sich einst 
als Deutsche, jetzt aber als Polen ausgeben, da im Korridor deutscher und 
polnischer Volksboden sich überschneiden. Geradezu kindlich ist jedoch ihre 
Meinung, den beiderseitigen Widerstand gegen die gegenwärtige Lösung der 
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Korridorfrage „kartographisch" mindern zu können, nämlich dadurch, daß die 
Karten des Korridors künftig durch entsprechende Färbung sowohl den Zugang 
Polens zum Meere als auch den Zugang des Deutschen Reiches nach Ostpreußen 
erkennen laßen; denn der Korridor wäre infolge der Polen auferlegten Verkehrs
rechte des Deutschen Reiches heute gar nicht ein vollständig polnisches Gebiet. 
Die Deutschen sollten durch die Kartenzeichnungen überzeugt werden, daß auch 
deutsche Rechte im Korridor noch beständen und sie also keinen Grund hätten, 
sich so heftig zu beklagen, wie sie es bisher zu tun Pflegen. Es ist sehr zu be- 
achten, daß der frühere Lohe Kommissar des Völkerbundes in Danzig van 
Lamel die Lösung der Korridorfrage als überaus dringlich erachtet; sie könne 
weder in der Beibehaltung des Gegenwärtigen noch in der Wiederherstellung des 
früheren Zustandes bestehen. Beide Parteien sollten zu Zugeständnissen bereit 
sein. Die Znternationalisierung des Korridors oder einzelner seiner Teile wird 
ebenso abgelehnt, wie sein Austausch gegen das Memelland. Die vorbehaltlose 
Rückgabe des Korridors an das Deutsche Reich sei nach der Begründung des 
polnischen Staates nicht möglich. Van Lamel wagt nicht einmal den Vorschlag, 
für diesen Fall Polen bestimmte Rechte international zu verbürgen. Er hält 
eine Lösung nur in folgender Linsicht für möglich: der Verkehr nach Ostpreußen 
wird verbessert, die deutsche Minderheit in Pommerellen erhält erweiterte Rechte, 
die Grenze wird örtlich berichtigt, Danzigs Deutschtum wird bestätigt und seine 
wirtschaftliche Lage von einigen Schwierigkeiten befreit, Polen und das Deutsche 
Reich verzichten auf jede weitere Revision. Es versteht sich von selbst, daß solche 
kleinen Mittel der Not des Preußenlandes nicht abhelfen können. Obwohl 
van Lamel mehrere Jahre in Danzig mit den tatsächlichen Verhältnissen sich ver- 
traut machen konnte, verkennt auch er die wahren Ursachen des gegenwärtigen 
Zwiespaltes oder er will sie nicht eingestehen. Wir haben sie mehrfach offen 
dargelegt und wir verzichten, auf alle die Bedenken einzugehen, die in dem vor- 
liegenden Buche von den verschiedenen Seiten geäußert sind; denn sie zeigen 
keinen endgültigen Weg zur Befriedung des Weichsellandes. Es verdient nur 
festgehalten zu werden, daß maßgebende Persönlichkeiten des Auslandes von der 
Unhaltbarkeit des augenblicklichen Zustandes sich überzeugt haben und die Lösung 
der Korridorfrage als eine der wichtigsten Aufgaben der europäischen Politik 
betrachten.

Danzig. Keyser.

Wilhelm Bernhard, Der polnische Korridor. Dissertation. Würzburg 
1930/31. 50 S. 8°.

Die von Bernhard vorgelegte Arbeit über den Weichselkorridor, der von 
ihm trotz aller dagegen schon geäußerten Bedenken wieder als polnischer Korridor 
bezeichnet wird, stellt zunächst einige Tatsachen über die geschichtlichen und 
völkischen Verhältnisse zusammen, legt den Begriff der Staaten-Sukzession und 
der Staats-Servituten nach den Artikeln 87 und 89 des Versailler Vertrages dar 
und geht dann ausführlicher auf das Abkommen vom 21. Juni 1921 über den 
Korridorverkehr ein; doch ist von der Erörterung der rechtlichen und wirtschaft- 
lichen Fragen, die sich an dieses Abkommen knüpfen, abgesehen. So ist die 
Arbeit eine der vielen, die trotz des besten Willens ihrer Verfasser, an der Lösung 
der Korridorfrage mitzuwirken, aus Mangel an Selbstbeschränkung und infolge 
unzureichender Vertrautheit mit den tatsächlichen Auswirkungen des Versailler 
Vertrages weder der Forschung noch der Politik Neues zu bieten vermögen.

Danzig. Keyser.
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Joseph Rink, Die Geschichte der Koschneiderei. Ihre Bevölkerung im 
Jahre 1772 und Ende 1919. Danzig: Danziger Verlagsgesellschaft 1932. 
204 S. 8°. (Quellen u. Darstellungen zur Geschichte Westpreußens, hrsg. 
vom Westpreußischen Geschichtsverein, Bd. 16.)

Der Erforscher der Koschneiderei, Prof. Dr. I. Rink-Danzig, der getreueste 
Sohn seiner Leimat, hat seine Studien über die Koschneiderei fortgeführt mit 
einer Geschichte dieser Landschaft und einem wertvollen bevölkerungspolitischen 
Anhang, der von nationalem Werte für die Erkenntnis des Personenstandes ist.

Rink behandelt die Geschichte seiner Leimat in 4 großen Abschnitten: I.Allge- 
meine Einleitung über Entstehung, Lage, Umfang, Einteilung und Namen der 
Landschaft, ihre vorgeschichtliche Besiedlung und die staatliche Zugehörigkeit in der 
geschichtlichen Zeit. 2. Geschichte der einzelnen Orte der Koschneiderdörfer, 
nämlich der Zinsdörfer, der erzbischöflichen Dörfer, der Iesuitendörfer und der 
eingegangenen Güter. 3. Die Wirtschaftsgeschichte. 4. Die Kulturgeschichte mit 
besonderer Berücksichtigung der Kirchengeschichte und mit einer Betrachtung über 
die Nationalität der Bewohner, die zu dem Ergebnis kommt: „Die Koschnäwiger 
Dörfer sind eine geschlossene deutsche Siedlung aus der Zeit des deutschen Ritter
ordens." Die Tatsache, daß zu Beginn des 18. Jahrhunderts die wohlhabenderen 
Familien ihrem deutschen Namen ein ski angehängt haben, kann diese wichtige 
Feststellung nicht beeinträchtigen. Sorgfältige und vollständige Verzeichnisse 
über die benutzte Literatur, die Personen, Orte und Sachen erleichtern die Be- 
Nutzung des Buches.

Ein besonderer Anhang „Neues zu den On und Fln der Koschneiderei" führt 
uns zurück zu I. Rinks „Die Orts- und Flurnamen der Koschneiderei" (1926), 
von mir besprochen in Apr. F. 4, i 1927.

Rink setzt sich in diesem Anhang mit den Kritikern seines Namenbuches aus- 
einander, vorsichtig abwägend und urteilend. Mit Genugtuung stelle ich fest, daß 
Rink noch neue Fln aus dem Volksmund gefunden hat, die er unter jedem Dorfe 
angibt; es sind rund 150 Namen, also eine stattliche Nachlese. Für den Flur
namenforscher ist die Auseinandersetzung Rinks mit seinen Kritikern von hohem 
Interesse. Nationalpolitisch wichtig ist, daß er die Zahl der als slavisch anzu- 
sehenden Fln nach der Kritik von F. Lorentz herabmindert und nunmehr den 
Prozentsatz aller slavischen Flurnamen auf 5^> ansetzt, ein Ansatz, der dem Ver
hältnis von deutschen und slavischen Bewohnern in der Koschneiderei nahekommt. 
Ich empfehle die Lektüre des wertvollen Buches allen Ostforschern und allen 
Freunden der heimischen Geschichte.

Danzig. Ä. Strunk.

Hans-JoachimPerk, Verfassungs- und Rechtsgeschichte des Fürstbistums
Ermland. Jurist. Dissertation Königsberg 1931. X, 112 S. 8°.

Die Behandlung der altpreußischen Rechtsverhältnisse durch einen Juristen 
wird man immer durchaus begrüßen; aber gerade die vorliegende Arbeit zeigt 
deutlich die großen Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden sind. Ohne eine 
sehr eingehende Kenntnis der allgemeinen Geschichte des Preußenlandes und 
ihrer Literatur wird das nicht möglich sein; diese unerläßliche Voraussetzung gilt 
im besonderen Maße für eine Darstellung aus dem Gebiete der Verfafsungs- 
geschichte. Leider wird der Verfasser dieser Vorbedingung nicht gerecht. Gewiß 
ist die Gliederung richtig, die er dem ersten Abschnitt seiner Arbeit, der Ver- 
fassungsgeschichte des Fürstbistums Ermland, zugrunde legt (staats- 
rechtliche Verhältniße: Bistum und Deutschorden, Bistum und Polen, Bischof 
und Domkapitel; Gesetzgebung; Verwaltung; Rechtspflege). Aber die Dar
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stellung im einzelnen ist vielfach unklar und schief, ja manchmal geradezu falsch; 
zudem vermißt man eine straffe Konzentration, die sorgfältig alle Abschweifungen 
und Weitschweifigkeiten vermeidet. Man könnte manchmal geradezu von Aus
flügen in die Historie sprechen, bei denen der Verfasser längst geklärte Dinge in 
epischer Breite behandelt, ohne auf die einschlägige Literatur zu achten. Andrer
seits vermißt man die notwendige Auseinandersetzung mit gegenteiligen Auf- 
fassungen; so hätte der Verfasser z. B. unbedingt Stellung nehmen müssen zu der 
bekannten Ansicht I. Caros (Geschichte Polens Bd. V, 1 S. 415), daß das Ermland 
erst durch den Thorner Friedensvertrag von 1466 als ein geistliches Fürstentum 
errichtet worden sei. Manche Unklarheiten entstehen auch dadurch, daß der Ver
fasser zeitlich weit auseinanderliegende Nachrichten öfters auf ein und denselben 
Zeitpunkt bezieht, so z.B. bezl. der Aufgaben und des Gehalts der bischöflichen 
Beamten, der Organisation der Landgerichte im Ermland, des Appellationsrechts 
an den Polenkönig. Oder ein anderes: ist die Ausfertigung von Handfesten 
wirklich ein Akt der Gesetzgebung (S. 18)? Völlig falsch ist z.B. die Auffassung, 
daß der Orden und später der Polenkönig Lehnsleute im Fürftbistum gehabt 
habe, die ihm zur Heeresfolge verpflichtet gewesen seien (S. 7 u. 10). Schließlich 
wird die Nachprüfung dadurch erheblich erschwert, daß oft seitenlang fast jede 
Angabe eines Belegs fehlt — eine stark apodiktische Art der Darstellung. Im 
ganzen wäre es wohl besser gewesen, wenn der Verfasser unter Weglassung der 
Verfassungsgeschichte sich auf die R e ch t s g e s ch i ch t e des Ermlandes beschränkt 
hätte. Dieser zweite Teil der Arbeit ist jedenfalls erheblich besser zu beurteilen; 
vielleicht liegt das daran, daß für den Abschnitt über das bürgerliche Recht ge- 
diegene Vorarbeiten herangezogen werden konnten. Die folgenden Abschnitte 
über das Strafrecht und Prozeßrecht — im wesentlichen handelt es sich hier um 
Neuland — verwerten in der Hauptsache Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts, 
lassen also die ältere Zeit meist außer acht, so daß dabei die Entwickelung 
des Rechts im Ermlande doch wohl zu kurz kommt. (Das Braunsberger Achtbuch 
umfaßt nicht etwa nur, wie der Verfasser S.92 angibt, die Jahre 1399—1424, 
sondern ist bisher nur für diesen Zeitraum publiziert.)

Sehr wertvoll ist der Nachweis des Verfassers, daß das Ermland bis zum 
Ende seiner staatlichen Selbständigkeit zähe an den deutschrechtlichen Grundsätzen 
des kulmischen bzw. lübischen Rechts festgehalten hat (S. 111) und daß das im 
übrigen Deutschland längst rezipierte römische Recht im Ermlande nur in einigen 
Ausnahmefällen (z. B. bezl. der Testamente der Blinden S. 74 f. und beim Schuld- 
recht S. 80) und da erst seit dem 18. Jahrhundert Aufn hme gefunden hat.

Abschließend wird man sagen dürfen, daß Perks Darstellung der erm- 
ländischen Rechtsgeschichte eine brauchbare Grundlage für deren weitere Aus- 
gestaltung schafft, während die Verfassungsgeschichte des Ermlandes in der vor- 
liegenden Form in keiner Weise genügt, so daß hier eine Neubearbeitung 
unbedingt erforderlich bleibt.

Marienburg Wpr. Hans Schmauch.

Fritz Grigat, Besiedlung des Mauerseegebiets im Nahmen der Kolonisation 
Ostpreußens. Königsberg: Gräfe u. Anzer (1932), 160 S., 1 Karte, 
7 Skizzen 8°. Kart. 4,50 RM., gebunden 5,50 NM. (Leimatforschung aus 
Ostpreußens Mauerseegebiet. T. 4.)

Diese Arbeit ist das Ergebnis einer gründlichen Akten- und Arkunden
forschung. Leider ist dabei die Verwertung von gedruckten Quellen und Dar
stellungen zu kurz gekommen. Das behandelte Gebiet entspricht dem heutigen 
Kreise Angerburg und gehörte einst zur altpreußischen Landschaft Galindien, die 
Verf. — wohl Töppen (Geschichte Masurens S. 5) folgend — mit Recht bis an 
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den Lyckfluß reichen läßt (S. 23). Zur Ordenszeit bildete der Kreis einen Teil 
der „Großen Wildnis"; die erste Gründung ist hier das „Wildhaus" Angerburg 
(1335) gewesen. Die Auffassung, daß die Wildnis als Schutzwall gegen die 
Litauereinfälle gepflegt worden sei, ist längst widerlegt (vgl. Ostpreußen 700 Jahre 
Deutsches Land, Festschr. d. Kbgr. Lartungschen Ztg., hrsg. Dr. L. Goldstein 1930, 
S. 23; ferner Krollmann, Polit. Gesch. d. Deutsch. Ordens (1932) S. 48) und vom 
Verf. selbst sehr treffend beurteilt (S. 27 u. 29). Komisch wirkt die Ansicht, daß 
auch „das Anwachsen fragwürdiger s!?s Volkselemente in der Wildnis" den 
Orden zu eingehenderer Beschäftigung mit dem Waldgebiet angeregt hätte 
(S.29). Das geschah natürlich aus wirtschaftlichen, nicht polizeilichen Gründen. 
Die auf „Bericht Prassia III S. 13—15" gestützte Behauptung, daß Barten vom 
Orden selbst „zu einer Einöde gemacht worden" wäre (S. 27), erscheint doch nach 
Lohmeyer (Gesch. v. O.° u. W.P. 1908, S. 139) wenig haltbar. Nach dem Tode 
des Diwane vor Schönste hören wir tatsächlich von keiner Unternehmung mehr 
gegen Barten. Wenn diese Landschaft übrigens wirklich nach der „Art der 
Loniggewinnung" so benannt wäre (S. 21), so hätte halb Ostpreußen „Barten" 
heißen können!

Die erste Ortsurkunde des Kreises ist 1392 (S. 58), die letzte 1769 (S. 136) 
ausgestellt. Daß der Beruf der Kolonisten als Jäger und Beutner (wo bleiben 
die Fischer?) die Siedlungsform bestimmt hätte (S.39), ist nur bedingt richtig. 
Die Zager erhalten fast immer eine Art Dienstgut, denn sie galten als Beamte. 
Daß die Beutner aber besondere Dorfformen gebildet hätten, kann selbst Verf. 
nicht belegen. Beim Beutnerbetrieb ist übrigens zwischen den transportablen 
Bienenstöcken oder Beuten (S.48) und denen in eingewachsenen Baumstämmen 
zu unterscheiden; nur für diese zahlten die Beutner Zins, jene waren ihr freies 
Eigentum.

Die eine schwache Seite dieser Arbeit ist die verfassungsrechtliche. Lier nur 
einige Linweise: „Lochkölmer" (S.39, 41) sind in der Ordenszeit unbekannt; 
„Pflugkorn" ist nicht Kirchenzehnt (Dezem) (S.65), sondern letzten Endes eine 
Grundsteuer — nach Krollmann (Ztschr. d. Wpr. Gesch.V., Lest 64 S. 15) eine 
„Betriebsabgabe" — an den Landesherr«; die armen Litauer, die fast durchweg 
auf Waldweidewirtschaft angewiesen waren, als „Lochzinser" zu bezeichnen 
(S. 69), ist leicht irreführend, denn Lochzinser sind gehobene Zinsbauern; nicht 
Mangel an festbegrenztem Besitzrecht, auch nicht das römische Recht haben das 
soziale Absinken des oftpr. Bauernstandes bedingt (S. 75), sondern letzten Endes 
der seit Ordenszeit chronische Mangel an Landarbeitern, besonders spürbar seit 
der Entstehung der großen Domänen und Güter ab 15. Iht.

Zu den einzelnen Ortsgründungen sei nur folgendes bemerkt: Richtig ist der 
Linweis auf die noch recht unbekannten Russenansiedlungen im Ordensland 
(S. 53). Vielleicht sind unter „Weißrussen" Sudauernachkommen zu verstehen? 
Jedenfalls bewohnen diese „Russen" altes Sudauergebiet. Auf wirkliche „Groß. 
Russen" scheint aber der Name Muskawiter (S. 77) zu deuten. Wie vorsichtig 
man bei Nationalitätsbestimmungen aus Personennamen sein muß, zeigt z.B. 
„Griswald" (S. 54/55). Gewisse Erscheinungen im Ostmasurischen ohne wissen- 
schaftliche Grundlage auf preußische Einflüsse zurückführen zu wollen (S.63), 
scheint doch sehr gewagt. Die Verleihung von 100 Lufen in Possessern (S. 77) 
läßt die Vermutung einer beabsichtigten Stadtgründung zu. Beachtenswert ist 
der Linweis auf die fast durchgängige Unstimmigkeit zwischen der ursprünglichen 
und der heutigen Lufenzahl der Zinsdörfer (S. 91). S. 60 muß es 1437 statt 
1137 und S.86 1566 statt 1466 heißen. Der auch sonst bekannte Niklas Witkop 
(S.52) hat anscheinend keine Kinder gehabt (vgl. „Prussia" Lest 26 S. 257/8) 
u. a. m.
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Eine andere, besonders schwache Seite der Arbeit sind die Namenerklärungen, 
die am besten ganz weggeblieben wären, „liske" z. B. ist nicht mit Tragkorb, 
sondern mit Lagerstätte zu übersetzen (S. 45); Taberlack und Tawerlauken sind 
natürlich identisch (S.47); Pietzarken hat nichts mit Peterchen, sondern entweder 
mit piec (Ofen) oder pietzara (Löhle) zu tun (S. 76); Kruglanken ist wohl eher 
mit dem deutschen „Krug" als mit masurischem „kruk" zu verbinden (S.78), 
Klimke kann auch plattdeutsch sein (S. 103) u. dgl. m.

Sehr anerkennenswert ist dagegen die Beachtung und die Darstellung der 
Siedlungsformen, die wohl zum größten Teil auf persönlicher Kenntnisnahme 
beruht (Kapitel IX). Doch dürfte vor einer zu weitgehenden Schematisierung, 
wie auch einer Überschätzung ihrer Bedeutung für die Nationalitätenbestimmung 
zu warnen sein»

Im übrigen ist dieses Buch eine anerkennenswerte Leistung und wird hoffent- 
lich anregend auf die noch ausstehenden Kreise wirken.

Breslau. LermannGollub.

Max Hein, Geschichte der Stadt Bartenstein 1332—1932. Selbstverlag der 
Stadt Bartenstein 1932. 237 S. 8».

Am 17. Februar 1332 erteilte der Lochmeister Lothar von Braunschweig der 
Stadt Bartenstein ihre Landfeste. Aus diesem Anlaß feierte die Stadt im ver
gangenen Jahre ihr 600jähriges Bestehen; der Magistrat der Stadt ließ durch den 
Direktor des Königsberger Staatsarchivs ihre Geschichte beschreiben. Der Ver
fasser hat sich dieser ehrenvollen Aufgabe mit gewohntem Fleiße und mit er
staunlicher Quellenkenntnis unterzogen. Seine umfangreiche Darstellung bietet 
eine nahezu erschöpfende Zusammenfassung alles dessen, was aus Urkunden und 
Akten, aus Bildern und Karten, aus literarischer und mündlicher Überlieferung 
von den ältesten Zeiten bis zur unmittelbaren Gegenwart über die Entwicklung 
Bartensteins sich ermitteln läßt. Der Stoff ist nach den wichtigsten Zeitabschnitten 
gegliedert, wobei für die Neuzeit dem Wirtschaftsleben, der Verwaltung und 
dem Geistesleben jeweils gesonderte Abschnitte gewidmet sind. Leider wird die 
Beigabe von Stadtansichten und eines Stadtplanes, sowie ein Sachverzeichnis 
vermißt. Die am Schluß beigefügten Anmerkungen beschränken sich auf Lin- 
weise auf die Quellen und Darstellungen. Bartenstein hat in der Geschichte des 
Preußenlandes niemals eine hervorragende Rolle gespielt; auch wenn seine kauf
männischen Beziehungen im 16. Ih. von Königsberg bis nach Danzig reichten, 
war sein Einfluß vorwiegend auf die nähere Umgebung eingeengt. Trotzdem 
haben ein gut begründeter Wohlstand, eine umsichtige Verwaltung, das Vor- 
handensein einiger Schulen und die Vorteile einer Garnison die Gemeinde unter 
den kleineren Städten Ostpreußens mit in die erste Reihe gesetzt. Die Burg 
Bartenstein, die 1241 begründet wurde, hatte in den ersten Jahrzehnten Wechsel- 
volle Kämpfe zu überstehen. In ihrer Nähe entstanden die ersten bürgerlichen 
Niederlassungen. Die Stadt selbst wurde erst 1326 in einer Schlinge der Alle 
angelegt. Ihre Bevölkerung stammte, soweit sich ihre Lerkunft feststellen ließ, 
vorwiegend aus dem Preußenlande. Nach 1353 wurde die Stadt mit Mauern 
umgeben und erhielt einen Stadtwald. Der Verfasser hat die Angaben des 
Schöffenbuches für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung eingehend aus- 
geschöpft; auch die Namen und die Laufbahn der amtlichen Personen, sowie der 
Geistlichen und Lehrer, soweit als möglich, zusammengestellt. Die Bürgerschaft 
zählte im Mittelalter etwa 1400 Köpfe. Sie wuchs bis zum Jahre 1729 auf 1961, 
bis 1756 auf 2477 Köpfe an, um erst 1770 2865 Personen zu erreichen. Im 
Jahre 1832 wurden 3826 Personen, 1910 7344 Personen gezählt. Unter den 
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kriegerischen Wirren hatte die Stadt oft zu leiden, die Napoleonischen Kriege 
haben ihren Wohlstand stark beeinträchtigt. Bemerkenswert ist die Angabe, daß 
die preußische Sprache erst am Ende des 16. Ihts. erlosch, Katholiken bis zum 
19. Ih. völlig fehlten, Juden vereinzelt seit 1737 auftraten. Die S. 40 erwähnten 
„Remen" dürften auf die Nahmen zu deuten sein, auf denen die Tuchmacher 
ihre ausgelegten Tücher zum Trocknen ausspannten.

Danzig. Keyser.

Franz Steffen, 4000 Jahre bezeugen Danzigs Deutschtum. Danzig: West, 
preußischer Verlag 1932. 312 S. Mit 58 Bildern u. 1 Karte. 8°.

Trotz der zahlreichen Schriften, die in den letzten Jahren über Danzig er« 
schienen sind, füllt das vorliegende Buch eine Lücke aus. Es bietet unter genauer 
Quellenangabe eine treffliche, volkstümliche Zusammenfassung all der Forschungs- 
ergebnisse, die Danzigs Deutschtum in der Vergangenheit erweisen und somit jene 
im einzelnen schon oft widerlegten, aber immer wieder vorgebrachten polnischen 
Behauptungen von dem Polentum des alten Danzigs als Geschichtsfälschung 
bezeugen. Der Verfasser hatte nicht die Absicht, eine neue Gesamtgeschichte 
Danzigs zu schreiben. Er geht aus von der Begründung der Freien Stadt durch 
den Vertrag von Versailles und dem ihm folgenden Niedergang der Danziger 
Wirtschaft. Er zeigt, daß die in Versailles getroffene Lösung nicht wie ihre 
von den Vertretern Polens irregeführten Vertreter Vorgaben, sorgfältig überlegt 
war, sondern allen Grundsätzen des Völkerrechtes und allen Erfahrungen der 
Geschichte widersprach. Wirkungsvoll wird das Landschaftsbild von Danzig im 
Jahre 1930 dem zu Beginn der deutschen Siedlung gegenübergestellt und damit 
offenbart, daß alle Kulturarbeit in und um Danzig das Werk der Deutschen und 
nur der Deutschen ist. Die weiteren Ausführungen legen dar, wie wenig Rechte 
und Einfluß Polen einst gehabt hat, wie die Stadt politisch und wirtschaftlich ihr 
Geschick selbständig gelenkt hat und wie zu allen Zeiten ein breiter Strom geistigen 
Lebens vom deutschen Mutterlande nach der Weichsel hinüberfloß. Gerade die 
Darstellung dieser literarischen und künstlerischen Beziehungen Danzigs zum 
übrigen Deutschland ist zu begrüßen, weil eine gleiche Übersicht bisher nicht vorlag. 
Im übrigen bietet der Inhalt des Buches dem Fachmann nur wenig neues. Zahl- 
reiche Abschnitte sind wörtlich den vorhandenen Werken entnommen. Auch die 
Abbildungen waren zum großen Teil schon anderweitig veröffentlicht. Immerhin 
ist es dem Verfasser zu danken, daß er auf diese Weise die dem Laien sonst nur 
schwer oder gar nicht zugängliche Literatur zur Danziger Geschichte unter scharfer 
Leraushebung der für den heutigen nationalpolitischen Kampf bedeutsamen Tat- 
sachen weitesten Kreisen in ansprechender Form nahe gebracht hat. Einige Einzel
heiten seien im folgenden berichtigt: Abb. 1 stellt nicht eine Radierung, sondern 
einen Kupferstich von Logenberg dar. S. 41: die Kulturgeschichte des Danziger 
Landes beginnt nicht erst um 1300; selbst die Geschichte der deutschen Kultur setzt 
schon um 1200 ein, um 1300 war bereits die deutsche Stadt Danzig an der Mottlau 
vorhanden, wie Seite 87 richtig angegeben ist. Auch geht es nicht an, den Aus- 
druck Kulturgeschichte erst auf die Geschichte einer bestimmten, besonders hoch- 
wertigen Kultur anzuwenden und nur die schriftlichen Nachrichten als „geschicht
liche" Quellen (S. 58 f.) und die durch sie belegte Zeit als „geschichtliche" Zeit zu 
bezeichnen; vgl. hierzu die methodischen Ausführungen in meinem Buche „Die 
Geschichtswissenschaft 1931 S. 67. Eine dänische Herrschaft über Pommerellen 
am Anfang des 13. Jahrhunderts ist nicht erweisbar, auch hat Swantopolk sein 
Land vom Papste nicht zu Lehen genommen. Die bekannte Urkunde Gregors IX. 
vom Jahre 1227 bezeugt nur, daß der Papst bemüht war, die polnischen Fürsten 
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von Angriffen auf Pommerellen abzuhalten. S. 75: der Zisterzienserorden 
wurde nicht durch den Heiligen Norbert, sondern durch Robert von Molemes 
gegründet. Die Abb. auf Seite 78 zeigt nicht den Mühlenteich am Karlsberg, 
sondern den Hammerteich bei Ernsttal. S. 115: Das Krantor geht auf eine ältere 
Anlage von 1367, nicht erst von 1411 zurück; die Erweiterung der Marienkirche 
begann schon um 1380. Auf der Abb. S. 116 ist die Lange Brücke nicht von der 
Speicherinsel gesehen, sondern vom Bleihof. S. 132, die sogenannte fränkische 
Bauart im Weichselwerder geht nicht auf die Bauweise der Franken zurück, 
sondern stellt eine für das Preußenland kennzeichnende Abwandlung des nieder- 
sächsischen Bauernhauses dar. Die Abb. auf S. 133 zeigt das Laus Kleist in 
Guteherberge, nicht ein Laus im Gr. Werder. (S.270.) über Andreas Schlüter 
vergleiche jetzt meine Abhandlung in den Mitteilungen des Westpreußischen Ge- 
schichtsvereins, Ihg. 30 (1931), S. 39 f.

Danzig. Keyser.

Ernst Witt, Friedland als ostpreußische Kolouialstadt des Mittelalters. Kö
nigsberg: Kommissions-Verlag v. Gräfe u. Unzer 1932. 103 S. 8". 
3,50 RM. (Sonderschriften d. Altertumsgesellschaft Prussia.)

Dem Verfasser stand für die vorliegende Arbeit neben einem Stadtplan von 
1808 der gegenwärtige Baubestand zur Verfügung. Die noch vorhandenen Mittel- 
alterlichen Baureste sind, abgesehen von der Kirche und den Überbleibseln der 
Stadtmauer, nach dem eigenen Urteil des Autors „in Anlage und Ausführung 
außerordentlich primitiv und recht fragmentarisch." Als historische Quellen fand 
der Verfasser ein für eine Kleinstadt recht beachtliches archivalisches Materral 
vor, über dessen Beschaffung der Schluß der Besprechung Auskunft geben mag.

Für die erste Stadtplanung von 1312 bietet, entgegen vereinzelten anderen 
Städten, die Gründungsurkunde über Breite und Tiefe der Erbe und Straßen 
keinen irgendwie gearteten Anhalt. Das muß die Rekonstruktion des ersten 
Gründungsplans ungemein erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen. Trotz- 
dem wird für das Jahr 1930 ein Stadtplan rekonstruiert, der an jeder Markisette 
6 Läufer Vorsicht. Weitere Stadtplanrekonstruktionen werden für die Jahre 1430, 
1530 und 1630 angefertigt. Als Grundlage für deren Richtigkeit wird dre im 
Laufe der Zeit gesteigerte Zahl der städtischen Wohnhäuser herangezogen, wre 
sie die alten archivalischen Steuerregister der in Frage kommenden Zeitabschnitte 
ergeben. Allerdings muß der Verfasser einräumen, daß schon 1539 infolge der 
Knappheit der Bauplätze innerhalb des Mauergürtels durch Unterteilung von 
Bauparzellen halbe Erbe entstanden sind. Dadurch mußte die Rekonstruktion 
weiter erschwert werden. Für das Ende des 15. Jahrhunderts muß nach Annahme 
des Verfassers der Ring bereits vollständig mit Lauben umgeben gewesen sem, 
wofür die aus der Willkür herangezogene angebliche Beweisstelle der Zuver- 
lässigkeit entbehrt. Ebensowenig überzeugend kann am Ende des 15. Jahrhunderts 
aus der in den Rinnsteinen zu schaffenden Vorflut auf eine allgemeine Straßen- 
Pflasterung geschloffen werden. Gelegentlich der Erbauung der Stadtmauer und 
Kirche nimmt der Verfasser das Bestehen von Bauhütten nach westdeutschem 
Muster an, eine Ansicht, die bereits Lohmeyer als irrig zurückgewiesen hat. Auf 
die seitenlangen Abschweifungen, die sich verschiedentlich in der Arbett fmden, 
kann hier nicht eingegangen werden.

Ein wesentlicher Teil der Abhandlung befaßt sich neben der Rekonstruktion 
des Stadtplanes mit der Erbringung des Nachweises, daß Friedlands erste 
Siedler aus Niedersachsen stammten und den dort üblichen Laustyp in die neue 
Leimat mitbrachten. Fünf alte Wohnhäuser werden einer bautechnischen Unter
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suchung unterzogen. Ihren baulichen Zustand muß der Verfasser allerdings selber 
als recht fragmentarisch bezeichnen. Aus diesem bautechnischen Material werden 
nun die Schlüsse auf den Typ der niedersächsischen Bauernhauses gezogen. Ihm 
verdanken die zahlreichen, das Auge des Beschauers fesselnden Lausrekonstruk- 
tionen nebst den reichlichen Aufrissen und Schnitten ihre Entstehung. Man wird 
dem Verfasser auch auf diesem rein technischen Gebiete nicht immer folgen können. 
So erscheint es nicht glaubwürdig, daß das Friedländer Bürgerhaus erst im 
Laufe des 18. Jahrhunderts seine Schornsteinanlage erhielt, was mit den Will
küren anderer ostpreußischer Städte, mit der amtlichen Feuerordnung jener Zeit 
und auch wohl mit den wirtschaftlichen Bedürfnissen jener Tage nicht in Einklang 
zu bringen wäre. Auch für die Annahme einer späten Fensterverglasung sind 
keinerlei Beweise erbracht. Zm Gegenteil kennt z. B. die Taxordnung einer be
nachbarten Kleinstadt vom Jahre 1633 bereits unzweideutige und sehr eingehende 
Bestimmungen für die Glaser, die auf eine längere Entwicklung des genannten 
Landwerks in Ostpreußen schließen lassen.

Für die niedersächsische Abkunft der Friedländer Siedler wird ferner der 
älteste erhaltene bürgerliche Namensbestand herangezogen. Wir kennen außer 
dem in der Gründungsurkunde von 1312 auf uns überkommenen Lokator Lans 
Schröter noch etwa 10 bis 12 Namen aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, deren 
niedersächsische Lerkunst zu mindesten zweifelhaft ist. Ihre Namen würden, als 
einer mehr als 100 Jahre späteren Bürgergeneration angehörig, nichts besagen. 
And da sie auch dem Verfasser zahlengemäß nicht beweiskräftig genug erscheinen, 
so versucht er, für die niedersächsische Leimat den Ursprung des Namens der 
Stadt zu ergründen; wobei vom städtebaulichen Standpunkt die Beweisführung 
völlig versagt und auch der urkundliche Beweis sich hierfür nicht erbringen läßt. 
Und nicht allein hierfür, für viele der dargelegten Ansichten kann der Verfasser 
den urkundlichen Nachweis nicht erbringen, und es drängt sich die Vermutung 
auf, daß ihm selber diese Erkenntnis nicht verschlossen blieb, sonst hätte in der 
ganzen Abhandlung nicht die hypothetische Form der Beweisführung vor der 
kathegorischen den Vorrang gehabt.

Anläßlich des 600. Jubiläums der Stadt Friedland im Jahre 1913 erschien 
im Auftrage des dortigen Magistrats eine 359 Seiten starke Geschichte der Stadt, 
die sich auf einem umfangreichen Urkundenmaterial aufbaut. Dem Verfasser der 
vorliegenden Arbeit ist sie bekannt gewesen. Er hat sie im Literaturverzeichnis 
erwähnt, auffallenderweise und im Gegensatz zu der sämtlichen anderen dort auf
geführten gedruckten Literatur ohne Erscheinungsjahr. Als direkte Quelle ist sie 
unter den „Bemerkungen" — soll wohl Anmerkungen heißen — zweimal, allerdings 
in völlig belanglosen Dingen, citiert. Das von dem Verfasser verwertete, auf 
Friedland bezügliche rein historische Aktenmaterial ist bis auf den historischen 
Stadtplan von 1808 restlos in der 1913 erschienenen Stadtgeschichte enthalten. 
Auch der Schlußreim der besprochenen Arbeit findet sich bereits dort vor. Es ist 
erwiesen, daß der Verfasser das von ihm citierte archivalische Friedländer 
Material des Staatsarchivs in Königsberg, wohin 1911 auch die bisher in Fried
land lagernden Stadtarchivalien überführt wurden, nicht eingesehen hat. Auch 
der im Verzeichnis der benutzten Literatur ausdrücklich hervorgehobene archiva
lische Quellennachweis in seiner teilweise zu Mißverständnis Anlaß gebenden 
Form ändert nichts an dieser Tatsache. So bleibt denn der peinliche Eindruck 
zurück, daß der Verfasser seine Quellenkenntnis der älteren Stadtgeschichte direkt 
entnahm. Das ist eine nicht zu billigende Arbeitsweise, am allerwenigsten bei 
einer wissenschaftlichen Abhandlung, die die Grundlage zur Erlangung eines 
akademischen Grades bildet.

Königsberg i.Pr. W. Sahm.
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E. Kurt Fischer, Königsberger Lartungsche Dramaturgie. 150 Jahre 
Theaterkultur im Spiegel der Kritik. Königsberg: Königsberger Lar- 
tungsche Zeitung u. Verlagsdruckerei 1932. 968 S. 8°.

Mit der Herausgabe dieses umfangreichen Buches hat Eugen Kurt Fischer, 
der frühere Feuilletonleiter und Theaterkritiker der „Hartungschen Zeitung", ein 
außerordentlich aufschlußreiches Material für die Geschichte des Königsberger 
Theaters und seiner Kritik der Forschung zur Verfügung gestellt. Er hat nämlich 
aus den Iahresbänden der „Hartungschen Zeitung" „all das wieder ans Licht 
gebracht, was entweder als Bausteine für eine Geschichte der Theaterkritik von 
Wert ist oder Aufschlüsse gibt über die Entwicklung der Schauspielkunst, der Regie, 
des Dramas und der Oper". (S. 7.)

Die ersten Berichte über das Königsberger Theater schrieb im Winter 
1767/68 der junge Lippe! für Kanters „Königsbergische Gelehrte und Politische 
Zeitungen". Die Lartungsche Zeitung, die bis 1850 den Namen „Königliche 
Preußische Staats-, Kriegs- und Friedenszeitung" führte und sich nur in ihrer 
Beilage „Lartungsche Zeitung" nannte, veröffentlichte erst vom 8. August 1810 
ab regelmäßig Theaterberichte. Bis dahin gehörte die Theaterkritik nicht zu den 
ständigen Rubriken der Zeitung.

Namhafte Persönlichkeiten haben im Laufe der hundertzwanzig Jahre, die 
seitdem verflossen sind, zu den Theaterkritikern der „Lartungsche» Zeitung" gehört. 
Von 1814—1816 schrieb August von Kotzebue Theaterberichte für sie, auf die 
Fischer leider nicht näher eingeht (S. 22). Auch die Gestalt Ferdinand Naabes, 
der in den dreißiger und vierziger Jahren schrieb und der für das literarische 
Leben Königsbergs zweifellos von Bedeutung gewesen ist, wenn sein Wirken 
auch im einzelnen noch nicht klargestellt ist, tritt bei Fischer nicht deutlich hervor. 
Er wird von ihm als der Vertreter einer normativen Ästhetik charakterisiert, in 
der das klassische Kunstideal sich ausspricht (S.30). Wenn dann jedoch Fischer 
in einer Kritik Naabes über Gutzow „ein Dokument der beginnenden materia- 
Mischen Geschichtsbetrachtung" (S.37) erblickt, so erkennt er die bekannte Ab- 
lehnung des bürgerlichen Dramas durch die Klassik in dieser Äußerung Naabes 
nicht wieder.

In der politisch bewegten Zeit um die Jahrhundertmitte hob dann Rudolf 
von Gottschall die Theaterkritik der „Lartungschen Zeitung" zur „schriftstellerischen 
Leistung von Rang und zum journalistischen Kunstwerk" (S.43). Unter ihm 
erreichte die Theaterkritik in Königsberg „eine Stufe der Vollkommenheit, über 
die man bis heute nur vereinzelt hinausgekommen ist" (S.26). Wohl sei die 
Kritik als Kunstwerk um 1900 etwas anderes als um 1850, aber ihre Gesichts- 
Punkte seien ungefähr dieselben, höchstens mit dem Unterschiede, daß das Ich des 
Kritikers um die Jahrhundertmitte weit weniger stark hervortrete als am Jahr- 
Hundertende. Die Kritiken Gottschalls reichen über das rein ästhetische Gebiet 
hinaus, er wertet das Theater als Zeitausdruck und als Tribunal, vor dem die 
politischen und sozialen Streitfragen der Gegenwart in dramatisch-dialektischer 
Form ausgetragen werden sollen (S. 7, 8).

Nach Ernst Sierke und Emil Krause übernahm die Theaterkritik Ludwig 
Goldstein, der den Einzug der modernen Dramatik vom Naturalismus bis zum 
Expressionismus in Königsberg kritisch begleitete und an der Spitze seines Goethe- 
bundes ihr sogar tatkräftig manches Tor öffnete, das die Zensur verschlossen 
halten wollte.

Neben diesen Schauspielkritikern stehen als Kritiker der Oper Louis Köhler, 
der Lerold der Ära Richard Wagners, Gustav Dömpke, der Bach, Beethoven 
und Brahms treu blieb, und Otto Besch und Erwin Kroll, zwei Kritiker, die zu- 
gleich auch Musiker sind.
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Es war jedoch nicht Fischers Absicht, die Kritik und Kritiker des Theaters 
m diesem Buche darzustellen. Er wollte im Spiegel der Kritik vor allem das 
Bild des Theaters sichtbar machen: „H. und 0 unserer Arbeit war das Theater, 
nicht die Kritik" (S.9). Die hundertfünfzig Jahre Theatergeschichte, die dieses 
Buch reflektieren soll, sind reich an interessanten und wichtigen Momenten. Wenn 
auch die Blütezeit des Königsberger Theaters unter Karoline Schuch am Ende 
des 18. Jahrhunderts nicht deutlich wird, weil für diese Jahre die Kritiken in 
der „Lartungschen Zeitung" fehlen, so fallen in das 19. Jahrhundert die 
Direktionen Kotzebues, der Ländel-Schütz und Leopold Ießners, der Aufenthalt 
von Richard Wagner, Minna Planer und Felix von Weingartner, der Besuch 
der Meininger, das Gastspiel manches sehr berühmten und das erste Auftreten 
manches noch unberühmten Bühnenkünstlers, besten Können später erst ent
deckt wurde.

Angesichts der komplizierten Struktur der Theaterkritik, die durch eine Fülle 
geistesgeschichtlicher, künstlerischer, gesellschaftsgeschichtlicher, kulturpolitischer und 
geschmackssoziologischer Kräfte bestimmt wird, ist es bedauerlich, daß Fischer be- 
wußt darauf verzichtet hat, das wertvolle Material, das er gesammelt hat in 
seinen vielfältigen Bedingtheiten und Beziehungen zu analysieren. So erst wäre 
die „Lartungsche Dramaturgie" wirklich zu einem Spiegel des Theaters und 
seiner Stellung in der künstlerischen und geistigen Situation Königsbergs ge- 
worden. Fischer stellt keine Fragen und gibt keine Antworten. Er begnügt sich 
damit, die Kritiker selbst sprechen zu lasten, ohne ihre Aussagen auszuwerten. Er 
stellt Äußerungen über die Aufgabe der Kritik, über den Betrieb des Theaters 
über das Publikum, über die Arten und die Technik des Dramas, über Dramen 
und Dramatiker, über Schauspieler und Schauspielkunst, über das Wesen der 
Regie, des Bühnenhaus und der Bühnenbildnerei, über das Drama als sozialen 
und politischen Zeitspiegel usw. nur zusammen. So ist eine sehr umfangreiche, 
nämlich fast 1000 Seiten starke kritische Anthologie zustande gekommen, durch 
deren Materialfülle der Leser sich nur schwer zu einer klaren Anschauung des 
Theaters und seiner Kritik durchzuarbeiten vermag, zumal bei der Gruppierung 
des Stoffes die Persönlichkeit der Kritiker gar nicht berücksichtigt wurde. In der 
Geschichte der Theaterkritik ist aber der Kritiker, d. h. die lebendige Einheit seiner 
geistigen und künstlerischen Anschauungen in ihrer überpersönlichen Bedingtheit 
durch geistesgeschichtliche, stilgeschichtliche und soziologische Mächte, von so wesent- 
licher Bedeutung, daß die Geschichte der Theaterkritik geradezu als die Geschichte 
der Theaterkritiker bezeichnet werden kann.

Die Direktiven, die der Herausgeber dem Leser zur besseren Orientierung 
in den einleitenden Bemerkungen zu jedem Kapitel darbietet, sind sehr kurz und 
allgemein gehalten. So sagt Fischer über die Entwicklung der Kritik seit 1850 
nicht mehr als: „Es zeigt sich die Hinwendung zum Zeittheater, die allmähliche 
Abkehr vom Virtuosentum und, besonders nach dem Zwischenspiel Richard 
Wagner, die Gewichtsverlegung von der Oper auf das Schauspiel. Es zeigt sich 
ferner die zunehmende Fähigkeit, schauspielerische Leistungen zu analysieren die 
Bühnenwirklichkeit von der Lebenswirklichkeit deutlich zu unterscheiden und damit 
auch die Regie als Ganzes mehr und mehr zu würdigen und den Ausgangspunkt 
allmählich zu wechseln, so daß in jüngster Zeit nicht mehr die Dichtung, sondern 
das Theater das und 0 der Betrachtung wird" (S.55).

Nur im ersten Teil des Buches, der auf vierzig Seiten die Theaterkritik der 
„Lartungschen Zeitung" bis zum Jahre 1850 behandelt und der etwas gekürzt 
schon in den „Königsberger Beiträgen" (Königsberg 1929), der Festschrift der 
Königsberger Staats- und Universitätsbibliothek, erschienen ist, sind die Zitate 
aus den Kritiken in einen verbindenden Text gestellt. Nach einem einleitenden 
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Überblick über die Entwicklung des Zeitungstextes und die Anfänge der Theater
kritik in Deutschland, über die Geschichte des Königsberger Theaters und den 
Beginn der Königsberger Theaterkritik paraphrasiert Fischer kurz jene kritischen 
Äußerungen aus der ersten Lälfte des neunzehnten Jahrhunderts, in denen 
Grundsätzliches über die Aufgabe der Kritik, des Dramas und der Bühne aus- 
gesagt wird. Er ist der Ansicht, daß auf diese Weise der Beitrag sich heraushebt, 
„den die Kritiker der „Königsberger Lartungschen Zeitung"... zur Erkenntnis 
der Forderungen und Gesetze des Gesamtkomplexes Theater beisteuerten und daß 
der allmähliche Wandel der Dinge deutlich offenbar wird, selbst wenn die Zitate 
in streng chronologischer Reihenfolge geboten werden, statt die Stufenfolge der 
Begriffserweiterungen gleichsam architektonisch sichtbar zu machen" (S. 26).

Auch für den zweiten Teil des Buches hofft Fischer, daß die kommentarlos« 
Aneinanderreihung der ausführlichen Zitate sich selbst erklären werde: „Der Stoff 
ist so geordnet, daß sich ohne weiteres ein Bild der Entwicklung ergibt, auch wenn 
auf eine Darstellung der Zusammenhänge und der chronologischen Abfolge der 
Ereignisse aus Raumrücksichten verzichtet werden mußte" (S.55). Gerade im 
Linblick auf den Umfang des Buches wird hier der Leser anderer Meinung sein 
als der Lerausgeber.

Indessen, wir sollen dankbar sein, daß dieses Buch uns mit der ganzen 
Schwere seines Gewichtes darauf aufmerksam gemacht hat, welche Fülle von 
Material zur Erforschung der Geschichte des Königsberger Theaters und seiner 
Kritik und der Königsberger Geistesgeschichte in den Bänden der „Lartungschen 
Zeitung" verborgen lag. Wir wollen dem oder den Schatzgräbern dankbar sein 
— Fischer erwähnt im Nachwort die helfende Mitarbeit von Or. Ludwig Gold- 
stein und vr.Meta Schäfer —, die dieses Material aus dem Dunkel der Ver
gessenheit hervorgehoben und so selbstlos, nämlich ohne das Erz der Erkenntnis 
aus ihm zu gewinnen, zu diesem Buche zusammengestellt haben.

Königsberg i.Pr. Erich Ienisch.

E. Wer nicke, Marienwerder, ein Überblick über seine 700jährige Geschichte.
2.Aufl. Marienwerder: Westpr. Lofbuchdruckerei 1931. 55 S. 8°.

Das Büchlein ist besonders für die Jugend geschrieben, daher kurz und ohne 
Quellennachweise, aber auch für Erwachsene und alle, die sich mit der Lermat- 
geschichte beschäftigen, wird es ein guter Führer sein. Toeppens ausführlrche 
Geschichte der Stadt bot eine gute Grundlage, doch hat der Verfasser durch elgenes 
Archivstudium manches Neue einfügen können. Besonders wichtig sind S.29 
die Mitteilungen über den Weichselhandel im 16. Jahrhundert, und es wäre zu 
wünschen, daß der Verfasser über dieses jetzt sehr zeitgemäße Thema ausführlicher 
schriebe. Das 19. Jahrhundert ist durch Kulturschilderungen anschaulich gemacht, 
und unsere Zeit durch Angaben über den Krieg und das Abstimmungsjahr. Für 
eine dritte Auflage wären folgende Berichtigungen zu empfehlen: S. 10 das 
Datum der ersten Tannenbergschlacht, S. 19 wäre etwas mehr über die Dorothea 
vor Montau zu sagen, zumal auf S. 20 noch Platz ist, S. 28 der Fermorsche Bau 
stand auf Bauresten der Kapitelsburg, S. 51 der sogenannte Reliquienschrem rst 
bestimmt kein Feldaltar, sondern nur für die Aufstellung im Dom bestimmt ge- 
Wesen, die Wandmalereien sind nicht al kre8co, sondern in Temperatechnik gemalt. 
— Marienwerder steht jetzt im 700. Jahre seiner ehrenvollen und bedeutenden 
Geschichte, deshalb sei dieser Schrift des um die Erforschung der Leimatgeschichte 
hochverdienten Verfassers weiteste Verbreitung gewünscht.

Marienburg Westpr. Bernhard Schmid.
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Georg Matern, Die Erbschulzerei in Rößel. Ein Beitrag zur Verfassungs
geschichte der Städte im Ordensland Preußen. Leilsberg: Kommissions
verlag der Warmia 1931. 54 S. 8°.

Mit Recht betont der Verf. die Wichtigkeit der Anternehmerpersönlichkeiten 
in dem auch bei der mittelalterlichen Kolonisation Preußens üblichen Lokations- 
system. In den einleitenden Sätzen, die ein wenig zu knapp gefaßt sind, wäre 
wohl besser von zusammenfafsenden Ausführungen^) ausgegangen. Anter den 
ermländischen Städten, deren Gründer und Gründungszeiten kurz zusammen
gestellt sind, bietet Rößel eine Besonderheit, indem dort das dem Gründer ver
liehene Erbschulzenamt erst nach langen Prozessen im Jahre 1605 vom Rate 
erworben wurde. Daher konnte der Verf. auch ein besonders deutliches Bild 
entwerfen. Er bespricht eingehend die Rechte des Schulzen nach der Gründungs
urkunde, wobei gelegentlich mehr Schrifttumshinweise gegeben werden konnten. 
Wenig hat sich über die ersten drei Schulzen beibringen laßen; zu der Ent
scheidung des Bischofs Leinrich von 1379 seien Ausführungen v. Brünnecks ge- 
nannt (Z. R. G. ?34 s191H S. 21). 1443—1588 hatte die Familie Troschke die 
Erbschulzerei inne, die dann über 2 hohe ermländische Beamte an die Stadt ge
langte. Im letzten Abschn. wird dem Verkauf und Verbleib der Schulzengüter 
nachgegangen; zur Veranschaulichung dient eine kleine Skizze der Rößeler 
Stadtflur.

Eine sorgfältige, auf Arkundenstudium aufgebaute Arbeit, die hoffentlich 
dazu anregt, auch die Verfaßung der übrigen preußischen Städte (z. B. hat Zinten 
im 16. Ih. einen Erbschulzen) in dieser Richtung genauer zu untersuchen und auch 
Wermbters Angaben nachzuprüfen.

Königsberg i.Pr. L.Kleinau.

i) Z. B. v. Brünneck, Grundeigentum I. S. 59 ff. Wermbter, Z. d. Westpr. Gv. 13 (1884), S. 7 f' 
Krollmann, Vjschr. f. Soz. u. WG. Bd. 21, S. 292.
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8. Oesckickte einzelner Verwaltungsbezirke.
1. ?rovinr Orenrmark ?osen->Ve8tpreu6en.

Vg>. I^r. 241, 252, 287.

402. 1.a kaume, tV^olk^an^I: Das I.ande8mu8eum der Orenrmark 
?O8en-^e8tpreuken. — O8tdt. Nonat8b. 12. 1931/32. 8.670—76.

403. 0 8t mark. (O8tbrandenbur§ und Oren-mark ?O8en-^Ve8tpreu- 
6en). Lerlin: Orieben 1932. 156 8. 8°. (Orieben Kei8ekübrer. 220 ).

404. Die Orenrmark k^osen-XVe8tpreu6en im Ver^Ieick mit den 
anderen an neuen Keick8Aren2en §e1e§enen preu6i8eben I^andea- 
teilen. (8cbneidemükl 1927: Der OeaeUj^e.) 10 LI. 4°.

405. 8ckmit2, ltd. d l: Ver8inkende men8cklicbe 8iedlun^en in der 
Orenrmark ?08en-V^e8tpreu6en. — Orenrmärk. Ideimatbll. 8 1 
1932. 8. 60—65.

2. Krei8e und Sinter.

406. k^romm, I^eonbard: Die Ooten im Krei8e ^11en8tein. — On8ere 
tteimat. 14. 1932. 8.281—82.

407. Ori§o1eit, Lduard: Die alteaten 8iedler im Kreiae -^nxer- 
burx. — Heimat§1ocken. 1931. I^r. 11. 1932. I4r. 1.

408. Outt 2 eit, Lmi1 3ob8.: Da8 Oebiet kalxa und 8ein Komtur vor 
500 Satiren. — IdeiliZenbeiler ^t§. 1932. blr. 124.

409. 8emrau, ^rtbur: Die Lnt8tebun§ und Le8iedlun§ der Vo§tei 
kratdisn (Kulmerland). — Mit. d. Ooppernicu8-Ver. 40. 1932. 
8.110—131.

410. 8emrsu, ^rtbur: Da8 8teinbi1d von kratdian Kr.I^öbau (Ku1- 
merland). — Mit. d. Ooppernicu8-Ver. 40. 1932. 8.141—143.

411. ^4 uk 1, 3okn: „Om§an§8kormen" auk der Danrixer ttöde in lrü- 
tieren ^akrbunderten. — Mit. d. We8tpr. O. V. 31. 1932. 8.23—32.

412. 8 töwer, bian8: Da8 Oebiet der Danrixer Orden8komturei 1309 
bi8 1454. ^68t8te11un§ d. Oren-Iinie d. Kand§ebiete8 nacb 0ren2- 
verträ^en, urkundl. VerleibunZen u. Dien8tiei8tun§8ver2eicbni88en. 
DanriA 1932: Kakemann. 21 8. 8°.
V§I. aucb blr. 683.

413. eimat .s abrbucb kür den Krei8 Darkedmen 1933. ?illkallen: 
^or^enrotb (1932). 8°.

414. Keuckel, Oottk(ardj: tteimatkunde de8 Krei868 Darkedmen. 
Lin Onterrickt8>verk k. d. «and d. 8cbüler. keibe ö. ^rbeit8- 
kekte. 14.1. 1.anAen83l2a: Leltr l1932j. VII, 108 8. 8".

415. Krau 8e: -^U8 der ^un§8tein?eit (I^eolitkikum) un8ere8 Krei8k8 
lDarkebmenI. Die Vor§e8ckiclite d. ^edmarbruLke8 — »eimat- 
kundl. 811. 2. 1932. 8. 48—56.

416. Oickoriu8: Der I.andkrei8 kldivx. — Vilder aua V^e8tpreu6en 
1932. 8.85—90.
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417. Müller, Irau^ott: ^vviZctieneisreitliclie Lr68ckickten in 6er 
OniAebunA L1dinx8 un6 ikre ?kl3N26n- un6 ^ier^velt. — LlbinZer 
3b. 10. 1932. 8. 1—22.
V§I. 3uck Nr. 400.

418. Outt? 6 it, Lmi1 3ob8.: O68Ldicdt1ick68 Ort8verreictnn8 Ü68 Kr6l- 
868 ?r. Lylau. (fort8.) — Nut3n§6r kieimatlral. 6. 1933. 8. 93—94.

419. Heimat unü ^u§enä. N3lbmon3t88cdrikt 6. Krei868 ?r. L^lau. 
Nr8§. v. Kr6i83U88cbu6 k. ^u§enäpfle§e. 3§- ^3.j 1932. (?r. LMu: 
8ck6kk1er 1932.) 214 8. 8°.
V§1. 3ucd Nr. 423.

420. N6lM3t1r3l6n66r kür 0i6 krovinr Or6N2M3rk ?O86N-V^68t- 
preuken. Krei8 klato^v. 3§. 17. 1933. (N686rit2 1932: ^3t1kin8.) 
136 8. 8°.

421. Oeränuener Xrei8l(3len66r kür Ort8§68Lbickt6 un6 N6im3t- 
kunäe. Nr8§. v. ködert XVi11 u. ^613 >ViII. 10.j 1933. (Qer- 
Osuen:) Oeräauener (1932). 176 8. 8°.

422. Outtreit, Lmil ^od8.: Oe8cdicdt1icde8 Ort8verLeicdni8 0e8 Kr6i- 
868 »eilixenbeil. (k"ort8.) — N3t3n§6r Neim3tk3l. 6. 1933. 8.89 
bi8 92.

423. 06l8nit2, L^rn8t) v. Ü6r: Un86r6 Kr6i8^v3pp6n ^6. Kr6l86 Nei- 
lixenbeil u. ?r. LMuj. — N3t3n§6r N6lM3t1c3l. 6. 1933. 8.29—31.

424. 83äo^8lci, ^u§u8tj u. l>V3lt6r) Kotier: »6im3tbl3tt6r Kr6i8 
?reuki8cd-HoU3ll6 kür 8cdul6 unä N3U8. N. 2. 3. I^3NL6N83123' 
K6lt2 (1931). 8°.

425. V38 ^.mt 3odLllni8burx um 1600. — 146im3t§loclc6n. 1932. Nr. 3.
426. Kl6icti, Lrick: Vom Vo1lr8liec1 im Oellt8cd Kroner L.3NÜ6. — 

N6im3tk3l. Kr. k-l3tE. 17. 1933. 8. 119—122.
427. dk6im3t-K3l6nä6r kür Ü6n Kr6i8 V1. Krone. dkr8A. v. 6. 

Kr6i8>votilk3drt83mt vt. Kron6. 21. 1933. (vt Kron6 1932- 
03rm8.) 172 8. 8°.

428. ? o § o 6 3 , ^äolkj: Oi6 Orä6N826it1ic1l6 ö68i6Ü6lunA Ü68 Kr6i868 
1.xck. — On86r ^38ur6nl3nü. 1932. Nr. 19—21.

429. koxoäu, ^.^äolkj: O38 N6U6 I->cker Kr6i8>v3pp6n. — Un86r6 
N6im3t. 14. 1932. 8.285.
Kr6i8 Hknrienburx v§I. Nr. 173.

430. UIm6r: Vi6 Korriäor§r6N2:6 b6i ^arienveröer unü idr6 k^ol- 
§6n. — 6ilä6r 3U8 V^68tpr6uk6n. 1932. 8.9—15.

431. >V6rniLk6, Ltricdj: v6r Kr6l8 ^tnrien^eräer (Lin §68ctiic1it- 
Ucd6r Ob6rb1ic!c). — Li1ä6r 3U8 V^68tpr6uk6n. 1932. 8.16—22. 
V§I. 3ucti Nr. 397.

432. Libu8cdit2, Otto: Uemel unä 8k3NAÜ3i. lV/irt8ek3ktI. Le- 
tr3cktun§6n.I (M6n: Libu8ckit2 1932.) 20 8. 8°.

433. Ln§6l, K3r1: Linküdrun^ in äi6 vor§68ckic1itljck6 Kultur ä68 
A4eme1l3n6e8. 1Vl6M6l: 8i6b6rt 1931. 87 8. 8°.

434. Oi 3 nnini, ^m6Ü6o: t.o 8t3tuto 6i i^temel. — L?Lurop3 ori6nt3le.
11. 1931. 8.89—103.
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435. Oottsckalk, Kurt: Das 8ckrikttum de8 ^emelxaue8. — Onsere 
tteimat. 14. 1932. 8.43-^4.

436. Oro88, 6eo: Der ^emel-kall. Line krit. Oar8teUun§ d. Lnt- 
8ckeidun^ d. 8tänd. Internat. Oerjekt8koke8. — 2^8. k. ?olitik. 22. 
1932. 8.518—32.

437. tte886 , ^ntonj: Oie ^.uk^ertun§ im ^emelxebiet. LerUn: 
Hermann 1932. 32 8. 8° ^U8i ^8. k. O8treclit. 6.

438. Der Kampk de8 ^emeläeut5cdtum8. 6er1in: ^entralverl. 1932.
2 61. 4°. (kicktlinien d. Keickarentrale k. Ideimatdienat. 223.)

439. 6eer8, sodann v.: ^lemellanä. ^lünctien; 6ker 1932. 31 8. 8°. 
(OroKdeutacke 6orderun§en. 1.)

440. Va8 Uemellanä. >iackrictiten de8 Neme1Iand-6unde8 und 8einer 
^>veiKvereine. I4^8§.: LIiaabetli Lrönner-Hoepkner. 9. 1932. 
Kerlin-I^0^3v^e8: iViemellandverl. (1932). 4°.

441. >lü8e, Karl Ideinr: Litauen und ^emellanä. 6erlin-8ckoneber§: 
Hlbreckt 1932. 28 8. 8". (Deutschland u. d. V^elt. 6.)

442. ? anrram , : Da8 8ctiick8a1 der memeI1ändi8cden 8ckule und
hekrerackakt. — ?reu6. helirerrtA. 57. 1932. 8.111.

443. ko§Ae, Albrecht: Die hiot de8 i^emelxebietea. — ^kadem. 611. 
47. 1932. 8.1—8.

444. 8ctineidereit, Kudolk: Der 6rucd 6er Verka88un§ de8 Nemel- 
xediets durch Hitauen. — ^8.1. ?olitik. 22. 1932. 8.1—11.

445. 8chwarrien, Otto: Kulturbilder 3U8 dem meme11alldi8cken 
3ura§ebiet. Kerlrut>vetken, Kr. ?o§e§en: 8e1b8tver1. 1931. 136 8. 8°.

446. 8eidler, 6ritr: Der Kecht8bruch im Nemelland. — Deut8chen- 
8pie§e1. 9. 1932. 8.187—190.

447. OexküH, 6. v.: Hjtaui8cke8 Ke§ime im ^lemelland.— Kation 
u. 8t33t. 5. 1932. 8. 386—92.

448. Sinter, Friedrich: Kreuz und quer durch d38 Uemelland. — 
Dt. V^elt. 9. 1932. 8.334—39.

449. 3un§8ckulzv. koebern, : ^U8 alten i^ohrunxer ^mt8- 
büctiern. — Lrmland mein Ideimatlund. 1932. k>1r. 12.

450. I4eim3t-^3krbuckkür den Krei8 Kiederunx. Hr8§. v. 6und- 
rat 8tockm3nn l^u. 3.j. (1.) 1933. (?i111r3llen: iVIor^enrotti 1932.) 8°.

451. 6emke, ?au1: Die 8evölkerun§8verk3ltni88e de8 Krei8e8 ^liede- 
lunx. — Ideimat-^b. I. d. Kr. t>1iederun§. 1.1933.

452. 83umk3uer, friedricli: Oebildbrote im Krei8e O8teroäe, 
O8tpr. — ^8. k. Vo1k8kunde. ^1. 6. 3. 1932. 8. 252—58.

452a. kaumkauer, 6riedricti: Vo1k8lrundlic1ie8 au8 dem Krei8e 08te- 
rode (O8tpr.). —> l)t. Orenrlande. 9. 1932. 8.367—70.

453. Neimat-^akrbuck Krei8 ?i11ka!1en. (1.) 1933. ?iI1kaI1en: 
Nor^enrotk (1932). 8°.

454. 8emrau, ^rtkur: Die 8ied1un§en im Kammeramt ?reuki8cd- 
markt (Komturei Okri8tbur§) im Mttelalter. — i^itt. d. Oopper- 
nicu8-Ver. 40. 1932. 8.1—109.
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455. Lellgardt, Otertrudj: vie landlicken 8iedlungen im Kreise 
Kosenderx. — bleimatkal. d. Kr. Kosenberg. 1933. 8.69—77.

456. vilcow, franr: Eilige 8teine (Kild8teine) im Kreise Kosen- 
derx. — kieimatlral. d. Kr. Ko8enberg. 1933. 8. 64—68.

457. tleimatkalender de8 Kreises Kosenberg V^pr. Im ^uktr. d. 
Kreisaussckusses bearb. v. Vr. Lret^ke. ^.U8g. 1933. Ko8enberg: 
Krei8au88cbu6 (1932). 192 8. 8°.

458. He^m, X^aldemar: 8iedlung8grabungen im Kreise Rosenderg. 
— I4eimatkal. d. Kr. Ko8enberg. 1933. 8.51—63.

459. tieimat- und Krei8-Kalender 8cd1ocliLll. I4r8g. v. Kreis- 
>voblkabrt8amt 8cblocbau. ^g. 27. 1933. (^ieserit? 1932: Nattkia8.) 
136 8. 8°.

460. blit^igratk, Otto: 1812. ViZie die k^ranro8en in unserer kei
mst bau8ten. I^acbricbten von Zurückgebliebenen u. Oestorbenen. 
— ^b. ä. Kr. 8t3llupönen. 1933. 8.59—72.

461. ^abrbucbde8 Kreises 8tal1upönen 1933. 8tallupönen: Klutke 
(1932). 128 8. 8°. (l4eimatkalender i. d. Kr. 8tallupönen! 1933.)

462. I4eimatlra1ender de8 Kreises 8tudm. 3. 1933. 8tubm: (Kreis- 
ver>valt. 1932.) 164 8. 4°.

463. 8cbmaucb, bi3ns: 2ur Kircbengescbicbte de8 Kreises 8tudm. 
— tieimatkal. 6. Kr. 8tukm. 3. 1933. 8. 66—70.

464. venkscbrikt?um 70jäkrigen Lesteken der Krei88parli388e 2U 
V^edlau und ?ur Lrökknung de8 neuen Oe8ck3kt8bau8e8 in X^eblau. 
1858—1928. (^ebl3u 1928: 8cbektter.) 23 8. 4°.

o. Oe8ckictite einzelner Orte.
465. fe8t8cbrikt 2ur kreier de8 237)3brigen 8esteken8 der f^1ei8cker- 

Innung 2U ^ngerburg und de8 46. öeÄrk8t3ge8. 1695—1932. 
^.ngerburg (1932): ?ridd3t. 35 8. 8°.
kaitlco^en vgl. blr. 57.

466. 8cbmitr, 31: 550 3^bre Oldenburg. — Heimstksl. Kr. 
N3to>v. 17. 1933. 8.100—101.

467. 77 ein, 34ax: Oescüicüte der 8tadt Larieostein. 1332—1932. öar- 
ten8tein: 8elb8tverl. d. 8tadt 1932. 237 8. 8°.

468. 8 teiien, vans: vie kaiboÜLcbe Kirche Lu ^LumgLiOi und iivre 
8cliiclc8s1e. — Vn8ere ermland. Heimat. 12. 1932. blr. 5—7.

469. Ko 8 e, ^.rtur: Lnt8teliung und Oe8cbicbte de8 Kittergute8 OroK 
kellscd^vitr bi8 2ur Erwerbung durcb die Familie von Lrünneck. 
— bleimatkal. d. Kr. Ko8enberg. 1933. 8.78—83.
kenlrenstein vgl. blr. 105.

470. t^renbeid, V7olkgang v.:I Katalog de8 v. farenlieid'8cken 8cklo8- 
8es ve^nudnen in O8tpr. varkebmen 1910: 8cbulr. 16 8. 8°.

471. Loenigk,^.: vie ii4icbael8lrircbe 2U Ki8cdokstein. — Ermland, 
mein Heimatland. 1932. 1>lr. 9.
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472. 8ck1emm, V^Melmj: Die 8iecklung klecksn. — 8iecklung u. 
>Virt8ck3kt. 14. 1932. 8.161—165.
kratkisn vgl. >Ir. 409—10.

473. krsckvogel, lfugenj: Die ^Öncken8tra6e in kiLllnsderx. 
— Vn8ere ermlänck. tleimat. 12. 1932. I^r. 11.

474. kraclivogel, f^enj: Va8 ?rie8ter8eminar in krsunsderx. 
fe8t8clirikt 2. V^eitiekeier ck. neuen ?rie8ter8emin3r8 3M 23.1tug. 
1932. kraunsberg 1932: Lrml. Hg. 55 8. 4°.

475. krackvogel, (fugen!: VL8 8teinli3U8 in Kraunsderg. — frml. 
«3U8k3l. 77. 1933. 8. 31-44.

476. flokmann, Albert: Antonio fossevinos kemükungen um ckie 
8Ogenannten ^lorcki8clien?äp8tliclien 8emin3re. 1578—1585. ?lnl. 
Oi88. könn 1929 l1930j. 117 8. 8°.

477. fülir, Oeorg: Oie 8cküler cke8 kraunsderger Oymn38ium8 von 
1694 bi8 1776 nuck ckem ^1bum 8ckol38ticum Krun8bergen8e. In e. 
^nk.: Oie Zöglinge ck. 80g. 1tckel8lronvilrt8 von 1640 bi8 1693. 
Kraunsberg: Oeräer in Komm. 1932. 64 8. 8°. (Monuments Ki8t. 
V^armien8i8. kck. 12,1. fig. 36.)

478. 8ckm3uck, tlsansj: ^ur Oesckickte cker I^eustuckt krsunsberg. 
—> On8ere ermlänck. fleimut. 12. 1932. k<r. 9.

479. Ori § o 1 eit, fckusrck: O38 ältere Kirctienbuck von Kuck^vetden. 
— ^Itpr. Oe8ckIecliterlL. 6. 1932. 8. 42—43.

480. 8climick, öernlmrck: Oliristburg. — tieimatkal. ck. Kr. 8tukm. 
3. 1933. 8.41—46.

Vanrig.
1. Allgemeines.

Vgl. kir. 1, 5, 396.

481. van^iger 8tati8ti8clie Mitteilungen. ^8. k. Verwalt., V^irt- 
8ckalt u. fancke8lruncke ck. fr. 8tackt vanrig. ^g. 11/12. 1932. van- 
2ig: 8t3ti8t. fancke8amt (1932). 112 8. 4°.

482. Rocmilc Ockan8lri. Organ 1owar2^8twa ?r2^jaci6t l^auki i 
vv Oc/ans/cu. T'. 41 5. 1930—31. Ockansk: T'ov^. f1931). 331 5.

8°. (Oanilger ^Ltirbuelv^
483. ? ülir er ckurelr vsnng. Vlrsg. unter Mtv^ir^. ck. OunÄger Ver- 

Lekrs-^entmle v. ^I3gi8tr3t. v3N2ig 1914: Läcker. 72 8. 8°.
484. I^uben, 1t.: O38 seken8>verte v3N2ig. O3N2ig: O3N2iger 

Verl. Oe8. 1932. 31 8. 8°. (freie 8t3ckt Oun^ig. 2.)
485. ktklntuu, Keinliolck: fleim3tkuncke cker freien 8t3ckt v3nrig. 

2.1tukl. O3N2ig: O3N2iger Verl. Oe8. 1932. 83 8. 8".
486. Werner, f^rieckriclil Osrn8tj: lckumor unck 8age in vsnrig. 

(1tuck ein fükrer.) ver Kern8tein in 8age u. Oesckicdte. van-ig: 
Osnriger Verl. Oe8. s1932j. 46 8. 8°.
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2. ^ll^emeine un6 politiscke Oescliickte.
Vgl. Nr. 174, 177.

487. 6ieroxV8ki, l36eu82: Kolu O63N8K3 xv niemieckiej prop3- 
§3n62ie rexvi2joni8t^c2nej ^vie KoI1e v3N2i§s in 6. 6t. Kevisions- 
prop3§3n63j. — Koc2nik O63nski. 4/5. 1930/31. 8.197—208.

488. Lieroxv8ki, Hi36ee: f3 ville libre 6e OantriA et 13 §uerre 
polono-bolclievique 6e 1920. v3N2i§: 4^oxv. Kr2^j3ci61 I^3uki i 
82tuki xv 063N8ku 1932. 30 8. 8°.

489. Blon 6 eI,6.: 1.3 que8tion 6e v3N2i§ et le couloir polon3is. — 
/V1u8ee 8oci3le. 38. 1931. 8.153—166.

490. Brockxvic2, f.: vix unnees 6e rel3tions polono-63nt2i§oise8. 
Vnnt2i^: loxv. ?r^j. I^uuki i 82tuki xv O63N8ku 1932. 29 8. 8°.

491. Die freie 8tu6t v 3 n 2 i v3N2i§: >Vestpreu6. Verl. 1932. 15 8. 8°.
492. O3XV8ON, V^illi3m 14.: v3N2i§ un6 6er Korri6or. — Der 6t. 

V^ex. 1932. >lr.4O—42.
493. frunkiexvic2, 02e8l3xv: Vrieje V^olne^o Kii38t3 O63Ü8K3. 

?O2N3N 1930. 8". ^Oe8ckickte 6. fr. 8t. v3N2i§.j (OÄeje mi38t krec- 
2ypo8politej ?ol8kiej. 2.)

494. OiI6ebr3n6t, 0.: Vol'nyj §oro6 v3nci§. (No8kv3—fenin- 
Aru6:) O08. 1263t. 1930. 101 8. 8°. ^r. 8t. v3N2ix.j

495. ^okn, V^illielm: v3N2i§ eine 6eut8ctie 8t36t. — Oei8teskultur. 
41. 1932. 8.36—44.

496. ^okn, XVilkelm: fjn ^3kr2eknt „freie 8t36t v3N2i§". — 8ur- 
8ctien8cti3kt1. Oren2l3n6bucli. 1932. 8.274—86.

497. Ke^8er, Bricli: Die v3N2i§er 0r6en8bur§. — 8ur§xv3rt. 31. 
1931. 8.37—40.

498. Krie §, !43N8: Oe8ckickte 6er freien 8t36t v3N2i§. — Die lVlittel- 
scliule. 1931. 8.791—95.

499. f3n§e, 03rl: v3N2iA 3I8 Brennpunkt 6e8 Ostproblems. — vt. 
Oren2l3n6e. 11. 1932. 8.3—5.

500. l^e6em, 8ernkur6: v3N2i§—>Ve8t 06er 08t? — Der N3ke 
O8ten. 5.1932. 8.401—6.

501. Vlorison, O. 14.: „v3N2i§s Vester63^ — 3n6 to — morroxv." 
I)3N2i§: f)3N2i^er Verl. Oe8. 1932. 62 8. 8".

502. >lekrinA, ^03c1iim: f)3N2i§. B3n§en83l23: ke^er 1932. 44 8. 
8°. (^3NN8 ?363§. K43^32in. 1368.)

503. ?ru82yn8ki, K83xver^: 83r3jexvo 1914, 823n§ti3j 1932, 
O63Ü8K 193? >V3r823xvn: Vom k8ih2ki pol8kiej in Komm. 1932.
104 8. 8°. (8er3jexvo 1914, 8ck3n§ti3i 1932, v3N2i§ 193?j

504. Kecke, mittler: Hie Ori^in ok tke free 0ity ok v3N2i§. — 
iV1inoritie8 3n6 boun63rie8. ^1.j 1931. 8. 109—119.

505. 8tekken, fr3N2: 4000 ^sukre be2eu§en v3N2i§8 Veut8ctitum. 
Oe8ckic1ite 6. etkno^r., Ae8ckicktl., kulturellen, §ei8ti§en u. Kün8t- 
Ieri8cken Verbun6enlieit v3N2i^8 mit Veut8clil3n6 v. 6. ältesten 
weiten bis 2. Oe§enxvurt. v3N2i§: V^e8tpr. Verl. 1932. 311 8. 8"
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506. "surkow, Xi.: O63Ü8K na >vulkanie. V^arsravva: ttoesick 1932. 
54 8. 8". lOanriA uut 6. Vulkans

507. ^av^iro>V8ki, 6oxek: 8to8unki §63N8ko-pol8kie w lutuck 1568 
—1570 i ick oä^vietlenie vv poe-jack I3cin8kick KIi82p3N3 pjotra 
Nozs2iu83 sv3n?iA-poIn. 8e2iekun§en IN 6. 6- 1568—1570 u. ikre 
keleucktunK in 6. lutein. Oe6ickten 6. 8p3nier8 ?eter Noyriu8j. 
— Nocrnik O63N8ki. 4/5. 1930/31. 8.98—114.

3. Neckt8-, Verka88un§8- unä Verwaltun^s- 

§e8ckickte, Oe8un6keit8>ve8en.

508. L>3N2iAer 6uri8ti8cke ^on3t88ckrikt. flr8§. v. Otto koenin§, 
Verm3nn fewin8kz^, fl3N8 Neik. 11- 1932. vanri^: Ver1. 6. 
v3nri§er V^irt8ck3tt82tA. 1932. 128 8. 4".

509. 8o6e, Kurt: Die vunri^er ^rbeit8Ae8etre. 1'ext3U8A. m. H.nm. 
v3nri§ u. 8erkn: 8tilke 1932. 280 8. 8°. (vun^i^er Neckt8bibl. 15.)

510. Xleinecke, V^3lter: v38 8tr3kreckt 6er 8tu6t v3N2i§ bi8 rur 
O3rokn3. Neckt8- u. 8ta3t8ni88. Vi88. /Vl3rbur§ 1932. XI, 85 8. 8°.

511. Xie^er, f. Die ^U8län6erkrimin3lität in 6er dreien 8t36t 
v3nri§ unter be8. 8erück8. 6er polni8cken 8t33t83n§eköri§en. — 
v3N2i§er 6uri8t. /Vlon3t88ckr. 11. 1932. 8.39—41.

512. Oiunnini, ^.me6eo: fa co8titurione 6i v3NLic3. — vfuropa 
orientule. 10. 1930. 8.229—51.

513. Oi3nnini, ^me6eo: 1.3 rikormu 6ell3 co8titu2ione 6i V3nric3. 
— f'furopu orient3le. 11. 1931. 8. 153—162.

514. Die vertr3§licken Orun61a§en kür 6ie frricktun§ 6er freien 
8t36t v3NÄ§. »!r8§. vom 8en3t 6. freien 8t36t v3nri§ (Neuclruck 
1931). 1. (vunri^ 1931: Oor8ck3lkz^.) 8°.

515. ttokkmunn, Helmut: Die Krie§8neutr3lit3t 6er kreien 8ta6t 
v3NÄ§. Neckt8- u. 8t33t8>vi88. Vi88 .Qöttinxen 1932. 55 8. 8°.

516. Xt3lcom688, H3N8: Der fr>verb un6 Ver1u8t 6er v3nxi§er 
8t33t83n§eköri^eit auk Qrun6 6e8 Oe8etre8 vom 30. Vl3i 1922. 
Keckt8- u. 8t33t8>vi88. Vi88. Kre8l3u 1932. XVI, 77 8. 8°.

517. kei 6 , ^3N8j: Leiträ^e ^ur vanÄ^er Verk388un§8kun6e. — Van- 
2i§er ^uri8t. ^onat88ckr. 11. 1932. 8.65—69.

518. Oreutrburx, ^ikol3U8: Die Keckt8verk3ltni88e im Van^er 
fl3ken. ?eterm3nn8 Xlitt. 78. 1932. 8. 19—20.

519. 0ru8en, Oeorx: Die Neckte 6er polni8cken Xiin6erkeit in 6er 
freien 8tu6t v3N2i§ nack 6. Out3ckten 6. «33Aer Oerickt8kok8 v 
4. 2. 1932. — vt. 6ur. ^t§. 37.1932. 8p. 383—86.

520. vr 3 eAer : Völkerrecktlicke Nrobleme in v3nri§. — lVIitt. 6. vt 
Oe8. k. Völkerreckt. 11. 1932. 8.49—77.

521. frie6rick, Vetter: ver voke Kommi883r 6e8 Völkerbund 
in v3nri§. ^ur. Vi88. feip?i§. 1932. 60 8. 8°.
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522. Martin, ^Isnsj: ^taatsrecbtlicbe 8tellung unä wirt8ckaktlicke 
Leäeutung äer dreien 8taät vanrig. (vanrig: vanriger Verl.- 
Oes. 1932.) 31 8. 8°. (freie 8taät Vanrig. 1.)

523. kocblitr, V^räter: vie ^usböblung äer 8ouveränität vanrigs 
äurcbPolen. — vt. Orenxlanäe. 11. 1932. 8.293—97.

524. puäolpk, vb^eoäor): febren aus 12 Satiren äer Leriebungen 
vanrigs ru Polen unä rum Völkerbunä. vanÄg: vanriger Verl. 
Oe8. 1932. 24 8. 8°. (Vlaterial 2. Problem vanrig. 3.)

525. va^lor, 3^n: värial i pr2eä8tawiciel8two ^1. Oäan8lia vv 
konkerencjacb i lcongre8acb mi§ä^naroäowyck. V^ar82awa 1931: 
f323r8ki. 14 8. 8°. ^vie veilnabme u. Vertretung ä. fr. 8t3ät van- 
2ig 3n ä. internut. Konkerenren u. Kongre88en.j

526. V erbanälung8bericbte unä umtlicbe 8cbrikt8tüclre be- 
trekkenä vanriger fragen, äie wäkrenä ä. 55. bi8 65. Tagung ä. 
Pat8 ä. Völlcerbunäe8 (v. ^uni 1929 bi8 ver. 1931) erörtert wur- 
äen. (vanrig: 8enut ä. fr. 8t. vanÄg 1932.) VII, 166 Ll. 4°. 
l^l38ck.-8ckr. autogr.) (VanÄg vor äem Volkerbunä. 5.)

527. V^eiäenmann, ^äolk: ver vanÄg-polni8cbe Po8t8treit. Peckt8- 
u. 8t33t8wi88. Vi88. v^ürrburg 1931. 81 8. 8°.

528. (8 ckwart 2, flubertu8:) vanriger >Vappenwerlr. vanrig: Kaktee 
flag l1931). 36 Ll. 8°.

529. Itkokk: läeim8tättenarbeit in vanÄg. — ^b. ä. Loäenrekorm. 
28. 1932. 8.129—136.

530. picbarä: ^ukgaben äer Loäenrekorm in vanrig. — 08tät. ^4o- 
nat8k. 13. 1932. 8.97—100.

531. 8cbwar2, f^rieäricbj: Vom örotgei8t. — l^iitt. ä. >Ve8tpr. O. 
V. 31. 1932. 8.70—72.

532. Keyser, fricb: vie Legrünäung äe8 ^alrob8-Iäo8pitLl8 ru van- 
rig. — Nitt. ä. >Ve8tpr. O. V. 31. 1932. 8.67—70.

533. lVletkner, ^rtbur: ^ur fnt8tekung äe8 8t. äsbob8ko8pital8. — 
-4itt. ä. V^e8tpr. O. V. 31. 1932. 8. 21—23.

534. ävn8ke, fricb: vie 8cbwangerenberatung im frei8taat Van- 
rig. l^eä. Vi88. Lerlin 1932. 25 8. 8°.

535. Krüger, Albert: 8taäti8cbe8 Kranlcenbau8 in vanÄg. frweite- 
rung äer „Inneren Abteilung." — ^entralbl. ä. Lauverwalt. 52. 
1932. 8.589—93.

4. V^irtsckakt8ge8cbickte.
Vgl. Nr. 224.

536. Lericbt über äie Page von flanäel, Inäu8trie unä 8ckikkakrt im 
^abre 1931. fr8t. v. ä. flanäel8lrammer ru vanÄg. vanrig ^1932j: 
8ckrotb. 105 8. 8°.

537. Itbokk: fa politique economique äe la Lologne et äe vantrig. 
vanrig: Kakemann 1931. 11 8. 8".
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538. Oreutrburx, Nikolaus: Vanrj§ unä sein tiinterlsnä. — Ver- 
kanäl. u. ni88. ^bk3nä1. 6. 24. vt. OeoArLpkentaxe8. 1932. 8.131 
di8 140.

539. Key8er, Lrick: Vsnri§ unä äie äeut8cke 8ee§e!tunx. — vsn- 
Ässer 8tati8t. Mtt. 11/12. 1932. 8.81—83.

540. 8iebeneicken, ^Ikreä: L3 poktique economique äe 1a poloxne 
et äe Oantri^. OLntÄA: l'ow. ?r^jaci<Ä klaulci i 8rtuki vv 
Oäanaku 1932. 15 8. 8°.

541. -^U8 Vanri§8 L3nä>virt8ckakt. — ^4itt. 6. vt. Lanävv. Oe8. 
47. 1932. 8.719—30.

542. kiicoIai: Die koratlicken Verkältni88e im Lreiatast Van2i§. — 
Ogtät. Katurvvart. 4. 1931/32. 8.89—92.

543. 8 e 1 iso, H^rtkur) vie Liackarten im Lreiataat Osnrix unä ikre 
>virt8ck3ktkcke Leäeutun^. — Oatät. ^stur^srt. 4. 1931/32. 8.128 
bi8 132.

544. 8e1iA0, ^rtkur: Die v3nÄ§er Ligckerei. Line Lrl. r. 6. Li8cke- 
rei-^u88tellun§ 6. Lanäeamuaeuma. VanriZ: Xakemann in Komm. 
1932. 28 8. 8°. (Lükrer 6. 8taatl. Lanäe8mu8eum8 k. v3nri§er Oe- 
sckickte. 9.)

545. öilanr nack 10 ^akren vanri^-polniacker ^o11§emein8ckakt. 
(V3nri§: K3kem3nn 1932.) 34 8. 8°. ^U8: vanÄxer V7ir8ckatt8rt^. 
1932.

545. vobrrycki, Lo§u8l38: Le äeveloppement äu port äe VantriA 
en comp3r3i8on 3vec ä'sutre8 porta äe 13 Laltique 3vant et apre8 
13 §uerre monäiale. v3ntri§: l'o^. kr^Miol ^3uki i 8Ltuki w 
Oä3nsku 1932. 44 8. 8°.

547. Keyaer, lLrick): ver ^rtu8kok unä 6er „Oemeine K3ukm3nn" 
in v3NÄ§. — Et. 6. V^e8tpr. O. V.3I. 1932. 8.37—54.

548. Ouaäe, Der Li3ken v3nri§8. — 08t6t. I^Lturv^srt 4 
1931/32. 8.117—120.

549. Ouaäe, V^iM: O3N2i§8 Lkken unä 8eine LntvvicklunA. — Ver- 
k3näl. u. >vi88. ^.bti3nä1. ä. 24. Ot. Oeo§r3pkent3§e8. 1932. 8.141 
di8 161.

550. Kick 1er, tiermun: v3N2i^-Oäxni3 et 1e commerce äe la Kai- 
tique 3pre8 13 Auerre. — Kommers Eääelanäen (8tockkolm) 
18.1931.8.1139-^52.

551. 8iebeneicken, ^.Ikreä: Lck3 8reäniovviecr3 W8polcre8nej 
poktyce k3nälovvej Oä3N8k3 tk43ck^virkun§en ä. ^iittel3lter8 in ä. 
reit§enö88. Lknäekpolitik v3nri§8^. — kocrnik Oäan8ki 4/5 
1930/31. 8.165—196.

552. 8mo§or2e>v8ki, LaÄmir: v3ntri§ et Oäynia. — kevue volit. 
et p3rlement. 39. 1932. 8.56—75.

553. 6>viHtecki, K^imierr: Kor>v6j portu Kä3N8kieAO. lorun: 
K383 im. ^ii3N0^v8kie§o in Komm. 1932. XIV, 309 8. 8°. ^vie Lnt- 
>vick1un§ ä. v3nri§er Kl3ken8.) (?3mixtnik In8t. kaltyckie^o. 8erja: 
Oominium msri8. 4.)
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554. V^ini6, O6an8lc 3 Krolexviec sOanri^ u. Köni§8ber§1. — 
0r38Opi8mo Oeo^rakicrne. 9. 1931. 8. 165—169.

555. l^einemann, Lruno: Die In6u8trie 6e8 frei8t33te8 Oan^iA. — 
08t6t. Naturnart. 4. 1931/32. 8. 121—123.

556. fe8t8clirikt 6er vanÄ^er 8cknei6er-lnnun§ ru ilirem 475jäti- 
ri§en 8tiktun§8ke8t. 1456—1931. v3nri§ (1931): 8ckrotli. 28 8. 4°.

557. Oro6m3nn, franr: ^U8 6er Oe8ckickte 6er Luclibin6er- 
Innun^ 2u Oan2i§. — fe8tbuck 2. 49. 8un6e8ta§un§ 6. Lun6e8 
6t. 6uctibin6er-1nnunKen. I)anÄ§ 1929. 8.23—41.

558. derlei, Oeor§: ^U8 6er §uten alten 2eit 6er OanÄKer Luck- 
bin6er. — fe8tbuck 2. 49. 8un6e8ta§un§ 6. Lun6e8 6t. Kuctibin6er- 
Innun§en. OanÄK 1929. 8.67—73.

559. I> ötkiS, ^4ax: Die Arbeit 6e8 OanÄ^er Korbmactier8. — Qan- 
Ä§er 8tati8t. Et. 11/12. 1932. 8.104—106.

560. Kük1e, 8ie§krie6: Oe8ctiic1ite 6e8 Oewerlc8 6er käcker ru Van- 
t4r8§. v. 6. Lacker-InnunA ru Van2i§. vanÄA (1932): van- 

2i§er Verl. Or. 77 8. 8°.
561. kükle, ^8ie§krie6j: Oe8cliickte 6e8 8tä6ti8ctien lMnrkabinetk 

DanÄ§. II. (1856—1926). — Et. 6. V?e8tpr. O. V. 31. 1932. 8.54 
bi8 60.

562. 8ie§e1, O: Va8 ?riv3tver8iclierun^8we8en in OanÄ^. — vt. 
8tati8t. 2entralbl. 24. 1932. 8.147—148.

5. Oegckickte 6er ^eisti^en Kultur.
Vgl. dir. 27S. 295—97. 777. 778.

563. Keyser, frick: v3N2i§ al8 6eut8clie Oei8te88ta6t. — 28. k. teckn. 
?liX8ik. 6. 1925. 8. 385—94.

564. 1 tkokk: 8tä6tebau in v3nri§. — 2entralbl. 6. kauverwnlt.
52.1932. 8.433—40.

565. Oöbe 1,16einricü: fin V^3n6teppicti 6e8 Oanri^er 8ür§ermei8ter8 
f§§ert von Kempen un6 6ie OanÄKer Li16xvirlrerei. — fantlieon. 
9. 1932. 8. 162—64.

566. t1an8ki, 8tekan: Otworrenie lVlureum ?ol8lrie§o vv O6an8ku 
jako >v^lr!a6njk ^V8polno8ci kulturalnej 2 ?ol8lctz s^Oie Orün6unA 
e. poln. /Vlu8eum8 in Oan^iA al8 ^u86ruclc 6. Kul1ur§emein8ctiakt 
mit?olenj. — kocrnilc O6an8lri. 4/5. 1930/31. 8.209—17.

567. Keyser, Lricli: l>leue form 6e8 Oe8cliickt8mu8eum8: 6a8 8taat- 
lictie fan6e8MU8eum kür Oanri^er Oe8ctnctite in Oanri^-Oliva. — 
/V1u8eum8lLun6e. f. 3. 1931. 8.62—70.

568. ? niexv 8 lri, V^!(36^8laxvj: O6an8lc xv pol8lciej literaturre pi§lcnej 
<Danri§ in 6. poln. 8ctiönen fiteraturj. — Kocrnilc O6an8lri. 4/5. 
1930/31. 8. 3—43.

569. Verlian61un§en un6 wi88en8cli3ktlictie ^bli3n6Iun§en 6e8 
24. I)eut8cken Oeo^raptienta§e8 ru O3N2i§. 26. bi8 28. l^3i 1931. 
ttr8§. v. vr. ^Ibreckt t43U8tioker. Vre8l3u: flirt 1932. 272 8. 8°.
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6. Kircken§e8ck!ckte.
Vgl. Nr. 424.

570. vunsby, ^iartka: Die Ln§Ii8clie Kircke in v3NÄ§. — 6
V7e8tpr. O. V. 31. 1932. 8. 1—12.

571. ^anno>V8ky, V^Mer): Der v3N2i§er ?3r3menten8cli3t2. 
Kirckl. Oevvänäer u. 8ticlrereien 3U8 6. ^3rienkircke. tt3lbbä. 2. 3. 
kerlin: 8r3näu8 ^1932). 2°.

572. V7ot8cdke, Hieoäor: Kunä8cdrejben 6er v3N2i§er 8vno6e 
1718. — Vt. vvi88. ^8. k. Polen. 24. 1932. 8. 140. >

7. 8evolkerun§8§e8ckickte.
573. 8ert1in§, ^.nton: 8cliüt2en§3rten un6 8cküt2enk3U8 in V3N- 

im V73näe1 6er 2eit. v3N2i^: K3kem3nn ^19)32. 22 8. 8°. (I4ei- 
M3tbll. 6. vt. t4eim3tbun6e8 V3NÄ§. 9,2.)

574. (3 un >, Oleor^j: Die v3N2i§er im peick. — 08t6t. I^3tur>V3rt 
4. 1931/32. 8.123—125.

575. V73§ner-^3N8l3u, M11y: Die Pructitb3rkeit 6er v3NÄ§er 
8evö1kerun§ im 18.^krtiunäert. — Nitt. 6. V7e8tvr O V 31 
1932. 8. 15—16. .

576. K1 ej n ot, K.: V7i8l3 mor8k3 06 1c2e^3 6o mor23 3 pr2^8t3nie 
mor8kie Icre^3. 2eAl3r2 pol8ki 1926. 15 8. 8°. lvie 8ee- 
V7eick8el v. Vir8ck3u bi8 2. l^eere u. 6. 8eerke6e v. vittcdau.)

577. I.orent2, P^rie6ricti): I^ockm3l8 cier k43me ^c2ew-virscli3u. 
?02N3Ü: In8t. ^3ck0änio-8iowi3N8kie§o 1931. 11 8. 8°. ^U8! 8l3vi3 
occic1ent3li8. 10. 1931.
vubeninxken v§1. I^r. 709.

578. Lauer, ^ann8): ^U8 LlbinxZ Ver§3n§enkeit. — VUäer 3U8 
V7e8tpreu6en. 1932. 8.63—67.

579. Lkr 1 ick, lLruno): Kultur- unä Oei8te8leben in L1dmx. — 8il- 
6er 3U8 V7e8tpreu6en. 1932. 8. 68—72.

580. lLkrlicti, Lruno:) 1)38 8t3äti8clie l^u8eum lin Lldinel im 
)3kre 1931. — LlbinAer ^b. 10. 1932. 8.133—139.

581. Pkiel8ki, ^.lelr83näer: V78pomnieni3 2 poclroLy 2 LlblM 60 
^injonu oäb>tej W rolcu 1831. Kr3kovv 1931. 111 8. 8°. Mr- 
innerun§en 3N e. Kei8e v. Lldinx N3cli ^vi§non i. 1831.j

582. Ki8ck, Ouiäo: 1)38 Lldioxer Privilegium von 1246 in äeut- 
8clier Ueber8et2un§. — L1bin§er ^b. 10. 1932. 8.23—30.

583. Konn 3 t 2 ki, tterm3nn: Die Lntwicklunx 6e8 8t3ät3rckiv8 sin 
klbinxl von 1927/28 bi8 1931/32. — Llbin§er ^b. 10 1932 8 140 
bi8l42.

584. Ko n 3 t 2 ki, tterm3nn: Die Kun8täenkmLler äer 8t3ät Lldinr 
— vt. V7elt. 9. 1932. 8.290—95.
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585. 8iedke, 8ritr: Die Llbinxer Indu8trie von 1772 bi8 rur Orün- 
dung der 8ckicb3uwerkt im Satire 1837. Kecbt8- u. 8t33t8wi88. Oi88. 
König8berg 1932. 68 8. 8°. ^U8: 8lbinger 3b. 10. 1932.

586. 8ckiekkerdecker, O^erm.): Lin Vi^ort über 8reikircken, 8ek- 
ten, 3u6erkircklicbe Oemein8cb3kten. belebe 8reikircben, 8ekten 
u. 3u6erkircklicben Oemein8cb3kten 8inü im Kircbenkrei8e kldivg 
tätig? kekerat 3uk 6. Llbinger Krei88xnode 1928. (LIbing 1928: 
>Vernick.) 16 8. 8°.
Vgl. sucli blr. 105.

587. HIu8trierte8 Oeimut-^akrbucb kür 8t3dt und Umgegend 
8>dtkulmen (1). 1933. LMKubnen: 8rekdork (1932). 99 8. 8".

588. Kobnert, V^3lter: Oe8cbicbte de8 k^dtkudner /Viänner-Oe83ng- 
Verein8. — 111. Ueim3t-3b. k. LMKubnen. 1. 1933. 8.58—67.

589. ^ilt?, Odo: 8t3dt und 8iedlung. 8in Oegenw3rt8bild d. >Vecb- 
8e1beriekungen 2wi8cken 83uern8iedlung u. 8tüdt. Entwicklung, 
dsrge8t. 3N d. 8ei8pie1 d. 8t3dt Oeut8ck-8^Iall in O8tpr. 8ber8- 
W3lüe: Müller (1932j. VIII, 80 8. 8". (8iedlung8polit. ^bk3ndl. 2.)

590. Kadlokk, K3rl: Oeutscd-k^lLU8 ^ukwendungen kür die >Vekr- 
mackt de8 Oroken Kurkür8ten in den 3sbren 1664 bi8 1686. — 
Ueim3lk3l. d. Kr. Ko8enberg. 1933. 8.140—41.
?r. L>Iau vgl. blr. 147, 160—163.

591. 8 r 3 ndt, (K3rl 8riedr.1: Oie 8cbütrengilde von klatow. — Oei- 
M3tk3l. Kr. 8l3tow. 17. 1933. 8.66—71.

592. Ou388OW8ki, U(3N8l-^V(olkg3ngj: Out Borken, Krei8 8i8ck- 
k3U8en. — ^ltpr. Oe8cklecbterk. 6. 1932. 8.85—90. ^s. 0u38- 
8owski. 5. 1932. 8.51—54.

593. Olemmu, I3deu82: O 3rckiw3ck W3rmin8kicb we 8romborku 
(Lrmländ. Xrcbive in krauendurxj. ^rcbeion. 9. 1931.

594. 8ckm3ucb, I43N8: ^kten3U8t3U8ck -wirken den ermlün- 
di8cken ^.rcbiven 2u frauenburg und dem König8berger 8t33ts- 
urcbiv. — On8ere ermlünd. Oeimut. 12. 1932. blr. 10.
Vgl. 3ucli I^r. 110.

595. K3ukm3nn, 03r1 ^O8ek: Oe8cliicbte der 8t3dt fre^tadt >Vpr. 
O. 1. i^3rienwerder 1931: Oroll. 55 8.8°.

596. Vi^itt , 8rn8t: friedland 3l8 O8tpreu6i8cbe Koloni3l8t3dt de8 
^ittel3lter8. König8derg 1932: keupold. 103 8. 8°. (8onder- 
8ckrikten d. ^1tertum8ge8ell8ck3it ?ru88iu.) 
Vgl. 3ucb Kr. 166.

597. 813 nke, H..: 8ürgermei8terge8cbickten 3U8 ?reuki8ck-?riedlLlld. 
— KIeim3lk3l. Kr. 8l3tow. 17. 1933. 8. 78—80.

598. Oown3rowic2, O.: Odzsni3 port. Inkormutor . . . >V^d. 2. 
Odzmm: ?ol8k3 ^gencj3 l'elegr. 1931/32. 95 8. 8°. (Der KIrden v. 
Odingeuj

599. 0dzsni3 port. Okkicml guide witb ttie l3te8t pl3n ok tke town 
and port ok Od^niu. Odingen 1932. 130 8. 8".
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600. 31 e 8 8 a, 8t.: Ko2bu6ovv3 portoxve§o m. O6^ni w ävvietle
c^kr ^Oer Ausbau cl. Ll3ken8ta6t Oäinxen im kickte 6. 2ikkern.j 
— Xalenäar? morski. 3. 1931/32. 8. 157—164.

601. ?r2evvo6ni1r po OäM, w^brreLu i 8r^v3jc3rji K382ud8kiej. 
06>ni3: 2vv. ?rop. I'ur^t. 1931. 1928.8°. ILükrer 6urcb O6in- 
xen, 6. Kü8te u. 6. k38cbub. 8ckwei2.1
V§1. nucd blr. 552.

602. öeckmunn, Ou8t3v: ver V^3llk3brt8ort Olottau. — Lrm1un6, 
mein I4eim3tl3n6. 1932. I^Ir. 10.
Oorlen v§1. I>Ir. 111, 118.

603. Le8t8cbrikt 2ur Lin>veibun§ 6e8 neuen ttnu8e8 6er Ooetbe- 
8cdule (in Orauäenr). (kromber^ 1932: Oittmunn.) 104 8. 4°.

604. 83km, V^lilkelmj: Der Opker8tein bei Orunäkelä. Line ver- 
§e88ene Kult8tütte im 8t3bl3ck. — K§b. ^I1§. 2t§. 1932. blr. 254.

605. Lr 3 n 6 t, KurI: 50 ^3kre 03rI Lr3n61, Oumbinnen, 1882—1932. 
lLi8enn3ren, L3um3teri3lien, ^1otork3kr2eu§e.j (Oumdinnen 1932) 
19 8. 4°.

606. Die 8cköne 8tu6t im 6eut8cken O8ten. Ollmbinnen, Ke§ierun§8- 
un6 Krei88t36t in 08tpreu6en. Die 8tu6t 6. 8cbwei2er- u. 8nl2- 
dur§erkolonie. Kleiner Lüdrer 6urck Oumdinnen u. Om§. (Oum
dinnen: Krnu8eneck ^1932^.) 12 8. 8".
V§I. 3ucd ^r. 755, 830.

607. Leckmunn, Ou8t3v: 2um Ootenprodlem in 08tpreu6en. Die 
Deutung 6e8 >l3men8 6er 8tn6t Outt8taät. — Lrm1nn6, mein 14ei- 
M3t1un6. 1932. t<r. 7, 8.

608. 8eckm3nn, Ou8t3v: Der 8torckenturm, ein V^nkr^eicken 
Outt8taät8. — On8ere Lleimut. 14. 1932. 8.186—187.

609. Lirck-Nir8cbkeI6, ^nne1ie8e: Oe8ckicdte 6e8 Kolle^int- 
8tikte8 in Olltt8t2ät 1341—1811, ein LeitrnA 2. Oe8ck. 6. Lrm1nn6e8. 
(Lort8.) — 28. k. O. Lrm1. 24. 1932. 8. 595—758.

610. Outt 2 eit, LmÜ ^ok8.: Lin 8üdne-Ver§Ieick 3U8 6em ^sukre 1330 
un6 6ie Orün6un§ 6er 8136t tteilixenbeil. — NutunLer tteimutkul 
6.1933. 8.74—76.

611. 8cku!2, Otto: Irnuun^en von 0rt8trem6en in tteilieenbeil 
1610—1659. — ^.Itpr. Oe8cd1ecdterk. 6. 1932. 8. 41—42.

612. ttuuke, Klurlj: Vber8ickt über 6ie V^ie6erker8te11un§83rbeiten 
um tteikberxer 8ck1o6 im Mre 1932. — 28. k. O Lrm1 24 1932 
8.920—23.

613. 8ckm3uck, tt3N8: Line Lrb8ck3kt8re§e1un§ in tleikber« vom 
^3kre 1538. — Lrmlun6, mein I4eim3tl3n6. 1932. blr. 8.

614. 8ckm3uek, «3N8: Lin L1eil8berxer Oeburt8briek vom sukre 
1511. — Lrm1an6, mein bieim3tl3n6. 1932. k>lr. 7.

615. 8cdm3uck, ti3N8: 1)38 Uuurer^evverk 2u L!eil8berL. — Lrm- 
Iun6, mein Lleim3tl3n6. 1932. k^lr. 12.
V§1. 3uck dir. 164, 165.
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616. 8c klemm, V^ilkelm: 2>vei O8tpreu6i8cke Kirck8piele ^erm8- 
äork u. 0t. 1kier3u, Kr. lleiliAenbeilj. Line 8ie61un§8polit. 8tu6ie. 
— 8ie6lun§ u. Mrt8ck3kt. 13.1932. 8.263—70.

617. Outtreit, Lmil ^ok8.: 600 lakre 1iodenkür8t. lleili^endeil: 
O8tpr. I4eim3tver1. 1932. 66 8. 8°.
tlodenglem v§1. Nr. 710.
leä^abno v§l. Nr. 117.

618. Ori § o 1 eit, L6u3r6: Die ?k3rrer von ln8e un6 K3llnin§ken. — 
ältpr. Oe8ckleckterk. 6. 1932. 8. 36—41, 59—63.

619. ^um 75jäkri§en Jubiläum 6er In6u8trie- un6 I63n6el8k3mmer 
In8terdurx. (In8terburK 1930 : 08t6t. Volk82t§.) 8 8. 4°.
^oxauäen v§I. Nr. 334.

620. 3 ck 3 u, ^lok3nne8: ^ur Oe8ckickte 6er iVl36cken8ckule in §o-
Kanlli8burx.— tleim3t§locken. 1932. Nr. 2.

621. 2^ 3 ck 3 u, ^ok3nne8i Lin OrenreinknU polni8cker 8ol63te8k3 vor 
6em 8eutner§erickt in lokLnni8bllix ^1614j. — bleim3t§locken. 
1932. Nr. 1.

622. 3 c k 3 u, lok3nne8i 2^ur Oe8ckickte 6er Kircke ^sucka.— On8er
Ki38urenl3n6. 1932. Nr. 17.
Kallninxken v§l. Nr. 618.

623. (OriAoleit, L^6u3r6j:) Kl3ttb36 Karkeln, 633 „Kuri8cke Ve- 
ne6i§". I'i^it s19271: v. ^I3u6ero6e. 32 8. 8°.

624. Ori § o 1 eit, L6.: Orei?3tenli8ten im ^ukbucke 6er ev. Kircke 
Kaukekmen. — L3milien§e8ckicktl. Lll. 30. 1932. 8p. 274—76.

625. 8eckm3nn, Ou8t3v: Von polni8cker XVirt8ck3kt 3uk Klein 
Köllen. — Lrm1nn6, mein 14ejm3tl3n6. 1932. Nr. 2.

Königsberg.
1. ^1I§emeine8.

626. 8t3ti8li8cke3 3 ti r d u c k 6er 8tn61 Köni§8ber§ ?r. 1931. I6r8§.: 
^mt k. XVirt8Lk3kt u. 8l3li8tik. Köni§8ber§: 8e1b3tver1. (1932). 
125 8. 8°.

627. Köni§8der§er 8t3ti8tik. Vierte1j3tir8kefte 2. V^irt8ck3kt u. 
8t3ti8tik 6. 8t36t Köni§8ber§ ?r. 9. 1932. Köni§8ber§: ^mt k.
V^irt8ck3tt u. 8l3ti8tik (1932). 8°.

628. Link, ttermnnn: ^1t-Köni§8der§er 83§en un6 Oe8ckickten. Kö- 
ni§8ber§: Oräke L Onrer (1932). 54 8. 8".

629. Korrm3nn, ^Inrtin: Kleine Improvi83lion über Köni§8ber§. — 
0816t. 1^on3t8k. 13. 1932. 8. 58—60.

630. O 3 u 8 e, Lritr: >ieue Liter3tur über Köni§8der§. — ^titt. 6. Ver. 
k. 6. Oe8ck. v. O8t- u. >Ve8tpr. 6. 1932. 8. 63—69.

631. Oo168tein, Lu6>vi§: Köni§8ber§ un6 6ie Köni§8der§er. ältere 
^eit§eno88en über K1im3 u. Kultur, äu88eken u. Oe8Lbicbte un8erer 
8136t. — Kxd. «3rt. ^t§. 1932. Nr. 475.
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632. un § , -V1ex3nder:j Köni§8bers in 8einer po1iti8cli-8oci3len Lnt- 
>vick1un§ de8 letzten d^kr^ekndZ. — Die Oe^enwart. 4. 1850. 
8. 480—507.

633. K1 in § bei 1, tLrickl: V38 >vekrkakte KöniZ^berA. Line Le8tunss- 
gekickte. — K§b. Mss. 1932. Nr. 247, 250.

634. Ueyer, V^Mium: Köni§8berser mittelalterlicke Urkunden in ke- 
val. — Mit. d. Ver. 1. d. Oe8ek. v. 08t- u. V^e8tpr. 7. 1932. 8. 10 
di8 12.

2. keckts- und V^irtsekakts^esciiiclite.
Vgl. klr. 269, 554.

635. Uoppe, t^kndd3eu8l u. tLritrj Kr3U8e: Oie?o1i2eivor8ckrikten 
de8 0rt8poli2eibe2irk8 Köni§8bers ?r. Xöni§8ber§: Leupold 1932. 
IX, 205 8. 8°.

636. Ko8entk3l, V!/il1i: Oie Ukoleru in KöniA8bers 1831. — K§b. 
jüd. Oemeindebl. 9. 1932. 8. 3—4.

637. Lorreck,U.: 10 Satire 8t3dti8cke Oe8undkeit8kür8or§e ru Ko- 
ni§8ber§ ?r. Ur8§. v. ^.mt k. V^irt8cÜ3kt u. 8t3ti8tik d. 8tndt Kö- 
nissberA ?r. Köni§8ber§: Oräke L Unrer in Komm. 1932. 56 8. 
8°. (Köni§8ber§er 8t3ti8tik. N. L. 3.)

638. 8t3ti8ti8cker 3nkre8berickt der ekemnli^en Indu8trie- und 
U3ndel8k3mmer ru Köni§8ber§ ?r. kür 1931. (Koniß^bers 1932: 
Unrtuns) 51 8. 8°.

639. Kut8ckke, ^Korne1iu8j: Oie 8peicker3nl3§en 3M Indu8trie- 
k3ken ru Köni§8ber§ ?r. Köni§8ber§ 1924 (: K§b. ^I1§. )
30 8. 4°.

640. ?o§orrel8ki, iVI.: Ui8torxc2N> pr-eMd 8to8unkow §o8po- 
durcr^ck mi§d^ ?ol8k3 3 Krolevvcem tOe8ckick1I. Überblick über 
d. >virt8ck3kt1. 8e2iekun§en ?olen8 ru Köni§8ber§I. — i^iorre 8 
1931, N. 4, 8. 8-11, N. 5, 8. 8—10, tt. 8, 8. 6-8.

3. Oe8ckickte der ^ei8ti§en Kultur.

Vgl. dkr. 277, 286, 298—301, 594, 792, 814, 827, 842, 843.

641. N 3 d 1 er, ^sosek: ^ürick und Koni^8ber§ im 18. ^ukrliundert. — 
Loronu. 2.1932. 8.546—61.

642. Onxer, kudolk: 2ur Oe8ckiclite der „Oe8ell8ck3kt der Lreunde 
Kunt8" in Köni§8bers i. ?r. — Le8t§3be ?KMpp 81r3uck. 1932. 
8.137—144.

643. Köni§8derser Lern8tein8ctineidekun8t im Mtek- 
b3cker-8cli3t2. — Kun8t- u. ^ntiquit3ten-^1§. 40. 1932. 8.179—80.

644. Llorn, ^dum: U3N8 V^3§ner und 8ein Köni§8berser 1Vlu8terduck. 
Lin Leitr. 2. Aufkommen d. Ken3i883nce in Oeut8ckl3nd. ?kil. Oi88. 
Königsbers 1931. 60 8. 8°.
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645. 2 i 6 m 3 nn, ?3u1: Könj§8ber§8 mu8ik§68ctiick11icÜ6 Le6eutun§. 
— ?roArammbuck 2. 17. O6N6r3lv6r83mm1. 6. Oiö2683nv6rb3n668 
6. LäciUenvereine Lrml3n68. 1932. 8.17—20.

646. i 8 cker, L^u§6nj Kurt: Xöni§8ber§er N3r1un§8ck6 Or3M3- 
1ur§ie. 150 33kre 1^66316^311^ im 8pie§6l 6. Xrilik. Xöni§8b6r§: 
«3r1unL 1932. 968 8. 8°.

647. 013 86N, X^3r1j H^6in2l: O8lpr6uki8ck6 H6im3lmu866n. V38 
?ru88i3-^4u86um in Xöni§8b6r§. — 08161. ^0N3l8ti. 13. 1932. 8.154 
di8 161.

648. O38 8l361§68ckick11ick6 ^4 u 8 6 um im Xn6ipdök8ck6n K3IK3U8 2U 
Köni§8b6r§ ?r. (Xöni§8d6rA: ^1u86um ^193^.) 4 81. 8°.

649. L16 8 6, L.: ?3r8lc3l8 p3r 8lu6ij3m ?ru8ij38 V3l8l8 3rckiv3 X3r3- 
13U6O8 1929. §. V383r38 K0M3N66)UM3 I3ik3. Xöni§8b6r§6r ^rb6il8- 
b6rick1. — 63lvi)38 Oniv. ^3636. ^cl3 Oniv. 63lvi6N8i8. ?6ilo1. 61 
?KUo8. or6. 86ri68. 1. 1929/31. 8.17—64.

650. 8 6 ric 61 üb6r 6i6 V6rvv3l1un§ 66r 8I33I8- un6 Oniv6r8il3l8- 
bib1io1k6k 2U XöniA8b6r§ (?r.) im X6cknun§8j3kr 1931/32. (Xö- 
ni§8b6rA 1932 :) X§d. ^1I§. 10 8. 8°.

651. V 3 n 3 61 ow, ^O11ol: Vi6 8i1b6rdibUo1k6k 668 H6r20§8 ^1br6ck1. 
— Kxd. «3r1. 1932. Nr. 240.

652. Hu 8 un §, ^43x ^086pk: 8uck6ind3n6 un6 0r3pkik (v6r ^6i8l6r 
3. 8.). — ^rckiv t. 8uckdin66r6i. 26. 1926. 8. 17—20.

653. Hu 8 un §, ^l3x ^O86pk: 8uck6inb3n6 un6 Or3pkik um 633 3akr 
1550 in Köni§8d6r§. — ^rckiv k. 8uckdin66r6i. 29. 1929. 8. 59—60.

654. vikr 6 i 16 r, 011o: ^U8 6in6m buckk3n6l6ri8ck6n „Oon1o-8ucd 
kür 3116 K68l6 1802—1845" ^v. Oräk6 u. On26r in Xöni§8d6r§j. — 
8ör36nb1. k. 6. 61. 8uckÜ3n66l. 99. 1932. 8. 5.

655. Ku 6 ni §, frilr: ^W6i ^3krkun66rl6 Orük6 un6 On26r. — 08161. 
Won3l8k. 12. 1931/32. 8. 754—58.

656. Uor§6nk6i6rim 8ck3U8pi6lk3U8 ru Köni§8b6r§ ?r. 3m 3. ^3- 
nunr 1932 3U8 ^nl3k 668 100jäkri§6N N3M6N8judi1äum8 66r 8uck- 
K3n61un§ Orük6 un6 On26r. 1^68lvor1r.: 1.u6>vi§ Oo168l6in: 8uck 
u. O6i8l. 86§rü6un§33N3pr3Lk6: 86rnti3r6 Kock. Köni§8d6r§: 
Oräk6 L Un26r 1932. 32 8. 8".

4. Kircken^e8ckick1e.
Vgl. Kr. 828.

657. Xor 311 u 8, l^6u3r6j: ^U8 6r6i ^3krkun66rl6N 66r 'fr3§Ü6im6r 
O6M6in66 in Xöni§8b6r§ ?r. 1632—1932. Xöni§8d6r§: 1^r3§k. 
O6M6in66kirck6nr3l 1932. 111 8. 8°.

658. 8 cku12 , ^rlkur: Oi6 K3IK. XircÜ6nmu8ik in Xöni§8d6r§ i. ?r. — 
?ro§r3mmbuck 2. 17. 06N6r3lv6r83mm1. 6. DiÖ2683NV6rb3n668 6. 
Oäci1i6nv6r6in6 Lrml3n68. 1932. 8. 21—26.

659. 2 ig 3 nki, ^n1on: Vi6 K3lko1i8ck6 Xirck6 in Xöni§8b6r§ i. ?r. 
— ?ro§r3mmbuck 2. 17. O6N6r3lv6r83mmI. 6. Oi02683NV6rd3n668 
6. O3ciÜ6nv6r6M6 8rnÜ3n68. 1932. 8.27—29.
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660. Klumdie 8, Martini : „Line 8ta6t auk 6em Lerge." 75. 1857. 
8. k4ov. 1932. Le8tbuck rur Jubelfeier 6e8 75jäbrigen Le8teken8 
6er er8ten Lap1i8tengemejn6e König8berg i. ?r. (Iragbeim) vom 
5. bi8 16. >lov. 1932. ^König8berg: Lapti8tengemein6e Kgb.-Irag- 
Keim 1932.j 1118. 8".

661. König8berger jü6i8cbe8 Oemein6eblatt. I4r8g. v. Vor8tan6 
6. 8ynagogengemein6e König8berg ?r. 8ckriktl.: Or. KeinkoI6 Le- 
win. ^g. 9. 1932. König8berg 1932: Wartung. 148 8. 4°.

662. Ookn, Lricb: ^U8 6em Leben 6er König8berger 8u6en vor 
100 Andren. — Kgd. jü6. Oemein6ebl. 9. 1932. 8. 15—17.

5. Levö1kerung8ge8c Liebte.
Vgl. k^r. 872.

663. Hie^er, William: Lalti8cke Oelegenbeit8kun6e in König8berg 
j. ?r. — Lalt. f3mjlienge8cbicktl. Mit. 2. 1932. 8. 10—11.

664. 8 c k l e m m, V^ilkelm: Die ^U88tellung kür L3milienge8ckicb1e 
im 8t36tge8ckicktlicken ^1u8eum ru König8derg. — ^Itpr. Oe- 
8cklecbterk. 6. 1932. 8. 1—3.

665. 8 per! in § , ^6olkj: ^U8 vergilbten papieren 6er 81a6t Veut8ck 
Krone. 2ur Oe8ckickte 6e8 Oeut8ck Kroner Oymn38ium8. — 
Orenrmärk. l6eim3tbll. 8,2. 1932. 8. 29—38.

666. Origoleit, L6uar6: Die ^mt88cbul2en 6er vomänenämter 
Knckernee8e un6 Hub um 1756. — IMiter Hg. keil, bleimatblätter. 
1931. >lr.45.

667. Origoleit, L6uar6: Die Lauern 6e8 Kammeramte8 Kucker- 
nee8e um 6. 1676. — 1'il8iter Hg. Leib bleimatblätter. 1931.
t4r. 41.

668. Köbler: ^U8 Kulm8 Vergangenkeit. Kulm 1906. 248. 8°.
669. peinecker: Die Kircbe in Lappienen.— Heimat-^b. f. 6. Kr. 

>Ije6erung. 1.1933.
670 lunLa: Ober 6ie Llurnamen von La8rmia6en. — On8er lVi3- 

' 8urenlan6. 1932. Nr.3.
671 8 cbul 2, Larl: Die iVlükle Lantb im V^an6el 6er weiten. — Nitt.

6. Ver. k. 6. Oe8cb. v. 08t- u. >Ve8tpr. 7. 1932. 8. 15—23.
672. Leckmann, Ou8tav: Om 6a8 V^er6er im ein8tigen Linxnauer 

8ee. — Lrmlan6, mein tteima1lan6. 1932. t<r. 8. On8ere ermlän6. 
bleimab 12. 1932. >lr. 8.

673. Klein, Lernk.: Die 8t. ^obanne8 Lapt.-Kircke ru Lokau. — 
On8ere ermlan6. l^eimat. 12. 1932. l^r. 10—12.

674. Oo 11ub, »lerm.I: Lin ver8pätete8 8ta6tjubiläum lvon L>ck^. — 
On8er ^ia8uren!an6. 1932. l^lr. 7.

675. oeppeI, lO.j: ^U8 6er Oe8ckickte 6er älte8ten Lecker ^potke- 
^n. — On8er ^4a8urenlan6. 1932. blr. 6.

676. »oeppel, 0.: H.U8 6er Oe8ckickte 6e8 Lecker Llan6werk8. — 
On8er iVl38urenlan6. 1932. ?>lr. 2.
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677. ^lte ^ackrickten über die Lecker Kircke. — On8er iVl38uren- 
l3nd. 1932. ^r. 12.

678. Oebert, V^.: Die Kückw3nderer-8ied1un§ ^aHinken in O8t- 
preuken. — Der O8t-8ied1er. 3. 1932. >Ir. 9.

679. UarienbLrx. — Lilder 3U8 V^e8tpreuken. 1932. 8. 46—54.
680. ? 3 we 1 cik, 8ernk3rd: I)eut8ckl3nd8 einri§e8 Orenrr3tk3U8 ^in 

^Lrienbllixj. — Ot. >Ve1t. 9. 1932. 8. 327—30.
681. 8ckmid, Lernlmrd: Die ev3n§e1i8cke?t3rrkircke 8t. Oeor^en 

2U A4arienduix. ^43riendur§: Lv. Kirchengemeinde 8t. Oeorg 1932. 
23 8. 8«.

681a. 8 ckmid, kernknrd: 8ckinke1 und die Hlariendurg. — Oe8ck3kl8- 
ber. d. Vor8t3nde8 d. Ver. k. d. Her8te11. u. ^U88ckmückung d. ^13- 
riendurg k. 1930/31. Kgb. 1932. 8.8—18.

682. 8 ckmidt: Die Regulierung der gut8kerrlicken und bäuerlichen 
Verhältni88e in ^larienkelde (Krei8 8ckloch3u). — Orenrmärlr. Hei- 
M3tbll.8,2. 1932. 8.39—55.

683. K 3 kowit 2 , l^Konrudj: Der ^arien8ee im H3ndlrrei8e O3N2ig. — 
O8tdt. t43turw3rt. 4. 1931/32. 8.109—114.

684. Krie 8 , Lrn8t v.: 1"ke3ter in ^1t-^Lrienwerder. — V^eick8el-Hg. 
1931. I^r.224.

685. 8ckum3cher, öruno: Oom und 8cklo6 ^larienwerder. — 
kilder 3U8 Vi^e8tpreu6en. 1932. 8. 27—34.

686. 8ckm3uck, I43N8: ^lehl8acker ^cktgedurt8brieke 3U8 dem 
16. d^krhundert. — On8ere ermländ. Ideimat. 12. 1932. klr. 8. 
^eislatein vgl. k^r. 105.
A4eme1 vgl. I^Ir. 432—48.

687. bkoppe, K. 11.: 1)38 Oroke l^oo8bruch, 8eine N3tür1icke Le- 
8ck3kkenkeit und Veredlung. — 8iedlung u. XVirt8ck3kt. 13 1932. 
8. 374—82.

688. K u k n, l^ndre38j: 1?3nnenberg 1914/1918. V38 ^nnenberg-^- 
1ion3ldenkm3l. v38 0rden88cklo6 ^leidendurx. ^IIen8tein: 8e1b8t- 
verl. 1932. 196 8. 8°. Ln I^eudeurb. v.: Kukn, Die 8ckrec1ren8- 
t3^e von I^eidenbur§ in O8tpr. l1915.j 
Oliva v§1. ^/r. 567.
O8teroäe v§I. 14r. 275.

689. 8 emr 3 u , ^rtkur: L>38 ^3§d§ebiet der Hockmei8ler 3m ?ar- 
tent8ckin-8ee (Ku1merl3nd). — Wtt. d. Ooppernicu8-Ver. 40. 1932. 
8.132—135.

690. ^43nko^V8ki, ^Ikon8: I)rulr3r8t^vo i pi8miennictvvo w ?el- 
plinie. ?e1plin: „?iel§rr:ym" 1929. 65 8. 8°. ^uckdruelrerkun8t 
u. 8ckrikttum in kelplin.I

691. Voi§t,Okr.: Die öe§ründun§ der ^3rinewerkt xu killau im 
dakre 1680. — Ober3ll. 2^8. k. ^rmee u. ^l3rine. 16. 1914. 8. 279—84. 
V§1. 3uck Kr. 212.
?illLpönen v§1. >^r. 344.

692. V^e8tpk3k1: Die ?e8t in ?1auten 1710. — On8ere ermländ. 
tteim3t. 12.1932. I^r. 8, 9.
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693. 8 ckmi 6, Lernh3r6: Oie k3tkoli8cke Pfarrkirche ru ?o8ilge — 
tteimutkul. 6. Kr. 8tukm. 3.1933. 8.70—72.

694. hungkuu,^.. O.: Oie Aufhebung 6er Lrbuntertünigkeit 6e8 
ehemaligen prauenburger K3mmerei6orie8 pabnenkelö. — Hln8ere 
ermlün6. I4eim3t. 12. 1932. >lr. 4—6.
Peu8ckeuäork vgl. blr. 109.

695. hau, Paul: ekronik 6er ev3ngeli8cken Kirche ru kkemkelä, 
Krei8 Kartkau8. Pkeinkel6 (prr^juLn): 8elb8tverl. 6. ev. Kircke 
1932. 158 8. 8°.

696. Po8e, ^rtur: O38 bi8cköklicke 8cklo6 2U Pie8enburg; 8eine 
Pe8te un6 8eine Oe8ckickte. — kleimatkal. 6. Kr. Po8enberg. 1933 
8. 94—106.

697. Pe8treitung rur Oreikunöertjukrkeier 6e8 pöKeler O^m- 
N38ium8. (Verunt^v.: 81u6.p. liVlaximilianj ?Ii82ka.) Pökel: Kruttke 
1932. 25 8. 4°.

698. Matern, O(eorgj: Von Peuer8no1 u. Feuerwehr in Pökel. — 
PöKeler pagebl. 1932. I^lr. 234—43.

699. Matern, O(eorg1: Oie 8t36tbefe3tigung von Pökel. Pökel 1931 - 
Kruttke. 19 8. 8°. (^U8: PöKeler lagebl.j.

700. (?li82ka, Maximilian:) Ver2eickni8 aller Abiturienten 6e8 
81aatljcken O^mna8ium8 2u Pö88el. 1867. 1932 (Pökel 1932- 
Kruttke.) 19 8. 8°.

701. ?08ckm3nn, ^6olkj: 300 3ahre 0>mn38ium in Pö88e! — 
Lrml. «3U8k3l. 77. 1933. 8.81—88.

702. ?o8ckm3nn, ^6olk: O38 ^e8uitenkolleg in Pökel. — ^8 k O 
hrml. 24.1932. 8.759—909.

703. ?o8chm3nn, ^6olk: Von >Var8ckau nuch Pökel. 2wei 8trak- 
ver8et2ungen. — On8ere ermlän6. bleimat. 12. 1932. ^lr. 3.
pomowe vgl. l^r. 360.
puk vgl. I^lr. 666.
prucevo vgl. >lr. 100.

704. 8ckm3uck, ttan8: ^ur Oe8ckickte 6e8 Oute8 8ankau bei 
Vraun8berg. — On8ere ermlän6. tteimat. 12. 1932. I^lr. 1.

705. V7al86orkk, Nelmut: Oene3logi8cke8 3U8 6er 8orquitter 
Kirchenckronik — ^ltpr. Oe8ckleckterk. 6. 1932. 8. 73—77.

706. 70 (Mrel Kianner-Iurnverein von 1862, 8tallupönen. 
8l3llupönen (: Nanner-Purnverein von 1862) 1932. 32 8. 8°.

707. ?o6ru>veit, ^ohanne8: 8tallllpönell 3l8 Oarni8on8ta6t. — Ib.
6. Kr. 8tallupönen. 1933. 8.73—76.

708. 8ehm86ort, Lrick: Oie Erhebung 6e8 Oorte8 8tallllpöllen 2ur 
8ta6t. — iMt. 6. Ver. k. 6. Oe8ck. v. 08t- u. V^e8tpr. 7.1932. 8.1—5. 
8trodjehnen vgl. >Ir. 120.

709. verner, (tt3N8j: Oie Le8ie6lung 6er Kirck8piele 8rittkehmen 
un6 Oudeningken. Ool6ap 1932. 19 8. 8°. ^u8- Qol6aver 
Tagebl. 1932, I^r. 124,133.
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710. 8 wert, Otto: lavnenberx. 8ck1acktke16, He16enkrie6köke, 1an- 
nenberA-Nationa16enkma1, Ven!rm3i88la6t tioken8tein u. 6. Oräber- 
Verr. Hoken8tein: OrüneberZer ^1932j. 84 8. 8°.
Vxl. auck Nr. 141,142, 170, 171, 688.

711. ^4ackmü11er, ^alterj: ^U8 1apiall8 Ver^anZenkeit. lapiau: 
Henning 1932. 116 8. 8°.
lauroxxen v§1. Nr. 167.
l)t. Ikierau v§1. Nr. 616.

712. 8 oro ^vik, ^orek: ?i^c 1at prac^ In8t^tutu 8altxclrie§o, (1927— 
1932). lorun 1932. 67 8. 8°. ^5 Arbeit 0. kalt. In8titut8 in 
Ikoin.j (V^^6awnict>va In8t)1utu 8ait^ckie§o.)

713. fe8t8ckrikt 2um 10jäkri§en Jubiläum 6er Oeut8cken 8ükne 
Ikorn. lorun (Ikorn): Veut8cke 8ükne; V^e8tpka1 in Komm. 
(1932). 32 8. 8°.

714. ?rowe, i^iax: Die MtZ1ie6er 6er Ikorner 8äc1rer§e8e11en- 
8rü6er8ckakt 1616—1675. — ^.rek. k. 8ippenkor8ck. 9. 1932. 8.214 
bi8 218, 255—60, 322—24, 345—51, 376—80.

715. ?r2ewo6nikpo loruniu. lorun 1929: ?omor8ka Oruk. ro1n. 
42 8. 8°. ^lükrer 6urck Ikonj

716. Keictiar6t,H.: ?o1en8 8a1ti8cke8 In8titut in Hiorn. — Oder8ee. 
12.1931. 8.7.

717. 8 c 6 mi 6 t, ^rno: Die Ikorner V^akrreieken. — Mtt. 6. V^e8tpr. 
O. V. 31. 1932. 8. 12—15.

718. 8tati8ti8cker ^Lkre8berickt 6er 8ta6t 1il8it iür 6a8 Ka- 
1en6erjakr 1931. (li^it:) 8tati8t. ^mt (1932). 72 8. 4°. Ma8ck.- 
8ckr>1

719. Ke 8 81 er, Oertiar6: Die ä1te8ten 6eut8cken Familien von likit. 
— ^1tpr. Oe8ck1eckterk. 6. 1932. 8. 4—10, 30—36, 51—59, 77—81.

720. ?etrow8ki: 400 Satire IHter /V1u8iIr§e8Liiickte. — K^d. Hart. 
1932. k4r.535.

721. 171811. ^ükrer.j (1il8it ^um 1932^: 8Lkoenke.) 6 L1. 8".
722. Hl8it im 8pie§e1 6er ^nkrtiunäerte. ^U8 6. Oe8ckickte un8erer 

8tnc1t von 1385—1932. (1086 1932.) 1 L1. 2°.
V§1. auck k4r. 115.

723. Lentkien: Irakednen. — O8tät. ^Inturwart. 3. 1930/31. 8.177 
di8 182.

724. Lurmei8ter, ^ok3nne8: vie Meliorationen in 6er Iralledner 
?i883-i>Iie6erun§ 8eit 6em ^3kre 1712. ?ki1. Oi88. Köni§8ber§ 1932. 
60 8. 8°.

725. 200 Satire Irakedner?ker6e2uckt. 1732—1932. (In8terbur§ 
1932.) 28 8. 2°. (08t6t. Vo1Ii82t§., In8terbur§. 8on6er-^u8§.)

726. 8tutbuek 6e8 ?reu88i8cken t4aupt§e8tüt8 Irakelmell. 86.5. 
Hannover: 8cti3per 1932. XXI, 493 8. 8°.

727. 200 Mre Irakeknen. — K§b. ^t§. 1932. Nr. 240.
V§1. auek Nr. 248, 253.
1ru8o v§1. Nr. 105.
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728. 8nn61: Die Vergebung 6er ^ütrer 8ck1okmükle 6urck ^6um 
Br3N2 v. 8koro6ew8ki an Xarl V^68tkal im Satire 1770. — Orenr- 
märk. tteimatbU. 8,1. 1932. 8. 58—60.

729. V^e8tpkakl, Brunr: 8eelenbuck 6er 8t36t ^ütr un6 6er um- 
1iegen6en Dörfer vom Bn6e 6e8 17. ^3brbun6ert8 bl8 rum ^akre 
1741. 8cbnei6emükl 1932: Die Orenrwucbt. VII, 130 8. 8°. 
(OrenMÜrk. I6eimatbI1. 8on6erk.) 
beklau vgl. ^r. 464.

730. Bro8ck: Die 6e8ckie6ung 6er 8tn6t V^orwöitt im ^akre 1914. 
 Brml3n6 mein Deim3tl3n6. 1932. d^r. 11.

731. 8 uckko 1 r , Brunr: 1e8t3inent 6e8 V^ormäitter 8ürger8 8imon 
Dngemncb v. 1751. — On8ere ermlün6. tieimut. 12. 1932. l^r. 9.

732. 8ckm3uck, bl3N8! Bcktgeburt8- un6 Brb8ck3ft8brieke 6er 
8t36t V^ormäitt. — On8ere ermlün6. bleimut. 12. 1932. >lr. 12. 
Vgl. 3uck I^r. 308.
reämLrbrucd vgl. ^r. 415.

XI. OevöI^enun^sMZckickte.
^II§emeine8.

Vgl. dir. 350, 381, 385, 388.

733. ^1tpreu6i8cke Oesckleckterkunöe. Llätter 6. Verein8 k. 
83milienkor8ck. in 08t- u. V^e8tpr. ^g. 6. König8berg: 8on in 
Komm. 1932. 96 8. 8".

734. 83etkgen, 8rie6rick: Der l'ug 6e8 6eut8cben Volke8 in 6en 
O8ten. — ^U8l3n688tu6ien. 7. 1932. 8.11—36.

735 Boris, Otto: 08tpreu6en8 Volk8tum. — 08t6t. l^eimntlcnl. 11. 
1932. 8.35-39.

736. 8ournol,B.: 8e role bi8torique 6e l3 coloni83lion allem3n6e 
en Bologne et en Ku88ie. — 83 ?ologne et 13 83ltique. ?3ri8 1931. 
8. 65—83.

737. Oör8ki, Knrol: 0erm3ni23cj3 ?ru8 ^vie Oerm3ni8ierung 
Preußens. — ?3mißtnik 5. po>v82. rj3?6u Ki8tor. pol8kicli. 2. 1931. 
8. 206—9.

738. i^orten8en, tt3N8: ^U8wertun§ von 8t3ti8tiken kür §eo§r3- 
pki8cke ^>vecke. Belebt 3m Bei8piel 6. Bevölkerung O8tpreu88en8. 
— ?eterm3NN8 Mit. 78. 1932. 8. 234—40.

739. ur 3 iv 8 ki, BlrickI: Der K3mpk um 6en Kuum 2wi8ctien Blbe 
un6 V^eicti8el. — l'ürmer. 34,2. 1932. 8.233—38.

740. ?er6el vvi tr, lKictmrH: Die ?o1en in Veut8ctil3n6. Im 8piegel 
6. poln. ?re88e. I4r8g. v. Oren2M3rk6ien8t ?O8en-V^68tpreuken: 
(8ckwerin ^1932^: kuuti.) 32 8. 8°.

741. Bkitrner, 7o8ek: Bnt8tekung un6 8teUung 6e8 nor6o8t6eut- 
8ctien Ko1oni3ll3n6e8. — vt. Nekte k. Volk8- u. KuI1urdo6en- 
kor8ckung. 2.1931/32. 8.225—41.
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742. katkenau, prit?: polonia irredenta? kerlin: klobbing 1932. 
78 8. 8°.

743. Vogel, V7altker: Die Orden8lroloni8ation in den 8Üdlicken 
KÜ8tenländern der O8t8ee. — Verband!, u. wi88. ^bkandl. d. 24. vt. 
Oeograpkentage8. 1932. 8.111—130.

744. >V i e 1 k o r 8 k i, V7.: ?roce8)s narodowoäciowe w ?ru8ack 
V78ckodnick ^vie Nationalitätenpro2e88e in O8tpreu6enj. — 
8praw^ narodowoäciowe. 6. 1932. 8. 28—54.

745. Oaerte, V^ilkelm): Va8 8ckiclr8al der prote8tanti8cken 8al2- 
durger vor 200 ^akren. O8tpreuken ikre neue Heimat. — O8tdt. 
1^onat8k. 13.1932. 8.148—153.

746. Oollud, N^ermann): Die wicktig8ten 8ckrikten über die O8t- 
preu6i8cken 8alrdurger. — i^iitt. d. Ver. k. d. Oe8ck. v. O8t- u. 
V7e8tpr. 7.1932. 8.6—10.

747. oe 8 e, Alexander u. Hermann kickert: Die 8al2durger. Kurre 
Oe8ckickte u. nament!. Verr. der im ^akre 1732 in Kitauen ein- 
gewanderten 8alr:burger. ^ubiläum8au8g. 200jäkr. keier d. Lin- 
wanderung 1932. Oumbinnen: keimer 1932. 36 8. 8°.

748. ldund8dörkker, ^ugu8tj: Emigration der 8al2burger Pro
vianten 1731/32. König8derg: Oräke L Kinder (1932j. 2 8!., 
8 T'ak. 4°. (Lilderkekte d. dt. O8ten8. 12.)

749. K3lk8ckmidt, kugen: Der 8o1da1enköni§ al8 Kande8vater 
O8tpreu6en8. ^um 200jäkr. Oedenken d. 8al2burger kinwande- 
rung. — Zeitwende. 8,2. 1932. 8. 96—109.

750. plenrat, Karl: Die 8alrburger ^U8wanderung, Ooetke und 
Mckert. — O8tdt. /Vionat8k. 12. 1931/32. 8. 765—66.

751. kkode, Il8e: Die 8alrburger in O8tpreu6en. — kvangel. Kircken- 
b!. 10.1932. 8.134—139.

752. ver 8al2burger. Mitteilungen de8 O8tpreu6i8cken 8alrburger- 
verein8. (8ckriktl.: 14und8dörkfer.) Nr. 45—48. (In8terburg 
1932 : 08tdt. Volk82tg.) 4".

753. Die 8al2burgerin 08tpreu6en. Pe8t8ckrikt 2. 200-^akrkeier d. 
Einwanderung. Klr8g. v. >Vilkelm kenlrit8ck. König8berg: O8tpr. 
provinrialverb. k. Inn. /Vk88ion 1932. 48 8. 8".

754. 8 cküt 2 , kritr: vie Einwanderung der 8alrburger in O8tpreu6en 
und ikr kinkluk auk da8 Idandwerlr. ^Oumbinnen 1932.j 2 8l. 8". 
^U8: Neuer IU. pamilienlcalender, ?reuk.-kit. Hg. 1933.

755. (8ck uetx, kritr:) kükrer durck die 8al2durger-^u88tellung der 
8tadt Oumbinnen. (Oumbinnen 1932: Oloclce.) 22 8. 8".

756. 8ekm8dork, krick: vie Einwanderung der 8alriburger in O8t- 
preuKen im ^akre 1732. — Turnier. 34, 2. 1932. 8. 275—78.

757. 2mr 200-^akrteier der 8alrburger vom 18. bi8 20. ^uni 1932 
in Oumbinnen in Erinnerung an die Einwanderung der evangeli- 
8cken 8alrburger in 08tpreu6en. (In8terburg: 08tdt. Vollc82tg. 
1932.) 2°. (O8tdt. Vollc82tg. 8onderbeil. 1—6.)

758. 8 ckmid, kernkard: ?ur ^del8ge8ckick1e O8tpreu6en8. — ^ltpr. 
Oe8ckleckterlr. 6. 1932. 8. 25—30.
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759. for8treuter, Kurt: 2ur fr3§e 6er feibei§en8ck3kt in ?reu6en 
un6 Litauen. — ^4itt. 6. Ver. k. 6. Oe8ck. v. 08t- u. V7e8tpr. 6. 1932. 
8.69.

760. 2ur Un§na6, >V3lter: freie un6 Kölmer im 0r6en8l3n6e 
?reu6en. — 2ur On§n36: Veut8cke freibauern, Kölmer u. Kolo
nnen. 1932. 8.139—166.

761. Ke88ler, Oerk3r6: ^ltpreuken in ^n§ermün6e. — ^Itpr. Oe- 
8ck1eckterk. 6. 1932. 8. 67—69.

762. Vieler, MIliam: fin preukNker Oele§enkeit8kun6 in 6en ke- 
valer 8teuerli8ten. — ^ltpr. Oe8ckleckterli. 6. 1932. 8.69.

763. 8 cku 1 r, Otto: ^eilnebmer am ^u§e Napoleon N3ck Ku6l3n6, 
6ie nack 6em ^U83mmenbruck 6er „§ro6en ^.rmee" in 08tpreu6en 
blieben. — ^ltpr. Oe8cklecbterlc. 6. 1932. 8.17.

!Z. Oe8ckickte einzelner ?er8onen und Familien.
764. 3 ck 3 u, 3ok3NN68: V38 Oe8cbleckt ^bramo>v8lri 3U8 6em Oe-

biete 3ok3nni8burss. — bleim3t§loclcen. 1932. bir. 3, 4.
765. 3 cb 3 u, ^ob3nne8: V38 Oe8cblecbt ^br3mo>v8ki 3U8 8ck3lken-

6ork (V7pr.). fin 8eitr. 2. Ae8ckickt8plnlo8opln8cken 8ippenkun6e. 
— ^rck. k. 8ippenkor8ck. 9. 1932. 8. 6—9, 42—46.
^äslbert von ?rax v§I. l^r. 302.

766. Kükn, K3rl blerbert: Irrtum un6 8ckönkeit. V38 ^enncben 
von Ibarau. fie6 u. feben. — 08t6t. I^on3t8b. 13. 1932. 8.86 
di8 91.

kerrenberxer v§l. k<r. 345.
767. 8r3un, f. V7.: fjn unbeli3nnter fnt^vurk kür 6ie KÄNrkrone 

Ku6olpb8 II. tvon V7. v. 6. klockel. — )b. 6. Verb. 6. 61. Klu8. in 6. 
t8ckecko8low. kep. 1.1931. 8.148__49.

768. Ori§oleit, L6u3r6: Li8M3rcl(8 O8tpreuki8cbe ^knen. Der 
8t3mm köckel. — ^rck. k. 8ippenkor8cb. 9. 1932. 8. 105—109.

769. K3nnenber§, Knrl: ^ur fr3§e 6e8 Li8M3rcIc-^knen V7ilkelm 
Keinb3r6 köclcel. — ^rcb. k. 8ippenkor8ck. 9. 1932. 8. 206—7. 
Orl 6rsn6t v§I. ^r. 605.

770. 1)38 feben8>verk 6e8 freikerrn ^uliu8j von krau». — Oer- 
63uener Krei8k3l. 1933. 8.74—78.

771. 8tekken, bl3N8: Otto kraun. Lerlin: blN.-poljt. Verl 1932 
80 8. 8°.

772. 3 lro >v 8 ki, Kole8l3^v: V3niel3 Oko6owieclrie§o 8to8unelr 60
pol8koäci i 60 ?ol8ki sOkoäo^vieckis Verb3ltni8 rum ?olentum u 
ru ?olenj. — kocrnik O63N8ki. 4/5.1930/31. 8.115—144.

773. 8teinbrucker, Ok3rlotte: v3niel Odoäo^viecki un6 Mlkelm 
Oottlieb Keclier. — 08t6t. /V1on3t8k. 13. 1932. 8.55—58.

774. 8teinbrucker, Ob3rlotte: vie ältere 'focbter v3niel OK060- 
wiecltis, Annette ?3pin, 3l8 Kün8tlerin. — Mit. 6 V^e8tvr O V 
31.1932. 8.33—34.
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775. Kurmickis, ÄZmns: Oz^venimo Problems Duonelnicio kur^- 
boj ^Dns bebensproblem in Donalitius' Dicdtun§1. — 8vietimo 
änrbns. 1930. 8.145—151.

776. Donner, ^oknnn: 8elbstbio§r3pkie. ^um ^n6enken k. meine lieben 
Kin6er nul^esetri. 1825. — Obristl. Oemein6ek3len6er. blrs§. v. 
6. Konkerenr 6. sü66t. /Viennoniten. 41. 1932. 8. 71—103.

777. foerster, Osknr: ^osepk von Licbenäorkk, ke§ierun§s- un6 
8ckulr3t in Dnnrn^. — kekrerrtA. k. O8t- u. V7estpr. 63. 1932. 
8. 485—486.

778. b3N§e,K3rl: Lickenäorkk un6 6ie 6eutscke Ostmnrk. D3nri§: 
Knkemnnn 1932. 24 8. 8°. (tteimntbll. 6. Dt. bleimntbunäes Dnn- 

9,3.)
779. Iroscbke, ?3ul ^äolk brd. v.: ^ur ^b8t3mmun§ 6es keicks- 

ministers V^ilbelm ^reiberrn von 6a^1. — ^rcb. i. 8ippenior8ck. 
9.1932. 8.329—330.

780. Lin vergessener mnsuriscder 8cbriktsteller. ^ur Lrinne- 
rung 3N ^Inrtin Oerk. — Onser ^43surenl3n6. 1932. Nr. 18.

781. 0 e 18 nitr, kirnst) v. 6.: D38 V7nppen 6er Diese. — ^1tpr. Oe- 
scdlecdterk. 6. 1932. 8. 49—50.

782. Oo 16 8 tein, bu6>vig: Ooetbe un6 Ostpreußen. — Kgb. tinrt. 
Äg. 1932. Nr. 135.

783. V7itt, Lertbn: Ooetke un6 6er O8ten. — O8t6t. klonntsk. 12. 
1931/32. 8.724—36.
Vgl. 3uck Nr. 750, 815, 831.

784. blü 11 m 3 nn, Kurt: D38 8t3mmducb 6e8 ^inrienburger kknrrers 
V^ilkelm bu6wig Häbler. — ^ltpr. Oescklecdterlr. 6. 1932. 8. 10 
bi8 16.

785. blalbe, l^3x: 8cbolle un6 8ckicks3l. Oescbickte meine8 Lebens, 
i^üncken: Knorr L Nirt 1933 <4932). 438 8. 8°.

786. V7entscber, Lrick: D38 8t3mmducb ködert biokkmann. — 
^rck. l. 8ippenkorsck. 9. 1932. 8. 149—152.

787. N 3 61 er, ^sosek: ^rno Dolr. — Dt. diogr. ^b. 11. 1932. 8. 132 
di8 140.

788. Llminski, ^orel: Kore8pon6encj3 bloriusrn 2 Ist 1558—1579 
sDie Korrespon6en2 6. blosius 3U8 6. ^s. 1558—791. — ?3mi§tnik 5. 
PO>V82. 2j326u ln8tor^lcow pol8liick. 1930. 8. 310 kk.

789. 0 minslri, ^o^ek: Opinje o cnol3ck, switztobli^vosci i 238luA3ck 
8t3M8l3W3 blorju823. b>vo^v: ?un6u82 blorj3N8lc. 1932. VIII, 
240 8. 8°. s^n8icbten über 6. 1'u§en6en, Oott§ek3l1i§keit u. Ver- 
6ien8te 6. 8t. kilosiusj.

790. rn 6 t, 143N8: ^drenlrieä Oünter v. Dünelelä. — Dt. bio§r. D. 
11. 1932. 8. 140—145.
Konrs6 u. Olricd von ^unxinxen v§1. Nr. 140.

791. -4n6erson, i^6.: undeLanntes Kantbi/6nts. — Kantstu6ien.
37.4932. 8.309—10.

792. Lecker, XVsller: In 6er 81361 6er reinen Vernnnll. 2 knllur- 
^e8cdicdtl. Knpitel 3U8 ^lt-Köni§8ber§. Kants TÄelrunäe. Kants 
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8pa2ier§an§ rum ?kilo8optienäamm. Köni§8ber§: Oeul8ck-0r- 
äen8-Ver1. 1932. 28 8. 8".

793. Ooeäeckeme^er, Albert: Kant und äer 8t33t8Aeäanke. Kö- 
ni§8berA: Oräke L On-er 1932. 23 8. 8°. (Köni§8ber§er Oni- 
ver8ität8reäen. 14.)
V§1. auck I^r. 642.

794. LaI1ientiau8en,Lr. Lrk. v.: ^um Oeääcktni8 V7oik§an§ Kapp8. 
8üäät. ^onat8k. 30. 1932. 8. 9—15.

795. ?eter, Karl: Lranr Miu8 Keidel. — vt. bio§r. D. 11.1932. 
8.145—149.
L§§ert von Kempen v§I. I^r. 565.

796. Lrackvoxel, lLu§en): ^ukAnden in äer Koppernikns- 
for8ckun§. — On8ere ermlänä. Heimat. 12. 1932. Kr. 2.

797. Lorckarät, LeUx: Der Heimattreue O8tpreuke s6u8tai Kv8- 
8inn2). — i^3nnu8. 24. 1932. 8. 10—13.

798. Ln§eI,Or1: Ou8tav Kv88inna f. — 13n8er ^38uren1anc1. 1932. 
I^r. 2.

799. Oötre, ^lireä: Ou8tak Ko88inna8 lieben unä wirken. — ^lan- 
nu8. 24.1932. 8.7—10.

800. Oüntker, tiermann: ^eine LeriekunAen ru Ou8tak Ko88inna. 
— Nannu8. 24.1932. 8.496—504.

801. Onverra^t, V^ilkelm: Ou8tak Ko88inna f. — Lor8ckun§en u. 
Lort8ckritte. 8.1932. 8.63—64.

802. Oau8e, Lritr: Lrau von Krüäener in 08tpreu6en. — -Iltpr. 
Lor8ck. 9.1932. 8.98—N6.

803. Kaliber, Dlrick: Nax Linäk. — 08tät. monat8k. 13. 1932. 
8. 259—66.

804. 1 run 2, Lrick: ^mbro8iu8 Lob>va88er. I4umani8t. V7i88en8ckakt, 
kirckl. OicktunZ u. bür§er1. V7e1tdi1ä im 16. 3K. — ^1tpr. Lor8ck. 
9.1932. 8.29—97.

805. I^eumann, L.: mit Hermann Lön8 äurck Lelä unä Vi^alcl — 
Neimatkal. Kr. flatow. 17.1933. 8.73—78.

806. k o k ä e, ^ltreä): Lin ver§e88ener Köni§8ber§er i^aler: äokann 
i^ickael 8ie§krieä I.owe. — K§b. ^1I§. 1932. I^r. 208.

807. 8ckmiät, ^rno: Mlkelm 1^LnnIiLräl8 I^eben8werk. Oan2i§: 
Knkemann 1932. 24 8. 8°. (I4eimatbunc1vorträ§e. k. 1,1.)

808. I) enit?, Oüntker v.: Familie i^arck in Van2i§, ein Kei8piel ver- 
äunkelten Xäek. — vt. tterolä. 63. 1932. 8. 67—68.

809. Lad, Miu8i ^äalbert ^atkow8k^. Line Lle!äen8a§e. kerUn' 
Oe8terkelc1 (1932). 325 8. 8°.

810. i^ein§erin§, (Lrieärick iViax): ^ackkakren1i8te ^renä i^en- 
xerinx. (l)ui8dur§ 1931: 8teinkamp.) 30 8. 8°.

811. 8er3pkim, Lrnst.- William ^e^erf. — ^litt. ä. Ver. f. ä Oesck 
v. Ost- u. ^68tpr. 7.1932. 8.13—15.

812. Konr aä, Martin- i^ans van Mläeit, genannt „Der Deutsche". 
Lin Köni§8der§er biläkauer im Krei8e äe8 Xuben8 u. 8. O8tpreu6. 
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prübreit. — Ett. d. Ver. f. d. Oe8cb. v. Ost- u. V^estpr. 6. 1932. 
8.53—63.

813. 44 oe 11 er, priedwald: Leiträge rur Oenealogie des Oesckleckts 
44oe11er aus König8derg ?r. V7ek1au 1932: Karls. V, 95 8. 8".

814. Oüttler, »ermann: Otto Nicoles Ouvertüre über den Okoral 
„Pin keste kurg". ?wei Manuskripte aus König8derger Viblio- 
tkeken. — i^itt. d. Ver. f. d. Oesck. v. Ost- u. >Vestpr. 6. 1932. 
8. 48—50.

815. Oo 1 dstein, Ludwig: -^uk den 8puren >nn>8 von pappenbeim. 
Ooetke u. O8tpreuKen. — Im VornrÖ8cken8ck1o6 am »akk. Die 
letzte Kube8tätte. — O8tdt. Nonatsb. 13. 1932. 8.583—89.

816. i^eikner, 0ar1: Alfred Partikel, der ostpreuki8cbe 44a1er. — 
>Ve8termann8 VIonat8k. 151. 1931/32. 8.1—8.

817. Lergmann, Oorne1iu8: Die Lildbauerin Il8e ?1ebn. — O8tdt. 
Vionatsk. 13.1932. 8.592—96.

818. ^b8, »ugo: 0ar1 porscds heben. — plbinger D. 10. 1932. 
8.119—122.

819. 8 önigk, ä..: »eue8 über Regina protmaan. — »N8ere ermländ. 
»eimat. 12.1932. »r.3.

820. 2eit8ckrikt (Zuassowski. ^ackrickten über un8ere Vorfahren u. 
Verwandten männl. u. weibl. kinie. »rsg.: »ans-^Volfgang Ouas- 
80w8ki. ». 5. Verlin-^eklendork 1932. 8.45—60. 8°.

821. preutel, O.: vem Andenken de8 »eimatkor8cker8 August 
()uednau. — hekrerrdg. 1. O8t- u. V7e8tpr. 63. 1932. 8. 204—5.

822. hakowitr, ^Konradj: 2ur Erinnerung an einen vanriger >Ia- 
turkorscber ^Ou8tav Paddel. — 08tdt. blaturwart. 4. 1931/32. 
8. 126—128.

823. Oüttler, »ermann: Mann peicdardt, ein preu88i8cker hau- 
teni8t. — Kongre88der. d. 1. Kongre88 hüttick d. I O 44 V7. 1930. 
8. 118—124.

824. »akbargen, »sermaM: Ködert peinick. vanrig: Kake- 
mann 1932. 22 8. 8°. (»eimatd11. d. vt. »eimatbundes Vanrig. 9,1.) 
»ermann von 8a1ra vgl. I^r. 130.

825. vsadel, Oeorg: vas 8tammduck Oar1 Oustav von 8andens 
1762—1814. — ^Itpr. Oesckleckterk. 6. 1932. 8. 81—85.

826. ^dam, Keinkard: Lrnst von 8aucken - larpukchen. 8in ost- 
preuk. Freiheitskämpfer u. Patriot. (8cb1u6.) — ^1tpr. porsck. 
9.1932. 8.117—143.

827. 01 asen, K^arlj »^ein^: 8ckiakel und Königsberg. — Kgb. »art. 
2t§. 1932. »r. 282, 284.

828. 01 asen, Oar1 »einr: 8cdmkel und Ostpreuken. — 08tdt. ^4o- 
nat8k. 12.1931/32. 8.659—65.

829. Ke 8 er, p^ricbl: vie »erkunkt von ^ndrea8 8cklüter. — ^8. k. 
bild. Kun8t. 65.1931/32. Kun8tckronik 8. 62—63.
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830. 14 in 2 e, Kurt: l'keoäor von 8ckön als Kegierung8prä8iäent von 
Oumbinnen. ?ki1. Vi88. Königberg 1931 (1932). 116 8. 8".

831. ^int, Van8i 8cdopenkLllei8 Ooetke-Lilä. Vortrag. Vanrig: 
Kakemann in Komm. 1932. 31 8. 8°. ^U8: 3b. 6. 8ekopenkauer- 
Oe8. 19. (läeimatbunävorträge. K. 1,2.)

832. öetkge, frieärick: Die betrübte?reu6in (LIi8abetk 8iewert). 
— O8tät. ^onat8k. 13. 1932. 8. 221—27.

833. 8ckre^er, v: veinr 8teguweit. — vie k4eue Literatur. 33. 
1932. 8. 153—158.

834. V7ent8cker, Lrick: Venckm3k1 äer ?reunä8ck3kt äe8 O. Q. 
8teill^ven6er. — ^Itpr. Oe8ck1eckterk. 6. 1932. 8. 63—67.

835. V7 ocke, blelmut: ^l3nkreä 8turmann, ein O8tpreuki8cker Vicbter. 
— 08tät. ^onat8k. 13.1932. 8.414—16.

836. V7 318 äorkk, V(e1mutj: t>iock einige8 von äen 8ucklanä in 08t- 
preuken. — ^1tpr. Oe8ck1eckterk. 6. 1932. 8. 91.

837. 8uäermann, 1äerm3nn: Lriele 3N 8eine 8r3u (1891—1924). tär8g. 
v. Irmg3rä keux. 8tuttg3rt L öerlin: Lotts 1932. X, 333 8. 8°.

838. I'epper, Hermann: Vr8prung8beäeutung unä Verbreitung- 
gebiet äe8 83mi1ienn3men8 ,^epper". — Lkketmrä. 8. 1932. 
8. 27—28, 49—50, 71—72.

839 8 piero, veinrick: 8ieglrieä von äer ^renck. Oeäanken ru 8. 
V7erk. 0otba: Klotr (1932). 71 8. 8°.

840. Krieg, t4an8! ^U8 3vk3nne8 ^ojan8 unbekannten 3ugenä- 
äicktungen. — 08tät. iVionat8k. 13. 1932. 8. 474—81.
8imon Onxemack vgl. >4r. 731.
Van8 V7sgner vgl. >4r. 644.

841. >Va1äbott v. La88en keim, läeinricb Oral: veinrick 
pot, er8ter ^4ei8ter äe8 Veut8cken Kitter-Oräena. — i^itt. ä. V7e8tät. 
Oe8. l. familienk. 7. 1931. 8p. 132—136.

842. ^eni8ck, Lrick: ^ackaria8-V^einei-8tätten in Königderg. — 
08tät. i^onat8k. 13.1932. 8.123—124.

843. Van8e1o>v, Otto: ^ackaria8 ^erner8 >virt8ckai11icke KÖ8ung 
von König8berg. — Lupkorion. 33. 1932. 8. 421—48.
Lrn8t sickert v§1. I^r. 750.

844. 8 türm, t4an8: Lrn8t V^ieckert, ein O8tpreu6i8cker Vickter. — 
vt. Orenrlanäe. 11.1932. 8.233—34.

845. 61 anäer, ^rnolä: Nickael V^Mmann. — 08tät. i^onat8k. 13.
1932. 8.7—15.

846. kebakn, Lkarlotte: vie ^eickner-famiUe V^olkk in König8derg. 
 Ver Kun8t>vanäerer. 14. 1932. 8. 370—72.

847. Riegel, ^gne8: Heinrick V^oUk. König8berg: Oräke L vnrer 
(1932j. 2 81., 8Iak. 4°. (Liläerkekte ä. ät. O8ten8. 11.)

848. ingu 1 k, Lriek: Ober äie tterkunkt äe8 Oenera1fe1ämar8cka1l8 
Oralen Vorck von V^artendurg. — Vt. läerolä. 63.1932. 8.62—66.
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ke^isier.
^brik, Oesckickll., 6.

Krie^s-Operalionen 159
^bs............................... 818
^clam ..........................826
^ürekbuck, kanüw. . 239
ällkokk .... 529, 537, 564
Hnüerson ....................791
^nclree..........................301
^rnäl.............................790

62b............................... 809
Lärtle.............................140
Laelk^en.......................734
Lallrer..........................803
Larke.............................347
Lalocki, v.................... 74
Lauer, Hanns . . . 75,578
Lauer, Heinr...............123
Lauernverein, krml. . 308
Laumkauer . . .452,452a
La/reulker.................. 36
Lecker..........................792
Leckmann . 309—11,602, 

607, 608, 625, 672
Leer .............................174
6eII§ard1.......................455
LemerkunAen üb. 0.

Lcklackl b.pr.kMu 161
Lemerkun§en üb. 0.

Lcklackl b.krieülancl 166
Lenlkien.......................723
6er§el ..........................279
Ler^mann....................817
Lerickt, krneuerler, v.

?reu6. ^bkall .... 149
Lerickt cl. Konservators cl.

Kunstclenkmäler . . 272
Lerickt cl. Hanclelskammer

Danri§.......................536
Lerickt üb. cl. Verwalt, cl.

8. u. O. Libl. K§b. . 650
Lerner..........................709
6ern8tein8ckneiclekun8t 643
Lertlinx.......................573
Lertram.......................395
Lertuleit.......................333
6etk§e..........................832
Lierowski .... 487,488
Lilanr Danri§-poln. ^oll-

Aemeinsckakt .... 545
Likler au8 >Vestpr. . . 37
Link, kl..........................628
Link, K........................ 54
Lirck-klirsckkelcl, Anne

liese .................312, 609
Lirck-klirsckkelcl, ^rtkur 

210

Lirriska.......................134
Llätter, kleimatkuncll.. 8
Llaller 1. ^u§enüpile§e 290
Llanke..........................597
Lleick ..........................426
Liese.............................649
Llonclel..........................489
Locle.............................509
Loclniak.................76,156
Lökmert.......................204
Loeni^k.....471,819
Lonatr..........................218
Lorckarüt....................797
Loris.............................735
Lorovvik... 396,712
Lorrmann....................629
6rackvo§el .473—75,796 
6ranc1e8 .......................221
Lranclt, K...................... 605
Lranüt, K. k..................591
Lraun, k. >V.................. 767
Lraun, 0...................... 38
Lrockwicr....................490
Lrock.............................397
6ro8ck..........................730
örr^erkowski..............323
Luckkolr, k...................175
Luckkolr, k. . . . 313,731
LuüclinA......................176
Lllckereiwesen cl. Orenr-

mark..........................287
Lurmei8ter....................724

Lampe..........................276
Lar8tenn..................... 77
Lekak........................... 1
Lickoriu8 ....................416
Llasen .... 647, 827, 828
Lokn, k..........................662
Lokn, >V........................ 130
Lreutrbur§ . . . 518,538
Lru8en..........................519
Lun/.............................574
Lrernicki.......................324

Dantri§ et quelques 
a8pect8 ................ 177

Danri§, Dt.Ltuclentensckakt 
295

Danri§, Die kr. Ltaüt 491
Daviü ..........................364
Dawson............ 178,492
Denkmalpkle§e in >Vestpr.

273
Denksckrikt cl. Kreisspar- 

Ka88e >Veklau . . . 464
Dettmann ....................220

Deutscklancl Keule u.
gestern .................. 39

Dewitr, v.......................808
Dikow..........................456
Dikreiter.......................654
Dluxosr....................... 141
Dodrr/cki....................546
Dör^e ..........................240
Donner..........................776
Doubek .......................143
Downarowicr............598
Drae§er.......................520
Dra§an..........................365
Dunin-^larcinkiewicr 78
Dunsb^ .......................570
Driejow, 2, komorra 366
Driesi^cioro o Lomorru 

367

kkrlick 88, 105, 579, 580 
kibusckitr....................432
kickkorn.......................296
kinbruck, Loln., in iVla-

8uren .......................348
kkielski .......................581
knAel 89—91, 98, 103, 106 

bis 111, 433, 798 
krmlanü, mein lleimat-

lanc! ........................ 9
kwert ..........................710

kakrt clurck Oslpr. . . 229 
kakrten clurck Osl- u.

IVeslpr..........................40
kalkenkausen............794 
karenkeiü, v................470 
keclermann....................277
kenske..........................241
kestsckriit cl. kleiscker-

Inn. ^n§erbur§ . . 465 
kestsckrikt cl. Danri§er

Lckneicler-Ikn. . . . 556 
kestsckrikl cl. Ooelkesckule 

in Orauüenr .... 603 
keslsckrikt cl. Dt. Lükne 

l'korn.................. 713
kestreilunA cl. l^ölleler

O/mnasiums .... 697 
kiscker..........................646
klurnamensammler, ^ltpr.

56 
koersler.......................777
konek............................ 325
korsckun§en, ^llpr. . 10 
korslreuler....................759
kournol..........................736
kranxois, . .....................170
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krankender^ u. ?ro8ck-
litr, v...........................179

krankievdcr...............493
kreutel..........................821
kriedrick.......................521
kromm . . . ................. 406
krontieres occidentales

180
küdrer durcd Oanri^ 483

Oaerte . 57, 67, 92, 112— 
114, 745

Oau8e.................. 630, 802
Oa/l, v............................227
Od/nia port...............599
Oedert......................... 678
Oek8e............................ 289
Qemeindeblatt, K§b. jüd. 

661
Oennricd.................... 79
Qent^en .......................211
Oerkard.......................271
Oerkardt....................... 41
Oerulli8...............334, 335
Oe8ckickte d. ?ü8ilier-

K§t8. ^r. 33..............213
Oe^kickte d. Inkanterie-

Ke§t8. l<r. 150 .... 214
Oescdlecdterkunde, ^ltpr. 

733
Oewä88er, Die 8tekenden 

42
Oiannini . . 434, 512, 
Qildebrandt..............  
Oindrick....................  
Olander ....................  
Oleit8mann.................  
Olemma....................  
Oödel..........................  
Ooedeckeme^er . . . . 
Oötre..........................  
Oold8tein .631, 782, 
OoIIub . . . 349, 674, 
O6r8ki................... 368, 
Oott8ckalk .... 205, 
.. ...................................

513 
494
80 

845 
212 
593 
565 
793 
799 
815 
746 
737 
435 
270 
350Orisat...........

OriAoIeit . 407, 479, 618, 
623, 624, 666, 667, 768 

131 Orodecki .
Orv88 . . .
Oro88e . 
Qrobmann 
Qrudde . .

. . 436

. . 165

. . 557
63, 64

Orundta^en d. kr. 8t.
Oanri§ . . -............

Or/k Ka82ub8ki .... 322
Oüntker...................... 800
Oüttler...............814, 823

Qumbinnen...............606 
Ounia ....................... 58
Outt-eit. . . 147, 408, 418, 

422, 610, 617

klalde.............................785
ttamel ..........................278
ldan8ki..........................566
klarmjanr.......................66
Hartkun.................. 273a
Ha6dar§en....................824
Hauke............................ 612
Hauptkandel8§e8eU8ckat1

259
ldau8er...............181, 228 
Heidenreick...............146
Heimat u. )u§end. . . 419
Heimat, Idn8ere.... 11
Heimat, On8ere ermländ.

12 
Heimatblätter, Orenrmärk.

13 
Heimatblätter d. Ot. klei-

matbunde8 Oanri^ . 14 
kleimat^locken .... 15 
ldeimatjakrduck Kr. Oar- 

kelimen ................ 413
kieimatjakrbuck l. L/dt- 

kubnen................... 587
Heimatjakrduck Kr. blie- 

derun§................... 450
ldeimatjakrbuck Kr. pill- 

kallen ................... 453
ideimatkalender Kr. kla- 

tow......................... 420
ldeimatkalender Kr. Ot.

Krone.......................427
ldeimatkalender, blatan^er 

361
Oeimatkalender Kr. Ko- 

8enber§................ 457
ldeimatkalender Kr. 8cdlo- 

ckau......................459
ldeimatkalender Kr. 8tukm 

462 
klein .............71, 285, 467
Heinemann...............555
Hei88...................................... 182
Henni§, Q...................... 336
klenni§, K...................... 265
Herrmann....................337
ldertel.............................558
klesse, Albert............242 
klesse, ^nton............437 
1ieu8er..........................243
kleym.................. 230, 458
kle/mutk.......................351 

ttitri§ratk . 215, 338, 460
sodann..........................183
tloeppel............ 675, 676 
ldoese.......................747
Hoktmann.............. 515
Hokmann................. 476
klolst, v..................... 274
kloppe, K. kl.............687
Hoppe, 1".................. 635
klorn....................... 644
ldubbert................. 244
Oüllmann...............784
klundsdörkler.........748
klu8un§............... 652, 653

)akrduck, kldinKer. . 16
)akrduck d. Kr. 81allu-

pönen..................461
)adrduck, 8tati8t., v. K§b.

626
)akrbuck d. 8/nodalkomm. 

17
)akre8berickt, 8tati8t., d.

Ind.- u. klandel8kammer
K§b............................. 638

)akre8berickt, 8tati8t., d.
provinrialverxvalt. . 206

)akre8berickt, 8tati8t., 
v. T^it................ 718

^akre8berickt, K§b. Oni-
ver8ität8bund .... 298

^ankukn.......................115
)an88en........................ 93
)anulaiti8 .... 139, 339 

...............184
^L2d2ew8ki.................. 99
)eni8ck..........................842
)okanni8bur§, ^mt. . 425 
)okn .................. 495, 496
)on8ke..........................534
Jubiläum d. Ind.- u. Han- 

del8kammer In8terbur§ 
619

)un§.............................632
)un§a.............................670
)unA8ckulr v. Koebern 449
)urda ..........................185

KadZien..................... 68
Kalk8ckmidt...............749
Kalwaiti8 ....................340
Kal^veit........................ 43
Kampk d. IVIemeIdeut8ck-

tum8..........................438
Kannenber§ ................. 769
Karx.............................280
Karnow8ki..................369
Karpin8ki . ................. 352
Kar8tädt............... ..  . 281
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karwasingka............132
Kaufmann..................595
kessler...............719, 761 
keuckel.......................... 414
keyser . 2, 297, 497, 532,

539, 547, 563, 567, 829
kisck.................. 203, 582
klarner..........................370
klein.............................673
klejnot ......... 576
KlinAbeil............ 168, 633
kloeppel ........ 398
klumbies.......................660
kocry............... 135, 371
k übler..........................668
köni§ ..........................116
koknert.......................588
konraü...... 275, 812 
korallus.......................657
kostrrewski 100, 101, 117 
kovvnatrki .... 583, 584
krause ......... 415 
kreiskalenüer, Oerdauener 

421 
krie§ .... 399, 498, 840
Krie8, L. v....................684
kries, VV. v.....................186
krollmann.................. 72
Krüger, X...................... 535
krü§er, v...................... 245
kuüni§..........................655
kübn............................ 766
Kulm, Andreas .... 688
Kulm, Triton ..... 314 
kulp.............................303
kurpiun.......................353
kutscbke............ ..  639
kurmickis ....... 775 

ba öaume 94, 95, 104, 402
I.abuüa..........................326
l^akowitr..... 683, 822 
bamot ..........................372
band in Kelten .... 44 
banäwirtsckatt, Oanri^s

541
büNA .............................246
ban^e ... .45, 499, 778 
ban§kau............ 302, 694 
bau  .............................695
baubin§er....................260
bebakn................ .... . 846
bebenswerk cl. brkn.

v. 8raun....................770
beers, v............... 187, 439 
bekmann.......................304
bekrerreitunA............291 
bemlre ..........................451
bepsry..........................150 

beslrien...............341—43 
be^vanäowski............293
bicrewski....................400
bieüke..........................585
bieätke...............144, 145 
bietmann.......................257
boescb, v...................... 46
boje>vski, v. ..... . 360 
borentr. . . 373, 374, 577 
bowmianski...............124 
buben ..............  484
bubienska ....... 315 
bükr............................ 477
büttscbwaZer............ 401
bütt^vitr, v..................... 216

iVlackmüller...............711
iVlänner-lurnverein 8tallu-

pönen.......................706
Vlako^vski .... 375, 772
Vialcomess....................516
iVIalessa............ ..  600
Vlalkomesius............247
l^anliowski ...... 690
iVlannovvski...............571
iVlantau.......................  485
iViapa polslc. wybr^eEa

morskie§o................. 376
iVlarcbanü....................248
iV1arienbur§ ...... 679
Martin..........................522
iVIasckke ........ 392
Lasuren, Oas scköne 354 
iVlasurenlanä, vnser. 18
Matern............... 698, 699
Neclem ......... 500
iVieinecke.......................510
iVlein§erin§ ...... 810
Neikner.......................816
iVlemellanä, Oas .... 440 
iVienrel..........................231
iVletkner....................  533
iVIeyer, b. .................. 511
freyer, v........................ 125
iVleyer, V7, . 634, 663, 762
iVIie^el..........................847
iViilt-............................ 589
Mitteilungen 6. Lopperni-

cu8-Verein8............ 19
Mtteilun§en, Oanri§er 

8tatist...................... 481
iVIitteilunAen 6. Vi^estpr.

Oesck.-Ver................20
VUtteilun§en ä. Ver. 1.

Oesck. v. O8t- u. >Vestpr.
21

iVIocarslci .... 377, 378 
iVIoeller.......................  813
Nonatskekte, Ostüt. . 22

Nonatssckrikt, Oanrixer
Purist...........................508

iVIorAenleier im 8ckau-
spielkaus k§b. . . . 656

iViorison ....................... 501
iVIortensen....................738
iVIoser............... ..  65
Müller..........................417
iVlukl.............................411
Vlurawski....................739
iVluseum, Oas 8taü1^e-

sckicktl., ru k§b. . 648

>Iacbrickt v. ä. bancl-
Aütern .......................208

>lackrickten über ä. bycker 
kircbe...................677

variier............... 641, 787
blaturwart, O8tc1t.... 23
blatrmer, v. ...... 167
ble§elein, v.................. 52
I^ekrin§.......................502
blekrunA, Kur............. 362
Neukelä..........................307
bleumann, 1.................... 805
bieumann, ?....................188
^'icolai ........................542
blominilrat ....... 305
b-lowack ........ 327
>lÜ86 ........................... 441

Oeklke..........................282
Oelmann ....................355
Oelsnitr, v. ü. . . 423, 781
Oertren, v.......................189
Oko................................142
Olsre^vicr.......... .... . 261
Osten, ver nake.... 24
OsHanü ..................... 25
Ostlancl-öerickle ... 3
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